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Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1/

Morlagen
für den 48. RheinischenProvinzmllllndtllg.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

-l'

Anlag e 1/
(Drucksachen. Nr. 40.)

Berichterstatter Fach
des lom»

Provinzilll- Mis¬
ausschusses. sion

^. Vorlagen der Königlichen Staatsregierung.

i

Zu i.
Seite 1 bis 23

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i,
Seite 25 bis 48

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1.
Seite 49 bis 66

des Heftes
Haushaltspläne.

L. Vorlagen des Irovwzialausschusses.
Abteilung l der Ientralverwaltung

Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisse der
Prouinzialverwaltungfür das Rechnungsjahr 1906.

Norberichtzu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwal-
tung der Rheinproviuzsowie zu den zu demselben gehörenden
Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigeund An¬
stalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1808 bis
31. März 1909.

Haupt-Haushaltsplan der Provinzialoerwaltung für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Haushaltsplan für den Proviuziallandtag, den Provinzial-
ausschußuud die Zeutralverwaltungsbchördefür das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Haushaltsplan
«>) zur Zahlung von Pensionen :c. an Promnzialbeamte

und von Witwen- und Waisengeldern sowie Unter¬
stützungen an deren Hinterbliebene,

b) zur Zahlung von Iuvalidengeldern(Unterstützungen)und
Witwen-und Wllisengeldern an nicht ruhegehaltsbcrechtigte
Angestellte und Arbeiter bezw. deren Hinterbliebene,

e) über die Dr, Klcin-Stiftung
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Beigeordnetera. D.
Dietze.

Landeshauptmann.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

!

I



4* Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1/

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Prouinzinl-
nusschusfes.

M

! l

!^

!^,

,-,

In 1,
Seite «7 bis «8

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i,
Neite W bis 100

des Heftes
Hanshallsplänc

Zu i.
Seite INI bis 12»

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu 1,
Seite 121 bis 132

des Heftes
Haushaltspläne

Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen persönlichen
Ausgaben für die

H.. bei der Landes-VerfichcrungsanstaltRheinpruvinz,
L. bei den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherimg

beschäftigten Proüinzialbeamten
für das Kalenderjahr vom 1. Iaunar 1908 bis 81. De¬

zember 1908.

Haushaltsplau über die Vcrwaltungskustendes Genossenschaft^'
Vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgcnofsen-
fchllft für das Kaleuderjahr vom 1. Januar 1908 bis
31. Dezember 1908.

Haushaltsplan über die Verwaltungskustender Rheinischen
Pruvinzial-Feuerversicherungsaustaltfür das Kalenderjahr
vom 1. Januar 1908 bis 31. Dezember 1908.

Haushaltsplan über die Verwaltungskostcudes Landcsbant der
Rhcinprovinz für das Rechnnngsjahr vom 1. April 1908
bis 31. März 1909.

Bericht des Pruvinzialausfchnfses,betreffend den Vermögcns-
stand des Rheinischen Provinzialverbandes.

Bericht nnd Antrag des Provinzialausschusfes,betreffend Vor-
nahnie einer Ersatzwahlfür den Provinzialansschuß.

Bericht nnd Antrag des Provmzialausschnsses,betreffend Wahl
der Kommiffionzur Mitwirkung bei der Unterverteilungder
nach § 16 des Gesetzes über die Kricgsleistungen vom
13. Juni 1873 etwa auszuschreibenden Landliefernngenauf
die Krcife.

Bericht nnd Antrag des Provinzialausschufses,betreffend die
Wahl von bürgerlichen Mitgliedern nnd deren Stellvertretern
für die Oberersatzkommissionen und Hilfs-Obererfatzkommis-
fiunen in den im RegierungsbezirkDüsseldorfneu gebildeten
Landwehrbezirken.

Bericht und Antrag des Provinzialansfchuffes wegen Aus¬
führung des Beschlusses des 47. RheinischenProvinzial-
lllndtags vom 13. März 1907, betreffenddie Beschaffung
weiterer Räume für den Prouinziallandtag und die Ver-
waltuna.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Peters.

Beigeordneter a.D.
Dietze.

Derselbe.

Üandeshlluptmann.

Weingutsbesitzer
Engelsmann.

Oberstleutnant
a. D. Schmidt
von Schwind.

Derfelbe.

Landeshauptmann.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 1.*

Nr. Drucksachen.
Nr.

,?

18

>^»

20

21

7

35

,^.i

37

M

^>^>

^!

,,,

29

24 38

Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Breite der Schleusenim Rhein-Weser-Kanal.

Bericht nnd Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Einstellungweiterer Stellen für einen Landcsrat und einen
Landesmedizinnlratin den Haushaltsplan der Laudes-Ver-
sicherungsanstattund Wahl der geuauntcn Beamten.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Versetzungder Stellen des Maschineningenieursund des
Obcriuspcttors der Provinzial-Arbeitsanstalt in eine andere
Dienstklllsse.

Bericht und Antrag des ProvinzialansschusseZ,betreffend die
Regelung der Dicnsteiukommender Provinzialbeamten der
Rheinprovinz.

Bericht nnd Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Aenderungendes Reglements über die Versetzung der Pro¬
vinzialbeamtender Rhcinprovinz in den Ruhestand.

Bericht uud Autrag des Provinzialausschusses, betreffend
Aenderungen des Reglements über die Fürsorge für die
Witwen und Waisen der Provinzialbeamtender Rhcinprovinz.

Bericht nnd Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aende¬
rungen der Grundsätze für die Invalide»:-und Hinterbliebenen-
Versorgung der nicht ruhegehaltsberechtigtenBeamten, Ange¬
stellten und Arbeiter der Rheinischen Provinzialverwaltung.

Bericht des ProvinzialansschusseZ,betreffend die Beschaffung
der Mittel für die Ausführung von Hochbauten.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Ausdehnungder Tätigkeit der Provinzial-Feuerversichcruugs-
llnstalt der Rhcinprovinz auf das Gebiet des Fürstentums
Birkenfcld.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendGe¬
nehmigungdes Ankaufs des Gruudstücks Fricdrichstraße74
zu Düsseldorfdurch die Proviuzial-Feuerversicheruugsanstalt
der Rheinprovinz.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Landeshauptmann.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Fllch-
kom-
Mis¬
sion.

Beigeordnetera. D. I
Dietze.

Derselbe. 1.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1/

Nr.

->s>

Äi

^7

>!«

^N

,^!<»

Drucksachen.
Nr.

Zu 1,
Seitc6li8bis672

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu 1.
Seite «73 bis «84

des Heftes
Haushaltspläne

!,^

Zu 1,
Teile «85 bis «W

des Heftes
Haushaltspläne,

14

!'.

,Ü

ü:^

^7,

Gegenstand.

,7.

Zu 1,
Seite 133 bis 208

des Heftes
Haushaltspläne.

Hanshaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche
die Förderung voll Kunst und Wissenschaft betreffen, für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen zu
Bonn und Trier für das Rechnungsjahrvom 1. April 1908
bis 31. März 1909.

Bericht und Antrag des Prouinzialausfchufses,betreffend Be¬
willigungenaus dem Dispositionsfondsdes Pruuinzinlland-
tages (Ständefonds).

Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Bericht und Antrag des Provinzilllausfchuffes,betreffend Aende¬
rung des § 6 der Satzungen für die Ruhegehaltskaffeder
Lllndbürgermeistereien und Landgemeindender Rheinpruvinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschnsscs, betreffend
Aenderung des 8 9 der Satzungen der Ruhegehaltskasse
der Kreiskommunalverbändeund Stadtgemcindeu der Rheiu-
proviuz und des § 7 der Satzungen der Witwen- nnd
Wllisenvelsorgungsanstllltfür die Kommunalbeamten der
Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusscs, betreffend
Aenderung des ß 7 der Satzungen für die Witwen- nnd
Waisenversorguugsllnstaltder Nheinprovinz.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 1 bis 23 aufgeführten
Rechnungen.

Haushaltspläne der Provinzial-Taubftnmnmmnstaltenzu Aachen,
Brühl, Culn, Elberfeld, Essen. Esscnchnttrop, Kempen, Neu-
wied und Trier, sowie über die Verwendungder Wilhelm-
Augusta-Stiftung, des Uuterftützuugsfuuds der früheren
Vereins-Tllubstummenllnstaltzn Cöln und des Unterstützungs¬
fonds für entlasseneTaubstumme für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Berichterstatter
des

Provinzial-
cmsschusses.

KöniglicherKam-
merherr n. Schloß¬
hauptmann Graf
vonFürstenberg-

Stammheim.
Exzellenz.

Derselbe.

Derselbe.

Geheimer
Kommcrzienrat
Kessclkllul.

KüniglicherLnndrat,
Geheimer Regie-
rnngsrat Eich.

Derselbe.

Fach'
kom-
mif-
fwu.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Deströe,

>.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.*

Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach,
kam-
Mis¬
sion,

Zu 1,
Seite 209 bis 234

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu 1,
Seite235bis258

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu 1.
Seite 249 bis 294

02s Heftes
Haushaltspläne,

17

18

20

Haushaltspläne der Provinzial-Blindenanstalten zu Düren
(Elisabeth-Stiftung) und Nenwied (AugusteViktoria-Haus)
sowie über den Unterstützungsfondsfür Blinde für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Haushaltsplan über das Hebammenwesenciuschließlichder
Hebammenlehranstaltenzu Cüln und Elberfeld für das
Rechnungsjahr vom 1, April 1908 bis 31. März 1909,

Haushaltsplan über die Kostender FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900 sowie Voran¬
schlag für die Fürsorgecrziehuugs-AustaltFichtenhain für
das Rechnungsjahrvom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Bericht und Autrag des Prouinzialausschusses,betreffend den
Fortgang in der Errichtung weitererRheinischer Provinzial-
Erziehungsanstaltenfür ältere Fürsurgezöglingcmännlichen
Geschlechts, katholischen und evangelischen Bekenntnisses.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den
weiteren Ausbau der Rheinischen Provinzial-Erziehungs-
anstalt für schulentlassene FürsorgezöglingemännlichenGe¬
schlechts uud katholischen Bekenntnisseszu Fichtenhain bei
Crefeld.

Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses,betreffendden
Erlaß eines Reglements für die Rheinische Provinzial-
FürsurgeerziehnngsllnstaltFichtenhain.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 24 bis 42 aufge¬
führten Rechnungen.

Gutsbesitzer
Peters.

Gutsbesitzer
Desträe.

KüniglicherLandrat,
Geheimer Ncgie-
rungsrat Eich.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe,

I,,

!!,

!!,

!!,

!,,

l>.

!,,

Zu 1,
Seite 295 lns 450

des Heftes
Haushaltspläne,

Abteilung II der Ientralvevwaltung.
Haushaltspläne der Pruvinzial-Heil- und Pstegeanstalten zu

Andernach, Bonn, Düren, Galkhausen, Grafenberg,Iohannis-
tnl und Merzig für das Rechnungsjahrvom 1. April 1908
bis 31. März 1909.

KöniglicherKam¬
merherr u. Landrat
von Breuniug.

II,



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

«

13

,,

1i)

„i

i?

,«

,!»

5.0

5!

!<!

^!

<!:.

Zu 1.
Seite 48lbis484

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu i,
Seite 563 bis 566

des Heftes
Haushaltspläne

Zu 1.
Seite 451 bis «8

des Heftes
Haushaltspläne.

3» 1,
Seite 459 bis 480

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu i,
Seite485bis544

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Seite 545 bis 562

des Heftes
Haushaltspläne,

19

Bericht und Antrag des Piuvinzialausschusses,betreffendBe¬
schaffungweiterer Plätze zur Unterbringung von Geistes¬
kranken
a) durch Neubau der achteil Proviuzial-Heil- uud Pflcge-

cmstalt Bedburg bei Eleve,
d) durch Vergrößerungder Provinzial-Heil- und Pflegeanftalt

Iohannistal.

Bericht uud Antrag des Pruvinzialausschusses,betreffenddie
Verzinsuug der vom 47. Rheinischeu Provinziallaudtagc
genehmigten dritten Anleihe für Hochbauten.

Belicht uud Antrag des Provinzinlausschusses,betreffenddie
Verbesserung der Lage des Pflegepersonalsan den Rheinischen
Provinzial-Heil- und Pflegeanstcilten,

Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflegeauf Grund des
Gefetzes vom 11, Juli 1891 für das Rechnungsjahr vom
1. April 1908 bis 31. März 1909.

Haushaltsplan für die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung
der banlichenUnterhaltmigsarbeiten, sowie über den Fonds
zur Erneuerung maschinellerAnlagen in den Provinzial-
anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1908 bis
31. März 1909.

Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmenwesensder
Rheinprovinz für das Rechnungsjahr vom l. April 1908
bis 31. März 1909.

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfondsund des Ehrenbreit-
steiner allgemeinen Armenfonds für das Rechnungsjahrvom
l. April 1908 bis 31. März 1909.

!!!Haushaltsplan der Provinzial-Arbcitsanstalt zn Brauweiler ,.
das Rechnungsjahr vom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Haushaltsplan des Landarmenhauseszu Trier für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Bericht und Antrag des Provmzialausschusses,betreffend die
Leitung und Verwaltung des Landarmcuhauses in Trier.

KöniglicherKam-
merherr u. Schluß-
hanptmann Graf

vunFürstenberg-
Stammheim,

Exzellenz.

Derselbe.

Derselbe.

Weiugutsbesitzer
Eugelsmann.

Geheimer
Kommerzienrat
Kesseltaul.

Gutsbesitzer
Deftree.

Derselbe.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Peters.

Derselbe.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 1. >,»>

Nr. Drucksachen.
Nr.

52

53

Zu 1,
Seite 567 bis 570

des Heftes
Haushaltspläne.

Gegenstand.

54 , Zu 1,
Seite 571 bis 626

des bestes
HnushllltKplcinc.

55

56

57

58

22

21

23

Haushaltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen und
Wohltatigkcitsanstalteu, sowie über die Kosten der Unter¬
bringung und des Unterhaltes uon Epileptikern, Idioten,
Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Rhciuprovinz,
welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruchauf öffentliche
Armenpflegehaben, für das Rechnungsjahr vom 1. April
1908 bis 31. März 1909.

Entlastung der in der Anlagenntcr Nr. 43 bis 65 aufgeführten
Rechnungen.

Abteilung III der Ientralverwaltung.

Haushaltsplan der Probinzial-Stmßenvcnmiltnng nebst
Anlage H, Voranschlagüber die Verwendungdes Fonds

für den Neubau von Pruvinzialstraßen,
Anlage L, Voranschlag über die Verwendungdes Eisen¬

bahnfonds,
Anlage (^, Voranschlagüber die Verwendungdes Fonds

zur Unterstützungdes Gemeinde-und Kreiswcgebaues,
Anlage v, Voranschlag über die Einnahmen und Aus¬

gaben denn Betriebe der dem Provinzialverbande
gehörigenSteinbrüche

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betreffendden
Erwerb von Basaltsteinbrüchenfür die Provinzial-Straßen-
vcrwllltung.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die Uebersicht über
den Eiscnbllhnfonds und die Förderung von Bahnnnter-
nehmungen.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die sogeuannten
gleislosenelektrischen Straßenbahnen.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die Gewährung
von Beihilfen ans Fonds ^V und L zum Gemeinde-und
Kreis-Wegebaufür das Rechnungsjahr1907.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusfes.

Gutsbesitzer
Melchers.

KöniglichcrLaudrat,
GeheimerRegie-
rungsrat Eich.

Fach-
tom°
Mis¬
sion.

II,

l!.

III.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

jLaudesükonomierat
Keller.

III.

III.

III.

III.



10' Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1/

Nr. Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Fach-
lom-
mis»
sion.

59

60

61

27

28

Bericht des Provinzialausschussesüber die im Jahre 1807
erfolgte Bewilligung von Beihilfen zu Armen- und Wegc-
zwecken gemäß § 5 Abf. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902,
betreffenddie Uebcrweifung weiterer Dotationsrenten an die
Prouinzialverbände.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den
Beschlußdes 47, Pruvinziallandtags über die Unterstützung
des Kreis- und Gemeindcwegebcmes vom 14. März 1907.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 66 bis 72 aufge¬
führten Rechnungen.

Lcmdesütonumierat
Keller.

Derselbe.

Derselbe.

III.

III.

III.

«12

<;:'.

Zu 1.
Seite 62? bis 662

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Seite 663 bis 668

dcs Heftes
Haushaltspläne.

!,, 80

Abteilung iv der Zentralverwaltung.

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheitennebst

Anlage H, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbaufchulezu Trier,

Anlage L, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbaufchulezu Kreuznach,

Anlage 6, Voranfchlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschule zu Ahrweiler

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung
von Viehentschädigungen infolge:

3,) von Rotz und Lungenseuche (Reichsgesetz vom 23. Juni
1880, betreffend die Abwehr und Unterdrückungvon
Viehseuchen, und Ausführungsgesetz vom 12. März 1891),

K) von Milz- und Rauschbrand(Gesetz vom 22. April 1892,
betreffend die Entschädigungfür an Milz- und Rausch¬
brand gefalleneTiere),

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1908 bis 31. März 1909.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die anderweite
Ordnung der Verwaltung und des Schutzes der Gemeinde-
Waldungen in der Rheinprovinz.

Gutsbesitzer
Peters.

Gutsbesitzer
Deströe.

KöniglicherKam-
merherr u. Landrat

von Vreuning.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.* 11*

Nr.

65

Drucksachen.
Nr.

31

66

67

68

32

34

^

69 39

70

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Be¬
willigung von Beihilfen zu den Kosten

a) der Regulierung der Nahe von Kreuznach bis Bingen,
b) der Regulierung der unteren Wupper,
e) der Räumung der Niers.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Errichtung weiterer landwirtschaftlicherWinterschnlen in den
Kreisen Neuß, Düsseldorf-Land,Meisenheimund Rees.

Bericht und Antrag des Provinzialausschussesüber die Aus¬
führung des Beschlussesdes 47. Provinziallandtags vom
16. März 1907, betreffend die Regelung der Vorflut von
Wafferläufen bei Zusammenlegungen.

Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses,betreffendein
Gesuch des Ackereis Stefan Ostertag zu Grufselfingcn,
Oberamt Hechingen, vom 19. September 1907 um Abstaud-
nahme von der Verfolgung eines Regreßanspruches der
Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenofsenschaft gegen ihn.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Ge¬
such des Ackerers WilhelmHöser in Malberg, Kreis Bitbnrg,
vom 17. Januar 1908 auf Abstaudnahmevon der Ver¬
folgung des Regreßanspruchsder Rheinischen landwirtschaft¬
lichen Berufsgenofsenschaft gegen ihn.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 73 bis 80 aufge¬
führten Rechnungen.

Berichterstatter
des

Provinzilll»
ausschusses.

Königlicher Kam¬
merherr u. Landrat
von Breuning.

Gutsbesitzer
Peters.

Königlicher Kam¬
merherru. Landrat
von Breuniug.

Gutsbesitzer
Melchers.

Derselbe.

Fach-
tom
Mis¬
sion.

IV.

IV.

IV

IV.

IV.

IV.



12" Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1,^

Verzeichnis
der an den 48. Provinziallandtagzur Entlastung überwiesenen Rechnungen.

Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen.

l

5.

! ,

Abteilung i.

I. Fachkommission.

Entlastung der Rechnuug über den Hnupt-Hnushaltsplan für 1906.

Entlastung der Rechnung über den Ausgleichsfondsfür 1906.

Entlastung der Rechnung über den Vaufouds für 1906.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan des Provinzinl-
landtags, des Provinzialansschussesund der Zentraloerwaltungsbehörde
für 1906.

Entlastung der Naturalrechnung über die Schreibmaterialien der Pro-
vinzial-Ientralverwaltungsbehördefür 1906.

Entlastung der Rechnuug über den Haushaltsplan zur Zahlung von
Pensionen :c. an Pruvinzialbecnnte und von Witwen- und Waisen¬
geldern sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebenefür 1906.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des Pruvinzinl-
landtages (Standefonds) für 1906.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzial-
ausschusses für 1906.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des Landeshaupt¬
manns für 1906.

Entlastung der Rechnuug über die Verwendung der Ueberschüsse der
Rheinischen Provinzial-Feuerversichernugsanstaltfür 1906.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltfür 1905.

Entlastungder Rechnung der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltfür 1906.

Entlastung der Rechnung der Landest, nnk für 1906.

Entlastungder Rechnung über den RheinischenMeliorationsfonds für 1906.
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!>,

>i;

17

18

N,

20

21

22

2)l

24

25

26

27

28

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für die Verwaltung
der Angelegenheiten,welche die Förderung von Kuust und Wissen¬
schaft betreffen, für 1906,

Entlastung der Rechnung über den Fonds für die Herausgabe der Denk-
mälerstlltistik für 1906.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Provinzialmuseen
zu Bonn und Trier für 1906.

Entlastung der I. Stückrechnungüber die Erweiterung des Provinzial-
museumszu Bonn für 1906.

Entlastnng der V. Stück- (Schluß-) Rechnungüber die Erweiterung des
Pruvinzialmuscmns zu Trier für 1906.

Entlastung der Rechnung über das Konto: „Restauration des Domes zu
Wetzlar" für 1906.

Entlastung der Rechnung über das Konto: „Kosten der Darbringuug
einer Hochzeitsgabefür Seine Kaiserlicheund Königliche Höhnt den
Kronprinzen" für 1906.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für gewerbliche
Zwecke für 1906.

Entlastung der Rechnung über die Ruhegehaltskasseder Landbürger¬
meistereien und Landgemeindender Rheinprovinz für 1906.

II. Fachkommission.

Entlastnng der Rechnung über die Provinzial-Taubstummenanstalten
für 1906.

Entlastung der II. Stückrechnungüber den Erweiterungsbau der Pro-
vinzial-Taubstummenanstllltzu Aacheu für 1906.

Entlastung der II. Stückrechuungüber den Erweiterungsbau der Pro-
vinzial-Taubftummenllustllltzu Elberfeld für 1906.

Entlastung der II. Stückrechnungüber den Erweiterungsbau der Pro-
vinzial-Taubstunnnencmstaltzn Essen für 1906.

Entlastung der III. Stück- (Schluß-) Rechnung über den Neubau der
Provinzial-Tanbstununenaustaltzn Neuwicd für 1906.
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Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen.

29 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-
Blindenunterrichtsanstaltzu Diiren für 1906.

30 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-
Blindenunterrichtsanstaltzu Neuwied für 1906.

Entlastung der Rechnung über den Unterstützungsfonds für Blinde
für 1906.

32 Entlastungder I. Stückrcchnung über den Erweiterungsbauder Provinzial-
Blindenunterrichtscmstaltzu Düren für 1906.

Entlastung der IV. Stück- (Schluß-) Rechnung über den Neubau einer
Turnhalle bei der Provinzial-Vlindenunterrichtsanstalt zu Düren
für 1906.

34 Entlastung der XI. Stück- (Schluß-) Rechnung über den Neubau der
Provinzial-Blindenunternchtsllnstaltzu Neuwied für 1906.

35 Entlastung der Rechnung der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Coln
für 1905.

36 Entlastung der Rechnungder Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Elber-
feld für 1905.

37 Entlastung der Rechnungder Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Elber-
feld für 1906.

Entlastung der I. Stückrechnung über den Neubau der Provinzial-
Hebammenlehranstaltzu Cüln für 1906.

Entlastung der VII. Stück-(Schluß)-Rechnungüber den Neubau der Pro¬
vinzial-Hebammenlehranstaltzu Elberfeld für 1906.

40 Entlastung der Rechnung über die Kosten der Fürforgeerziehung
Minderjähriger für 1905.

Entlastung der III. Stückrechnung über den Bau der Provinzial-
Erziehungsanftalt zu Fichtenhain für 1906.

Entlastung der I. Stückrechnungüber den Van der Pruviuzial-Er-
ziehungsnnstaltzu Rheindahlen für 1906.
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Abteilung H-

H. Fachkommission.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeaustalt zu
Audernachfür 1905.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Bonn für 1905.

Entlastung der Rechnung der Pr°mnzial-Heil- uud Pflegeaustalt zu
Düren für 1905.

Entlastuug der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Galkhllusen für 1905.

Entlastuug der Rechnung der Promuzial-Heil- uud Pflegeanstalt zu
Grafenberg für 1905.

Entlastung der Nechuuug der Proviuzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Iohaunisthlll bei Süchtew für 1905.

Entlastung der Rechnuug der Provinzial-Heil- uud Pflegeanstalt zu
Merzig für 1905.

Entlastuug der Nechuuug über die Verwaltnug des Landarmenwefens
für 1905.

Entlastuug der Rechuuug über die Verwaltuug des Laudanueuwefeus
für 1906.

Entlastnng der Rechnung über die Polizeistrafgelderfoudsuud deu
EhrcnbreitstcinerallgemeinenArmenfonds für 1906.

Entlastung der Rechnungüber die erweiterteArmenpflege für 1905.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler
für 1905.

Entlastuug der Rechnung des Landarmenhauseszu Trier für 1905.

Entlastung der Rechnungdes Landarmenhauseszu Trier für 1906.

Gutlastung der Rechnung über die Kosten der ^itung und Beauf¬
sichtigung der baulichen Unterhaltnngsarwten s°w:e über den Er-
«uügsfonds für maschinelle Anlagen in den Provmzmlanstalten
für 1906.
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Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen.

58 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für die Unterstützung
milder Stiftungen und WolMtigkeitsanftalten «. für 1906.

59 Entlastung der Rechnung über den allgemeinenBaufunds für 1906.

60 Entlastung der X. Stück-(Schluß)-Nechnungüber bauliche Verbesserungen
in den Pruvinzial-Heil- und Pflegeanstalten für 1906.

61 Entlastung der X. Stück-(Schlnh)-Rechnung über den Neubau der
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Galkhaufenfür 1906.

Entlastung der VI. Stückrechnung über den Neubau der Pruvinzml-Hcil-
nnd Pflegeanftalt Iohcmnistal bei Süchteln für 1906.

6!; Entlastung der V. Stückrechnungüber das Konto: „Wohnungsfürforge
in den Pruvinzilll-He.il"und Pflegeanstalten" für 1906.

64 Entlastung der V. Stückrechnung über das Kontu: „Erweiterungsbauteu
der Irreupflegeanstlllt in Waldbrül" für 1906.

65 Entlastung der I. Stückrechnung über den Neuban einer Irrenstation in
der Provinzilll-Arbeitsllnstalt zu Vrauweiler für 1906.

6?

r,9

7!

Abteilung m.

HI. Fachkommission.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der
Provinzialstraßen für 1905.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der
Provinzilllstraßen für 1906.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau von Pro-
vinzialftraßen für 1906.

Entlastung der Rechnungüber den Reservefondsder Provinzial-Straßcn-
verwaltnng für 1906.

Entlastung der Rechnung über den Sammelfonds der Provinzial-
Straßenuerwllltnng für 1906.

Entlastung der Rechnung über den Eifenbahnfondssür 1906.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung des
Gemeinde-und Kreiswegebauesfür 1906.
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Lfdc.
Nr,

73

74

75

76

77

78

79

80

Bezeichnung der Rechnungen.

Abteilung IV.

IV. Fachkommission.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheiten der Provinzialverwaltung für 1906.

Entlastung der Rechnung über die Pnwinzial-Wein- und Obstbauschule
zn Ahrweiler für 1906.

Entlastung der Rechnung über die PrMnzial-Wein- und Obstbauschule
zu Kreuznachfür 1906.

Entlastung der Rechnung über die PrMnzial-Wein- und Obstbauschule
zu Trier für 1906.

Entlastung der Rechnung über den Viehentschädigungsfondsfür 1906

Entlastung der Rechnung über die Hcngstkörgebühren für 1906.

Entlastung der Rechnung der RheinischenlandwirtschaftlichenBerufs¬
genossenschaftfür 1905.

Entlastung der Rechuung der Rheinischen landwirtschaftlichenBerufs-
genoffenschaft für 1906.

Bemerkungen.
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Anlage 2.^
(Drucksachen.Nr, 41.)

Verzeichnis
der an den 48. Rheinischen ProvinziallandtaggerichtetenPetitionen.
'""

Fach¬
Nr. Antragsteller. Inhalt. Bemerkungen. tom-

Mis¬
sion.

! Gemeinde Trittenheim Gewährung einer Beihilfe Der Provinzialausschuß hat in der III.
im Landkreise Trier. zum Bau einer Brücke

über die Mosel bei Tritten-
hcim.

Sitzung vom 18. Dezember 1907
beschlossen, dem Provinziallcmdtage
die vorliegende Petition mit dem
Vorschlage auf Ablehnung vorzu¬
legen.

2 Gemeinderat von Wehr beklagt sich, daß die Ge¬ Der Provinzialausschuß hat in der III.
im Kreise Mähen meinde seit Jahren keine

Provinzilllbeihilfen zu ih¬
rem Wegebau erhalten
habe, und bittet den
Provinziallandtag, „Erhe¬
bungen bezüglich der bis¬
herigen und angemessener
zukünftiger Verteilung der
Provinzialzuschüsse be¬
schließen zu wollen."

Sitzung vom 7. März 1908 be¬
schlossen, dem Provinziallandtllge
vorzuschlagen, die Petition dem
Provinzialausschusse zur Erledigung
zu überweisen.

3 Landwirt Bernhard Boß¬ Gewährung einer Entschä¬ Der Provinzialausschuß hat iu der IV.
mann zu Salmorth, digung für den Schaden, Sitzung vom 25. Februar 1908
Kreis Eleve. der ihm durch die polizei¬

lichen Schutzmaßregeln ge¬
legentlich einer Maul- und
Klauenseuche entstanden
ist.

beschlossen, die Petition dem Pro-
vinziallandtagc mit ablehnendem
Votum vorzulegen.
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Anlage 1.
(Drucksachen,Nr, 1,)

Vorbericht
zu dein

Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltuug der Rheinprovinz
sowie

zu den zu demselben gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Berwaltungszweige
und Anstalten

für das Rechnungsjahrvom 1, April 1908 bis 31, März 1809.

I.

Der Voranschlagzn dem Haupt-Haushaltsplan über die Einuahmcn
und Ausgaben für das Nechmmgsjahr1908 schließt ab mit ...... 28 931 252,24 M.

Im Vorjahr betrng der Abschluß ........... 26 919 233,52 „
Es ergibt sich also für das Rechnungsjahr 1908 eine Steigerung um , . , 2 012 018,72 M.

Von diesemMehrbetrag werden durch die Steigerung der eigene«
Einnahmen der einzelnen Vcrwaltungszweigeund Anstalten, die in der diesem

.Bericht beigefügtenNachweisung erläutert ist, gedeckt .......-_____6W 518^72^
Es muß also noch Deckung geschafftwerden für einen Mehrbetrag uon 131« 500,— M
Dieser Mehrbetrag besteht:

^.. Bei den Einnahmen in folgenden Posten:
1. Bei Titel II Nr. 1a Provinzialabgaben für Vertehrsanlagen bczw, znr

Verwaltung und Unterhaltung der früheren Bezirksstraßen .... 142000— M.
2. Bei Titel II Nr. 3 Provinzialabgaben zur Deckung der Kosten der

erweiterten Armenpflegeauf Gruud des Gesetzesvom 11. Juli 1891 86 000— „
3. Bei Titel II Nr. 4 Proviuzialabgabeu zur Ergänzung der allgemeinen

Dotationsrente bezw. für allgemeineZwecke der Provinzialuerwaltung___1 M^Mn^ ".
daher mehr l 234 000-M,

wahrend
4. bei Titel II Nr. 2 Provinzialabgaben zur Deckung der Kosten des

Landarmenwesensans Grund der Gesetze vom^-H^^^ weniger ^^000,-^M.
erforderlich sind, so daß sich ein Mehr an Provinzialabgaben von 1225 0W—M.
^.gM. Zu «bertragen 1225 000,— M.
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Uebertrag 1225 000,- M.
5. bei Titel IV Nr. 3 Ueberschnsse der Provinzial-Feuervcrsicherungs-

anstalt sind ................... ,00 000, - „
mehr infolge Beschlusses deö 47, RheinischenPruvinziallandtags von,
15. März 1907 für Wnsserleitnngszwecte vorgesehen. _______________

Die Gesamteinnahme ergibt demnach ein Mehr von .... 1 325000,— M.
Dahingegen sind an Mindereinnahmen

6. bei Titel IV Nr. 2 an Zinsgewinn des Rheinischen
Meliorationsfunds ............ 28« M.

nnd
7. bei Titel V Nr. 1 nnd 2 an verschiedenen Einnahmen 8 212 „

im ganzen also eine Mindereinnahme von ......... 8 500,— „
norznschen gewesen, so daß ein Mehrbetrag an Einnahmen von . 1316 500,— M.
wie oben angegeben, bleibt.

N. Bei den Ausgaben ergibt sich der Mehrbetrag dadurch, das;
höher eingestellt sind:

1. Bei Titel I. Nr. 2 die Ausgabe für die Armen in Werden nm . . 100— M.
Die Ausgabe wird nach den amtlich festgestellten Martini-

Dnrchschnittsmarktpreifenberechnet nnd muß nach der wirkliche»
Ausgabe der letzten Jahre höher angenommenwerden.

2. Bei Titel II Nr. 1 der Znfchnß an den Haushaltsplan für den Provinzial-
landtag, den Provinzialnusschnßnnd die Provinzial-Zentralverwaltnngs
behördc »m .................... 6100,— „

Nach dem Ergebnisse der Ausgabe für den letzten Prouinzial-
landtag mußten mit Rücksichtanf die vermehrteZahl der Abgeord¬
neten und die höheren Drnckkosteu au Kosten des Proviuziallandtages
2000 M. mehr, an Tagegeldernund Reisekosten der Mitglieder des
Pruvinzialrats 50 M. mehr vorgesehen werden. In Rücksicht auf die
Vermehrungder Dienstgeschafte ist unter den» Abschnitt Besoldungen
für eine Landesassessorftelle3600 M. mehr eingestellt worden.
Dem Dienstalter der Bureaubeamten Rechnuug tragend, sind 4
Setretärstellen, 3 Assistentcnstellenund 2 Bureaugehilfenstellen
mehr ausgeworfcu, es macht dies eine Mehrausgabe von 12 380 M.
Für die in der Bauabteilung für Hochban schon feit etwa 10
Jahren diätarisch beschäftigte» Hilfstechnikersind, da es sich bei
der Verwendnngdieser technischenBeamten doch um Befriedigung
eines dauernden Bedürfnisses handelt, 6 Stellen für Techniker
neu in den Haushaltsplan eingestellt,indessen nur das Gehalt von
einem dieser Techniker mit 3000 M. in die Linie aufgenommen
worden, weil die übrigen noch wie bisher aus Neubanfondsbesoldet
werden sollen. Eine Kcinzlisteustclle konnte eingehen, so daß sich
für Kanzleibeamte die Ausgabean Gehalt um 1800 M. vermindert.

Zu übertragen 6 200— M.
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Uebeltrag 6 200,- M.
Auch für den Botenmeister ist an Gehalt, weil die Stelle neubcsetzt
ist, 660 M. und an Boteugehälteru wegen des Eintritts eines
jüngeren Boten 600 M. weniger ausgeworfen. An Wohnungs-
gcldzufchuß für die etatsmäßigen Beamten waren gemäß dem Be¬
schluß des 47. Rheinischen Provinziallandtags, welcher den in
Düsseldorf angestellten Beamten den Wohnungsgeldzuschuß der
Servisklasse H. gewährt, für die etatsmäßig vorhandenen Be¬
amten 10 512 M, und für neue Stelleu 6372 M, mehr aus¬
zuwerfen.

Die Mehrausgaben bei dem Abschnitt Besoldungen stellen
sich demnachauf (3600 ^- 12 380 -> 3600 -> 10 512 -j- 6372) —
(1800 > 660 -j- 600) -- 33 404 M. Bei dem Abschnitt
„andere persönliche Ausgaben" haben für einen Beamten ebenfalls
an Wohmmgsgeldzuschuß 240 M. mehr und für Kopialien
in der Kanzlei 50 M, mehr, dagegen mit Rücksicht auf die
vorgesehenen neuen etatsmäßigen Stellen für Hilfsarbeiter im
Bureaudienst 9500 M. weniger eingestellt zu werden brauchen, so
daß bei diesem Abschnitt eine Minderausgabe von 9210 M.
entsteht.

Bei den sächlichen Ausgaben sind für Feuerversicherung der
Gebäude, für Steuern und Kanalbetriebsgebühren wegen der neu-
gekauften Häuser in der Elisabethstraße 491,88 M. mehr, für
Druckkosten200 M. mehr, für Porto, Fracht 100 M. mehr, für
Beleuchtuug der Bureaus und der Dienstwohnung des Landes¬
hauptmanns 400 M. mehr, für Heizung der Dienstränme und
der Wohnung des Landeshauptmanns 150 M, mehr, für Kranken¬
versicherung der Heizer und Putzfrauen 7 M. mehr, für Hilfe¬
leistung im Botendienst 201,12 M. mehr, im ganzen also 1550 M.
mehr ausgeworfen, während bei den sonstigen Ausgaben und zur
Abrundnng 94 M. weniger eingestellt sind. Es macht dies ins¬
gesamt

bei Titel I und II mehr...... 2 050 M.
„ „ III mehr........ 33 404 „
„ „V .......... 1550 ..

mehr also 37 004 M.,
während bei Titel IV (9210 M.) und V (94 M.)
eine Minderausgabe von........ 9 304 „

erscheint nnd somit eine Mehrausgabe von . . 27 700 M.
bleibt, welcher indessen nach der diesem Berichte
beigefügten Nachweisung der eigenen Einnahmen der
einzelnen Vcrwaltnngszweigc eine Mehreinnahme
von ............... 21600 „

Zu übertragen 6 200,- M.
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Uebertrag «200— M.
entgegensteht, so daß ein Mchrznschnßvon . , 0100 M.
nötig ist,

A, Bei dem Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen an Provinzial-
beamte und von Witwen- nnd Waisengeldernau deren Hinterbliebene
sowie von Invalidcngeldern an nicht ruhegehaltsberechtigteAngestellte,
Arbeiter lc, und von Witwen- nnd Waisengeldern an deren Hinter¬
bliebene «, ist ein Mehrzuschutz von ........... 25157,58 „
erforderlich.

Es ist für diesen Etat für die einzelnen Verwaltungszwcige
und Anstalten wie in den uurhergehcndeuJahren ein Zuschuß
von 15«/« der Durchschnittseinkommen der etatsmäßigcn Beamten¬
stellen berechnet. Der Mehrbetrag ergibt sich einerseits aus der
vom 47. Rheinischen Provinziallandtag genehmigten Erhöhung
der Einkommen verschiedenerVeamtenklasscn (der Direktoren,
Lehrer und Lehrerinnen der Provinzial-Taubstnmmcn-und Blinden«
anstauen, der Lehrer und Lehrerinnen au der Anstalt für Epilep¬
tische iu Iohanuisthal, der Werkmeister au den Pruvinzialanstnltcn,
der Erhöhung des Wohnungsgeldznschussessür die Beamten in
Düssetdorf, der erhöhten Mietsentschädigungcnfür die Voten
an der Zcntralucrwaltuug nnd der Werkmeisternnd Aufseherin
Nrauweiler ?c,), andererseitsans der Vermehrungder etatsmäßigen
Stelle» (der vom 47, Provinziallandtagc genehmigten neuen
Stellen von Anstaltsärzten an den Prouinzial-Heil- und Pflegc-
cmstalten, von Stationspfleger- nnd -pftegcriunenstellen, von
Stellen für Techniker an der Zentraluerwaltuug «,), Ferner
ist der Zuschuß für dcu Direktor des Denkmälerarchivs und
den technischen Assistentenan diesem Archiv, welcher bisher bei
dem Funds für die Denkmälerstatistikverausgabt wurde, hierher
übernommen.

Die Ausgaben für die Invalidcngelder von nicht ruhege-
haltsberechtigtenAngestellten und Arbeitern und von Witwen- und
Waisengeldern für deren Hinterbliebene steigen von Jahr zu
Jahr, der Zuschußhat deshalb hier von W00 M. aus 7000 M.
also um 400 M, erhöht wcrdcu müssen.

4. Bei Titel II Nr. 7 hat der Zuschuß au den Haushaltsplau für die
Provinzial-Taubstummenanstaltcn um ........... 03 250,— „
erhöht werden müssen.

Die Entwicklung, welche die Anstalt sür schwachbegabte
Taubstumme in Huttrop iu deu letztcu Iahreu genommen hat,
hat es angezeigterscheinen lassen, diese Anstalt, welche trotz großer
räumlicher Trennung seither mit der Provinzial-Taubstummeu-
anstalt in Esseil verbunden war, als selbständige Anstalt unter einem
eigenen Direktor mit besonderemHaushaltsplane einzurichten.

Zu übertragen^ ^94 607,58 M.
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Uebertrag 94 607,58 M.
Die demnächst hiernach bestehenden 9 Provinzinl-Taub-

stmnmencmstalten (einschl. derjenigenfür Schwachbegabtein Hut-
trop) verlangen an Besoldungen eine Mehrausgabe von 23 871
M; von dieser entfallen allein auf die vom 47. Rheinischen Pro-
vinzicillandtcige genehmigtenGehaltsaufbesserungender Direktoren
und Lehrer 14 575 M., so daß noch 9296 M. für neue Stellen
(1 Direktor, und 2 Lehrer und 1 Lehrerin) erübrigen, welche
dnrch die Einrichtung in Huttrop und zu bildende neue Klassen
notwendig werden.

Au anderen persönlichen Ausgaben entsteht dadurch, daß in
Elberfeld die besondere Vergütung für die Lehrerin in Hand¬
arbeiten mit 375 M., in Essen die Funktionszulage für den
Direktor für die Leitung der Anstalt in Huttrop mit 600 M.
fortgefallenund die Entschädigungfür Bureaukostenum 40 M.
ermäßigt ist, daß ferner in Neuwied die Vergütung für die
Lehrerin in weiblichen Handarbeiten von 270 M. entbehrlichge¬
worden und die Kosten des Lehrgangs zur Ausbildung von
Tllubstummenlehrern und Lehrerinnen nm 800 M. ermäßigt
werden konnten, eine Mindemusgabe von 2085 M, dahingegen
ist das Bedürfnis nicht von der Hand zu weisen, in Brühl für
die Ausbildungvon katholischen Taubstummenlehrern und Lehrer¬
innen einen Lehrgang, wie das in Neuwied für evangelische
Lehrkräfte schon geschehen, einzurichten, für welchen 2475 M. aus¬
geworfen sind, für den Schuldiener an der Anstalt Elberfeld ist
eine Lohnerhöhungvon 100 M. vorgesehen, für den Direktor in
Huttrop eine Bureaukosteneutschädigungvon 50 M. und für die
Ordensgenossenschaft, welcher die Wirtschaftsführungim Internate
der Anstalt in Huttrop übertragen werden soll, eine Entschädigung
von 500 M. eingestellt, wodurch eine Mehrausgabevon 3125 M.
entsteht, so daß bei den persönlichenAusgaben eine Mehraus¬
gabe von 1040 M. bleibt.

Mit Rücksicht ans die gestiegenen Lebensmittelpreiscund die
Schüleruermehmng sind für Beköstigung 18 310 M. mehr, für
Uteusilien,Mobilien, Unterrichtsmittel1850 M. (darunter allein
für Huttrop l 500 M.) mehr, für Heizung, Beleuchtung uud Reinigung
5250 M. (für Huttrop darunter 3000 M.) mehr, für Krankenpflege
und Arznei 300 M. mehr, für Unterhaltung der Gebäude1850 M.
mehr, für Iustruktiousreisen der Lehrer 300 M. mehr, für son¬
stige Ausgaben 2619 M. mehr und für die Miete des Schul¬
gebäudes und der Direktorwohnung in Huttrop 10 000 M. neu
iu die Haushaltspläne eingestellt, das ergibt eine Gesamt-
Mehrausgabebei Titel III der Etats vou . . 40 479 M.

Zu übertrageil 40 479 M, 94 607,58 M.
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Uebeltrag 40 479 M. 94 607.58 M.
dazu für Besoldungenund die anderen persönlichen
Ausgaben (23 871-^1040) mehr , , , , , 24 9 11 ..

zusammenalso mehr 65 390 M,
Die eigenen Einnahmen der Anstalten sind ge¬
stiegen um ............. 2 140 „
so daß ein Mehrbedürfnis von ...... 63250 M.
bleibt.

Der Haushaltsplan über den Unterstützungsfondsfür ent¬
lassene Taubstumme gleicht sich in sich ohne Provinzialzuschußaus.

Der Zuschuß an den Haushaltsplan für die Provinzial-Bliudenanstalteu?c.
ist bei Titel II Nr. 8 um ............. 30480,- „
hoher geworden.

Davon entfallen allein auf die Provinzial-Blindeuanstalt zu
Düren 28 540 M.

Es ist hier damit gerechnet,daß der Erweiterungsbau für
diese Anstalt schon im Rechnungsjahre 1908 vollendetwird und
damit eine stärkere Belegung der Anstalt eintritt. Es haben dem¬
nach in verschiedener Hinsichthöhere Ausgaben vorgesehen werde»
müssen.

Bei dem Abschnitt „Besolduugeu"ist wegen der vom 47,
Rheinischen Provinziallandtage genehmigten Aufbesserung drr
Diensteinkummendes Lehrpersonals und der Werkmeister eine
Steigerung der Ausgabe nm 2725 M, eingetreten, bei dem Ab-
schnitt „Andere persönliche Ausgaben" ist die Vergütnng an die
Genossenschaft der Cellitinneu für die Wirtschaftsführung um
500 M., die Vergütung für das Wart- und Dienstperfonal um
1000 M. erhöht worden. Entsprechend der zn erwnrteudeu
stärkeren Belegung der Anstaltsneubauten hat die Ausgabe für
Beköstigung,Tischwäsche, Lagerung, Reinigung und Krankenpflege
um 13 000 M. erhöht werden müssen. Die Ausgabe für Beklei¬
dung wurde um 500 M, erhöht, für Befchaffung von Mobilieu«-,
als einmalige Ausgabe 13 000 M. vorgefehen, der Betrag für
Beleuchtung,Heizung :c. um 2150 M, und die Position für
sonstige Ausgaben um 165 M. höher eingestellt, während für Be¬
schaffungvon Mobilien, Utensilien ic. als laufende Ausgabe
500 M. und für Instmktionsreisen des Lehrpersonals :c. 100 M.
weniger nötig erschienen.Die Gesamtmehrausgabestellt sich dem¬
nach auf ............. 32 440 M.
durch Mehreinnahmen der Anstalt werden . , . 3 900 „
gedeckt, so daß ein Mehrzuschußvon , . . , 28 54(^M
zu beschaffenbleibt.

Bei der Provinzial-Vlindenanstalt in Neuwied bedingen die
vom 47. Rheinischen Pruvinziallandtag beschlossenenGehaltsver-

Zu übertragen 125 087,58 M.
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350 „
5 450
3 500

M,

Uebertrag 125 087,58 M.
besseruuge» eine Mehrausgabe von 1025 M,, für die Erteilung
des Musikunterrichts sind 100 M. und für das Wartpersonal
100 M. mehr eingestellt. Für Bekleidung, Lagerung, Bettzeug
uud Tischwäsche sind 300 M. mehr, für Mobilien und Utensilien
500 M, mehr, für Schulbedürfnissc 150 M. mehr, für Roh¬
materialien im Arbeitsbetrieb 2000 M, mehr, als Anteil der
Zöglinge an dem gelieferten Arbeitswert 300 M. mehr, für Aui>
stelluug eines Geräteschuppens als einmalige Ausgabe 1000 M,,
für sonstige Ausgaben 315 M. mehr eingestellt, also gegen den
jetzt geltenden Haushaltsplan mehr..... 5 800M.,
dagegen für Unterhaltung der Gebäude und für
Instruktionsreisen des Lehrpersonals . , , ,
weniger. Bon der Mehransgabe von , , . ,
werden ..............
durch Mehreinnahme aus dem Verlauf oun Hand¬
arbeiten gedeckt, so daß noch ein Mchrzuschuß von 1950 M.
notwendig bleibt.

6. Bei Titel II Nr, 9 wird an die Haushaltspläne für das Hebammen-
Wesen und für die Proviuzial-Hebammeulehrcmstalten ein Mehrzuschuß
n°n ..................... 11690- „
erforderlich.

Es ist hier zunächst ein Zuschuß von 8000 M. an den
Verein für Säugliugsfürsorge im Regierungsbezirk Düfseldorf ein¬
gestellt in der Erwägung, daß die Bestrebungen des Vereins, die
Säuglingssterblichkeit im Regierungsbezirk zu bekämpfen und für
die PhysischeKraft des heranwachsenden Geschlechts, vornehmlich in
den unbemittelten Klassen, zu sorgen, auch der Provinz zu wesent¬
lichem Nutzen zu werden versprechen.

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes für die Hebammen¬
lehranstalt in Cöln ist angenommen worden, daß der vom 46.
Piovinzicillandtage beschlosseneNeubau im Jahre 1908 in Be»
trieb genommen werden kann. Die neue Anstalt weist größere
Raumverhältnisse auf wie die alte, dementsprechend wird ihre Be¬
legung mit Schwangeren und Wöchnerinnen lc. eine stärkere sein
können, andererseits aber auch ihr Betrieb größere Ausgaben er¬
fordern. Dieser Mehrbedarf ist für das zweite Halbjahr in dem
vorliegenden Haushaltsplan vorgesehen. Ihm steht andererseits
infolge der Möglichkeit einer höheren Belegung mit Schwangeren
und Wöchnerinnen auch in der ersten und zweiten Pensionärklasse
eine wesentlich höhere Einnahme aus Pflegelostenbeiträgen gegen,
über.

Bei dem Abschnitt „Besoldungen" der Eölner Anstalt er¬
scheint eine Mehrausgabe von 1800 M, infolge der Einstellung

Zu übertrage,, 136 777,58 M.



Anlage» zu den Sitzungsprutokollen. Nr. 1.

Uebcrtrag 136 777.58 M.
einer Stelle für einen Maschinenmeister, welcher bei dem Betriebe
erforderlich wird, und der Stelle einer beamteten Hebamme,
Unter den anderen persönlichenAusgaben mußten für die vor¬
handenen 3 Assistenzärzte 900 M. und für 2 nene Assistenzärzte
1000 M. mehr, für das Dienstpersonalentsprechenddem größeren
Betriebe 3328 M. mehr vorgesehen werden. Für die Beköstigung
werden 1? 000 M. mehr, für Lagerung, Bettzeug und Tischwäsche
600 M. mehr, für Mobilien, Handwerkszeug200 M. mehr, für
Heizung und Beleuchtung5900 M. mehr, für das anatomische
Kabinett 300 M. mehr, für Arzneien, Desinfektionsmittel,Stär¬
kungsmittelund ärztliche Instrumente 5500 M. mehr, für Steuern
und Abgaben 320 M, mehr erforderlich,während für sonstige
Ausgaben und zur Abrundung 398 M. weniger eingestelltsind,
so daß eine Mehrausgabe von insgesamt . . 36 450 M.
entsteht, welcher jedoch, wie schon oben hervorge¬
hoben, eine Mehreinnahmeaus Pflegekostenbeitriigen
der Schwangerenund Wöchnerinnen von 35 750 M.
und an sonstigen Einnahmen von 700 M, im
ganzen also von ........... 36450 „
gegenübersteht, so daß also diese Anstalt keines Mehrzuschusses aus
Prouinzialmitteln bedürfen wird.

Bei der Provinzial'Hebammenlehranstalt in Vlberfeld ver¬
ringert sich die Ausgabe bei dem Titel „Besoldungen"um 75 M.,
weil eine ältere Hebamme ausgeschieden und eine dienstjüngere
an ihre Stelle getreten ist. Bei den anderen persönlichen Aus¬
gaben war die Vergütung für einen Assistenzarzt um 300 M.
und der Ansatz für die Löhne des Dienstpersonalsum 980 M.
zu erhöhen. Bei Titel III des Haushaltsplans mußte mit Rück¬
sicht auf die herrschenden Preise die Ausgabe für Beköstigung um
3000 M., die Ausgabe für Reinigung um 500 M., für Be¬
leuchtung ebenfalls um 500 M., für Arzneien, Desinfektions¬
mittel, Stärkungsmittel und ärztlicheInstrumente um 2000 M.,
für Unterhaltung der Gebäude um 500 M. erhöht werden. Für
die notwendige Beschaffungeiner 2. Waschmaschine ist ein ein¬
maliger Ausgabebettag von 2000 M„ für Steuern und Ab¬
gaben ein Mehrbetrag von 300 M. und an sonstigenAusgaben
555 M. mehr eingestellt worden. Es ergibt dies
eine Gesamtmehrausgabevon ....... 10560 M.
Infolge Erhöhung der Pflegekostenbeiträgeder
Schwangerenund Wöchnerinnenin der 3. Klasse
ist auf eine Mehreinnahmevon . 4 800 M.
an sonstigen Einnahmen auf . ______70 ,,

zusammenauf 4 870 „ _________________
Zn übertragen 136 777,58 M,
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Uebertrag 136 777,58 M.
mehr gerechnet; demnachwürde ein Mehrzuschuß
von ............... 5690 M.
erforderlich,hierzu der Beitrag von ..... 6 000 „
au den Verein für Säuglingsfürsorge im Regie¬
rungsbezirkDüsseldorf, ergibt den in den Haupt« _______
Haushaltsplan eingestelltenMehrzuschußvon . 7' 11 690 M-

Bei Titel II Nr. 10 erfordert der Haushaltsplan über die Kosten der
Fürsorgeerziehung Minderjähriger einen Mehrzuschußaus Provinzial-
mitteln von ................... 49 100,- „

Bei Titel I sind die Kosten für Pflege und Erziehung :c.
der Fürsorgezöglinge um 134 300 M. höher berechnet. Die
Zahl der Fürsorgezöglingehat sich seit dem September 1906,
wo der Haushaltsplan für 1907 aufgestellt wurde, bis jetzt er¬
heblich mehr vergrößert, als damals angenommen wurde. In
dem vorliegendenEtatsentwurfe müssen die Mittel für die Pflege
und Erziehung von 6275 Zöglingen vorgesehen werden, während
der jetzt geltende Haushaltsplan nur mit 5735 Zöglingenrechnete.
Auch der Durchschnittspflegesatz war, wenn auch nur um einige
Pfennige, höher anzunehmen. Bei dem Abschnitt „Besoldungen"
findet sich eine Mehrausgabe von 2900 M, davon entfällt allein
auf die vom 47. Provinziallandtag genehmigteGewährung des
Wohnungsgeldzuschussesder ServisklasseH. an die in Düssel¬
dorf angestelltenBeamten der Betrag von 2640 M. Bei den
anderen persönlichen Ausgaben sind für Hilfsarbeiter im Bureau-
und Registraturdienst5500 M. mehr wegen der Vermehrungder
Dienstgeschäftedurch die gesteigerteUeberweifungvon Minder¬
jährigen zur Fürsorgeerziehungeingestellt. Zur Unterstützung von
mittleren und Unterbeamten ist ein Betrag von 500 M. vorge¬
sehen, welcher sich als notwendigerwiesen hat und bei der Zahl
der lediglichin der Abteilung für Fürsorgeerziehungbeschäftigten
Beamten mäßig angenommenist. Mit 15°/<> der etatsmäßigen
Durchschnittseinkommenist der Zuschuß an den Pensions-Hcms-
haltsplan um 606 M. höher berechnet.— Bei den sächlichen
und sonstigen Ausgaben haben wegen der notwendig gewordenen
Ausdehnung der Bureauräume für Miete, Heizung, Beleuchtung,
Wasserzins :c. 3000 M. mehr in den Etat eingestellt werden
müssen, für Schreibmaterialien, Vureaubedürfnisse, Formulare,
Bibliolhek usw. 394 M. mehr, an Porto, Fracht- und Tele-
graphengebühren200 M. mehr, im ganzen also
mehr .............. 147400 M.
Bei den eigenen Einnahme dieses Verwaltungs-
zweiges ist, wie die angeschlossene Nachweisung
ergibt, auf ein Mehraufkommenvon - - - - ^ 160 „

8» übertragen 147 300 M. 185 877,58 M-
2
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Uebertrag 185 877.58 M.
gerechnet, so daß mehr aufzubringen sind, , , . 147 300 M.
Hiervon hat der Staat ^ mit......98 200 „
die Provinz '/8 mit.......... 40 100 „
zu tragen.

Bei Titel II Nr. 11 bedürfen die Haushaltspläne der Provinzial-Heil-
und Pflcgeanstalten eines Mehrzufchuffes von........ 07 300,— „

Es fei zunächst erwähnt, daß in den vorliegenden Etats die
Belcgnngsstärke um 120 Kranke vermehrt wurden ist.

In dem Titel I „Besoldungen" ist eine Mehransgabe von
23321 M. vorgesehen. Sie ist hauptsächlich hervorgerufen dadurch,
daß, nachdem der 47. Rheinische Pruvinziallaudtag die Stellen
von Anstaltsärzten genehmigt hat, für jede der 7 Anstalten eine
solche Stelle vorgesehen ist, was allein eiue Ausgabe vou 19200 M.
verursacht. Die von demselben Provinziallandtng genehmigte Er-
hohuug der Gehälter des Lehrpersonals an der Anstalt für
Epileptifchc in Iohnnnisthal erfordert eine Mehrausgabc von
1950 M, Und die uotwendige Anstellung von mehr Stations-
Pflegern nnd Stationspflegerinnen eine Mehransgabe von 3766 M.,
das ist eine Mehrausgabe vou 24 916 M. Dahingegen werden
dadurch, daß dienstjüngere Anstaltsbeamte anstelle älterer getreten
sind, 1595 M. gefpart.

Bei dem Abfchnitte „Andere persönliche Ausgaben" ist eine
Mehrausgabe von 26 214 M. zu finden. Bei den Assistenz¬
ärzten konnten infolge der Einstellung von Anftaltsärzten 12800 M.
gestrichen werden, andererseits mußten aber für 2 verheiratete
Assistenzärzte an Barentschndigungen für Gmolnmeute 2000 M.
eingcfetzt werden, so daß eine Minderausgabe von 10 800 M.
bleibt. Für einen Apotheker ist eine Verbesserung von 150 M.,
für die Bureaugehilfeu 675 M. mehr, für das Pflegepersonal an
Löhnen und Prämien 20 061 M. mehr und für die Vermehrung
und Lohnaufbesserung des Dienstpersonals 16128 M. mehr
berechnet worden.

Bei den sächlichen und sonstigen Ausgaben wirken teuerere
Kohlen und Lebeusmittelpreise, wie auch die Kosten der Unter¬
haltung der in ihrem Umfange vergrößerten Anstalten erheblich
auf eine Erhöhnng der Etats. Es haben mehr vorgesehen werden
müssen:

für die Beköstigung (120 Kranke mehr) . . 28 300,— M.
„ Bekleidung.........8 500,"- „
„ Lagerung..........10 500,— „
„ Reinigung .........2 300,— „
„ Mobilien, Uteusilien :e......2500,— „

Zu übertragen 52 100,- M. 283 l 77,58 M.
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Ucbertrag 52 100 — M, 288 177,58 M,
für Heizung .......... 44 700,—
„ Beleuchtung ......... 4 000,—
„ Wasferversorgung ........ 600,—
,, Arznei, Verbandmittel,ärztl. Instrumente 1200,—
„ Kirchen-und Schnlbedürfnisfe.... 2750,—

(darunter einmalige Ausgabe von 2400 M.
für eine Kirchenorgeliu der Austalt Merzig)
,, Uuterhaltuugder Gebäude (laufende Aus¬

gaben) ........... 16 000,- „
„ sonstige Ausgabe» ....... 10 858,48 „

ldarnnter einmalige Ausgabe von 4000 M.
für Anlage eines Riefelfeldesbei der An¬
stalt Merzig)

für Stiftungen .......... 4,52 ,,
insgesamt mehr 132 213,— M.

Dahingegen konnten die im Jahre 1907 vor-
geseheneneinmaligen Ausgaben für kleinere Ncmaus-
führungen von 14 000 M. auf 1700 M. reduziert
werden, daher Minderausgabe hier 12 300,— M.
Statt der im vorigen Jahre vor¬
gesehenen Ucberführnng eines Ueber-
schusfes von 25 000 M. aus der
Anstalt Grafenberg an die Anstalt
Bonn durften für 1908 nnr
10000 M. berechnet werden, die
Miudernusgabeerhöht sich demnach
nm .......... 15 000— „

sie beträgt demnach insgesamt ...... 27 300,— „,
so daß eine Mehrausgabe von ...... 104 913,— M.
bleibt, hierzu gerechnet die Mehrausgabebei den
Besoldungenvon .......... 23 321,— „
bei den anderen persönlichen Ausgaben von . . 26 214,— „
ergibt eine Gesamt-Mehrausgabe von . , . 154 448,— M.
Nach der diesem Bericht beigegebeuenNach¬
weisung erzielen die Heil- nnd Pflegeanstalten
eine Mehreinnahme von ........ 57148,— „
so daß also noch .......... 97300- M.
durch Provinzialzuschußzu decken bleiben.

9- Bei Titel II Nr. 14 hat an den Haushaltsplan für die erweiterte
Armenpflege auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 ein Mchr-
zuschuß von ................... 86000,-
eingestellt werden müssen.

M übertrage» 369177,58 M.
2"



12 Anlagen zu den Sitzuugsprotokolleu. Nr. 1.

Uebertrag 369 177,58 M.
Bei den Kosten zur Unterbringung der urtsarmen hilfs¬

bedürftigen Geisteskranken,Idioten, Epileptischen,Taubstummen
und Blinden in Anstaltspflegehat die Ausgabe um 263 000 M.
erhöht werden müssen, einmal weil mit einem statistisch nachge¬
wiesenenZuwachs an Kranken von mindestens 200 jährlich zu
rechnen ist, zum anderen weil die Pflegesätze sür die Unter¬
bringung der Kranken in Anstalten der gestiegeneu Lebens«
Mittel-, Kohlenpreise :c. wegen durchgängig erhöht werden
mußten. Dieser Mehrausgabe von , . . . 263 000,— M.
gegenüber konnte aber aus den Beiträgen aus
dem Vermögen der Kranken oder Drittuerpflich»
teter eine Mehreinnahme von . 47 000 M.
und aus den Beiträgen der Kreise
und Gemeinden zu den Pflege¬
kosten eine Mehreinnahme von . 130 000 „

zusnmmeu 177 000,— „
angenommenwerden. __________

Demnach bleiben noch 86 000— M.
durch Provinzialzuschußzu decken.

10. Bei Titel II Nr. 15 wird für den Haushaltsplan der Provinzial.
Arbeitsanstalt zu Brauweiler derselbe Provinzialzuschuß wie im
Jahre 1907 notwendig.

Bei der Anstalt tritt im Rechnungsjahre1908 insofern eine
Aenderung ein, als die Station für irre Verbrecher zur Belegung
kommen wird. Es ist für das Bewahrungshaus für 60 Kranke
ein besondererEtat als Anlage zu dem Haushaltsplan der An¬
stalt aufgestellt.

Bei dem Abschnitt „Besoldungen" entsteht trotz der vom
letzten Provinziallcmdtage genehmigten Erhöhung der Gehälter
der Werkmeisterund der Mietsentschädigungender Werkmeister
und Aufseher doch eine Minderausgnbe von 245 M, weil an
die Stelle ausgeschiedener Beamten dienstjüngere mit Anfangs¬
gehältern getreten find.

Bei den anderen persönlichen Ausgaben ist die Position für
4 Bureaugehilfen um die Vergütung von 1500 M. für einen
Bureaugehilfen wegen der umfangreichenGeschäfte der Materia-
lieuverwaltung erhöht, dahingegendie Pcmfchfumme für Schreib¬
hilfe um 988 M. gemindert, fo daß hier eine Mehrausgabe von
512 M. entsteht.

Mit Rücksichtauf den ausgedehnten Arbeitsbetrieb schien
es notwendig, die Position für Hilfsaufseherum 5 Personen und
um 6000 Mark zu erhöhen, um die Möglichkeit längerer, event.

Zu übertragen 369 177,58 M.
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Uebertrag 869177,58 M.
dauernder Beibehaltung der Hilfspersoncn zu gewinnen. Die
Ausgabe im Haushaltsplatt für den Arbeitsbctrieb ist bei der
Position zur Beschaffungvou Arbeitshilfeentsprechend ermäßigt.
Bei Besoldungenund anderen persönlichen Aus¬
gaben ist demnacheine Mehrausgabe von . . 6 26? M.
zu verzeichnen.

In Anbetracht der hohen Preise der Lebens¬
mittel und der zu erwartendenBelegung des Be-
wahrungshaufes mit Geisteskranken ist der Titel
Beköstigungum .......... 19 000 „
erhöht wordeu.

Für Mobilien und Utensilienwaren . . 500 „
„ Heizung wegen der hohen Kohlenpreife 8 900 „
„ Beleuchtung ........ 1600 „
„ Unterhaltung der Gebäude .... 2000 „
„ sür sonstige Ausgaben ..... 838 „

mehr, als Zuschuß zum Haushaltsplan des Be-
wahrungshauses........... 2 000 „
neu vorzusehen,

(In letztbezeichnetem Haushaltsplan haben die
durch die Pflegekosteuuicht gedeckten Ausgaben
als Zuschuß aus dem Austaltsetat vorgesehen
werden müssen). ____ ____

Es erscheint fonach eine Mehrausgabe von 36100 M.
Diefer steht aber für Bekleidung (5000 M),
für Lagerung, Bettzeug uud Tischwäsche (1000 M.),
für Kirchen: und Schulbedürsnisse:c. (100 M)
eine Mindermisgabe vou ........ 6100 „ -
gegenüber, die dann noch verbleibendeMehr- _____
ausgäbe von ............ 30000 M
wird durch eine gleich hohe Mehreinnahme, die ans Pflegekosteu
und aus dem Arbeitsbetriebeerwächst, gedeckt,so daß ein höherer
Zuschuß aus dem Haupt-Haushaltsplan nicht gefordert wird.

U. Bei Titel II Nr. 17 ist für den Haushaltsplan über die Kosten der
Leitung und Beaufsichtiguugder baulichenUnterhaltungsarbeitensowie
über den Fonds zur Erneuerungmaschineller Anlagen in den Provinzml-
anstlllten ein Mehrzuschuß von ............. 20100,— „
vorgesehen.

Abgesehenvon einem geringen Betrage von 100 M. an
Reisekosten für die mit der lokalen Bauaufsichtüber die an Zahl
immer größer werdenden Anstalten betrauten Beamten ist ein
Mehrzuschußvou 20000 M. an den Grneuerungsfondsfür ma°

Zu übertragen 389 277,58 M,
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Uebertrng 389 277,58 M,
schwelleAnlagen ausgeworfen. Der Zuschuß wächst damit auf
80 000 M, damit ist der Erneuemngsfouds gegenüber dem
Werte der maschinellenAnlagen von 4,2 Millionen Mark, also
mit etwa 1,9«/,,, noch sehr mäßig ausgestattet.

12. Bei Titel II Nr. 19 ist der Zuschuß au die Provinzialstraßen-Ver-
waltung um den Betrag von ............. 142000,— „
erhöht worden.

Für die Bewilligung von Invalidengcldern an nicht ruhe-
gehaltsbeicchtigteAngestellteund Arbeiter und von Witwen- und
Waisengeldern an deren Hinterbliebene nach Maßgabe der vom
42. Prouinziallandtage hierfür festgestellten Grundsätzehaben mit
Rücksichtauf das bis jetzt beobachteteSteigen dieser Ausgabe
3000 M. mehr, an Wohnungsgeldzuschußfür 3 in Düsseldorf
wohnende Beamte auf Grund Beschlussesdes 47. Provinzinl-
landtags 588 M. mehr, zur Ausbildung von Anwärtern für
den Burcaudienst auf den Bauämtern und für Gewährung von
Schreibhilfe 1220 M, mehr eingestellt werden müssen. Zur
gewöhnlichenUnterhaltung der Provinzialstraßen ist ein Mehr¬
bedarf von 155 000 M. vorgesehen, der im wesentlichen durch den
Preisllufschlag für Vasaltkleinschlaginfolge der Bildung eines
Ringes unter den Vasaltsteinlieferantenhervorgerufen ist. Die
an Städte :c. für die von ihnen in Verwaltuug und Unterhaltung
übernommenen Provinzialstraßen zu zahlenden Renten sind
infolge Abgabe weiterer Straßenstrecken um 16 529,93 M.
gestiegen. An Beiträgen für Kranken- und Invalidenver¬
sicherung sind 600 M, mehr gerechnet,die Portobeträge der
SpezialVerwaltung (250 M), die Kosteu für Drucksachen uud
Formulare (150 M.), für sonstige unvorhergesehene Fälle
(1088,75 M.) sind um 1488,75'M. erhöht, so daß sich
eine Mehrausgabe von ........ 178 426,68 M.
ergibt.

Unter Abschnitt L „Außerordentliche Ans-
gaben" sind zur Verzinsung und Tilgung der
Anleihe 0 ............ ^72^3 ^
mehr vorgesehen, die Gesamtmehranögabc beträgt 185 690,41 M.
Minderansgaben treten ein bei dein Zuschuß
an den Eisenbahnfonds. . 9 908, - M.
bei den Gehältern, Umzugs-
tosten :e. der Vaumsvekturen 600,^ ,,
beiderStraßenbeaufsichtignng 1 020,— ,,
bei dem Zahlgeschäft der
Straßenverwaltnng und für

Zu übertragen l 1 528, ^ M. 185 690,11 M, 531 277,58 M.
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Uebertrag 11 528,- M, 1 «5 «90.41 M. 531277,58 M.
die Haltung von Gesetzsamm^
lnng, Zeitschriften?e. . . 300,— „
Nachdem im Jahre 1907
die letzte Rate der Anleihe
0 mit ....... 121062,41 „
eingestellt war, schwindet diese Allsgabeposition
für 1908, es ergibt sich demnach an Minder-
ausgäbe ............ ^_^90A „^
so daß noch eine Mehransgabe von . , , , 52 800,— M.
zu decken bleibt.

Nach der diesem Berichte beigegebcnen
Nachweisuug der eigenen Einnahmender einzelnen
Verwaltuugszwcigehat die Straßenverwaltung
eine Mindereinnahme von ....... 89 200 , — „
zu erwarten, so daß ein Mehr von , , . , 142 000,— M.
aus Provinzialmitteln zu decken ist.

Für deu Eisenbahnfundsist, wie vorstehend angegeben,ein
Minderzuschußvou 9908 M, vorgesehen. Es sind hier nämlich
die Iinsznschüssefür den ganzen Eisenbahufouds(26 000 000 M.)
mit 130 000 M., zur Verzinsungund Tilgung der Beteiligungs¬
summe an dem BahnunternehmenMerzig-Büschfeld20 870 M,
zur Abrunduug 130 M. eillgestellt.

Zur Bestreitung der Ausgabe von 151000 M. steht znr
Verfügung der Anteil am Ucberschusse der Kleinbahn Merzig-
Büschfeld mit 15 483 M., ein Bestand aus frühereu Iahreu von
27 575 M, zusammen43 058 M, so daß aus Proviuzialmitteln
uoch 107 942 M, gegen 117 850 M. im Vorjahre, also 9908 M.
lueniger,notwendigsind.

Dem Haushaltsplan der Straßenverwaltung ist in diesem
Jahre zum ersteumale ein Unteretat über die Einnahmen und
Ausgaben beim Betriebe der dem Proviuzialverbande gehörigen
Steinbrüche beigefügt,welcher in sich in Einnahme nnd Ausgabe
(ohne Zuschuß)mit der Summe vou 4? 500 M balanziert.

13. Bei Titel II Nr. 20 ist bei der Venvaltnng der landwirtschaftlichen
Angelegenheiten der Provinzialucrwaltnng ein Mehrzuschußvon . . . 30 550— „
erforderlich.

Der Zuschuß an die landwirtschaftlichen Winterschulen ist um
7500 M. hoher geworden, nachdem sich deren Zahl dnrch die vom
vorigen Provinziallcmdtag genehmigte Errichtung von Schulen in
Iülich, Dttlken und Rheinbach von 33 ans 36 vermehrt hat,
wodurch auch der an den Pensionsetat zu leistende Zuschuß nm
1935 M. gestiegen ist. Zur Unterstützungvou Wasserleitungen

Zu übertragen 561 827,58 M.
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Uebertrag 561827,58 M.
im Westfondsgebietsind nach der Vercinbarnng mit der Staats-
rcgienmg 200 000 M. und 4000 M. hier neu eingestellt, zur
Erhaltung der Gebänlichkeiteuauf den: Gute Desdorf 160 M.
mehr vorgesehen,während die Provinzial-Obst- und Weinbau¬
schulen 4315 M. mehr Zuschuß erfordern, im gauzeu also Mehr¬
ausgabe 217 670 M. Beiiu Wcstfouds zur Unterstützung land¬
wirtschaftlicher Unternehmungenbefindet sich eine Mindcrausgabe
von 490 M., so daß noch eine Mehrausgabe vou 217 420 M.
bleibt.

Der Mehrzuschußfür die Wem- und Obstbanschnlenwird
erforderlichbei der Schnle in Kreuznach,wo für die Anlage und
Unterhaltungeiner zur Ausbildungvun Obstbaumwärterngeschaffenen
neuen Anlage in Schünefeldein Betrag von 7100 M. nen eingestellt
ist, wovon jedoch 1000 M. aus der Einnahme der Anlage gedeckt
werden sollen. Zu der Mehrausgabe vou 6100 M. treten 50 M,
für Erhöhung des Lohnes der Wirtschafterin, 200 M. für
Mobilien, Utenfilien :c,, 500 M, für Bearbeitung der Weinberge,
Rebschnlen, Gärten, 100 M. für Dienstreisen,insbesondere wegen
der Wanderlehrtätigkeitdes Direktors und des Lehrerpersonals,und
50 M. für Druckkosten, so daß die Mehrkosten auf 7000 M.
steige», während eine einmaligeAusgabe für Ausfugen der Außen¬
fronten der Gebäude mit 2000 M. ansfällt; ein Mehrzuschuß
von 5000 M. ist aufzubringen.

Bei der Provinzial-Weinbanschulein Trier sind für Be-
soldungeu und andere persönliche Ausgaben 80 M,, für Reinigung
50 M, für Heizung 100 M., für Dienstreisen der Lehrer und
Schüler 100 M, für Druckkosten 50 M, im ganzen 380 M.
mehr vorgesehen,dagegen ist auch hier eine einmalige Ausgabe
von 1000 M. für die Erweiterungder Zentralheizunggeschwunden,
so daß eine Minderausgabe von 620 M. entsteht nnd, da der
Ertrag des Gartenbetriebes um 15 M. erhöht ist, 635 M.
weniger an Provinzialzuschußzu überweise« sind.

Bei der Provinzial-Weinbanschulein Ahrweiler sind 50 M.
mehr an persönlichenAusgaben, 500 M. mehr für Bearbeiten
der Weinberge,Rebschulen, Gärten «., 100 M. mehr für Dicnst-
und Instruktionsreisen der Lehrer und Schüler, 50 M. mehr für
Druckkosten ?c., im ganzen mehr 700 M, vorgesehen. Eine ein¬
malige Ausgabe von 750 M. für Herstellung eines offenen
Schuppens ist gestrichen, es bleibt eine Minderansgabe von 50 M.

Wie oben erwähnt bleibt bei dem Haus¬
haltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiteneine Mehrausgabe von . 217 420 M.

Zu übertragen 217 420 M. 561 827,58 M.
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Uebertrag 217 420 M. 561827,58 M.
Von dieser Mehrausgabe

werden bestritten ..... 100 000 M.
aus den Ueberschüssen der Pro-
vinzial - Feuerversicherungsanstalt,
aus den eigenen Mehreinnahmen
(darunter 100 000 M. Zuschuß
des Staates an den Westfonds
zur Unterstützungvon Wasserver-
sorgungscmlagen) des Verwal¬
tungszweigeswerden . . . . 108 67 0 „
gedeckt, so daß aus Provinzialab- .... 203670 „
gaben :c. noch ........... 13 750 M.
zu decken sind. Außerdemhaben noch hier Deckung
zu finden (288-^ 16 512 M.) -- . , . 16 8 00 „
welche aus Titel IV des Haupt-Haushaltsplans
nicht mehr bestritten werden konnten,weil dieser
Titel durch Mehrausgaben zu anderen Zwecken,
von welchen nachstehend noch die Rede sein wird,
in Anspruch genommenwerden mußte. Es ergibt
sich daraus der oben erwähnte höhere Provinzial-
zuschuß von ............ 30550 M.

14. Bei Titel IV Nr. 1 sind zur Abführung an den Haushaltsplan zur
Förderung von Kunst und Wissenschaft an Provinzialzuschuß ... 9942— „
mehr eingestellt.

Mit Rücksicht auf die starke Belastung des Fonds zur Heraus¬
gabe der Denkmälerstatistiksind die jetzt auf diesen Fonds ver-
wiesenen Diensteinkommen des Direktors des Denkmälerarchivsund
des technischen Vureauasststentenmit 4860 -^ 2082 ^ 6942 M.
hier aufgenommenund als Zuschuß zu den Kosten der Herstellung
eines rheinischen Dialcktwörterbuches3000 M. neu eingestellt.

15. Bei Titel IV Nr. 2 hat für den Haushaltsplan für die Verwaltung
der Provinzialmuseenin Bonn und Trier ein Mehrzuschußvon . . 6570— „
vorgesehenwerden müssen.

Es sind für technische Hilfskräfte bei dem Museum m Bonn
200 M. mehr, für kleinere Ankäufeund für kleine, die Samm¬
lungen betreffende Ausgaben 1000 M. mehr, für Aufstellung und
Unterhaltung der Sammlungen «. 800 M. mehr, für Anlegung,
Unterhaltung und Vermehrung der Bibliothek 200 M. mehr, für
Aufsicht und Reinigung 300 M. mehr, für Heizung,Beleuchtung,
Versicherung,Steuern :c. 1420 M. mehr, für kleinere bauliche
Reparaturen 1000 M. mehr und für die Sicherung des Museums
in Trier gegen Einbruch und Einrichtung eines Vortragssaales

Zu übertragen 578 339,58 M.
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Uebertrag 578 839.5« M.
ein einmaliger Betrag von 2000 M. erforderlich,die Kopialien,
Schreibarbeiten, Porto «. erfordern 200 M. mehr, fu daß eine
Mehrausgabe von 7120 M. erscheint, welcher bei den unvorher¬
gesehenen Ausgaben ein Mindcrbctrag von 95 M gegenübersteht;
es bleibt mithin eine Mehrausgabe von. . . 7 025 M.
an Mehreinnahmen beider Museen werden , . 455 „
nachgewiesen, es müssendemnachmehr . . . 0 570 M,
dnrch Zuschuß aufgebrachtwerden.

1<>. Bei Titel IV Nr 7 sind zur Vcrwcuduug aus deu Ueberschüssen der
Provinzial-Fenerversicherungsanstaltfür gemeinnützige, zugleich die Inte^
ressen der Anstalt forderndeZwecke ............ 100 000,— „
mehr in den Haupt-Haushaltsplan eingestellt.

Visher wurden hier zur Unterstützung der Wasserversorgungs-
nnlagen 150 000 M. in Ausgabe nachgewiesen. Durch Beschluß
des 47. RheinischenPruvinziallandtags ist genehmigt, daß zur
Bildung eines Westfonds für Unterstützung derartiger Anlagen
neben dem Staatszuschuh von 100 000 M. zu diesem Zwecke ein
gleich hoher Provinzialzuschuß gegeben werde, daß zur Unter¬
stützung der Anlage von Wasserleitungen in den nicht in das
Westfondsgebietfallenden Teilen der Provinz 43 750 M. bereit
gestellt und zur Verzinsungund Tilgung der beiden für Wasser¬
leitungszweckeaufgenommenenAnleihen von 750 000 M. und
500000 M. 106250 M. aufgebracht werden, welche mit 250000 M.
aus den Ueberschüssender Piovinzial-Fenerversicheiungsanstaltge¬
deckt werden.

17. Bei Titel V Nr. 4 sind zur Verzinsung und Tilgung der aus der
3. Anleihe zu Austaltszweckenzu deckenden Kosten im Betrage von
7 000000 M ................ '. . , 117000,- „
mehr veranschlagt.

In die Anleihe sind verschiedene größere Bauten (Erziehungs¬
anstalt Fichtenhain nebst Grunderwcrb, Provinzial-Taubstummen-
anstalt in Ncuwied, Erweiterung?'-und Umbauten an Provinzial-
Taubstummeuanstlllten,Neubau der HebammenlehrcmstaltElber-
feld, Neubau der Anstalt Iohanuisthal, Ankauf des Hauses Eli¬
sabethstraße9, zweier Häuser zu Vrcmweiler)einbegriffen,welche
bereits fertiggestellt und deren Kosten von vornherein durch An¬
leihemittel zu decken waren, andererseits sind verschiedene Bau-
llusführungeusoweit vorgeschritten, daß im Rechnungsjahre1908
noch erheblicheBetrage auf diese Anleihe genommen weiden
müssen. Außerdem ist aber auch der Zinsfuß für diese Auleihe
bei der mißlichenLage des Geldmarktes nachträglichvon 3'/««/«
auf 4°/<> erhöht worden.

Zu übertragen 795 389,58 M.
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Ucbertrag 795 339,58 M,
18. Bei Titel V Nr. 6 ist eine neue Position „zur Verfügung des Pro-

vinziallandtags" mit einem Betrage von .......... 530 000,— „
vorgesehen worden.

Wie unter Abschnitt IV dieses Vorberichts näher ausgeführt
ist, wird die mit 12 ^/o des Steuersolls gemäß ß 25 des
Kreis- und Provinzinl-Abgabengesetzcsvom 23. April 1906 zu
erhebendeProvinzialsteuer eine höhere Einnahme bringen, als im
Haupt-Haushaltsplan für 1908 als Bedürfnis veranschlagtist.
Damit der Haupt-Haushaltsplan sich in Einnahme und Ausgabe
ausgleicht, ist dieser höhere Betrag unter der Position V Nr. 6
als zur Verfügung des Pruvinziallcmdtags stehend in Ausgabe
nachgewiesen. Sofern der Provinziallandtag eine andere Ver¬
fügung über diesen Betrag nicht treffen sollte, so würde wegen
seiner Verwendung nach dem Beschlusse des 47. Provinzialland-
tags vom 16. März 1907 zu verfahren, d. h., der Betrag an
den Betriebsfonds bezw. an den Baufonds und den Ausgleichs¬
fonds abzuführen fein.

19. Bei Titel V Nr. 7 mußten zur Zahlung der Zinfen für die zur Be¬
streitung der laufenden Ausgaben von der Landesbank aufgenommenen
Vorschüsse sowie zu außergewöhnlichenAusgaben bezw. zur Abrundung 19 060,42 „
mehr vorgesehen werden.

Im Rechnungsjahre 1906 hat hier die Ausgabe schon
11 421,48 M. betragen. Damals wurde noch die zur Vcrfüguug
des Prouinzillllandtags stehende Mehreinnahme voll und ganz
als Betriebsfonds benutzt. Nachdem jetzt nach dem Beschlusse
des 47. RheinischenProuinziallnndtags vom 16. März 190?
der Betriebsfonds auf 500 000 M. beschränktund bestimmtist,
daß der darüber hinausgehendeBetrag je zur Hälfte als Bau¬
fonds und Ausglcichsfoudsrentbar angelegt werden soll, wird
selbstredenddie Verwaltung mehr wie früher dazu genötigt fein,
zur Bestreitung der laufenden Ausgaben Vorschüsse bei der Lan¬
desbank zu entnehmen; eine Erhöhung dieser Ausgabepositionist
daher auch uicht zu umgehen.

Es ergibt sich hiernach bei dem Haupt-Haushaltsplan für__________________
das Rechnungsjahr 1908 eine Mehrausgabe von .... 1344400— „
ihr stehen jedoch an Minderausgaben entgegen:

20- Bei Titel II Nr. 12 ist der Zufchuß an den Haushaltsplan über die
Verwaltung des Landarmenwesensum ..... 9000,— M-
ermäßigt worden.

Es haben gegen den Haushaltsplan für 1907
die Iahluugen sür landarme Personen an Orts¬
armenverbände,Pflcgcanstallen:c.
uni .......... 6 607,80 M.

Zu übertrage,, 6 607.80 M. 9 000,— M. 1344 400,.- M.
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Uebertrag 6 607,80 M. 9 000— M, 1344 400— M.
mit Rücksicht auf die tatsächliche
Ausgabe für diesen Zweck im
Jahre 1906 geringer angenommen
werden können, wenn auch ent»
sprechend dem Steigen der Aus¬
gaben für die in Anstaltspflege
befindlichenPersonen damit ge¬
rechnet ist, daß bei diesem Titel
jährlich eine Mehrausgabe von
35 000 M. entsteht, also pro 1908
gegen die wirkliche Ausgabe des
Jahres 1906 eine Erhöhung um
70 000M, vorgenommen ist. Bei
dem Nebenfonds für Irrenzwecke
zugunsten bergischer Gemeinden
ist eine Mehrausgabe von . 7,80 „
vorgesehen.Es ergibt sich darnach
eine Minderausgabe von . . .6 600,— M.,
da die eigenen Einnahmen dieses
Etats um ....... . 2400— „
höher berechnet werden konnten,
o ergibt sich ein Minderzuschuß

von ......... 9000— M.
21. Bei Titel IV Nr. 4 ist die Ausgabe bei dem Zins¬

gewinn aus dem Meliorationsfonds für landwirtschaft¬
liche Zwecke um ............ 288,— „
geringer veranschlagt.

Es ergibt sich dies aus dem dreijährigen
Durchschnitt der Einnahmen, die aus dem Zins¬
gewinn des Meliorationsfonds erzielt sind.

22. Bei Titel IV Nr. 5 sind als Zuschuß für Meliora¬
tionen und Aufbesserungder landwirtschaftlichenVer¬
hältnisse in den Gebirgsgegendenund den wirtschaftlich
zurückgebliebenen Teilen der Provinz ...... 16 512,— „
weniger vorgesehen.

Die Kürzung der Ausgabe dieses Titels
bedeutet, wie am Schlüsseder Bemerkung zu 13
vorstehend schon bemerkt worden, keine Ver¬
ringerung der Ausgaben, sie ist vielmehr nur
eine rechuungsmäßigeund erfolgt, weil die Zu¬
schüsse an die Haushaltspläne für die Förderung
von Kunst und Wissenschaft und für die Ver-

Iu übertragen ^25 800 — M. 1344400,-^1
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Uebertrag 25 800— M. 1344 400- M.

waltung der Provinzialmusecn (zu uergl. die
Bemerkungen 14 und 15 vorstehend) um den
Bettag von 16 512 M, haben erhöht werden
müssen und es nicht angezeigt schien, die Ein¬
nahme aus dem Zinsgewinn der Landesbank
entsprechend zu erhöhen.

23. Endlich ist der bei Titel V (früher Nr. 6) vorgesehen
gewesene Betrag von ........... ^ 100,— „
für die Durchführungder Aenderungenim Besoldungs¬
plan der Werkmeistersortgefallen. ,

Die im Haupt-Haushaltsplan für 1908 nachgewiesenen
Minderausgaben belaufen sich sonach auf .... . -----------̂ _^——, , 1316 500,— M.
so daß eine Mehrausgabe von ........ -.
übrig bleibt, welche ihre Deckung durch die im Gmgauge dieses
Berichts unter ^ aufgeführten Mehreinnahmen m gleicher
Höhe findet.

II.

In dem Berichte zum Haupt-Haushaltsplan für das Rechnungsjahr
1907 - in. Abschnitt - vom 8. Januar 190? - Seite 88 der Ver¬
handlungen des 47. Rheinischen Provinziallandtags - ist du zur Verfügung ^ ^ ^ ^ ^
des Provinziallandtags stehende Summe mit ....... .'2400 —
angegebenworden. In dieser Summe ist jedoch ein Betrag von . . ----------5---------------̂

enthalten, welcher aus dem Zinsüberschusse der Landesbank für 1905 entnom¬
men ist. die erste Rate der vom 46. RheinischenPr°vwziallandtage für die
Verlängerungdes Ilverich-Lanler Deiches bewilligtenBeihilfe von 162 000 M.
darstellt und zur Verwendung für diesen Zweck reserviert werden muh. Zur ^ ^ ^ ^ ^
Verfügung des Proviziallcmdtags bleiben demnachnoch . - ....
Diesem Bestände sind im Laufe des Rechnungsjahres 1906 hinzugetreten:

1. die Mehreinnahme aus der Provinzialabgabe f^
1s>^c- .^ . . 56910ij,<< 5Ul.1906 mit .............

2. der Ueberschußder laufenden Verwaltung für 1906,
uachdem die Mehrausgaben einzelner Verwaltungs-

zweige gedeckt sind, mit ..........--------- -^-^ ^656345, 09 „,
l 705043,66 M.

so daß sich die Mehreinnahme auf ....... ' '
stellt.

Hiervon gehen folgende Betrage ab:
1. Dem Stadtkreise Essen war an Provinzialabgabe zu ^ ^^ ^

erstatten der Betrag von ...... „ <.' ^ «
2. Aus dem vorstehend unter 2 erwähnten Ueberschusse

sind zunächst die Kosten des von dem 47. ^e«'^ -------
Zu übertragen 1400,45 M. 1705 043,66 M.



22 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Uebertrag 1400,45 M. 1 705 043,66 M.
Provmzillllandtagein der Sitzung vom 14. März 1907
genehmigten Ankaufs des Hauses ElisabethstraßeNr. 8
(78 000 M. und Nebenkosten,Umsatzsteuerle.) gezahlt mit 80 500,— „

3. Es ist ferner die vom 44, Rheinischen Provinzicilland-
tage für die Erhaltung des Siebengebirges bewilligte
Beihilfe von .............. 120000- „

und
4. der Rest der vom 43. Rheinischen Provmzillllandtage

für die Regulierung der Sieg bewilligtenBeihilfe von
230000 M. mit ............ 30000,— „
zur Auszahlung gekommen.

5. Es sind hier die Kosten der vom 47. Rheinischen
Provinziallandtagegenehmigten Anschaffung eines Kraft¬
wagens für Dienstzwecke der Verwaltung mit . . . 24 996,30 „
entnommen worden, so daß also eine Gesamtausgabevon ..... 256 896 ,75 „
zu verzeichnen ist und sich ein Einnahmebestandvon ...... 1448146,91 M.
zur Verfügung des Provinziallundtags ergibt.

Der 47. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung vom
16. März 1907 bestimmt,daß von den zur Verfügung des Provinziallandtags
stehenden Betragen 500 000 M. als Betriebsfonds zu führen und der Rest
je zur Hälfte als Baufonds und als Ausgleichsfonds für die Provinzial-
abgaben rentbar anzulegen ist. Dieser Bestimmung entsprechend sind bei der
Landesbankder Rheinprouinz rentbar angelegt worden:

a) als Baufonds ........... 471865— M,
d) als Ausgleichsfonds .......... 471866,89 „

im ganzen also 943 731,89 „
so daß ein Betriebsfonds von ............... 504 415,02 M.
vorhanden ist.

Im Rechnungsjahre1907 wird diesem Fonds aus der Provinzial-
steuer ein Betrag hinzuwachsen, denn die im März 1907 nach Maßgabe des
Kreis- und Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 vorgenommene
Verteilung ergibt eine Provinzialsteuer von ..... 8 777 542,68 M.,
auf welche jedoch fchon ........... 7 610,99 „
zurückerstattetsind, so daß voraussichtlich ..... 8 769 931,69^M
zur Erhebung kommen. Da der Haupt-Haushaltsplan für
das Rechnungsjahr 1907 ein Steuerbedürfnis von . , . 8 587 500,— „
nachweist, so würden von der genannten Provinzialsteuer...... 182 431,69 „
zur Verfügung des Provinziallandtags bleiben, fo daß dieser insgesamt über 686 846,71 M.
demnächst zu bestimmen hätte.

Aus dieser Summe sind jedoch noch mehrere Ausgaben zu decken,
welche der 47. Provinziallandtag beschlossenhat, für welche aber eine Deckung
in den Haushaltsplänen für 1907 nicht zu finden ist.

Zu übertragen 686 846,71 M.
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Uebertmg 680 846,71 M.

I Durch Beschluß des Provinziallandtages vom 13. März ^907 ist den
in w MM Düsseldorf angestellten Provinzialbeamten der Wohnungs-
geldzuschuh der Servisklasse^ bewilligt worden. Es ^
wird dadurch für 1907 eine Ausgabe von ,,,-">'
entstehen. . <, ^ c.

2. In derselben Sitzung hat der Provinzmllandtag be¬
schlossen,die Gehälter der Direktoren, der Lehrer- und
Lehrerinnen an den Provinzial-Taubstummen- und
Blindenanstalten, sowie der Lehrer- und Lehremnien
an der Anstalt für EpileptischeIohannisthal ander¬
weit zu regeln. Die für 190? entstehende Mehransgabe ^^
berechnet sich auf ....... ' ' ' ' s.

3. Durch die in der Sitzung vom 15. März 190? geneh¬
migte Anstellungvon Anstaltsärztenentstehennn Recy- ^ ^ ^
nungsjahre 1907 ............
Kosten. .. . ^

4. Die mit Beschluß vom 14. März 1907 erfolgte Er¬
höhung der Mietsentschädigung der Werkmeisterund
Aufseher an der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrau-
weiler von 100 M. auf 210 M. wird im Jahre 190? ^ ^ ^
eine Ausgabe von ............
verursachen, , , „

5. Die mit Beschluß vom 13. März 190? genchn"gte Er¬
höhung der Vergütungen der 2. und 3. Assistenzärzte
an den Hebammenlehranstaltenwird eine Ausgabe von 1000, ,.
im Rechnungsjahre190? hervorrufen.

6. Durch Beschlußvom 15. März 190? hat der 47 Provm-
ziallandwg die Errichtung von drei neuen landwirt¬
schaftlichen Winterschulenin Mich, Dülken und Rhem-
bach und die Zahlung der vertragsmäßigen ZuMM
für das Rechnungsjahr 190? über den Etat hinaus ge- ^ ^ ^
nehmigt. Hierdurchwird eine Ausgabe von . . -
verursacht. ,_ m,.

7. Es sind außerdem gemäß Beschluß vom 13. M° i
1907 aus der Mehreinnahme die Kosten der Projek¬
tierung der Erweiterung des Ständehauses zu ent¬
nehmen, die noch nicht feststehen.

8. Dadurch, daß sich die Ueberweisung von Minder¬
jährigen zur Fürsorgeerziehung im Nechnung^hre ^
in erheblicherem Maße vollzieht, als M Haushaltsplan
für diesen Verwaltungszweigangenommenw°rden war.
wird sich eine Ueberschreitung des HaushalwP °ns als

notwendig ergeben, welche jetzt «°ch «M feststes ^^^^6Ä^M,
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Uebertrag 37 675— M. 686 846,71 M.
aber, soweit die Proviuzialmittel dabei in Betracht kom¬
men, doch wohl auf ........... 15000,— „
annehmen läßt, so daß, abgesehenvon den Projektie-
rungskosten für das Ständehaus, noch eine Summe uon
etwa ..................... 52 675,— „
aus der Mehreinnahme zu decken wäre und nutzer dem oben erwähnten __________________
Baufonds und AusglcichZfonds der Betrag uon ....... 634171,71 M.
zur Verfügung des Provinziallandtags stehen würde.

Dem erwähnten Vefchlusfedes 47. Provinziallandtags entsprechendwürde danach am
Schlüsse des Rechnungsjahres1907 außer

1. einem Betriebsfonds von ......... 500000 M.
2. ein Baufonds von rund .......... 538900 „
3. ein Ausgleichsfondsvon rund ........ 538 900 „

vorhanden sein.
Zur Bestreitung der vom 46. RheinischenProvinziallandtage für die Verlängerung des

Ilverich-Lank'er Deiches bewilligten Beihilfe von 162 000 M. ist, wie eingangs dieses Abschnittes
schon angegeben,aus dem Zinsüberschußder Lcmdesbcmt für 1905 eine Jahresrate von 32 400 M.
reserviert, aus dem Zinsgewinn des Jahres 1906 konnte ein gleicher Betrag zurückgestellt werden,
so daß 64 800 M. zur Verfügung stehen. Falls sich eine gleiche Beschaffung der Mittel zur Be¬
streitung dieser Beihilfe in den kommenden Jahren wider Erwarten nicht ermöglichen lasten sollte,
wäre noch für 97 200 M. anderweit Deckungzu schaffen.

III.

Der Wert des Vermögens des Pruvinzialverbaudes ausschließlich des Vermögens
der Landesbank, der Provinzial-Feuerversichermigsanstaltund des RheinischenMeliorationsfonds
belief sich nach einem in besonderer Dmcksache (Drucksachen,Nr. 2) vorliegenden Berichte über den
Vermogensstanddes Rheinischen Provinzialucrbnudesam 1. April 1907

an Gebäuden auf ....... 31158403— M.
„ Grundstücken auf ....... 6440363— „
„ Inventar auf ........ 4 027 147,36 „
„ Wertpapieren auf ...... 5758872,80 „
„ fonftigen Forderungen auf ... . 6062877,52 „
„ sonstigen Vermögensbestandteileuans 18? 3 94,4? „

zusammenauf ruud 53 635 058,— M.
Iu dieser Summe sind jedoch enthalten an solchen Fonds, welche, wie

die Witwen- und Waisenversorgnngsanstaltder Kommunalbeamten,die Ruhe-
gehaltskllssc der Kreis-Kommunalverbandeund Stadtgemeinden, Staatsneben-
fonds, Uuterstützungs-und Stiftuugsfouds für Taubstumme,Blinde und Geistes¬
kranke :c., Viehversicherungsfunds,hier nur verwaltet werden ...... 7 223 5 12,— „

so daß ein Provinzialvermögeuvon 46 411546,— M,
bleibt.

Zu übertragen 46 411 546,—"M.
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Uebertrag 46 411546 M.

Dem tritt hinzu an Vermögen der Landesbant der Rheinprovinz
Wert der Gebäude mit ..... 546300 M.

„ „ Grundstücke mit . . , . 160 000 „
„ des Inventars mit . . , , 80000 „

ferner die Stamm- und Resevefonds mit ^^35000^^
zusammenmit 8 321300 „

an Vermögender Provinzial-Feuerversicherungsanstalt
Wert der Gebäude mit ..... 170000 M.

„ „ Grundstücke mit . . , . 250000 „
., des Inventars mit ..... 15 000 „

und der Betrag der rentbar angelegten
Fonds mit . '........^^0550000^.

zusammenmit 10 985 000 „
sowie der Betrag des Rheinischen Meliorationsfonds mit . . .----------2003800^

Es ergibt sich demnach ein Gesamtvermögen des Provinzialverbandes ^„„1646 M

ohne die nur verwalteten Fonds.
Der vorjährigeBericht über den Vermögensstandhat ein Gesamtver-

mögen am 1. April 1906 von...............6^U?4 4« „
nachgewiesen, so daß eine Vermügensznnahme von .......
M verzeichnen ist.

Dieser Zuwachs ist eingetreten: . . „ >>

1. durch die Vermehrung der lediglichzur Verfügung des Provmzmllm^d-
tages stehenden Fonds um ........ 530 670 M.

2. durch Erwerb des Hauses Elisabethstraße 9 und des
HintergebäudesFriedrichstraße23 um ..... 144465 „

3. durch das Anwachsendes Reservefondsbei dem Etat
zur Zahlung von Pensionen :c. an Provinzialbeamte
um ................ - 64000 „

4. durch die Vermehrung des Bestandes der Dr. Klein-
Stiftung um .........- -. - 2948 „

5. infolge Erweiterung des Provinzialmuseumsin Trier
um ...............- 32200 „

6. bei der Provinzial-Taubstummenanstaltin Aachen in¬
folge des Erweiterungsbaues und Einstellung des
Grundstückswertesum .......... 86 032 „

7. bei der Provinzial-Taubstummenanstaltin Cöln bei
dem Kapitalvermögenum ......... 339 „

8. bei ber Provinzial-Taubstummenanstaltin Elberfeld
infolge der Erweiterungsbauten uud Inventarbe-
schaffung um ....... ... 157900 ..

Zu übertragen 1018 554 M. 5 647152 M.
4
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Uebertrag 1 018 554 M. 5 647 152 M,
9. bei der Provinzial-Taubstummcnanstattzu Essen infolge

Ausführung von Erweiterungsbauten um . . , 56039 „
10. bei der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Kempen

desgl. um .............. 2 800 „
11. bei der Provinzinl-Blindenanstalt in Neuwied desgl. um 800 „
12. bei der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Eöln durch

Ankauf des Vauterrains für das neue Anstaltsgebäude
um ................ 425000 „

13. bei der Provinzial-Hebammenlehranstaltin Elberfeld
für Inventarbeschaffung:c. nm ....... 15 100 „

14. durch den Vau der Fürsorgeerziehungsanstaltzu Haus
Fichtenhain und die Beschaffungdes lebenden und
toten Inventars um........... 614 997 „

15. durch Ankauf von Teilen des Baugeländes für den
Neubau der Fürsorgeerziehungsanstaltzu Rheindcchlen
um ................ 11708 „

16. bei den Proviuzial-Heil- und Pflegeanstalten durch
Erweiterungsbauten,Grunderwerb, Inventarbeschaffung
und zwar

in Andernach um . 36 094 M.
„ Bonn „ . 65 836
„ Düren „ . 82 83?
„ Glllkhausen „ . 22 752
„ Grafenberg „ . 79 093
„ Iohannisthal „ . 595157
„ Merzig „ . 59105 ^ 940 874

17. durch Teilzahlungenfür Beschaffung des Baugeländes
für den Neubau der Provinzial-Heil- und Pflege-
anstatt zu Vedburg bei Eleve um ...... 345000

18. bei der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler durch
den Bau der Direktor-Dienstwohnung, des Be-
wllhrungshauseslc, Erwerb von Grundeigentum um 33 214

19 bei dem Landarmenhaus zu Trier durch Erhöhung
des Reservefondsum .......... 1 305

20. durch Rücklage bei dem Grneuerungsfondsfür maschinelle
Anlagen in den Prouinzialanstalten um ... . 30261

21. bei der Provinzialstraßenverwattung bei dem Werte
der Grundstücke und durch rentbare Hinterlegung von
Beträgen bei einzelnen Fonds, die allerdings größten¬
teils mit Bewilligungenbelastet sind, um . . . . 315378

22. bei der Wein- und Obstbauschule in Kreuznachdurch
Giundstückscmklluf um .......... 25000

In übertragen 3 836 030 M. 5 647 152 M.
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Uebertrag 3 836 030 M, 5 647 152 M,
23. bei der Weinbauschulcin Ahrweiler durch Inventar-

2 000
Vermehrung um ............

24. bei dem Rittergute in Desdorf durch angesammelte
Pachtbetrage «.um ..........._______ ^^^

^ ^ zusammen 3 842130 M.
Dagegen hat sich vermindert:

25. der Bestand bei den zur Verfügung des Provinzial-
ausschussesstehenden Ueberschüssen der Provinzial-
Feuerversicherungsanstllltum , . . 68500 M.

26. der Grundwert bei der Provinzial-
Taubstummenanstaltin Neuwied durch
Verkauf um ........ 5 543 „

27. der Bestand bei dem allgemeinen Bau¬
fonds durch Verwendung zu Bauaus¬
führungen in den Anstalten um , , __ 2 6 235 „

zusammenum^ 100 278 „^,
so daß eine Vermehrung des Vermögens der Provinz
UM . ......... 3 74 1852 M .
bestehen bleibt, welcherhinzutritt:

28. bei der Landesbcmk bei dem Werte der Gebäude,
dem Werte des Inventars und der Verstärkungdes
ReservefondsL eine Vermehrung von , . . - 370300 M.

29. bei der bei dem
Werte der Gebäude, dem Werte der Grundstückeund
durch Verstärkung des Reservefonds und des Aus¬
gleichsfondsder Anstalt eine Vermehrung um . -^_^^M^
so daß sich, wie oben angegeben, der gesamte Vernwgenszuwachs
auf ...................... ^

^ Nach dem eingangs erwähnten besonderen Berichte über den Ver¬
mögensstand des Provinzialverbandes (Drucksachen,Nr. ^ Mo
Schulden des Provinzialverbandes am 1. April 1907 w den emzelnen
Fonds und Verwaltungszweigeufolgende: ^c^«^

1. der Vorschuß für Zahlung der Ankaufskosten f"r das Haus Mabeth-
strahe Nr. 9 und des HintergebäudesFriedrichstraßeNr. 23 m Hussel^ ^ ^ ^
dorf von ................ ^ ' '../

2. der für die Unterstützung kommunalerWasserversorgungsanlagenauf- ^ ^
genommeneAnleihebetragvon ............ 27500 "

3. der vorschußweise aufgenommeneBetrag von. , - - ^ _. .^'
für die Erweiterung der 3« Aachen^ ^ ^^ ^

5 " " " " " " I Essen , ._____ 55 040 .,
" " " " Zu übertragen "953 679 M.

5 647 152
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Uebertrag 953 679 M.
6. der für Grunderwerb für die Fürsorgeerziehungsanstaltzu Rheindahlen

vorschußweise gezahlteBetrag von ............ 11 508 „
7. die alte Irrenanstaltsbauschuld mit ............ 3904852
8, die vom 42, Provinziallandtag genehmigte I. Anleihe für Anstalts-

bauten von 6^ Millionen Mark mit........... 5 861360 „
9, die vom 43, und 44, Prouinziallandtage genehmigte II, Anleihe für

Anstaltsblluten von 8 Millionen Mark mit......... 7 859 816 „
10. die vom 47. Provinziallandtag genehmigte III. Anleihe für Anstalts¬

blluten von 7 Millionen Mark mit............ 2 383 524 „
11. der für den Ankauf des Terrains für die neue Provinzial-Heil- und

Pflegeanstalt zu Bedburg bei Cleve bis 1. April 1907 aufgenommene
Betrag von ................... 345000 „

12. die für Rechnung der Lanbarmenverwaltung aufgenommenenDarlehen
für die Arbeiterkolonien«.mit............. 152224 „

13. der Rest des vorschußweise entnommenenBetrages für die Ginführung
eines maschinellen Betriebes in der Wäschereider Provinzial-Arbeits-
anstalt zu Blauweiler und für den Ankauf von Äckerparzellen für diese
Anstalt mit................... 7 166 „

14. die Anleihe ^ für die Ausführung von Kleinpflasterungen .... 1878514 „
15. die Anleihe L für die Herstellung von Neu- und UmPflasterungen,

Brückenbautenlc .................. 1 061 265 „
16. die Anleihe 0 für denselbenZweck ............ 2161555 „
17. die Anleihe I) für die Beseitigungvon Frostschäden auf Prouinzialstraßen 391 330 „

Es ergibt sich darnach eine Schuldensumme am 1. April 1907________________
von rund ...................... 26 971993 M.

Nach dem letzten Vorbericht betrug die Schuldenlast am 1. April
1906 rund ..................... 24 492 28? „
sie hat also um .................... 2479706 M.
zugenommen.

Dieses Anwachsen der Schuld ist zurückzuführen:
1. auf den Ankaufdes Haufes Elisabethstraße9 in Düsseldorf mit . . 144 464 M.
2. auf die weiteren Ausgaben für die Erweiterung der Provinzial-Taub-

stummennnstaltin Aachenmit ............. 10735 „
3. auf die Ausgaben für die Vergrößerung der Taubstummenanstalt in

Elberfeld mit ................... 108394 „
4. desgleichen der Taubstummenanstalt in Essen mit ....... 55040 „
5. auf die Ausgabe für Grunderwerb lc. für die Provinzial-Erziehungs-

anstatt Rheindahlen mit ............... 11708 „
6. auf die zweite Anleihe für Anstaltsblluten sind weitere Ausgaben von 866 093 „
7. auf die dritte Anleihe für Anstaltsblluten sind Ausgaben von . . . 2 383 524 „

übernommen,
8. auf die Kosten des Grunderwerbsfür die Anstalt zu Bedburgbei Cleve mit 345 00 0 ^,

Zn übertragen 3 924 958 M.
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Uebertrag 3 924 958 M.

9. auf die Uebernahmeweiterer Ausgaben auf die Anleihe 0 der Straßen- ^ ^
Verwaltungmit ..............^, «.,« cl

Der seit dem 1. April 1906 entstandene Schuldenzuwachsbelauft^—. ^^ ^
sich demnachauf .....,........' , ' '

Der mehr erwähnte Bericht über den Vermögensstandverzeichnet
indessen eine Schuldenvermindcrungdadurch, daß

10. der für das Haus Elisabethstraße Nr. 11 aufgenommene
Vorschußvon .............- 20000 M.

11. der für die Erweiterung des Provinzialmuseums m
Trier vorschußweise ausgegebeneBetrag von . . . 135471 „

12. desgl. der für den Neubau der Taubstummenanstalt
Neuwied aufgenommeneBetrag von ..... 185354 „

13. desgl. der für den Neubau der Hebmumenlehranstalt
zu Elberfeld noch aufgenommeneBetrag von . . . 262 804 „

14. desgl. der für den Grunderwerb und den Neubau
der Provinzial-Erziehungsanstalt zu Fichtenhain auf¬
genommeneBetrag von ......... 759 44c» „
auf die voraufgeführte3. Anleihe für Anstaltsbauten
übernommen sind,

15. die alte Irrenanstaltsbcmschuldum den Betrag von 109 498 „
16. die 1. Anstaltsanleihe um den Betrag von . . . 115 800,,
17. die Anleihe zur Förderung kommunaler Wasserver-

sorgungsanlagen um den Betrag von ..... 60000 „
18. der für die Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler

zur Einführung des mafchinellenBetriebes in der
Wäscherei aufgenommeneVorschußum . . - 5839

19. die für die Arb eiterkolonien aufgenommeneu Darlehenum 4145

getilgt worden sind. 1 658 356
Im ganzen alfo eine Schuldenuerminderungvon .....----------

s° daß die oben erwähnte Schuldenzunahme von....... 5 647152 „
bleibt, welcherein Vermögenszuwachs von......... -----------------
gegenübersteht.

HmMüch d.. H,h° d« «t.«n, «°lchln»ch § 25 d'«^«'"«MM«»°^

«°8 ,»,»„d. .u'l<,°,, find, ,»««t d»« «^ ^ «^»m» ^

Nechnunasiabre1907 nach dem Stande vom 1. Januar iuu» m o<^^ ., ^ ^ (

f« die 3an^ der zu "wartenden,^
einzelnen StM- und Landkreisen der Provinz Uebersichten über d e Höh des erwähnten Stmer
solls das ns« Mnüft^ ttir die Verteilung der Provinzmlabgabe zu dienen hat, nach dem Stande

"s, oas als Maßstab für tue Verteilung ^ n»b«sichten ergeben eine Gesamtsteuer ummevom 1. Oktober 1907 eingezogenworden. Diese ueoeriuyien "^« , , ,

von Berücksichtigt man, daß sich diese Summe durch Abgange m, Rechts-
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mittelverfahren :c. und infolge irriger Angaben bis zum 1. Januar 1908 noch ändern kann, und
legt, wie im Haupt-Haushaltsplan für 1908 geschehen, der Verteilung der Provinzialabgabe für
1908 eine Steuerfumme von rund 78500000 M. zugrunde, fo ergibt sich für dieses Rechnungs¬
jahr bei Beibehaltung des seitherigen Verteilungsmaßstabes (12^2«/«) eine Provinzialsteuer
von ....................... 9812500 M.
im Rechnungsjahre 1907 war eine Provinzialsteuer von ....... 8 587 500 „
vorgesehen, so daß sich eine Mehreinnahme von ......... 1225000 M.
an Provinzialsteuern ergibt.

Zur Deckungder im Haushaltsplan für 1908 vorgesehenenMehr-
bedürfnisse ist eine Mehreinnahme an Provinzialabgaben von ..... 695 000 „
erforderlich, so daß darüber hinaus noch eine Mehreinnahme von .... 530000 M,
bleibt, welche nach Titel V Nr. 6 des im Gutwurf vorliegendenHaupt-Haushaltsplanes für das
Rechnungsjahr 1908 zur Verfügung des Prouinziallandtags bleiben und, soweit seitens des Pro-
uinziallandtllgs über diese Mittel nicht anderweit verfügt wird, nach Maßgabe des Beschlusses des
47. Provinziallandtags vom 16. März 1907 an den Betriebs- bezw. an den Bau- und Aus¬
gleichsfondsabgeführt weiden soll.

Es muß aber bereits hier darauf hingewiesenwerden, daß die erwähnte Mehreinahme
voraussichtlichzur Deckung verschiedeneraußerordentlicher Ausgaben wird herangezogenwerden
müssen.

Es ist bekannt, daß den parlamentarischenVertretungen im Reiche und im Preußischen
Staate in den jetzt begonnenen Tagungen Vorlagen wegen anderweit« Regelung der Gehälter der
Reichsbeamtcn und der unmittelbaren preußischen Staatsbeamten zugehen werden und daß auch
Stadtgemeinden bereits mit Erhöhung der Gehälter vorgegangensind. Diese Maßnahmen werden
mit der eingetretenenund anscheinend noch fortdauerndenTeuernug aller Lebensbedürfnisse begründet.
Bei dieser Sachlage wird die Provinz, sobald der Inhalt der staatlichenVorlagen bekannt geworden
ist, an eine Prüfuug des Besolduugsplcmesfür die Rheinischen Provinzialbeamten herantreten und
ans dem Ergebnissedieser Prüfung die Folgen ziehen müssen. Da die im Reiche und im Staate
geplanten Erhöhungen der Diensteiukommen der Beamten dnrch Verbesserungder Gehälter und der
Wohnungsgelderschon am 1. April 1908 in Kraft treten sollen, so werden von diesem Zeitpunkte
ab auch Mittel für die Verbesserungder Dienstciutommcuder Provinzialbeamten in Anspruch ge¬
nommen werden müssen, deren Höhe, so lange die Einzelheiten der staatlichenBefolduugsvor-
lagen nicht bekannt sind, noch nicht angegeben werden kann.

Außerdemist zu berücksichtigen,daß je nach der Beschlußfassungdes Provinziallandtagcs
für die Unterstützungdes Gemeinde-und Kreiswegcbauesein erhöhter Betrag zur Verfügung zu
stellen ist.

Sodann werden dem Provinziallaudtag verschiedene Anträge auf Bewilligung von Bei¬
hilfen für größere Wasserregnlierungöarbeitenzugehen, für welche die erforderlichenStaatsbeihilfen
nach den geltenden Bestimmungen nur gegeben werden, wenn die Provinz einen entsprechenden
Betrag leistet.

Es handelt sich da zuuächst um die Regulierungdes untere» Wupperlaufes und die Eindeichung
der Orte Bürrig und Nheindorf, für welche eine Provinzinlbeihilfevon rund 145 000 M. beantragt
werden wird. Weiter kommt in Betracht die Regulicrnng des unteren Laufes der Nahe, für
welche 80 000 M. als Proviuzialbeihilfebeantragt werden und endlich ein Antrag auf Bewilligung
einer Provinzinlbeihilfevon 57 400 M. für eine Baggerung der Niers.
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Die vorgenanntenBetrage brauchenja. wie in den ezüglichen fragen dargelegt werd n
wird, nicht in ewem Jahre gezahlt zu werden, sie "«wlen ^
Jahren, Es scheint aber gerade jetzt, wo die Entwicklung des wirtschaftlichen Leb ns nn d C^
giebigkeit der Stenerguelleu in den kommenden Jahren sich kmun nn voraus übersehen^ «cht:
die Bewilliqunqennur ausznsprechen.wenn auch die erforderlichen Mittel zu lh«r Deckung stehe

gestellt si 7 W n der Provwziallandtag die Bewilligung der "en Smumm ^
sollte, würde die Mehreinnahme dem Bau- uud dem Betriebsfonds zufließen ' d'e wnr ,m
Hinblickauf die fortsetzt wachsenden Bauschuldeu für die küichige Fmauzgeb mg der Provn^
jedenfalls forderlich sein' es wird in dieser Beziehung auf die besondere Vorlage. Druckfachen.
Nr. 11, verwiesen. .„,,., ^ n«

Der Provinzialansschußbeehrt sich demgemäßfolgende Antrage zu stellen.

waltungszweigeuud Austalten für das Rechnungsjahr 1908 feststellen;
2. den Ne erbedarf für das Nechuungsjahr 1908 auf '2« des ^

uud Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 als Maßstab der Verteilung der
Provinzialsteuern dienendenSteuersolls feststellen; ^ ^ ^ „. !<,«, ^^n,,«-

3. beschließendaß nach dem festgestellten Haupt-Haushaltsplan uud nach den M 'hm gehöre«,
den Hans alts länen der einzelnen Verwaltnngszweige«nd Anstalten anch nach dem - Ja-
nuar 1909 bezw. uach dem 1. April 1909 die Verwaltung solange we.ergeut uud di^
genehmigteProvinzial teuer uach d.em gesetzlich vorgeschriebenen Verteilnngsmaßst^ wnge
weiter e hobm werde, bis der Provinziallcmdtagneue Haushaltsplane genehmigthaben wnd

4. auch aenelnuiaen daß der sich bei den Kosten der Fürsorgeerziehungnn Rechnungsjahre 190?

jahrcs 1907 keiue Deckuugfinden sollte; ,^^« tt.s,.nd^n Neträaen^ »«(, ^ ... i> ^ ^,.« f<«, !iii- Nerfüauna des Provmziallandtages teyenoen ^eiragcn,
5. endlich genehmigen,daß aus den i« ^" g«ng ° ^ Betriebsfonds auf der Höhe vou

oweit diefer nicht anders darüber verfugt hat, MMM °er " ,

Düffeldorf. den 17. Dezember 1907.

Der ProvmzialllUsschuß:

, . Dr. von Renuers,
O. Graf «eissel von Gymnich.

Landeshauptnmnn,
Voisitzendor,
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Nachweisung
der

eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten
der Provinzialverwaltung

in den Rechnungsjahren 1907 und 1908.
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Nr. Bezeichnungder Mnsßal'tspläne. Anlage
Seite

Detrag der
eigenen Ein-
nahmen in
dem Zllech-
nungsilchre

1!)«8.
^/ ^

Dieselben
huben be-

tragen in dem
Aechnungs-

iahre
1i»U7.

Haushaltsplan des Prnvinziallandtags, des Provinzial-
ausschussesund der Zentralverwaltungsbehörde . .

Haushaltsplan
a. zur Zahlung von Pensionen pp, an Provinzial-

beamteund von Witwen«und Waiscngcldernsowie
Unterstützungenau deren Hinterbliebene,

K, zur Zahlung von Invalidengeldern(Unterstützungen)
und von Witwen- und Waiscngeldeman nicht
ruhegchaltsberechtigteAngestellteund Arbeiter und
deren Hinterbliebene,

<>, Dr, Klein-Stiftung ..........

207 000 —
Seite 25

185 400

II.
Seite 49>

Haushaltsplan über die Besoldungenund andere persön¬
liche Ausgabenfür die bei der Landes-Versicherungs-
anstatt Rheinpruvinz und den Schiedsgerichtenfür
Arbeiterversicherung beschäftigten Provinzinlbeamten .

384 873 l^

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossen¬
schaftsvorstandesder Rheinischenlandwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft...........

Zu übertragen

III.
Seite 6?

IV.
Seite 89

762 700

166 400

356 930 7«'

712 610

149 700

1520 9?3j 12> 1404 640 70

Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 1.

Mithin jetzt

21 600

27 942 42

50 090

16 700

116 332 42

Bemerkungen.

Der Anregung in der I. Fachkommissiondes 47. RheinischenPruvinziallandtags
entsprechendist der Beitrag der Prouinzial-Feueruersicherungsanstaltnm
16 000 M. höhereingestelltworden. Die Verwaltungskostenbeiträgeder Poli¬
zeistrafgelder- und Viehuersicherungsfonos sind 805 M. höher berechnet.Die
Mietzinseinnahmeaus den der ProvinzgehörendenHäusern Elisabethstraße8,9
und IN ist um 4800 M. höher und an sonstigen Ginnahmen45 M. mehr
vorgesehen,so daß sich eine Mehreinnahme von insgesamt21 650 M. ergibt,
welcher jedoch eine Mindereinnahme von 50 M. aus dem Verkauf der Landtags-
uerhandlungengegenüber steht.

d«"4?VscheP«H

"."' °"'!«°or Veträge °'.ch d,e ^u,cy H^^m der landwirtschaftlichen
N7rs "^ ^ Zahlungvon Invattden-
geldern(3000 M.).

.. >. »r^<:»5li^nnn der Landesversicherungsanstaltzu tragen,
Die Ausgaben sind ^ ^„ ^ei der Schieds-

währenddl° Aussen bei ^ genanntenAnstalt
gerichtshaltungbetelligten̂ " ^g.n°,M,tt)as ^. ^,^ zz,,swnde
anteiligzu b°sw°'t°n ^ Beamten zur unmittel-
der 2°nd°s°VersicherunMnst»lthat «"' / Bureauanwärterist solange
baren Folge bestehendenGrundsätzenetats mäßige

selbstverständlichauf die Erhöhung der
Stellen geschaffen'°"d n müssenw«, ^ Einwirkungenund
Verwaltungsausgaben'mrk n H
unter der vom "/P"""^ ^ hei den vorhandenenStellen allem rund
geldzuschusses- h'«auf H angegebenen Betrag gestiegen und
16 950 M.-smd d'^ ^ ^; den Schiedsgerichten

!^V^3ru3^A^b?um ^ M. zu verzeichnenist.
« >,«> Nmlaae zur Deckung der Verwaltungskostendes

Die Einnahme wird
Oenoffenschaftsvorstandes°ntM Die vom 47. Rheinischen
genossenschaft zur Last fall ^ V «° »,^ Wohnungsgeldznschussesbewirkt
Prouinz'allandt^ genehmlgte^^^ ^«^ ^^ ^,^, ^.^^ ^ ^^^^
allein eine Erhöhung°°s "«« «' ^^. Vureaubeamtenstellenist um
sind 3000 M '"eh' "°^lM- ^ H^^ „,„ ^345,40M. höher berechnet.
8 vermehrt,der Zulchuv «n " ^ Beschäftigungvon Hilfsarbeiternum

3NU°«eMrz? B^ und anderenverglichen Ausgaben
-l
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M.

,!

Bezeichnungder Aausyaltspläne.

Uebertrag

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Rheini¬
schen Prouinzial-Feueroersicherungsanstalt. . . ,

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landes¬
bank der Rheinprovinz .........

Haushaltsplan der Provinzial - Taubstummenanstalten,
Zusammenstellung............

Haushaltsplan der Provinzial-Blindenanstaltzu Düren
(Elisabeth-Stiftung) .........

Haushaltsplan der Provmzial-Blindendanstaltzu Neuwicd
(Auguste»Viktorill°Haus)..........

Haushaltsplau über den Unterstützungsfondsfür Vlinde
Haushaltsplan für das Hebammenweseneinschließlich

der Provinzial-Hebammenlehranstaltenzu Cöln n»d
Elberfeld ..............

Zu übertragen

Anlage
Seite

V.
Seite 101

VI.
Seite 121

VII
Seite 133!

VIII ^
Seite 209

VIII L.
Seite 223
VIII <ü.
Seite231

XI.
Seite 23!

Betrag der
eigenen Win-
nahmen in
dem Pech-
mmgstlchre

1908.

1520973

617 500

375 000

45 930

28 250

23010

8 <»50

152 205

2 772 418

l^!

l^i

Dieselben
haben be-

tragen in dem
Uechnungs-

tahre
1907.

Mithin jetzt

1404 «40

575 000

351 500

43 780

24 350

20110

8 880

! 10 885

2 539 145

7«
116 332 42

42 500!-

23 500

2150

3 900!

3 500

70

41320

70
233 272 ^

Bemerkungen.

ergibt sich dadurch eine Mehrausgabeuon ...... 14 951,90 M.,
der bei den sachlichenAusgabennoch ........ 1 748,10 „
zuwachsen,so daß die Mehrausgabe. ....... 16 700,— M.
beträgt.

Auch aus diesem Oinnahmebetragwerde»die Verwaltungslüstender Prouinzial-
Feuernersicherungsanstaltgedeckt.Die Kosten sind gestiegen, weil einmal das
Gehalt des Direktorsum 1000 M. erhöhtist, durch Einstellen uon Bureau»,
Kanzleibeamtenstellen,Stellen technischerSekretare ?e. entstehen an Gehaltern
Mehltostenvon 5635 M, die Ausgabe an Wohnungsgeldzuschuß ist durch
Stellenuermehrungund die uom 47. Prooinziallcmdtagbeschlossene Erhöhung
um 11067 M. gestiegen,die Besoldungenverursachendemnach eine Mehr
ausgäbe Uon 17 702 M, Bei den anderen persönlichen Ausgaben ist für
Zuschuß an den Pensionselat(8739,80M.) und für Hilfsarbeiter(1000 M.),
für Pförtner, Altenhefter«. (1400 M.), für Unfallversicherungder Beamten
(100 M.) ein Mehrbetragvon 6239,60M. eingestellt. Für die Unterstützung
einer Waise fallen 35,7? M. fort. Bei den sachlichenAusgaben ist ein
Mehrbetrag von 2700 M. vorgesehen.Der Beitrag zu den Kostender Zentral-
Verwaltungist »uf Anregung der 1. Fachlommissio»des letzten Prooinzial-
landtags um 16 U00M.erhöht,derBeitrag zur Feuerwehrunfalllasse um 1000 M.
höher berechnet, die Jahresbeiträgefür verschiedeneVereine um 50 M höher,
die sonstigen Ausgabenum 743,97 M. mehr, währenddie Ausgabenfür die
Nezirlsnertretungenin Saarbrückenund Essenum 1900 M. vermindertsind.

Die Landesbanldeckt aus der nebenstehendaufgeführten Einnahmeihre Verwaltungs-
kosten. Diese sind gestiegenan Gehältern uon Beamten im Bureau- und
Kllssendiensteum 15 760 M., an Wohnungsgeldzuschußum 12144 M., bei den
persönlichenAusgabender Zuschuß an den Pensionsetatum 5904,60 M, bei
der Position zur Zahlung von Fehlgelderan die Kassierer um 750 M,, da¬
gegen ist der Dispositionsfondsfür Hilfsarbeiterum 9000 M. vermindert.Für
die Unterhaltungder Gebäudesind 1000 M. mehr, für die Einrichtung uon Agen¬
turen «. 3000 M. und an sonstigen Ausgaben58,60 M. wenigervorgesehen.

An Beiträge»zu deu Pslegekostender Zöglingeeinschließlich Schulgeld sind 1550 M,
mehr, an sonstigen Einnähn«» 6U0 M. mehr vorgesehen.

Die Pensionsbeitrngeder Zöglinge sind um 1000 M., die Kleider-und Wäsche-
lostenbeiträge ebenfallsum 1000 M. höher, der Ertrag aus dem Verlaufevon
Handarbeitenum 2000 M. höher berechnetworden, dagegen ist die Einnahme
von Grundeigentumum 100 M. geringer veranschlagt,weil ein Teil der
Anstnltsgcirteufür Erweiterungsbautenin Benutzunggenommenworden ist.

Die Einnahme aus dem Verkaufeuon Handarbeitenist 3500 M. höherberechnet.

Die eingehenden Tilgungsteilbeträgekonntenum 27,49 M. und die Zinsendes
Kapitalvermögensum 47,51 M. höher angenommen werden, die sonstige Ein¬
nahmeist um 5 M. verringert.

An Pslegekostenb«tragender Schwangerenund Wöchnerinnenist in der Anstalt
Löln auf eine Mehreinnahmevon 35 750 M. hauptsächlichwegen der größere»
Aufnahmefähigkeitder im Rechnungsjahre 19U8 zu eröffnenden neuen Anstalts-
gebäude, in Elberfeld auf eine Mehreinnahmevon 4800 M. gerechnet,
währenddie fonstigen Einnahmenbei Eüln um 700 M. und bei Elberfeld
um 70 M. erhöht sind.
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M,

12

Mezeichnnngder Sausyaltsplime.

Uebertrag
Haushaltsplanüber die Kosten der Fürsorgeerziehung

Minderjährigerin Gemäßheit des Gesetzesvom
2. Juli 1900.............

Anlage
Seite

X.
Seite 259!

,,'!

Anlage^, Voranschlag für dieProvinzial-Erziehungs-
cmstaltFichtenhainnebst Beilagen a, d, o
(Seiten 269, 281, 285 und 291) , . . ,

Haushaltspläneder ProvinziabHeil-uud Pflegeanstalten,
Zusammenstellung...........

,4

,!.

,<!

Betrag der
eigenen Gin-

nahmen in
dein Pech-

nungsjahre
1W8.

^

2 772 418

1 208 800

,2

XI.
Seite295!

Haushaltsplanfür die Verwaltungdes Landarmen¬
wesens ...............

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfondsund des Ehren-
breitsteinerallgemeinenArmenfonds (Staatsnebenfonds)

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf Grund
des Gesetzes vom 11, Juli 1891 ......

Zu übertragen

45 100

Dieselben
hallen be-

tragen in dem
UechnungZ-

jähre
19U7.

^

2 539 145

1110 500

70

39 442

3 20« 108 —

XII.
Seite 451

XIII
Seite 459

XIV
Seite481

3 148 960

70 835

363 383

3 668 000

11334644 !2

68 435

354 483

3 491000

10 751965 70

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen^ir^ .'!'!

Mithin jetzt

mehr

233 272

98 300

^

5 658

weniger

57 148

HemerKungen.

2 400

8 900

177 000

582 678 !->

Im Haushaltsplan für 1908 hat mit der Unterhaltung «, von 6225 Fürsorge-
Zöglingenund einem Pflegesatzeuon 268 M. gerechnetwerden müssen, während
für 1907 die Rechnung auf nur 5785 Zöglinge bei einem Pflegesatze von
267,50 M. ging. Die Ausgaben habe» sich hierdurch und durch die gesteigerten
Verwaltungskosten erhöht und zu ihrer Deckung ein Mehrzuschuß aus der
Staatskasse von 98 200 M. berechnet werden müssen. Ferner ist augenommen
worden, daß sich die Kostenerstattung aus dem Vermögen der Zöglinge ze.
um 200 M. erhöhen und die Einnahmen aus zurückgezogenenPrämien, Lohn-
guthaben Verstorbener um 100 M. verringern werden.

Die von den Ortsarmenuerbünden bezw. bei landarmen Zöglingen vom Landarmen-
verbände zu zahlenden Ausstattungskoste» konnten für 90 anzunehmende Neu¬
einweisungen2450 M. höher bemessenwerden. Als Ertrag aus dem Arbeits-
betriebe wurde nach den bisherigen Erfahrungen ein Mehrertrng uon 4800 M.
berechnet, woraus sich eine Mehreinnahme uon 7250 M. ergibt. Dieser steht
jedoch bei dem Ertrage der Land- und Viehwirtschaft eine Mindereinnahme uon
151? M. und bei den sonstigen Einnahmen eine Mindereinnahme uon 75 M.,
im ganzen also von 1592 M. gegenüber, so daß eine Mehreinnahme von
5658 M. bleibt.

An Mieten und Pachten sind mehr vorgesehen 1485 M,, der Betrieb der Land-
und Viehwirtschaft soll 8050 M. Mehrüberschuh bringen, an Wegekosten der
Kranken sollen 55000 M. mehr eingehen, bei den Stiftungen ist auf 4,52 M.
Mehreinnahme gerechnet,während bei den sonstigenEinnahmen auf eine Minder¬
einnahme uon 7341,52 M. gerechnetist. Letztererührt daher, daß im Jahre
190? hier bei der Anstalt Bonn ein Ueberschußuon 25 000 M, erzielt bei
der Anstalt Grafenberg, vereinnahmt werden soll, während für das Rechnungs¬
jahr 1908 nur ein Ueberschuß uon 10000 M. in Einnahme vorgesehen ist.
Dahingegen ist für 1908 im Etat der Anstalt Bonn unter dem Titel nen
eingestellt eine Entschädigung der Universität für Gestellung des Pflege¬
personals «. für die klinischeStation von 6100 M.; diese und das Mehr an
sonstigen Einnahmen uon 1558,48 M. bei den andern Anstalten (15 000 —
>610U-^ 1558,48^) ergibt die angegebene Mindereinnahme von 7341,52 M.

Die Einnahme aus den Erstattungen von Pflege- und Prozehkosten ist nach der
Durchschnittseinnahme der drei letzten Jahre um 2392,20 M. höher, bei dem
Nebenfonds für Irrenzwecke zugunsten BergischerGemeinden »st neu ein Zins¬
betrag von 7,80 M. eingestellt, weil ein Ueberschuß von 260 M. rentbar
angelegtist.

Nach dem Durchschnittsertrage der letzten Jahre konnte auf eine Wehreinnahme
von 8900 M. aus Strafgeldern gerechnetwerden.

Aus Beiträgen aus dem Vermögen der Kranken oder von Drittuerpflichteten ist
auf eine Mehreinnahme uon 47 000 M. gerechnet, welche wegen der uom
1 April 190? ab geltenden höheren Pflegesätze gerechtfertigt erscheint. Die
Einnahme ans den Beiträge» der Kreise und Gemeinden zu den Kosten der
uon dem Landannenuerbande in Anstaltspflege unterzubringenden hilfsbe--,... n-«l<»««l^n ,c ist um 130000 M. höher

.......,. »s den Vettrage» de «" ' ' . unterzubringenden hilfsbe-
„ dem Landarmenuerband^ «^ ^^ M. höher
rftigen Geisteskranke» I te Ep Mch ,^ ^, „^gewiesenen

Kranken und in der Erhöhung der Pflege-
dürft

losten.
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Mezeichnung der Aausyallspläne.

Haushaltsplan
Weiler . ,

Uebertrag
der Provinzial-Nrbeitsanstalt in Brau-

2,

Haushaltsplan des Landarmenhauseszu Trier . . .

Haushaltsplan über die Kostender Leitung und Beauf¬
sichtigung der baulichenUnterhaltungsarbeitenin den
Provinzialanstaltensowie über den Fonds zur Erneue¬
rung maschineller Anlagen in den Provinzialanstalten

Haushaltsplan über die UnterstützungmilderStiftungen
und Wohltlltigkeitsanstaltensowie über die Kosten der
Unterbringungund des Unterhalts von Epileptikern,
Idioten, Blinden, Trinkern und Krüppeln. . , .

Haushaltsplan für die Verwaltung und Unterhaltung
der Provinzialstraßen ..........

Anlage
Seite

XV
Seite 485!

Anlagen ^, L, 0 und v zum Haushaltsplan für die
Straßenverwaltung(Seiten 609,613, 617 u. 621)

Zu übertragen

XVI.
ßeite545

XVII.
Seite 563!

XVIII
Seite 567,

XIX.
Seiteb71

Kitrag dir
eigenen Gin-
nahmen in
dem Kech-
nungsjahre

1908.

11334 644

427 000

153 200

12

Dieselben
haben be-

tragen in dem
Vechnungs-

jähre
190?

10 751 965 70

397 000 —

151 900

1360

359 785

106 233

<!7

12 382 222 7^

1430

448 985

48 825

11800106

N7

3?

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 1. !,

Mithin jetzt

mehr

582 678 42

30000

1300

57 408

671386

weniger

^___4

?«,

89 200

12

Demerlmngen.

Bei Titel II ist aus Pflegelosten auf eine Mehreinnahme von 16 240 M. gerechne
mit Rücksichtauf die Pflegekosten der in die neu zu eröffnende Irrenstation
aufzunehmenden Geisteskranken,die Einnahme aus dem Arbeitsbelriebe ist um
15 275 M. erhöht worden, ist zusammen 83 515 M„ dahingegen ist die Ein¬
nahme aus dem Netriebe der Land- und Viehwirtschaftum 1000 M, aus den»
Mühlenbetriebe und der Bäckerei um 1900 M. und die sonstigeEinnahme um
615 M. vermindert.

Aus dem Ertrage der Land- uud Viehwirtschaft ist auf eine Mehreinnahme von
IM M. und aus dem Arbeitsbetriebe auf eine Mehreinnahme von 1200 M,
gerechnet.

89 270 —

Die Einnahme von Zinsen aus Vermächtnissenund sonstigenZuwendungen ist um
36,75 M. höher eingestellt, dagegen ist an Beiträgen zu den Pflegelosten für
Epileptische, Idiote, Blinde und Trinker nach dem gegenwärtigen Stand an
Pfleglingen, für welche Beiträge gezahlt werden, 100 M. weniger und an
sonstigen Einnahmen 6,75 M, weniger vorgesehen.

Die Ginnahme aus den Vorausleistungen für die Unterhaltung der Provinzial¬
straßen konnte nach dem Ergebnisse der letzten Jahre um 4000 M., aus den
Meten undPächten für Grundstückeund nusAnerlennungsgebühre» für Benutzung
von Straßeneigentum um 250 M., aus den Abgaben für Anlag« von Straßen¬
bahnen, Gas- und Wasserleitungen:c. um 5000 M., aus dem Nruttoerlös
von Chllusseebäumen und deren Abfallholz um 18 000 M,, an Zinsen des
Reserve- und Sammelfonds um 4150 M., an sonstigen Einnahmen um
1709,41 M„ im ganzen also die Einnahmen um 33 109,41 M. höher einge¬
stellt werden. Im Jahre 1907 war die letzte Rate der Anleihe 0 von
2 400 000 M. für größere Neu- und Umpflasterungen :c. mit 121062,41 M.
eingestellt, dieser Einnahmeposten fällt für 1908 also ganz aus, an Beiträgen
von Korporationen und Privaten zur Unterhaltung ie. sind 197 M. und aus
dem Nruttoerlös aus Chauffeeabraum und Grabenerde 1050 M. Minderein
nähme vorzusehengewesen,so daß eine Einnahmeuerminderungum 122809,41 All¬
zu verzeichnenist, der Haushaltsplan also an eigenen Einnahmen 89 200 M.
weniger nachweist.

Die Mehreinnahme entsteht hier dadurch, daß als Anteil der Prouiuz an dem
Ueberschussedes Kleinbahnunternehmens Merzig-Nüschfeld 3203 M, und als
Bestand aus früheren Jahren 6705 M„ alfo 9908 M. mehr in bei: Vornn-
fchlag über die Verwendung des Visenbahnfonds eingestellt werden konnten.
Ueber den Netrieb der dem Prouinzialuerbande gehörigen Steinbrüche ist ein
neuer Etat aufgestellt. Es sind in diesem an Einnahmen nachgewiesen aus
Pacht und Nruchzins 40 000 M., aus den anderen Steinbrüchen für Steine
7200 M. und aus sonstigenEinnahmen 300 M., im ganzen 47 500 M., daher
stellt sich die Mehreinnahme auf (9908 ,- 47 500 M.) -- 57 408 M.



12 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Nr,

22

2:!

21

25

Bezeichnungder Haushaltspläne.

Uebertrag
Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft¬

lichenAngelegenheiten ..........

Anlage ^,, Voranschlagfür die Wein- und Obst¬
bauschulezu Trier (Seite 637) .....

Anlage
Seite

XX.
S°ite62?!

Anlage L, Voranschlagfür die Wein- und Obst-
bauschule zu Kreuznach(Seite 647) . . . .

Anlage 0, Voranschlagfür die Wein- und Obst¬
bauschule zu Ahrweiler (Seite 655) . . . .

Haushaltsplan für die Verwaltung der Fonds zur Ge¬
währung von Vichentschlldigungen

». für Pferde:c...........
b. für Rindvieh..........

Haushaltsplan zur Förderungvon Kunst und Wissenschaft

Haushaltsplanfür die Provinzialmuseenin Bonn und Trier

Summe

Gelrag der
eigenen Gin-

nalMen in
dem Uen>
NUNgStlllM

1908
^

12 382 222 79

450 490 92

XXI
SeiteL63!

XXII
Seite U6H
XXIII
Seite 673!

16 565

16 570

12150

67 811
309 937

150

16 355

Dieselben
haben be-

tragen in dem
UechnungL»

jähre
1907

11800106 37

346 820 92

13 272 252 2'!

16 550

15 570

12 150

65 960
303 525

150

15 900

07

12 576 733 l>2
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Mithin jetzt

671386>42 89 270

103 670 —

!5

1000

Bemerkungen.

1850 80
6 411^50! — l^

455— — —

78 4 788 7 2,

695 518,72

89 270-

Gs ist neu eingestelltder Staatszuschußvon 100 000 M. zur Förderung des
Bauesvon Wasserleitungenin den gebirgigenund wirtschaftlichzurückgebliebenen
Teilen der Provinz, neu ist ferner eingestellt eine Zinseinnahmevon 4000 W.
aus demselben Fonds zur Unterstützungvon Wasserleitungenund mehr an
Einkünften des RittergutesDesdorf160 M., im ganzen also mehr 104160 M,,
währenddie Zinseinnahmeaus dem seitherigenWestfonds zur Forderungder
Land-und Forstwirtschaft um 490 M, geringerangesetztwurde.

Aus dem Ertrage der Gartenwirtschaftwird auf «ine Mehreinnahme von 15 M.
gerechnet.

Es ist aus der zur Ausbildungvon Obstbaumwärterngeschaffenenneuen Obst¬
anlage im Schünefeld eine Einnahmevon 1000 M. vorgesehen.

An der eigenen Einnahmedieser Schulewird sich nichtsändern.

Die Zinsen der Reservefonds sind um je 1000 M. höher eingestellt und angenommen,
daß bei demselben Abgabesatz (80 Pfg für Pferde «. und 25 Pfg. für
Rindvieh)die Einnahmen aus den Abgaben beimPferdeuersicherungsfonds
um 850,80 M, und bei dem Rindviehuersicherungsfondsum 54l1,50 M.
wachsen werden,

Gs kommenmehr in Einnahme an Eintrittsgeld bei dem Proninzialmuseumin
Trier 550 M., dagegen wenigerbei dem Proninzialmuseumin Bonn 250 M.,
an Eintrittsgeld also mehr 300 M. und an unvorhergesehenen Einnahmen,
Verkaufvon Führern,Photographienund Dubletten beim Museumin Bonn mehr
100 M, und beim Museumin Trier mehr 55 M.
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Anlage 2.
(Drucksachen, Nr, 2.)

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Vermögensstand des RheinischenProvinzialverbandes.

Der Provinzialausschuß beehrt sich, dem Provinziallandtage die umseitige Zusammen¬
stellung des am 1. April 1907 vorhandenenVermögensund der Schulden des Provinzialverbandes
der Rhemprovinz zur geneigtenKenntnisnahme vorzulegen.

Düsseldorf, den 17. Dezember 1907.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beifsel von Gymnich, vr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Znsammen¬
des am 1. April 1907 vorhandenenVermögensund

ftellung
der Schuldendes Provinzialverbandesder Rheinprovinz.

^, Zentralverwaltung und
Anstalten:

k) Hauptverwaltung ....

K) Verwaltungsgebäude— Stände¬
haus —........

o) Dienstwohnungdes Landeshaupt¬
manns, ElisabethstraßeNr. 11 .

ä) Laus ElisabethstraheNr. 10 .

e) Haus GlisllbethstraßeNr. 9 (mit
HintergebäudeFriedrichstr.Nr. 23).

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

1

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

Wert
des

Inventars,

»,) Fonds zur Zahlung von Pensionen
an Provinzialbeamte und von
Witwen- und Waisengeldern «.
an deren Hinterbliebene . . .

Zu übertragen

1413 500

125 000

30 000

70000!

1 638 500

90 000

60 000

40 600

74 465

265 065

282 900

28 200

20 000

Kapitalvermögen,

Wertpapiere,

^

331100

Sonstige
Forderungen.

1638 359 7?

340 800

1979159 ?7

Summe
des

Vermögens.

1638 359
(1 10? 69N

7?
14)'

1 786 400
(1 786 400

213 200
(213 200
90 600
(90 600

144 465
(—

340 800
(276 800

Schulden.

-)

!^l 4 213 824 7?
(3 474 690 14)

1. U««!. in^^ eingeklammerten

-)

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen.

Barbestand bezw. Ueberschußam 1. April 1907. Von diesem Bestände
sind inzwischen gemäß Beschluß des 47. Rheinischen Prouinzial»
laudtages in der Plenarsitzung vom 16. März 190? zur Bildung elnes
Baufonds..............471865,— M.
und zur Bildung eines Ausgleichsfonds für die
Prouinzialavgaben. . . . .'....... 471866,89 „

zusammen 943 731,89 M.
bei der Landesbant rentbar angelegt worden.
Zu diesen treten 1. der Betriebsfonds . . . , 504 415,02 M,

2, ein mit Ausgabebewilligungen
belasteter Bestand von . , , 190 212.86 „

zusammen 1638 359,77 M.
(Vergl. S, 73 des Nerwaltungsberichts für das Rechnungsjahr 1906.)

In dieser Summe sind 2000 M, Wert des Inventars des Rechnungs-
Revisionsbureaus, welches sich im Landesbankgebände befindet, mit
enthalten.

Äntaufskosten des HausesWsabethstr.Nr. IN „,,,,.
Kosten für Umbauten in diesem Hause, welche m dem Anlechebetrage

Nr. 21 enthalten sind.
Nach dem Feuerversicherungsbetrage.
Nach dem Ankaufspreis und den Kauflosten.
Die Sckulb ist in der durch den 47. RheinischenProv.nzmclandtag ge-

neNen Anleihe vvn 7 00« 000 M. (vergl. die besondereAn age ^.
Betrag aber noch nicht aufgenommen, melmehr

mit 10? 464 25 M. vorschußweise bei der Landesbank entnommen
Anlage 2. Nr. 1); die übrigen 42 000 M sind

HWothelenschulden,die auf dem Hause lasteten und w dem Kaufe
'"" das Haus Elifabethstraße Nr. 8 läuflich
erworben ,'dß den Besitz erst am 1. Juli 1907 angetreten, weshalb
dieses Besitztumerst in der nächstjährigenVermogensübersichterscheinen
wird Der Kaufpreis (78 000 M.) wurde aus laufenden Mitteln gedeckt.)

Nentbar anaelegter Betrag. Außerdem war beim Kassenabschlußam
18 ^nl 1907 ein Barbestand von 61342,01 M. vorhanden, von
welchen! Netrage am 7. August 190? weitere 81200 M. bei der
Landesban! rentbar hinterlegt worden sind, so daß der Fonds zur¬
zeit ein Depositum von 422 000 M. nnd einen Barbestand von

144 464 25! ! 142,01M. aufweist.
(20000 —)I

Zahlenbetreffendie Summendes Vermögensbezw. der Schulden nach den, Stande vom

(20 000

144 464
(-

-)

25
-)

tu,
8

1
2



4« Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.

Uebertrag

d) Dr. Klein-Stiftung

Ständefonds— Verfügungsfondsdes
Provinziallllndtages —. . . .

Ueberschüsseder Provinzial-Feuerver-
sicherungsanstalt zur Verfügung
des ProvinzialausschusseS. . ,

Fonds für die monumentaleAusfüh¬
rung einer Figurengruppe vor dem
Standehlluse .......

Prooinzialmuseenzu:
1. Bonn........

2. Trier nebst Erweiterungsbau

Aufseherhauszn Trier, St, Barbara
Witwen- und Waisenversorgungsan-

stlllt der Kommunalbeamtender
Rheinprovinz .......

Zu übertragen

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 49

Vermügensteile.

Wert
der

Gebäude.

>

Wert
dl',

Grund¬
stücke.

2

1638 500

320 200

592 «00

5 700

2 557 000

265 065

«1 200

25 550

371 «15

Wert
des

Inventars.

^ 14

331100

28 550

27 930

387 580

'apitalucrmogen.

Wertpapiere.

4

4 249 900

4 249 900

Sonstige
Forderungen.

^ ,4

1 979 159

11 240

77

48

110 000

201500

5 700

2 30? 600 25

Summe
des

Vermögens.

^ ! 4

4 213 824
(3 474 690

11240
(8 292

110 000
(110 000

201 500
(270 000

5 700
(5 700

429 950
(429 950

646 080
(«13 880

5 700
(5700

4 249
(3 557 l

900
844

9 873
(8 475 5

895
556

77
>4)

-)

-)

-)

25
42)

Schulden.

8

144 464
(20 000

600 000
(660 000

(135 470

744 464
(«15 470

N

85)

25
85)

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen.

Nentbar angelegter Betrag. — Der gemäß Beschluß des 43, Nheini-
nischen Prouinziallandtages vom 1. April 1903 ab mit einer Pension
von 20 00!» W, jährlich in den Ruhestand getretene Landeshauptmann
der Rheinprovinz, Wirkliche Geheime Ober-Negierungsrnt Dr. Klein
hat bestimmt, daß der seine, reglementsmäßig ihm zustehende,Pension
uon 17 360 M. übersteigende jährliche Peusionsbetrag von 2640 M.
den monatlichen Pensionszahlungen mit je 220 M. entnommen und
unter der Bezeichnung„vr. Klein»Stiftung" als zinstragendes Depo¬
situm angelegt werde; die Zinsen dieser Stiftung, deren Eigentümer
der Prouinzialnerbnnd wird, sollen nach der Bestimmung des Schenk-
gebers zur Unterstützung pensionierter Prouinzialbeamten uud der
Hinterbliebenen von Prouinzialbeamten in Notfällen Verwendung finden
bezw., soweit dies nicht der Fall ist, dem Kapital zuwachsen.

Rentbar angelegter Betrag, Außerdem war beim Kassenabschluham
18. Juli 1907 ein Barbestand uon 7321,56 M. vorhanden. Der Fonds
ist voll belastet.

Nentbar angelegter Betrag aus den Überschüssen der Jahre 19N4 u. 1905,
«elcher vom 45, und 46, RheinischenProuinziallandtage zur Verwen¬
dung für die Jahre 1905/06 überwiesen ist.

Die vom 43, RheinischenProuinziallandtage genehmigteAnleihe in Höhe
von 750 000 M,, die aus den Ueberschüssender Provinzial-Feuerver-
sicherungsanstalt verzinst uud getilgt wird (vergl. die besondere An¬
lage H,, Nr. 11), ist ganz aufgenommen. Bis zum 1, April 1907
sind 4 Jahresraten K 37 500 M,, zusammen 150 000 M. getilgt; es
verbleibt daher noch ein Schuldbetrag von 600 000 M.

Rentbar angelegter Betrag.

Nach den Baukosten.
Grunderwerbskosten.
Kosten der Beschaffungdes Inventars.

Summe der Baukosten,
3N^ des seitens der Stadt Trier unentgeltlich hergegebenen Bauplatzes

abzüglichdes von derselben zurückgenommenenTerrams.
Kosten der Beschaffungdes Inventars,
Ne- bei der Landesbank für die Erweiterung des Prouinzialmnfeums

in Trier entnommeneVorschußist gedeckt und in den Anleihebeträgen
Nr. 20 und 2! enthalten.

Nach den Baukosten.

cz>/ g'/» und 4°/» ige Nheinprouinz-Nnleihescheinesowie 8^/2 "/»M
Trierer, Duisburger, Dortmunder, Cülner und M.Madbacher Stadt-
anleihescheine(Nennwert).



... Anlagen zu den Sitzuugsprototollen. Nr. 2.

10

Uebertrag
3tuhegehaltskasse für die Kreiskommu¬

nalverbände und Stadtgemeinden
der Nheinprovinz......

Provinzial-Taubstummenanstaltmzu:
1. Aachen ........

2. Vrühl

3, Cöln

4. Elberfeld

5. Essen .

6. Kempen

Vermögensteile,

Wert

Gebäude.

2 55? 000

«2 500

47 700

120 000

185 000

167 901

44 800

zu übertragen l 3 204 901

Wert
der

Grund¬
stücke,

2

Wert

Inventars.

3

371815

57 000

3u7 0

130 000

75 000

58 000

4 500

703 «15

387 580

4 000

5 493

2 500

13 000

9 400

3 «20

Kapitaluermöge n.

Wertpapiere.

4

4249 900

326 100

18 750

4 500

28« 000

425 593

1«72

488«922

Sonstige
Forderungen,

2307«00>25

476

«6

.>!

1b

0b

8i»

«0 2308196 4b

Anlagen zu den Sitzungsprotokolleu.Nr. 2. 51

Summe
des

Vermögens.

^

Schulden.

.// 4

9 873 895
(8 475 556

32« 100
(250 100

1«2?26
(76 693

65 059
(65 059

538 554
(588 2t5

273 000
(1,5100

235 301
(179 262

54 592
(51 792

25
,9)

-)

15

05
......)

11529 228
(9 751 779

......)

80

80)

25
12)

744 464
(8,5 470

2? 500
(,6 765

25
85)

<«>)

126 673
(,8 279

55 039
(-

Zu
Spul

te

7U

^)

1
>2 u, 3
!4u. 5

5
8

1
2
3

lu. !

1. 2
n. 3

!4 u. 5

u. 2
3

953 677
(850 515

73
82)

n.
3
8

1
2
3
4

Vemerlungen.

3'/- und4"/<,igeNheinpruuinz-Anleihescheinesowie 3>/«°/,ige Wiesbadener
und Düsseldorfer Stadtanleihescheine (Nennwert).

Nach den Baukosten.
Nach Schätzung.
Vermächtnisse.
Depositen.
Baukosten des Erweiterungsbaues, welche einstweilen vorschußweisebei

der Landesbnnk entnommen (uergl. die besondere Anlage L, Nr. 2)
und in die neue Anleihe (uergl. die besondereAnlage H., Nr. 4) mit
einbezogen, indeß noch nicht aufgenommen sind.

Versicherungssummebezw. nach Schätzung,
Nach Schätzung bezw, unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Ueberschläglichnach dem Feuerversichernngsbetrage,
Fieth-Stiftung (1536 M,) und Iubiläumsstiftung der Anstalt (8030 M.)

zur Unterstützungarmer Taubstummen,

Nach Schätzung bei Uebernahme der Anstalt.
Die Anstalt ist am 1. April 1908 von der Prouinz übernommen worden.
Kapitalwert — Nennwert — welcher auf Grund Vertrags vom Für¬

sorge-Verein für Taubstumme in Cöln als Abfindungssumme gegen
den seither geleisteten Unterhaltungsbeitrag von jährlich 10 000 M.
überwiesen worden ist, und ein Vermächtnis.

Nach den Baukosten bezw. nach Schätzung.
Nach Schätzung.
Kosten des Erweiterungsbaues, welche zunächst vorschußweisebei der

Landesbnnk entnommen (uergl. die besondere Anlage L, Nr. 3) und
in die neue Anleihe (uergl. die besondereAnlage ^., Nr. 4) einbezogen,
jedoch bis jetzt noch nicht aufgenommen sind.

Nach den Baukosten bezw. nach Schätzung.
Nach Schätzung.
Kosten des Erweiterungsbaues, welche einstweilen vorschußweisebei der

Landesbnnk entnommen (uergl. die besondere Anlage L, Nr. 4) und
in die neue Anleihe (vergl. die besondereAnlage ä, Nr. 4) einbezogen,
jedoch bis jetzt noch nicht aufgenommen sind.

Versicherungssummebezw. nach Schätzung.
Nach Schätzung bezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Ueberschläglichnach dem Feueruersicherungsbetrage.
Stiftungsfonds zur Unterstützungentlassener Taubstummen.



,11

12

13

14

15

16

^.^! Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 2.

Uebertrag

?. Neuwied

8. Trier

Vermögensteile,

Wert

Gebäude.

Wert

Grund¬
stücke,

2

Unterstützungsfonds für entlassene
Taubstumme .......

Unterstützungsfondsder früherenVcr-
eins-Taubstummenanstllltzu Cöln

Provinzial-Blindenunterrichtsanstalten
zu:
1. Düren (Elisabeth-Stiftung) .
2. Neuwied (Auguste Viktoria-

Haus) ........

Unterstützungsfondsfür Blinde . .

P rovinzial-Hebammenlchranstaltenzu:
1. Cöln «,) alte Anstalt . ,

b) neue Anstalt . .

2, Elberfeld .......

Zentral-Hebammenunteistützungsfonbs

Zu übertragen

3 204 901

239 457

90 000

402 000

424 585

341 000

811750

5 514 293

703 015

25 000

21000

2t 100

92 407

Wert
des

Inventars,

4

Kapitalvermögen,

Wertpapiere,

./? <5

425 000

178 000

1 908 022

425 593

5 000

10 000

102 «00

31 447

441900 05 000

85 850

725 490

4 886 922

3 000

,^0

0 400

25 500

54 000

95 000

Sonstige
Forderungen^

2 308190

30

45

175

189

01 238

13 000

5 083 822 «0

1b

88

22

2 369 829 ?o

Anlagen zu den Sitzuugsprutokollen.Nr. 2, 53

Summe
des

Vermögens.

11529 228
(',»75177!)
272 487
(278 030

>2)

-)

127 575
(127 575

25 089

(25 389

54 000
(54 «00

526 300 l
(526 300

548 439
(547 639

156 238
(152 80 t

847 900
(847 800

425 000

1 075 000
(1 NUN 500

13 000
(13 NUN

,5)

Schulden.

.H 4.
8

15 601 45?
(13 384 914

-)

-)

-)

-)
50
84)

953 677
(850 515

(185 354

>^)

25)

Zu
Spal¬

te

l

3
4 u. 5

8

l
2
3

4 n. 5

4 u. 5

196
(196

(262 804

953 874
(1298 87 t

6?

67)

Vemertungen.

1 u. 3
2

1
2

4
5
8

40
12)

u,3
2
8

Summe der Naulosteu,
Nach dem Anlaufswert.
Nach dem Feueruersicherungsbetrage.
Iubiläumsstiftnng zur Unterstützung armer Taubstummen.
Die vorschußweisebei der Landesbanl entnommenenVnukustensind gedeckt

und, soweit sie nicht aus dem Erlös für die alte Anstalt bestritten
wurden, in den Anleihebeträgen Nr, 20 und 21 enthalten.

Sunnne der Baukosten,
Nach Schätzung,
Nach dem Feueruersicherungsbetrage,
Stiftungen zur Verweudung der Zinsen für die Weihnachtsbescherung

der Zöglinge und zur Unterstützung für entlassene Taubstumme.
Depositen,

Depositen.

Depositen.

Nach Schätzung.
50facher Betrag des Kawstral-Reinertrages.

Sunnne der Baukosten.
Kaufpreis.

31/ 3^ lind 4«/»ige Nheinprouiuz-Anleihescheine.
Hypothekenforderunggegen den Blindenfürsorge.Verein.
Lasten aus dem Vrtenswyl'schenund dem Großmann'schen Vermachtms,e.

Nach Schätzn»« unter Hi"'ur°chn«7 des W°" s des neuen Leichen¬
hauses und des augekauften tzaufes Iakobstraße Nr. 35.

Der Wert ist für die Quadratrute zu 1000 M. angenommen.
Nach dem Feueruersicherungsbetrage.
Grunderwerbskosteu, welchein dem Anleihebetrage Nr. 21 enthalten sind.

WirklicheAusgabe.
Schätzungswert bei Nebernahme des Grundstücks.
^ie vorschußweisebei der Landesbanl entnommenen Baukosten sind aus

der neuen Anleihe (uergl. besondere Anlage ^, Nr. 4) gedeckt worden
und in dem Anleihebetrage Nr. 21 enthalten.



17

1«
19

20

)!!

22

54 Anlagen zu den Sitzungsprototollen, Nr. 2.

Uebertrag
Provinziell - Fürsorgeerziehungsan¬

stalten zu:
1. Haus Fichtenhain.....

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 55

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

,F
1

5 514 293

972 039

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

2. Rheindahlcn

Alte Irrenanstaltsblluschuld . , ,
Vom 42. Provinziallandtage geneh¬

migte1. Anleihefür Anstaltsbauten
von 6 l/2 Millionen Mark. . .

Vom 43. und 44. Provinzialland¬
tage genehmigte 2. Anleihe für
Anstaltsbauten von 8 Millionen
Mark .........

Vom 47. Provinziallandtage geneh¬
migte 3. Anleihe für Anstaltsbauten
von 7 Millionen Mark ....

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten
zu:
1. Andernach ......

11 708

1 908 022

366124

Wert
des

Inventars.

3

2. Bonn

Zu übertragen

725 490

137 100

2 115 600 132 697

2 783 354

11 396 994

Kapitalvermögen.

Sonstige
Wertpapiere. Forderung«''

4 5 ^

5 083 822 80l

256 594

307 924

2 714 767

298 150

2 369 829 70

1417 334 5 083 822 80 2 369 829

Summe
des

Vermögens.

15 601 457
(13 384 914

1 475 263
(860 266

11708

7"

50
81)

Schulden.

.6

2 504 891
(2 468 797

3 389 428
(3 323 592

22 982 747
(20 68? 569

953 874
(1 298 871

(759 444

11708
(-

3904 852
(4 014 350

5861360
(5 977 159

7859 815
(6 993 722

-)
50
84)

40
>:i>

6<!)

8N
-)

89
62)

17

99
93)

Bemerkungen.

Zu
Spal¬

te

2383523!53
(-

20975135
(19 043 548

81 »
91)

Nach den Baukosten bezw. »ach einer bautechnijchenTaxe.
WirklicheAusgaben.
Wert des toten und lebendenInventars nach der Feuerversicherungbezw.

nach Schätzung.
Der bei der Landesbank entnommene Vorschuß ist aus der neuen

Anleihe (uergl. die besondere Anlage H., Nr. 4) gedecktworden und
in dem Anleihebetrage Nr. 21 enthalten.

Nach den Baukosten.
Vorschußweise bei der Landesbank entnommen (vergl. die besondere

Anlage L, Nr. 5).

Von der am 1. April 1895 vorhandenen Schuld von 5 000 000 M,
sind bis zum 1. April 1907 mit 1'/»°/° und den durch Tilgung
ersparten Zinsen 1 095 147,11 M. abgetragen worden (vergl. die be¬
sondere Anlage ^, Nr. 1).

Von der durch Beschluß des 42. Rheinischen Prouinziallandtages
genehmigten und im Laufe des Jahres 1904 ganz abgehobenen An¬
leihe von 6V, Millionen Mark sind bis zum 1. April 1907 mit 1^2 °/°
und den durch Tilgung ersparten Zinsen 638 639,83 M. abgetragen
worden (uergl, hierzu die besondereAnlage H., Nr. 2).

Von der durch Beschluß des 43. und 44. Prouinziallandtages geneh¬
migten und im Laufe des Jahres 1906 ganz abgehobenen Anleihe
von 8 Millionen Mark sind bis zum 1. April 1907 mit IV2 °/o und
den durch Tilgung ersparten Zinsen 140184,01 M. abgetragen worden
(vergl. die besondereAnlage ^, Nr. 3).

Von der durch Beschluß des 47. Prouinziallandtages genehmigten An¬
leihe von 7 Millionen Mark waren am 1, April 1907 aufgenommen
2 383 523,53 M. (uergl. die besondere Anlage H, Nr. 4).

Kosten der Bauten:
Bei Eröffnung der Anstalt .

Für Vermehrung und Ver-
besseruug der Gebäude. . .

Küsten des ersten Grunderwerbs
Später angekauft ....

Kosten des ursprünglichen In¬
ventars ........

Zugang infolge Erhöhung
der Velegstärke .....

Wie bei Andernach2 437 450,30 M.
„ „ „ 102 073.49 „

160 002.79 „

1 828 668,45 M. 1
) 2115 600,35 M.

286 931.90 „ j
80 644,35 M.1 .g« 69704
52 052,69 „ / ^""<'"4 „

137 649,45 M.j ^5^ ,
118 944,55 „ '

>~345 904,42 M, ^ 2 783 854,72 M,
1-205 850,0? „ -- 307 923,56 „
^ 138 147,21 „ --- 298 150,—„



:,!, Anlagen zu den li-itzungsprotolollen.Nr, 2. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 57

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

Wert
der

Grund¬
stücke.

Wert
des

Inventars.

Kapito.lv:rmögen.

Wertpapiere, Sonstige
Forderungen,

1 2 3 4 5
^

Uebertrag 11396 994 2714 76? 1417 334 — 5083 822 «0 2369 829 ?o

3. Düren........ 3 205 772 258 833 303 336 71 — ^ — —

4. Galkhausen ...... 3 302 864 222 292 293 568 77 — — — —

3 663 621 366178 M2115 87 — — — —

6. Iohannisthal...... 3 795 800 382 278 318 270 96 — — — —

7. Merzig ........ 3 053 736 347 349 353170 85 — — — —

8. Bedburg b. Cleve..... — 345 000 ^-

23 Unterstützungsfonds für entlaffeneIrre:
AngesammelterFonds .... — — __ "" 11579 ,<>

24 KrankeN'Unterstützungsfondsder An¬
stalt Andernach ...... ^ ^ 2 800 -^

25) Kranken-Unterstützungsfondsder An-
— — — — 2 600 — -^

26 — — — — — — 1778 K»

27 Nasse-Stiftung ....... — — "-- _, 3 000 — — ^

28 — — — 5 000 ...^ — ^

29 Erich-Schleicher-Stiftung .... — — ^ — 16 000 — -^

30 Schramm-Stiftung ...... — — — — 5 000 — — ^

31 Pelman-Stiftung . .

Zu übertragen

— — — — 3 000 — — -"

28 418 787 4636 697 2997 797 16 5 121 222 M 238318? W

Andere
Ver-

mögens-
Nest»nd°

teile

6

Summe
des

Vermögens.

Schulden.

8

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen.

22 982 747
(20 037 569
3 767 941

(3 685104

3 818 724
(3 795 972

4 341914
(4 262 821

4 496 348
(3 901191

3 754 255
(3 695 150

345 000
( -

11579
(11 579

2 800
(2 800

2 600
(2 600
1778
(1778
3 000
(3 000
5 000
(5 000

16 000
(16 000

5 000
(5 000
3 000
(3 000

50
84)
71
71)

77
7?)

«7
8?)

9N
85ij

85
85)

-)

1«

40
lu)

20975135
(19 043 548

345 000
( -

43 557 691
(39 428 569

81
91)

-)

1
2
3

1
:!

1—3

1
2
3

2
8

16 21320135
37) (19 048 548

81
91)

!

5

4

4

4

4

4

Wie bei Andernach 2 434093,89 M. ^ 771 678,73 M. - 205 772,12 W.
216 321,47 „,- 42 511.53 „-- 258 833,— „
163 892,74 „> 139 443,97 ..-- 303 336,71 „

Wie bei Andernach 3 302 864,— M.
222 292,31 „

., „ „ 293 568,7? „

WiebeiAndernach2 186 229,06 M. ^ 1477 392,18 M. -- 3 663 621.24 M.
84 143,87 „ ^ 282 034,28 „ — 366 178,15 „

", '^ „ 157 729,95 ,. i- 154 385.92 ., ^ 312 115.87.

WirklicheAusgaben bis zum 1. April 1907.

WiebeiAndernach1 97? 319,14 M. ^ 1076 417,61 M. ^ 3053 736,75 M.
„ „ „ 106 438,21 „ l" 240 911,35 ,. ^ 347 849.56 ..

187 956,23 „ > 215 214,62 „ -- 353170,85,.

Grunderwerbstosten.
Vorschußweisebei der Landesbank entnommen (vergl. die besondere An-

läge U, Nr. 6).
Depositen. Zu gleichen Teilen für die Provinzial-Heil- und Pflege¬

anstalten zu Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig zur
Verwendung der Zinsen für entlassene geheüte Irre.

Aus den Sammelbüchsen angesammelter Fonds zur Unterstützung für
geheilt entlassene Irre.

Aus den Sammelbüchsen angesammelter Fonds zur Unterstützung der
Kranken.

Depositen. Für die Provinzial-Heil- und Pstegeanstalt zu Bonn zur
Verwendung der Zinfen zur Unterstützung unbennttelter Genesener.

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn zur Verwendung
der Zinsen zur Unterstützung entlassener unbennttelter Geisteskranken.

ssür die Provinzial-Heil- und Pstegeanstalt zu Bonn zur Verwendung
der Zinfen im Interesse der Kranken.

Für die Provinzial-Heil- und Pstegeanstalt zu Düren zur Verwendung
der Zinsen als Unterstützungvon m dürftigen VerlMtmssen entlassenen
genesenen Geisteskranken.

Für die Provinzial-Heil- und Pstegeanstalt Grafenberg zur Verwendung
der Zinfen für entlassene arme Geisteskranke.

Für die Provinzial-Heil- und Pstegeanstalt Grafenberg zur Verwenduug
der Zinfen für ein Sommerfest für die Geisteskranken,



58 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2.

Uebertrag
Stiftung des HilfsVereinsfür Geistes¬

kranke im RegierungsbezirkeDüsfel¬
dorf ..........

Unterstützungsfondsfür das Pflege¬
personal:
Iacobi-Stiftung......

Landarmen-Verwaltung

PolizeiNrafgelderfonds und Ehren-
breitsteiner Armenfonds (Staats-
Nebenfonds) .......

Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brau¬
weiler ........

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

i

2 418 787

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

4 636 697

1408 910

L ndarmenhaus zu Trier . . . ,

Fonds zur Unterstützungmilder Stif¬
tungen « .........

AllgemeinerBaufonds .....

Erneuerungsfondsfür maschinelleGin¬
richtungen ........

Zu übertragen

811668

221226

626 750

30 639 365>5 484 673

Wert
des

Inventars.

^

2 997 79?

548 59?

154 200

16

201

3 700 594 >36!

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

^ !^

5 121 222

45000

6100

3 450

25 200

5 200 972

80l

8tt!
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Sonstige
Forderungen.

2 383 187

588

560

735 100

27 939

25

274 379

53 538

3 475318

20

42

80

98

06

46

Andere
Ver¬ Summe Schulden,

mögens- des Vemerlungen.
Nestand¬ Vermögens. Zu

teile Spal¬
^ !4 ^ ,4 ^ !4 te

6 7 8

43 557 691 16 21320135 81
(39 428 569 37) (19 043 548 91)

45 000
(45 000 -)

4 Für die Prouinzial-Heil-und Pflegeanstalten zu Düren, Galkhausen,Grafen-
berg und Iohannisthal zur Verwendung der Zinsen im Verhältnis der Ne-
vüllerungszahl ihrer im RegierungsbezirkDüsseldorfgelegenenAufnahme¬
gebietezur Fürsorge für Geisteskrankeund entlassenearme Geisteskranke,
zur Unterstützungder Familien, welche durch Geisteskrankheiteines An¬
gehörigen in eine bedrängte Lage geraten sind,und endlich zur Hebung
der öffentlichen Irrenpflege und Bekämpfung der Vorurteile gegen
Irresein und Irrenanstalten.

—- — 6 688
(6 688

42
42)

— — 4u.5 Zu gleichen Teilen für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu
Undernach, Vonn, Düren, Grafenberg und Merzig zur Verwendung
der Zinsen als Prämien für pflichttreues Pflegepersonal.

5 Depositen,
_. 4 010 152 524 23 4u.5 Nebenfonds des Landarmenuerbandes zu Irrenzwecken und Vermögen

(4 010 -) (156 669 45) 5
8

der landarmen Kinder König.
Depositen.
Darlehen für Arbeiterkolonien........152 224,23 M.

(vergl. die Anlage H, Nr. 5 und 6)

— — 735100
(735 100 -)

— — 5 Depositen. Außerdem war beim Kafsenabschlußam 18. Juli 1907 ein
Bestand von 11337,59 M. vorhanden.

187 394 47 2 36612? 67 7166 43 1u,2 Der Wert des erworbenen Vallenderschen Hauses (25172 M,) und

(2 332 913 13) (13 «05 73) einiger angekaufter Nckerparzellen(3030 M,) ist mitberücksichtigt.
6 Vermögen der Materialienverwaltung mit 178 794,4? M. und des

Mühlenbetriebs mit 8600 M. in Lagerbeständen.
8 Anleihe bei der Landesbank zur Einrichtung des maschinellenBetriebes

in der Wäschereiund für einige neuerworbene Ackerparzellenin Größe
von 67,86 », (vergl. die besondere Anlage L, Nr. 7 und 8).

—. 1 620 557 80 1—3 Nach Schätzung zuzüglich der Aufwendungen für Neubauten, Er¬
(1 619 253 20) 5

werbungen «.
Reservefonds von 15 939,60 M. zu 2V»<"<> Zinsen bei der Landesbank

hinterlegt und 12 000 M. eiserner Bestand.
— 25 225

(24 200 -)
— — 4u.5 Anteil an dem Großmann'schen Vermächtnisseund Zuwendungen, welche

dem Fonds im Rechnungsjahre 1906 von ungenannter Seite gemacht
wurden.

-^ — 274379
(300 615

98
6?)

— — 5 Bestand, welcher mit ca. 93 000 M. belastet ist. 250 000 M. sind bei
der Landesbank zu 2^2°/» Zinsen rentbar hinterlegt.

^- — 53 538
(23 276

06
8?)

— — 5 Rentbar angelegter Betrag (Beschluß des 45. Prouinziallandtags vom
17. März 1905).

187 394 4? 48 688 318 09 21479826 47
(44519 626 66) (19 213 224 09)

8*
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41

Uebertrag

Provinzial-Straßenuerwaltung . .

42
43

44

Viehentschädigungsfonds ....
Provmzial-Wein- und Obstbauschulen

zu:
1. Trier........

2. Kreuznach . ......

3. Ahrweüer .......
Lehrer-Pensionsfondsder Landwir!-

schaftsschulenzu:
1. Vitburg ....,,.

Zu übertragen

Vermügensteile.

Wert

Gebäude.

i

30 639 365

23 438

113 000

157 000

141 600

31 074 403

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

5 484 673

388 387

150 373

137 600

76 230

6 237 263

Wert
des

Inventars.

3

3 700 594

240 913

36

26 950

28 900

28 990

4 026 347 36

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

4

5 200 972

440 000

«0

24 900

5 665 872 86

Sonstige
Forderungen.

5

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 6,

3 475 318

1153 155

46

90

1 433 439

Andere
Ver¬

mögens«
Vestand-

teile
.<<< ,^.
6

187 394 !?

Summe
des

Vermögens.

4

Schulden.

.// 4.

,6

470

6 062 384

96

48 187 394 47

48 688 318
(44 519 626
2 245 893
(1 930 516

1 433 439
(1 358 439

290 323
(290 323

323 500
(298 500

246 820
(244 820

25 370
(25 370

09
66)
90
07)

21479826
(19 213 224
5 492 663

(5 279 559

4?
0!')
86

62)

Zu
Splll

te

1-3

Bemerkungen.

96

96)

53 253 665
(48 662 595

I!

85)

26972490
(24 492 783

33
7,)

1u.2

1», 2

1». 2
3

4u.5

Diese Angaben beruhen auf einer im Monat August 1907 vorgenom¬
menen Ermittelung, Der Minderwert bei den Gebäuden gegen die
vorjährige Nermögeusübersicht ist auf Abnutzung,der Mehrwert bei den
Grundstücken auf neue Wertschätzung der einzelnen Parzellen bezw,
Wertsteigerung einzelner Grundstückeund der geringe Mehrwert beim
Inventar auf Neubeschaffungvon Geräten zurückzuführen.

Die Summe setzt sich zusammen aus 3'/° "/»igen Nheinprouinz-Anleihe-
scheinenund zwar:
-0 aus dem Sammelfonds ^ 140 000 M.
d) aus dem Reservefonds 300 000 M.

Die Summe ergibt sich ans den Beständen bezw. Depositen:
»,) des Sammelfonds (64179,63 M. ^- 1437,50M.)--^ 65 617,13 M.
d) des Reservefonds ...........72 157,40 „
r) des Fonds für den Neubau von Provinzialstrnßcn

(73883,0! M. 4- 27 000 M.) -.......100 883,01 „
d) des Gisenbahnfonds ...........48 445,91 „
«) des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde- und

Kreiswegebaues und der Ueberschüsse aus der
Dotlltionsrente des Gesetzes vom 2, Juni 1902
(266 052,45 ^ 600000 M.) ..... .866 052,45 „

Summe 1153 155,90 M.
Der Fonds zu n, ist mit 45400 M. und die Fonds zu o und

sind fast vollständig belastet.
Die Schulden bestehenaus Anleihen (vergl. die Anlage H., Nr. 7 bis 10).

Der Ankauf mehrerer Vasall-Steinbrüche für die Provinzialstraßen-
verwllltuug hat erst nach dem 1. April 1907 stattgefunden und wird
deren Nachweisdaher in der nächstjährigen Vermogensübersichterfolgen.

Depositen. Außerdem war beim Kassenabschlußam 18. Juli 1907 ein
Barbestand von 7708,97 M. vorhanden.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.

Nach dem Kaufpreise und Schätzung.
Nach Schätzung unter Nerücksichtiguugder Feuerversicherung.

Nach Schätzung.
Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.

Bei Uebernahme dieser Fonds hat der Prouinzialuerband die Verpflichtung
zur Zahlung von Pensionen, Witwen- und Waisengeldern für die
Lehrer dieser Schulen bezw. deren Hinterbliebene übernommen. „Das
Kapital der Stadt Lleue ist innerhalb 30 Jahren nach der Über¬
nahme wieder zurückzuzahlen,falls die Schule außerhalb des Kreises
verlegt wird oder eingeht. Die Funds sind, soweit möglich, in Wert¬
papieren angelegt worden.
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Übertrag

2, Cleve . .

Rittergut Desdorf

Summe ^, Nr. 1—45

Abgesetzt die Nr. 8, 9, 11, 12, 14,
16, 23 — 35, 38, 42 und 44,
das sind Witwen- und Waisen¬
fonds der Kommunalbeamten,Ru¬
hegehaltskasse für die Kreiskommu-
naluerbände und Stadtgemeinden,
Landarmen- Verwaltung, Staats-
Nebenfonds, Viehentschädigungs¬
fonds, Pensionsfonds der Land-
wirtschaftsschulenund die verschie¬
denen Unterstützungsfonds als
Fonds, welche diesseits lediglich
verwaltet werden ......

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

1

Bleiben die Nr. 1-7, 10, 13, 15,
17 — 22, 36, 37, 39 — 41, 43
und 45 für Hauptverwaltung,
Ständehaus, Dienstwohnung des
Landeshauptmanns,Häuser Elisa-
bethstrahe10 und 9 mit (Hinter«
gebaude Friedrichstraße Nr. 23),
Pensionsfonds, Dr. Klein-Stif¬
tung, Ständefonds, Überschüsseder
Feuerversicherungsanstalt, Fonds
der Figurengruppe, Provinzial-

31074 403

84 000

31158 403 >6440 363

Wert
der

Grund¬
stücke.

6237 263

203 100

Wert
des

Inventars.

^

4 026 347

800

:i<;

4027 147 36

Kapitalvermögen.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 63

Wertpapiere.

4

5 665 872

72 500

20 500

«!)

5758 872 W

Sonstige
Forderungen.

6 062 384

493 >04

48

6062 87?

4978 050 2245462

Andere
Ner-

mögens-
Nestllnd-

teile

e

187 394 l?

Summe
des

Vermögens.

52 187 394

18

,7

53 253 665
(48 662 595

72 993
(72 993

308 400
(304 300!

53 635 058
(49 0 39 888

7 223 512
(S 870 194

>,
85)
«>,

89)

65)

Schulden.

.6
«

26972490
(24 492 783

26972490
(24 492 783

7,)

33
7l)

496
(496

darunter
196
(196

67^
67)

6?
6?)

Iahresrente

3«
Spab

te

Bemerkungen.

tu. 2
4

Vergl. die Bemerkung bei Nr. 44. 1. Bitburg.
Depositen.
Nach Schätzung.
Angesammelte,uicht verwendetePachtbeträge. Außerdem war beim

Kassenllbschlußam 18. Juli 1907 ein Barbestandvon 577,86 M.
vorhanden.

Nach Abzug der Schulden ergibt sich ein Vermögensbestand von «und
26 662 500 M.

(24 547 100 M.)

Die lediglichzur Verwaltungüberwiesenen Fonds betragenrund
7 223 000 M.
(6 369 700 M.)

") Von den bei Nr. 34 (Landarmen-Verwaltung)angegebenen
Schuldensind hier nur 300 M. — Vermögender KinderKönig—
vorgesehen',die übrigen bei Nr. 34 aufgeführtenSchulden von
152 224,23M. — Darlehenfür Arbeitertolonien— sind in den nach¬
stehenden,zu Lasten des ProninzialverbnndesverbleibendenSchulden
von 26 971 993,66 M. mitenthalten.
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museen, Aufsehelhaus zu Trier
(St. Barbara), Taubstummen-
und Blinden - Unterrichtsanstaltcn,
Hebammen-Lehranstalten,Fürsorge-
erziehungsanstalten,alte Irrenan¬
staltsbauschuld,Anleihen für An-
staltsbauten, Heil- und Pstege-
anstalten, Arbeitsanstalt, Land¬
annenhaus, allgemeinerBaufonds,
Erneuerungsfonds für mafchinelle
Einrichtungen, Straßenverwaltung
einschl. Eifenbahnfondsund Fonds
zur Unterstützung des Gemeinde-
und Kreiswegebaueö,Wein- und
Obstbauschulen sowie Rittergut
Tesdorf .........

8. Landesbank der Nheiupro-
vinz:

a) Dienstgebäude Friedrichstraße 60
und Fürstenwallstraße154

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

1

d) HäuserFriedrichstraße56 u. 58

Zu übertragen

31158 408

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

6 440 363

Wert
des

Inventars.

i^

4 027 174

490 000

56 300

546 300

100 000

60 000

160000

80 000

Kapitalvermögen.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. !^.

Wertpapiere,

^

36

80 000

780 822

Sonstige
Forderungen.

^ !4

»0 3817 415

7535000

7535000

Andere
Ver¬

mögens-
Bestand¬

teile

6

34 187 39414?

Summe
des

Vermögens.

.6 > 4

4 6 411545
(42 669 694

8 205 000
(7 «34 700

116 300
(116 300

97
24)

^)

8 321 300
(7 951 000 ,

Schulden,

4

26971993
(24 492 267

66
04)

Iu
Spal¬

te

Bemerkungen.

Nach Abzug der zur Verwaltung überwiesenen Fonds und der Schulden
ergibt sich ein Vermogensbestand des Prouinzialverbandes von rund
19 439 500 M.
(18177 400 M.)

Wert der Gebäude,
Wert der Grundstücke,
Wert des Inventars überschläglichnach dem Feueruersicherungsbetrage,
Die Summe in Spalte 5 besteht

») aus dem Stammfonds von........3 000000 M.
l>) „ „ Reservefonds H, uon .......3 000 000 „
<) ...... « „....... ^535 000^^,

Sumine^ 7535 000 M.
Zufolge Beschlusses des Provinzialausschusses vom 8. Inni 1907

erhielt der Reservefonds L aus dem Zinsgewinne des Jahres 1906
eine weitere Zuwendung uon 165 000 M.

Das Agiokonto hatte am 1. April 1907 einen Bestand von
325 012,21 M. Es erhielt durch Beschluß des Provinzialausschusses
vom 8. Juni 1907 aus dem Zinsüberschusse des Jahres 1906 eine
weitere Zuwendung uon 280 527,22 M. Dieses Konto unterliegt
naturgemäß steten Schwankungen und ist demnach hiemeben nicht
aufgeführt.
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Uebertrag

0. Rheinischer Meliorations¬
fonds ........

I), Provinzial - Feuerversiche¬
rungsanstalt der Rheinpro¬
vinz .........

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 67

Summe
des

Vermögens.

^

Schulden.

4-

8 321300
(7 951 000

2 003 800
(2 003 8UU

10 325100
(9 954 800

l 0985 000
(9 450 000

^)

-)

Zu

te

1 u. 2

Bemerkungen.

Das Vermögen des Meliorationsfonds besteht zurzeit aus dem Stamm¬
fonds von 2 000 000 M. und aus einem ihm aus Notstandsfonds
zugeflossenenVetrage von 3800 M.

Vei der Veranlagung des Dienstgebäudes der Anstalt zur Gemeinde
Grundsteuer ist der gemeine Wert der Grnndstücke auf 420 000 M,
angenommen worden.

Vei der Landesbant der Rheinprovinz rentbar angelegte Funds.
Durch Beschluß des Promnzialausschusses vom 23. April 1907

wurden aus dem Ueberschussedes Jahres 1906
») dem Reservefonds der Anstalt behufs Erhöhung desselben auf

8 400000 M. der Vetrag von 400 000 M. und
d) dem Ausgleichs-(Rückuersicherungs)fondsder Anstalt der Vetrag von

1000 000 M.
überwiesen.

9*
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Zusammenstellung.

Es betrügt das Vermögen:
^. der Zentralverwaltung und Anstalten pp, rund .........26662500 M.

(24 54? 100 M,)
darunter die diesseits lediglich verwalteten Staats-Nebenfonds, Spar- und
Unterstützungsfondsmit rund ..........7 223000 M,

(L 369 700 M,)
L. der Landesbankder Rheinprovinz rund ............ 8 321300 M.

(? 95t 000 M,)
0. des Rheinischen Meliorationsfonds ............. 2 003800 M.

(2 008 800 M.)

zusammen 36 08? 600 M.
(34 501 900 M.)

Mit Hinzurechnungdes Vermögens
v. der Provinzial-Feuerversicherungsaustaltvon rund .........10985 000 M.

(9 450 000 M.)

ergibt sich eine Gesamtsummevon 47 972 600 M.
(43 951 900 M,)
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Erläuterung

der in Spalte 8 der Vermögensübersichtaufgeführten Schulden des Provinzialverbandes.
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Beschluß,
auf welchem die
Ausgabeberuht.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe.

Höhe
der Anleihe am
I.April 1907.

^ ! ^

Bauausführungen le.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

Beschlüsse des Pro
vinzial-Verwal-
tungsrates vom

18./19.März1886,
4. Mm 1886,

9./11. Mai 1887.

Beschlußdes 42.
Provinzialland-
tages vom 11.
Februar 1901.

Beschlüsse des 43.
Provinzial-
lnndtages

vom 18. Februar
1903 und des 44

Provinziell-
landtagcs

vom 9. März 1904

6 000 000

6 500 000

8 000 000

3 904 852

5 861360

7 859 815

«U

,7

99

^. Uebersicht über die bei der
Zur Einlösung der zum Neubau der Irrenanstalten

ausgegebenen,durch Auslosungnicht getilgtenRhein-
provinz-Anleihcscheine.

Erweiterungdes großen Sitzungssaales
Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Bauliche Verbesserungenin der Heb-

ammenlehranstaltCüln ....
Erweiterung der Heil- und Pflege-

cmstlllt Grafenberg .....
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstlllt Merzig .......
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Galkhcmsen ........
Neubau der Station für irre Ver¬

brecher in Düren ......
BaulicheVerbesserungenin den Heil-

und Pflegeanstalten .....
Vorschußkonto für Vorarbeiten . .
Giundstückseiwerbungen . . . .
AußerordentlichebaulicheAusgaben .
Wohnungsfürsorge ......
Weinbauschulezu Kreuznach . . .

abgerundetauf
Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstlllt Grafenberg .....
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstalt Merzig .......
Neubau der Station für irre Ver¬

brecher iu Düren ......
zu übertragen

^e 4
111095 60
456 100 —-

71500 —

938 871 56

621 309 75

2 100 000 —

186 936 58

949 000 —>
200 000 ..-
185 834 65
93 380 53

557 000 —
63 054 58

6 534 083 25
6 500 000 —

65 000 --

5 786 89

19 009 96

96 000 —-

185 796 85
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Höhe des
Tilgungsfußes.

Höhe des
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgefchlossenist.

Bemerkungen.

L l 3 d i

Bundesbank aufgenommenen Anleihen.
1'/2 °/u von

5 000 000 M
nebst den er¬

sparten Zinsen.

1'/2 "/o von
dem zulässigen
Gesamtbeträge
nebst den er¬

sparten Zinsen

1^2 "/« von
dem Gesamt¬

betrage
nebst den durch
Tilgung erspar¬

ten Zinsen.

3'/' "/«

3'/2 °/°

Tilgungs- und
Zinsraten wer¬
den aus dem
Haupt-Haus-
haltsplan der
Provinzialver-

waltung gedeckt,
desgl.

desgl.

31. März 1930

31. März 1936.

31. März 1941.

Zu Spalte «. Gemäß Beschlußdes 89. RheinischenProvinzial-
landtages vom 1. Mai 1895 wurde von dem bis dahin
angesammelten Pensionsfonds von 847 761,95 M. der
Betrag von 299 853.32 M. zur außerordentlichen Tilgung
der am 1. April 1895 noch 5 299 853,32 M. betragenden
Irrenanstaltsbauschuld verwendet. Das hiernachverbleibende
Dnrlehn von 5 0U0U0N M. wird vom 1. April 1895 ab
mit jährlich 3'/2°/« «erzinst und mit IV2 °/« nebst den durch
die Tilgung ersparten Zinsen getilgt.

Zu Spalte e. Von dem Gesamtbetrag der Anleihe waren
am 1. April 19U? 638 639,88 M. getilgt.

Hu Spalte <:. Von dem Gesamtbetrage der Anleihe von
' 8U00 000 M. waren am 1. April 1907 14U 184,01 M.

getilgt.
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Lfde,
Ni.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabeberuht.

Beschlußdes 47
Prouinzialland-
tages vom 14.
März 1907.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe,

Höhe
der Anleihe am
1. April 1907,

7 000 000

Bauausführungen :c.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

2 388 528 i,3

Uebertrag
Bauliche Verbesserungenin den Heil»

und Pflegeanstalten .....
Wohnungsfürsorge ......
Neubau der Weinbauschule Kreuznach
Neubau der Hebammen-Lehranstalt

Elberfeld ........
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Galkhausen ........
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Iohannisthal .......
Neubau der Weinbauschule Ahrweiler
Neubauder TaubstummenanstaltNeu-

wied ..........
Neubau einer Turnhalle bei der

Blindenanstalt Düren ....
Kanalanschlußder Provinzialanstalten

in Trier .........
Ankauf des Hauses Elisabethstr. 10

zu Düsseldorf .......
Erweiterung des Provinzialmuseums

zu Trier .........
Bei der 1. Anleihe zur Abrundung

gestrichener Betrag .....

abgerundetauf

Neubau der Fürsorgeerziehungsanstalt
„Haus Fichtenhain" .....

Neubau der Blindenanstalt Neuwied,
Mehrkosten........

Neubauder Turnhalle bei der Blinden¬
anstalt Düren, Mehrkosten. . .

Neubauder TaubstummenanstaltNeu¬
wied ..........

Zu übertragen

185 796

350 000
190 000
156 558

688 000

1 600 000

4 200 000
230 000

124 000

15 000

48 000

85

92

70 600 —

120 000 -—

34 083 25
8 012 039 02
8 000 000

>

1 293 500 —

6 400 -^

1710 03

49 000 —

1350 610 03'

Anlagen zu den Sitzungsprototollen, Nr. 2. 73

Höhe des
Tilgungsfußes,

1 l/« °/^ von den
auf die abge¬

schlossenen Konti
entfallenden

Betragen nebst
den durch Til¬
gung ersparten

Zinsen.

Höhe d
Zins¬
fußes.

3'/«
bezw.
4°/o

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

Die Tilgungs¬
raten weiden

aus dem Haupt-
Haushaltsplan

gedeckt.
Die Zinsraten

werden während
der Bauzeit

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist

Vor Abschluß
sämtlicherin Be¬
trachtkommen»
den Aaukontis
nicht zu bestim¬
men, da erst nach

Abschluß der
einzelnenKontis
die Tilgung des

Bemerkungen.

Zu Spalte e. Von dem Gesamtbeträge von 7000000 M.
waren am 1, April 190? aufgenommen 2 363 523,53 M.

,n
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Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabeberuht.

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe.

Höhe
der Anleihe am
1. April 1907.

^ ! ^

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

Uebertrag
Grweitcrungs-und Umbautenan Taub¬

stummenanstalten......
Neubau der Hebammen-Lehranstalt

Elberfeld ........
Neubaud. Hebammen-LehranstaltEöln
Erweiterungsbau des Provinzialmu«

seums Trier .......
Erweiterungsbau des Provinzialmu-

seums Bonn .......
Ausbau des Hauses Elisabethstr.10
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Iohannisthal, Mehrkosten . . .
Neubau einer Station für irre Ver¬

brecherin Brauweiler ....
Neubau des Direktorwohnhausesin

Brauweiler ........
Ankauf von Grundstücken für die

Arbeitsanstalt Brauweiler . . .
Zur Deckung des Restbetrages der

2. Anleihe ........
Kaufpreis des Hauses Elisabethstr.9

mit Hinterterrain......
Erweiterungsbau bei der Blinden¬

anstalt Düren .......
Erweiterungs-und Umbauten in den

5 alten Heil- und Pflegeanstalten
Errichtung eines Zellengebäudesbei

der Arbeitsanstalt Brauweiler . .
Wohnungsfürsorgein den Provinzial-

Heil- und Pflegeanstalten . . .
Vergrößerungder Keller- und Kelter¬

raume bei der Prouinzial-Wein-
und Obstbauschulein Trier . .

Zur Deckung von Vauziusenund zur
Abrundung ........

1 350 610

259 000

2«7 300
1250 000

30000

500 000
20 000

420 000

224 000

40 000

52 «24

12 039

144 464

330000

872 500

500 000

450 000

30 000

227 261
7 000 000

03

«0

02

25

90

Höhe des
Tilgnngsfuß

Höhe d>
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

aus den Bau¬
krediten,nach

Vollendung der
einzelnen Bau¬
ausführungen
gleichfallsaus
dem Haupt-

Haushaltsplan
bestritten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist

auf jedesKonto
entfallenden Be¬
trages eintritt.

Bemerkungen.

,!!'
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Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabeberuht.

Beschlußdes 33.
Provinzialland-
tages vom 17.

Dezember1888.

Beschluß des Pro-
vinzialausschusses
vom 3„ Dezember

1901.

Beschlußdes 41.
Provinzialland-

tages vom
3. Februar 1899.

Beschlußdes 41.
Provinziallllnd-

tages vom
3, Februar 1899.

Beschlußdes 42.
Provinzialland-

tages vom
12. Februar 1901

Beschlußdes 43.
Provinzialland-

tages vom
13. Februar 1903

Beschlußdes 43.
Provinzialland-

tages vom
13. Februar 1903

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe.

.?

200 000

8 000

Anleihe ^.
2 000 000

AnleiheL.
1 231 195

Anleihe (1.
2 400000

Anleihev.
532 000

750 000

Höhe
der Anleihe am
1. April 1907.

^ >4

144 65?

7 506

1878 514

1 061 264

2161555

391 329

600 000

54

60

24

5>!

! l

!>?

Bauausführungen «.,
für welche die Aufnahme der Anleihe erfolgt ist.

Darlehen, bewilligt dem Kuratorium der Kolonie
Lühlerheimund dem RheinischenVerein für katho¬
lische Arbeiterkolonien.

Darlehen für die ArbeiterkolonieLühlerheim.

Zur Ausführungvon Kleinpflasterungen.

Zur Herstellung von Neu- und Umpflasterungeu,
Brückenbauten:c.

Zur Herstellungvon Großpflasterund Brückenbauten lc.

Zur Beseitigungvon Frostschäden.

Zur Gewährungvon Beihilfenzur Anlage von Wasser¬
leitungen.

)e des
Tilgungsfußes.

1°/

1"/«

12 «/« (die Til¬
gung erfolgtvom^
6. Jahre ab).

2°/.,

2°/

6 '/< "/n

Höhe de«
Zins¬
fußes.

4°/o

4°/„

Art der
Beschaffungder>
Tilgungs- und

Zinsraten.

3'/

/' /»

5"/«

4"/°

3 '/. °/«

3 '/2 "/..

Zinsen und Til¬
gungsratenwer¬
den aus Mitteln
des Rheinischen
Landarmenver-
bandes gedeckt

Zinsenund Til¬
gungsratenwer¬
den aus Mitteln
des Rheinischen
Landarmenver-
bcmdesgedeckt.

Durch Ein¬
stellung in den!
Haushaltsplan

desgl.

desgl.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist.

31. März 1931

!31. März 1943

In 13 Jahren^
und zwar jede
Illhresanleihe

besonders.

In 30 Jahren,
und zwar jede
Iahrescmlcihe

besonders.

desgl.

desgl.

Zinsen und Til¬
gungsratenwer¬

den aus den
Überschüssender^
Prov.-Fenerver-!

sicherungs-
anstalt gedeckt.>

In 13 Jahren

1. April 1919

Bemerkungen.
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Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe

Höhe
der Anleihe am
1. April 1907.

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

Höhe des
Tilgungsfußes.

Höhe des
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist.

Bemerkungen.

6 l 3 d i

Beschlußdes
47.Provinziallcmd-
tagesvom14.März

1907.

Beschlüsse des 45,
und 47. Provinzial-

lcmdtagesvom
16. März 1905

und 14. März 1907.

Beschlüssedes 45.
und 47. Provinzial-

landtages vom
16. März 1905

und 14.März 1907.

Beschlüssedes 45.
und4?.Prouinzilll-

landtages vom
16. März 1905

und 14. März 1907

Beschlüssedes 46.
uud 47. Provinzilll-

landtageövom
15. Februar 1906
und 14. März 190?

Beschlußdes 47.
Provinzialland-

tages vom
13. März 1907.

V. Uebersicht über die für Mauten in den Anstalten etc.

Für Ankauf des Hauses ElisabethstraßeNr. 9 (mit
HintergebäudeFriedrichstraßeNr. 23).

Erweiterung der Provinzial-Taubstummenaustalt zu
Aachen.

bei der ^andesbank aufgenommenen Vorschüsse.
144 465 102 464 25

27 000 27 500
(vgl.auchNr.4)

109 000 126 673 79
(vgl. auchNr.4)

44 000 55 039 69

! 18 000
(zu2, :l„.4)

— 11708 —

— 345 000 —

Erweiterung der Provinzial-Taubstummenaustalt zu
Elberfeld.

Erweiterung der Provinzial-Taubstummencmstaltzu
Essen.

Grblluuug einer Provinzial-Fürsorgeerziehungsanftalt
bei Rheindahlen.

Neubau der Provinzial-Heil- und Pflegeaustalt zu
Bedburg bei Eleve.

3'/2 "/»

3 l/2 "/" Die Zinsenwer
den aus dem
Baukontobe-

stritten.

Der Kaufpreis ist in die neue Anleihe («ergl. die besondere
Anlage ^,, Nr. 4) einbezogen,jedoch noch nicht aufgenommen,
vielmehr mit 102 464,25 M, vorschußweisebei der Landes¬
bank entnommen. Die übrigen 42 0U0 M. sind mit dem
Kaufe übernommene Hypothekenschulden.

Der Betrag ist zunächst vorschußweisebei der Landesbant
entnommen und soll demnächst aus der neuen Anleihe
(vergl, die besondere Anlage H,, Nr. 4) gedeckt werden.

Desgleichen,

Desgleichen,

Der Betrag ist vorschußweisebei der Landesbanl entnommen.

Desgleichen,
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Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe

Höhe
der Anleiheam
1. April 1907.

^ !4

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

» d L a

7 Beschlüsse des Pro-
vinzialcmsschusses

vom 6. August1901
und 13. Januar

1903.

Beschlußdes Pro-
vinzialausschusses

vom II.März 1905.

44 200

3 030

4136

3 030

43 Einführungdes maschinellen Betriebesfür die Wäscherei,
Beschaffungeines Desinfektionsapparatesund eines
Wechselgetriebes in der Provinzial-Arbeitscmstaltzu
Brauweiler.

Ankaufspreisfür einige Ackerparzellenin Größe von
«7,86 a, welche im Interesse der Landwirtschaftfür
die Provinzial-Arbeitsanstaltin Brauweiler erworben
wurden.

Höhe des
Tilgungsfußes.

Höhe des
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist.

Bemerkungen.

« l 3 K i

ca. 12,, °/„ nebst
den durch Til¬
gung zuwachsen¬

den Zinsen.

mindestens
3°/«

3'/2 °/n

Aus den Mehr-
erträgnissender

Wäscherei.

Aus dem Unter¬
etat für Lcmd-
und Viehwirt-

fchaft.

1. April 1910.

1. April 1937.

Die Tilgung hat mit dem 1. April 1903 begonnen. Die
Anstatt zahlt aus dem Überschußder Wäschereizur Tilgung
und Verzinsung jährlich mindestens 7240 M. an die Landes
dank. Vis 1, April 1907 waren 40 063,5? M. getilgt.

Die Tilgung hat mit dem 1. April 1907 begonnen.

11
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Anlage 3.
(Drucksachen.Nr. 3.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Ersatzwahl eines Mitgliedes des Provinzialausschusses.

Das bisherige Mitglied des Provinzialausschusses,Oberbürgermeisterci. D., Wirklicher
Geheimer Rat ExzellenzBecker,welcher vom 43. RheinischenProvinziallandtcig in der Sitzung
vom 17. Februar 1903 für eine 6 jährige bis 1. April 1909 laufende Amtsperiode gewählt
worden war, hat mit Schreiben vom 20. August 1907, weil er am 1. Oktober aus dem Amte
scheide und seinen Wohnsitznach Berlin verlege, sein Amt als Mitglied des Provinzialausschusses
niedergelegt.

Nach tz 50 der Provinzialordnuug hat der Provinziallanotag für die im Laufe der
Wahlperiode ausscheidenden Mitglieder und Stellvertreter bei dem nächsten Zusammentritt Ersatz¬
wahlen vorzunehmen. Die Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende desjenigenZeitraumes in
Tätigkeit, für welchendie Ausgeschiedenen gewählt waren. Es ist demnachfür den ausgeschiedenen
WirklichenGeheimen Rat ExzellenzBecker ein Mitglied des Provinzialausschussesfür eine bis
zum 1. April 1909 laufende Amtsperiode zu wählen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallanotag wolle die Erfatzwahl vornehmen."

Düffeldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veisfel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorfitzender, Landeshauptmann.
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Anlage 4.
(Drucksachen. Nr. 4.)

Bericht und Antrag
des Proviuzialaufchufses,

betreffend

Wahl der Kommission zur Mitwirkung bei der Unterverteilung der nach § 16
des Gesetzes über die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 etwa auszuschreibenden

Landlieferungen auf die Kreise.

Der § 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 (R.-G. Bl. S. 133)
bestimmt:

„Durch Beschlußdes Bundesrats kaun, falls der Unterhalt für die bewaffnete Macht auf
andere Weife nicht sicher zu stellen ist die Lieferung des Bedarfs an lebendem Vieh,
Brodmaterial, Hafer, Heu und Stroh zur Füllung der Kriegsmagazineangeordnet werden
(Landlieferungen).

Durch den § 17 desselbenGesetzes ist dann weiter bestimmt, daß die Verpflichtung zu
den im § 16 bezeichneten LeistungenLiefcrungsverbändenobliegt, welche von den einzelnen Vun-
desstaaten unter Rücksichtnahmeauf angemessene Leistungsfähigkeitund tunlichst im Anschlüsse an
die bestehendeBezirkseinteilungzu bilden sind.

Nach einem Erlasse der Herren Minister des Krieges, des Innern und der Finanzen vom
23. März 1880 wurde in Ausführung dieser rcichsgesctzlichenBestimmungenangeordnet, daß die
Verteilung zn erfolgen hat

1. auf die Provinzen durch den Minister des Innern,
2. innerhalb der Provinzen auf die Kreife durch die Ober-Präsidenten unter Zuziehung eines

von der Pruvinzialvertretung auf 6 Jahre gewählten Ausschussesvon 6 bis 10 Mit¬
gliedern.
In dem Allerhöchsten Propositionsdekretvom 31. Oktober 1881 ist bestimmt:

„Unsere getreuen Stände werden mit Rücksichtauf die Ihnen zugewieseneMitwir¬
kung bei der Unterverteilung der uach § 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungen
vom 13. Iuui 1873 etwa auszuschreibenden Landlieferungen auf die Kreife entweder
die Wahl eines Ausschusses von 6 bis 10 Mitgliedern auf die Dauer von 6 Jahren
vorzunehmenoder die in Rede stehende Mitwirkung auf den Proviuzial-Verwnltungsrat
zu übertragen haben".

Von diefer letzterenBefugnis hat der Provinziallcmdtag mehrfach Gebrauch gemachtund
durch die Beschlüsse vom 25. November 1881, vom 10. Dezember 1890, vom 29. April 1895
und vom 17. Februar 1903 die Mitwirkung bei der Unterverteilung der Landlieferungen dem
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r,

Provinzial-Verwaltungsrat bezw. später dem Provinz! alausfchusfe übertragen. Durch den letzt¬
bezeichneten Beschlußist es auf die Dauer von tt Jahren und zwar bis Ende des Jahres 1908
geschehen.

Mit der Frage der weiteren Mitwirkung über das Ende 1908 hinaus wird sich der
Pruvinziallaudtag in der nächsten Tagung zu beschäftigen haben.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallcmdtag wolle die Mitwirkung bei der Verteilung der nach § 16 des
Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 etwa auszuschreibenden Land-
licfcrnngen auf die Kreise dem Provinzialausschusscans die fernere Dauer von sechs
Jahre», und zwar bis zum Ende des Jahres 1914, übertragen".

Düsseldorf, den 18. Dezember 1907.

Der Provinzilllausschuß:

O, Graf Beisscl von Gymnich, Dr. von Nenvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 5.
(Drucksachen. Nr. 5.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl vou bürgerlichen Mitgliedern und deren Stellvertretern für die Ober-Ersatz¬
kommissionen uud Hilfs-Ober-Erslltzkommissionenin den im Regierungsbezirke Düsseldorf

neu gebildeten Landwehrbezirken.

Nachdem die Errichtnng der Landwehr-Inspektionen Dortmund und Essen zum 1. Ok¬
tober 190? von den gesetzgebendenKörperschaften genehmigtworden war, ist von diefem Zeitpunkte
ab die in der Anlage H. bezeichnete anderwciteLandwehr-Bezirkseintcilungfür den im Bereich des
VII. Armeekorpsbelcgcnen Teil des RegierungsbezirksDüsfeldorf in Kraft getreten. Infolgedessen
sind nach dem serner beigefügtenAuszug aus den Bestimmungen,betreffend die mit Gültigkeitsdauer
vom 1. April und 1. Oktober 1907 ab eintretendenFormationsänderungen und Verstärkungen,die
Geschäftsbereichefür die Ober-Ersatz-und Hilfs-Ober-Erfatzkommifsionenanderweit abgegrenzt worden.

Der Herr Ober-Präsident hat mit Schreiben vom 20. November1907 das Ersuchen hierher
gerichtet, für die sämtlichen Ober-Ersatz- und Hilfs-Ober-Erfatzkommifsionen,foweit sie zum Bereiche
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des VII. Armeekorps gehören, die Wahl von bürgerlichenMitgliedern und deren Stellvertretern
für eine vom 1. Oktober 1907 ab laufende dreijährige Amtsperiodcherbeizuführen.

Durch Befchluß vom 15. März 1907 hat der 47. RheinischeProvinziallandtag den
Provinzialausschuhbeauftragt, falls in dem Zwifcheuraumvon einem Provinziallandtag zum andern
im Bereiche der 27., 28., 29., 30., 31., 80. und 32. Infanteriebrigade durch Verziehen. Amts¬
niederlegungund Tod von bürgerlichen Mitgliedern bezw. von Stellvertretern für die Obcr-Ersatz-
kommifsionen oder durch auderweite Einteilung der Bezirke diefer Kommissionen Ersatzwahlen
notwendig werden füllten, diese Wahlen namens des Provinziallandtags zu tätigen nnd dem
Provinziallaudtage alsdann in der nächsten Tagung von den etwa stattgehabten Wahlen behufs
deren Bestätigung Mitteilung zu machen.

Da die Amtsperiode der Ober-Ersatzkommissionen bezw, der Hilfs-Obcr-Ersatzkommifsioncn
schon vom 1. Oktober1907 ab lauft, hat der Provinzialausschuhdem ihm vom Provinzinllnndtage
erteilten Auftrage entsprechend die Wahl der bürgerlichenMitglieder uud deren Stellvertreter in
der Sitzung vom 18. Dezember 1907 vorgenommen,wie sich dies aus der diesem Berichte beige-
fügten weiterenAnlage 0 ergibt, Dabei ist, foweit es die anderweiteAbgrenzung der Bezirke und
die Geneigtheit der bisherigen Mitglieder uud Stellvertreter zur Wiedembernahmcdes Ehrenamtes
zügelnstenhat, Wiederwahl erfolgt.

Der Provinzialausschuh beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die vorgenommenenWahlen der bürgerlichen Mitglieder
und deren Stellvertreter für die Ober-Ersatzkommissionen und für die Hilfs-Ober-Ersatz-
kommissioncn in den Bezirken der 27., 28. und 79. Infantericbrigadc und der Land¬
wehr-Inspektion Essen für eine vom 1, Oktober 1907 ab laufende dreijährige Aml^
Periode bestätigen."

Düsseldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzialausschuh:

O. Graf Beiffel von Gymnich, I)r. von Nenvers,
Vorsitzender. Lmldeshcmptmcnm.
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Alte Landwehrbeziilseinteilung.

Infanterie-
Brigade Landwchrbezilke

Verwaltungs-
(bezw. Aushebnngs-)Bezirkc

Iivil-Vorf.
der

O.-Ers.-Kom.

^7, '5?

Barmen
Stadt Barmen
Kreis Schwelln

Elberfeld Stadt Elberfeld
Kreis Mettmann

Lennep Stadt Remscheid
Kreis Lennep

« -" ^>

-I,z

^

^7, K

^«, N

Düsseldorf
Stadt Düsseldorf

Landkreis Düsseldorf

Solingen Stadt Solingen
Landkreis Solingen

Crefcld
Stadt Crefeld

Landkreis Crefeld

Geldern
Kreis Eleve

„ Moers
„ Geldern

Wesel
Kreis Rees

„ Ruhrort

«in

«n " t^

^ » 3
^/

28.

I. Essen
Stadt Essen

BürgermeistereiRellinghciusen

II. Essen
Landkreis Essen

ohne die BürgermeistereiRellinghciusen

Duisburg Stadt Duisburg

Mülheim a. d. Ruhr
Stadt Oberhausen

Stadt Mülheim a. d. Ruhr
Landkreis Mülheim a, d. Ruhr

«n « ^
» cn l?^

Z ^ .S
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Neue Landwehrbezirtseinteilung.

Infanterie-
Brigade Landwehrbezirke

Verwaltungs-
(bezw. Aushebungs-Mzirke

27. Z

i^7.

28. N

i.'8. K

79.

Lennep

Solingen

Crefeld

Geldern

Wesel

Stadt Remscheid
Kreis Lennep.

Stadt Solingen
Landkreis Solingen.

Stadt Crefeld
Landkreis Crefeld.

Kreis Cleue
„ Moers
„ Geldern.

Kreis Recs
„ Ruhrort.
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Infanterie-
Brigade Landwehrbezirke

Verwaltungs-
(bezw. Aushebungs-)Bezirke

Düsseldorf Stadt Düsseldorf
LandkreisDüsseldorf.

Duisburg Stadt Duisburg.

I. Essen Stadt Essen
BürgermeistereiRellinghausen.

,

Essen
Landwehr-

II. Essen Landkreis Essen
ohne die BürgermeistereiRellinghausen.

Inspektion

Mülheim a. d. Ruhr
Stadt Mülheim a. d. Ruhr

Landkreis Mülheim a. d. Ruhr
Stadt Oberhausen,

Barmen Stadt Barmen.

Elberfeld Stadt Elberfeld
Kreis Mettmann.
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L.

Auszug aus den Bestimmungen,
betreffend die

mit Gültigkeitsdauer vom 1. April und 1. Oktober 1907 ab eintretenden

Formationsänderungen und Verstärkungen.

(A. V.-Bl. 1907, Seite 191.)

Der Geschäftsbereichfür die Ober- und Hilfs-Ober-Ersatzkommissionenwird wie folgt
abgegrenzt:

Für den Bezirk der Landwehr-InspektionEssen:
6. Ober-Grsatzkummission, bei welcher der Inspekteur Militärvorsitzender ist: (Name des

Inspekteurs noch nicht bekannt).
Wehrpflichtigeder LandwehrbezirkeDüsseldorf, I und II Essen,

o. Hilfs-Ober-GrsatzkommissionI, bei welcher der Kommandeur des Lanbwehrbezirks
Düsseldorf Militärvorsitzenderist: (z. Zt. Oberst z. D. Wolpmann).
Wehrpflichtigeder Lnndwehrbezirke Elberfeld und Barmen),

f. Hilfs-Ober-ErsatzkommissiunII, bei welcher der Kommandeur des LandwehrbezirksI
Essen Militärvorsitzenderist (Oberst z. D. v. Petersdorf).

Wehrpflichtigeder LandwehrbezirkeDuisburg und Mülheim a. d. Ruhr.

12
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(1

Bezeichnung
der

Ober-
Ersatzkommission

Hierzu gehören
die

Kreise

Ober-Grsatzkom-
missionI im Bezirk
der 27. Infanterie-

Brigade.

Ober-Grsatzkom
Mission II im Bezirk
der 27. Infanterie

Brigade.

Remscheid

Lennep

Solingen-Stadt

Solingen-Land

Bisheriges bürgerlichesMitglied und Stellvertreter

Mitglied:
Kaufmann Emil Holt erhoff in Lennep (hat gebeten,wegen

seines Gesundheitszustandesbei der Wahl nur äußersten¬
falls in Betracht gezogen zu weiden).

Stellvertreter:
1. Kaufmann und Fabrikant Gustav Pah ^un., Remfcheid.
2. FabrikbesitzerAlexander Schlieper, Villa Hammerstein

bei Vohwinkel.*)
3. Der dritte Stellvertreter wurde bisher von der Provinz

Westfalengewählt.
4. Rentner und Stadtverordneter Dr. ^ur. Wilhelm de

Weerth, Regierungsassessora. D. in Elberfcld.*)
5. Fabrikant und Hauptmann d. L. Dr. Ewald Herzog in

Barmen,*)

Mitglied:
Oberst z. D. Herrlich in Düsseldorf.*)

Stellvertreter:
1. Fabrikant und Hauptmann a. D. Wolters in Solingen.
2. Major a. D. Patt in Vurscheid.
3. GutsbesitzerKarl Benninghoven in Düsseldorf.*)
4. RittergutsbesitzerFriedrich Grillo in Düsseldorf und

Ludenberg.*)
5. Kaufmann Adolf Heuser in Solingen.

(Die Vertreter zu 3 und 4 haben die Annahme einer
Wiederwahl abgelehnt.)

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 5. !!,

Es sind neugewählt Bemerkungen

Mitglied:
Fabrikant Dr. Oskar Schumacher zu Wermelskirchen.(Neuwahl.)

Stellvertreter:
1. Kaufmannund Fabrikant Gustav Paß jun. in Remscheid.(Wieder¬

wahl.)
2. Kaufmann Gustav Hilgcr in Ncmfcheid-Ehringhaufen.(Neuwahl.)
3. Rentner Karl Hetze nbruch in Remscheid. (Neuwahl.)
4. Fabrikant Adolf Widmayer in Ronsdorf. (Neuwahl.)
5. Kaufmann Emil Holt erhoff in Lennep. (Wiederwahl,war feit-

her Mitglied.)

*) Die Kreise Mettmann,
Glberfelb und Barmen ge¬
hören nach der neuen Ein«
teilung zum Bezirk der Hilfs-
Ober-Ersatzlommission I im
Bezirke der Landwehr-In¬
spektion Essen. (Vergl. Seite
12 und 13).

Mitglied:
Fabrikant und Hauptmann a. D. Alfred Wolters in Solingen.

(Wiederwahl.)

Stellvertreter:
1. Kaufmann Adolf Heufer in Solingen. (Wiederwahl.)
2. Major a. D. Patt in Burscheid. (Wiederwahl.)
3. Fabrikant Dietrich Bremshey in Ohligs. (Neuwahl.)
4. Kaufmann Richard Berg in Ohligs. (Neuwahl.)
5. Fabrikant Karl Lüttcrs in Solingen. (Neuwahl.)

*) Die Kreise Düsseldorf
Stadt und Land gehören jetzt
zur Ober-Vrsatzkommissionim
Bezirke der Landwehr«In¬
spektion Essen. (Vergl. Seite
12 und 13).

,«'
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Bezeichnung
der

Ober-
Ersatzkommission

Ober-Ersatzkoim
Mission I im Bezirk
der 28. Infanterie

Brigade.

Hierzu gehören
die

Kreise

Crefeld-Stadt

Crefeld-Land

Ober-Ersatzkom
Mission II im Bezirk
der 28. Infanterie,

Brigade.

Cleve

Moers

Geldern

Ober-Ersatzkom-
misfionim Bezirk
der 79. Infanterie-

Brigade.

Nces

Ruhrort

Bisheriges bürgerlichesMitglied und Stellvertreter

Mitglied:
Kaufmann Max von Weiler in Crefeld.

Stellvertreter:
1. Kaufmann Heinrich van Aerssen in Keuelaer, Kreis

Geldern.*)
2. Oberstleutnantz. D. Versen in Lleve.*)
3. Kaufmann und Hauptmann der Reserve H. Höttger in

Wesel") (ist nach Charlottenburgverzogen).
4. Fabrikant Eduard Schroeder in Moers*) (ist nach

Crefeld verzogen).
5. FabrikbesitzerKarl Morian in Neumühl,Kreis Ruhrort.**)

Das bisherige Mitglied sowie die Stellvertreter haben
sämtlich ihren Wohnsitzaußerhalb des Bezirks, weshalb die¬
selbenhier nicht aufgeführtworden sind.

Kaufmann H. Höttger in Wesel (ist nach Charlottenburg
verzogen).

Fabrikbesitzer Karl Morian in Neumühl.
stellvertretendeMitglieder der bisherigen Obc»Elsatz°Kom-

mission I im Bezirke der 28. Infanterie-Brigade (siehe
oben).
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Es sind neugewahlt Bemerkungen

Mitglied:
Kaufmann Max von Weiler in Crefeld. (Wiederwahl,)

Stellvertreter:

1. Kaufmann Heinrich Kauert. (Neuwahl.) 1 sämtlich
2. SeidenwarenfabrikantErnst von Scheven. (Neuwahl.) ^ zu
3. RoheisenhändlerErnst Heydweiller. (Neuwahl.) I Crefeld.
4. KommerzienratDr. Eter Meer zu Uerdingen. (Neuwahl.)
5. RittergutsbesitzerMax Winkelmann zu Traar. (Neuwahl.)

Mitglied:
Oberstleutnantz. D. Versen in Cleve. (Wiederwahl)

Stellvertreter:
1. Kaufmann Heinrich van Aerssen in Kevelaer. (Wiederwahl.)
2. VergwerksdirektorAugust Siedenberg in Homberg. (Neuwahl.)
3. Gutsbesitzer Johann Bird in Hoerstgen,Kreis Moers. (Neuwahl.)
4. Gutsbesitzer Earl Baumann in Huisberden, Kreis Cleve.

(Neuwahl.)
5. Kaufmann Hermann van der Moolen in Geldern. (Neuwahl.)

Mitglied:
FabrikdirektorGeorg Grillo in Hamborn. (Neuwahl.)

Stellvertreter:
1. Fabrikbesitzer Karl Morian in Neumühl. (Wiederwahl.)
2. FabiikdirektorJulius Kalle in Dinslaken. (Neuwahl.)
3. GutsbesitzerBunte zu Millingen, Kreis Rees. (Neuwahl.)
4. FabiikdirektorDr. Richard Ahrens zu Marxloh. (Neuwahl.)
5. Gutsbesitzerund KreisdepntierterOtto Rigaud zu Hamminkeln.

(Neuwahl.)

*) Die Kreise Geldern,
Cleve und Moers bilden den
2. Bezirk der 28. Infanterie-
Brigade. (Vergl. diese,)

*») Die Kreise Ruhrort
und Nees gehören jetzt zur
79, Infanterie-Brigade. (Ver¬
gleicheunten.)
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Bezeichnung
der

Ober-
Ersatzkommission

Hierzu gehören
die

Kreise

Ober-Ersatzkom-
im Bezirk der Land¬

wehr-Inspektion
Essen.

Hilfs-Ober-Ersatz
lommisstonI

im Bezirkder Land
wehr-Inspektion

Essen.

Hilfs-Ober-Ersatz
lommisstonII

im Bezirk der Land¬
wehr-Inspektion

Essen.

Düsseldorf-
Stadt

Düsseldorf-
Land

Essen-Stadt
Essen-Land

Barmen

Elberfeld

Mettmann

Duisburg

Oberhausen

Mülheim-
(Ruhr)-Stadt

Mülheim-
(Ruhr).Land

Bisheriges bürgerlichesMitglied und Stellvertreter

Mitglied:
Oberst z. D. Herrlich in Düsseldorf,

Stellvertreter:
1. GutsbesitzerKarl B enninghov en in Düssel¬

dorf (hat Wiederwahl abgelehnt).
2. Rittergutsbesitzer Friedrich Grillo in

Düsseldorfund Ludenberg(hat die Wieder¬
wahl abgelehnt),

Mitglied:
Kaufmann Fritz Asthöver ^un. in Essen.

Stellvertreter:
1. Gutsbesitzer Gichholz-Sengelmann in

Umstand,LandkreisEssen (hat Wiederwahl
abgelehnt).

2. Rentner Vruns in Werden.

zur bisherigen
Ober-Grsatz-

lommission II
^ im Bezirke der

27. Infanterie-
Vrigade ge¬

hörig.

desgleichenzur
bisherigen

Ober-Ersatz-
kommissionII
im Bezirke der
28. Infanterie-

Brigade ge¬
hörig.

FabrikbesitzerSchlieper auf Villa Hammersteinbei Vohwiukel.
Rentner und StadtverordneterDr. ^nr. Wilhelm de Weerth

in Elberfeld.
Fabrikant und Hauptmann der LandwehrDr. Ewald Herzog

in Barmen,
stellvertretendeMitglieder der bisherigen Ober-Ersatz-Kom-

mifsion I im Bezirk der 27. Infanterie-Brigade (siehe
Seite 8 und 9).

Eugen Coupienne in Mülheim-Ruhr (ist gestorben).
Direktor KommerzienratEmil Goecke in Meiderich.
Rheder KommerzienratGerhard Küchen in Mülheim-Ruhr,
stellvertretendeMitglieder der bisherigen Ober-Ersatzkom¬

missionll im Bezirkder 28. Infanterie-Brigade.
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Es sind neugewählt

Mitglied:
Oberst z. D. Herrlich in Düsseldorf. (Wiederwahl.)

Stellvertreter:
1. Kaufmann Fritz Asthöver ^un. in Essen. (Wiederwahl.)
2. Rentner F. Bruns in Werden. (Wiederwahl.)
3. Freiherr von Fürstenberg zu Schloß Hugenpoet bei Kettwig

v. d. Brücke. (Neuwahl.)
4. Rentner Josef Brockhoff in Düsseldorf. (Neuwahl.)
5. Stadtverordneter Johann Pickenbrock in Essen. (Neuwahl.)

Bemerkungen

Mitglied:
FabrikbesitzerAlexander Schlieper, Villa Hammelsteinbei Vohwinkel.

(Wiederwahl.)
Stellvertreter:

1. Rentner und Stadtverordneter Dr. ^nr. Wilhelm de Weerth,
Regierungsassessora. D. in Elberfeld. (Wiederwahl.)

2. Fabrikant und Hauptmann der Landwehr Dr. Ewald Herzog
in Barmen. (Wiederwahl.)

3. Kaufmann Paul Boeddinghaus in Elberfeld. (Neuwahl.)
4. Fabrikant Wilhelm Kor ff in Neviges. (Neuwahl.)
5. Fabrikbesitzer Eduard Schäfer Hun. in Barmen. (Neuwahl.)

Mitglied :
GutsbesitzerFritz Bernsau zu Duisburg-Beeck,Haus Knipp. (Neu¬

wahl.)
Stellvertreter:

1. KommerzienratEmil Goecke in Duisburg-Meiderich.(Wiederwahl.)
2. Rheder Kommerzienrat Gerhard Küchen in MülheiM'Ruhr.

(Wiederwahl.)
3. Fabrikbesitzer Karl Fecht in Oberhausen. (Neuwahl.)
4. Bergwerksdirektor Hermann Helmich in Mülheim-Ruhr. (Neuwahl.)
5. GutsbesitzerJohann Scheidt zu Fulerum, (Neuwahl.)
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Anlage 6.
(Drucksachen. Nr. 8.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Abänderungen des Reglements über die Versetzung der Provinzialbeamten
der Rheinprovinz in den Ruhestand.

Die Bestimmungen des Reglements über die Pensionierung der Provinzialbeamten der
Rheinprovinz sind im wesentlichen, insbesonderewas die Höhe der zu gewährendenRuhegehälter,
deren Zahlung :c. anlangt, der in dem Gesetze vom 27, März 1872 über die Pensionierung
der unmittelbaren Staatsbeamten und in den Novellen zu diesem Gesetzeerfolgten Regelung der
Pensionsverhältnissedieser Beamten nachgebildet.

Das Preußische Gesetz vom 27. Mai 190? (G. S. S. 95) hat in der Regelung der
Pensionsansprücheder unmittelbaren Staatsbeamten nicht unwesentliche Aenderungenvorgenommen.
Diese bestehen besonders in einer günstigerenAbstufung der Pensionssätze. Es bestimmt nämlich
in seinem § 8, daß das Ruhegehalt, wenn die Versetzungdes Beamten in den Ruhestand nach
vollendetem zehnten, jedoch vor vollendetem elften Dienstjahre eintritt, nicht wie bisher "/«o,
sondern 2<>/<!<,des im Gesetze festgesetzten Diensteinkommcnsbeträgt, dann bis zum vollendeten
dreißigstenDienstjahre wie bisher mit jedem weiter zurückgelegte» Dienstjahre um '/«<> steigt, vom
Beginu des 31. Dienstjahres ab aber nur mehr um '/i2°, so daß es nach wie vor nach 40 Dienst¬
jahren "/»» des Diensteinkommenserreichtund darüber hinaus nicht mehr gesteigert wird.

Da, wie schon hervorgehobenist, die Pensionsansprücheder Rheinischen Provinzialbeamten
seither gleich jenen der unmittelbaren Staatsbeamten geordnet waren, so scheint es angezeigt, die
neuen Bestimmungen,besonders diejenigen bezüglich der Höhe der Pensionen,auch auf die Provinzial¬
beamten anzuwenden.

Die Bestimmungim § 8 und die Vorschrift des 8 14 des Gesetzes,welche den Hinterbliebenen
der Pensionäre die Pension des Verstorbenenfür ein Gnadenvierteljahr statt eines Gnadenmonats
gewährt, sind die einzigen neuen Bestimmungen, welche, wenn sie in das Peusionsreglcment für
die Provinzialbeamten aufgenommen werden, geeignet sind, die Provinz finanziell zu belaste».
Außerdem enthält das Gesetz noch Bestimmungen, welche die Ausführung der bisherigen Pensious-
gefetze klarer fassen. Auch sind bei der Neufassung des Reglements einige Bestimmungen des
Kommunalbeamtengesetzes vom 30. Juli 1899 zu beachten.
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Demgemäß ist § 5, Absatz 1 und 3 des Reglements entsprechend dem § 8, Absatz 1 Zu § 5 des
und 3 des Stciatspeusionsgcsetzesvom 27. Mai 1907 zu ändern. Reglements.

Nach Absatz 4 des ß 5 des Reglements über die Pensionierung der Provinzialbeamten
werden bei der Berechnungder Pensionen überschießende Markbrüche auf volle Mark abgerundet,
während das Gesetz die Abrundung auf volle Taler beibehalten hat. Es erscheintaber zweck¬
mäßiger, die Abrundung so zu gestalten, daß die Viertcljahisbeträgc volle Mark ausmachen. Das
vereinfachtdie Buchführung und das Zahlgeschäfterheblich.

Der § 8 ist im Absatz 1, wonach der Provinzialdienstzeit,insofern nicht ein anderes mit F» 8 8 des
den betreffendenBeamten vertragsmäßig vereinbart ist, die Zeit, welche der Beamte vordem im Reglements,
mittelbaren oder unmittelbaren Staatsdienste oder im Militärdienste zugebrachthat, hinzugerechnet
wird, unverändert geblieben.

Da das Gesetz vom 27. Mai 1907 in Artikel IV neue Bestimmungenwegen der An¬
rechnung von Kriegszeitenenthält, welche an die Stelle der Bestimmungendes § 17 des früheren
Pensionsgcsetzes treten, ist es notwendig, im Absatz 2 zum Ausdruckzu bringen, daß der § 17 des
Pensionsgesetzesin der Fassung der Novelle vom 27. Mai 1907 anzuwendenist. Ebenso hat im
Absatz 3 desselben Paragraphen zum Ausdruck gebracht werden müssen, daß bei Berechnung der
pensionsfähigenDienstzeit eines Provinzialbeamten die dort angezogenen Paragraphen des Pensions¬
gesetzes gleichfalls in der Fassung der Novelle in Anwendung zu kommen haben. Es ist dies
lediglich eine Folge der Bestimmung im Absatz 1 des § 8 des Reglements, daß der Provinzial¬
dienstzeitdie im unmittelbaren Staatsdienste zugebrachteZeit hinzuzurechnenist. Der ß 19 der
mehrerwähnten Gesetzesnovelleenthält die neue Vorschrift, daß die Zeit, während welcher ein
Beamter vor seiner Anstellung ununterbrochenim priuatrechtlichen Vertragsverhältnis eines Dienst¬
verpflichteten dem Staate gegen unmittelbare Bezahlung aus der Staatskasse Dienste geleistethat,
anzurechnenist, insofern er mit Aussicht auf dauernde Verwendung ständig und hauptsächlichmit
den Dienstverrichtungeneines Beamten betraut gewesen ist und diese Beschäftigungzu feiner An¬
stellung geführt hat.

Der Absatz 4 des ß 8 bleibt unverändert, wahrend in Absatz 5 die Bestimmung aus der
Novelle vom 27. Mai 190? wegen Anrechnung der vor dem 18. Lebensjahr liegenden,während
eines Krieges geleistetenDienstzeit aufgenommenist. Abs. 6 bleibt unverändert.

Der § 10 soll übereinstimmendmit der neuen gesetzlichenBestimmung die Zahlung der Zu § 10 des
Ruhegehälter in Vicrteljahrsraten (statt seither monatlich) einführen. In der Staatsverwaltung Reglements,
wurde dies für unbedenklich gehalten, nachdemauch die Zcihluug der Ruhegehälter an die Hinter¬
bliebenen für ein Gnadenuierteljahr (bisher Gnadenmouat) vorgesehenwar. Im § 14 des Regle¬
ments für die Rheinischen Provinzialbeamten ist ebenfalls die Zahlung eines Gnadenvierteljahrs für
die Hinterlicbenenvorgeschlagen.Die Zahlung der Pensionen in Vicrteljahrsraten statt in Monats¬
raten an die große Zahl von Ruhegehaltsempfängern wird auch das Zahluugsgeschäft für die
Landesbcmk nicht uuerheblichvereinfachen.

Der ß 11 des Reglements ist im Absatz 1 unverändert gelassen, hat aber einen neuen Zu § 11 des
Absatz 2 erhalten, welcher in Uebereinstimmungmit Art. VIII der Gesetzesnovellevom 27. Mai Reglements.
1907 eine Bestimmung darüber trifft, was im Sinne des Absatzes 1 als Reichs- und Staatsdienst
anzusehen ist. Ferner ist dem § 11 nach dem Wortlaute des Art. VIII der Novelle in einem
Abs. 3 eine Bestimmunghinzugefügt über die Berechnung des früherenund des neuen Dicnsteinkommens.

Der bisherige Absatz 2 des § 11 ist hier gestrichenund dem § 13 als 2. Absatz beige¬
fügt, wo die Bestimmung an richtigererStelle sich befindet.

,3
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Zu § 12 des Dem Absatz 2 des § 12 ist die Fcissnngdes Art. IX der mehrgenanntenNovelle gegeben,
Reglements,̂ o in einem neuen Absatz 3 entsprechend der Novelleeine Bestimmung für den Fall aufgenommen,

daß ein Ruhegehaltsempfängeraußerhalb des Provinzialdienstes im Reichs-, Staats- :c. dienste im
Sinne des 8 11 Absatz 1 eine neue Pension erdient.

Zu § 13 des Der ß 13 des Reglements ist unverändert beibehalten, es ist ihm nur der bisherige 2.
Reglements. ^^ des Z 11 als Absatz 2 beigefügt.
Zu 8 14 des Im z 14 ist entsprechendder neuen Bestimmung im Staatspensionsgesetzeeine wesent-
Reglements. ^H^ Aenderung vorgeschlagen,insofern der Witwe oder ehelichen oder legitimierten Nachkommen

eines Pensionärs die Pension noch für die auf den Sterbemonat folgenden drei Monate (bisher
nur einen Monat) gezahlt werden soll. Außer der Verlängerung der Dauer des Gnadenbezuges
ist auch den legitimierten Kindern ein Recht auf den Gnadenbezug eingeräumt uud im Absatz 3
zugegeben, daß die Pension für das Gnadenuicrteljahr mit Genehmigungdes Provinzialausschusses
nicht nur an die Eltern, sondern überhaupt au Verwandte der aufsteigenden Linie gezahlt werden darf.

Zu 8 15 des Im § 15 wird im Eingange des Absatz 2 noch die Bestimmung aufzunehmensein, daß
Reglements. ^A nur die Versetzung in den Ruhestand sondern auch die Feststellung der Höhe des zu zahlenden

Ruhegehaltes vom Provinzialausschußbezw. vom Provinziallnndtag verfügt wird.
Zu 8 22 des Die Ruhegchnltsverhältnisscder auf Zeit gewählten Beamten find zurzeit anders
Reglements, geregelt wie die der übrigen Beamten. Hierhin gehören außer dem Landeshauptmann die ihm

zugeordneten oberen Beamten (Landesräte, Lcmdcsbauräte,Lcmdcsmedizinalrat),die Direktoren der
Proviuzial-Feuerversicherungsaustaltund der Landesbank,die Landesbcmk- und Landes Versicherungs-
räte, die Landesassessorcn,die Direktoren der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten, Hebammen¬
lehranstalten und Provinzialmuseen. Nach 88 22—23 des Pensionsreglements habeu diese
Beamten nach Ljähriger Dienstzeit eiu Viertel, nach 12jähriger Dienstzeitdie Hälfte und alljährlich
um !/<,« steigend nach 24jähriger Dienstzeit "/«o des pensionsfähigenDiensteinkommensals Pension
zu beziehen, sofern sie dauernd dienstunfähig werden, oder ihre Wiederwahl nach abgelaufener
Wahlperiode nicht erfolgt oder nicht bestätigt wird. Für diese Beamten gelten also nicht die für die
unmittelbaren Staatsbeamten erlassenenVorschriften, sie erhalten insbesondere als Höchstbetrag
nicht v/4 ihres Diensteinkommensals Ruhegehalt, auch wird ihncu die Zeit einer dem Provinzial-
dienste vorausgegangenenAnstellung im Reichs-, Staats- oder Gemeindedienstenicht angerechnet.

Zur Beibehaltung dieser im allgemeinenweniger günstigen Vorschriftin den 88 22 und
23 liegen stichhaltige Gründe nicht vor, im Gegenteil erscheinteine Gleichstellungder genannten
Beamten mit den anderen Beamten nnd den ihnen gleichstehenden Beamten der unmittelbaren
Staatsverwaltung angezeigt. Dies ist um so mehr nötig, als in den Fällen, in denen die Inhaber
der oben bezeichnetenStellen vorher anderweit im Provinzialdienst angestellt waren, leicht
Schwierigkeitenentstehen. Andere Provinzen, z. B. die NachbarprovinzWestfalen, haben die jetzt
hier vorgeschlageneBestimmung schon früher eingeführt. Im allgemeinen wird durch die vor¬
geschlageneAenderung eine Verbesserung der Pensionsverhältnisse der in Betracht kommenden
Beamten herbeigeführt, unter Umständen kann es aber für einen Zeitraum vou einigen Jahren
auch günstiger sein, wenn das Ruhegehalt nach den jetzt geltenden Pensionsbestimmungen,eventuell nach
Vereinbarungbemessen wäre. Wo dieses zutrifft, müssen den Beamten die bisherigen vorteilhafteren
Ansprüche gewahrt werden, im übrigen würden die getroffenen Sonder-Vereinbarungen über
Anrechnungvon früheren Dienstjahren und Pension hinfällig werden.

Z» 8 ^23 Der § 25 des Pensionsreglements bedarf mit Rücksicht auf den § ? in Verbindung mit
Regttments ^ ^ ^ Gesetzes, betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunalbcamten, vom
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30. Juli 1899 (G.-S. S. 141) einer Aenderung. Die Bestimmung in diesem 8 25, daß über
die Frage, welcher Teil des Diensteinkommensbei Feststellungder Pensionsansprüche als Gehalt
anzusehenist, der Provinzinlausschußmit Ausschlußdes Rechtswegeszu entscheiden habe, ist nicht
mehr aufrechtzu halten. Der § 7 des bezogenen Gesetzes bestimmt, daß der Bezirksausschußüber
streitige vermögensrechtliche Ansprüche der Kommunalbeamten aus ihrem Dienstverhältnisse,ins¬
besondere auch über Ansprücheauf Pension, zn beschließen hat, und daß die Beschlußfassung, soweit
sie sich auf die Frage erstreckt, welcher Teil des Diensteinkommensbei Feststellungder Pensions¬
ansprücheals Gehalt anzusehenist, vorbehaltlichder den Beteiligten innerhalb zwei Wochen bei
dem Bezirksausschüsse gegeneinanderzustehenden Klage im Verwaltungsstreitverfahrenerfolgt. Im
übrigen, so schreibt der erwähnte Z 7 ferner vor, findet gegen den in erster, oder auf Beschwerde
in zweiter Instanz ergangenenBeschluß binnen einer Ausschlußfrist von 6 Monaten nach Zustellung
desselbendie Klage im ordentlichenRechtswegestatt.

Diesen Vorschriftengemäß wird vorgeschlagen, in dem ß 25 die Bestimmung,wie geschehen,
zu fassen, daß über streitige Ansprücheder Prouinzialbeamten der Provinzialansschuß und zwar
über die Tatsache der Dicnstunfähigkeitmit Ausschluß des Rechtsweges beschließt, im übrigen
aber hinsichtlichstreitiger Ansprüche die bezogenen gesetzlichenBestimmungen in Anwendung zu
kommen haben.

Im ß 26 ist die Bestimmung den tatsächlichen Verhältnissenentsprechend dahin geändert, Z» 8 24
daß die Ruhegehälter der Beamten der Provinzial-Feueruersicherungsanstalt,der Landesbank, der s^t>' 26) des
bei der Landes-Versicheruugsanstaltnnd der landwirtschaftlichenBerufsgcnossenschaftbeschäftigten^en emc» .
Beamten aus dem gebildetenPensionsfonds zu bestreitensind, zu welchem diese Anstalten die fest¬
gesetzten Zuschüsse zu entrichtenhaben.

Die Verbesserungen,welche die Gesetzesnovellevom 27. Mai 1907 für die Pensions- Zu 8 25
Verhältnisse der unmittelbaren Staatsbeamten geschaffen hat, sind für diese am 1. April 1907 in l^ith. 27) des
Kraft getreten. Es dürfte billig sein, die in den vorgeschlagenen Neglementsändcrungenfür die Reglements.
Provinzicilbeamtenin Aussicht genommenen gleichen Verbesserungenden am 1. April 190? nnd
später in den Ruhestand getretenen Beamten zuzuwenden;dementsprechend ist in § 27 die Bestimmung
vorgesehen, daß das Reglement mit Wirkung vom 1. April 1907 in Kraft treten soll.

Im übrigen ist dem neuen Reglement rückwirkende Kraft nicht gegeben. Ausnahmen Zu § 2U des
hiervon sind nur gemacht, soweit sie auch in dem Gesetz vorgesehensind. Nenlcments.

Im Artikel XI Abs. 2 des Gesetzes ist vorgeschrieben, daß die auf gesetzlichemAnsprüche
sberuheudcnPensionen der am 1. April 1907 oder vorher in den Ruhestand getretenen Beamten,
sofern diese an einem der von deutschen Staaten vor 1871 oder von dem DeutschenReiche ge¬
führten Kriege teilgenommenhaben, auf Grund des Artikels II, welchem § 5 des Reglements ent°
pricht, mit Wirkung vom 1. April 1907 anderweitig festzusetzensind.

Die Vorschriften des ß 27 des Gesetzes vom 27. März 1872 in der Fassung des
Art. VIII der Novelle finden auch auf die zu oder vor dem 1. April 1907 in den Ruhestand
getretenen Beamten Anwendung, desgleichen die Vorschriften des § 28 jenes Gesetzes in der
Fassung des Art. IX, weun die Beamten nach dem Inkrafttreten der Novelle aus den neuen
Stellen ausscheide!!. Dabei ist aber weiter bestimmt, daß der auf Grund des Gesetzesvom
27. Mai 1907 den bereits pensioniertenBeamten zu zahlende Pensionsbetrag nicht hinter dem¬
jenigen zurückbleiben darf, welcher ihnen nach den bisherigen Vorschriftenznstcht.

Die Vorschriftendes Art. X — Umwandlung des Gnadcnmonats in das Gnadenquartal
(Z 14 des Reglements) — finden auf die Hinterbliebenen aller Pensionäre Anwendung,deren Tod

13»
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am 1. April 1907 oder später eingetreten ist. Die Vorschrift des Art. VII — Auszahlung in
Vierteljahrsbetriigen (§ 10 des Reglements) — gilt für alle nach dem Inkrafttreten des Gesetzes
zahlbaren Pensionen. Diese Bestimmungenüber rückwirkende Kraft sind in dem neuen § 26 des
Pensionsrcglementsebenfalls aufgenommenund weiden zur Genehmigungvorgeschlagen.

In dem Reglement ist durchweg das Wort „Pension" durch „Ruhegehalt", „Pen¬
sionierung" durch „Versetzung in den Ruhestand", „Pensionär" durch „Ruhegehaltsempfänger"
ersetzt. Beim Neudruck wird dies auch in den nicht abgeändertenParagraphen beachtetwerden.

Der Provinzialausschußstellt den Antrag:
„Prouinziallandtag wolle
1. die vorgeschlagenen Bestimmungendes Pensionsreglements genehmigen,
2. den Provinzialausschuß ermächtigen, etwaige Aenderungen, welche die zu¬

ständigen Herren Minister vor Genehmigungdes Reglements etwa verlangen
sollten, namens des Prouinziallandtags zu beschließen".

Düsseldorf, den .81. Januar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Aeissel von Gnmnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Bisherige Jastung.

Reglement,
betreffend die

Pensionierung der Proviuzialbeamten der Nheinproviuz.

Erster Abfchniit.
Bestimmungen über die Veustonierung der auf Lebenszeit sowie der unter dem

Vorbehalt des Widerrufs oder der Kündigung angestellten Beamten.

8 1.
Jeder ans Lebenszeit angestellte Provinzialbeamte erhalt von dem Provinzialncrbande

eine lebenslänglichePension, wenn er nach einer Dienstzeit von wenigstens zehn Jahren infolge
eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichenoder geistigenKräfte zur
Erfüllung seiner Amtspflichtendauernd unfähig erachtetund deshalb pensioniertwird.

s 2.
Ist die Dienstunfähigkeitdie Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigeuBeschä¬

digung, welche der Beamte bei Ausübung seines Dienstes oder aus Veranlassung desselben ohne
eigene Verschuldung sich zugezogen hat, so tritt die Pensionsberechtigungauch bei kürzerer als
zehujährigerDienstzeit ein,

8 3.
Die unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündiguug angestellten Beamten haben

unter den in den ßß 1 und 2 gedachtenVoraussetzungeneinen Ansprnchauf Pension nach Maß¬
gabe dieses Reglements nur dann, wenn sie eine in den Bcsoldungs-Etats aufgeführte Stelle
bekleiden und das Recht zur Erwerbung des Pensionsauspruchs ihnen vom Provinzialausschusse
ausdrücklich verliehen worden ist.

Die Verleihung dieses Rechtes erfolgt in der Regel erst nach einer Probezeit, deren
Dauer der Provinzialcmsschußfür die einzelnen Veamtenklassen festsetzt.

Es kann diesen Beamten jedoch auch dann, wenn diese Voraussetzungennicht zutreffen,
bei ihrer Versetzungin den Ruhestand eine Pension bis auf Höhe der durch dieses Reglement
normierten Sätze vom Provinziallcmdtcigcbewilligt werden.

Wenn der Provinziallcmdtag nicht versammeltist, so kann der Provinzialcmsschußvor¬
läufig Vorsorgetreffen.

Der Pensionsanspruch erlischt, wenn von dem Vorbehalte des Widerrufs oder der
Küudiguug seitens derjenigen Stelle, welcher die Anstellung des betreffenden Beamten bestimmungs¬
mäßig zusteht, Gebrauch gemacht wird.
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Vorgeschlagene Fassung.

Reglement,
betreffend die

Versetzungder Provinzialbeamten der Rheinprovinz in den Ruhestand.

Erster Abschnitt.
Bestimmungen über die Versetzung der auf Lebenszeit sowie der unter dem Morbehalt des

Widerrufs oder der Aündigung angestellten Meamten in den Ruhestand.

8 i.
Jeder auf Lebenszeit angestellte Provinzialbcamte erhält von dem Provinzialverbcmde

ein lebenslänglichesRuhegehalt, wenn er nach einer Dienstzeit von wenigstens zehn Jahren infolge
eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche feiner körperlichenoder geistigenKräfte zur
Erfüllung feiner Amtspflichtendauernd unfähig erachtet und deshalb iu den Ruhestand versetzt wird.

8 2.
Ist die Dienstunfähigkeitdie Folge einer Krankheit, Verwundung oder fonstigenBeschä¬

digung, welche der Beamte bei Ausübung feines Dienstes oder aus Veranlassung desfelben ohne
eigene Verfchuldungsich zugezogen hat, so tritt die Nuhcgehaltsberechtigungauch bei kürzerer als
zehnjährigerDienstzeit ein.

8 3.
Die unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der KündigungangestelltenBeamten haben

unter den in den §§ 1 und 2 gedachten Voraussetzungeneinen Anspruch auf Ruhegehalt nach
Maßgabe dieses Reglements nur dann, wenn sie eine in den Haushaltsplänen unter dem Ab¬
schnitte „Besoldungen" aufgeführteStelle bekleiden und das Recht zur Erwerbung des Ruhegchalts-
nnfpruchs ihueu vom Provinzialausfchusfeausdrücklich verliehen worden ist.

Die Verleihung dieses Rechtes erfolgt iu der Regel erst nach einer Probezeit, deren
Dauer der Provinzialausschußfür die einzelnenVeamtenklassenfestsetzt.

Es kann diesen Beamten jedoch auch danu, wenn diese Voraussctzuugennicht zutreffen,
bei ihrer Versetzungin den Ruhestand cm Ruhegehalt bis auf Höhe der durch diefes Reglement
festgestellten Sätze vom Provinziallandtagc bewilligt werden.

Wenn der Provinziallandtag nicht versammeltist, so kann der Provinzialausschuß vor¬
läufig Vorsorge treffe».

Der Ruhegchaltsanspruch erlischt, wenn von dem Vorbehalte des Widerrufs oder der
Kündigung feitcns derjenigenStelle, welcher die Anstellung des betreffendenBeamten bestimmungs¬
mäßig zusteht,Gebrauch gemacht wird.
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Bisherige Fassung.

s 4.
Wird außer dem im § 2 bezeichneten Falle ein Beamter vor Vollendung des zehnten

Dienstjahres ohne sein Verschuldendienstunfähig und deshalb in den Ruhestand versetzt, so kann
ihm bei vorhandener Bedürftigkeit durch den Provinziallaudtag eine Pension entweder auf
bestimmteZeit oder lebenslänglichbewilligt werden.

Wenn der Provinziallcmdtag nicht versammelt ist, so kann auch in diesem Falle der
Provinzialausschuß vorläufig Vorsorge treffen.

8 5.

Die Pension der im § 1 und im ersten Absätze des ß 3 erwähnten Beamten beträgt,
wenn die Versetzung in den Ruhestand nach vollendetem zehnten, jedoch vor vollendetem elften
Dienstjahre eintritt, "/«« und steigt von da an mit jedem weiter zurückgelegten Dienst-
jahre um ^/«o des in dem § (> bestimmtenDiensteinkommens.

Ueber den Betrag von "/»» dieses Einkommensfindet eine Steigerung nicht statt.
In dem im 8 2 erwähnten Falle beträgt die Pension in der Regel "/««, im Falle des

8 4 höchstens "/„<» des vorbezeichneten Diensteinkommens.
Bei jeder Pension werden überschießende Markbrücheauf volle Mark abgerundet.

8 6.

Der Berecbnung der Pension wird das von dem Beamten zuletzt bezogene gesamte
Dicnsteinkommen,soweit es nicht zur Bestreitung vou Repräsentation^ oder Dieustaufwcmdskosteu
gewährt wird, nach Maßgabe der folgenden näheren Bestimmungen zugrunde gelegt:

n,. Emolumente, namentlichfreie Dienstwohnung sowie die anstatt derselben gewährte Miets¬
entschädigung,Feuerungs- und Erleuchtungsmaterial, Naturalbezüge an Getreide usw.
sowie der Ertrag vou Dienstgrundstückenkommen nur in folgenden drei Fällen zur An¬
rechnung :
1. infoweit dies bei der Anstellung durch Vertrag festgestellt ist,
2. insoweit diese Bezüge in den Etats aufgeführt sind,
3. insoweit ihr Wert in den Etats zu einem festen Geldbetrag veranschlagtist.

Die Anrechnungdes Wohnungsgeldzuschusses erfolgt nach den für die unmittelbaren
Staatsbeamten geltenden Bestimmungen.

Insofern eine Vercmfchlagnng des Wertes von Dienstemolumenten zu einem
bestimmten Geldbeträge in den Etats nicht stattgefunden hat, erfolgt die Festsetzung
des Betrages, mit welchem diese Gmolumentebei der Pensionierungzur Anrechnungzu
bringen sind, durch Beschlußdes Prouinzicilausfchusses.

l>. Dienstemolumente,welche ihrer Natur nach steigend und fallend sind, werden nach den
in den Besoldungs-Etats oder sonst bei Verleihung des Rechts auf diese Emolumente
deshalb getroffenen Festfetzungenund in Ermangelung folcher Festsetzungennach ihrem
durchschnittlichen Betrage während der drei letzten Kalenderjahre vor dem Jahre, in
welchem die Pension festgesetztwird, zur Anrechnunggebracht.
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Vorgeschlagene Fassung.

8 4.

Wird außer dem im ß 2 bezeichneten Falle ein Beamter vor Vollendung des zehnten
Dienstjahres ohne sein Verschuldendienstunfähigund deshalb in den Ruhestand versetzt, so kann
ihm bei vorhandener Bedürftigkeit durch den Provinziallandtag ein Ruhegehalt entweder auf
bestimmteZeit oder lebenslänglichbewilligt werden.

Wenn der Provinziallandtag nicht versammelt ist, so kann auch in diesem Falle der
Provinzialausschußvorläufig Vorsorge treffen.

8 5.

Das Ruhegehalt der im 8 1 und im ersten Absätze des § 3 erwähnten Beamten betragt,
wenn die Versetzungin den Ruhestand nach vollendetem zehnten, jedoch vor vollendetem elften
Dienstjahre eintritt, ^/«» und steigt mit jedem weiter zurückgelegten Dienstjahre bis
zum vollendeten dreißigsten Dienstjahre um '/»» und von da ab um ^/,«o des in dem
§ 6 bestimmtenDiensteinkommens.

Ueber den Betrag von "/»» dieses Ginkommens findet eine Steigerung nicht statt.
In dem im ß 2 erwähnten Falle beträgt das Ruhegehalt in der Regel '"/«<>, im Falle

des § 4 höchstens 2»/,„ des vorbezeichneten Diensteinkommens.
Die Ruhegehälter werden stets auf volle durch 4 ohne Rest teilbare Marlbeträge

abgerundet.

s 6.
Der Berechnung des Ruhegehalts wird das von dem Beamten zuletzt bezogene gesamte

Diensteinkommen,soweit es nicht zur Bestreitung von Reprasentations- oder Dienstaufwandskosten
gewährt wird, nach Maßgabe der folgendennäheren Bestimmungenzugrunde gelegt:

». Emolumente, namentlichfreie Dienstwohnungsowie die anstatt derselbengewahrte Miets«
entschädigung,Feucrungs- und Beleuchtungsmaterial, Naturalbezüge an Getreide usw.
sowie der Ertrag von Dienstgrundstücken kommennur in folgenden drei Fällen zur An¬
rechnung :
1. insoweit dies bei der Anstellung durch Vertrag festgestellt ist,
2. insoweit diese Bezüge in den Haushaltsplänen aufgeführt sind,
3. insoweit ihr Wert in den Haushaltsplänen zu einem festen Geldbetrag veranschlagtist.

Die Anrechnungdes Wohnungsgeldzuschusseserfolgt nach den für die unmittelbaren
Staatsbeamten geltenden Bestimmungen.

Insofern eine Veranschlagung des Wertes von Dienstemolumenten zu einem
bestimmten Geldbeträge in den Haushaltsplänen nicht stattgefunden hat, erfolgt die
Festsetzung des Betrages, mit welchemdiese Emolumente bei der Versetzungin den
Ruhestand zur Anrechnungzu bringen sind, durch Beschlußdes Provinzialausschusses.

K. Dienstemolumente,welche ihrer Natur nach steigendund fallend sind, weiden nach dem
in den Besoldungs-Hllushllltsplänen oder sonst bei Verleihung des Rechts auf diese
Emolumente deshalb getroffenenFestsetzungen und in Ermangelung solcher Festsetzungen
nach ihrem durchschnittlichen Betrage während der drei letzten Kalenderjahre vor den
Jahre, in welchemdas Ruhegehalt festgesetztwird, zur Anrechnunggebracht.

14
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bisherige Jassung.

o. Bloß zufällige Diensteinkünfte,wie widerruflicheTantiemen, Kommissionsgebtthren,Reisc°
kosten-Entschädigungen,außerordentlicheRemunerationen, Gratifikationen uud dergleichen
kommen nicht zur Berechnung,

ä. PersönlicheZulagen und fortlaufende Remunerationen werden nur dann bei Berechnung
der Pension in Betracht gezogen, wenn dies bei deren Bewilligung ausdrücklichzuge¬
sichert ist.

s ?.
Die Dienstzeit wird vom Tage der ersten eidlichen bezw. anderweiten Verpflichtuugfür

dcu Provinzialdicnst an gerechnet und umfaßt die Zeit, während welcher der Angestellte im
Provinzinldienste gestandenhat.

Hat die Verpflichtungerst nach dem Gintritte in den Provinzialdienst stattgefunden, so
wird die Dienstzeit vom Tage dieses Eintritts an gerechnet.

8 8.
Der Provinzialdienstzeitwird, insofern nicht ein anderes mit den betreffendenBeamten

seitens derjenigen Stelle, welcher die Anstellung bestimmungsmäßigzusteht, vertragsmäßigvereinbart
ist, die Zeit, welche der Beamte vordem im mittelbaren oder unmittelbaren Staatsdienste oder
im Militärdienste zugebrachthat, hinzugerechnet.

Die Berechnung der im Staatsdienste zugebrachte«Zeit erfolgt nach Maßgabe der Be<
stimmungeuim Z 13 des Pensionsgesetzes für die uumittelbaren Staatsbeamten vom 27. März 1872
(G.-S. S. 268), die Berechnungder im Militärdienst zugebrachtenDienstzeit nach Maßgabe der
Bestimmungenim ß 17 dieses Gesetzes.

Bei Berechnung der pensionsfähigenDienstzeit kommeu auch die Bestimmungen in den
§§ 14, 19 (in der Fassung des Gesetzes vom 20. März 1890 sG.-S. S. 43)) und 34 des vor¬
gebuchte« Gesetzes mit der Maßgabe zur Anwendung, daß an Stelle der im § 19 vorgesehenen
Königlichen Genehmigungdie Genehmigungderjenigen Stelle erforderlichist, welcherdie Anstellung
bestimmungsmäßigzusteht.

Die Dienstzeit,welche vor den Beginn des 18. Lebensjahres fällt, bleibt anßer Berechnung.
Nur die in die Dauer eines Krieges fallende und bei einem mobilen oder

Ersatztruppenteile abgeleistete Militärdienstzeit kommt ohne Rücksicht auf das
Lebensalter zur Anrechnung.

Als Kriegszeit gilt in dieser Beziehung die Zeit vom Tage einer angeord¬
neten Mobilmachung, auf welche ein Krieg folgt, bis zum Tage der Dcmobilmachuug.

Die Zeit
a. eines Festungsarrestes von einjähriger uud längerer Dauer, sowie
b. der Kriegsgefangenschaft

kann nur uuter besonderen Umständen mit Genehmigung des Provinzialausschusses
angerechnetwerden.

8 9.

Die Pensionierung tritt, sofern nicht auf den Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung
des Beamten ein frühererZeitpunkt festgesetztwird, mit dem Ablauf des Vierteljahres ein, welches
auf dcu Monat folgt, in welchemdem Beamten die Entscheidungüber seine Versetzungin den
Ruhestaud bekannt gemacht worden ist.
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Vorgeschlagene Zsassung.

o. Bloß zufällige Diensteinkünfte,wie widerruflicheTantiemen, Kommissionsgebühren,Reise¬
kosten-Entschädigungen,außerordentlicheRemunerationen, Gratifikationen und dergleichen
kommen nicht zur Berechnung,

cl. PersönlicheZulagen und fortlaufende Remunerationen werden nur dann bei Berechnung
des Ruhegehalts in Betracht gezogen,wenn dies bei deren Bewilligung ausdrücklich zu¬
gesichert ist.

§?.
Die Dienstzeit wird vom Tage der ersten eidlichenbezw. anderweiten Verpflichtungfür

den Provinzialdienst an gerechnet, und umfaßt die Zeit, während welcher der Angestellte im
Provinzialdienste gestandenhat.

Hat die Verpflichtung erst nach dem Eintritts in den Provinzialdienst stattgefunden, so
wird die Dienstzeit vom Tage dieses Eintritts an gerechnet.

s 8.
Der Provinzialdienstzeit wird, insofern nicht ein anderes mit den betreffendenBeamten

seitens derjenigenStelle, welcher die Anstellung bestimmungsmäßigzusteht, vertragsmäßig vereinbart
ist, die Zeit, welche der Beamte vordem im mittelbaren oder unmittelbaren Staatsdienste oder im
Militärdienst zugebrachthat, hinzugerechuet.

Die Berechnungder im Staatsdienste zugebrachtenZeit erfolgt nach Maßgabe der Be¬
stimmungen im ß 13 des Pensionsgesetzesfür die unmittelbaren Staatsbeamten vom 27. März
1872 (G. S. S. 268), die Berechnungder im Militärdienst zugebrachten Dienstzeitnach Maßgabe
der Bestimmungenim § 17 dieses Gesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 27. Mai 190?
(G. S. S. 95).

Bei Berechnung der ruhegehaltsberechtigtenDienstzeit kommen auch die Bestimmungen
in den §§ 14, 19 und 34 des Pensionsgesetzes für die unmittelbaren Staatsbeamten in der zur
Zeit geltenden Fassung mit der Maßgabe zur Anwendung,daß an Stelle der im § 19 vor¬
gesehenen Königlichen Genehmigung die GenehmigungderjenigenStelle erforderlich ist, welcherdie
Anstellung bestimmungsmäßigzusteht.

Die Dienstzeit, welche vor den Beginn des 18. Lebensjahresfällt, bleibt außer Berechnung.
Nur im Kriegsfalle wird die Militärdienstzeit vom Beginne des Krieges,

beim Eintritt in den Militärdienst während des Krieges vom Tage des Eintritts
ab gerechnet.

Die Zeit
a. eines Festungsarrestes von einjähriger und längerer Dauer, sowie
1>. der Kriegsgefangenschaft

kann nur unter besonderenUmständen mit Genehmigung des Provinzialausschusses
angerechnet werden.

§9.
Die Versetzung in den Ruhestand tritt, sofern nicht auf den Antrag oder mit ausdrück¬

licher Zustimmung des Beamten ein früherer Zeitpunkt festgesetztwird, mit dem Ablauf des Viertel¬
jahres ei«, welches auf den Monat folgt, in welchem dem Beamten die Entscheidung über seine
Versetzungin den Ruhestand bekannt gemachtworden ist.

14*
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Bisherige Fassung.

8 10.
Die Pensionen werden monatlich im voraus gezahlt.

s 11.
Das Recht auf den Bezug der Pension ruht, wenn und so lange ein Pensionär im

Reichs-, Staats-, Provinzial- oder Gemeindedienste ein Diensteinkommen bezieht, insoweit,
als der Betrag dieses neuen Dienstemkommensunter Hinzurechnungder Pension den Betrag des
von dem Beamten vor der Pensionierung bezogenenDiensteinkommensübersteigt.

Findet die Beschäftigungdes Beamten vorübergehendgegen Tagegelder oder eine ander¬
weite Entschädigungstatt, so wird demselben die Pension für die ersten 6 Monate dieser Beschäfti¬
gung unverkürzt, dagegen vom siebenten Monat ab nur zu dem nach der vorstehenden Bestimmung
zulässigenBetrage gewährt.

(Absatz 2 dieses ß ist in der vorgeschlagenen neuen Fassung dem ß 13 als Absatz 2 beigefügt,)

8 12.
Ein Pensionär, welcher in eine an sich zur Pension berechtigende Stellung des Provinzial-

dienstes wieder eingetreten ist, erwirbt für den Fall des Zurücktretens in den Ruhestand den
Anspruchauf Gewährung einer nach Matzgabe seiner nunmehr verlängerten Dienstzeit und des in
der neuen Stellung bezogenen DiensteinkommensberechnetenPension nur dann, wenn die neu
hinzugetreteneDienstzeit mindestens ein Jahr betragen hat.

Mit der Gewährung einer hiernach neu berechneten Pension fällt bis auf die
Höhe des Betrages derselben das Recht auf deu Bezug der frühereu Pension weg.

8 13.
Die Einziehung, Kürzung oder Wiedcrgewährung der Pension auf Grund der Bestim¬

mungen in den ZZ 11 und 12 tritt mit dem Beginn desjenigenMonats ein, welcherauf das eine
solche Veränderung nach sich ziehendeEreignis folgt.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 6. 109

Vorgeschlagene Fassung.

s 10.
Die Ruhegehälter werden für jedes Kalendervierteljahr im voraus in einer

Summe gezahlt.
8 11.

Das Recht auf den Bezug des Ruhegehalts ruht, weun und solange ein Ruhegehalts¬
empfänger im Reichs- oder Staatsdienst ein Diensteiiüommen bezieht, insoweitals der Betrag
dieses neuen Diensteinkommensunter Hinzurechnung des Ruhegehalts den Betrag des von dem
Beamten vor der Versetzung in den Ruhestand bezogenen Diensteinkommensübersteigt.

Als Reichs- oder Staatsdienst im Sinne dieser Vorschrift gilt nach dem
Gesetze vom 27. Mai 1907 (Ges S. S. 95) außer dem Militär- und Gendarmerie-
dicnste jede Anstellung oder Beschäftigung als Beamter oder in der Eigenschaft eines
Beamten im Dienste des Deutschen Reiches, eines Bundesstaats, eines deutscheu
Kommunalverbandes, der Versicherungsaustaltcn für die Invalidenversicherung und
ständischer oder solcher Institute, welche ganz oder zum Teil aus Mitteln des
Reiches, eines Bundesstaats oder einer deutschen Gemeinde unterhalten werden.

Bei Berechnung des früheren und des neuen Diensteinkommens sind die¬
jenigen Beträge, welche für die Bestreitung von Repräsentations- oder Dienstauf-
wllndskosten sowie zur Entschädigung für außergewöhnliche Teuerungsverhältnisse
gewährt werden, nicht in Ansatz zu bringen; die Dienstwohnung ist mit dem ruhe¬
gehaltsfähigen oder sonst hierfür festgesetzten Werte, der Wohnungsgeldzuschuß oder
eine demcntsprechende Zulage mit dem ruhegehaltsfähigen Betrag anzurechnen.

8 12.
Ein Ruhegehaltsempfänger,welcherin eine an sich zum Ruhegehalt berechtigende Stellung

des Provinzialdienstes wieder eingetreten ist, erwirbt für den Fall des Iurücktretens in den Ruhe¬
stand den Anspruch auf Gewährung eines nach Maßgabe seiner nunmehr verlängerten Dienstzeit
und des in der neuen Stellung bezogenenDiensteinkommensberechnenden Ruhegehalts nur dann,
wenn die neu hinzugetreteueDienstzeit mindestens ein Jahr betragen hat.

Neben einem hiernach neuberechncten Ruhegehalt ist das alte Ruhegehalt nur
bis zur Erreichung desjenigen Nuhegehaltsbetrages zu zahlen, welcher sich für die
Gesamtdienstzeit aus dem der Festsetzung des alten Ruhegehalts zugrundegelegten
Diensteinkommen ergibt.

Dasselbe gilt, wenn ein Rnhegehaltsempfanger außerhalb des Provinzial¬
dienstes im Reichs- oder Staatsdienste im Sinne des § 11 Absatz 1 ein Ruhegehalt
erdient.

s 13.
Die Einziehung, Kürzung oder Wiedergewähruug des Ruhegehalts auf Grund der Be«

stimmungenin den §8 H und 12 tritt mit dem Beginn desjenigenMonats ein, welcherauf das
eine solche Veränderung nach sich ziehendeEreignis folgt.

Findet die Beschäftigungdes Beamten im Reichs- oder Staatsdienste im Sinne des § 11
vorübergehendgegen Tagegelder oder eine anderweite Entschädigungstatt, so wird demselben das
Ruhegehalt für die ersten sechs Monate dieser Beschäftigungunverkürzt, dagegen vom siebenten
Monate ab nnr zu dem nach den Bestimmungendes ß 11 zulässigen Betrage gewährt.
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8 14.
Hinterläßt ein Pensionär eine Witwe oder eheliche Nachkommen,so wird die Pension

noch für den auf den Sterbemonat folgenden Monat bezahlt.
An wen die Zahlung erfolgt, bestimmt der Landeshauptmann.
Die Zahlung der Pension für den auf den Sterbemonat folgenden Monat kann mit

Genehmigungdes Provinzialcmsschussesauch dann stattfinden, wenn der Verstorbene Eltern,
Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er gewesen ist, in Bedürftigkeit
zurückläßt, oder wenn der Nachlaß nicht ausreicht, um die Kosten der letzten Krankheit und der
Beerdigung zu decken.

8 15.
Die Pensionierung kann sowohl von Amts wegen als auf Antrag des Beamten erfolgen.
Dieselbe wird vom Provinzialausschusseverfügt, wenn der betreffende Beamte von diesem

oder dem Landeshauptmann bezw. dem Direktor einer Provinzialcmstalt angestellt ist, wogegen die
Pensionierung der vom Provinziallcmdtage gewählten Beamten dem Landtage vorbehalten bleibt.

Tritt ein Pensionsfall der letzteren Art ein, wenn der Provinziallandtag nicht vcrfammelt
ist, so kann der Provinzialansschußvorläufig und vorbehaltlichder demnächstigen Genehmigung des
Landtags die einstweilige Enthebung vom Dienste unter Gewährung einer dem Betrage des
Pensions-Anspruchesentsprechenden Entschädigungbeschließen.

8 16.
Sucht ein Beamter die Pensionierung freiwillig nach, so ist die desfallsigeEingabe in

allen Fällen an den Landeshauptmann zu richten. Der Letztere hat das Gesuch durch Anhörung
der unmittelbar vorgesetzten Dienststelle des Antragstellers, sowie erforderlichen Falles durch Beweis¬
erhebung vorzubereitenund dasselbe dem Prouiuzialausfchussezu uuterbreiten.

Der Landeshauptmann hat sein Pcnsionierungsgesuchan den Provinzialcmsschußzu Händen
des Vorsitzenden desselbenzu richten.

Der Provinzialansschuß beschließt hierüber nach Maßgabe der Bestimmnngen des § 15.

s 17.
Hat ein Provinzialbeamter das 65. Lebensjahr vollendet, so kaun er gegen seinen Willen

in den Ruhestand versetzt werden, wenn von der ihm unmittelbar vorgesetzten Dienstbehördebezw.
von dem Landeshauptmann, bezw. wenn es sich um die Pensionierung des Landeshauptmanns
handelt, von dem Vorsitzendendes Provinzialcmsschussesdie Erklärung abgegeben wird, daß sie
nach pflichtmäßigem Ermessen den Beamten für unfähig halten, feine Amtspflichtenferner zu erfüllen.

Provinzialbeamte, welche das 65. Lebensjahr vollendet haben, können auch ihrerseits die
Pensionierung ohne den Nachweis der Dienstunfähigkeitbeanspruchen.
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8 14.
Hinterläßt ein Ruhegehaltsempfängereine Witwe oder eheliche oder legitimierte Nach¬

kommen,so wird das Ruhegehalt noch für die auf den Sterbemonat folgenden drei Monate
unter Anrechnung des vor dem Tode des Nuhegehaltsempfäugers fällig gewordenen
Betrages gezahlt. Die Zahlung erfolgt im voraus in einer Summe.

Au wen die Zahlung erfolgt, bestimmt der Landeshauptmann.
Die Zahlung des Ruhegehalts für die auf den Sterbemonat folgenden drei Monate

kann mit Genehmigung des Provinzinlansfchusfes auch dann stattfinden, wenn der Verstor¬
bene Verwandte der aufsteigenden Linie, Geschwister,Geschwisterkinder oder Pflegekinder,
deren Ernährer er ganz oder überwiegend gewesen ist, in Bedürftigkeitzurückläßt, oder wenn
und soweit der Nachlaß nicht ausreicht, um die Kosteu der letzten Krankheit und die Beerdigung
zu decken.

3 15.
Die Versetzungin den Ruhestand kann sowohl von Amts wegen als auf Antrag des

Beamten erfolgen.
Diefe und die Feststellung der Höhe des Ruhegehalts wird vom Provinzialaus-

schusse verfügt, wenn der betreffende Beamte von diesem oder von dem Landeshauptmann bezw.
dem Direktor einer Provinzialanstnlt angestellt ist, wogegenhinsichtlich der vom Provinziallandtagc
gewählten Beamten die Versetzungin den Ruhestand uud die Feststellung der Höhe des
Ruhegehalts dem Landtage vorbehalten bleibt.

Tritt ein Ruhegehaltsfall der letztereu Art ein, wenn der Prouinziallandtag nicht ver¬
sammelt ist, so kann der Provinzialausschußvorläufig und vorbehaltlichder demnächstigen Geneh¬
migung des Landtags die einstweilige Enthebung vom Dienste unter Gewährung einer dem
Betrage des Ruhegehalts-Anspruchesentsprechenden Entschädigungbeschließen.

8 16.
Sucht eiu Beamter die Versetzung in den Ruhestand freiwillig nach, fo ist die

Eingabe in allen Fällen an deu Landeshauptmann zu richten. Der Letztere hat das Gesuch durch
Anhörung der unmittelbar vorgesetzten Dienststelle des Antragstellers, sowie erforderlichen Falles
durch Beweiserhebungvorzubereitenund es dem Provinzialcmsschusse zu unterbreiten.

Der Landeshauptmann hat sein Gesuch um Versetzung in den Ruhestand an den Provin¬
zialausschußzu Händen des Vorsitzenden desselbenzu richten.

Der Provinzialausschußbeschließthierüber nach Maßgabe der Bestimmungen des § 15.

8 17.
Hat ein Prouinzialbcamter das 65. Lebensjahr vollendet, so kann er gegen seinen Willen

in den Ruhestand versetzt werden, wenn von der ihm unmittelbar vorgesetzten Dienstbehördebezw.
von dem Landeshauptmann, bezw. wenn es sich nm die Versetzung des Landeshauptmanns in den
Ruhestand handelt, von dem Vorsitzenden des Provinzialausschussesdie Erklärung abgegeben wird,
daß sie nach pflichtmäßigemErmessen deu Beamten für unfähig halten, seine Amtspflichtenferner
zu erfüllen.

Provinzinlbeamte, welche das 65. Lebensjahr vollendet haben, können auch ihrerseits die
Versetzung in den Ruhestand ohne den Nachweis der Dienstunfähigkeitbeanspruchen.
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8 18,
Wenn ein Provinzialbeamter, trotzdemer infolge körperlicher oder geistigerGebrechenzur

Erfüllung seiner Amtspflichtendauernd unfähig ist, feine Pensionierung nicht freiwillig nachsucht,
fo wird demfelbenoder dem etwa für ihn bestelltenPfleger auf Beschluß des Provinzialausschusses
von der vorgesetzten Dienstbehördeeröffnet, daß der Fall seiner Versetzung in den Ruhestand vorliege.

Ist ein Beamter vor dem Zeitpunkt, mit welchem der Anspruchauf Ruhegehalt für ihn
eingetreten fein würde, dienstunfähiggeworden, fo kann er gegen seinen Willen nur unter Beob¬
achtung derjenigen Formen, welche für das förmlicheDisziplinarverfahren vorgeschrieben sind, in
den Ruhestand versetzt werden. Wird es jedoch von dem Provinzialausschuß für angemessen
erachtet,dem Beamten eine Pension zu dem Betrage zu bewilligen,welcher ihm bei Erreichung des
gedachten Zeitpunktes zustehen würde, so kann die Versetzung in den Ruhestand nach den für die
zwangsweiseAnwendung derselbengeltenden Vorschriftenerfolgen.

8 19.
Erhebt der Beamte bezw. dessen Pfleger gegen die ihm gemachte Eröffnung (§ 18)

innerhalb 6 Wochen keine Einwendung, so wird die Verhandlung dem Provinzialausschussebezw.
dem Provinziallandtage (§ 15) vorgelegt uud von diesem ebenso verfügt, als wenn der Beamte
feine Pensionierung selbst nachgesucht hätte (ß 16).

s 20.
Werden von dem Beamten gegen die Pensionierung Einwendungen erhoben,so beschließt

der Provinzialausschuß, ob dem Verfahren Fortgang zu geben fei.
Bejahendenfalls hat der Landeshauptmann bezw. ein von diesem zu beauftragender Pro¬

vinzialbeamter die streitigen Tatsachen zu erörtern, die nötigen Beweise zu erheben und den zu
pensionierendenBeamten oder dessen Pfleger über das Ergebnis der Ermittelungen mit seiner
Erklärung und seinemAntrage zu hören.

8 21.
Die geschlossenen Akten werden dem Provinzialausschussebezw. dem Provinziallandtage

(ß 15) zur Entscheidungvorgelegt.
Die baren Auslagen für die durch die Schuld des zu pensionierenden Beamten veranlaßten

erfolglosenErmittelungen können demselben zur Last gelegt werden. Gegen die Entscheidungdes
Provinzialausschussessteht dem beteiligten Beamten oder dessen Pfleger innerhalb vier Wochen die
bei dem Provinzialausfchuß einzulegendeBeschwerdean den Provinziallandtag offen.

Zweiter Abschnitt.
Bestimmungen üöer die Pensionierung der auf eine bestimmte Zeit gewählten Meamten.

8 22.
Die auf bestimmte Zeit gewählten Provinzialbeamten erhalten bei nicht

erfolgter Wiederwahl nach abgelaufener Dienstperiode eine lebenslängliche Pension
mit der Maßgabe, daß diese Pension nach einer Dienstzeit von sechs Jahren ein
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Wenn ein Prouinzialbeamter, trotzdem er infolge körperlicher oder geistiger Gebrechenzur
Erfüllung seiner Amtspflichtendauernd unfähig ist, seine Versetzung in den Ruhestand nicht frei¬
willig nachsucht, so wird ihm oder dem etwa für ihn bestellten Pfleger auf Beschluß des
Provinzialausschussesvon der vorgesetzten Dienstbehörde eröffnet, daß der Fall seiner Versetzung
in den Ruhestand vorliege.

Ist ein Beamter vor dem Zeitpunkt, mit welchem der Anspruch auf Ruhegehalt für ihn
eingetreten sein würde, dienstunfähiggeworden, so kann er gegen seinen Willen nur unter Beob¬
achtung derjenigen Formen, welche für das förmlicheDisziplinarverfahren vorgeschrieben sind, in
den Ruhestand versetzt werden. Wird es jedoch von dem Provinzialausschuß für angemessen
erachtet, dem Beamten ein Ruhegehalt zu dem Betrage zu bewilligen, welcherihm bei Erreichung
des gedachtenZeitpunktes zustehenwürde, so kann die Versetzungin den Ruhestand nach den für
ihre zwangsweiseAnwendung geltenden Vorschriftenerfolgen.

s 19.
Erhebt der Beamte bezw. dessen Pfleger gegen die ihm gemachte Eröffnung (Z 18)

innerhalb 6 Wochen keine Einwendung, so wird die Verhandlung dem Provinzialausschussebezw.
dem Provinzillllcmdtage (§ 15) vorgelegt und von diesem ebenso verfügt, als wenn der Beamte
«ine Versetzung in den Ruhestand selbst nachgesucht hätte (§ 16).

8 20.
Werden von dem Beamten gegen die Versetzung in den Ruhestand Einwendungen erhoben,

so beschließt der Provinzialausschuß,ob dem Verfahren Fortgang zu geben sei.
Bejahendenfalls hat der Landeshauptmann bezw. ein von diesem zu beauftragenderPro-

vinzialbeamter die streitigen Tatsachen zu erörtern, die nötigen Beweise zu erheben und den in
Ruhestand zu versetzenden Beamten oder dessen Pfleger über das Ergebnis der Ermittelungen mit
seiner Erklärung und seinem Antrage zu hören.

§ 21.
Die geschlossenen Alten werden dem Provinzialausschussebezw. dem Provinziallanbtage

(§ 15) zur Entscheidungvorgelegt.
Die baren Auslagen für die durch die Schuld des in den Ruhestand zu versetzendenBeamten

veranlaßten erfolglosenErmittelungen können demselbenzur Last gelegt werden. Gegen die Ent¬
scheidung des Provinzialausschussessteht dem beteiligtenBeamten oder dessen Pfleger innerhalb vier
Wochen die bei dem Provinzialausschuß einzulegendeBeschwerde an den Provinziallandtag offen.

Zweiter Abschnitt.
Bestimmungen über die Vnbegehaltsansprüche der «ruf eine bestimmte Zeit

gewählten Meamlen.

8,22,
Die Ruhegehaltsansprüche der auf bestimmte Zeit gewählten Prouinzial-

beamten richten sich nach den Vorschriften dieses Reglements. Diese Vorschriften
15



114 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 6.

bisherige Fassung.

Viertel des Diensteinkommens beträgt, mit jedem feiner zurückgelegten Dienstjahre
ratierlich steigt, so daß sie nach zwölfjähriger Dienstzeit die Hälfte des Dienstein-
tommens betragt, und alsdann vom vollendeten zwölften Dienstjahre ab bis zum
vier und zwanzigsten Dienstjahre alljährlich um '/«» steigt.

§ 23.
Bei eintretender Dienstunfähigkeit erhalten die Beamten, welche auf 12

Jahre gewählt sind, schon nach einer Dienstzeit von sechs Jahren ein Viertel des
Diensteinkommens mit der Maßgabe, daß diese Pension mit jedem ferner zurück¬
gelegten Dienstjahre ratierlich steigt, so daß sie nach zwölfjähriger Dienstzeit die
Hälfte des Diensteinkommens beträgt, und alsdann vom vollendeten zwölften Dienst-
jähre ab bis zum vierundzwanzigsten Dienstjahre alljährlich um ^/»n steigt.

8 24.
Bei Berechnung der in den §§ 22 und 23 bezeichneten Pensionen kommt,

insoweit die Pension nicht bei der Anstellung durch Vertrag seitens derjenigen Stelle,
welcher die Anstellung bestimmungsmäßig zusteht, anderweit bestimmt ist. nur die
im Provinzillldicnste zugebrachte Zeit in Anrechnung.

Im übrigen finden die Bestimmungen des ersten Abschnitts dieses Reglements
auch rücksichtlich der auf bestimmte Zeit gewählten Beamten mit der Maßnahme
Anwendung, daß die Pensionierung derselben in den in den tz§ 2 und 4 erwähnten
Fällen auch schon bei kürzerer als sechsjähriger Dienstzeit eintreten kann.

Dritter Abschnitt.
Schlußbestimmnngen.

s 25.
Ueber streitige Pensionsansprücheder Provinzialbeamten beschließt der Provinzialausschuß

und zwar über die Tatsache der Dienstunfähigkeitund die Frage, welcher Teil des Dienst¬
einkommens bei Feststellung der Pensionsansprüche als Gehalt anzusehen ist, mit
Ausschluß des Rechtsweges. Im übrigen steht den Beteiligten der ordentliche
Rechtsweg offen. Der Beschluß des Provinzialausschusses ist vorläufig vollstreckbar.

8 26.
Die an Beamte der Provinzial-Fcuer-Sozietätoder der Landesbank zu gewährenden

Pensionen sind aus dem Fonds der Feuer-Sozietät oder der Landesbant zu bestreikn,
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finden auch auf die zurzeit angestellten Beamten mit der Maßgabe Anwendung, daß
etwa bei der Anstellung dieser Beamten getroffene besondere Vereinbarungen über
Anrechnung von früheren Dienstzeiten und Ruhegehältern insoweit bestehen bleiben,
als dieselben die Beamten günstiger stellen, als das jetzige Reglement.

Die auf bestimmte Zeit gewählten Provinzialbeamten erhalten das hiernach
festzustellende Ruhegehalt auch dann, wenn sie nach Ablauf ihrer Wahlperiode nicht
wieder gewählt werden, oder ihre Wiederwahl die etwa nötige Bestätigung nicht
erhält.

§ 23 fällt fort.

§ 24 fällt fort.

Dritter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

§ 25 (neu 23).
Ueber streitige Ruhegehaltsansprücheder Provinzialbeamten beschließt der Provinzialaus-

schuß und zwar über die Tatsache der Dienstunfähigkeitmit Ausschluß des Rechtsweges. Im
übrigen kommen hinsichtlich streitiger Ansprüche die Bestimmungen des § 7 des
Gesetzes, betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten, vom
30. Juli 1899 (G.-S. S, 141) zur Anwendung.

§ 26 (neu 24).
Die an Beamte der Provinzial-Fmerversicherungsanstaltoder der Landesbank,an die bei

derLandes-Versichernngsllnstalt Rheinprouinz und die Rheinische landwirtschaftliche
Berufsgenosscnschaft beschäftigten Provinzialbeamten zu gewährendenRuhegehälter sind
aus dem Ruhegehaltsfonds zu bestreiten, zu welchem diese Anstalten die festgesetzten
Zuschüssezu entrichten haben.

15*
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s 27.
Das vorstehende Reglement tritt gleichzeitig mit dem neuen Reglement über

die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rhcinprovinz in Kraft.
Damit werden die in der Sitzung des Rheinischen Prouinziallandtags vom 24.
Novemb er 1881 und 16. Dezember 1882 festgestellten Bestimmungen über die
Pensionierung der provinzialstcindischen Beamten in der Rhcinprovinz aufgehoben.

Die bereits im Amte befindlichenBeamten dürfen durch die Neuregelung des Peusions-
wesens in ihren erworbenenRechten nicht verkürzt werden.
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8 27 (neu 25).
Das vorstehende Reglement tritt mit Wirkung vom 1. April 1907 in Kraft.

Damit werden die in der Sitzung des Rheinischen Provinziallnndtags vom
12. Dezember 1890 festgestellten Bestimmungen über die Versetzung der Provinzial«
becnntcn in der Rheinprovinz in den Ruhestand aufgehoben.

Die bereits im Amte befindlichen Beamten dürfen durch die Neuregelungdes Ruhegehalts¬
wesens in ihren erworbenen Rechten nicht verkürzt werden.

8 26.
Die reglementsmäßig festgestellten Ruhegehälter der bereits zu oder

vor dem 1. April 1907 in den Ruhestand getretenen Beamten sind, sofern diese an
einem der von deutschen Staaten vor 1871 oder von dem Deutschen Reiche geführten
Kriege teilgenommen haben, auf Grund des § 5 mit Wirkung vom 1. April 1907
festzusetzen. Unter der gleichen Voranssctzung und in der gleichen Weise können die
auf Grund der Z§ 2, 3 und 4 dieses Reglements bewilligten Ruhegehälter erhöht
werden.

Die Vorschriften des § 11 des Reglements finden auch auf die zu oder vor
dem 1. April 1907 in den Ruhestand getretenen Beamten Anwendung, desgleichen
die Vorschriften des § 12 des Reglements, wenn die Beamten nach dem 1. April 1907
aus den neuen Stellen ausscheiden. Der auf Grund des neuen Reglements den
bereits in den Ruhestand getretenen Beamten zu zahlende Ruhegehaltsbetrag darf
nicht hinter demjenigen zurückbleiben, welcher ihnen nach dem bisherigen
Reglement zusteht.

Die Vorschriften des § 14 finden auf die Hinterbliebenen aller Ruhegehalts¬
empfänger Anwendung, deren Tod am 1. April 1907 oder später eintritt.

Die Vorschrift des 8 10 des Reglements gilt für alle nach dem Inkraft¬
treten dieser Bestimmungen zahlbaren Ruhegehälter.
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Anlage 7.
(Drucksachen. Nl. 9.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Aenderungen des Reglements über die Fürsorge für die Witwen und Waisen
der Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

Durch das Reglement, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der Provinzial¬
beamten, vom 8. Februar 1899 ist der Betrag des Witwengeldes von 33'/»"/<, auf 40"/» der
Pension, welche dem verstorbenenBeamten zustand, erhöht worden. Zugleich wurde der Mindest-
betrag des Witwengeldes von 160 M. auf 216 M. sowie der Höchstbetraghinaufgesetzt. Die
Waisengclder, welche in einem Bruchteile des Witwengeldes bestehen, erfuhren damit gleichzeitig
eine entsprechende Erhöhung.

Trotz dieser Aufbesserungen ist nicht zu verkennen,daß die den Witwen und Waisen ver¬
storbener Beamten zustehendenBezüge gegenüber den gestiegenenPreisen aller Lebensbedürfnisse
kaum noch zulänglichsind.

Reich und Staat haben deshalb durch Gesetz vom 1. April 190? ab eine Verbesserung
dieser Bezüge herbeigeführt. Durch die Novelle zum Pensionsgesetzvom 27. Mai 1907 ist eine
wesentliche Verbesserungder Pensionen der Beamten dadurch eingetreten, daß diese Pensionen nach
10 jähriger Dienstzeit nicht mehr "/«<, sondern ^"/«° des Diensteinkommensbetragen, und damit
ist auch eine Verbesserung des Anfangs-Witwengeldes um ein Drittel erzielt worden. Diese
Wirkung tritt aber bei denjenigen Witwenbezügennicht ein, welche auch nach der Berechnungauf
Grund der vorgeschlagenen erhöhten Pensionsabstufungnoch unterhalb des bisher geltendenMindest¬
satzes von 216 M. bleiben. Diese würden sich nach wie vor nur auf den bisherigen Mindestbetrag
belaufen und auch das Waisengcld wird in diesen Fällen unverändert bleiben, obwohl grade bei
diesen Mindestbeträgen das Bedürfnis nach einer Erhöhung als besondersdringlichanzuerkennen ist.
In Anerkennungder Notwendigkeitder Erhöhung des Mindestbetrages des Witwengeldes ist durch
die Novelle zum Gesetze, betreffenddie Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren
Staatsbeamten, vom 27. Mai 1907 eine Erhöhung dieses Satzes von 216 M. auf 300 M. für
die Witwen verstorbenerunmittelbarer Staatsbeamten eingeführt.

Dieselben Gründe, welche dafür sprechen, das Reglement über die Pensionierung der
Provinzialbeamten entsprechendden neuen staatlichen Bestimmungen abzuändern — vergl. Druck¬
sachen. Nr. 8 — rechtfertigen es auch, das Witwengeld für die Hinterbliebenen der Provinzial¬
beamten nach dem Vorgänge des Staates in feinem Mindestsatze von 216 M. auf 300 M. zu erhöhen.

Durch die bezogene Novelle vom 27. Mai 1907 zum Hinterbliebenen-Fürsorgegefetzist
auch eine Erhöhung der zulässigen Höchstbeträge des Witwen- und Waisengeldcsin Berücksichtigung
der inzwischeneingetretenenAenderung der wirtschaftlichenVerhältnisse vorgenommen, um den
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Witwen unter billiger Berücksichtigungihrer bisherigen Lebensverhältnisseund der Dienststellung
des verstorbenen Mannes eine der früheren einigermaßen entsprechende Lebenshaltungzu ermöglichen.
Bisher sollte das Witwengeld für Witwen der Staatsminister und Beamten der ersten Rangklasse
3000 M., für Witwen der Beamten der zweitenund dritten Rangklasse2500 M. und für Witwen
der übrigen Beamten 2000 M. nicht übersteigen. Die Novellefür die Staatsbeamten vom 27. Mai
190? schreibt statt dessen vor, daß das Witwengeld für Witwen der Staatsminister und der Be¬
amten der ersten Rangklasse 5000 M. und für Witwen der übrigen Beamten 3500 M. nicht
überschreitendürfe. In dem Gesetz über die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Reichsbeamten
ist der Höchstbetrag ohne Rücksicht auf den Rang auf 5000 M. festgesetzt. Die westfälifche
Pruvinzialverwaltung hat als Höchstbetrag4000 M. vorgeschlagen.Bei dem hier gemachten Vor¬
schlag ist an dem in dem bisherigen ReglementbefolgtenGrundsatz festgehaltenund für die Witwe
des Landeshauptmanns 5000 M. und für die Witwen der übrigen Beamten 3500 M. angesetzt.

Im Vorstehenden sind die wesentlichsten Aenderungen,welche für das Reglement, betreffend
die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Provinzialbeamten, in Betracht kommen, hervorgehoben.

Hinsichtlichder bei den einzelnen Bestimmungen vorgeschlagenen Aenderungen wird das
Folgende noch angeführt-

Im ß 1 des Reglements follen die Worte „durch eine später abgeschlossene Ehe" gc- Zu 8 1.
strichen werden. Eine analoge Aenderung ist auch zum ß 14 des Pensionsrcglementsvorgeschlagen.
Es erscheint hier nach dem gleichen Vorgehen des Staats billig, nicht nur den durch uachfolgende
Ehe legitimiertenKindern, sonder» auch den durch EhelichteitserNarunglegitimierten Kindern einen
Anspruchauf Waifengeld einzuräumen,da das B. G. B. (§, 1736) ihnen die rechtliche Stellung
ehelicher Kinder gibt.

Im 8 2 sind die vor schon näher erläuterten Bestimmungen über die Mindest- und Zu § 2.
Höchstgrenze des Witwengeldes geändert.

In diesem ist eine Bestimmung aufgenommenworden wegen Abrunduug der an die Z» § 6.
einzelnenEmpfangsberechtigtenmouatlich zu zahlenden Bezüge. Eine derartige Bestimmung wurde
seither sehr vermißt, weil die zur Zahlung kommenden Monatsbetriige oft für die einzelnen
Monate verschieden waren und der Landesbank, welche alle Zahlungen zu bewirken hat, dadurch
viele Erschwerungen des Zahlgcschäftsverursacht wurden. Eine nennenswerteBelastung des Pensions¬
etats wird die vorgeschlagene Abrunduug kaum zur Folge haben.

Für die im Pensionsreglemcnt vorgesehenen Fälle des Wiedereintritts eines Pensionärs Zu 8 7 (neu),
in den Provinzialdienst oder in den Reichs- nnd Staatsdienst enthielt das Reglement, betreffend
die Fürsorge für die Hinterbliebenenvon Provinzialbeamten, keine Bestimmung. Nachdem imß 12
des Pensionsreglementsentsprechend der Novelle zum staatlichenPensionsgesetz vom 27. Mai 1907
eine Aenderung dahin vorgeschlagen ist, daß im Falle des Wiedereintritts eines Pensionärs in den
Provinzialdienst, Reichs- oder Staatsdienst die alte Peusiou neben der im neuen Dienst verdienten
Pension bis znr Erreichung desjenigenPensiunsbetmges zu zahlen ist, welcher sich für die Gesamt-
dicustzeit aus dem der Festsetzungder alten Pension zugrunde gelegten Diensteinkommenergibt,
mußte im Fürsorgereglement eine Bestimmung getroffen weiden, wie in derartigen Fällen das
Witwen- und Waisengeld zu berechnen ist. Es sind außerordentlichseltene Fälle, in welchen der
8 7 zur Anwendung kommen wird, indessen wird die Frage der Berechnungder Witwen- lc. Be¬
züge in solchen Fällen bestimmt geregelt werden müssen.

In diesem Paragraph sind lediglich die Worte „oder Gnadenmonats" gestrichen,weil in Zu ß 8
8 13 des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten und nach den dem <"" 8 9).
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Provinziallandtage in einer besonderen Vorlage gemachten Vorschlägen zur Abänderungdes Pensions¬
reglements auch für die Hinterbliebenen der Pensionäre die Zahlung der Bezüge für ein Gnaden-
quartal vorgesehen ist, die Kompetenzfür einen Gnadenmonat also reglementsmäßignicht mehr in
Frage steht.

Zu 8 12 Nach den bisherigen Bestimmungen hat die Festsetzungdes Witwen- und Waisengeldes
<neu § 13). ^ allen Fallen durch den Provinzialausschuß zu geschehen. Es wird vorgeschlagen,diese Fest¬

setzung in den Fällen, in welchen für den verstorbenen Beamten ein Ruhegehalt schon vom
Provinzialausschussebezw. vom Provinziallandtage, festgestellt war, dem Landeshauptmann zu über¬
lassen. In diesen Fällen handelt es sich nur um eine unter Zugrundelegung der Nestimmuugeu
des Reglements, betreffend die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Provinzialbeamten, vorzu«
nehmende rechnerische Ermittelung der Witwen- und Warenbezüge, denn alle Fragen bezüglich
Zugrundelegung des richtigenpensionsfähigenDiensteinkommens,der pensionsfähigenDienstzeit :c.,
welche zu Streitfragen werden können, weiden bei ber Feststellung der Pension zum Austrage kommen,
so daß bezüglichder Höhe der Witwen- und Waisenbezügeeine Festsetzungdurch den Provinziell»
ausschuß nicht nötig sein wird.

Die Bestimmungen über die Beschwerde und die Zulässigkeit des Rechtsweges über
strittige Ansprücheder Hinterbliebenen der Provinzialbeamten sind in Z 12 (jetzt 13) gestrichen
worden, nachdem in dieser Hinsicht durch den § ? des Gesetzes, betreffend die Anstellung und
Versorgungder Kommunalbeamten,vom 30. Juli 1899 eine gesetzliche Regelung stattgefundenhat;
es ist im 8 13 nur darauf hingewiesen worden, daß für streitige uermögcnsrechtliche Ansprüchedie
erwähnte Gesetzesbestimmung Anwendung finde.

Zu § 14. Der bisherige§ 14 kann fortfallen, da andere Taubstummenanstalten als die Provinzial-
anstalten in der Provinz nicht mehr bestehen.

H„ « 14 Gs wird dort die Bestimmung vorgeschlagen,daß das Reglement mit Wirkung vom
(neu). 1. April 1907, d. i. dem Zeitpunkte in Kraft treten soll, an welchem die entsprechenden neuen

Bestimmungen der Novelle vom 27. Mai 1907 für die Hinterbliebenen unmittelbarer Staats¬
beamten in Kraft getreten sind. Es wird ferner vorgeschlagen,zu bestimmen, daß eine Rückwirkung
auf die Bezüge der Witwen und Waisen der vor dem 1. Apnl 190? verstorbenenProvinzial¬
beamten nicht eintreten soll, sür diese vielmehr das bisherige Reglement in Anwendung zu
bleiben habe.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle

1. die in dieser Vorlage vorgeschlagenen Aenderungen des Reglements, betreffend
die Fürsorge für die Hinterbliebenenvon Provinzialbeamten, genehmigen,

2. den Provinzialausschuß ermächtigen, etwaige zur Bestätigung des Reglements
vom Herrn Minister geforderteAenderungenseinerseitseintreten zu lassen."

Düsseldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers.
Norsihend«. ' Landeshauptmann.
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Zn der bisherigen Fassung.

Reglement
betreffend die

Fürsorge für die Witwen und Waisen der Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

Erster Abschnitt.
Berechtigungen der Hinterbliebenen.

Die Witwe und die Hinterbliebenen ehelichen oder durch eine später geschlossene Ehe
legitimierten Kinder eines Provinzialbeamten, welcher nach den Nestimmungen der 88 1, 2, 3
Abs. 1, §8 4, 22 und 2.'j des Reglements, betreffend „die Pensionierung der Povinzialbeamten der
Rheinprovinz", eine lebenslänglichePension bezogenhat oder zum Bezüge einer solchen berechtigt
gewesen sein würde, wenn er am Todestag aus dem Dienste geschieden wäre, crhaltcu von dem
Provinzialuerbande der Rheinprovinz Witwen- und Waisengeld nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen.

8 2.
Das Witwengeld besteht in vierzig vom Hundert derjenigen Pension, zu welcher der

Verstorbene berechtigtgewesenist oder berechtigt gewesen sei» würde, wenn er nm Todestage in
den Ruhestand versetzt wäre.

Das Witwengeldsoll jedoch, vorbehaltlichder im 8 4 verordnetenBeschränkung,mindestens
216 Mark betragen und für die Witwe des Laudeshauptmcmns8000 Mark, für die Witwen der
übrigen Beamten 2500 Mark nicht übersteigen.

8 3-
Das Waisengeld beträgt:
1. für Kinder, deren Mutter lebt und zurzeit des Todes des Beamten zum Bezüge

von Witwengeld berechtigtwar, ein Fünftel des Witwengeldes für jedes Kind;
2. für Kinder, deren Mutte? nicht mehr lebt oder zurzeit des Todes des Beamten zum

Bezüge vuu Witwengeld nicht berechtigt war, ein Drittel des Witwengeldes für
jedes Kind.

3 4-
Witwen- und Waifengelder dürfen weder einzeln noch zufammen deu Betrag der Pension

übersteigen,zu welcher der Verstorbeneberechtigtgewesen ist oder berechtigt gewesen sein würde,
wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt wäre.

Bei Anwendung dieser Beschränkungwerden das Witwen- und das Waifengcld verhältnis¬
mäßig gekürzt.
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Zn der neuen Fassung.

Reglement
betreffend die

Fürsorge fiir die Witwen und Waisen der Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

Grfter Abschnitt.
Berechtigungen der Hinterbliebenen.

8 1.
Die Witwe und die Hinterbliebenenehelichenoder legitimierten Kinder eines Provinzial¬

beamten, welcher nach den Bestimmungen der M 1, 2, 3 Abs. 1, 4 und 22 des Reglements,
betreffend„die Versetzung der Provinzmlbecnntcnder Rheinprovinz in den Ruhestand", ein lebens¬
längliches Ruhegehalt bezogen hat oder zum Bezüge eines solchen berechtigtsein würde, wenn er
mn Todestag aus dem Dienste geschiedenwäre, erhalten von dem Pcouinzialverbande der
Rheinprovinz Witwen- und Waisengeld nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

s 2.
Das Witwengeld besteht in vierzig vom Hundert desjenigenRuhegehalts, zu welchem der

Verstorbene berechtigt gewesenist oder berechtigt gewesen sein würde, wenn er am Todestage in
den Ruhestand versetzt wäre.

Das Witwengeldsoll jedoch, vorbehaltlichder im ß 4 verordnetenBeschränkung, mindestens
dreihundert Mark betragen und für die Witwe des Landeshauptmanns fünftausend Mark, für
die Witwen der übrigen Beamten dreitaufeud fünfhundert Mark nicht übersteigen.

Das Waifengeld beträgt:
1. für Kinder, deren Mutter lebt und zurzeit des Todes des Beamten zum Bezüge

von Witwengeld berechtigtwar, ein Fünftel des Witwengeldes für jedes Kind;
2. für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder zurzeit des Todes des Beamten zum

Bezüge von Witwengeld nicht berechtigt war, ein Drittel des Witwengeldes für
jedes Kind.

s 4.
Witwen- und Waisengclderdürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag des Ruhe¬

gehalts übersteigen, zn welchemder Verstorbene berechtigt gewesenist oder berechtigtgewesen sein
würde, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt wäre.

Bei Anwendung dieser Beschränkungwerden das Witwen- und das Waisengeldverhältnis¬
mäßig gekürzt.

16*
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An der bisherigen Fassung.

s 5.
Im Falle des § 4 Abs. 2 erhöht sich beim Ausscheideneines Witwen- oder Waisengeld-

Berechtigtendas Witwen- oder Waisengeld der verbleibendenBerechtigtenvon dem nächstfolgenden
Monat an insoweit, bis sie sich im vollen Genusse der ihnen nach §8 2 bis 4 gebührenden
Beträge befinden,

8 ti.
War die Witwe mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene, so wird das nach

Maßgabe der ß§ 2 bis 4 berechnete Witwengeld für jedes Jahr des Altersunterschiedesüber 15
bis einschließlich 25 Jahre um ^20 gekürzt, jedes angefangeneJahr wird für voll gerechnet.

Diese Kürzung des Witwengeldes bleibt auf den nach § 3 zu berechnenden Betrag des
Waisengeldesohne Einfluß.

Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wird für jedes angefangeneJahr ihrer weiteren Dauer
dem gekürzten Betrage ^20 des nach Maßgabe der §§ 2 und 4 zu berechnendenWitwengeldes
so lange hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder erreicht ist.

8?.
Keinen Anspruchauf Witwengeld hat die Witwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenen

Beamten innerhalb dreier Monate vor seinem Ableben, oder wenn die Ehe erst nach Versetzung
des Beamten in den Ruhestand geschlossen ist.

In dem einen wie dem anderen Falle fällt auch der Anfpruch auf Waifengeld für die
aus einer solchen Ehe stammendenKinder fort. Jedoch foll der Provinzialausfchußermächtigt sein,
im eisten Falle des Absatzes1 Witwen- und Waisengeld zu bewilligen.

KeinenAnspruch auf Witwengeld hat die Witwe, wenn auf Antrag des Mannes entweder
die Ehe gerichtlich gefchieden oder die Trennung von Tisch und Bett ausgesprochen war.
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Zn der neuen Zassung.

8 5,
Im Falle des § 4 Abs, 2 erhöht sich beim Ausscheiden eines Witwen- oder Waisengeld-

Äcrcchtigtendas Witwen- oder Waisengeld der verbleibendenBerechtigtenvon dem nächstfolgenden
Monat an insoweit, bis sie sich im vollen Genusse der ihnen nach 88 2 bis 4 gebührenden
Beträge befinden.

War die Witwe mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene, so wird das nach
Maßgabe der §ß 2 bis 4 berechnete Witwengeld für jedes Jahr des Altersunterschiedesüber 15
bis einschließlich 25 Jahre um ^20 gekürzt, jedes angefangeneJahr wird für voll gerechnet.

Diese Kürzung des Witwengeldes bleibt auf den nach § 3 zu berechnenden Betrag des
Waisengeldes ohne Einfluß.

Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wird für jedes angefangeneJahr ihrer weiteren Dauer
dem gekürzten Betrage '/g» des nach Maßgabe der §§ 2 und 4 zu berechnendenWitwengeldes
so lange hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder erreicht ist.

Die nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen zu berechnenden Witwen-
und Waisengelder sind so nach oben abzurunden, daß die an jeden Empfangsberech¬
tigten monatlich etwa zu zahlenden Pfennigbet'rüge volle Zehner ergeben.

Ist der Verstorbene als Ruhegehaltsempfänger im Provinzialdienste wieder
angestellt gewesen, so ist bei der Berechnung des Witwen- und Waisengeldes neben
dem aus der neuen Stellung zuständigen Ruhegehalt das alte Ruhegehalt bis zur
Erreichung des in § 12 Abs. 2 des Ruhegehaltsreglements für die Provinziell-
beamten gedachten Ruhegehaltsbetrages zu berücksichtigen.

In den Fallen der Wiederanstellung eines Ruhegehaltsempfängers im Reichs-
oder Staatsdienste im Sinne der ß§ 11 und 12 des genannten Nuhegehaltsreglements
ist das Witwen- und Waisengeld nach dem aus Anlaß des Ausscheidens aus dem Pro¬
vinzialdienste festgesetzten Ruhegehalt zu berechnen; jedoch sind auf die so ermit¬
telten Beträge die den Hinterbliebenen aus der neuen Stellung des Verstorbenen
zustehenden Versorgungsansprüche anzurechnen, insoweit die Hinterbliebenen ohne
diese Anrechnung mehr beziehen würden, als ihnen nach den Bestimmungen dieses
Reglements bei Zugrundelegung des im Absatz 1 gedachten Ruhegehaltsbetrages
zustehen würde.

8 ? (jetzt § 8).
Keinen Anspruch auf Witwengeld hat die Witwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenen

Beamten innerhalb dreier Monate vor seinem Ableben, oder wenn die Ehe erst nach Versetzung
des Beamten in den Ruhestand geschlossen ist.

In dem einen wie dem anderen Falle fällt auch der Anspruch auf Waisengeld für die
aus einer solchen Ehe stammenden Kinder fort. Jedoch soll der Provinzialausschuß ermächtigt
sein, im ersten Falle des Absatzes 1 Witwen- und Waisengeld zu bewilligen.

Keinen Anspruchauf Witwengeld hat die Witwe, wenn auf Antrag des Mannes entweder
die Ehe gerichtlich geschieden oder die Trennung von Tisch und Bett ausgesprochen war.
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I>n der bisherigen Jassung.

Ist auf Antrag der Frau die Ehe gerichtlich geschieden oder die Trennung von Tisch und
Bett ausgesprochen,so behält die Frau den Anspruch auf Witwengeld. In diesem Falle hat bei
der Wiederverheiratungdes geschiedenenMannes die zweite Frau keinen Anspruchauf Witwengeld.

Die Zahlung des Witwen- uud Waiscngeldcs beginnt mit Ablauf des Gnadenquartals
oder Gnadenmonats. Besteht kein Anspruch auf Gewährung des Gnadenquartals- oder
Gnadenmonllts, so beginnt die Zahlung mit dem Ablaufe desjenigen Tages, bis zu welchem
dem Verstorbenen ein Diensteinkommenoder eine Pension zu gewähren war.

8 9.
Das Witwen- und Waisengeld wird monatlich im voraus gezahlt; an wen die Zahlung

gültig zu leisten ist, bestimmt der Landeshauptmann.
Das Witwen- und Waisengeld kann weder cediert, noch verpfändet, noch sonstwieüber¬

tragen werden. Dasselbe unterliegt auch nicht der Beschlagnahme.

8 10.
Das Recht auf den Bezug des Witwen- und Waisengeldeserlischt:
1. für jeden Berechtigten mit dem Ablaufe des Monats, in welchem er sich verheiratet

oder stirbt;
2. für jede Waise außerdem mit dem Ablaufe des Monats, in welchem sie das 18. Lebens¬

jahr vollendet.
8 11-

Das Recht auf den Bezug des Witwen« und Waisengeldes ruht, wenn der Berechtigte
das deutsche Indigenat verliert, bis zur etwaigen Wiedererlangung desselben.

8 12.
Die Bestimmung darüber, ob und welchesWitwen- und Waisengeld der Witwe und den

Waisen eines Beamten nach Maßgabe des gegenwärtigenReglements zukommt,erfolgt durch den
Provinzialausschuß, gegen dessen Entscheidung der Rekurs an den Provinzicillandtag
den betreffenden Hinterbliebenen zusteht.

Die Beschreitung des Rechtswegs steht den Beteiligten offen, doch muß die
Entscheidung des Provinzialausschusses und des Provinziallandtags der Klage vor¬
hergehen.

Zweiter Abschnitt.

Besondere Uestimmnngen.
8 13.

Stirbt ein Beamter, welchem, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt wäre,
auf Grund des § 4 Abs. 4 des Pensionsreglements eine Pension hätte bewilligt werden tonnen,
so kann der Witwe und den Waisen desselbenWitwen- und Waisengeld durch den Provinzial-
landtag bewilligt weiden; falls dieser nicht versammelt ist, kann der Provinzialausschuß provisorisch
Fürsorge treffen.
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In der neuen Fassung.

Ist auf Antrag der Frau die Ehe gerichtlich geschieden oder die Trennung von Tisch und
Nett ausgesprochen,so behält die Frau den Anspruch auf Witwengeld. In diesem Falle hat bei
der Wiederverheiratungdes geschiedenenMannes die zweite Frau leinen Anspruch auf Witwengeld.

8 « (letzt ß 9).
Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes beginnt mit dem Ablauf des Gnaden

Vierteljahrs. Besteht kein Anspruch auf Gewährung eines Gnadenvierteljahrs, so beginnt die Zahlung
mit dem Ablaufe desjenigen Tages, bis zu welchem dem Verstorbenen ein Diensteinkommenoder
ein Ruhegehalt zu gewähren war.

8 9 (jetzt § 10).
Das Witwen, und Waisengeld wird monatlich im voraus gezahlt; an wen die Zahlung

gültig zu leisten ist, bestimmt der Landeshauptmann.
Das Witwen- und Waisengeld kann weder abgetreten noch verpfändet oder sonst über¬

tragen werden.

§ 10 (jetzt § 11).
Das Recht auf den Bezug des Witwen- und Waisengeldeserlischt:
1. für jeden Berechtigtenmit dem Ablaufe des Monats, in welchemer sich verheiratet

oder stirbt;
2. für jede Waise außerdemmit dem Ablaufe des Monats, in welchem sie das 18. Lebens¬

jahr vollendet.
8 11 (jetzt § 12).

Das Recht auf den Bezug des Witwen- und Waisengeldes ruht, wenn der Berechtigte
das deutsche Indigenat verliert, bis zur etwaigen Wiedererlangung desselben.

8 12 (jetzt § 13).
Die Bestimmung darüber, ob und welchesWitwen- und Waisengeld der Witwe und den

Waisen eines Beamten nach Maßgabe des gegenwärtigenReglements zukommt,erfolgt, wenn das
Ruhegehalt des verstorbenen Beamten schon festgestellt war, durch den Landeshaupt¬
mann, in allen anderen Fällen durch den Provinzialausschuß.

Hinsichtlich streitiger Ansprüche kommt der § 7 des Gesetzes, betreffend die
Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten, vom 30. Juli 1899 (G. S.
S. 141) in Anwendung.

Zweite« Abschnitt.
Besondere Bestimmungen.

8 13 (jetzt 8 14).
Stirbt ein Beamter, welchem, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetztWare,

auf Grund des § 4 Abs. 4 des Ruhegehaltsrcglementsein Ruhegehalthätte bewilligt werden können,
so kann der Witwe und den Waisen desselbenWitwen- und Waisengcld durch den Provinzial-
landtag bewilligt werden; falls dieser nicht versammeltist, kann der Provinzialausschuß vorläufig
Fürsorge treffen.
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In der bisherigen Fassung.

In denjenigen Fällen, in welchen nach § 8 Abs. 3 des Pensionsreglements einem aus
dem Dienste scheidenden Beamten die Anrechnung gewisser Zeiten auf die in Betracht kommende
Dienstzeit bewilligt weiden kann, ist der Provinzialausschuß befugt, eine solche Anrechnungauch
bei Festsetzung des Witwen- und Waisengeldes zuzulassen.

§ 14.
Der Provinzialausschuß ist befugt, den Lehrern an anderen Taubstummenanstalten der

Provinz, die nicht Provinzialanstalten sind, unter näher festzustellenden Bedingungen das Recht auf
Bezug von Witwen- und Waisengeldern nach Maßgabe der für die Provinzialbeamten geltenden
Bestimmungen einzuräumen.

Dritter Abschnitt.
Avergangs Mestimnmngen.

8 15.
Dieses Reglement tritt am 1. April 1899 in Kraft. Dasselbe findet auf die

zur Zeit des Erlasses des Reglements vom 11. Dezember 1883 bereits pensionierten oder auf
Wartegeld gesetzten Beamten leine Anwendung.

Ebensowenigerleidet dasselbe Anwendung auf diejenigen Beamten, welche der auf Grund
des Reglements vom 11. Dezember 1883 gebildeten Witwen- und Waisenkasse nicht beigetreten
sind beziehentlich die in Z 21 dieses letzten Reglements vorgesehene Erklärung nicht abgegeben haben.
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Zn der neuen Fassung.

In denjenigenFällen, in welchen nach ß 8 Abs. 3 des RuhegelMsreglements einem aus
dem Dienste scheidenden Beamten die Anrechnung gewisser Zeiten auf die in Betracht kommende
Dienstzeit bewilligt werden kann, ist der Provinzialausschuß befugt, eine solche Anrechnung auch
bei Festsetzungdes Witwen» und Waisengeldeszuzulassen.

Dritter Abschnitt.
Möergangs Bestimmungen.

§ 15 (jetzt § 14).
Dieses Reglement tritt mit Wirkung vom 1. April 1907 in Kraft. EineRück-

wirkung auf die Bezüge der Witwen und Waisen der vor dem 1. April 1907 ver¬
storbenen Beamten hat das Reglement nicht, für diese findet das Reglement vom

in V '^' f' 1899 noch weitere Anwendung. Das Reglement findet auch auf die zur Zeit

des Erlasses des Reglements vom 11. Dezember 1883 bereits in den Ruhestand versetzten oder
auf Wartegeld gesetzten Beamten keine Anwendung.

Ebensowenigerleidet dasselbe Anwendung auf diejenigenBeamten, welche der auf Grund
des Reglements vom 11. Dezember 1883 gebildeten Witwen- und Waisenkasse nicht beigetreten
sind beziehentlich die im § 21 dieses letzten Reglementsvorgesehene Erklärung nicht abgegeben haben.

lv
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Anlage 8.
(Drucksachen. Nr, IN,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Aenderung in den Grundsätzen für die Invaliden- und Hinterbliebenenversorguug
der nicht ruhegehaltsberechtigten Beamten, Angestellten und Arbeiter der Rheinischen

Provinzialverwaltung.

Der 42. RheinischeProvinziallandtag hat durch Beschluß vom 9. Februar 1901 die
nachstehendabgedrucktenGrundsätze,betreffend die Invaliden- und Hinterbliebenenversorgungder
nicht ruhegehaltsberechtigtenBeamten, Angestellten und Arbeiter der Rheinischen Provinzialver¬
waltung genehmigt.

Die Leistungendes Provinzialuerbandes nach Maßgabe dieser Grundsätzesind freiwilliger
Natur, ein Rechtsanspruch auf deren Gewährung ist keinem Bediensteten eingeräumt. Auch die
einmal zugesprocheneUnterstützung(Invalidengeld) und Witwen- und Wnisengeldsind widerruflich.
Das Invalidengeld bleibt in seiner Höhe hinter dem Ruhegehalt der Beamten zurück. Während
das letztere nach zehnjähriger Dienstzeit ^/«n --- 25°/, des Einkommensbeträgt und jährlich um
l/°n bis zum Höchstbetrage von "/«» — 75"/» des Diensteinkommenssteigt, ist die Unterstützung
(Invalidengeld) seither nach zehnjährigerDienstzeit nur auf 20°/» des Einkommens bemessen und
steigt jährlich um l,ü°/u bis zum Höchstbetragvon 65°/« des Einkommens.

Es liegt nicht in der Absicht, an der Eigenschaftder Unterstützung(Invalidengeld) und
des Witwen- und Waisengcldes als einer freiwilligen Leistung des Provinzialverbcmdcs etwas
zu ändern.

Nachdem aber in Berücksichtigungder schwierigeren Lebmsbedingungcndie Ruhegehalts¬
und Hinterbliebenen-Bezügefür die unmittelbaren Staatsbeamten aufgcbcsfert sind und dem Pro-
vinziallcmdtagein besonderenVorlagen (Drucksachen. Nr. 8 und 9) auch eine Verbcssernng der
entsprechenden Bezüge für die Provinzialbeamtcn der Nheinprovinz vorgefchlagcnist, erschienes
billig, auch diese freiwilligenLeistungenan Invaliden- sowie Witwen- und Waifengeld für die nicht
ruhegehaltsberechtigtcnBeamten, Angestelltenund Arbeiter angemessen zu erhöhen.

In den abgedrucktenveränderten Grundsätzen ist vorgeschlagen (§ 4), die Unterstützung
nach zehnjährigerDienstzeit statt auf 20°/« auf 27,5°/« des Iahresdicnsteinkommenszu bemcsfcn
und sie wie bisher um 1,5°/«, aber nur bis zum vollendeten30. Dienstjahre steigen zu lassen,
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von da ab aber den Steigesatzauf 0,75"/« zu ermäßigen,sodaß wie seither nach 40 Dienstjahren
eine Höchstunterstützungvon 65"/» erreicht wird. In Bezug auf die Höhe werden demnach die
Unterstützungenfür die Angestellten und Arbeiter annähernd in demselben Verhältnisse zu den
Ruhegehältern der Beamten wie seither bleiben. Im § 6 ist der Mindestbetrag, welchen die
Unterstützungeneinschließlich der Reichsinualidenrentelc. erreichen sollen, auf 365 M. festgesetzt.Es
entspricht dies der bisherigen Uebung, bei welcher davon ausgegangen wurde, daß der Invalide
täglich mindestens 1 M. haben sollte. Es ist ja allerdings nicht ausgeschlossen, daß in Ausnahme-
fällen das Ruhegehalt gering besoldeterBeamten unter diesemBetrage bleibt, hier kann durch
Gewährung eines Pensionszuschussesaus Titel IV des Pensionsetats Abhilfe geschaffen weiden.
Das Gleiche gilt im § 11 für den Mindestbetrag des Witwengeldes, es ist hier eine Erhöhung
von 150 M. auf 200 M. vorgeschlagen. Im 8 15 hat im Einklang mit dem Vorschlag in § 4
eine Erhöhung des zu bewilligendenInualidengeldes von 20»/« auf 27,5 °/u Aufnahme gefunden
Endlich ist in einem neuen ß 18 die Bestimmung aufgenommenworden, daß die erhöhten Unter¬
stützungenbezw. Witwen- und Wciisengelder vom 1. April 1907 ab zu bewilligensind, und zwar
nur an die von diesem Zeitpunkt ab arbeitsunfähig gewordenenAngestellten «. bezw. nur an die
Hinterbliebenenvon nach diesem Zeitpunkt Gestorbenen.

Der Provinzilllllusschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzillllllndtag wolle die nachstehend abgeänderten Grundsätze für die Inva¬
liden- und Hinterbliebenenversorgungder nicht ruhegehaltsberechtigtenAngestelltenund
Arbeiter genehmigen."

Düsseldorf, 31. Januar 1908.

Der Provmzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

IV
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In bisheriger Fassung.

Grundsätze,
betreffend

die Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung der nicht ruhegehaltsberechtigtenBeamte»,
Angestelltenund Arbeiter der RheinischenProvinzialverwaltnng.

§ i
Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, vom 1. April 1901 ab den im Dienste der

Rheinischen Provinzialverwaltnng befindlichen Beamten, welchen nach dem Reglement, betreffenddie
Pensionierung der Provinzialbeamten der Rheinprovinz, ein Anspruchauf Ruhegehalt nicht zusteht,
sowie den bei der Provinzialverwaltung beschäftigten Angestelltenund Arbeitern ohne Begründung
eines Rechtsanspruchesund jederzeit widerruflich:

a. bei unverschuldeter,durch körperlicheoder geistigeGebrechen eingetretener dauernder
Unfähigkeitzur Versehung des Dienstes eine Unterstützung(Invalidengeld),

d. im Falle des Todes für die Hinterbliebenen der männlichen Personen ein Witwen-
und Waisengeld,

für die ehelichen Kinder einer weiblichenPerfon, die zur Zeit des Todes allein¬
stehend oder in jenem Zeitpunkte zwar verheiratet war, aber wegen Erwerbsunfähigkeit
des Ehemannes den Lebensunterhalt ihrer Familie ganz oder überwiegend bestritten
hat, ein Waisengeld

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungenzu gewähren,

Voraussetzungder Unterstützung(Invalidengeld) bezw. des Witwen- und Waisengeldesist
eine mindestens zehnjährigeununterbrocheneDienstzeit des Beamten, Angestellten bezw. Arbeiters
bei der Rheinischen Provinzialverwaltung.

Unterbrechungendurch Krankheit oder militärischeUebungen kommen nicht in Betracht,
Einberufungen bei einer Mobilmachung bilden gleichfallskeine Unterbrechung,

§3
In solchen Fällen, in denen Personen aus Mitteln des Reiches, anderer staatlicher oder

kommunalerVerbände sowie auf Grund der Neichsgesetzeüber Unfall-, Invaliditäts« und Alters»
Versicherung Bezüge gewährt werden, wird die Unterstützungals Zuschuß und zwar unter voller
Anrechnungjener Bezüge und nur insoweit gegeben, daß ein Ruhen des Rechtes auf jene Bezüge
nicht eintreten kann.

Die Berechtigtensind zur Stellung und Verfolgung der Anträge auf Rente event, auch
im Rechtsmittelwegeverpflichtet.
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In neuer Fassung.

Grundsätze,
betreffend

die Invaliden- und Hinterbliebenenverforgung der nicht ruhegehaltsberechtigtenBeamten,
Angestelltenund Arbeiter der RheinischenProvinzialverwaltung.

8 i.
Der Prouinzialausschuhwird ermächtigt, den im Dienste der RheinischenProvinzialver¬

waltung befindlichen Beamten, welchen nach dem Reglement, betreffend die Versetzung der
Provinzialbeamten der Rheinprouinz in den Ruhestand, ein Anspruchauf Ruhegehalt nicht zusteht,
sowie den bei der Provinzialverwaltung beschäftigten Angestelltenund Arbeitern ohne Begründung
eines Rechtsanspruchesund jederzeitwiderruflich:

Ä. bei unverschuldeter,durch körperliche oder geistige Gebrechen eingetretener dauernder
Unfähigkeitzur Versehungdes Dienstes eine Unterstützung(Invalidengeld),

b. im Falle des Todes für die Hinterbliebenen der männlichenPersonen ein Witwen-
und Waisengeld,

für die ehelichen Kinder einer weiblichen Person, die zur Zeit des Todes allein¬
stehend oder die in jenem Zeilpunkte zwar verheiratet war, aber wegen Erwerbs¬
unfähigkeitdes Ehemannes den Lebensunterhalt ihrer Familie ganz oder überwiegend
bestrittcn hat, ein Waisengeld

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungenzu gewähren.

§2.
Voraussetzungder Unterstützung(Invalidengeld) bezw. des Witwen- und Waisengeldesist

eine mindestens zehnjährige ununterbrocheneDienstzeit des Beamten, Angestelltenbezw. Arbeiters
bei der RheinischenProvinzialverwaltung.

Unterbrechungendurch Krankheit oder militärischeUebungen kommen nicht in Betracht.
Einberufungen bei einer Mobilmachungbilden gleichfalls keine Unterbrechung.

8 3.
In solchen Fällen, in denen Personen aus Mitteln des Reiches, anderer staatlicher oder

kommunalerVerbände sowie auf Grund der Reichsgesetze über Unfall-, Invaliditäts- und Alters¬
versicherung Bezüge gewährt werden, wird die Unterstützungals Zuschuß und zwar unter voller
Anrechnungjener Bezüge und nur insoweit gegeben,daß ein Ruhen des Rechtes aus jene Bezüge
nicht eintreten kann.

Die Berechtigtensind zur Stellung und Verfolgung der Anträge auf Rente event, auch
im Rechtsmittelwegeverpflichtet.
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In bisheriger Fassung.

Der Provinzialausschuß ist ermächtigt, in geeignetenFällen von der Anrechnungder in
Absatz 1 aufgeführtenBezüge abzusehen.

Die Unterstützung (Invalidengeld) beträgt nach lOjähriger Dienstzeit 20 Prozent des
Iahresdiensteinkommens und steigt mit dem Ablaufe eines jeden weiteren Dienstjahres um
1,5 Prozent bis zum Höchstbetrage von 65 Prozent.

3 5.
Der Berechnung wird dasjenige Iahresdiensteinlommen zu Grunde gelegt, welches der

Beamte, Angestelltebezw, Arbeiter zuletzt bezogen hat.
Raturalbezüge, namentlich freie Diestwohnung sowie die anstatt derselbengewährte Miets¬

entschädigung kommenzur Anrechnung,wenn diese Bezüge in den Haushaltsplänen aufgeführt sind.
Die Anrechnung erfolgt insoweit als der Wert der Naturalbezüge in den Haushaltsplänen zu
einem festen Geldbeträge veranschlagt ist. Insofern eine solche Veranschlagung des Wertes nicht
stattgefunden hat, erfolgt die Festsetzungdes Betrages, mit welchem die Naturalbezüge zur An¬
rechnung zu bringen sind, durch den Landeshauptmann. Zufällige Diensteinkünftekommen nicht
zur Anrechnung.

8 6.
Der Mindestbetrag der Unterstützung (Invalidengeld) beträgt 2t)l) Mark

jährlich. Der ß 3 findet entsprechende Anwendung.

8 ?.
Die Zahlung der Unterstützung(Invalidengeld) beginnt mit dem Zeitpunkte des Aus¬

scheidensaus dem Dienste infolge der im 8 1 unter a aufgeführtenUrsachen; sofern aber nach
jenem Zeitpunkte auf Grund des Krankenversicherungsgesetzes Krankengeld gewährt wird, beginnt
die Zahlung der Unterstützung(Invalidengeld) erst mit dem Ablauf der Zeit, für welche dasselbe
gezahlt wird.

Die Zahlung endigt mit dem Ablaufe des Monats, in welchemder Empfänger stirbt
oder in welchem demselbendie Unterstützungnach 8 17 entzogen wird.

§8.
Die Gewährung der Unterstützung (Invalidengeld) fällt fort, wenn ein Beamter, Angestellter

bezw. Arbeiter, welcher nach dem Ermessen seiner vorgesetzten Dienstbehördefür seine bisherige
Stelle nicht mehr geeignet ist, sich weigert, eine seiner Ausbildung und Leistungsfähigkeit entsprechende
andere Dienststellungbei der RheinischenProvinzialverwaltung zu übernehmen.

Ist diese Stellung weniger gut bezahlt, so soll sich gleichwohl eine etwaige, später zu
bewilligende Unterstützung(Invalidengeld) nach der früheren, besser bezahlten Stellung richten.

8 9.
Das Witwengeld beträgt 40 Prozent derjenigen Summe, welche der verstorbene

Ehemann am Todestage als Unterstützung (Invalidengeld) bezogen hat bezw. bezogen haben



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 8. 135

In neuer Ifassnng.

» Der Pruvinzialausschuh ist ermächtigt, in geeignetenFällen von der Anrechnungder in
Absatz I aufgeführtenBezüge abzufetzen.

§ 4.
Die Unterstützung (Inualidmgeld) beträgt nach 10 jähriger Dienstzeit 2?,» Prozent des

Iahresdienstcinkommens und steigt mit dem Ablaufe eines jeden weiteren Dienstjahres bis
zum vollendeten 30. Dienstjahre um 1,5 Prozent und von da ab um 0,75 Prozent bis
zum Höchstbetrage von 65 Prozent,

8 5.
Der Berechnung wird dasjenige Iahresdiensteinkommenzu Grunde gelegt, welches der

Beamte, Angestelltebezw. Arbeiter zuletzt bezogenhat.
Naturalbezüge, namentlich freie Dienstwohnung sowie die anstatt derselben gewährte

Mietsentschädigungkommen zur Anrechnung,wenn diese Bezüge in den Haushaltsplänen aufge¬
führt sind. Die Anrechnungerfolgt insoweit als der Wert der Naturalbezüge in den Haushalts¬
plänen zu einem festen Geldbeträge veranschlagt ist. Insofern eine solche Veranschlagung des
Wertes nicht stattgefundenhat, erfolgt die Festsetzung des Betrages, mit welchem die Naturalbezüge
zur Anrechnungzu bringen sind, durch den Landeshauptmann. Zufällige Diensteinkünftekommen
nicht zur Anrechnung.

8 6.
Das Invalidengeld soll einschließlich der im ß 3 erwähnten Bezüge

jährlich mindestens 365 Mark betragen.

8 7.
Die Zahlung der Unterstützung(Invalidengeld) beginnt mit dem Zeitpunkte des Aus¬

scheidensaus dem Dienste infolge der im 8 1 unter u aufgeführtenUrsachen; sofern aber nach
jenem Zeitpunkte auf Grund des Krankenversicherungsgesetzes Krankengeld gewährt wird, beginnt
die Zahlung der Unterstützung(Invalidengeld) erst mit dem Ablauf der Zeit, für welche dasselbe
gezahlt wird.

Die Zahlung endigt mit dem Ablaufe des Monats, in welchem der Empfänger stirbt
oder in welchem demselbendie Unterstützungnach ß 17 entzogen wird.

8 8-
Die Gewährung der Unterstützung (Invalidengeld) fällt fort, wenn ein Beamter, Angestellter

bezw. Arbeiter, welcher nach dem Ermessen seiner vorgesetzten Dienstbehördefür seine bisherige
Stelle nicht mehr geeignet ist, sich weigert, eine seiner Ausbildung und Leistungsfähigkeit entsprechende
andere Dienststellungbei der Rheinischen Provinzialverwaltung zu übernehmen.

Ist diese Stellung weniger gut bezahlt, so soll sich gleichwohl eine etwaige, später zu
bewilligendeUnterstützung(Invalidengeld) nach der früheren, besser bezahlten Stellung richten.

8 9.

Das Witwengeld beträgt 40 Prozent derjenigen Summe, welche der verstorbene
Ehemann am Todestage als Unterstützung (Invalidengeld) bezogen hat bezw. bezogen haben würde,
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In bisheriger Fassung.

würde, wenn anstatt des Todes der Fall der Erwerbsunfähigkeiteingetreten wäre. Der ß 3 findet
entsprechende Anwendung.

§ 10.
Waisengeld erhalten die ehelichen und legitimierten Kinder bis zum vollendeten

14. Lebensjahre.
Das Waisengeld beträgt für jedes Kind bei Halbwaisen ^5, bei Vollwaisen V» desjenigen

Bettages, welcher als Witwengeld gezahlt wird bezw. beim Vorhandensein einer Witwe gezahlt
worden wäre.

§ 11.
Der Mindestbettag des Witwengeldes beträgt 150 Mark. Der Hüchstbetragdes Witwen-

und Waisengeldes zusammen oder des Waisengeldes allein darf den Betrag der Unterstützung
(Invalidengeld), welche dem Ehemanne gewährt worden wäre, nicht übersteigen. Bei Anwendung
dieser Beschränkungwerden das Witwen- und Waisengeld verhältnismäßig gekürzt.

8 12.
Kein Witwengeld erhält die Witwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenen Beamten,

Angestelltenoder Arbeiter innerhalb dreier Monate vor seinem Ableben oder wenn die Ehe erst
nach dem Ausscheiden aus dem Dienste der Provinzialverwaltung geschlossenist. In diesen Fällen
fällt auch der Anspruch auf Waisengeld für die aus einer solchen Ehe stammendenKinder fort.
Kein Witwengeld erhält die Witwe, wenn auf Antrag des Mannes die Ehe gerichtlichaufgelöst
oder die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft ausgesprochenund die Ehefrau für den schuldigen
Teil erklärt war.

Ist auf Antrag der Frau die Ehe gerichtlichaufgelöst oder die Aufhebung der ehelichen
Gemeinschaftausgesprochen und der Ehemann für den schuldigen Teil erklärt, so erhält die Frau
Witwengeld. In diesem Fall erhält bei der Wiederverheiratung des geschiedenen Mannes die
zweite Frau kein Witwengeld. Der Bezug des Witwengeldes hört mit der Wiederverheiratung
der Witwe auf.

8 13.
Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldesbeginnt mit dem Ablaufe desjenigenTages,

bis zu welchemdem Verstorbenen ein Diensteinkommenoder eine Unterstützung(Invalidengeld)
zu gewähren war.

§ 14.
Der Bezug des Witwen- und Waisengeldes hört auf:
1. für die Witwe mit dem Ablauf desjenigen Monats, in welchem dieselbe stirbt oder

sich wieder verheiratet,
2. für jede Waise mit dem Ablaufe desjenigen Monats, in welchem dieselbe stirbt oder

das 14. Lebensjahr vollendet. Beim Tode (oder der Wiederverheiratung)einer Witwe
tritt mit dem unter Ziffer 1 bezeichneten Zeitpunkte eine Erhöhung des Waisengeldes
von '/<> auf »/» ein.

8 15.
Die Unterstützung (Invalidengeld) und das Witwen- und Waisengeld kann auch bei einer

kürzerenals zehnjährigenDienstzeit ausnahmsweisegewährt weiden, wenn:
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In »euer Jassung.

wenn anstatt des Todes der Fall der Erwerbsunfähigkeit eingetreten wäre. Der ß 3 findet
entsprechende Anwendung.

§ 10.
Waisengeld erhalten die ehelichen und legitimierten Kinder bis zum vollendeten

14. Lebensjahre.
Das Waisengeld beträgt für jedes Kind bei Halbwaisen >/5, bei Vollwaisen >/» desjenigen

Betrages, welcher als Witwengeld gezahlt wird, bezw. beim Vorhandensein einer Witwe gezahlt
worden wäre.

8 ii.
Der Mindestbetrag des Witwengeldes beträgt 200 Mark. Der Höchstbetragdes Witwen-

und Waisengeldes zusammen oder des Waisengeldcs allein darf den Betrag der Unterstützung
(Inualidengeld), welche dem Ehemanne gewährt worden wäre, nicht übersteigen. Bei Anwendung
dieser Beschränkung werden das Witwen- und Waisengeldverhältnismäßig gekürzt.

8 12.
Kein Witwengeld erhält die Witwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenenBeamten, An¬

gestellten oder Arbeiter innerhalb dreier Monate vor seinemAbleben oder wenn die Ehe erst nach
dem Ausscheiden aus dem Dienste der Provinzialverwaltung geschlossen ist. In diesen Fällen fällt
auch der Anspruch auf Waisengeldfür die aus einer solchen Ehe stammendenKinder fort. Kein
Witwengeld erhält die Witwe, wenn auf Antrag des Mannes die Ehe gerichtlichaufgelöst oder
die Aufhebungder ehelichen Gemeinschaftausgesprochenund die Ehefrau für den schuldigen Teil
erklärt war.

Ist auf Antrag der Frau die Ehe gerichtlich aufgelöst oder die Aufhebungder ehelichen
Gemeinschaftausgesprochen und der Ehemann für den schuldigen Teil erklärt, so erhält die Frau
Witwengeld. In diesemFall erhalt bei der Wiedervcrheiratungdes geschiedenen Mannes die
zweite Frau kein Witwengeld. Der Bezug des Witwengeldes hört mit der Wiederverheiratung
der Witwe auf.

8 13.
Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldesbeginnt mit dem Ablaufe desjenigenTages,

bis zu welchemdem Verstorbenen ein Diensteinkommenoder eine Unterstützung(Invalidengeld)
zu gewähren war.

s 14.
Der Bezug des Witwen- und Waisengeldeshört auf:
1. für die Witwe mit dem Ablauf desjenigen Monats, in welchemdieselbe stirbt oder

sich wieder verheiratet,
2. für jede Waise mit dein Ablauf desjenigen Monats, in welchemdieselbe stirbt oder

das 14. Lebensjahr vollendet. Beim Tode (oder der Wiederverheiratung)einer Witwe
tritt mit dem unter Ziffer 1 bezeichneten Zeitpunkte eine Erhöhung des Waisengeldes
von V° auf '/» ein.

s 15.

Die Unterstützung(Invalidengeld) und das Witwen- und Waisengeld kann auch bei einer
kürzeren als zehnjährigenDienstzeit ausnahmsweisegewährt werden, wenn:

1«
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1. die Dienstunfähigteit oder der Tod die Folge einer Krankheit, Verwundung oder
sonstigen Beschädigungist, welche der Beamte, Angestellteoder Arbeiter bei Ausübung
seines Dienstes oder aus Veranlassung desselben ohne eigene Verschuldungsich zuge¬
zogen hat, oder

2. bei vorhandener Bedürftigkeit außer in den Fällen der Ziffer 1, wenn ein Beamter,
Angestellteroder Arbeiter ohne sein Verschulden dienstunfähig und deshalb entlassen wird.

In diesen Fällen beträgt die Unterstützung(Invalidengeld) in der Regel 29 Prozent des
Iahresdiensteinkommens;der Berechnung des Witwen- und Waisengeldesist ein dementsprechend«
Netrag zu Grunde zu legen. Die Höhe der Unterstützungkann niedriger als die in den §§ 6 und
11 angegebenenMindestbeträge berechnetwerden.

§ 16.
Alle Zahlungen auf Grund der vorstehenden Bestimmungenerfolgen monatlich im voraus.
An wen die Zahlung zu leisten ist, bestimmt der Landeshauptmann.
Die Unterstützung (Inoalidengeld) sowie das Witwen- und Waisengeld können weder

übertragen, noch verpfändet, noch gepfändet werden.

8 17.
Ueber die Zubilligung der Unterstützung(Invalidengeld) oder des Witwen- und Waisen¬

geldes beschließt in jedem einzelnenFalle der Prouinzialausschuß.
Der Beschlußfassung des letzteren bleibt auch die Bestimmung darüber vorbehalten, ob der

Bezug der Unterstützung(Inoalidengeld) oder des Witwen- und Waiscngeldesruhen soll:
1. wenn ein Empfänger eine die Dauer von einem Monate übersteigende Freiheitsstrafe

verbüßt, oder
2. wenn ein Empfänger die deutsche Staatsangehörigkeit verliert.
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In neuer Fassung.

1. die Dienstunfähigkeitoder der Tod die Folge einer Krankheit, Verwundung oder
sonstigenBeschädigungist, welche der Beamte, Angestellteoder Arbeiter bei Ausübung
seines Dienstes oder aus Veranlassung desselben ohne eigene Verschuldungsich zuge¬
zogen hat, oder

2, bei vorhandener Bedürftigkeit außer in den Fällen der Ziffer 1, wenn ein Beamter,
Angestellter oder Arbeiter ohne sein Verschulden dienstunfähig und deshalb entlassen wird.

In diesen Fällen beträgt die Unterstützung(Inualidengeld) in der Regel 2?,» Prozent
des Iahresdiensteinkommens; der Berechnung des Witwen- und Waisengeldes ist ein dement¬
sprechend«Betrag zugrunde zu legen. Die Höhe der Unterstützungkann niedriger als die in den
§§ 6 und 11 angegebenenMindestbeträgeberechnet werden.

Alle Zahlungen auf Grund der vorstehenden Bestimmungenerfolgen monatlichim voraus.
An wen die Zahlung zu leisten ist, bestimmt der Landeshauptmann,
Die Unterstützung(Invalidengeld) sowie das Witwen- und Waiscugcld können weder

übertragen, noch verpfändet, noch gepfändetwerden.

8 1?.
Ueber die Zubilligung der Unterstützung(Invalidengeld) oder des Witwen- und Waisen-

geldes beschließt in jedem einzelnenFalle der Provinzialausschuß.
Der Beschlußfassung des letzteren bleibt auch die Bestimmung darüber vorbehalten, ob der

Bezug der Unterstützung(Inualidengeld) oder des Witwen- und Waiscngeldesruhen soll:
1. wenn ein Empfänger eine die Dauer von einem Monate übersteigendeFreiheitsstrafe

verbüßt, oder
2. wenn ein Empfänger die deutsche Staatsangehörigkeit verliert,

8 18-
Die Abänderungen der vom 42. Provinziallandtag beschlossenen Grundsätze

treten mit Wirkung vom 1. April 190? in Kraft.

i«'
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Anlage 9.
(Drucksachen, Nr. 11.)

Bericht
des Provinzialausschusseö,

betreffend

die Beschaffung der Mittel für die Ausführung von Hochbauten.

In den Verhandlungen des vorigen Provinziallandtages ist wiederholt darauf hingewiesen
worden, daß es bedenklich sei, die für HochbautenerforderlichenMittel ausschließlich durch Anleihen
zu beschaffen; insbesonderemüsse dahin gestrebt werden, immer wiederkehrende Ausgaben für der¬
artige Zwecke — es wurde vergleichsweise auf die Errichtung von Volksschulen seitens der Stadt-
gemcindenhingewiesen— aus laufenden Mitteln oder aus besonders zu sammelnden Fonds zn
decken. Diese Ausführungen sind richtig und es scheint angebracht, in eine Prüfung darüber ein«
zutreten, welche Folgerungen daraus für die Finanzwirtfchaft der Provinz zu ziehen sind.

In den letzten 10 Jahren sind außerordentlichviele Hochbautenausgeführtbezw. begonnen
worden.

Neugebaut wurden:
2 Provinzilll-Heil- und Pflegeanstaltcn (Galkhauseu, Iohcmnisthal);
2 Hebammenlehranstlllten(Glberfeld und Cüln ^im Bau^);
! Blindenanstalt (Neuwied);
1 Taubstummenanstalt (Neuwied);
2 Wein- und Obstbauschulen(Kreuzuachund Ahrweiler);
1 Fürsorgeerziehungsanstalt(Fichtenhain).

Zum Teil sehr umfangreicheErgänzung«!-und Umbauten fanden statt an
5 Heil- und Pflegecmstalten(Andernach,Bonn, Düren, Grafenberg, Merzig);
1 Blindenanstalt (Düren);
5 Taubstummenanstalten(Aachen,Brühl, Esten, Elberfeld, Trier);
1 Albeitsanstalt (Vmuweiler);
2 Provinzialmufeen (Trier und Bonn).
Die Kosten für diefe Hochbautensind aus Anleihen bestritten worden. Hieraus und aus

dem Bau der 5 alten Irrenanstalten sind der Provinz folgendeAnleiheschulden erwachsen:
Zinsen- und die Anleihe wird

Tilgungsdienst getilgt sein
») Alte Irrenanstaltsbanschuld . . . «000 000 M,
d) I. Anleihe (42. Prouinziallanotag) «500 000 „
«) II. .. (43. „ ) «000 000 „
<Y HI, ,. (47. „ ) 7 000 000 ..

zusammen27 500 000 M. 1348 320 M.

250 000 M, 31. März 1930,
325 000 „ 31. März 1936,
400 000 „ 31. März 1941,
373 320 „ 31. März 1944.
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Nach dem Stand am 1. April 1907 waren hiervon ungetilgt 24 626 029 Mark.
Die unter a, d und o genannten Anleihen sind mit 3'/2"/°, von der unter ä genannten

ist der Betrag von 2 335 257 Mark mit 3'/«, der Rest von 4 664 743 Mark mit 4°/« zu ver¬
zinsen; sämtliche Anleihen sind mit 1^/«°/o zuzüglich der ersparten Zinsen zu tilgen. Wenn die
sämtlichen Anleihen aufgenommensind — was für a—o ganz, für ä erst zum Teil der Fall ist —
wird für den Anleihedienstim Haupt-Haushaltsplan der Betrag von 1348 320 Mark vorzu¬
sehen sein. Diese Belastung wird nach den oben angegebenenDaten über die Tilgung der An¬
leihen unvermindert bleiben bis zum 31. März 1930.

Es sind nun aber eine Reihe von Hochbauten erforderlich, deren Kosten in den vor¬
erwähnten Anleihen noch uicht enthalten sind. Gemäß den Beschlüssen des vorigen Provinzial-
landtages sind in Angriff genommen die Neubauten für 1 Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt bei
Cleve für 2000 Kranke, die achte derartige Anstalt, Kosten mindestens . . . 10 000 000 M.
2 Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltenbei Rheindahlenund Solingen, Kosten ca. 2 000 000 „
Kostenanschlägefür diefe 3 Anstalten liegen zurzeit der Aufstellungdieser Vorlage noch nicht vor.
Ferner tritt dadurch, daß die Stadt Düsseldorfdie Departemental-Irrenanstalt in Düsseldorfange¬
kauft hat und diese im Jahre 1912 geschlossenwird, die Notwendigkeitein, für etwa 500 Kranke
neue Plätze zu schaffen; von diesen Plätzen lassen sich 240 durch Erweiterungsbauten an bestehende
Anstalten schaffenmit einem Kostenaufwcmdvon ca. 500 000 Mark, der Rest muß iu der neuen
Anstalt bei Cleve untergebrachtwerden, welche dadurch entsprechend eher gefüllt wird.

Außerdem steht die Erweiterung des Ständehanses oder die anderweite Beschaffungvon
Sitzungsräumen für den Provinziallandtag zur Erörterung, wofür mit einem Betrag von ca.
1^/« Millionen Mark zu rechnenist.

Es wird also in den nächsten Jahren wiederum ein Betrag von insgesamtrund 14 Mil¬
lionen Mark für Hochbautenerforderlich sein. Wird dieser Betrag auch durch Anleihen aufgebracht,
dann erhöht sich bei Annahme einer 4°/»igen Verzinsungund 1^°/uigen Tilgung der für den
Anleihedienstjährlich erforderliche Betrag um 770000 Mark, alfo auf rund 2100 000 Mark.

Während damit auf den anderenGebieten,abgesehen etwa von der Blindenanstalt Neuwied,
die bei weiterer Vermehrung der evangelischen Blinden erweitert werden müßte, voraussichtlich alle
Bedürfnissefür absehbare Zeit befriedigt sind, wird im Irrenwefen die Notwendigkeitder Errichtung
weiterer Anstalten fortdauern. Angesichts der steten Vermehrung der Bevölkerung muß man —
wie in einer besonderenVorlage — vergl. Drucksachen. Nr. 16 — des Näheren dargelegt ist —
nach den gemachten Erfahrungen mit einer jährlichenVermehrung der in Provinzialanstalten unter¬
zubringendenGeisteskrankenund Epileptiker um etwa 260 rechnen, für die neue Plätze geschaffen
werden müssen. Die Folge dieser fortwährenden Steigerung ist, daß bereits im Jahre 1914 die
neue Heil- und Pflegeanstalt bei Eleve gefüllt und die Eröffnung einer weiteren — der neunten
— Anstalt erforderlich ist. Es muß deshalb bereits im Jahre 1910 der Bau einer solchen in die
Wege geleitet und, wenn die bisherige Finanzgebahrung beibehaltenwird, eine neue Anleihe aufge¬
nommen werden. Nicht mit Unrecht wird dieses ständige Bedürfnis nach neuen Irrenaustalten in
seiner Wirkung auf die Finanzen der Provinz mit demjenigen nach Schulbauten bei den großen
Städten in Vergleichgestellt.

Der Provinzialausschußhält sich für verpflichtet, dem Provinziallandtag diese Verhältnisse
darzulegen, damit eine Entscheidung darüber erfolgt, ob die Deckung der Kosten für den Bau
dieser Anstalten wie bisher lediglich aus Anleihen oder in ähnlicher Weise, wie die Städte dieses
bei Schulbaukostentun, ganz oder teilweiseaus laufenden Mitteln erfolgen soll.
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Die laufenden Mittel der Provinzialverwaltung setzen sich zusammen aus den Staats-
dotatiouen, den Zinsen der Stamm- und Reservefonds sowie dem Anteil am Zinsgewüm der
Landesbankund den Prouinzialsteuern. Die Staatsdotationen sind feste Beträge, die zur Erfüllung
der mit ihnen verbundenenAufgaben nicht genügen, deren Erhöhung aber nicht zu erwarten ist.
Die Erträge der Landesbank, die bereits mit dem erheblichen Betrag von 625000 Mark in den
Haushaltsplan eingestelltsind, können auch nicht stärker herangezogenwerden, denn angesichts der
eminenten Bedeutung, welche dieses Geldinstitut gewonnenhat, muß auf ausreichende Dotierung
der Reserve-und Agiofonds das größte Gewicht gelegt werden. Andere Institute oder Anstalten,
welche Ueberschüssean den Haupt-Haushaltsplan abliefern könnten,sind nicht vorhanden; die Her¬
anziehung der Ueberschüsse der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt,die früher angeregt wurde, ist,
wie bereits dem vorigen Provinziallandtag mitgeteilt worden ist, ausgeschlossen, weil die Staats¬
regierungdie Genehmigung einer entsprechenden Aenderung der Satzungen entschieden ablehnt. Es
bleiben also, wenn man an die Deckung der immer wiederkehrendenBaukosten aus laufenden
Mitteln herantreten will, nur die Prouinzialsteuern übrig.

Der vorige Provinziallandtag hat diesen Weg auch bereits betreten, indem er beschlossen
hat, aus den zur Verfügung des Provinziallandtages stehenden,aus dem Mehrertrag der Umlage
und Ueberschüssen herrührenden Summen einen Betrag von 500000 Mark als Betriebsfonds aus¬
zusondern, den Rest aber je zur Hälfte einem Ausgleichsfonds für die Provinzialabgaben und
einem Baufonds zu überweisen, und indem er ferner auch für die Zukunft die Bestimmung
getroffen hat, daß verfügbare Ueberschüsse, soweit sie nicht zur Erhaltung des Betriebsfonds auf
der Höhe von 500000 Mail notwendig sind, den beiden genannten Fonds zufließen follen. Auf
diese Weise ist ein Ausgleichs- und ein Baufouds entstanden, von denen jeder zurzeit rd. 470 000 M.
beträgt. Es ist nun aber nicht zu erwarten, daß diefe beiden Fonds start anwachsen, weil Ueber-
schüsse in erheblicher Höhe nicht entstehenwerden. Da nach den Bestimmungendes neuen Provin«
zialabgabengesetzes das Steuersoll, welches den Prouinzialsteuern zugrunde zu legen ist, im großen
und ganzen zur Zeit der Etatsaufstellung feststeht, können solche Uebelschüssebei pflichtmäßiger Ge¬
staltung der Haushaltspläne nur in beschränktem Umfang eintreten.

Wenn man dem ständigen Anwachsender Schuldenlast der Provinz entgegenwirken will,
so kann das demnachnur durch Erhöhung der Prouinzialsteuern geschehen. Man kann das Ziel
nun auf verschiedenen Wegen erstreben. Zunächst könnte man daran denken, die Tilgung der
bereits vorhandenen Anleiheschulden zu verstärken; das wäre wohl deshalb weniger ratsam, weil
diese Anleihen, abgesehenvon einem Teil der dritten Anleihe, nur mit 3 V« "/» zu verzinsen sind,
während jetzt 4°/» Zinsen gezahlt weiden müssen. Weiter käme in Betracht, die eingehenden
Beträge alsbald für die in der Ausführung begriffenenBauten zu verwenden; für ein solches
Vorgehen wülde sprechen, daß bei dem jetzigen Stand des Geldmarktes die Beschaffung der
erforderlichenBarmittel nur zu einem hohen Zinssatz möglich und es deshalb vorteilhaft ist,
fremdes Geld möglichst wenig in Anspruch zu nehmen. Dieser Umstand würde es auch recht¬
fertigen, den bereits vorhandenen, oben erwähnten Baufouds für die Anstalt bei Eleve zu ver¬
wenden. Die gleicheErwägung kann man gegen die dritte Möglichkeitgeltend machen, die in
den Bereichder Erwägungen zu ziehen fein würde, nämlich die, einen Baufonds für die nach
Vollendung der Heil- und Pflegeanstalt bei Eleve erforderlichwerdende neue Anstalt zu sammeln.
Jedenfalls müßten die für Hochbauzwecke bestimmten Beträge getrennt von der allgemeinenUm¬
lage erscheinen und es müßte eine besondere von der laufenden Verwaltung völlig getrennte Rech¬
nung über sie geführt werden.
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Was das Maß der Erhöhung angeht, so beträgt, wie oben gesagt, die Zahl der Geistes¬
kranken und Epileptiker, für welche' jährlich neue Plätze in Provinzialanstalten geschaffen werden
müssen, 260. Die Baukosten, welche für einen Platz entstehen, betragen mindestens 5000 M.
Eine Herabminderung dieses Satzes ist nicht zu erwarten, es scheint vielmehr,da er schon erheblich
hinter den bei den Anstaltsbnuten anderer Provinzen gebrauchtenMitteln zurückbleibt,und mit
Rücksichtauf das erhebliche andauernde Steigen der Matermlpreise wie der Arbeitslöhne eine
Erhöhung dieses Satzes nicht unwahrscheinlich. Da aber ein genauer Kostenanschlagzurzeit der
Feststellung dieser Vorlage noch nicht vorliegt, soll nachstehendmit dem Satze von 5000 M.
gerechnet werden. Das jährlich entstehendeBedürfnis an Baukostenbeläuft sich also, wenn man
nur einen Zugang von 260 Geisteskranken annimmt, gering gerechnet auf 1300 000 M. Wollte
man diesen Betrag ganz aufbringen, so würde das bei dem gegenwärtigenumlagefiihigenSteuer-
soll eine Erhöhung um 1,«° °/« bedeuten. Mau würde sich also, wenn man gründlich Abhilfe
schaffen will, zu einer besonderen Umlage für Hochbauzwecke von 1V«°/° verstehen müssen.
Entschließtman sich dazu, dann würde sich folgender Finanzierungsplan ergeben:

Zu decken sind zunächst, wie oben dargelegt, 14 Millionen Mark, in denen vor allein die
Baukosten der achten Heil- und Pflegeanstalt bei Eleve mit 10 Millionen Mark enthalten sind.
Sodann würde spätestens im Jahre 1912 mit der Beschaffung von Barmitteln für den Bau der
neunten Heil- uud Pflegecmstaltbegonnen werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt wären aufgebracht
a) aus dem Baufonds rd ................ 500000 M.
d) durch die Hochbauumlage von 1'/2°/« für 4 Jahre — es ist durch¬

schnittlich pro Jahr 1 Million angenommen — rd ....... 4000000 „
4 500 000 M.

Es Weben dann also von den 14 Millionen Mark noch zu decken 9^ Millionen Mark.
Diese müßten durch eine neue Anleihe aufgebracht werden, da es ja unmöglichist, den ganzen
Betrag aus Umlagen zu decken.

Vom Jahre 1912 ab würde die Hochbauumlagevou 1^«/« zur Bestreitung der Kosten
des dann begonnenenBaues der neunten Heil- und Pflegeanstalt verwendet, welche bis zum
Jahre 1921 bezahlt sein würde. Inzwischen wäre bereits mit dem Bau der zehnten Heil- und
Pflegeanstalt begonnen, deren Bezahlung dann in derselbenWeise erfolgte, wobei ja nicht aus¬
geschlossen wäre, daß noch für einen Teil der Kosten Anleihemittel erforderlich würden. Vom
Jahre 1930 ab würde dann der für den Anleihedienstder alten Irrenanstaltsbauschulderforderliche
Betrag von 250 000 M, im Jahre 1936 derjenige für die erste Anleihe mit 325 000 M, frei, so
daß man dann allmählich zu normalen Verhältnissenkäme.

Selbstverständlichsoll Vorstehendeskein Finanzierungsplan sein, der jetzt festgelegt wird,
er soll nur zeigen, wie die Sache sich gestalten kann. Die wirkliche Ausgestaltung wird ja von
dem jeweiligen Stande des Geldmarktes und der Finanzlage abhängen.

Es sei noch gestattet darauf hinzuweisen,daß auch andere Provinzen bei der Deckung
der Baukosten für ihre Heil- und Pflegeanstalten in ähnlicher Weise vorgehen; so stellt Branden¬
burg alljährlich einen erheblichen Betrag hierfür in den Etat und der BezirksverbandWiesbaden
hat für die Kosten des jetzt in Angriff genommenenBaues einer Heil- und Pflegeanstalt, bei der
sich ohne Grunderwerb, Inventar und Bauzinsen das Bett auf 6360 M. stellen wird, die Tilgung
innerhalb 15 Jahren vorgesehen.
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Auf Grund der vorstehendenDarlegung der Sachlage ersucht der Provinzialausschuß den
Provinziallandtag um Entscheidungdarüber, ob die für Hochbautenerforderlichenuud in Zukunft
erforderlich weidenden Barmittel

im Wege der Anleihe aufgebracht
oder

aus laufenden Mitteln bestritten werden sollen.
Entscheidet sich der Provinziallandtag in letzterem Sinne, dann schlägt der Provinzial-

ausschußvor, zu beschließen:
«,) daß der gemäß dem Beschluß des vorigen Provinziallandtages gegründete Baufonds

sowie die weiterhin ihm zufließendenMittel für den Bau der neuen Provinzial- Heil-
und Pflegeanstalt bei Eleve verwendet weiden;

d) daß alljährlich außer den durch den Haupt.Haushaltsplan festgesetzten Provinzialsteuern
1'/, »/<> des gemäß ß 25 des Kreis- und Provinzialabgabengesetzesals Maßstab für
die Provinzialsteuern dienenden Steuersolls für Hochbauzwecke erhoben und zunächst
für die im Bau begriffeneProvinzial-Heil- und Pflegeanstalt bei Eleve verwendet
werden sollen;

«) daß über den unter b erhobenen Betrag eine besondere Rechnung zu führen ist.
Düsseldorf, den 17. Dezember 1907.

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 10.
(Drucksachen.Nr. 29.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Ausdehnung der Tätigkeit der der Rhein-
prooinz auf das Gebiet des Fürstentums Virkenfeld.

Zwischen dem landwirtschaftlichenVerein für Rheinpreußen nnd der Provinzial-Feuer-
veri,cherungsanst°ltder Rheinprovinz ist im Jahre 1907 zur Förderung der beiderseitigen Interessen

""/''«n «^troffen"°^"' ""^ den sämtlichenLokalabteilungendes genannten Vereines
^/3 ^°^.^' infolgedessen gelangten auch aus den Kreisen der Landwirte des Fürsten¬
tums ^lrlenfeld, für dessen Bezirk eine eigene Lokalabteilung des Vereins besteht, Anträge auf
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Uebernahme landwirtschaftlicherVersicherungenan die Anstalt. Da aber nach den derzeitigen

Bestimmungendes Anstaltsreglementsvom -y^^ii^— 1^ (S. 503 ff, der Anlagen zu den

Verhandlungen des 43. Provinziallandtages) die Wirksamkeitder Anstalt auf das Gebiet der
Rheinprovinz beschränkt ist, so war es nicht möglich, diesen Anträgen stattzugeben. Seitens der
zurzeit 944 Mitglieder zählendenLokalabteilungBirkenfeld wurde indes der Wunsch zu erkennen
gegeben,als Mitglied des großen Rheinischen landwirtschaftlichen Vereins sich auch der Rheinischen
Provinzial-Feuerversicherungsanstaltanschließenzu können, und es wurde in der letzten General¬
versammlung einstimmig eine Resolution dahin gefaßt, daß die Ausdehnung der Tätigkeit der
Provinzilll-Feuerversicherungsanstllltauf das Gebiet des Fürstentums eiuem dringendenBedürfnisse
entspreche; zugleich wurde der Antrag gestellt, daß die zu diesem Zwecke erforderlichen Verhandlungen
mit der GroßherzoglichOldenburgischen Negierung und den nach der Verfassung der Anstalt für
diese maßgebendenInstanzen eingeleitetwerden möchten.

Vorgänge gleicher Art sind bereits mehrfach vorhanden; u. a. ist bereits seit dem Jahre
1876 für eine andere OldenburgischeEnklave: das „Fürstentum Lübeck" der Anschluß an die
Schleswig-Hulstein'scheFeuer-Sozietät, die sog. „Landesbrandkasse"genehmigtworden.

Das Fürstentum Birkenfeld ist infolge seiner isoliertenLage mit der Zeit in vielfache nahe
Beziehungen zu der es von allen Seiten umschließenden Rhcinprovinz getreten. Es gehört u. a.
der Rheinischen landwirtschaftlichen Verufsgenossenschaft an, ist dem Gebiete der Landes-Versichernngs-
anstalt Nheinprovinz zugewiesen und bringt seit langen Jahren, da es eigene Anstalten für seinen
kleinen Bezirk nicht gründen kann, seine Geisteskranken, Epileptischen, Idioten :c, seine Korrigenden
und Landarmen :c. in den Rheinischen Provinzialanstalten unter. So liegt auch auf dem Gebiete
der Feuerversicherungein Bedürfnis zum Anschluß an die Rheinische Provinzialanstalt vor, da die
Verhältnisse der Landwirtschaftdes Fürstentums denen der RheinischenLandwirtschaftentsprechen
und die bis jetzt im Fürstentum allein vertretenen Privat-Feuerversicherungsgesellschaften— von
ihrem Standpunkte ans völlig berechtigter Weise — auch hier mehr und mehr von der landwirt¬
schaftlichen Versicherungsich zurückziehen. Andererseitsliegt es vom versicherungstechnischenStand-
Punkte aus durchaus im Interesse der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt, den Kreis ihrer
Versicherungsnehmerauszudehnen, da hierdurch namentlich auch auf dem Gebiete der nicht ein¬
träglichen landwirtschaftlichenVersicherung ein breiterer Ausgleich für die erwachsenden Schäden
erzielt wird.

Nach der neuesten Statistik für 1905 umfaßt das Fürstentum bei einem Flächeninhaltvon
502,83 llkm 6 Bürgermeistereienmit 89 Einzugemeindenund 46 484 Einwohnern.

Die GroßherzoglichOldenburgische Negierunghat mittelst Schreibe:,vom 10. Januar d. Is.
I. Nr. 160 ihre Zustimmung zu der Ausdehnung der Tätigkeit der Anstalt auf das Gebiet des
Fürstentums Birkenfeld mit der Maßgabe erteilt, daß die für die Rheinprovinz durch ß 2 Abf. 3
des Anstaltsreglements festgesetzteBestimmung,wonach „die Beiträge der zwangsweise« Beitreibung
wie öffentliche Abgaben unterliegen", für das Gebiet des Fürstentums keine Anwenduug findet.
Dafür fällt die diesem Vorrecht entsprechende„Annahmepflichtfür die Gebäudeversicherungen"
(AbschnittIV des Reglements) für das Fürstentum ebenfalls fort.

Da das Anstaltsreglementvom « ^/"^. ^^ '"^^ des zur Zeit bekanntlichdem

Reichstage vorliegendenGesetzentwurfsüber den Versicherungsvertragohnehin in Kürze wieder einer
Revision unterzogenwerden muß, so empfiehlt es sich nicht, lediglich wegen dieser an sich unerheb-
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lichen Maßregel schon jetzt eine besondereAenderung des Reglements vorzunehmen, sundern es
erscheintzweckmäßig, die formelle anderweitigeNedigierung gelegentlichder erwähnten allgemeinen
Revision in Aussicht zu nehmen und jetzt nur durch einen besonderenBeschluß des Provinzial-
landtages, an dessen Genehmigungseitens der Königlichen Staatsrcgierung nach mehrfachen Vorgängen
nicht zu zweifeln sein dürfte, der Ausdehnung der Tätigkeit der Anstalt auf das Gebiet des
Fürstentums unter den angegebenen Modalitäten zuzustimmen.

Der Provinzialausschnß beehrt sich zn beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle seine Zustimmung duzn erteilen, daß die Provinzial-
Feuerversicherungsanstaltder Nhcinvrovinz in Gemäßhcit der von der Großherzoglich
OldenburgischenRegierung unter dem 10. Januar dieses Jahres erteilten Einwilligung
ihre Tätigkeit auch auf das Gebiet des Fürstentums Birkenfeld mit der Maßgabe
ausdehnt, daß

1. die Beiträge der Anstalt dort der zwangsweisenBeitreibung wie öffentliche Ab¬
gaben nicht uuterliegeu und

2. der Anstalt dort eine Annahme v f l i ch t für Gebäudeversicheruugcn nicht obliegt."
Düsseldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veiffel von Gymn ich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann,

Anlage 11.
(Drucksachen. Nr. 14.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Aenderung des § 6 der Satzungen für die Ruhegehaltskasse der Landbürger-
meistereien und Landgemeinden der Rheinprovinz.

Durch das Gesetz, betreffend Abänderungen des Pensionsgesetzesvom 27. März 1872
usw., vom 27. Mai 1907 sind die Pensionsansprüchc der preußischen Staatsbeamten neu geregelt
und durchweg günstiger gestaltet worden. Die Vorschriftendieses Gesetzes finden auf Grund der
Bestimmungen in den W 12, 1«ff. des Gesetzes,betreffend die Anstellung und Versorgung der
Kommunalbeamten,vom 30. Juli 1899 im wesentlichen auch ans die pcnsionsberechtigten Beamten
der Landbürgermeistereicnund Landgemeinden der Rheinprovinz Anwendung, ohne daß es er¬
gänzender Vorschriften bedarf. Eine Ausnahme macht nur die ueue Gesetzesvorschrift,die den
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Gnadenmonat der Hinterbliebenen eines Pensionärs auf ein Gnadenviertcljahr ausdehnt. Der
unmittelbaren Anwendungdieser Vorschrift auf die genanntenBeamten steht der § 4 des Kommunal¬
beamtengesetzes im Wege, der für die Hinterbliebenender pensionierten Kommunalbeamtenentsprechend
den früheren Bestimmungenfür die unmittelbarenStaatsbeamten ausdrücklich nur den Gnadenmonat
vorsieht.Um den Hinterbliebenender Kommunalbeamtendas Gnadenvierteljahrzuzuwenden, würde
also entwederdas Kommunalbeamtengesetz zu ändern sein, was einstweilen nicht zu erwarten ist, oder
aber die Kommunalverbiinde müßten ihren Beamten dieses Recht durch Ortsstatut besonders ge¬
währen. Auf diesen Weg wurde in den Kommissionsverhandlungendes Herrenhauses über das
Gesetz vom 27. Mai 1907 auch seitens der Regierungsvertreter ausdrücklich hingewiesen. Für die
Landbürgermeistereienund Landgemeindender Rheinprovinz, die in der gemeinsamen Ruhegehalts-
lasse vereinigt sind, bedarf es einer solchen ortsstatutarischeuBestimmung indessennicht, wenn eine
der neuen Gesctzesvorschrift entsprechende Bestimmung in die Satzungen der Ruhegchaltskasseauf¬
genommenWird. Zu dem Zweck muß der § 6 der Satzungen folgendenZusatz erhalten:

„Die Kasse zahlt ferner den Hinterbliebenen eines Richegehaltsempfängcrsdas Ruhe¬
gehalt noch für die auf den Sterbemonat folgenden drei Monate (Gnaden-
Vierteljahr) unter Anrechnung des vor dem Tode des Nuhegehaltsempfängers fällig
gewordenenBetrags."

Die letztere Bestimmung ist notwendig, weil die Pensionen vierteljährlichim voraus ge¬
zahlt werden. Eine ins Gewichtfallende größere Belastung wird der Ruhegehaltskassedurch diese
Erweiterung ihrer Verpflichtungennicht erwachsen. Im Jahre 1906 sind als Gnadenmonat im
ganzen gezahlt 3341 M. Bei einem Gnadenvierteljahr wären es 6 682 M. mehr gewesen. Bei
dem Betrag der umlagepflichtigenGehälter in Höhe von 7 049136 M. würde das eine Mehr¬
belastung von nicht mehr als 0,009°/» ergeben.

Mit Rücksicht hierauf und da es nur der Billigkeit entspricht,den oft in den ärmlichsten
Verhältnissen zurückbleibenden Hinterbliebenen der Beamten der Landbürgermeistereicnund Land¬
gemeinden dieselbenWohltaten zuzuwenden, wie sie das neue Gesetz vom 27. Mai 190? den
Hinterbliebenender unmittelbaren Staatsbeamten gewährt, ist es erwünscht, daß die Kassensatzungeu
den oben im Wortlaut niedergelegtenZusatz erhalten. Abänderungen der Satzungen werden nach
Anhörung des Provinziallandtags von dem Minister des Innern angeordnet. Dieser hat bereits
durch Erlaß vom 19. Dezember 19071b 2286 auf die entsprechende Anfrage mitgeteilt, daß er
bereit sei, den Satzungen den Zusatz zu 8 6 einzufügen, sobald der Provinziallnndtag dazu Stellung
genommenhabe.

Der Provinzialcmsschußbeehrt sich danach zu beantragen:
„Der Piovinziallandtag wolle den Provinzialcmsschußbeauftragen, bei dem Herrn
Minister des Innern den Antrag auf Abänderung der Satzungen für die Ruhegehalts-
lasse der Landbürgermeistereienund Landgemeindender Rheinprovinz dahingehend zu
stellen, daß der § 6 den oben im Wortlaut niedergelegtenZusatz erhält".

Düsseldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beifscl von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. LllndeKhnuptmmni.

lü'
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Anlage 13.
(Drucksachen, Nr. !ü,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Aenderung des § 9 der Satzungen der Ruhegehaltskasse der Kreis-Kommunal-
verbände und Stadtgemeinden der Rheinprovinz und des § 7 der Satzungen der
Witwen- und Waisenversorgungsanstalt für die Kommunalbeamten der Rheinprovinz.

I. Durch das Gesetz, betreffendAbänderungen des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872
usw., vom 27. Mai 1907 sind die Pcnsionsansprücheder preußischen Staatsbeamten neu geregelt
und durchweggünstiger gestaltet worden.

Da die Pension der städtischenund der Kreisbeamteu nach §§ 12 und 21 des Gesetzes,
betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunalbecimten,vom 30. Juli 1899 sich nach
den für die Pensionierung der unmittelbarenStaatsbeamten geltenden Grundsätzenrichtet, so finden
die Bestimmungen des neuen Gesetzes vom 27. Mai 1907 für diese Beamten im wesentlichen
Anwendung, ohne daß es ergänzender Vorschriftenbedarf. Eine Ausnahme macht nur die neue
Gesetzesvorfchrift,die den Gnadenmonat der Hinterbliebeneneines Pensionärs auf ein Gnaden-
Vierteljahr erhöht. Der unmittelbaren Anwendung dieser Vorschrift auf die Kommuualbeamten
steht der § 4 des genannten Kommunalbeamtengefetzesentgegen, der für die Hinterbliebenen der
pensionierten Kommunalbeamten entsprechendden früheren Bestimmungen für die unmittelbaren
Staatsbeamten ausdrücklichdeu Gnadenmonat vorsieht. Um den Hinterbliebenender Kommunal-
beamtendas Gnadenvierteljahr zuzuwenden,würde es also entwedereiner Aenderungdes Komnumal-
beamtengesetzes bedürfen, an die einstweilen nicht zu denken ist, oder die Kommunalverbändemühten
ihren Beamten dieses Recht durch Ortsstatut besonders gewähren. Auf diesen Weg ist in den
Kommifsionsverhandlungendes Herrenhausesüber das Gesetz vom 27. Mai 1907 auch seitens der
Regierungsvertreter ausdrücklichhingewiesen worden. Für die Kreise und Städte, die der Ruhe-
gehaltskasse der Kreis-Kommunalverbändeund Stadtgemeinden der Rheinprouinz angeschlossen sind,
bedarf es indessen einer solchen statutarischen Bestimmung nicht, wenn die im Gesetze vom
27. Mai 1907 geschehene Erweiterung der früheren Vorfchriftüber die Gnadenbezüge durch die
Anstaltssatzungenauf die Ruhegehaltskasseausgedehnt wird. Zu dem Zwecke muß der § 9 Abs. 2
der Satzungen folgenden Zufatz erhalten:

„Weiterhin zahlt die Kasse den Hinterbliebeneneines Ruhegehaltsempfängersdas Ruhe¬
gehalt noch für die auf den Sterbemonat folgenden drei Monate (Gnadenvierteljahr)
unter Anrechnung des vor dem Tode des Ruhegehaltsempfangers fällig gewordenen
Betrags."

Die letztere Bestimmung ist notwendig, weil die Pensionen vierteljährlichim voraus ge¬
zahlt werden. Eine große Belastung wird der Rnhegehaltskafsedurch diese Erweiterung ihrer
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Verpflichtungennicht erwachsen. Im Jahre 1906 sind als Gnadenmonat im ganzen gezahlt
2003 M. Bei einem Gnadenvierteljahr hätten 4006 M. mehr gezahlt werden müssen. Das
würde bei einem Gesamtbeträgeder umlagepflichtigenGehälter von 5 178 905 M. eine Erhöhung
der Umlage um nur 0,008 «/<> beheutet haben. Es entspricht auch nur der Billigkeit, den oft in
den ärmlichsten Verhältnissen zurückbleibendenHinterbliebenen der Kommunalbeamten dieselben
Wohltaten zuzuwenden,wie sie das neue Gesetz vom 27. Mai 1907 den Hinterbliebenen der
unmittelbaren Staatsbeamten gewährt. Die Satzungsänderungen nnterliegen der Genehmigung
der Herren Minister des Innern und der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenhciten.
Der Herr Minister des Innern hat durch Erlaß vom 19. Dezember 1907 Id 2286 auf die
entsprechendeAnfrage bereits mitgeteilt, daß gegen die hier in Frage stehende Ergänzung der
Satzungen seinerseits keine Bedenkenzu erhebenseien.

II. In den Satzungen der Ruhegehaltskasseist vorgesehen, daß bei Festsetzung des Ruh»
gehnlts auch die Beträge zu übernehmen sind, die sich aus einer Anrechnungfrüherer anderweitig
verbrachter Dienstzeiten der Beamten ergeben. Eine Ausnahme machen jedoch die auf bestimmte
Zeit angestellten Beamten, also die Bürgermeisterund Beigeordnete»der Städte. Für deren Pension
verbleibt es nach ß 9 der Satzungen bei dcu gesetzlichenNestimmungenin der Weise, daß ihnen
seitens der Ruhegehaltskassefrühere Dienstzeitennicht angerechnet werden tonnen.

Nunmehr haben die Bürgermeisterder der RuhegehaltskasseangeschlossenenStädte in der
als Anlage beigefügten Eingabe vom 10. Iannar d. Is. gebeten, durch eine Aenderuugder Satzungen
die für sie bestehende Ausnahme zn beseitigen. Dieser Wunsch muß als berechtigt auerkanutwerden.
Nach dein Gesetze, ß 59 der Städteurduung für die Rheinpruviuz uud 8 14 des Kommunal
beamtengesetzes vom 30. Juli 1899, erhalten die Bürgermeister, die durchweg jeweilig auf die
Dauer von 12 Jahren gewählt werden, nach sechsjährigerDienstzeit als Pension ein Viertel ihres
Diensteinkummens, nach 12 Jahren die Hälfte; von da ab bis zum 24, Dicuftjnhre steigt die Peusiuu
jährlich um l/u», also bis zum Höchstbetragevon "/»» ^s Dienstcinkommeus. Diefe auf den
ersten Blick für die Beamten recht günstig erscheinende Bestimmung kann zu einer großen Härte
werden. Die Beamten, die zu Bürgermeisterngewählt werden, haben in der Mehrzahl im Staatö-
oder Kommunaldiensteschon so viele Dicnstjahre zurückgelegt,daß sie einen Pensionsansprucher¬
worben hatten. Dieser Anspruch geht ihnen mit ihrer Wahl verloren und sie erwerben einen
Pensionsansprucherst wieder uach sechsjähriger Dienstzeit in ihrer neuen Stellung. Ist der Bürger¬
meister dann z. B. 12 Jahre in seiner Stellung, sodaß er also das Anrecht auf eine Pension in
Höhe der Hälfte seines Diensteinkommenserworben hat, und wird er dmm zum Bürgermeister
einer anderen Stadt gewählt, so geht er seines Anrechts nicht nur verlustig, sunderu er muß nach
sechs Jahren auch wieder nnr mit einem Viertel beginnen, obwohl er früher fchon Anspruchauf
die Hälfte des Diensteinkummensals Pension gehabt hätte. Ein jeder Wechsel in der Stellung
bringt also bei Anwendungder gesetzlichen Bestimmungeneine Verschlechterung hinsichtlich der Pension
uud damit auch der Hinterbliebenenfürsorgemit sich und es wird dadurch den Bürgermeistern, die
vielfach auch mit Rücksicht auf ihre Familie und die Erziehung der Kinder darauf angewiesen sind,
das weitere Fortkommen sehr erschwert. Sofern daher nicht in der einen oder anderen Stadt
durch Ortsftatut allgemeiu bestimmt ist, daß die Anrechnungder früheren Dienstzeitenfür alle
Beamten, auch für die ans Zeit gewählten, gleichmäßig zu erfolgen hat, sichern die Bürgermeistersich
ihre Ansprüche in der Regel durch eiue dahingehende besondere Vereinbarungmit der Stadtvertretung.
Die der RuhegehaltskasseaugeschlossenenStädte scheuen sich indessenmeistens, sich auf eine solche
Vereinbarung einzulassen,solange sie bei der Ruhegehaltskassekeinen Rückhalt finden und deshalb
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den ans der Anrechnungfrüherer Dienstzeiten sich etwa ergebendenMehrbetrag an Pension selbst
tragen müßten. Will man also den Bürgermeistern dieser Städte helfen, so kann es nur durch die
entsprechende Aenderung der Kassenscchungengeschehen.

Ein dahingehenderAntrag ans Gleichstellungder auf bestimmteZeit augestellten Beamten
mit den übrigen Beamten ist bereits im Jahre 1903 seitens des RheinischenStädtebuudes gestellt
wurden. Die Gründe, die damals zur Ablehnung dieses Antrags durch den 43. Provinzinllandtag
geführt haben, können jetzt als durchschlagend nicht mehr angesehen werden, seitdem sich durch das
neue Pcusionsgesetz vom 27. Mai 1907 die Verhältnissewesentlich, uud zwar zu Ungunsteu der auf
bestimmte Zeit gewählten Beamten verschobenhaben. Für diese ist alles beim alten geblieben,
während die übrigen Kummunalbeamteneine wesentliche Verbesserungder Pensionsbezügeerfahren
haben. Bei der Ablehnung der beantragten Satzungsänderung in: Jahre 1903 war der Haupt¬
grund der, daß die auf bestimmte Zeit gewählten Beamten an sich schon günstiger gestellt seien,
wie die anderen Beamten, weil sie schon nach sechsjähriger Dienstzeit eine Pension erdienenkönnten,
die die anderen Beamten erst nach 10 Jahren erhielten. Das trifft jetzt nicht mehr Zn, da die
Anfangspenfion nach dem Gesetze vom 27. Mai 1907 von "/«° aus ^»«» des Diensteinkommeus
erhöht ist. Da bei dcu auf bestimmte Zeit gewählten Beamten eine Steigerung der Pension
zwischen dem sechste« und zwölftenDienstjahre nicht stattfindet, ist ihre Pension also bis dahin jetzt
eine geringere als die der übrigen Beamten, nämlich um °/eo. Erst mit dem zwölfte» Dieustjahre
tritt wieder eiu Ausgleichein. Es entsprichtdeshalb lediglich der Billigkeit, daß man die Bürger¬
meister nicht schlechter stellt, als die übrigen Beamten und ihnen die Pension bei eintretender
Dienstunfähigkeitnach deuselbeuGruudsätzen gewährt, wie den übrigen Kommunalbeamten. Ein
Risiko für die Ruhegehaltskasseist damit kaum verbünde». Einerseits müssen die Beiträge, wenn
sie für die betreffende Stelle nicht schon geleistet sein sollten, in Höhe des satzungsmäßigen Zuschlags
zum Reservefonds vom Jahre 1901 ab, dem Gründungsjahre der Nuhegehaltskaffe,nachgezahlt
werden. Andererseits wird es nur selten vorkommen, daß die Bürgermeister schon während der
ersten sechs Dienstjahre, während deren sie zur Zeit noch keine Pensionsansprttche haben, schon
dienstunfähigwerden, im Gegcuteil kann mit Sicherheit angenommen werden, daß die Dienstunfähig¬
keit im Durchschnitterst im höheren Lebensalter eintritt, wenn die Beamten ihre Dienststelleschon
12 und noch mehr Jahre inne haben. In dieser Zeit tritt aber mehr und mehr ein Ausgleicheiu
zwischen dem jetzigen gesetzlichen Ruhegehalt und demjenigen, das den Bürgermeisternzustehen würde,
wenn man ihre Pension ebenso berechnen würde, wie die der anderen Kommunalbeamten. Die im
Gesetzefür sie vorgesehene Pensiou vou '"/«» des Diensteinkummensnach 12 Jahren entspricht
einer Dienstzeit von 20 Iahreu, wenn man die Pensiou nach den Grundsätzendes Pensionsgesetzes
vom 27. Mai 1907 berechnet. Bei den Bürgermeistern der Städte, die der Nuhegehaltskasse
angehören, und es sind das durchweguur die kleinen und mittleren, wird ein solches Dienstaltcr
bei Anrechnungder früheren Dienstzeiten, z. V. als Referendar oder Assessor, im Durchschnittden
tatsächlichen Verhältnissenentsprechen.

Mit Rücksicht darauf hat auch der zweite Gruud, der im Jahre 1903 zur Ablehnung der
vom Städtebuude beantragten Satzungsänderung führte, seine Bedeutung im wesentlichen verloren.
Wie in den obigen Ausführungen noch nicht hervorgehobenist, erhalten die auf bestimmteZeit
gewählten Bürgermeister uud Beigeordnetendie im Gesetze vorgesehene Pension nicht uur bei ein-
tretender Dienstunfähigkeit,sondern auch dauu, wenn sie nach Ablauf ihrer Wahlzcit nicht wieder¬
gewählt werden. Dieser Fall kann frühestens nach 12 Jahren eintreten, da die Wahlperiode durch¬
weg auf diese Zeit bemessen ist. Alsdann besteht aber, wie dargelegt, in der Regel kein erheblicher
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Unterschied mehr, mag man die Pension nach den Bestimmungender Städteurdmmg oder unter
Anrechnungder früherenDienstzeitenwie die Pension der anderen Beamten nach dem Penfionsgesetz
berechnen. Es kann allerdings vorkommen,daß die auf letzterem Wege berechnete Pension einen
wesentlich höheren Betrag erreicht. Dieser Umstand wiegt jedoch nicht schwer, da es einerseitsnnr
sehr selten geschieht, daß ein Beamter, obwohl er noch dienstfähigist, nicht wiedergewähltwird, und
weil andererfeits die Belastung der Ruhegehaltskassedurch den vereinzeltenhöheren Pensionsbetrag
für die jährliche Umlage bei dem Gesamtbetrage der umlagepflichtigcnGehälter von mehr als
5 000 000 M. ohne jeglichen Belang ist.

Der Proviuzialausschuß erachtet es danach für gerechtfertigt,daß die Zulässigkeit der
Anrechnung früherer Dienstzeiten für die Ruhegehaltskasseohne Einschränkungauch auf die auf
bestimmteZeit gewähltenBeamten ausgedehnt, und daß der Ruhegehaltskassedamit die Möglichkeit
gegeben wird, deren Pension nach denselben Grundsätzenzu berechnen, wie die der übrigen Beamten.

III. Das Witwen- und Waisengeld wird nach der Pension berechnet, zu welcher der
Verstorbeneberechtigtgewesenist oder berechtigt gewesensein würde, wenn er am Todestage in
den Ruhestand versetzt worden wäre. Wenn daher für die Ruhegehaltskassediese Möglichkeit
geschaffen wird, den auf bestimmteZeit angestellten Beamten durch Aurechnungihrer früheren Dienst¬
zeiten eine höhere Pension zu zahlen, so muß in gleicher Weise durch einen entsprechenden Znsatz
zu § 7 der Satzuugm der Witwen- nnd Waisenversorguugsanstaltfür die Kommunalbeamtender
Nheinpruviuz für die Hinterbliebenendieser Beamten gesorgt werden.

Der Provinzialansschuß beehrt sich demnach zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

a) dem ß 9 der Satzungen der Ruhegehaltskasseder Kreis-Kommunalbeamtenund Stadt¬
gemeinden der Rheinprovinz die nachstehend vorgeschlagene nene Fassung geben:

Alte Fassung:
s 9.

Die Kasse zahlt an die berechtigten Empfänger
die ihnen gesetzlich zustehenden Ruhegehälter, wo¬
bei dieselbe bei den nicht auf eine bestimmte
Zeit augestellten Beamten auch die Zahlung
derjenigen Beträge übernimmt, welche sich aus
eiuer Aurechuung der vou den Beamten im Reichs-,
insbesondereim Militärdienste, im Staatsdienste
oder im Dienste eines deutschenKommnnalverbandes
oder einer anderen öffentlichen Korporation ver¬
brachten Zeit ergeben. Die hiernach sich ergebende
Summe wird jedoch nm den Betrag eines für die
genanntenDienstzeitenetwa anderweitzu beziehen¬
den Ruhegehaltes gekürzt.

Die Kasse übernimmt ferner, außer der Zah¬
lung der eigentliche» Ruhegehälter, auch die Zah¬
lung derjenigen Beträge, welche in den Fällen
des ß 16 zu Nr. 2 des Gesetzes, betreffenddie

Neue Fassung:
8 9.

Die Kasse zahlt an die berechtigten Empfänger
die ihnen gesetzlich zusteheuden Ruhegehälter, wo¬
bei sie auch die Zahlung derjenigen Beträge
übernimmt, welche sich aus einer Aurechuungder
von den Beamten im Reichs-, iusbesoudcre im
Militärdienste, im Staatsdienste oder im Dienste
eines deutschen Kommunalverbandes oder eiuer
anderen öffentlichen Korporation verbrachten Zeit
ergeben. Die hiernach sich ergebende Summe
wird jedoch um den Betrag eines für die genannten
Dienstzeitenetwa anderweit zu beziehenden Ruhe¬
gehaltes gekürzt.

Die Kasse übernimmt ferner, cmßer der
Zahlung der eigentlichen Ruhegehälter, auch die
Zahlung derjenigenBeträge, welche in den Fällen
des ß 16 zn Nr. 2 des Gesetzes, betreffend die
Dienstvergehender nichtrichterlichen Beamten, vom
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Dienstvergehender nichtrichterlichen Beamten, vom
28. Juli 1852 ans dem Amte entfernten Beamten
als Unterstützungverabreichtwerden.

Der Provinzialausschuß ist berechtigt, einem
der Kasse angehörendenBeamten vor Ablauf der
seine Ruhegehaltsberechtigungbedingenden Zeit ein
Ruhegehalt zu bewilligen, welches aber in keinem
Falle '/3 desjenigen Betrages übersteigen darf,
welchesihm bei der Erlangung der Ruhegehalts-
berechtiguug zugestandenhaben würde.

28. Juli 1852 aus dem Amte entfernten Be¬
amten als Unterstützungverabreichtwerden.

Weiterhin zahlt die Kasse den Hinter¬
bliebenen eines Ruhegehaltsempfangers
das Ruhegehalt noch für die auf den
Sterbemonat folgenden drei Monate (Gna-
denvierteljahr) unter Anrechnung des vor
dem Tode des Ruhegehaltsempfangers
fällig gewordenen Betrages.

Der Provinzialausschuß ist berechtigt, einem
der Kasse angehörendenBeamten vor Ablauf der
feine Ruhegehaltsberechtigungbedingenden Zeit ein
Ruhegehalt zu bewilligen, welches aber in keinem
Falle ^/» desjenigen Betrages übersteigen darf,
welches ihm bei der Erlangung der Ruhegehalts¬
berechtigungzugestandenhaben würde.

K) ferner in dem § 7 Absatz 1 der Satzungen der Witwen- und Waisenversorguugsanstalt
für die Kommunalbeamteuder Rheinprovinz nach dem zweiten Satz folgendenZusatz
einschiebeu:

§ 7, Slltz 1 U. 2: Das Witwengeld besteht in vierzig vom Hundert des¬
jenigen Ruhegehaltes, zu welchem der Verstorbene berechtigt gewesen ist oder
berechtigtgewesen sein würde, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt
worden wäre. Für die Berechnung des Ruhegehaltes sind die gesetzlichenBe¬
stimmungensowie die auf Grund derselben ergangenen Ortsstatute und Kreistags¬
beschlüsse und hinsichtlichsolcher Beamten, für welche derartige Bestimmungen
nicht gelte», die bei der Aufnahme in die Ruhegehaltskasseder Kreis-Kommunal¬
verbändennd Stadtgemeindender Rheinprovinz geltenden Bedingungenmaßgebend.
Slltz 3: Ebenso richtet sich die Berechnung des Ruhegehalts der auf
bestimmte Zeit gewählten Beamten nach den Satzungen der genannten
Ruhegehaltskasse."

Düsseldorf, den 1. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich,
Vorsitzender,

Dr. von Renvers,
Landeshauptmann.

Anlage zu dem Bericht
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Anlage zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffenddie Aen¬
derung des § 9 der Satzungender Ruhegehaltskasseder Kreis-Kommunalverbande und
Stadtgemeindender Rheinprovinzund des § 7 der Satzungen der Witwen-und Waisen¬
versorgungsanstalt für die Kommunalbeamten der Rheinprovinz. Drucksachen. Nr. 15.

Euer Hochwohlgeboren beehren sich die unterzeichneten Vertreter von der Ruhegehaltskasse
der Kreiskommnnalverbändeund Stadtgemeinden der Nheinpruvinz ungehörigen Stadtgemeinden
nachfolgendenAntrag ans eine Aenderung der Satzungen der genannten Ruhegehaltskassc mit
der Bitte um geneigte Befürwortung bei dem Provinzialausschuß und dem Pruvinziallandtage
ergebenst einzureichen.

Die Satzungen der Ruhegehaltskasseder Kreiskommunalverbändeund Stadtgemeinden der
Rheinprovinz enthalten in der die Anrechnungfrüherer DienstzeitenregelndenBestimmungdes ß 9
Abs. 1 eine Beschränkungauf die nicht auf eine bestimmte Zeit angestellten Beamten.
Durch diese Beschränkung werden die Bürgermeister und Beigeordneten,welche nur auf eine Dauer
von 12 Jahren gewählt werden, von der Wohltat der Anrechnungfrüherer Dienstzeiten ausge-
fchlossen. Die Stadtgemeinden ihrerseits, welche der Ruhegehaltskassebeigetreten sind, dürfen
erwarten, daß sie durch die Zahlung der hohen Beiträge zur Ruhegehaltskasseeinen Anspruchgegen
diese erwerben auf Zahlung derjenige»Ruhegehälter, welche, sofern nun einmal über das gesetzliche
Maß hinausgegangen wird, nach allgemeinen Grundsätzen angemessenerscheinen. Die bisherige
Beschränkung scheint darauf zurückzuführen zu sein, daß die Bürgermeister und Beigeordneteninso¬
weit eine Sonderstellung einnehmen,als sie nach den geltendengesetzlichen Bestimmungenschon nach
6 Jahren mit "/»» ihres Gehaltes ruhegehaltsberechtigtwerden, während die anderen der Kasse
ungehörigen Beamten erst nach 10 Jahren eine Ruhegehaltsberechtigungin dieser Höhe bisher
erreichten. Dieser Grund für die Beschränkung ist seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 27. Mai
190? fortgefallen. Nach diesem Gesetz erhalten die letzteren Beamten nach 10 Jahren 20/ßn ihres
Gehalts als Ruhegehalt. Hingegen die Bürgermeisterund Neigeordnetenbleiben vom 6. Jahre an
auf 15/gy stehen, so daß sie also auch nach 10 Iahreu erst diesen Betrag als Ruhegehalt erhalten.
Dem Vorteil der etwas früheren Erlangung der Ruhegehaltsberechtigungsteht also nunmehr der
Nachteil des geringerenAnfangsruhegehalts gegenüber.

Wohl in allen Fällen sehen die Bürgermeister und Beigeordneten, wenn sie ihr Amt
antrete», auf eine frühere Dienstzeit zurück; sehr häufig ist diese Dienstzeit eine recht beträchtliche.
Von den Bewerbern wird stets erwartet, daß sie sich in der Kommunalverwaltnngbewahrt oder gar
das höhere juristische Staatsexamen abgelegt haben. Schon in den nicht ganz kleinen Städten,
sicherlich aber in den mittleren Städten stehen die Leiter des Gemeinwesensbei ihrer Einführung
in einem vorgerückten Lebensalter. Sie dürfen daher die Anrechnungihrer frühern Dienstzeit wohl
erwarten. Diese Anrechnung ist durchaus angebracht und auch ziemlich allgemeinüblich. Größere
Städte haben sie vielfach durch Ortsstatut oder durch Gemeindebeschluß ganz allgemein, nicht nur
für ihre übrigeu Beamten, sondern auch für Bürgermeisterund Beigeordneteeingeführt. Es sei hier
das Ortsstatut, betreffend die Versehung der Beamten und Angestellten der Stadt
Cüln in den Ruhestand, angeführt, welches in seinemß 4 ganz allgemein für alle Beamten
bestimmt, daß

bei Berechnung der Dienstzeit anch die Zeit in Anrechnung kommt, während
welcher ein Beamter oder Angestellter innerhalb des Deutschen Reiches im
Dienste eines Nuudesstaates, eines Kommunalverbandes, der Versicherungs-
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anstalten für die Invalidenversicherung und ständischer oder solcher Insti-
tute, welche ganz oder zum Teil aus Mitteln des Reichs, eines Vundes-
staates oder eines Kommnnalverbandes unterhalten werden, sowie im
Kirchen- oder Schuldienste gestanden hat.

In vielen Fällen muß die Nichtanrechnung früherer Dienstzeit zu einer krassen Ungerechtigkeit
führen. Im allgemeinenkann man annehmen, daß der Bürgermeister bei Autritt seiner Stelle
durchschnittlich 35 Jahre alt ist und seit dem 24. Lebensjahre eine ruhegehaltsbercchtigteStelle
bekleidet hat. Entweder hat er bis zu diesem Lebensalter nach Abgang von der Schule im Vor¬
bereitungsdienst in Kommunalverwaltungenoder in der Staatsverwaltung gestanden oder er hat,
wenn er Jurist ist, bis dahin die Universität besucht. Er besitzt also bereits, da er im 12, Dieust-
jahre steht, in seiner bisherigen Stellung Nuhegehaltsberechtigung,die ihm mit seiner Anstellungals
Bürgermeister bei Nichtanrechnungfrüherer Dienstzeit gänzlich verloren geht. Nach 6 Jahren
beträgt bei Nichtanrechnungsein Ruhegehalt 15/80 seines Gehalts; in seiner früheren Stellung
würde es sich bei 17 Dienstjahren auf 27/ßy berechnen. Nach 11 Jahren — er ist nunmehr schon
46 Jahre alt — ist er auch, nicht über 15/^0 hinausgekommen,während er in seiner frühern
Stellung bei 32 Dienstjahren schon auf 32/W, also auf mehr als das Doppelte, gestiegen wäre.
Erst mit Erreichung des 12. Dienftjahres findet einigermaßen ein Ausgleich statt. Dieses ist nun
ein Beispiel, welches dem Durchschnitt entspricht. Häusig aber steht der Bürgermeister bei Ein¬
führung in sein Amt in einem hohem Lebensalter als dem 35. Jahre. Der Fall ist nicht selten,
daß ein Bürgermeister vor seiner Wahl auch bereits anderwärts Bürgermeister oder Beigeordneter
war und in feiner letzten Stellung bereits Ruhegehaltsberechtigungerworben hatte. Es fei hier der
Fall des verstorbenenBürgermeisters Bemme in Kreuznach angeführt. Er bekleidete,bevor
er sein Amt in Kreuznach am 30. Januar 189? antrat, bereits seit dem 24. August 1888 feine
bisherige Stelle in Ruhrort. Als er im Oktober 1897 starb, wäre er ohne Ruhegehaltsberechtigung,
und wären daher seine Hinterbliebenen ohne Anspruch auf Versorgung gewesen,wenn nicht seine
frühere Dienstzeit mit Genehmigungdes Bezirksausfchusses Anrechnunggefundenhätte, was damals
die Witwen- und Waisenversurgungsaustaltfür die Kommunalbeamtender Rheinprovinz anerkannte,
indem sie die aus dieser Anrechnungsich ergebenden Verpflichtungender Stadt Kreuznachals ihres
Mitglieds übernahm. Wie diefer Fall des Versterbens kann sich bei gleichen Verhältnissen auch
jederzeit der Fall einer notwendigenZnrnhefetzungeines Bürgermeisters zutragen. Wenn nun der
Grundsatz als richtig anerkanntwird, daß die Mitglieder der Nuhegehaltskasseerwarten dürfen, daß
die Kasse die angemessen erscheinendenVerpflichtungen,die ihnen gegenüberihren Beamten entstehen,
übernimmt, fu dürfte es wohl gerechtfertigterscheinen,die Anrechnungfrüherer Dienstzeit mich ans
die Bürgermeister und Beigeordnetenauszudehnen.

Die Satzungen anderer Nuhegehaltskassensprechen denn auch diese Anrechunugans. Außer
derjenigenfür die Nheinpruviuz enthält nnr die Satzung für die Penfiunkaffe der Kreise,
Städte und anderer Korporationen in der Provinz Westfalen in ihrem 8 62, die Be¬
schränkung der Aurechnungauf die uicht auf bestimmte Zeit angestellten Beamten. Von den anderen
bisher bestehenden Nnhegehaltstaffen gewährt die älteste, nämlich diejenige für die Kommn-
nalbeamten des Regierungsbezirks Wiesbaden in dem § 9 ihres Reglements die Anrech¬
nung früherer Dienstzeiten für alle Beamten, indessen für sie alle unter Einschränkungen,
indem sie verlangt, daß die frühere Dienstzeit bei dem Bczirksverbande des Regierungsbezirks
Wiesbaden oder bei anderen zur Zeit angeschlossenenoder früher angeschlossengewesenenMitgliedern
der Kasse zugebracht wurde, hinsichtlichder Bürgermeister und übrigen besoldeten Magistratsmit-
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glieder, sowie der besoldeten Landbürgermeister,indem sie außerdem bestimmt, daß es sich um eine
frühere Anstellungin einer dieser Eigenschaften bei einer anderen Gemeinde des Regiruugsbezirks
Wiesbaden handeln muß. Dieses Vorgehe« der älteste« Ruhegehaltskassehat bei keiner der später
gegründete« Nachahmung gefunden. Es dürfte dies anch wohl gar nicht zu empfehlensciu. Der
Staat selbst handelt bei Versetzungseiner Beamten nach dem Grundsätze, daß der Beamte auch
andere Verhältnisse als die seiner engeren Heimat kennen lernen soll. Er schickt daher seine Be¬
amten von einer Provinz zur auderu. Auch den Gemeindebeamtenkann die Kenntnis fremder
Verhältnisse nur nützlich sein. Es sind denn auch Wechsel in den kummmmlenBeamtenstellungcn
vou einer Provinz zu einer anderen keine Seltenheit. Will man den sich hieraus ergebenden
Vorteil wahren, so erscheint es augebracht, die Anrechnungganz frei zu gestalten nnd auf jegliche
Dienstzeit im Reichs-, Staats- und Gemeindedienst zu erstrecken. Alle entgegenstehenden Bedenken
dürsten wohl schwindengegenüber der Erwägung, daß dein Zugauge von Beamten ans anderen
Provinzen stets ein Abgang solcher gegenübersteht, daß die Kasse, wenn sie für jene Beamten größere
Verpflichtungenübernimmt, bei diesen aller Verpflichtungenledig wird. Schließlichsei aber noch
bemerkt, daß die Wiesbadener Bestimmung eine partikularistischeTendenz trägt, die einem all-
Preußischem Empfinden durchaus widerspricht.

Die übrigen Nuhegehaltskassenbesitzen denn nun auch eine ganz freie Gestaltung der Au-
rechnung. Diejenige für die Kommunalbeamten des RegieruugsbezirkB Kassel bestimmt
im § 16 ihrer Satzung, daß

die Kasse auch die Zahlung derjenigen Beträge übernimmt, welche sich
aus einer Anrechnung der von den Beamten und Lehrern im Reichs-,
insbesondere im Militärdienste, im Staatsdienste, oder im Dienste eines
Deutschen Kommnnalverbandes oder eiues der Kasse angeschlossenen Mit¬
gliedes verbrachten Zeit ergeben.

Die Ruhegehaltskasse für Kreisverbäude, Städte uud andere öffentlichen Verbände,
rechtsfähige Anstalten und Gesellschaften der Proviuz Oftpreußen läßt iu ihrem 8 H

die Anrechnung einer, im Militär-, Staats- oder Gemeindedienst zuge¬
brachten Dienstzeit

zu. Endlich enthält die im Entwurf vorliegende Satzung einer Ruhegehaltskafse für die
wcstpreußischen Kommunalbeamten iu ihrem ß 18 eine im Wortlaut genau der oben an¬
geführten KasselerSatzung «achgebildete Bestimmung.

Es sei hier bemerkt, daß die gesetzlichenBestimmungenüber die Ruhegehaltsberechtiguug
der Bürgermeister und besoldeten Magistratsmitglieder in Hessen und in Ost- und Westsirenßen
dieselben sind, wie diejenigenfür die rheinischen Bürgermeisterund Beigeordneten.

Es besitzen also drei und zwar gerade die jüngeren Nuhegehaltskassenden Grundsatz der
uneingeschränktenAnrechnuug der frühereu im Reichs-, Staats- und Gemeindedienst zugebrachten
Dienstzeiten. Sie haben in ihren Satzungen die Furderuug der Stadtgemcinden auf diese uneiu-
geschräukte Anrechnung unbedenklich als gerechtfertigtanerkannt, wie der Staat dem Wunsche der
Beamten ans eine bessere Gestaltung der Nnhegehaltsberechtignngim abgeschlossenenJahre nach¬
gegeben hat. Wenn die Unterzeichneten daher hiermit beantragen,

„im ß 9 Absatz 1 der Satzungen der Rnhegehaltskasse der Kreiskom-
muualverbände und Stadtgemcinden der Nheinprovinz die Worte:

„„bei deu uicht auf eiue bestimmte Zeit angestellten Beamten""
„fortfallen zu lassen",

20*
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so hegen sie die sichere Hoffnung, daß die Rheinprovinz hinter den anderen Landesteilen, die mit
ihrem Beispielvorangegangensind, nicht zurückstehen, daß sie dem allgemeinen Vorgehendes Staates
in diesem besonderen Falle nachfolgenwird, und daß ihre Körperschaftenden gestellten Antrag als
begründet ansehen und annehmen werden.

Wenn ein Bedenken gegen die hier gewünschte Anrechnung früherer Dienstzeit bei den
Bürgermeisternund Beigeordnetenauftauchen könnte, so ist es nur eines, auf welches noch uäher
eingegangenwerden muß. Wird diese Aurechnnngin die Satzung aufgenommen,so ist anzunehmen,
daß alle der Kasse angeschlossenenStadtgemeinden, soweit es noch nicht geschehen ist, die Anrechnung
beschließen. Von einem solchen Schritt könnten vielleichtunangenehmefinanzielle Folgen für die
Kasse befürchtet werden, weil möglicherweise Bürgermeister und Beigeordnete nach Ablauf ihrer
ersten Wahlzeit mit einem hohen und infolge der Anrechnung früherer Dienstzeit noch erhöhten
Ruhegehalt, auch ohne dienstunfähigzu sei», uud deshalb auf ganz unverhältnismäßig lauge Zeiten
zur Ruhe gesetzt werden. Diese Befürchtungist indessen grundlos. Zunächst ist zu ihr zu bemerken,
daß je mehr Dienstzeit angerechnet wird, je höher also das Ruhegehalt sich bemißt, desto alter auch
der betreffende Beamte, desto kürzer mithin die noch verbleibende Lebenszeit und desto geringer die
Gefahr für die Kasse ist. Dann sind aber auch derartige Fälle der NichtWiederwahl von Bürger¬
meisternund Beigeordneten ohne nachgewiesene Dienstnnfähigkeitäußerst selten. Und es ist nicht
zn befürchten,daß sie sich infolge einer Anrechnungfrüherer Dienstzeit vermehrenwürden. Es ist
anzunehmen,daß in weitaus den meisten Fallen, wie bisher, so auch zukünftig die Bürgermeister
und Beigeordnetenin einem Lebensalter zur Ruhe gesetzt werden, in dem die Anrechnung uicht
mehr oder nur geringfügig in Betracht kommt, nnd daher höhere Lasten für die Kasse nicht oder
doch wenigstensnur in geringem Maße entstehen. Dieser Punkt hat hin und wieder und zuletzt
noch bei der auf dem 14. westpreußischen Städtetage im Jahre 1906 stattgehabten Be¬
sprechung der Gründung einer Ruhegehaltskassefür die Provinz Westpreußeu ähnliche Bedenken
erregt. Ueber ihn sprach sich nnn der damalige Berichterstatter mit durchaus zutreffendenWorten
aus, die hier angeführt feien:

„Den ersteren Punkt anlangend, wurde die Befürchtung aus¬
gesprochen, daß nach Einrichtung einer die Ruhegehälter zahlenden Kasse
die Wiederwahl von durchaus rüstigen und auch amtlich tüchtigen Bürger¬
meistern leicht aus persönlicher Feindschaft, persönlichem Groll unter¬
bleiben könne. Ich teile diese Furcht zwar nicht nnd ich bin überzeugt,
daß auch meine Herren Kollegen sie nicht teilen. Man nntcrschcitzt bei
dieser Ansicht die Einsicht der Stadtvertretnngen. Nach meinen Er¬
fahrungen wenigstens und dem Resultate der von mir in sulchen Fällen
eingezogenen Erknndiguugeu hatten die nicht wiedergewählten Bürger¬
meister ausnahmslos es sich selbst zuzuschreibeu, daß die Wahl nicht
wieder auf sie fiel. Nicht persönliche, sondern sachliche Momente waren die
leitenden Ursachen. Hegt man aber nicht mein Vertrauen zu deu Stadtver¬
tretungen, dann gibt es auch in diesem Punkte genügende Schutzmittel."

Sollte ein derartiges Schutzmittel als erforderlichangesehen werden, so würde ganz einfach
eine Zuslltzbestimmuag zu § 9 Absatz 1 der Satzungen der Ruhegehaltskassezu treffen sein mit
etwa nachfolgendem Wortlaut:

„Bei Stellen, deren Inhaber nur für eiue bestimmte Zeit gewählt sind,
übernimmt die Kasse im Falle der NichtWiederwahl nur daun, wenn diese
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NichtWiederwahl nachweisbar infolge eingetretener Dienstunfähigkeit
erfolgt ist, die Zahlung der aus einer Anrechnung früherer Dienstzeiten
sich ergebenden Mehrbeträge.

Durch eine solche Bestimmimg würden wohl alle entstehenden Bedenken zu beseitigen sein.
Es wird sich aber auch leicht feststellen lassen, daß Zuruhesctzmigen von noch dienstfähigenBürger¬
meistern und Beigeordnetenbisher selten vorgekommen sind, in welchem Lebensalter solche Beamte
gestandenhaben, und auf wie lange die Ruhegehälter für solche noch gesunde Personen von der
Kasse haben gezahlt werden müssen.

Wir bitten daher, falls das besprochene Bedenken bestehen sollte, soweit es erforderlich
erscheint, diese Feststellungenzunächst treffen zu wollen.

Die Mehrbelastungwird also aller Voraussicht nach für die Kafse keine erhebliche fein. Sollte
aber für die jedenfalls eintretende, aber unerheblicheMehrbelastung der Kasse eine Gegenleistung
für diese gewünscht werden, so wird eine solche zweifellos seitens der Stadtgemeinden gern über¬
nommen werden. Diese Gegenleistungwürde zweckmäßig darin zu bestehen haben, daß für die
zur Anrechnungkommenden früheren DienstzeitenJahresbeiträge nachzuzahlensind, auch wenn für
die bisherigen Stelleninhaber solche bereits gezahlt oder anf Grund des § 17 Absatz 2 der Satzungen
nachgezahltworden sind. Es würde dies nötigenfalls durch eine weitere Zusatzbestimmung zu der
Satzung zum Ausdruckzu kommen haben.

Indem wir Euer Hochwuhlgeboreuunseren Antrag hiermit unterbreiten, bitten wir noch¬
mals nm dessen wohlwollende Prüfung und Befürwortung bei den Körperschaften der Provinz und
verbleibenmit vollkommener Hochachtung

Euer Huchwohlgeboren ergebenste

Albermann—Kalt
vi-, Nllrth—Gummersbach
Vartlau-Grüfrath
Necker—Saarburg
Bellefontaine—Wittlich
Nlcymüllcr—Kettwig
Nlume—Ahrweiler
Noeuing—Odentirchcn
Nornes—Gemnnd
Nrcuer—Werden
Nroelmaun—Schlciden
vr. ClllbYN—Eschweilcr
Commcßmaun—Rheinbach
Conradi-Weltmann
Craemer—Moers
Czettritz-Ohligs
Derpmann —Kaiserswcrth
DohoelMllnn—Stolbcrg
Eigen—Vcrgnenstadt
Dr. Gepvert—Ncuwied
Gerttndllch—Liittringhansen
Gliißuei—Äacharach
Grobben-Nenerburg
Griiueberg-Orsoh
Hageutötter—Hncteswagen
Hahn—Erkelenz
Hammer—Oberwcset
Hatt—Boppaid

Heinrich-Wald
Frh. von Heinsberg—Xanten
Heitland-Hilden
Hennighllusen—Gcrreshcim
Hoeren—Remagen
Jausen—Ratingen
Ioettcn—Sobernheim
Kalpcrs—Malmedy
Kcmmaun—Cronenbcrg
Dr, Kcrlhosf—Andcrnach
Kilschbaum—Wülfrath
Klein-Leichlingen
Knaben—Wevelmghoven
Ui-, Kohlen—Sa arlouis
Kremer—Rhcindahlen
Lerner—Linz
Lcue—Dinslaken
van Lohen—Heinsberg
Mck—Kempen
Lützenliichen—Cochem
van Meenen—Stroinberg
Meyer—Vallendar
Or. Mliller—Hitdorf
Neß—Aitburg—Süchteln
Odendahl—Süchteln
Ott—Vinzig
Pleuß-Montjoie
Dr. Pohl—Mayen

Poppelbaum-Wesel
Roll—Rheinberg
Ur, Rnlnud-Prüm
Nutgers—Eupen
Sahlcr—Rces
Sandluhl—Kirchberg
SchUlitz—Linnich
Schrocder - - Verg-Neutirchcn
Schnlz—Steele
Schumacher—Münstercifel
Dr. Sester—Euskirchcn
Simonis—Bernlastel-Cnes
van Spanlcren—Nnrg
Staas—Ronsdorf
Stosberg—Lenncp
Thiel—Merzig
Thomas—Nelbcrt
Tschcple—ltirn
Veloer—Wipperfnrth
Vogt—Iiilich
Weber—Vrnunfels
Weber—Traben-Trarbach
vr. Werners—Geldern
Witl—W ernielskirchen
vr. Wulf—Clevc
Zander—giilpich
von Zeugen—Wetzlar,

Au den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz in Düsseldorf.



158 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 13.

Anlag e 13.
(Drucksachen, Nr. 13.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Abänderung des § 7 der Satzungen der Witwen- und Waisenversorgungsanstalt
für die Kommunalbeamten der Rheinprovinz.

Nach dem Gesetze vom 1. Juli 1897, welches die Hinterbliebenenbezügefür die Staats¬
beamten regelt, sollte das Witwengeld mindestens 216 M. betragen und für die Witwen der
Staatsminister und Beamten der ersten Rangklasse3000 M„ für Witwen der zweiten und dritten
Nanallllsse 2500 M. und für die Witwen der übrigen Beamten 2000 M. nicht übersteigen.
Durch das Gesetz wegen Abänderung des Gesetzes,betreffend die Fürsorge für die Witwen und
Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten «., vom 27. Mai 1907 ist diese Vorschrift dahin
geändert worden, daß das Witwengeld mindestens 300 M. betragen und für die Witwen der
Staatsminister und Beamten der ersten Rangklasse 5000 M. und für die Witwen der übrigen
Beamten 3500 M. nicht übersteigen soll. Die Erhöhung des Mindestbetrages von 216 M. auf
300 M. kommt ohne weiteres auch den Witwen der Beamten der Stadtgemeinden «. zugute,
weil deren Witwengeld nach § 15 des Gesetzes,betreffend die Anstellung und Versorgung der
Kommunalbeamten,vom 30. Juli 1899 sich nach den für die Witwen der unmittelbaren Staats¬
beamten geltenden Vorschriften richtet mit der Maßgabe, daß als Höchstsatz der Betrag von
2000 M. festgesetzt ist. Demgegenüber ist in den Satzungen der Witwen- und Waisenver¬
sorgungsanstalt für die Kommunalbeamtender Rheinvrovinz im § 7 dem alten Gesetze von 189?
entsprechend als Mindestbctrag des Witwengeldes nur der Betrag von 216 M. vorgesehen,
während als Höchstsatz 2500 M. bestimmt sind. Die Kasse ist also nicht in der üage, den
Witwen den gesetzlichen Mindestbetrag von 300 M. auszuzahlen, wenn das Witwengeld bei
Berechnung nach dem Ruhegehalt des Mannes diesen Betrag nicht erreicht, und es muß deshalb
in den Satzungen der Mindestsatzwie in dem neuen Gesetze gleichfallsauf 300 M. erhöht werden.
Da der frühere Höchstsatz von 2500 M. in dem neuen Gesetzeauf 3500 M. erhöht worden ist,
wird in den Anstaltsscitzungendieselbe Aenderung vorzunehmensein, damit den Hinterbliebenen
Witwen der zur Kasse gehörenden Kommunalbeamten die Wohltat des neuen Gesetzes zuteil
werden kann.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demnachzu beantragen:
„Der Provinziallandlag wolle die Abänderung des § 7 Absatz l letzter Satz

der Satzungen der Witwen- uud Waiscnversorgnngsanstaltfür die Kommunalbeamten
der Rheinvrovinz wie folgt beschließen:

Alte Fassung: Neue Fassung:
Das Witwengeld soll mindestens Das Witwengeld soll mindestens

....... 216 Mark betragen und ....... 300 Mark betragen und
2500 Mark nicht übersteigen. 3500 Mark nicht übersteigen.
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und zugleich dieser Aenderung rückwirkende Kraft bis zum 1. April 1907, dem Tage,
von dem ab das neue Hinterbliebenen-Fürsorgegesetzvom 27. Mai 1907 Geltung
erlangt hat, beilegen."

Düsseldorf, den 18, Dezember 1907.

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 14.
(Drucksachen. Nr. 17.)

Bericht und Antrag
des Provinzialansschusses,

betreffend

den Fortgang in der Errichtung weiterer Rheinischer Provinzial-Erziehungsanstalten
für ältere FürsorgezöglingemännlichenGeschlechts, katholischen und evangelischen

Bekenntnisses.

Am 14. März 1907 hat der 47. Rheinische Provinziallandtag von einem Berichte des
Inhaltes, daß die angestelltenErmittelungen nach geeigneten Geländen hinsichtlich der evangelischen
Anstalt noch zn keinem bestimmtenErgebnis geführt hätten, während der Ankauf eines Geländes
für die katholische Anstalt bei Nhcindahlen in sicherer Aussicht stehe, Kenntnis genommenund
beschlossen,der weiteren Ausführung der Beschlüsse vom 15. Februar 1906 entgegenzusehen.

Der Stand der Angelegenheitist nnnmehr folgender:

Das Gelände für die katholische Anstalt ist erworben. Es liegt an der Provinzialstraße
Aacheu—Crefeld zwischen M.-Gladbach und Rheiudnhlcn uud zwar 4 Kin vom Mittelpunkt der
Stadt M.-Gladbach uud 3,5 Km vou Rheindahlcn. Die elektrische Straßenbahn von M.-Gladbach
geht bis auf etwa 3 Kni heran, soll demnächst aber noch weiter vorgestreckt werden.

Das Gelände ist ein 30,95 na großes Viereck, ganz eben, mit 450 in Straßenfront.
An der gegenüberliegenden Seite der Straße ist von einem Dreieck, dessen eine Seite an der Straße
mit 220 in Front liegt, in Grüße von 1,04 im der größte Teil ebenfalls angekauftwurden, um
unangenehme Nachbarschaft fernzuhalten. Der Gesamtkaufpreis einschließlichaller Nebenkosten
beziffertsich bis jetzt auf rund 82000 M.

Der Boden ist lehmiger Sandboden. Die Oberschicht enthält geringe Beimengungenvon
Humus. Im Untergrund nimmt Sand- nnd Kiesgehaltzu. Es finden sich auch einzelne Gisenschüsse.

Wasser ist in einer Tiefe von 15—20 in reichlich vorhanden; falls die Anlage eines
eigenen Wasserwerkeswider alles Erwarten auf besondere Schwierigkeitenstoßen sollte, ist der
Anschlußan das Wasserwerk in Nhcindahlen oder M.-Gladbach möglich.

Die Abwässer der Anstalt sollen vorläufig durch einen schaubaren Graben einer benachbarten
Sandgrube zugeführt werden; sollte die Grube späterhin die Abwassernicht mehr aufnehmen, so
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kann durch einen Kanal in der Provinzialstraße der Anschlußan die Kanalisation und Kläranlage
von Nheindahlenerfolgen.

Als Beleuchtungsart ist, wie in der Fürsorge-Erziehungsanstalt Fichtenhain, elektrisches
Licht vorgesehen, dessen Strom ebenso wie dort in einer eigenen elektrischen Zentrale erzeugt
werden soll.

Von den geplanten 15 Gebäuden der Anstalt sind im Laufe des Sommers 1907 das
Verwaltungsgebäude, die drei Zöglingshänfer für schuleutlasseue Zöglinge, die Kirche und Schule
und das Iöglingshaus für schulpflichtige Zöglinge in Angriff geuommcuund zum Teil unter Dach
gebracht, zum Teil soweit gefördert, daß die Vollendung der Nohbauarbeiten im Mai oder Juni
dieses Jahres erfolgen kann. Gleichzeitig ist mit den Arbeiten zur Herstelln««, eines Brunnens sowie
mit den Vorarbeiten für die Entwässerungder Anstalt begonnenworden.

Sobald im Frühjahr dieses Jahres die Witterung eine Wiederaufnahmeder Bauarbeiten
erlaubt, soll mit der Errichtung der übrigeu Gebäude vorgegangenwerden, so daß voraussichtlich
im Herbst 1908 alle Hochbau-Anlagender Anstalt im Rohbau fertiggestelltfein werden.

Für die evangelische Anstalt ist ein Gelände bei Solingen angekauft worden und zwar in
einer Entfernung von etwa zehn Minuten von dem Endpunkte der elektrischen Straßenbahn von
Solingen nach Krahenhöhe an der Solingen-Müngstener-Straße. Die Front an diefer Straße
beläuft sich auf etwa 175 in. Das ganze Gelände ist bis jetzt uugefähr 30'/, na groß, wovou
etwa die eiue Hälfte zwifchm der vorgedachten Straße und der Eisenbahnlinievon Solingen nach
Remscheid und die andere Hälfte hinter der Bahnlinie liegt, nach der Wupper abfallend. Einzelne
Parzellen liegen zersplittert. Auf dem Gelände steht ein Wohnhaus, welches zu Beamtenwohnuugen
verwendetwerden kann.

Der Kaufpreis beträgt im ganzen bis jetzt rund 106 000 M.
Das Gelände wird von einem Wege von Meigen nach Halfeshuf durchschnitten,der aber

zur Einziehung gelangen und durch einen Verbindungsweg zwischen der vorgenannten Straße und
der MüngstenerChaussee in einer Länge von zirka 360 in, zugleich als Zufuhrweg für die Anstalt,
ersetzt werden wird.

Für die Strecke Krahenhöhe—Müngstenist der Ausbau der elektrischenKleinbahnprojektiert
nlit einer Haltestelle vor der Anstalt. Die Kleinbahn umzieht das Gelände der Anstalt in einer
Länge von rnnd 500 in.

Wasser kann von der Stadt Solingen bezogen werden. Für die Beleuchtungund Kraft¬
versorgungder Anstalt ist die Anlage einer eigenenelektrischenZentrale geplant. Die Entwässerung
bietet keine Schwierigkeiten,da das Terrain sich zur Anlage von Rieselfeldern vorzüglich eignet.

Mit dem Bau der Austalt soll im Frühjahr 1908 begonnenwerden.

Hiernach beehrt sich der Provinzialausschußzu beantragen:
„Der Pruvinziallaudtag wolle von vorstehendemBerichte Kenntnis nehmen nud der
weiteren Ausführung der Beschlüsse vom 15. Februar 1906 entgegensehen."

Düsseldorf, den 1. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Neissel von Gymnich, Oi>. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 15.
(Drucksachen, Nr. 18.)

Bericht und Antrag
des Piovinzilllllusschusses,

betreffend

den weiteren Ausbau der Rheinischen Provinzial-Erziehungsanstalt für schulentlassene
Fürsorgezöglinge männlichen Geschlechts und katholischenBekenntnisses

zu Fichtenhain bei Crefeld.

In dein dem 47. RheinischenProvinziallandtage unterbreiteten Bericht des Pruvinzial-
ausschusscs betreffenddie Aufnahme einer weiteren (dritten) Anleihe waren die Kosten der Bauaus¬
führung und Einrichtung der Anstalt schätzungsweise mit 895 000 M. angegebenwurden, während
sie in Wirklichkeit bis jetzt 942000 M. betragen haben. Die Mehrausgaben von 47 000 M. find,
abgesehenvon den fortgesetzten Preissteigerungen, im wesentlichen darauf zurückzuführen,daß nach¬
träglich der Kellerraum unter dem Versammlnngssaalfür die Zwecke der Korbflechternvertieft und
eingerichtetwerden mußte; daß ferner einige Aenderungenim Lazarettgebäuoenötig waren, um eiue
zweite Wohuung zu gewinnen,und sodann sowohl eine umfangreiche Pflasterung des Gutshofes, als
auch eine Aenderung und Erweiterung der Außeubelcuchtungdes Anstaltsgeländcs, sowie die Be¬
schaffungvon Rescrveteilenfür die Maschinenstationnotwendig wnrde; endlich erschien der Anbau
eines besonderen Kuhlenkellersund eines Aufbewahrungsraumesfür Kartoffeln wünschenswert;auch
machte die Ueberbelegungder Anstalt die Beschaffung von Inventarstückcn über die zunächst vor¬
gesehenen Mengen hinaus erforderlich.

Außerdem aber mußte noch ein Betrag von annähernd 28 000,— M, den die Anstalt
Brauweiler während der interimistischen Verwaltung des Gutes für Neuanschaffungenaufgewendet
hatte, an diese Anstalt zurückerstattetund mangels eines anderen Fonds auf den Vaufunds über¬
nommen werden.

Gleich nach der Inbetriebnahme der Anstalt zeigte es fich, daß ein Anstreicherraumfehlte,
wozu der Kellerraum unter dem Verwaltungsgebäudehergerichtetwurde, sowie daß sich durch einen
kleinen Umbau des oberen Stockwerkesim Gutshof noch Raum für eine dritte Familie gewinnen
ließ; die Kosten für diese Arbeiten beliefen sich auf rund 6500 M.

Weiter hat sich dann noch der Ankauf eines klemm, etwa 3,5 Morgen großen, mit einem
Hause bestandenen Anwesensals zweckmäßigerwiesen uud zwar einmal, um etwaige unangenehme
Nachbarschaftauf dem von dem Anstaltsgelänoe rings umschlossenen Anwesen fern zu halten und
ferner, nm noch Platz für Beamtenwohuungeuzu gewinnen. Die gesamten Kosten des Ankaufs
sowie eiues Aubau's au der Giebelseitedes Wuhnhauses, mit Hilfe dessen im ganzen drei Veamten-
wohnuugeneingerichtetwerden konnten, bezifferten sich auf rund 25 000 M.

Der Provinzmlimsschußglaubte die vorbezeichueteu Mehrausgaben, uamcntlich aber den
Ankauf des genanntenAnwefens nm so eher vornehmen zn können,als sich andererseits eine günstige
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Gelegenheitbot, mehrere außerhalb des Anstaltsgeländes gelegene Parzellen in Grüße von 6,5 ba
zu dem vorteilhaften Preise von insgesamt rund 84 000 M. abzustoßen. Um diesen Betrag ver¬
ringern sich also die stattgehabten Mehrausgaben in Höhe von (47 000-j-28 000 ^ 6 500 ^
25000)^106 500 M. und schließen mit 72 500 M. ab. Zieht man hiervon, was zweckmäßig
sein dürfte, noch einen Betrag von 5800 M., der infolge irrtümlicher Buchuug au Provinzial-
zuschuß für 1906 zu viel gezahlt worden ist uud zur Verfügung steht, ab, so verbleibt ein un¬
gedeckterBetrag in Höhe von 66 700 M., der in einer demnächstnoch aufzunehmendenAnleihe
unterzubringensein würde.

II.

Nach den inzwischen gemachten Erfahrungen hat es sich als dringend erwünscht heraus¬
gestellt, daß alle Beamten und Angestelltender Anstalt anch in der Anstalt selbst wohnen. Es
liegt dies im Interesse der Sicherheit der Anstalt und erleichtertauch die Dispositiuusmöglichkeitcu
bei Beurlaubungeu, Ertrankuugen usw. Zudem find passende Wohnungen in der Nahe der Anstalt
nicht zu habeu. War es somit notwendig, die noch fehlendenWohnungen für 2 Beamte durch
Errichtung eines Wohngebäudeszu beschaffen, fo lag es gleichzeitig nahe, diesem neuen Hause noch
einige Räume für vorübergehendzu der Anstalt versetzte Beamte sowie für gesellige Zusammenkünfte
der Anstaltsbeamtenanznschließen. Dazu kam aber noch folgendes.

Die Organisation der Anstalt mit der Auflöfung des ganzen Zöglingsbestandesin kleinere
Gruppen bei ausreichendem Personal, zu dem ein psychiatrisch gebildeter Arzt gehört, läßt die Austalt
als besondersgeeigneterscheinen znr Aufnahme auch der fchwerer erziehbaren Elemente; es befindet
fich infolge dessen in derselben eine größere Anzahl von Zöglingen, die wegen ihrer körperlichen
oder geistigen Minderwertigkeiteiner besonderen Behandlung und Aufmerksamkeit bedürfe». Dieselben
scheidenaber dann für die Besetzung der in der umfangreichen Landwirtfchaftund der Gärtuerei, sowie
in den Handwerksbetriebenerforderlichen Arbeitspustenmehr oder weniger aus, und hat sich bereits
wiederholt ein Mangel an Arbeitskräften fühlbar gemacht. Andererseits hat sich ergeben, daß die
Zentralllnlagcn, die Koch- und Waschküche, die Heizuugs-, Bcleuchtungs- uud Wasseranlageu sehr
wohl noch die Versorgung einer größeren Anzahl von Zöglingen zulassen, und so erschien es wirt¬
schaftlich am richtigsten,das nen zn errichtende Haus gleich auf die Aufnahme noch einer Zögliugs-
familie iu Stärke von 25 Küpfeu auszudehucu.

Irgend welche Bedenken standen diesem Plane nicht entgegen. Die Anstalt kann bei dem
eingeführtenFamiliensystemganz unbedenklich über die jetzige Kopfstärke hinausgehen, andererfcits
ist eine etwas stärkere Belegung insofern finanziell vorteilhaft, als die allgemeinen Kosten mir
wenig steigen, die Spezialtosten aber sinken. Aus diese» Erwägungen hat der Pruvinzialansschuß
in seiner Sitzung vom 30. Inli 190? den Bau des Hauses iu der oben angedeuteten Weise
beschlossenund mit Rücksicht auf die Dringlichkeitauch die baldige Bauausführuug augeordnet.

Das Haus wird im Laufe des kommenden Sommers in Betrieb genominenwerde» können.
Die Kosten der Bauausführung einschließlich der Beschaffungdes Inventars und ein¬

schließlichdes Anschlusses an die Licht- nnd Wasserleitung, sowie der gärtnerischenAnlagen werden
rund 60 000 M. betragen.

Sodann empfiehlt fich noch die Errichtung eines Schuppens zur Unterbringung eines
eisernen Bestandes an Kohlen und als Arbeitsraum zum Holzzertlcinern, sowie die Anlage eines
Bienenhauses,und werden sich die Kostenhierfür auf 10 000 M. belaufen.
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Der vorhin unter I angegebene ungedeckte, in einer demnächstigen Anleihe unterzubringende
Betrag erhöht sich hiernach um weitere 70 000 M. auf insgesamt 136 700 M., womit die
gesamten Grunderwerbs«, Bau- und Einrichtungskostenaber nicht über die im Etat vorgesehene
Summe von 1450 000 M, hinausgehen, deren Verzinsung zuzüglicheiner Tilgung von jährlich
'/« > von der Anstalt selbst ans den Erträgnissen der Landwirtschaftund der Handwerksbetriebe
zum größten Teile aufgebrachtwird.

Hiernach beehrt sich der Provinzialausschußzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle sich mit den dargelegtenBauausführungen einverstanden
erklären und den Provinzialausschußbeauftragen, den Betrag von rund 137 000 M.
zunächst vorschußweise bei der Laudesbankgegen möglichst billige Zinsen zu eutuehmeu
und in eine demnächst aufzunehmendeAnleihe einzustellen."

Düsseldorf, den 1. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 16.
(Drucksachen. Nr, 20.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Erlaß eines Reglements für die Rheinische Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt
Fichtenhain.

Nach § 17 des Gesetzes über die FürsorgeerziehungMinderjähriger vom 2. Juli 1900
habeu die Kommnnalverbändefür die Verwaltung der von ihnen errichteten Erziehungsanstalten
Reglements zu erlassen,die der Genehmigungder Minister des Innern und der geistlichen, Unter¬
richts- und Medizinal-Angelegenheitenbedürfen in Betreff derjenigen Bestimmungen,welche sich auf
die Aufnahme, die Behandlung, den Unterricht und die Entlassung der Zöglinge beziehen.

Nachdemdie Rheinische Provinzial-FürsorgcerziehungsanstaltFichtenhain seit einem vollen
Jahr im Betriebe ist, erscheint es angezeigt, mit dem Erlaß eines solchen Reglements nunmehr
vorzugehen.

In der Anlage sind diejenigen Bestimmnngen, welche nach dem Vorgänge bei anderen
Provinzialverbänoen znr Aufrechterhaltungeines geordneten,den Zwecken der Anstalt cntsvrecheuoeu
Betriebes erforderlich sind, niedergelegt. Die Bestimmnngen im AbschnittI des Entwurfes ent-
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sprechen dm Vorschriften des Fürsorgeerziehungsgesetzesund den dazu ergcmgenen Allsführungs¬
anweisungennnd die Bestimmungen im AbschnittII stehen in Uebereinstimmungmit den für die
Leitung und Verwaltung anderer Pruuiuzialanstalten vom Proviuziallandtage erlassenen Reglements.

Weitere Einzelheiten würden zweckmäßig einer von dem Pruvinzialausschuß zu erlassenden
Hcuisorduungvorbehalte« bleiben können. Der Entwurf ist dem Herrn Ober-Präsidenten mit der
Bitte eingereicht worden, die Entscheidungder zuständigenHerren Minister über die Genehmigung
desselben herbeizuführen. Es dürfte Vorsorge zu treffen sein für den Fall, daß diese Entscheidung
bis znm Zusammentretendes Provinziallandtages noch nicht vorliege» sollte.

Hiernach beehrt sich der Provinzialansschußzu beantragen:
„Der Provinzillllandtllg wolle dem vorgeschlagenen Entwurf eines Reglements für die
Rheinische Proviuzial-Erziehungsanstalt Fichtenhain mit der Maßgabe seine Znstim-
mung erteilen, daß der Provinzialansschuß ermächtigtist, etwaige von den zuständigen
Herren Ministern noch geforderteAbänderungenselbständigvorzunehmen."

Düsseldorf, den 1. Februar 1908.

Der Provinzialansschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Nenvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Reglement
fiir die Rheinische Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt Fichtenhain.

Auf Grund des § 1? des Gesetzes über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom
2. Juli 1900 und der tzß 8 und 35 der Provinzinlordnung für die Rheiuprovinzvom 8. Juni '1887
wird hiermit für die Rheinische Provinzial-FüisorgeerziehllUgsanftaltFichtenhain folgendes Regle¬
ment erlafsen.

I. Abschnitt.
8 1.

Zweck der Anstalt.

Die Rheinische Provinzial-FürsorgeerziehnugsanstaltFichtenhain ist bestimmt zur Auf¬
nahme und Erziehung von auf Grund des Gesetzes über die FürsorgeerziehungMinderjähriger
vom 2. Juli 1900 zur Fürsorgeerziehungüberwieseuenschulentlassenen Minderjährigen männlichen
Geschlechtes und katholischen Bekenntnisses.

Die Anstalt hat die Aufgabe, die Zöglinge durch Arbeit und Gewöhuuug an Zucht uud
Ordnung, sowie durch religiöseBelehrung nnd durch Unterwcisuug in den Kenntnissen der Volks¬
oder Fortbildungsschulein körperlicher,sittlicher und religiöser Hinsicht zu heben und durch Aus¬
bildung m emem bestimmten Handwerk oder in der Landwirtschaft zu brauchbaren Mitgliedern der
bürgerlichenGesellschaft heranzubilden.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 16. 165

8 2.
Aufnahme der Zöglinge.

Die Aufnahme von Zöglingen darf nnr auf Grund einer Aufnahmeanweisungdes Landes¬
hauptmanns erfolgen.

Der Landeshauptmann ist befugt, die Aufnahme auch folcher Minderjähriger, deren vor¬
läufige Unterbringung auf Grnnd des § 5 des Fürsorgeerziehungsgesetzes augeordnetist, auf Gefahr
und Kosten der darnm nachfuchendcn Polizeibehördezu gestatten.

Von jeder erfolgten Aufnahme ist dein Landeshauptmannunverzüglich Anzeigezu erstatten.
Personen, welche mit anstcckeudcu Krautheitenbehaftet find, dürfen nicht aufgenommen werden.

8 3,
Ilehandtung, MeschKftigung und Unterricht der Zöglinge.

Die Zöglinge werden bestimmtenFamilien, deren Stärke in der Regel 20—30 Köpfe
nicht übersteigt, zugeteilt. Au der Spitze je einer Familie steht ein besondersgeeigneter, zuver¬
lässiger Angestellter.

Die Behandluug eines jeden Zöglings ist seiner Eigenart entsprechend so einzurichten,wie
es zur Erreichung der Austaltsnufgabc (§ 1 Abs. 2) erforderlicherscheint.

Die Beschäftigung der Zöglinge findet in den in der Austalt eingerichteten Handwerks¬
betrieben oder in der Landwirtschaftund Gärtnerei statt.

Die Beköstiguug und Bekleidung der Zöglingewird durch dcu Austalts-Haushaltsplan geregelt.
Die Zöglinge erhalten deu erforderlichenElementar- und Furtbildungsunterricht durch

Lehrer, welche die Befähigung zur Ausübung des Lehramts in der öffentlichen Volksschule besitze»
müssen. Außerdem wird Fachunterricht erteilt.

Wegen der Teilnahme der Zöglinge am Gottesdienst sind die Vorschriften ihres Bekennt¬
nisses maßgebend. Dabei sind die Gewähruug vuu Religionsunterricht und ausreichendeSeelsorge
sicherzustellen.

Die ärztliche Fürsorge wird von eiuem Arzt wahrgenommen, der psychiatrischvor»
gebildet sein muß.

Im übrigen werden die näheren Vorschriftenüber die Behandlung und Beschäftigungder
Zöglinge durch eine von dem Proviuzialausschnß festzusetzendeHausordnung getroffen,

Entlassung der Zöglinge.
Die Entlastung eines Zöglings erfolgt:
») wenn der auf Ueberweisuug zur Fürsorgeerziehunglautende Beschluß des Vormundschaft^

gerichts im Wiederaufnahmeverfahren(8 6 des Fürforgeerziehungsgefetzes)durch rechts¬
kräftige Entscheidungaufgehobenist;

l>) im Falle der Beendigung der Minderjährigkeit des Zöglings;
() weuu die Erziehung des Zöglings iu seiner eigenen Familie angeordnet wird (§ 10

Abs. 2 des Fürsorgeerziehungsgesetzes);
c!) wenn die frühere Aufhebungder Fürsorgeerziehungdurch den Landeshauptmann beschlossen

wird (8 13 Abs. 2 des Fürsorgeerziehungsgesctzes) nnd endlich
«) wenn der Zögling anderweit untergebrachtwerden soll; der Zögling soll aber in einer

Dienst- oder Lehrstelleerst dann untergebrachtwerden, wenn er körperlich uud sittlich
soweit gefestigtist, daß die Anstaltserziehungentbehrlicherscheint.
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Erachtet der Direktor der Anstalt die anderweiteUnterbringung oder die vorzeitige Ent¬
lassung eines Zöglings für angezeigt, so hat er dem Landeshauptmann hierüber alsbald zu berichten.

Die Entlassung eines Zöglings wird in allen Fällen von dem Landeshauptmann
besondersverfügt.

II. Abschnitt.
8 5.

Fettung und Verwaltung der Anstalt.
Die Leitung und Verwaltung der Anstalt wird von dem Provinzialausschuß und dem

Laudeshcmptmann sowie den dem Letzteren zugeordnete» oberen Beamten gemäß der ProvinHial-
urdnung, der Geschäftsordnungfür den Provinzialausschuß und der Geschäftsauwcisungfür den
Landeshauptmann und die ihn: zugeordnetenoberen Beamten geführt.

Dem Landeshauptmann steht außer den in der Pruvinzialordnnng und deu sonstigen
Bestimmungenvorgesehenen Befngnifseninsbesonderezu:

1. die Vorprüfung des von dem Anstaltsdirektorzn entwerfenden Hanshaltsplanes und der
IahreZrcchnuugeuder Anstalt zum Zwecke der Vorlegung an den Provinzialausschuß;

2. die Ueberweisung der etatsmäßigen nnd sonst bewilligten Mittel an die Anstalt;
3. die vorläufigeAnnahme von Beamten für die etatsmähigen Stellen sowie die Annahme

der sonstigen Angestellten und Bediensteten,soweit diese dem Anstaltsdirektornicht über¬
lassen ist (§ 5 des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der
Provinzialverwaltung);

4. der Erlaß der Dienstanweisungenfltr die von ihm oder dem Anstaltsdirektor an¬
zunehmenden Beamten und Bediensteten,während die Dienstanweisungenfür die von dem
Provinzialllnsschußanzustelleudeu Beamte» von diesen« erlassenwerden;

5 die Bestimmung über die Art der Beschaffungvon Verpflegungsbedürfnissenund deren
Vergebung;

6. die Prüfung der von dem Direktor monatlicheinzureichenden Protokolle über die Kassen¬
revisionensowie der Beköstigungsnachweise.

8 6.
Direktor der Anstalt.

Die besondere Leitung und Verwaltung der Anstalt innerhalb der Grenzen des Haushalts¬
plans nnd dieses Reglements unter der durch die DienstanweisungenangeordnetenMitwirkung der
übrigen Anstaltsbeamten ist dem Direktor der Anstalt anvertraut.

Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter der Anstalt nächster Vorgesetzter des sämtlichen
Beamten- und Dienstpersonals. Er ist für die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalt verantwortlich
und verpflichtet,nach jeder Richtung hin auf die Erreichung der Zwecke der Anstalt bedachtzu sein
sowie das Interesse der Anstalt zu wahren und auch innerhalb der dem Provinzialausschuß und
Landeshauptmann vorbehalteneu Befuguisse vorläufige Auordnungeu in Dringlichkeitsfällen bei
sofortiger Anzeigean den Landeshanptmann zu treffen.

Ueberschreitungendes Haushaltsplanes dürfen nicht selbständig und ohne höhere Ge¬
nehmigungveranlaßt werden.
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8 7.
Sonstige Beamte und Angestellte der Anstatt.

Für die Anstellung, die dienstlichen Verhältnisseund die dienstlichen Aufgaben der sämtlichen
Beamten und Angestelltender Anstalt sind die Vorschriftender für die Beamten und Angestellten
der Provinzialuerwaltung erlassenen Reglements und Gruudsätze sowie die Dienstanweisungen
derselben maßgebend.

Beaufsichtigung.
Für die Ausübung der staatlichenOberaufsicht gelten die Bestimmungen des Fürsorge-

crziehnngsgesetzes sowie der Prouinzialordnung.
Außer den von dem Landeshauptmann oder iu dessen Vertretung von dem znständigen

Abtcilungsdirigcntcnin der Regel unvermutet vorznuehmeudeu Revisionen finden auch gelegentliche
Revisionender Anstalt seitens des Proviuzialausschussesstatt.

Die Beaufsichtigungder Provinzmlanstalt in baulicherHinsicht sowie die geschäftliche Be¬
handlung der Ausbesserungennnd Ergänznngsbauten erfolgt uach dem von dein Provinzialausschuß
erlassenen besonderen Reglement.

Anlage 17.
(Drucksachen. Nr. 24.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Verzinsung der vom 47. Rheinischen Provinziallandtage genehmigten dritten
Anleihe für Hochbauten.

Der 47. RheinischeProvinzillllandtag hat durch Beschluß vom 14. März 1907 den
Provinzialausschußbeauftragt, zur Deckung der entstandenenund uoch entstehenden Ausgaben für die
in dem Berichte des Provinzialausschussesvom 8. Januar 190? (Anlagen zu den Protokollen
Seiten 255 ff) näher bezeichneten Hochbauten eine Anleihe in Höhe bis zu 7 Millionen Mark,
welche mit 3^2°/« zu verzinsenund mit 1'/2°/» nebst den ersparten Zinsen zu tilgen ist, aufzu¬
nehmen und die dafür erforderliche staatliche Genehmigung nachzusuchen.

Mit Rücksichtauf die andauernd ungünstige Lage des Geldmarktes, welche die Landes-
bllnk gezwungen hat, zur Beschaffungihrer Betriebsmittel 4«/oige Anleihescheine auszugeben, war
es nicht mehr möglich, Darlehen zu dem Zinsfüße von 3'/2°/» W erlangen. Das Kuratorium
er Üandesbcmk sah sich vielmehr genötigt, die Zinsbedingungen für die aufgenommenenAnleihe-
beträge anderweit und zwar, wie folgt, festzusetzen:

u) für die bis einfchl.1. Mai 1907 bereits geleistetenVorschüsse im Gesamtbetrage von
2 335 256,78 Mark 3^°/« Zinsen; außerdem soll der Prouiuzialverband den der
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Landesbcmk infolge Beschaffung dieser Beträge durch Begebung der Rheinprovinz-Anleihe¬
scheine tatsächlichentstandenenKursverlust tragen, welcher unter Zugrundelegung des
Kurses der 3'/2°/»igen Anleihescheine an den jeweiligen Zahltagen ermittelt wird und
dem die sonstigenBegebungskostennach Durchschnittssätzen zugeschlagen werden;

K) für die nach dem 1. Mai 1907 bereits abgehobenen und noch zur Abhebunggelangenden
Beträge von insgesamt 4 664 748,22 Mark 4°/<> Zinsen und ein einmaliger Beitrag
von 1"/° zur Deckungder Kursverluste.

Zur Zeit der Feststellung dieser Darlehnsbedingungen im Juni 190? waren schon
alle Vorbereitungen für die verschiedenen Bauansführungen, die nach Lage der Verhältnisse nicht
ausgesetzt weiden konnten, getroffen und es mußten die Mittel beschafft werden, wenn auch die
Lage des Geldmarktes die Beschaffung zu den vom Provinziallandtage genehmigten billigeren
Zinsbedinguugen nicht mehr gestattete. Der Provinzialausschußsah sich daher in der Zwangslage,
die für die genehmigten Bauausführungen erforderlichenGeldmittel bei der Landesbank zu den
abgeänderten Bedingungen flüssig machenzu müssen. Er stellt mit Rücksicht hierauf und auf die
Fortdauer der ungünstigenLage des Geldmarktes den Antrag:

„Der Provinziallandtllg wolle die Aufnahme der durch Beschlußvom 14. März 1907
genehmigtenAnleihe von 7 000 000 Mark zu den vorstehend unter «, und d näher
bezeichneten Zinsbedingungen und im übrigen gegen Tilgung von 1V2"/» nebst den
ersparten Zinsen gutheißen."

Düsseldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renners,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 18.
(Drucksachen. Nr. 25.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Verbesserung der Lage des Pflegepersonals an den Rheinischen Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalten.

Mit der Lage des Pflegepersonals an den RheinischenProvinzial-Heil- und Pflege¬
anstalten hat sich zuletzt der 45. Rheinische Provinziallandtllg im Jahre 1905 befaßt. Auf Grund
eines eingehenden Berichtes des Provinzialausschusseswurde damals beschlossen, den Anfangslohn
der Pfleger von 360 auf 450 M. mit jährlichen Steigerungen um 30 M. bis zu einem
Höchstlohne von 750 M, den Anfangslohn der Pflegerinnen von 240 auf 300 M. mit jährlichen
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Steigerungen um 27 M. bis zu einem Hüchstbetragevon 570 M. zu erhöhen. Während der
ersten drei Monate der Anstaltstätigleit sollte der Lohn der Pfleger und Pflegerinnen wie bisher
30 bezw. 20 M. monatlich betragen. Ferner wurde beschlossen, den verheirateten Pflegern eine
besondereEntschädigung für Emolumente, soweit dieselben nicht in nawr», gewährt weiden, im
Gesamtbeträge von 263 M. zu gewähren. Außerdem wurde die bisher schon nach fünf Jahren
gewährte Prämie in Höhe von 400 bezw. 300 M. beibehalten.

Durch diese Maßnahmen sollte den beklagenswerten Mißständen, insbesondereder Annahme
ungeeigneterElemente, dem dadurch bedingten starken Wechseldes Pflegepersonals und der aus
diesem Umstände notwendig folgenden Unkenntnis des Dienstes vorgebeugt werden. Ob eine
Besserung tatsächlicherreicht worden ist, müßte sich am deutlichsten in einer Abnahme des Wechsels
des Pflegepersonals zeigen. In dieser Hinsicht ist jedoch das Ergebnis kein erfreuliches. Das
Verhältnis der im Laufe des Jahres ausgefchiedenen Pflegepersonen im Vergleich zu dem im
Beginne des betreffendenJahres vorhandenen Bestände hat sich nämlich gestellt bei den Pflegern
bezw. Pflegerinnen:

im Jahre 1902 auf 81,2°/« bezw. 68,9°/«,
„ „ 1903 „ 77,5°/° „ 55,8°/«,
„ „ 1904 „ 82,8«/« „ 61,8°/«,

im Jahre 1905, also nach der Neuregelung,
auf 64,3°/« bezw. 60,9°/°,

im Jahre 1906 „ 93,9«/° „ 65,4°/«.
Darnach wäre also im Jahre 1905 eine kleine Besserung, dagegen im Jahre 1906 eine

bedeutendeVerschlechterung eingetreten. Nichtsdestowenigerwürde man fehlgehenin der Annahme,
daß die Reform des Jahres 1905 nun völlig wirkungslos gewesen wäre. Vom Jahre 1905 an
hat nämlich die gewaltige Steigerung der Löhne auf allen Gebieten eingesetzt und es ist daher
anzunehmen, daß, falls die Erhöhung nicht erfolgt wäre, die Zustände noch viel unhaltbarer und
brauchbares Pflegepersonal kaum zu erhalten gewesen wäre.

Es ergibt sich nun die Notwendigkeit, der steigenden Tendenz der Lohne auch in
den Löhnen des Pflegepersonals in unseren Heil- und Pflegeanstalten in etwa zu folgen und
zwar um so mehr, als die Löhne des Dienstpersonals durch Einstellung höherer Beträge in die
betreffenden Haushaltspläne der Anstalten bedeutend erhöht worden sind. Das Pflegepersonal
mehrerer Anstalten ist auch selbst mit Anträgen auf Besserung seiner Lage an die Verwaltung
herangetreten. Diese Anträge bezogen sich außer auf die Erhöhung des Lohnes auch auf die
Erhöhung der Narentschädigung für nicht in uawra gewährte Emolumente, sowie ferner auf
Verbesserungder Beköstigungund auf Aenderungen hinsichtlich der Dienstkleidung,auf anderweite
Regelung des Urlaubs, sowie auf die Versorgung im Falle von Krankheit, Alter und Invalidität.
Ueber die sämtlichenFragen hat unter dem Vorsitzedes Landeshauptmanns eine Konferenz der
Direktoren sämtlicherProvinzial-Heil- und Pflegeanstalten am 19. Dezember 1907 stattgefunden.
Das Ergebnis dieser Konferenz ist in dem in der Anlage beigefügtenProtokoll niedergelegt.

I. Entsprechendden Vorschlägen der Konferenz schlägt der Provinzialausschuß daher
zunächst vor, eine schärfere Scheidung eintreten zu lassen zwischen denjenigen Pflegepersonen, die
aus irgend welchem anderen Berufe völlig unerfahren in den Pflegedienst eintreten und vielleicht
nach einigen Monaten wieder ausscheiden, und denjenigenPflegepersonen,die sich schon im Anstalts¬
dienste in etwa bewährt haben und voraussichtlichden Pflegeberuf nicht als einen Durchgangs-,
sondern als einen Lebensberuf auffassen. Zu der letzteren Kategorie wären diejenigen Pflege-

22
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Personenzu rechnen, die sich mindestens sechs Monate im Anstaltsdienst bewährt haben. Diese
sollen die eigentlichen „Pfleger" sein und ein besonderesAbzeichen an der Dienstkleidunghaben.
Ihre Stellung soll nur monatlich kündbar sein und nach fünfjähriger Dienstzeit nur noch vom
Landeshauptmann felbst gekündigtwerden können; auch sollen sie bedeutendhöheren Lohn erhalten.
Die Pflegepersonender ersten 6 Monate dagegen sollen Lernpfleger bezw. Lernpstegerinnenheißen,
geringerenLohn erhalten und mit 14tägiger Kündigung jederzeit entlasten werden können. Der
Lohn soll in folgender Weife geregelt werden:

Lohn der Lernpfleger während der ersten 6 Monate monatlich 32,50 M., Lohn der
Pfleger im ersten Jahre (also vom 6. bis 18. Monate ihrer Anstaltstätigkeit) 42 M. monatlich
(^ 504 M. jährlich), darnach steigend 9x jährlich um 36 M. und Ix um 12 M. bis zum
Höchstlohn von 70 M. monatlich (— 840 M. jährlich). Lohn der Lernpstegerinnenwährend der
eisten 6 Monate monatlich 22,50 M., Lohn der Pflegerinnen im ersten Jahre (alfo vom 6. bis
18. Monate ihrer Anstaltstätigkeit) 27,50 M. monatlich (--- 330 M. jährlich), darnach steigend
9x jährlich um 30 M. bis zum Höchstlohn von 50 M. monatlich l> 600 M. jährlich).

Außerdem werden die Emolumente wie bisher gewährt, soweit nicht unter Nr. II bezw.
IV eine Abänderung vorgeschlagen wird. Ferner erhalten die Pfleger wie bisher nach 5 Jahren
eine Prämie von 400 und die Pflegerinnen eine solche von 300 M. Ein Vergleich mit dem
bisherigen Lohne ergibt folgendes Vild:

1.-3.

Monat

3.-6.

Monat

6.—15.

Monat

15.—18.

Monat

Steige¬

rung

jährlich

Höchst-

lohn in

Jahren

Höchst-

lohn

Netrag

Gesamt-
lohn

in den
ersten 10
Jahren

Durch,
lchnitts-
lohn in
1 Jahre

Dnrch
schuitts-
lohn pro

Tag

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^.. Pfleger.
Bisheriger Lohn

monatlich 30 37,50 37,50 40 30 10 750 6160 616 1,70

Vorgeschlagene
Neuregelung. 32,50 32,50 42 42 36 10 840 6841 684 1,87

L. Pflegerinnen.
BisherigerLohn

monatlich 20 25 25 27,25 27 10 570 4439 444 1,21

Vorgeschlagene
Neuregelung. 22,50 22,°;o 27,50 27,50 30 9 600 4785 479 1,31

Auch den bisher schon im Dienste befindlichenPflegepersonen muß natürlich eine Auf»
besserung ihres Lohnes gewährt werden. Diefe soll im wesentlichen so erfolgen, daß jeder Pfleger
emen Iahreslohn von 54 M. und jede Pflegerin einen folchen von 30 M. mehr erhält, als sie
nach den bisherigen Bestimmungen erhalten haben würden. Näheres wird durch Uebergangs-
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bestimmungen festzulegensein, deren Erlaß jedoch am besten dem Provinzialausschusseüberlassen
wird. Denn bei einer von vornherein festgelegten allgemeinen Regelung können sich immerhin
im Einzelfalle Härten und Unbilligkeitenergeben, zu deren Ausgleichungder Provinzialausschuß
dann in der Lage wäre. Was die finanzielle Wirkung der vorgeschlagenenNeuregelung angeht,
so wird sie sich in ihrem vollen Umfangeerst nach einigen Jahren fühlbar machen,wenn die jetzigen
Pflegepersouenin das höhere Höchstgehalt einrücken. Die Wirkung für das nächste Jahr laßt sich
nur annähernd in folgender Weise schätzen. In den Haushaltsplan des nächsten Jahres sind ein¬
gestellt 373 Pfleger und 305 Pflegerinnen. Nahme man nun für jeden Pfleger und jede Pflegerin
eine Erhöhung um 54 bezw. 30 M. an, fo ergäbe sich eine Mehrausgabe von 27 800 M. Dieser
Betrag ist aber deshalb zu hoch, weil nicht die bisher vorhandenenPflegepersonenauch im nächsten
Jahre alle im Dienste bleiben und alle die Erhöhung genießenwerden, vielmehr wird erfahrungs¬
gemäß ein großer Prozentsatz neu eingestelltwerden. Die Neueintretendenerhalten aber, wie obige
Zusammenstellungzeigt, in den eisten 6 Monaten keine höheren Löhne als bisher. Eine genaue
Schätzung des Verhältnisses der Neueintretenden zu den verbleibenden Pflegern ist naturgemäß
nicht möglich. Es darf aber angenommen werden, daß eine Mehrausgabe von 20 000 M. zur
Durchführung der oben vorgeschlagenenNeuregelung der Löhne erforderlich nnd ausreichend
sein wird.

II. Außer ihrem Barlohn erhalten die Pflegepersonenals Emolumente: freie Wohnung
(wenn sie Familienwohnung innehaben, mit Garten), Beköstigungin der III. Tischklaffe,Heizung
Beleuchtung, Wäfche, Dienstkleidungund Arznei. Bei den verheirateten Pflegern kann zunächst
die freie Beköstigungdurch einen Varbetrag abgelöst weiden und zwar betrug die Barentschädigung
entsprechend dem früheren haushaltsplanmäßigenBeköstigungssatze der III. Klasse von 85 Pfg.: 320
Mark jährlich. Der Beköstignngssatzist aber schon für das Rechnungsjahr 1907 auf 90 Pfg.
erhöht worden und soll, wie weiter unten vorgeschlagenwird, für das Rechnungsjahr 1908 auf
95 Pfg. erhöht werden. Es erscheint deshalb billig, auch die Barentschädigung für die aus der
Beköstigungausgeschiedenen Pflegepersonenvon 320 M. auf 340 M. jährlich zu erhöhen. Die
Ablösung der BeköstigungIII. Klasse durch eine Barentschädigung kommt außer bei den Pflegern
auch noch bei den verheirateten Stationspflegern vor. Auch hier betrug die bisherige Barent-
schädigung 320 M, sie wird daher auch für die Stationspfleger auf 340 M. erhöht werden müfsen

Außer der Ablösung der Beköstigungkommt noch in Frage eine Ablösung der Wohnung
für solche verheiratete Stationspfleger und Pfleger, denen eine Dienstwohnung, weil eine solche
nicht vorhanden, nicht gewährt werden kann. Der Ablösungsbetrag hierfür war bisher bemessen
bei den Stationspflegern auf 150 und bei den Pflegern auf 120 M. jährlich. Es ist klar, daß
zu diesen Beträgen eine ausreichendeFamilienwohnung für die Betreffenden nicht zu erhalten war
Daher wird vorgefchlagen,die Barentschädigungfür nicht gewährte Wohnung zu erhöhen, bei den
Stationspflegern von 150 auf 200 M. und bei den Pflegern von 120 auf 180 M.

Die finanzielle Wirkung der vorgeschlagenenNeuregelung berechnetsich für das nächste
Jahr wie folgt: Es erhalten an Stelle der BeköstigungBarentschädigung43 Stationspfleger und
Pfleger. Daraus ergibt sich eine Mehrausgabe von 860 M. Es erhalten an Stelle der Wohnung
Narentschädiguug15 Stationspfleger und 43 Pfleger, woraus sich eine Mehrausgabe von 750 M.
bezw. 2580 M. ergibt. Die Gesamtmehrausgabe der unter Nr. II vorgeschlagenenNeuregelung
beträgt also für das nächste Jahr 4190 M.

IH. Die Beköstigungder Pflegepersonenerfolgte bisher im wefentlichennach dem vom
27. RheinischenProvinziallandtage im Jahre 1881 aufgestelltenNormalbeköstigungsplanund dem

22*
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Regulativ in der III. Tischklasse. Wie sich die Beköstigungdanach gestaltet, ist aus dem in
^b-^. Anlage H beigefügtenNormalbeköstigungsplander III. Klasse ersichtlich. Im Laufe der Jahre

sind aber schon an den einzelnen Anstalten mannigfache kleinere Abweichungenvon diefem Be¬
köstigungsplaneingeführt worden. Insbesondere wurde den Kranken der III. Klasse ein zweites
Frühstückverabreicht,sowie an einzelnen Anstalten die Butterportion, sowie die Käse- und Fleisch¬
portion des Abends vergrößert. Es konnte bei diesen Abweichungenvor allem auch die örtliche
Lage der Anstalt, die verschiedenen Ernährungssitteu der Anstaltsbewohner und die individuellen
Wünscheberücksichtigt werden. Als Grundsatz wurde nur daran festgehalten, daß der im Haus¬
haltsplan für die Beköstigungder IN. Klasse vorgesehene Betrag nicht überschrittenwerden durfte.
Die Wünfchedes Pflegepersonals hinsichtlich einer weiteren Verbesserungder Beköstigungsind nun
an den einzelnen Anstalten sehr verschieden. Im allgemeinembeziehensie sich auf folgende Punkte:
Die Pflegepersonen wünschenein zweites Frühstück, ferner eine Vergrößerung der Fleisch- bezw.
Käseportion des Abends, die bisher 100 ^ (in rohem Zustande) bezw. 70 ^ betrug, und eine
Erhöhung der Butterportion, die bisher 40 A pro Tag betrug, Angesichts der gestiegenen Lebens¬
haltung, besonders auch in Bezug auf den Fleischgenuß in denjenigenKreisen, aus denen das
Pflegepersonal hervorgeht, läßt sich den Wünschen eine gewisse Berechtigung nicht absprechen;
jedoch würde es sich nicht empfehlen, eine generelle Regelung für sämtliche Anstalten zu erlassen
in Bezug auf die einzelnen Punkte, in denen die Beköstigungzu andern wäre, vielmehr erscheint es
ratsam, nur den haushaltsplanmäßigen Veküstigungssatz zu erhöhen und es den Anstalten zu über¬
lassen, in welcher Weise sie mit dieser Erhöhung die Beköstigungverbessern wollen. Wie aus dem
in der Anlage beigefügtenProtokolle hervorgeht, haben die Direktoren der ProvinziabHcil- und
Pflegeanstalten eine Erhöhung des nach dem Haushaltsplan 90 Pfg. betragenden Vcköstigungs-
satzes um 5 Pfg. für ausreichend gehalten, um den Wünschen des Pflegepersonals, soweit sie
berechtigt sind, zu entsprechen. Eine solche Erhöhung wird daher auch seitens des Provinzial-
cmsschussesvorgeschlagen. Die hierdurchentstehendeMehrausgabe würde betragen 22182 M.

IV. Ein weiterer Wunsch des Pflegepersonals bezieht sich auf die Gewährung von
Urlaub. Darüber bestimmt die vom Provinzialausschuß für das Pflegepersonal erlasseneDienst'
anweisung folgendes: „Dem Pflegepersonal wird in der Regel alle zehn Tage ein freier Nach¬
mittag gewahrt, fofern nicht besondereUmstände das Verbleiben im Dienste notwendig machen.
Gewohnheitsmäßig kann kein Anrecht auf einen bestimmtenTag der Woche erworben werden.
Urlaub an Sonn- und Feiertagen wird nur soweit gewährt, wie es die dienstlichen Verhältnisse
zulassen". Außerdem wurde in der Regel noch ein Urlaub von 8 Tagen im Jahre gewährt.
Um den Wünschen des Pflegepersonalsentgegen zu kommen, schlagt die Konferenzder Direktoren,
wie aus Anlage ^, ersichtlich,eine Neuregelung vor, wonach das Pflegepersonal für die Zukunft
in der Regel anstatt wie bisher jeden 10. jeden 8. Tag nachmittags frei haben soll, und, wenn
dieser Tag auf einen Sonntag fällt, foll der ganze Tag frei gegeben werden. Außerdem foll dem
Pflegepersonal ein Erholungsurlaub gewährt weiden und zwar im ersten Dienstjahre, jedoch erst
nach Ablauf der ersten 6 Monate, von 4 Tagen, im 2. Dienstjahre von 8 Tagen und im 3. und
den folgenden von 10 Tagen. Selbstverständlichwird freie Zeit und Erholungsurlaub nur infoweit
gewährt, als es die dienstlichen Verhältnisse gestatten, worüber in erster Linie der Anstaltsdirektorzu
entscheiden hat. Der Provinzialausschuß schließt sich diesen Vorschlägen der Konferenz an und
beabsichtigt,die Dienstanweisungfür das Pflegepersonal entsprechendzu ändern. Jedoch ist eine
Folge dieser Neuregelung, daß an einzelnen Anstalten insgesamt 8 Pflegepersoncu mehr eingestellt
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werden müssen. Dies bedeutet für das nächste Jahr eine Mehrausgabe an Lohn gegenüberdem
Haushaltsplan von 4000 M. und an Ausgaben für Beköstigungvon 2720 M.

V. Die Pflegepersonen haben sich mit Recht darüber beklagt, daß der Wert der ihnen
gewährten Dienstkleidungim Haushaltsplan mit 40 M. sür Pfleger und 30 M. für Pflegerinnen
veranschlagt sei, und sie daher auch mit einem entsprechenden Betrag zur Einkommensteuerheran¬
gezogen würden, während in Wirklichkeit der Wert der Dienstkleidunggeringer sei. Infolgedessen
wird vorgeschlagen,in Zukunft den Wert der Dienstkleidung für Pfleger mit 30 M. und für
Pflegerinnen mit 25 M. im Haushaltsplan anzugeben. Finanzielle Konsequenzenhat diese
Acnderuug nicht.

VI. In Bezug auf die Besserstellungdes Pflegepersonals im Falle von Krankheit, Alter
und Invalidität wird Bezug genommen auf den entsprechendenAbschnitt des Protokolls der
Konferenzder Direktoren. Die hiernach erforderlicheNeuregelung der Krankenversorgung,wonach
dieselbe auf 26 Wochen ausgedehnt wird, wird, wie dies auch bisher geschehen ist, durch Anord¬
nungen des Provinzialausschussesgetroffen werden. Die Kosten werden ans den entsprechenden
Titeln der Haushaltspläne bestritten und voraussichtlich nicht wesentlich sein.

Falls der Provinziallandtag den vorgeschlageneu Besserstellungen des Pflegepersonalsan den
Provinzial-Heil- und Pflegennstalten zustimmt, würde sich demnach für das nächste Jahr eine in den
Haushaltsplänen der Provinziab Heil- und Pflegeanstaltennicht vorgesehene Mehrausgabevon 20 000
^- 4190 ^ 22192 -^ 4000 ~s- 2720 --- 53102 M., rund 53000 M., ergeben. Dieser Betrag
müßte also für das nächste Jahr aus den Mehrerträgnissenan Provinzialabgaben entnommen werden.

Hiernach beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

1. sich mit den gemachten Vorschlägenzur Verbesserung der Lage des Pflegepersonals
an den Provinzicil-Heil° und Pflegeanstalten einverstandenerklären;

2. den Landeshauptmann ermächtigen, zur Deckung der hierdurch gegenüber den
Haushaltsplänen dieser Anstalten entstehendenMehrausgaben für das Pflege¬
personal in dem Rechnungsjahr 1908 einen Gesamtbetrag bis zu 53000 M.
aus den Mehrerträgnissen an Provinzialabgaben zu entnehmen."

Düsseldorf, den 1. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Bcissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Protokoll über die Konferenz der Direktoren der Provinzml-Heil- und Pflegeanstalten.

Verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf, den 19. Dezember 1907.
Anwesend waren:

1. Landeshauptmann der Rheinprovinz Dr. von Nenners,
2. Landesrat Dr. Horion,
3. Landespsychiater,Geheimer Sanitätsrat Dr. Obele,
4. Direktor der Provinzml-Heil- und Pflegeanstalt Andernach,Sanitätsrat Dr. Landerer,
5. .. „ „ „ „ „ Bonn, Professor Dr. Westphal,
6. „ „ „ „ „ „ Galkhausen,Dr. Hertuig,
7. „ „ „ „ „ „ Grafenberg, Sanitätsrat Dr. Peretti,
8. „ „ „ „ „ „ Iohannisthal, Dr. Flügge,
9. „ „ „ „ „ „ Merzig, Dr. Vuddeberg,

10. 1. Oberarzt „ „ „ „ Bonn, Sanitätsrat Dr. Umpfenbach,
11. Landesbllurat Ostrop,
12. Landesassessor Dr. Diefenhardt,
13. Sekretär Köhler zur Führung des Protokolls.

Der Landeshauptmann gab zunächst einen Ueberblicküber die von den Pflegern einge¬
reichte Petition um Verbesserungihrer Lage, die bereits zur Kenntnis der Direktoren gebracht sei.

Der Referent, Landesrat Dr. Horion, verwies auf die Verhandlungen der Direktoren-
Lohnfrage. konferenz vom 30. Januar 1905 und führte weiter aus, daß durch die damalige Aufbesserungdes

Pflegepersonals der eigentliche Zweck, nämlich ein größeres Angebot und einen geringeren Wechsel
des Pflegepersonalsherbeizuführen,nach der aufgestellten Statistik nicht erreicht worden sei. Denuoch
sei die Aufbesserungnicht wirkungslos geblieben, denn anderenfalls wären infolge der danach ein¬
getretenen industriellen Hochkonjunktur und der Steigerung der Löhne die Zustande noch schlimmer
geworden,als sie es zurzeit sind. Inzwischen sei die Situation verändert und teilweise erschwert
durch die Gründung des „DeutschenVerbandes der Krankenpflegerund Pflegerinnen."

Die Stellung der Verwaltung zu dem Verbände sei festgelegt in einem Schreiben des
Landeshauptmanns an den Vorsitzenden des Verbandes, worin es heißt:

„daß bei der Frage der Annahme und Kündigung von Pflegern in den Rheinischen
Pruvinzilll-Heil- und Pflegeanstalten die Zugehörigkeitderselben zum DeutschenVer¬
bände der Krankenpflegerund Pflegerinnen absolut keine Rolle spielt. Ausschlaggebend
sind lediglich Brauchbarkeit,Zuverlässigkeitnnd Leistungendes Betreffenden. Ebenso¬
wenig wie mir aber die Zugehörigkeit zum Verbände Anlaß zur Kündigung gibt,
ebensowenigdürfen aber die Angehörigen des Verbandes glauben, wegen ihrer Zuge¬
hörigkeit zum Verbände gegen Disziplinarmaßuahmeu oder Kündigung gesichert zu sein
und daher im Dienst nachlässiger sein zu dürfeu als andere,"

Der Referent machte sodann Mitteilung von dein Vorschlagedes Direktors Dr. Flügge,
der dahin geht, „eben den bisherigen Kategorien der Pfleger nnd Stationspfleger noch eine
3. KategorieHer „Lernpfleger" einzuführen. Zu dieser sollten die Pflegepersonen im 1. Jahre
ihrer Anstaltstatigkeit gehören und erst nach Ablegung eines Examens sollten sie in die Kategorie
der Pfleger aufgenommen werden. Dadurch würde der Stand der Pfleger gehoben, sie würden ihren
Beruf mehr als Lebeusberufauffasse»und der ungünstigeEinfluß der ebeuerstvou draußen in die
Anstalt kommenden Elemente würde zngunstender älteren erfahrenen Pfleger zurückgedrängt werden.
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Nachdem der Referent darauf ausgeführt, daß das wichtigste Mittel zur Erlangung
besseren Pflegepersonals zweifellos eine Aufbesserungdes Lohnes sei und daß an einer solchenAuf¬
besserung auch mit Rücksichtauf die allgemeineLohnsteigerungder letzten Jahre nicht vorbeizu¬
kommen sei, wurden die Vorschläge des Landeshauptmanns zur Frage der Einführung der Lern-
pflegcr uud der Lohnerhöhungder Versammlung wie folgt vorgelegt:

„Die Pflegepersonen sind in den ersten 6 Monaten ihrer Tätigkeit Lernpflegerbezw.
Lernpflegerinnen. Die Lernpflegererhalten einen Lohn von monatlich 32,50 M. oder
390 M. jährlich, die Lernpflcgerinnen monatlich 22,50 M. oder 270 M. jährlich.
Die Kündigungsfristwährend dieser Zeit beträgt 14 Tage.

Wenn der Lernpflegersich bewährt, so soll ihm nach Ablauf der Lehrzeit ein
Attest ausgestellt werden, dahin lautend, daß er als Pfleger cmgestelltwerde. Weun sich
herausstellt, daß der Betreffendesich als Pfleger nicht eignet, mnß er nach Ablauf der
6 Monate entlassen werden. Der Aufangslohn der Pfleger (also nach Ablauf der ersten
6 Monate) soll 500 M, steigend jährlichum 30 M, bis 800 M. und der der Pflegerinnen
330 M., steigend jährlich um 27 M, bis 600 M. betragen."

Nach eingehender Beratung stimmte die Versammlnng im wesentlichen den Vorschlägendes
Landeshanptmmms zu, jedoch sei es wünschenswert,den vor dem Jahre 1905 in Geltung gewesenen
Steigesatzvon jährlich 36 M. bezw, 30 M. wieder einzuführen, ferner empfehle es sich, den Iahres-
lohn so fest zu legen, daß die Zahl durch 12 teilbar sei und den Höchstlohn der Pfleger noch etwas
weiter zu erhöhen. Danach stellte die Versammlung als wünschenswertaber auch als vollkommen
ausreichendfolgende Neuregelung fest:

Lohn der Lernpflegcr während der ersten 6 Monate monatlich 32,50 M, Lohn der
Pfleger im ersten Jahre (also vom 6.—18. Monate ihrer Anstaltstätigkeit) 42 M. monatlich
(-504 M. jährlich), danach steigend 9 X jährlich nm 36 M. nnd 1 X jährlich um 12 M. bis zum
Höchstluhn von 70 M. monatlich (^840 M. jährlich).

Lohn der Lernpflegerinneuwährend der ersten 6 Monate monatlich 22,50 M., Lohn der
Pflegcrnmen im ersten Jahre (also vom 6.—18. Monate ihrer Nustaltstätigkcit)27,50 M. monat¬
lich (^ 330 M. jährlich), danach steigend 9 X jährlich um 30 M. bis zum Höchstlohn von
50 M. monatlich (^600 M. jährlich).

Die Prämie bleibt wie bisher. Von der Einführung einer Prüfung ist abzusehen. Nach
6 Monaten soll dem Lernpflegerschriftlich eröffnet werden, daß er als Pfleger angenommenwerde.
Die Kündignngszeit während der ersten 6 Monate beträgt 14 Tage, während der übrigen Zeit
sind die bisherigen Bestimmungenmaßgebend.

Den Pflegern nnd Pflegerinnen soll zur Unterscheidungvon den Lernpflegernbezw. Lern-
Pflegcrinnen ein äußeres Abzeichen an der Kleidnng gegeben werden. Es sind Uebergangsbestim-
mnngen für die bei Inkrafttreten dieser neuen Bestimmungen im Dienst befindlichenPersonen
erforderlich,die im wesentlichen daranf hinauslaufen müssen,daß jeder 50 M. mehr erhält, als er
nach der bisherigen Lohnskalaerhalten würde.

Der Referent, Direktor Dr. Flügge, führte die Unzufriedenheit des PflegepersonalsVelöstigmiü.
bezüglich der Beköstigungiu der Hauptsachedarauf zurück, daß dem Pflegepersonalein 2. Frühstück
nicht gestellt werde, obwohl ihm nach dem Etat freie Station 3. Klasse zustehe. Die Unzufriedenheit
werde noch dadurch vermehrt, daß die Kranken in der 3. Tischklasse in allen Anstalten das
2. Frühstück erhalten. An Stelle der Gewährung eines 2, Frühstücks in nawrs, sei aber vorzu¬
ziehen die Gewährung einer Beköstigungszulagevon 0,10 M. Pro Tag. Ferner sei eine Auf-
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besserung der Abendbeküstignngdurch Vergrößerung der Fleisch- bezw. Käseportion erforderlich.
Auch sei eine Vergrößerung der wöchentlichen Buttcrportion von 280 Fr. auf 400 ßr. wünschens¬
wert, wie sie in Iohannisthal schon jetzt mit Hilfe des Beköstigungssatzes von 90 Pfg. durchgeführt sei.

Da das Stationspflegepersonal Vorgesetzte des Pflegepersonals sei, hielt Referent es für
billig, daß dasselbe einer besseren Klasse zugeordnet und daß deshalb eine Klasse lila, mit einem
Verpflegungssätzevon etwa 1,25 M. geschaffen werde. Großer Wert müsse auch auf die Zube¬
reitung und Servierung der Speisen gelegt werden.

Die Versammlung war damit einverstanden, daß eine Verbesserungder Beköstigungdes
Pflegepersonals in den drei vorgeschlagenenRichtungen: 2. Frühstück, Verbesserung der Abend¬
beköstigung durch Erhöhung der Quantität, Erhöhung der Vutterportion, dringend wünschenswert sei.
Eine ausreichendeVerbesserunglasse sich aber erzielen, wenn der Beköstigungssatz III. Klasse von
90 auf 95 Pfg. erhöht und den Anstalten in der Verwendung des Mehrbetrages möglichst
freie Hand gelassen würde. Die Gewährung einer Beköstigungszulageiu bar und die Schaffung
einer neuen Beköstigungsklasse für die Stationspfleger wurde nicht für angebracht gehalten. Nach
Ansichtder Versammlung kann den ans der Beköstigungausgeschiedenen Pflegern der Morgen- und
Nachmittagskaffee(ohne Zulagen) uncutgeltlichuou den Anstalten verabfolgt werden.

Emolumente. Die Entschädigungfür Wohnuug an verheiratete Pfleger wurde von 120 M. auf 180 M,
au Stlltionspfleger von 150 M. auf 200 M. erhöht; die Entschädigungfür Beköstigung vou 320 M.
auf 340 M.

Nienst- Der Wert der Dienstkleidungder Pfleger wurde auf 30 M. und die der Pflegeriuneu auf
llndung. 25 M festgesetzt. Den Anstalten wurde es überlasseu, den Kolonncnarbciternauch Gamaschenzu

verabreichen und das Besohlen der Stiefel für Rechnung der Anstalt besorgenzu lassen.
Kranlen- Der Referent, Landesassessor Dr. Diefenhardt, verwies zunächst auf die bisherigen Vor-

verl»lg,mll. schiften über die Krankenversurgungder Angestelltender Heil- und Pflegecmstalten. Nach diesen
Vestimmuugeuständen sich diejenigen,welche dem Krankengesetze unterliegen,bedeutendbesser als die
anderen Angestellten;die ersterenerhielten auf 26 Wocheu Krankenversurgung,die letzteren nur für
6 Wochen. Dieses Verfahren fiihre zur Unzufriedenheitdes Personals. Die Verwaltung sei deshalb
in eine Prüfung der Angelegenheiteingetretenund habe eine Ordnung für die Krankenversicherung
entworfen, in der sämtliche Angestelltegleichmäßigbehandelt werden sollten. Nach Begutachtung
dieses Entwurfes durch die Anstaltsdirektorensolle derselbe nunmehr folgendeFassung erhalten:

„Den Angestelltenund Bedienstetender Provinzial-Heil- und Pflegeanftalten wird in
Elkrcmkuugsfällenans Anstaltsmitteln je nach Lage des Falles nach Bestimmung des
Anstaltsdirektors gewährt:

I. 1) entweder das Gehalt bezw. der Lohn mindestensfür 26 Wochenoder
2) gemäß den Bestimmungen des Krankenversichernngsgesetzes vom Beginn der Krankheit

ab freie ärztliche Behandlung, Arznei, sowie Brillen, Bruchbänder :c. sowie
im Falle der Erwerbsunfähigkeitvom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab
für jeden Arbeitstag eine Krankenrente in Höhe der Hälfte des baren Dienstluhnes oder,
falls dieser höher ist, der Hälfte des ortsüblichenTageluhnes gewöhnlicher Tagearbeiter.

II. Solchen Angestelltennnd Bediensteten,welche in der Anstalt Wohuuug und Beköstigung
haben, kann statt des Krankengeldesdie freie Station weiter gewährt werden, anch wenn
letztere einen höheren Wert als das Krankengeldhat.

III. Ist ein Angestellteroder Bediensteter(z. N. ein verheirateter Pfleger) im Genusse einer
Dienstwuhnnng,so kann ihm diese bis zum Ablauf der Krankenunterstützung belassen werden,
falls nicht schon vorher eine Beendigung des Dienstverhältnisseseintritt.
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IV. Bedarf ein Angestellternach dem Ermessen des Anstaltsdirektors der Aufnahme in ein
Krankenhaus, so kann ihm an Stelle der uuter I angegebenen Krankenunterstützungenfreie
Kur und Verpflegungin einem Krankenhaus gewahrt werden. Hat in einem solchen Falle
der AngestellteAngehörige,deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienstbestritten
hat, so wird neben der freien Kur und Verpflegungdie Hälfte des Krankengeldesan diese
Angehörigeals Unterstützunggezahlt.

V. Verlangt ein Angestellter, der Zu einem dauernden Dienstverhältnis angenommen und in
die häusliche Gemeinschaft aufgenommen ist (§ 617 B. G. B.), die ihn: nach den
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches bezw. der Gesindeordnnngzustehende Unter¬
stützung, so ist ihm diese für die gesetzlicheDauer vou 6 Wochen zu gewähren. Die
Inanspruchnahme der unter I aufgeführten Unterstützungennachträglichfür den die Dauer
von 6 Wochenübersteigenden Zeitraum ist jedoch in diesem Falle ausgeschlossen."
Dieser Entwurf wurde von der Versammluug angenommen.
Dem Antrage der Pfleger ans Verleihung der Pensionsberechtigungkonnte nicht entsprochen InualidMs-
Die anderwärts mit der Pensionsberechtigung gemachten Erfahrungen seien nicht ermutigend. "werden.

In Wirklichkeit sei das Personal für das Alter versorgt infolge der durch Beschlußdes Pruvinzial-
landtags vom 9. Februar 1901 eingeführtenInvaliden- und Hiuterbliebeuen-Versorgungder nicht
ruhegehaltsberechtigtenBeamten und Augestellten. Dagegen erschien es im Interesse des Dienstes
geboten, solches Personal, welches sich als ungeeignetfür den Dienst erwiesen, ohne weiteres aus dem
Dieust entfernen zu können. Kündigungen von Personen, die länger als 5 Jahre im Dienste der
Anstalt stehen, sollen nur mit Genehmigung des Landeshauptmanns ausgesprochen werden. Man
war allgemein der Ansicht,daß das Personal über die Invaliden- und Hinterbliebenenversorgungim
Unklaren sei. Es müsse deshalb über diesen Pnnkt belehrt werden.

Nach den Ausführungen des Referenten, Scmitätsrats Dr. Peretti, wird im allgemeinen
Urlaub entsprechendden Bestimmungen der Dienstanweisung für das Pflegepersonal gewährt.
Danach foll das Personal in der Regel alle zehn Tage einen freien Nachmittag erhalten. Hierbei
wird von den Unverheirateten rechtzeitige Rückkehr in die Anstalt zu verlangen sein, während den
Verheirateten gestattet werden kann, die Nacht bei ihrer Familie zuzubringen. Der gewöhnliche
Urlaub betrage 8 Tage im Jahr. Der Referent sprach sich für eine Verlängerung des Urlaubs aus.
Eine bestimmteNorm ließe sich aber für die Gewähruug von Freistuudcn wegeu der verschiedcn-
artigeu Verhältnisse in den einzelnen Anstalten nicht vorschreiben. Auch ließe sich eine Verlängerung
des Urlaubs ohne Vermehrungder jetzigen Zahl des Pflegepersonalsnicht vornehmen. Der Vorschlag
des Referenten ging dahin, den Erholungsurlaub für das Pflegepersonal im ersten Dicustjahre
(jedoch erst nach Ablauf der ersten 6 Monate) auf 4 Tage, im zweiten Dienstjahre auf 8 Tage,
im dritten auf 10 Tage festzusetzen.Urlaub von mehr als einem Tage soll auf den Gesamtnrlanb in
Anrechnung kommen. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung. Es wurde für
wünschenswert erachtet, den aus der Anstaltsbeköstigungausgeschiedenen, außerhalb wohnenden Pflegern
mittags und abends je 1 Stunde, den anderen je 20—30 Minuten freie Zeit zum Essen zu
gewähren. Die Bestimmungder Dauer des regelmäßigenAusgangs nachmittagsund abends wurde
den einzelnen Anstalten überlassen. Im übrigen soll das Personal jeden 8. Tag (bisher 10.) nach
mittags Ansgang haben nnd wenn dieser Tag auf einen Sonntag fallt, foll der ganze Tag
freigegebenwerden. Im Falle Regelung des Urlaubs iu der uorangegebcnenWeife wurde eine
Vermehrung des Pflegepersonals an einzelnenAnstalten für erforderlicherklärt.

gez. von Renvers. gez. Or. Horion. gez. Köhler.

Versorgung,

Ntlanv.

Landeshauptmann. Lcmdcsrat, Sekretär.

^!
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Anlage L. III Tisch

FrMilck

Mittag

Speisen

Material

Speisen

Material

Nachmittag

Abend

Sonntag

Kaffee mit Milch und Butterbrot

gebr. Kaffee ... 5 Gr.
Sacca .....5 „
Milch .....0,1 Lt.
Butterbrot (siehe pro Tag)

1. Fleischsuppemit Graupen
2. Rindfleischgebraten
3. Gemüseund Kartoffeln
4. frisches Obst
5. Bier

acl 1. Graupen . 15 Gr.
„ 2. Rindfleisch. 250 „

Butter . . 10 „
„ 8. frifch.Gemüse 600 „

Nierenfett . 10 „
Kartoffeln . 700 „

,. 4. frifchesObst 200 ..
Bier Ul.

Speisen

Material

Wie zum Frühstück

1. Mehlfuppe mit frischen Aepfeln
2. kaltes Fleisch
3. Butterbrot oder
4. Ei, Salat und Kartoffeln

I. Wochentag II. Wochentag

Wie am Sonntag

desgl.

1. Fleischsuppe mit Sago
2. Rindfleisch
3. Wirsing und Kartoffeln

aä 1. Sago
„ *2. Rindfleisch
„ 3. Wirsing .

Nierenfett
Kartoffeln

15 Gr.
200 „
«00 „

10 „
700 ..

Wie am Sonntag

Hl. Wochentag
Ni7

am Sonntag

desgl. desgl.

1. Hammelfleisch .
2. Mohren und Kartoffeln UH^e '"it Griesmehl

^°hl und Kartoffel»

aä I.Hammelfleisch 200^
.. 2. Mohren ,

Kartoffeln
Butter

"1
500
700

10

2 A'esmchl 15 Gr.
200 „
500 „

10 ..
700 „

IV. Wochentag

Wie am Sonntag

desgl.

1. Erbsensuppc
2. geräucherteBratwurst
3. Grünkohl und Kartoffeln

V. Wochentag

Wie am Sonntag

desgl.

VI. Wochentag

Wie am Sonntag

desgl.

1. Reissuppemit Milch
2. Laberdciuoder Stockfisch
3. Kartoffeln

Wie am Sonntag

1. Reissuppemit Milch
2. Käse
3. Butterbrot

ack 1. frischeAepfel 250 Gr.
Weizenmehl 40 „
Zucker . . 10 „
Milch . . 0,16 Lt.

„ 2. Fleisch . . 100 Gr.
„ 3. Butterbrot (siehe pro Tag)
„ 4. Eier ... 1 St.

Salat . . 200 Gr.
Baumöl. . 10 „
Essig. . . '/igLt.
Kartoffeln . 600 Gr.

aü 1. Reis ... 50 Gr.
Milch . . 0,12 Lt.
Mehl . . 10 Gr.

„ 2. Käse ... 70 „
„ 3. Butterbrot (siehe pro Tag)

1. Kartoffel-Salat
2. Leberwurst
3. Butterbrot

"tt°rk?5lch

»ck 1. Kartoffeln .
Baumöl -
Mg - '

„ 2. Leberwurst.
3. Butterbrot(stehe p"

600 Gr.
10 ..

N,,V!^, - - 100 „

' K3^(siehepro.Tag)
CpeH 800

15

pro Tag und Kopf

Außerdem zu verabreichen:
pro Woche

ack 1. Erbsen . . 60 Gr.
Schmalz . 10 „

„ 2. ger. Bratwurst150 „
„ 3. Grünkohl . 600 „

Butter . . 10 „
Kartoffeln . 700 „

Wie am Sonntag

1. Graupensuppemit Milch
2. Käse
3. Butterbrot

n,<1 1. Graupen . 50 Gr.
Milch . . 0,12 Lt.

„ 2. Käse . . 70 Gr.
„ 3. Butterbrot lsicheproTng)

aä 1. Ncis ... 50 Gr.
Milch . . 0,12 Lt.

„ 2. Laberdan . 250 Gr.
oder Stockfisch100 „
Butter . . 15 „
Kartoffeln . 900 „

1. ssleischsuppemit Reis
2. Rindfleisch
3. ged. Erbsen und Kartoffeln

aä 1. Reis . .
„ 2. Rindfleisch
„ 3. ged. Erbsen

Schmalz
Kartoffeln

15 Gr.
200 „
100 ,.
100 „
700 ..

Wie am Sonntag

1. Kartoffeln in der Schale
2. HäringmitEssigundZwiebeln
3. Butterbrot

Wie am Sonntag

aä 1. Kartoffeln . 700 Gr.
„ 2. Häring . . 1 St.

Essig . . '/,« Lt.
Zwiebel (siehe pro Monat)

„ 3. Butterbrot (siehe pro Tag)

1. Bier
2. Blutwurst
3. Butterbrot

ack 1. Bier . .
„ 2. Blutwurst
„ 3. Graubrot

Butter .

'/« Lt.
80 Gr.

150 „
10 ..

Weizenmilchbrot
Roggengraubrot
Schwarzbrot . .
«, ,, > Kranke
Vu"er ^ Dienstboten
Salz.....
Bier.....
Weizenmehl . . .

150 Gr.
100 „
150 ..

40 „
20 „
V» Lt.

5 Gr.

Pfeffer ......
Mg......
Senf ....... l/z«
Muskat ....... 1
Lorbeerblätter..... '/,

2 Gr.
/:« Lt.

Gr.

pro Monat
150 O"

Zwiebeln - - - ' ' 150 ,.
Sellerie .....' 150 "
Breitlauch - - ' 100 .,
Petersilie ..... "

vur die Kranken d. h. die PensionäreIII. Klassewird die Fleischportlon an den Wochentagen um 25°/^ also von 200 auf 250 Gr. erhöht.
23*
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Anlag e 19^
(Drucksachen.Nr. 19.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses

betreffend

die Leitung und Verwaltung des Landsrmenhauseszu Trier.

In dem Berichte vom 15. November 1892, betreffend die Ausführung des Gesetzes vom
11. Juli 1891, hinsichtlichder Abänderung der 8§ 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung
des Vundesgesetzcsüber den Unterstützungswohnsitzvom 8. März 1871 (Seiten 159 ff. der Ver¬
handlungen des 37. Rheinischen Provinziallandtags), war in Aussicht genommenworden, auf dem
damals von dem Provinzialverbande erworbenen Langenfclderhofealle diejenigen einzelstehenden
Perfonen unterzubringen, welche der Fürforge des Landarmenverbandesanheim fallen, aber noch
teilweise arbeitsfähig sind. Infolgedessensollten im Landarmenhause in Trier nur noch die einer
Spezialbehandlung nicht bedürfenden Epileptischen, Idioten, Irren, welche siech und körperlich
arbeitsunfähig sind, namentlich die weiblichenKranken dieser Art, Aufnahme finden. Da hiernach
das Landarmcnhaus Siechenanstalt werden sollte, in der jeder Arbeitsbetrieb aufhörte, so konnte
eine Vereinfachungder Vcrwaltungseinrichtungeneintreten. Der 37. Provinziallandtag hat in der
Sitzung vom 10. Dezember 1892 einem Nachtrag zu dem Reglement über die Leitung und Ver-

12 Dezember 1890
waltung des Lcmdarmenhanseszu Trier vom —^, 9^ 's 1 « ^1— ^ Genehmigung erteilt.
(Provinzinl-Handbuch S. 403 u. 404.) Nach diesem Nachtrage wurde die spezielle Leitung und
Verwaltung der Anstalt statt, wie bisher, einem Direktor einem Verwalter anvertraut, welcher in
Fällen der Verhinderung durch den Sekretär vertreten werden sollte, die Kassengeschäfte der Anstalt
aber sollten nicht mehr durch einen Anstaltsrendcmten, sondern durch die Landesbank der Rhein¬
provinz gefühlt uud dem Sekretär zur Bestreitung der kleineren Ausgaben ein entsprechender Kassen¬
bestand überwiesenwerden, worüber er allmonatlich mit der Landesbank abzurechnenhatte.

Die in diesemNachtrage geordnete andere Ginrichtungder Verwaltung des Landarmcn-
hauses in Trier ist indessen nur zumteil iu Kraft getreten, weil die Voraussetzungen für diese
Aenderung nicht eingetretensind, Eine Ucberführungvon arbeitsfähigenInsassen des Hauses nach
dem Langenfelderhofehatte nur iu vereinzelten Fällen stattgefunden,weil von der Benutzungdicfes
Hofes, wenn er auch an sich für eine große Anstalt geeignetwar, doch Abstand genommenwurde,
da die Anstalt für Kranke aus der ganzen Provinz dienen follte nnd hierfür zu entlegen
war. In der Sitzung vom 18. März l897 halte der 40. Provinziallandtag auch deu Verkauf
des Hufes, weil er für eine Prouiuzialanstalt nicht in Betracht kommenkonnte, beschlossen. In¬
zwischenwaren die in den Alexiancranstalten zu Aachen befindlichennicht geisteskranken erwachsenen
und jugendlichen Epileptikernach dem Landarmenhausein Trier übergeführt, wo durch Entlassung
von Ortsarmen und Ueberführungvon Landarmen nach dem Landarmenhause zu Brauweiler Platz
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geschaffen und eine Schule für die jugendlichenEpileptiker eingerichtet worden war. Die Belegung
des Landarmenhauses mit diesen Kranken hat dann angedauert, bis nach Fertigstellung der Pro-
vinzial- Heil» und Pflegcanstalt Iohannisthal mit ihrer Abteilung für jugendlicheEpileptiker am
30. Juni 1905 176 Epileptiker dieser Anstalt überwiesenworden waren. Seitdem ist das Land-
armenhaus mit Orts- und Landarmen belegt und im vorliegendenHaushaltsplan für 1908 mit 430
Insassen gerechnet. Da sich unter diesen stets arbeitsfähige Elemente befunden haben, so bestand im
Hause stets ein Arbeitsbetriebund ist in dem erwähnten Etat auf eine Einnahme aus verkauften Fabri¬
katen und geleistetenArbeiten von 24 500 M. bezw. auf einen Ueberfchuß von 8200 M. gerechnet.

Dem mit der Leitung des Hauses betrauten Beamten ist dem Nachtrag zum Reglement
entsprechendzunächst die Amtsbezeichnung „Verwalter" beigelegt, durch das Reglement über die
dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten die Bezeichnung„Vorsteher" des Landarmenhauses
und sodann durch den Haushaltsplan für 1906 für die Person des jetzigen Vorstehers die Be¬
zeichnung„Direktor" genehmigt.

Unter den vorgetragenen Verhältnissen ist die besondere Kasseneinrichtung in dem Landarmen-
Hause beibehalten und alljährlichdurch den Proviuziallandtag genehmigtworden. Nunmehr ist der
bisherige langjährige Austnltsrendant im Frühjahre 1907 gestorben. Aus diesem Anlaß ist
das Bedürfnis einer eigenen Kassencinrichtung im genannten Hause nochmals eingehendgeprüft und
anerkannt worden. Bei einem Umschlage von ca. 220 000 M., insbesonderebeider für die Anstalt
nützlichen bisherigenBeschaffungder Vittualien:c. unter Ausnutzungder jeweiligen Marktlage genügt
eine kleine Hauskassenicht. Es ist vielmehr notwendig, daß die bisherige größere Kasse beibehalten
wird. Der Rendant hat außerdem nach der Dienstanweisung die Geschäftedes Anstaltssekrctärs
mit zu besorgen, er führt die Geldgeschäfte des Provinzialmuseums in Trier und es steht nichts im
Wege, ihm auch die entsprechenden Geschäfteder übrigen, in der Stadt Trier befindlichen Pro-
Uiuzialanstalten (Taubstummenanstalt, Wein- und Obstbauschule) aufzutragen, welche heute die
ohnedies stark in AnspruchgenommeneRendcmtur der Landesbank besorgt.

Unter den vorgetragenenUmständen wird auch die amtliche Bezeichnungdes Leiters des
Landarmenhauses „Direktor" statt der durch den Nachtrag bezeichneten „Verwalter" in dem
Reglement beizubehalten sein, nachdem dem jetzigen Inhaber der Stelle für seine Person schon
gestattet worden ist, die Amtsbezeichnung„Direktor" zu führen.

Es würden demnach die in dem Nachtrage vom 10. Dezember 1892 bezüglich der
Leitung und Verwaltung des Landarmenhauses getroffenen Aenderungen wieder aufzuhebensein,
also die im Artikel I und Artikel II, §§ 6, 7, 8 und 9 erlassenenNestimmungenwieder außer
Kraft zu treten haben und dafür die entsprechenden Paragraphen des Reglements über die Leitung

und Verwaltung vom ^ Dezem ber^W ^^ ,^ Wirksamkeit zu setzen sein.

Der Provinzialllusschußbeehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Provinziallandtag wolle genehmigen,daß in dem Nachtrage zu dem Reglement über
die Leitung und Verwaltung des Landarmenhauses zu Trier vom 18. Februar 1893
der Artikel I aufgehobenwird und der Artikel II folgende Fassung erhält:

Der § 2 wird aufgehoben; an dessen Stelle tritt folgende Bestimmung: § 2
Ferner werden in den Räumen des Landarmenhauses diejenigen Personen auf¬
genommen, auf welchedie Vorschriften des Gesetzes vom 11. Juli 1891, be¬
treffend die Abänderung der §§ 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung
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des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871 (G, S.
S. 300) Anwendung'finden."

Düsseldorf, den 18. Dezember 1907.

Der Provinzialllusschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich,

Vorsitzender.
Dr. von Renvers,

Landeshauptmann.

Anlage 20.
(Drucksachen.Nr. 26.)

Bericht
des Provinzialausschusfes,

betreffend

die Uebersicht über den Eisenbahnfondsund die Förderung von Bahnunternehmungen.

Laut Ziffer IV der Beschlüsse des 41. RheinischenProvinziallcmdtages ist jedem Pro-
vinziallandtage eine Uebersicht über den Stand des Eisenbahnfondsvorzulegen. Entsprechenddieser
Bestimmung ist Folgendes zu berichten:

Nachdem durch Beschluß des 45. RheinischenProvinziallandtaa.es vom 15. März 1905
der Gesamtbetrag des Fonds zur Gewährung von Kleinbahndarlehenauf 26 Millionen Mark er¬
höht und der Provinzialllusschuß gleichzeitigermächtigt worden ist, aus diesem Fonds und den
eingehendenTilgungsbeträgen nach den für ländlicheDarlehen geltenden Bedingungen unter Zins¬
zuschuß von l/,°/« und gegen 1«/<> Tilgung Beihilfen an Kommunalverbände zu geben, stellt sich
der Eisenbahnfondsin Ginnahme und Verwendung wie folgt:

I. Betrag des Fonds................26 000000 M.
II. Bis zum 31. März 1907 eingegangeneTilgungsbeträge .... 1136 243 „

An Darlehen sind bewilligt worden:
Summe der Mittel 2? 136 243 M.

Datum Betrag des Zins¬

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns fuß

30./31. Mai 1893 Kreis Gummersbach Zur Bestreitung der
Grunderwerbslosten für

die Staatsnebenbahn
Wiehlbrück-Wiehlund
Osberghausen-Wiehl

100 000 3

27./28. April 189? 25 000 3
22./23. Januar 1895 » Engelskirchen-Marienheide 700000 3
21./22. Januar 1896 ^

Zu übertragen

52 000 3
877 000
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Datum Betrag des Zins¬
Darlehnsnehmer Für den Nahnbnu Darletzns fuß

der Bewilligung ^ "/«

Uebertrag 877 000

15. März 1905 Kreis Gummersbach Zur Deckung der Grund-
erwerbskosten für die
staatliche Nebenbahn
Overath'Rösrath-Kalk

93 233 3

4. Oktober 1894 Stadt Saarlouis Gnsdorf-Saarlouis-
Wllllerfangen

701500 3

27./28. April 1897 „ „ 223 500 3

22./23. Januar 1895- Landkreis Aachen Kreisbahnen 300 000 3

9./10. Juni 1896 „ Forst-Brand 200 000 3

6. Mai 1895 Kreis Bergheim Kreisbahnen 1300000 3

27./28. April 1897 „ „ 450000 3

25./26. Januar 1898 „ „ 250 000 3

13./14. August 1895 Kreis Euskirchen „ 1960000 3

22./23. Oktober 1895 Stadt Oberhausen Oberhausen-
Mülheim (Ruhr)

650 000 3

2?./28. April 189? „ „ 225 000 3

23. August 1897 „ /, 125 000 3

18./19. Oktober 1898 „ „ 150 000 3

22./23. Oktober 1895 Stadt Mülheim (Ruhr) Mülh eim°Oberhausen 1 000 000 3

22./23. März 1898 ,, In Mülheim und nach
Heißen und Dümpten 600 000 3

22./2Z. Oktober 1895 Kreis Kreuznach Kreuznach-Winterburg
bezw. Wallhausen

650 000 3

1./2. Dezember 1896
14./15. Dezember 189?

" " 150000
346 000

3
3

28./29. April 1896
1. Oktober 1902

Stadt Rees Rees-Gmpcl 200 000
50 000

3
3

28./29. April 1896 Stadt Solingen Elektrische Kleinbahnen
in Solingen

690000 3

15./16. Juni 189? Aktiengesellschaft Cöln-
Bonner Kreisbahnen

Dransdorf-Güterbahnhof
Bonn und Rheinuferbahn

Cöln-Vonn

1 400 000 3

17. April 1903 Landkreis Bonn RheinuferbahnCüln-Bonn 500 000 3

14./15. Dezember 1897 Stadt M.-Gladbach M.-Gladbach-Lardtusw. 1250000 3

Stadt Rheydt In und bei Rheydt 1000 000 3

25./26. Januar 1898 Kreis Bernkastel Moseltalbahn Trier-
Bullay

Zu übertragen

375 000 3

15 716 233
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Datum Betrag des Zins.

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns fuß

°/°

Ueb ertrag 15 716 233
16. Oktober 1900 Kreis Zell Moseltalbahn Trier-

Bullay
230 000 3

1. Dezember 1903 „ „ 500000 3
16. Oktober 1900 Stadt Zell 50 000 3

„ Gemeinde Burg „ 6 000 3
„ Gemeinde Enkirch „ 15 000 3

22./23. März 1898 Kreis Geilenkirchen Alsdorf-Wehr 1 260 000 3
14./15. Mai 1901 „ 350 000 3'/2
22./23. März 1898 Kreis Geldern Kempen-Straelen-

Kevelaer
400 000 3

14./15. Mm 1901 „ „ 300000 3 V°
" Kleinbahngesellschaft

Merzig-Vüschfeld
Merzig-Büschfeldals Be-
teiligungssummeder Pro¬
vinz bei der Gesellschaft

582 500 3'/2

17. Februar 1903 Kreis Waldbröl Zur Bestreitung der
Grunderwerbskostenfttrdie
Staatsnebenbahn Wiehl-

Wllldbröl-Morsbach

185 000 3

9. Mai 1905 Kreis Moers Kreisbahnen 1 200 000 > Zu dem für land»
üche Darlehen z«l

^Zeitder Abhebung
< geltenden Hin«'

f„ßeabz«al.'/.°/°'

22. Mai 1906 Kreis Düren „ 3 000 000
23. April 1907 Gemeinden Monheim Vom Staatsbahnhof 600000

und Hitdorf Langenfeld nach Monheim
und Hitdorf

Summe 24 394 733
Tonach beliefen sich die am 1. Dezember l907 verfügbaren, am 1. April jeden Jahres

durch eingehendeTilgungsbeträge sich weiter vermehrendenMittel zur Förderung von Kleinbahn¬
unternehmungen auf 27136 243 —24 394 733--2 741510 M.

Eine Erhöhung des Kleinbahnfunds für das kommende Rechnungsjahr ist somit aller
Voraussicht nach nicht erforderlich.

Seit Erstattung des letzten Berichtes (Seite 18? der Verhandlungen des 47. Rheinischen
Provinziallandtages) sind die in dem beigefügtenNachtrage angegebenenAenderungen an dem Be¬
stände der Kleinbahnenzu verzeichnen (vergl. die zum vorgenanntenBerichte gehörigeZusammenstellung).

Düsseldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich,
Vorsitzender.

Dr. von Renvers,
Landeshauptmann,
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M« trag,
enthaltend die bi« zn« 1, Dezemln1Z»? „«gelommenen»eniernnge« z» dei Znftmmenste»» w in d« «heinpnninzlande«p°«zei«chgenehmizte»Aemlnhnendes öffentlichenÜWIehr«,

Bezeichnung der Bahn

Von Merken nach Pier

Von Richterichnach Horbach

Eschweiler(Rathaus)-Weisweiler

Eschweiler (Rathaus)-Dürwiß

Aachen-Eupen

Dürener Kreisbahnen

Vurg-Krahenhöhe

Hardt-Burgwaldniel

Kreisbahnendes KreisesMoers

Unternehmer

Dürener Dampfstraßenbahnen,
Aktiengesellschaftzu Düren

LandkreisAachen,Betriebs-
unternehmerinRheinische

Glektrizitäts-und Kleinbahnen-
Aktiengesellschaftzu Kohlscheid

LandkreisAachen

desgl.

AachenerKleinbahngesellschaft
zu Aachen

is Düren

VereinigteWestdeutscheKlein¬
bahnen, WiengesellschnftzuCöln

Stadt M-Gladbach

Genehmigende
Behörde

Regierungs-Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl,

Die landespolizeiliche Oe^'

um auf

^. Meu yinzugeftommel"
Nesieru«ssbez"

bis 31. D^
ber 1936

17. Novemb.1906

5. Juli 1907

17. März 190?

bis i. I«"""
1949

31. Deze"b"
1960

nochnicht bekannt

17. März 190? 99 Iah" "^

derLinieA^
Eupen a"

nochnicht bekannt

desgl.

Kreis Moers

6. Mai 1907 75 ^-

ab

13. Septemb.1907

18. Juli 1907

60 I°h"

75 Jahr«

"Ugung ist erteilt Betriebs¬
zweck

(Pcrsonen-
und Güterverkehr

«der einer derselben)

Vetriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Nampf,

Elektrizität)

Spur¬

weite

Länge
der

Bahn

Davon Am

1. Dezbr.
190?

waren im
Betriebe

Betrag
des

^----^ auf
eigenen:
Bahn¬
körper

auf Straßen von der

auf Grund

der Städte,
Lcmb-

gemeindcn,
Aktien-

lielMlchafte»
«lw.

in Unter¬
haltung

der
Provinz

Provinz
bewilligten
Darlehens

^>^^^ m IN IN m m m ^

--------> ? 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bahnstrecken.
Zachen.

bes Kleinbahngesetzes Personen- und
Güterverkehr

Dampf 1,00N 3 000 1273 1280 447 — —

desgl. desgl. Elektrizität 1,000 noch «ich« bekannt

desgl. desgl. desgl. 1,000 3 500 — 3 500 — 3 500
—

desgl, desgl. desgl. 1,000 nochnicht bekannt — —

desgl. desgl. desgl. 1,000 390 390

desgl. Personen-, Stück¬
gut und Wageu-
ladungsverkehr

Dampf und
Elektrizität

1,435 noch nichi bekannt — 3 000000

Düsseldorf.

^ Kleinbahngesetzes Personenverkehr Elektrizität 1,000 5200 2 742 2 458

desgl.

besgl.

Personen- und
Stückgütervcrkehr

desgl.

desgl.

Dampf

1,000

1,435

noch nicht bekannt

desgl.

—

1200 000

24*



188 Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nl. 20. Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr. 20. 189

Nr. Bezeichnung der Bahn

10 Halberg-Bahnhof
Bischmisheim

St. Iohann-Riegelsberg-
Heusweiler

12 Osterweg(Aachen>Pr. Moresnet

13 Vrand-Cornelimünster

Cornclimünster-Walheim

15 Brand-Stolberg

16 Vallendar-Höhr

Kall-Höhenberg-
Brück

Unternehmer

Gesellschaftfür Straßenbahnen
im Saartal, Aktiengesellschaft
zu St. Johann a. d. Saar

GemeindeGuichenbach

Genehmigende
BeHorde

Regierungs-Präsident

desgl.

Die landespolizeiliche Geneh'

!N>, auf

"ugung ist erteilt

auf Grund

Regier

6. Mai 190?

nngsbezirl T"er.

8. Februar 1907

l April 1934

99 Iah«

des Kleinbahngesetzes

desgl.

Betriebs¬
zweck

(Perfonen-
und Güterverkehr

oder einer derselben)

^

Personen- und
Gepäckverkehr

Personen»und
Stnckgüterverkehr

Vetriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Elektrizität

desgl.

L. Ueu in Meines genommene in früheren ^rzeichnissen schon aufgeführte Bahnstrecken.
Regierungsbezirk "«en.

AachenerKleinbahn-Gesellschaft
zu Aachen

desgl.

desgl.

desgl.

CoblenzerStraßenbahn-
Aktiengesellschaftzu Coblenz

StadtgemeindeCöln

Regierungs-Prasident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

2. Septemb.1906 50 Jahre vo'N
Tage der Ve-
triebseröffnung

ab

15. August 1906 99 Jahre v°>"
Tage der M-
triebscröffmmg

ab

desgl,

desgl. desgl-

Regierungsbezirk

28. Mai 1906 60 Iah"

Regierungsbezirk

23. Septemb.1903 100 Jahre v°"
der Genehnn-
gungzurslO

nung des
Betriebes «b

des Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl.

enz.

des Kleinbahngesetzes

des Kleinbahngesetzec

Personen- und
Güterverkehr

desgl.

desgl.

desgl.

Personenverkehr

Personen- und
Stückgutverkehr

Elektrizität

desgl,

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Spur¬

weite

in

Länge
der

Bahn

11

1,0N0

l,000

l,000

1,000

1,000

1,000

1,000

l,435

2 021

13 800

5 080

3100

3 306

5 950

8 275

4 806

Davon

ans
eigenem
Bahn¬
körper

12

470

940

600

auf Straßen
der Städte,

ücinb-
gemeinden,

Wticn-
lieselllchnften

»sw.

13

in Unter¬
haltung

der
Provinz

14

2 600

3 650

3 585

200

400

100

3 100

150

2 021

10 730

3 940

2100

3 206

2 300

5 175

1071

Am

1. Dezbr.
1907

waren im
Betriebe

!l>

2 021

13 800

5 080

3100

3 306

2 300

8 275

4 806

von der
Provinz

bewilligten
Darlehens
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Bezeichnung der Bahn

18 Von Langenberg (Rathaus) über
Nierenhof nach Steele mit

Abzweigung von Nierenhof nach
Hattiugen

19 HalbachHüttringhausen-
Leunep-Remscheid

M.-Gladbach-Viersen-Dülkeu
und Viersen-Süchteln

Elektrische Straßenbahn von
Mülheim (Rhein) nach Opladen

Unternehmer

Bergische Kleinbahnen,
Aktiengesellschaftzu Elberfeld

Vereinigte WestdeutscheKlein¬
bahnen, Aktiengesellschaft zu Cüln

Stadtgemcinde M.-Gladbach

Konsortium für den Bau der
Mülheimer Kleinbahnen zu

Mülheim a. Rhein

»cnehmigende
Behörde

Regierungs-Präsident

desgl.

dcsgl.

desgl.

Die landespolizeiliche Geneh

,!Nl ans

^ung ist erteilt

auf Grund

.„., """'»»^
18. März 1907

6. November 1906

19. Juni 1906

13. Januar 1905

Negierungsbez

99 Jahre «°M ^ Kleinbahngesetzes
Tage der Be¬
triebseröffnung

ab

60 Iah«

desgl.

50 Jahre desgl.
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Vetriebs-
zweck

(Personen-
und Güterverkehr

oder einer derselben)

Personenverkehr

desgl.

Personen- und
Stückgütervcrkehr

Personenverkehr

Vetriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,
Elektrizität)

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl.

Spur

weite

in

1,000

1,000

1,000

1,435

Länge

der

Bahn

l>

10 260

9 620

14 993

4 016

Davon

Nils
eigenem
Bahn¬
körper

,2

ans Straßen

Land¬
gemeinde!!,

Aktien-
gesellschnftcn«lw,

in

,:;

2 475

290

1315

5 770

10 976

5,0

in Unter¬
haltung

der
Provinz

II

6 470

3 560

4 017

3 960

Am

1. Dezbr.
190?

waren im

Betriebe

>s>

10 260

9 620

14 993

4 016

Betrag
des

von der

Provinz
bewilligten
Darlehens
____^F ____

16
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Anlage 21.
(Drucksachen. Nr. 21.)

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die sogenanntengleislosenelektrischenStraßenbahnen.

Der 44. Rheinische Provinziallcmdtag hat in seiner Sitzung vom 10. März 1904 (S. 24
der Protokolle):

1. den Provinzialausschuß ermächtigt,in Fällen, wo im öffentlichen Interesse gleislose
elektrische Straßenbahnen für Personen- und Frachtgut»eförderunggeplant werden,
»,) die benötigten Provinzialstraßen vertraglich und widerruflich— zunächst etwa auf

2—3 Jahre nach Ermessendes Provinzialausschusses— zur Benutzung zu über¬
lassen ohne Erhebung von Vorausleistungen im Sinne des Gesetzes vom 18. August
1902, aber gegen Einziehung einer Rekognitionsgebührfür die Aufstellung des
Leitungsgestänges;

K) die durch die gleislose elektrische Straßenbahn hervorgerufenenMehrkosten der
Straßenunterhaltung dem Straßenbaufonds aus dem Eisenbahnbaufondszu ersetzen;

2. den Provinzialausschuß beauftragt, jedem Provinziallandtage eine Nachweisungüber
die zugelassenengleislosenelektrischen Bahnen und über die in jedem Einzclfalle dem
Eisenbahnfondsentnommenen,zur Straßenunterhaltung erforderlich gewordenen Betrage
vorzulegen.

In Erledigung der ihm gewordenenAuftrage beehrt sich der Provinzialausschuß hiermit
zu berichten, daß im Rechnungsjahre190? bis jetzt ein Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur
Benutzungvon Provinzialstraßen für den Betrieb einer gleislosen elektrischen Straßenbahn nicht
gestellt worden ist.

Nach dem vorjährigen Berichte ist die einzige derartige Bahn, welche Provinzialstraßen
benutzt,nämlich die gleislose elektrische Straßenbahn von Ncuenahr nach Walporzheim(Provinzicil-
straße Linz—Altenahr von Km 10,663 bis Km 15,980) am 23. Mai 1906 dem Betriebe über¬
geben worden. Zwei bis drei Monate nach Eröffnung des Betriebes ist der größere Teil der in den
Gemeinden Ahrweiler und Walporzheim belegenenHaussiertenStraßenstrecken(rd, 1,8 Km Lange)
geteert worden. Diese Teerung ist im Jahre 1907 wiederholt und auf die HaussierteStraßeu-
fahrbahn der in den genannten Gemeinden im Vorjahre noch nicht geteerten Strecken(rd. 1,0 Km)
ausgedehnt worden.

Infolge dieser Teerungen, deren Kosten zu ^/» von der gleislosen Straßenbahn, zu '/»
von der Provinzialstiaßenverwllltunggetragen wurden, sind die übelen Einwirkungendes Betriebes
der gleislosen Bahn auf die HaussiertenStraßenfahrbahnen dort bis jetzt nur im geringen Maße
hervorgetreten.

Anders verhält es sich dagegen auf der in der GemeindeNeuenahr belegenen Haussierten
Strecke von Km 10,663 bis Km 12,426. Dort läßt sich schon jetzt deutlich erkennen, daß der
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Betrieb der gleislosenBahn auf die Güte und die Dauer der HaussiertenStraßendecken von er¬
heblichem Einflüsseist. Bei der schnellen Bewegung der Bcchnwagen wird durch die breiten Gummi¬
reifen ihrer Räder bei trockenem Wetter der Sand und feine Stcingrus :c. aus den Fugen der
Steindeckeangesaugt und fortgewehtund damit das Gefüge der Fahrbahn gelockert. Die blos¬
gelegten Steine weiden durch den nachfolgendenFuhrwerksverkehrentweder zerdrückt bezw. zer«
splittert oder aus der festen Fahrbahn ganz herausgerissen(Rollsteinbildung), und ist damit die
Zerstörung der Decke eingeleitet. Ungünstig wirkt hierbei noch der Umstand ein, daß die Gemeinde
Neuenahr während der Badezeit täglich die Straßen abkehren und besprengenläßt.

Die infolge des Betriebes der gleislosen Bahn auf diefer Strecke der Provinzialstraßen-
verwaltung in der Zeit vom 1. April bis 1. Oktober 1907 entstandenenMehrunterhaltungskosten
sind vom Lllndesbauamt Bonn zu 220 M. ermittelt, und ist daher erstmalig mit Verfügung vom
18. November 1907 III 0 2627 dieser Betrag aus dem Eisenbahnfonds an den Straßenunter¬
haltungsfonds erstattet worden.

Auf den Unterhaltungszustllndder Pflasterstreckenhat der Bahnbetrieb einen sichtbaren
Einfluß bis jetzt nicht ausgeübt.

Düsseldorf, den 18. Dezember 1907.

Der Provinzilllllusschuß:
O. Graf Beiffel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bericht und Antrag
Anlage 22.

(Drucksachen.Nr. 22.)

des Provinzialausfchufses,
betreffend

den Erwerb von Basaltsteinbrüchen für die Provinzial-Straßenverwaltung.

Der 47. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 14. März 1907
beschlossen:

1. den Provinzilllausschußzu ermächtigen,die zur Deckung des Bedarfs der Provinzial-
Straßenverwaltuug an Vasaltmaterial erforderlichen Steinbrüche anzukaufen und
zu diefem Zwecke bei der Landesbankder Rheinprovinz eine Anleihe bis zum Betrage
von 1500 000 Mark zu 3,s "/« Zinfen und 2 °/u Amortifation aufzunehmen;

2. den Piovinzilllausfchußzu beauftragen, über die getroffenenMaßnahmen dem nächsten
Piovinzillllandtage Bericht zu erstatten.

In Ausführung dieses Beschlusseshat die Provinzialverwaltung eine große Zahl ver¬
käuflicherBasllltvorkommenund im Betriebe befindlicher Basaltsteinbrüchezu beiden Seiten des
Rheines und im Westerwald sorgfältig untersuchenlassen. Die meisten der angebotenen Vor¬
kommen und Steinbrüche erwiesensich allerdings als für die Provinzialverwaltung ungeeignet,da
der Basalt teils mit Sonnenbrennern behaftet, teils wegen zu hohen Abraumes oder ungünstiger
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Verbindung mit der Eisenbahn nicht mit Gewinn gefördert werden konnte. Einige Steinbrüche
wurden auch als in der Hauptsache ausgebeutet, andere als für die Zwecke der Provinzialver-
waltung zu umfangreichin der Betriebsanlage erkannt.

Als in jeder Hinsicht für die Provinzialverwaltung passend wurden zunächst durch
Kaufvertrag vom 28. Juni 1907, mit Besitzantritt vom 1. Juli 1907, von der Obercasseler
Basalt-Aktiengesellschaft, vorm. Ehrist. Uhrmacher»sn. zu Obercasfel (Siegkleis), deren Liquidation
bevorstandund inzwischen eingeleitetworden ist, nur folgende Basaltsteinblücheerworben:

1. In den Gemeinden Obercassel und Vilich die Brüche Dornhecke, Luh und Wallachei
nebst weiteren Vorkommen in einer Gesamtflächenglößevon 45 n 38 ar 71 yiu
einfchließlich aller Betriebseinrichtungen.

2. In den GemarkungenBerghausm und Oberhau bei Oberpleis zusammen 10 n 58 «,r
76 yw, unmittelbar angrenzend an den der Provinzialverwaltung gehörigenBasalt¬
steinbruch„Auf dem Hühnerberg".

3. Ein Basaltlagerpllltz auf dem Himberg in der Gemeinde Aegidimberg, 1 ü 44 »r
4 hin groß.

Die Verhandlungen mit der ObercasselerBasalt-Aktiengesellschaft richteten sich anfänglich
dem Angebote entfprechend auf den Erwerb ihres ganzenUnternehmensmit Aktiven und Pafsiven.
Indessen hatte sich auf Grund eingehender Feststellungenergeben, daß einige Brücheder Gesellschaft
für die Provinzial-Straßenverwaltung nicht zweckmäßigzu verwerten und unwirtfchaftlich waren,
weshalb sie für den Ankauf nicht in Frage kommen konnten.

Der Gefamtlaufpieis für die oben genannten Bruchareale beträgt 600 000 Mark und ist
der genehmigten Anleihe entnommenworden. Die Vereinbarung des Kaufpreiseserfolgte auf Grund
genauer Ermittlungen und Schätzungen von oberen technischen Beamten der Straßenverwaltung
unter Zuziehung des Maschineningenieursder Zentralstelle sowie eines Geologen, nachdem sich
der Provinzilllausschußin verschiedenen Sitzungen mit der Angelegenheitbefaßt hatte.

Zu der vorstehenden Ausgabe treten noch hinzu die üblichen Kosten des Vertrags¬
abschlusses einschließlich der Stempel«, Grundbuchkostenund Umsatzsteuern,ferner die durch das
Ermittelungsverfahren entstandenen Ausgaben, sowie ein einmaliger Beitrag von 1 "/<> des von
der Anleihe abgehobenenBetrages zur Deckung von Kursverlusten der üandesbanl. Die zuletzt
erwähnte Ausgabe wird weiter unten näher erläutert werden.

Bei Drucklegungdieses Berichts betrug die Ausgabe für die genannten Brüche zusammen
615 623,42 Mark. Rückständigsind noch einzelne Beträge an Umsatzsteuern, die von den betreffenden
Gemeinden bisher nicht angefordert worden sind. Außerdem steht noch der Erwerb kleinerer,
innerhalb des BruchgebictsliegenderParzellen bevor, die sich noch in fremden Händen befinden,
deren Besitz aber für den ungestörten Bruchbetlieb erwünscht ist. Rechnet man diese noch zu
machenden geringen Aufwendungen hinzu, so können die Erstehungskostender beschriebenen Objekte
auf rund 620 000 Mark angenommenwerden.

Im einzelnen ist bezüglich der erworbenen Brüche folgendes zu erwähnen.
Das Vorkommen bei Obercassel ist wegen seiner Lage an der nördlichen Grenze des

rheinischen Basaltgebietes und seiner günstigen Abfuhr- und Transportverhältnisse zur DeckungdeS
Bedarfs an Basaltmaterial für die Straßen des nördlichenTeiles der Rheinprovinz befonders
geeignet. Aus dem Bruchterrain führt eine Transportbahn direkt nach der Staatsbahnftation
Obercassel. Der Wert der drei Brüche und des zugehörigenAreals wird zu 500000 Mark an¬
genommen,wovon 274 000 Mark auf die mit übernommenenBetriebseinrichtungen(Transportbahn
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mit Lokomotiven und Förderwagen, Steinbrecher-, Sieb-, Wafferhaltungs- und Förderanlagen,
sonstige Maschinen,Gerätschaftenund Gebäude) entfallen.

Der Weiterbetrieb der genannten Brüche ist dem bisherigen Direktor der Obercasseler
Basalt-Aktiengesellschaftgegen Zahlung einer Iahrespacht von 40000 Mark einstweilen bis zum
31. März 1912 übertragen worden. Für diese Maßnahme sind verschiedene im Nachstehenden
näher erörterten Umstände bestimmendgewesen.

Wie schon in dem vorigjährigen Bericht (LandtagsverhandlungenSeiten 215 ff.) ausgeführt
ist, besteht seit dem August1906 unter den Inhabern von Basaltsteinbruchbetriebenim Rheinland und
Nassau eine Preiskonvention,mit der die Straßenverwaltung, um eine Ermäßigung der festgesetzten
Konventionspreiseherbeizuführen, ein Abkommen in der Weise getroffen hat, daß sie von ihrem
Kleinschlagbedarfein Iahresquantum von mindestens. 60 000 odm den Mitgliedern der Konvention
zu ermäßigten Preisen unkündbar auf 5 Jahre übertrug. Dieses Abkommen datiert vom
16. November 1906, also aus einer Zeit, in der ein Erwerb von größeren Basaltsteinbrüchen
durch die Provinzialverwnltung noch nicht in Aussicht genommen war. Durch den Vertrag
mit der Konvention ist ein sehr rheblicher Teil des Bedarfs an Basaltkleinschlagbis zum
31. März 1912 vergeben und vertraglich zu feststehenden Preisen sichergestellt. Bis dahin fehlt es
alfo an einem ausreichendenAbsatzgebiet für den aus den inzwischen erworbeneneigenen Brüchen
zu entnehmendenKleinfchlag.,

Indessen erwachsen auch bereits im Laufe der ersten 5 Jahre aus dem Besitz der Brüche
in Obercassel der Provinz erhebliche Vorteile. Die vom Pächter dieser Brüche zu entrichtende
Iahrespacht von 40 000 Mark entspricht einer 8°/<>igenVerzinsung des Kaufpreisesvon 500000
Mark, so daß bei der erforderlichen4°/oigcn Verzinsungund einer 2°/<,igen Amortisation des An¬
leihebetragesein Ueberschuß von 2°/, — 10 000 Mark verbleibt. Diesem stehen kleinere Ausgaben,
wie Steuern und sonstige auf dem Eigentum lastende öffentliche Abgaben, ferner Bahnanschluß-
gebührcn und Anerkennungsgebührenfür die Kreuzung von Gemeindestraßendurch die Gleise der
Transportbahn gegenüber. Ferner ist durch entsprechende Bestimmungen im Pachtverträge sowie
durch fortgesetzte Kontrolle Vorsorge getroffen, daß den Brüchen innerhalb der ersten 5 Jahre nur
ein mäßiges Quantum an Material entnommen werden darf und die Ausbeute in ordnungs¬
mäßiger Weife erfolgt, so daß nach Ablauf der Pachtzeit ein sehr leistungsfähiger Bruch zur direkten
Deckung des Provinzialbedarfs zur Verfügung steht.

Die Ausbeute der Brüche in eigener Regie wird wohl auch nach Ablauf des Konventions-
llbkommens und des jetzigen Pachtverhältnisseskaum in Frage kommen können, weil die Provinzial-
Straßenverwllltung nicht für alle Brucherzengnisse, wie sie sich bei einem rationellenBetrieb ergeben,
Verwendunghat. Es gilt dies sowohl für die minderwerwertigenProdukte, wie Krotzen, Senk¬
steine, Splitt und Staub, als auch für die besseren Materialarten (aus vollen Säulen bestehende
Mauersteine, Pflastersteine, Setzsteinschlag, Prell-, Grenz- und Bordsteine), die mangels genügender
Abnehmer innerhalb der eigenen Verwaltung eine Ueberproduktionergeben müßten. Die Ver¬
wertung dieser Erzeugnisse würde also besondere Schwierigkeitenbereiten und könnte nur durch eine
kaufmännischorganisierte Betriebsverwaltung erfolgen, für die das erforderliche Personal ange¬
nommen werden müßte. Außerdem wäre ein besondererBetriebsfonds bereitzustellen. Aus nahe¬
liegenden Gründen empfiehlt es sich nicht, schon jetzt öffentlich in nähere Erörterungen darüber ein¬
zutreten, welche Maßnahmen nach Ablauf der Konventionsuerträgeund des dann ebenfalls ab¬
laufenden Pachtvertrages zweckdienlichergriffen werden können.

Wie aus der im Entwurf zum Haushaltsplan für 1908, Seite 620—625 neu auf¬
genommene Anlage 0 zum Haushaltsplan der Straßenverwaltung hervorgeht, wird vorgeschlagen,

2b*
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einen besonderenVoranschlagüber die Einnahmen und Ausgaben beim Betriebe der Steinbrüche
einzurichten mit der Maßgabe, daß die am Jahresschluß verbleibenden Uebelschüsse in das folgende
Rechnungsjahr übertragen und zu einem besonderenReservefonds angesammelt werden, aus dem
für unerwartet eintretende Bedürfnisse sowie zur Ergänzung und Erneuerung von Betriebs¬
einrichtungen und später zur Erweiterung vorhandener Bruchbetriebe die nötigen Geldmittel
entnommenwerden könnten.

Das Bruchterrain bei Oberpleis (Hühnerberg) ist zu einem Werte von 95000 Mark
angenommen. Wegen seiner Lage unmittelbar neben dem vom Provinzialverband im Jahre 1902
aus bereiten Mitteln erworbenenBasaltsteinbruchHühnerbcrg ist er von wesentlicherBedeutung
für eine bequeme und vorteilhafte Aufschließungdieses Bruches. Einstweilen besteht die Absicht,
das neu erworbene Bruchgebietzum größten Teil zunächst still liegen zu lassen, um einen Reserve-
bestand an Basalt zu erhalten. Dem Pächter des alten Hühnerbergbrucheswird nur ein kleiner
Teil des neuen Besitzes,der für die weitere Ausschließung nnd die Herstellung einer Transportbahn
nötig ist, zugewiesen.

In dem Pachtverträge über den Hühnerbergbruchist eine feststehende Iahrespacht nicht
vereinbart, fondern,wie in dem Bericht vom 9. März 1907 (LandtagsverhandlungenSeiten 215 ff.)
ausgeführt, ein Preisabschlag für das an die Provinzial-Straßenverwaltung zu lieferndeKleinschlag'
Material, der gegenüber den Konventionspreisenzurzeit 1,34 Mark für das Kubikmeter beträgt.
Diese Ersparnis kommt der Straßenunterhaltung direkt zugute und gewährt eine reichliche Verzinsung
des seinerzeitfür den Erwerb des alten Bruches gezahlten Kaufpreifes.

Der Pächter des Bruches ist berechtigt, bis zu einer gewissen Höchstmenge Material an
Dritte zu verkaufen. Er hat dafür besondereAbgaben an die Straßenverwaltung zu entrichten.
Es wird nach den bisherigen Erfahrungen angenommen, daß auf diese Weife jährlich 5700 Mark
vereinnahmt werden, die dann zur Verzinfung und Tilgung des Kaufpreisesfür das neue Bruch¬
gebiet verwendetwerden können, wie es in dem obenerwähntenVoranschlagvorgesehen ist.

Bei dem Besitz am Himberg in der Gemeinde Aegidienberghandelt es sich nicht um ein
eigentliches Vasaltvorkommen,sondern um ein Materialdepot. Es liegen dort etwa 28000 Kubik¬
meter Krotzen, die zu Kleinschlag verarbeitetwerden können. Mit einem Unternehmerist inzwischen
ein Abkommengetrosten worden, wonach dieser den jährlichenBedarf an Basaltkleinschlagfür die
umliegendenProvinzialstraßen herstellt und frei Verwendungsstelleanliefert. Die mit dem Unter¬
nehmer hierfür vereinbartenEinheitspreifebleiben um 2,00 bis 2,25 Mark hinter den Konventions-
preifen zurück. Von der auf diefe Weife eintretendenErsparnis kann die Verzinsung und Tilgung
des auf 25000 Mark angenommenenKaufpreifes reichlich erfolgen. In dem Voranfchlag v ist
eine Einnahme von 1500 Mark hierfür vorgesehen.

Mit den im Vorstehenden geschildertenMaßnahmen ist der dem Provinzialausschuß
gewordeneAuftrag noch nicht erfüllt. Es bleiben noch die zur Deckungdes Bedarfs an Bafalt¬
kleinfchlag auf dem Westerwald und in der Eifel geeignetenFundstellen zu beschaffen. In dieser
Hinsichtsind die Verhandlungen wegen mehrerer Vorkommenschon seit längerer Zeit im Gange,
aber noch nicht zum Abschlußgelangt. Bei dem häufig zum Angebot gelangendenminderwertigen
Material ist die äußerste Vorsicht dringend geboten, wodurch die endgiltigen Abschlüsse sich oft
verzögern. Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch die Pachtung größererVasaltvorkommenauf einen
fehr ausgedehnten Zeitraum erreicht wird, wodurch der zu erstrebende Zweck, gleichfallssicher gestellt
werden würde.

Hierüber dürfte dem nächsten Provinziallandtage Bericht zu erstatten sein.
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In dem eingangs erwähnten Beschlußist der Zinsfuß für die genehmigteAnleihe auf
3,6°/« festgefetztworden.

Mit Rücksicht auf die andauernd ungünstigeLage des Geldmarktes,welche die Landesbanl
gezwungenhat, zur Befchaffung ihrer Betriebsmittel 4°/»ige Anleihefcheine auszugeben, war es
nicht möglich, Darlehen zu 3,6°/° Iinfen zu erlangen. Das Kuratorium der Landesbanl sah sich
vielmehr genötigt, den Zinsfuß für die bereits aufgenommenen und etwa noch abzuhebenden Beträge
auf 4°/° festzusetzen. Außerdem soll die Provinzialverwaltung den der Landesbank infolge
Beschaffungdes Geldes entstehenden Kursverlust tragen. Dieser ist unter Berücksichtigungder
sonstigen Begebungskostenauf einen einmaligenBeitrag von 1°/« der abzuhebenden Anleihebeträge
festgesetzt worden.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Prouinzillllandtllg wolle

1. von den bis jetzt getroffenenMaßnahmen Kenntnis nehmen;
2. genehmigen,daß der Zinsfuß für die bereits abgehobenenund etwa noch zur

Abhebung gelangenden Beträge der durch Befchluß vom 14. März 190?
bewilligten Anleihe nachträglich auf 4°/o festgesetzt und seiner ein einmaliger
Beitrag von 1"/» zur Deckung der Kursverluste an die Landesbanl gezahltwird;

3. den Piovinzialausschuß beauftragen, dem nächsten Provinziallcmdtage über die
in Erledigung des Beschlusses vom 14. März 1907 getroffenenweiteren Maß¬
nahmen Bericht zu erstatten."

Düsseldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Neissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

--------------------- Hnlage23.
(Drucksachen. Nr, 23,)

Bericht
des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Bewilligung von Beihilfen aus Fonds ^ und L zum Gemeinde- und Kreiswegebau
für das Rechnungsjahr 1907.

Einem Wunscheder III. Fachkommission des 46. RheinischenProvinziallandtages ent¬
sprechendbeehrt sich der Provinzilllausschuß, dem Provinziallandtage die umseitigeNachweisung
der bis zum 15. Dezember 190? an Gemeinden und Kreise aus Fonds ^ und L für das
Rechnungsjahr 1907 gewährten Unterstützungen zum Gemeinde- und Kreiswegebau.

Düsseldorf, den 18, Dezember 1907.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beifsel von Gymnich, Dr. von Reuvers.
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Fachweisung
der bis zum 15. Dezember 190? an Gemeinden und Kreise aus Fonds ^ und L

für das Rechnungsjahr190? gewährten Unterstützungenzum Gemeinde- und
Kreiswegebau.

Lfd.

Nr.
Kreis Gemeinde

Bewilligt« Metrag
aue Monds Bemer¬

kungen

1
2
3

l>
!',
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2?

Düren

Erkelenz

Heinsberg

Iülich
Malmedy

Montjoie
Schleiden

HlegierungsbezKK Zachen.
Nideggen-Rath .....
Brück-Hetzingen .....
Frauwüllesheim .....
Echtz-Conzendorf.....
Iacobwüllesheim .....
Iuntersdorf ......
Hetzerath .......
Nieberkrüchten......
Beeck ........
Biederen .......
Braunsrath ......
Lllurensberg ......
Born ........
Ligneuville .......
Lommersweiler .....
Crombach .......
Heppenbach ......
Thommen .......
Reuland .......
Eicherscheid ......
Bronsfeld .......
Golbach ........
Berk .........
Udenbreth .......
Hausen ........
Rohr ........
Frohngau .......

Zu übertragen

180 —
330 —

— 3 770
— 4 700
— 1470
— 2 800

600 —
600 —
590 —

1000 —
— 1580
1000 —
1000 —
1000 —

730 —
1000 —

330 —
830 —
600 —
600 —
670 —
750 —
330 —

1000 —
730 " —
350 —
360 —

14 580 14 320

Letzte Rate.
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Lfd.

Nr.
Kreis Gemeinde

BewilligterIlctrag
ans Iwnds

^
^

Bemer¬

kungen

28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Schleiden

Adenau

Ahrweiler

Altenkirchen

Uebertrag
Lindweiler
Wallenthal
Hostel .
Floisdorf
Weyer .

Summe

KegienmgsbezirK Govlenz.
Schuld ........
Insul........
Winnerath .......
Niederadenau ......
Hönningen .......
Denn ........
Kesseling .......
Weidenbach ......
Iammelshofen ......
Virneburg .......
Bereborn .......
Colverath .......
Kesseling und Weidenbach . .
Creuzberg .......
Königsfeld .......
Ramersbach ......
Heckenbach .......
Oberziffen .......
Dedenbach .......
Birresdorf und Nierendorf. ,
Nisterberg .......
Friedewllld .......
Obersteinebach ......
Glbergrund .......
Pracht ........
Oelfen ........
Mulzhmn .......
Flögert ........
Köttingerhöhe ......

Zu übertragen

14 580
220
800
810
940
630

17 980

625
625
625
625
625
937
625
625
270
340
400
400

1000
250
300
270
800
200

300
890
900
470
150
670
970
670
500

15062

14 320

14 320

3 330

7 000

10 330

Letzte Rate.

Erste Rate.
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Lfd.

Nr.
Kreis Gemeinde

bewilligtet Metlag
aus Monds Bemer¬

kungen

<;.-!

61
65
<!6
,1?
<;«

7<»
V!
7^
7.^!
71

7l.
76
7?
7^
79
«!,
«,
«^!
,^!
«,
85
86
«7
88
«'.»
9<»
9,
92
9.'!
94
95

Altenkirchen

Cochem

Kreuznach

Mayen und Adenau
Mayen

Meisenheim

Neuwied

!>

St. Goar

Uebertrag
Mauden .......
Steineberg .......
Binningen .......
Rös .........
Dünfus ........
Gevenich .......
Winterbllch.......
Schweppenhausen.....
Norheim und Traisen . . .
Schüneberg.......
Nußbaum .......

Vurgbrohl, Glees, Wehr und
Nicderoberweiler . . . .

Nachtsheimund Anschau , .
Otzweiler .......
Hochstädten .......
Hoppstädten ......
Schweinschicd......
Giiesenbach .......
Limbach ........
Schöneberg .......
Krautscheid.......
Elsaff ........
Bühlingen .......
Lorscheid .......
Windhagen .......
Ascheid ........
Haberscheid .......
Kurtscheid .......
Alberthofen .......
Dernbach .......
Urbach-Kirchdorf.....

Werlau, Hungenroth, Dörth,
Basselscheid,LiesenfeldMeder-
und Obergondershausen, Beu-

Zu übertragen

5 062 10 330
500 —

1000 —
500 —,
500 —
300 —

— 2 000
670 —
520 —

— 5 900
— 2 070
— 1170
— 7 500

1000
630

440
320
590
630
340
670
200
670
130
70

500
270
130
200

25 842

4 000
4 000

2 420
1630

Dritte Rate.

Letzte Rate.
Zweite Nlltc.

20 000 Letzte Rate.

61020
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Lfd.

Nr.
Kreis Gemeinde

Zzewilltgin Melrog
aus Monds Bemer¬

kungen

96

'»?
98
!)9

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

St. Goar

Simmern

Wetzlar

Zell

Bergheim
Bonn-Land

Gummersbach

Cöln-Land
Mülheim(Rhein)-Land

Nheinbach

Sieg

Uebertrag
lich, Morshausenund Broden¬
bach ........

MackenMeshllusen u. Dommers-
hausen .......

Denzen ........
Rödern .,.,....
Schönborn .......
Oppertshauseu......
Niedercostenz ......
Kisselbach jenseits .....
Fronhofen .......
Breitenbach.......
Oberkleen .......
Vollnkirchen ......
Briedern .......
Niederweiler ......
Altlay........
Walhausen .......

Summe

KegierunstsvezirK Göln.
Lipp ........
Cardorf-Hemmerich ....
Witterschlick ......
Walberberg ......
Lieberhausen ......
Marienberghausen.....
Nümbrecht .......
Drabenderhöhc .....
Marienheide ......
Gleuel ........
Odenthcil .......
Merheim .......
Queckenberg ......
Neukirchcn.......
Hilberath .......
Herchen ........

Zu übertragen

25 842

600
230
510
250
550

230
370

1000
470

30 052

61020

3 370

7 000

2 580
2 950

380
3 000
2 230

82 530

— 7 530
1000 —
— 3 470
— 3 570
770 1400

1350 —
670 —
900 —
950 —

— 3100
— 3 530
— 4 800
120 —
250 —
270 —

1700 —

7 980 27 400

Erste Rate.

Erste Rate.

Letzte Rate.

^',
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Lfd.

Nr.
Kreis Gemeinde

Bewilligt« Betrag
«ns Zlonds

Z
^

Bemer¬

kungen

127
128
129
130
131
132
133
134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
15?

Sieg

Wal'dbröl

Wipperfürth

Düsseldorf-Land

Geldern
Gladbach

Kempen

Kempen und Geldern
Kempen

Cleve

Lennep

Moers

Uebertrag
Much . ,
Geistingen ,
Morsbach ,
Dattenfeld .
Cürten . ,
Bechen . ,
Lindlar . ,
Klüppelberg

Summe

Mülheim (Ruhr)-Land
Neuß

Rees

HlegierungsvezirK Düsseldorf.
Lintorf ........
Ratingen .......
Wetten ........
Rheindahlen ......
Liedberg .......
Kleinenbroich ......
Amern St. Georg ....
Dilklllth........
Grefrath. Oedt und Wcmkum.
Waldniel . ......
Vorst ........
Grieth, Wisset, Wisselward.

Bylerward und Emmericher
Eyland .......

Asperden,Hassum,Hommersum
und Hülm......

Dabringhausen .....
Dhünn ........
Neuhückeswagen .....
Hamb ........
Been
Winnenthal
Heissen-Fulemm-Winkhausen
Glehn
Norf
Hllffen-Mehr und Hamminleln

Zu übertragen

7 980
860

949
800

1000
620
500

12 709

27 400

500

3130

31030

500 —
— 2 600
— 4 000
450 —

— 1666
— 2 700
450 —
430 —

— 2 575
— 2 210
— 6 830

— 5 000

3 000
990 —
890 —

— 4 500
1000 —
— 1830
— 1600
— 10 000
— 4 600
— 1500
— 7 000

4 710 61611

Letzte Rate.

Letzte Rate.

Zweite Rate.

Erste Rate.

Vierte Rate.

Erste Rate.

Erste Rate.
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Lfd.

Nr.
Kreis Gemeinde

AcwMgler Iletiag
au« Zlsnds Bemer¬

kungen

158
159
160
161

Ruhrort
Solingen-Land

162 Bernkastel
163 „
164 Bitburg
165 "
166 „
167 „
168 „
169 „
170 „
171 -

172
173 Daun
174
175 „
176 „
177 ^
178
179 „
180
181 ^
182 Merzig
183 „
184 Ottweiler
185 „
186 „
18? /,
188 „
189 >,
190 ?,

Uebertrag
Gahlen .
Witzhelden
Leichlingen
Solingen

Summe

HlegierungsöezirK Frier.
Schönberg .......
Thalfang ......'
Seffern ........
Ufch .........
Wilsecker .......
Hütterfcheid .......
Wißmannsdorf .....
Outscheid .......
St. Thomas......
Bickendorf, Nattenheim und

Rittersdorf ......
Beilingen .......
Calenborn .......
Beinhausen.......
Udler ........
Oberstadtfeld ......
Salm........
Ellschcid ........
Steineberg .......
Niederehe . ......
Deudesfeld .......
Hargarten .......
Honzrath .......
Hangard .......
Lautenbach .......
Dörsdorf .......
Humes ........
Merchweiler ......
Uchtelfcmgen, Bürgermeisterei .
Thclcy ........

Zu übertragen

4 710

1000

5 710

61611
1250

7130
7 450

77 441

Zusätzlich.

500 —
— 4 000
600 —
630 —
930 —
830 —

1500 —
670 —
610 —

8 750
— 2100
930 —
930 —
570 —
570 —
830 --
600 —
380 —
830 —
570 —

— 2130
— 2 400
1000 —
1000 —
1000 —

800 —
— 2 670
— 4 000
— 2 000

16 280 28 050

Erste Rllic

Letzte Rate

Letzte Rate.

Erste Rate.
Letzte Rate.

26*
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Lfd.

Nr.
Kreis Gemeinde

BewilligterBetrag
au« Monds Bemer¬

kungen

191
192
193
194
195
196
19?
198
199
200
201
202
203
204

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Ottweiler
Prüm

Saarbrücken
Saarburg

Saarlouiö

St. Wendel

Trier-Land

Wittlich

Uebertrag
Stennweiler ......
Willwerath .......
Plüttscheid .......
Brandscheid ......
Buchet ........
Lünebach .......
Grotzkampenberg.....
Eilscheid .......

Cölln ........
Baldringen .......
Hentern ........
Schömerich.......
Slllliburg, Cahren und Kreis

Saarburg ......
Meurich ........
Wehingen-Bethingen....
Rammelfangen .....
St. Barbara......
Guisingen .......
Picard ........
Frauenberg .......
Steinbach .......
Oberlirchen.......
Sien .........
Dickesbach.......
Heimbach .......
Ronnenberg ......
Thallichtenberg .....
Cappeln .......
Abtei ........
Neuhütten .......
Lörsch ........
Schleidweiler-Rodt . . . .
Zemmer ........
Beßlich ........
Lauseld ........

Zu übertragen

16 280

620
1000

980
510

1000
870

1100

500
600
800
450

800
600
930
600
500

1000
800
560
100

1000
500

1470
450
560
990
770

530

28 050
2 000 Erste Rate.

6 000

5 780
1060
2 330

Letzte Rate.

2 300
5 620

830

36 870 53 970
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Lfd.
Nr.

Kreis Gemeinde

BewilligterBetrag
an« Zionbs

^
.F

15
Bemer¬

kungen

227
228
229
230

Wittlich
Uebertrag

Oberüfflingen ......
Pantenburg ......
Kinderbeuern ......
Eckfeld ........

Summe

36 870
530
530
860

38 790

53 970

1100
55 070

Zusammenstellung.

RegierungsbezirkAachen ........
„ Coblenz ........

Cöln .........

Düsseldorf .......
„ Trier ........

Summe

17 980 14 320
30052 82 530
12 709 31030

5 710 77 441
38 790 55 070

105 241 260391
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Anlage 24.
(Drucksachen. Nr. 27.)

Bericht
des Provinzialausschusses

über die im Jahre 1907 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armen- und
Wegezwecke gemäß § 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend die Ueber¬

weisung weiterer Dotationsrenten an die Provinzialverbände.

Der 46. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Plenarsitzun gvam 16. Februar 1906
bei Genehmigung des Reglements für die Verteilung der gemäß 8 5 Absatz 3 des Gesetzes vom
2. Juni 1902 an leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrenten vom

"^Ä^? ^ ^M" Beschlußgefaßt:
„Alljährlich ist dem Provinziallcindtagein einer besonderen Vorlage davon Kenntnis zu
geben, welche Gemeindenund Kreise und mit welchen Beträgen — getrennt für Armen-
und für Wcgezwecke — bedachtworden sind."

In Ausführung diefes Beschlussesbeehrt sich der Provinzialausschuß dem Provinzial-
landtage die umseitigeNachweisung zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Düsseldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauvtmann,
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Machweisung
der bis zum 1. Februar 1908 an leistungsschwache Kreise und Gemeinden für Zwecke
des Armen- und Wegewesens aus der Dotationsrenteauf Grund des § 5 Abs. 3 des

Gesetzes vom 2. Juni 1902 für das Jahr 190? gewahrten Beihilfen.

Bemerkung: Die Beihilfen sind in l Einvernehmen mit dem Herrn Ober-Prä identen gewährt worden.

Bewilligter Betrag
Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

für
Armen¬
zwecke

für
Wege¬
zwecke

Bemerkungen
zu Spalte 5

I. Regierungsbezirk Aachen.
1 Aachen-Land Greffenich — 8 000
2 Düren Drove 175
3 „ Winden 500
4 » Obermaubach 350
5 Geilenkirchen Teueren 650
6 « Baesweiler 150
? Scherpenfeel 500
8 Heinsberg Virgelen 450
9 » Hocngen 275

10 » Kempen 100
11 » Aphoven 300
12 ,< Vreberen 800
13 „ Waldfeucht — 1630
14 Iülich Dürwiß 1200
15 Malmedy Bürnenville — 6 400
16 ,! Bellevaux — 19180
17 „ Nurg-Reuland 700
18 „ G6romont 350
19 » Manderfeld — 1130
20 „ Xhoffraix 250
21 Montjoie Mützenich 1000
22 „ Schmidt 250
23 " Rott

Zu übertragen

200
8 200 36 340
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Bewilligt er Betrag
Lfd. Kreis Gemeinde

für
Armen¬

für
Wege¬ Bemerkungen

Nr.
zwecke zwecke zu Spalte 5

Uebertrag 8 200 36 340
24 Schleiden Alendorf > — 2 700
25 „ Breitend enden 100
26 >! Harzheim 100
27 „ Lorbach 75
28 „ Roggendorf 450
29 » Vussem-Vergheiin 100
30 » Berk 500 1730
31 » Udenbreth 200
32 ,< Schmidtheim 275
33 » Heimbach 275
34 „ Hausen 125
35 !! Freilingen 650
36 » Uedelhouen 350
37 <! Ahrdorf 250
38 !! Nleibuir 550
39 « Rinnen 125
40 „ Golbach 250
41 » Frohnrath 75
42 » Weyer 150
43 „ Kallmuth

Summe
75

12 875 40 770

II. Regierungsbezirk Goblenz.
, Ädenau Kötterichen 125
^ » Kaperich 150
3 !5 Äteuspath 50
4 » Pitscheid 100
5 „ Wirft 100
6 » Lind 100
? !' Staffel 75
8 >! Arft 125
9 » Welschenbach 75

10 ,/ Bodenbach — 1670
11 » Mosbruch, Horperath und

Sllffen 6 250
12 « Hausen 3 070
13 !' Mindert

Zu übertragen

3 900
900 ! 14 890 ,
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Bewilligter Betrag
Lfd.
Nr. Kreis Geiueinde

für
Armen¬
zwecke

für
Wege-
zwecke

Bemerkungen
zu Spalte 5

Uebertrag 900 14 890
14 Adenau Aremberg und Eichenbach — 4 570
15 „ Mminebach ^. ! 3 550
16 „ Oblicrs — 1120
17 Ahrweilcr Dernau 900
18 „ Kirchdanu 150
19 » Calenborn 125
20 ,! Nicrendurf 200
21 „ Ztiederzisscn — 8 000 Letzte Rate.
22 Altenkirchen Amteroth 50
23 „ Bnsenhauseu 50
24 „ Diepcrzm 50
25 » Fliigert 40
26 „ Fluteischen 75
27 « Gielcr^th 50
28 >, Helmenzen 50
29 « Hclmeruth 50
30 „ Heupelzen 50
31 „ Hilgenroth 50
32 ,! Hcrpteroth 50
33 ,! Isert 50
34 ,! Ketteuhauseu 50
35 » Mammelzen 50
36 „ Niedererbach 50
37 Nicdcringelbach 50
38 „ Oberwambllch 50
39 ,' Ölsen 50
40 /, Reuffelbach 50
41 „ Sörth 50
42 „ Stürzelbach 50
43 Bürdenbach 300
44 /, Epgert 200
45 » Gulenberg 200
46 ,! Güllesheim 50
47 Kruukel 50
48 » Niedersteinebach 125
49 ,' Oberstcincbach 400
50 » Petcrslahr

Zu übertragen

450

5115 32130

^
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Bewilligt er Betrag
Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

für
Armen¬
zwecke

für
Wege¬
zwecke

Bemerkungen
zu Spalte 5

Uebertrag 5115 32 130
51 Altenkirchen Willioch 125
52 „ Elbeu 75
53 „ Molzhain 50 l 800
54 » Nirkenbeul 75
55 „ Bruchertseifen 150
56 ,, Niederirsen 350
57 ,! Unterschützeil 125
5« '» Harbach 650
59 „ Niederfischbach 1700
60 » Craam 50
61 „ Ersfeld 50
62 » Fiersbach 50
63 „ Forstmehren 50
64 „ Giershausen 50
65 „ Hasselbach 50
66 » Hemmelzen 50
67 // Hilkhausen 50
68 ., Hirz-Maulsbach 50
69 ,/ Kircheib 50
70 „ Mahrenbllch 50
71 „ Neitersen 50
72 „ Niederölfen 50
73 „ Obcrirsen 50
74 „ Oberölfen 50
75 „ Rettersen 50
76 „ Rimbach 50
7? „ Wcyerbusch 50
78 „ Werkhausen 50
79 ,' Wiilmersen 50
80 !! Ziegenhain 50
81 ,' Schönstein 75 3 000
82 « Blickhauserhöhe 100
83 ,' Wissen a. d. Sieg 800 3 500
84 „ Friesenhagen — 4100
85 « Forst — 9170
86 „ Dauersberg — 3 000
8? " Orfgen und Schürdt

Zu übertragen

— 1770

10 440 58 570
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BewilligterBetrag
Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

für
Armen¬

für
Wege¬ Bemerkungen

zwecke zwecke zu Spalte 5
^ ^

Uebertrag 10 440 58 570
88 Altenkirchen Ncmroth — 2 100
89 Coblenz-Land Waldcsch 350
90 !' Wallershcim 100
91 „ Niederwcrth 600
92 „ Immendorf 600
93 Cochem Müllcnbach 225
94 Kreuznnch Cnlleufcls 125
95 „ Müuchwald 300
96 „ Heunweilcr und Hahuenbach — 3 000 Letzte Rate.
97 „ Daubach — 1983
98 Eckweiler — 1230
99 '! Gebroth — 1030

100 Vraunweiler — 1130
101 » St. Eatharinen — 1 170
102 „ Nozheim — 1870
103 Mähen und Adenau — — 7 500 Letzte Nllle.
104 Mayen Hirten 150 2 000
105 Ettriugen 150
106 Obermeudig 1200
10? „ St. Johann 75
108 ,' üuxem — 1100
109 !! Allenz und Berresheim — 9 000
110 Miink — 1 500 ZusNtzüch.
111 Nenwied Urbach-Kirchdorf 125
112 Niederwambcich 300
113 » Dernbach 375
114 » Waldbreitbach 200
115 » Roßbach 75
116 !' Nicderbreitbach 75
117 „ Kurtscheid 75
l18 Vremfcheid 450
119 ,' Vreitfcheid 600
120 , Oberbieber 400
121 Mckbach 350
122 „ Irlich 375
123 Gönncrsdorf 150
124 Stebach 50 ^
125 ,/ Kaufen

j Zu übertragen

175 ^
18 09N >',93 083

27
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Bewilligter Betrag
Lfd.
Nr. Kieis Gemeinde

für
Armen¬
zwecke

für
Wegc-
zwecke

Bemerkungen
zu Spalle 5

Uebertrag 18 090 93 083

126 Neuwied Ifenburg 1000

12? „ Windhagen 100
128 Schüncbcrg 750
129 !! Limbach 1 500

130 „ Krautscheid «00
131 </ Griefenbach 400
132 !! Elsaff ' 1 250

133 Bcrtcnau 1200
134 Lorfcheid 600
135 St. Goar Oberfell 150
13« „ Obergondershaufen 250
137 » Holzfeld 100
138 « Oberdiebach 525
139 „ Buchholz 50
140 „ Hirfchwiefeu 125
141 Wetzlar Bellersdorf 75
142 „ Erda 200
143 Mudcrsbach

Sunune

— 2 060

26 965 95 143

Negierungsbezirt Göln.
1 Euskirche» Commern 1000 >
2 Gummersbach Wiedenest 800
3 Maricnbcrghaufcn 600 3 200
'! Drabenderhöhe — 1 670

i. Nümbrecht — 2 700
6 ^ Wiehl — 1900
7 Gimborn — 1400
X Marienheide — 6 200
9 Mülheim-Rhciu Odenthal 2 200

10 „ Overath 3 000
11 Rheinbach Effclsbcrg 650
!^ „ Schoenau 200
,.'! » Neukirchen — 3 020 Letzte Nato.
,1 „ Kirchheim — 6 730
!i. „ Houuerath — 1 330
,«'. Sieg Herchcn

Zu übertragen

1650

10100 28 150
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BewilligterBetrag
Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

für
Armen¬
zwecke

für
Wege¬
zwecke

Bemerkungen
zu Spalte 5

Ueb ertrag 10100 28 150
1? Sieg Ittenbnch 500
18 „ Happerschoß 550
19 „ Brafchoß 1800
20 „ Much 3 000
21 Obcrpleis 1000
22 „ Uckcmth 1500
23 >> Wahlscheid 600
24 Ruppichteroth 2 300
25 „ Wiuterfchcid 550
26 „ Ncunkirchen 1800!! 1500
27 Seelscheid 800 l
28 Mertcn — 9 000 Erste Rate,
29 Lauthausen (Bürgermeisterei) — 10 000 „
30 Wcildbröl Morsbach 3 000 11400
31 Wnldbröl 1000 3 030
32 ," Denklingm 2 500
33 Eckcnhagen 1800 8 700
34 Wipperfürth Lindlar 3 000
35 „ Hohkeppel 2 200 1700
36 ^, Engelskirchen 1000
37 Olpe 950 2 670
38 Wipperfeld 750
39 Cürten 2 800 3 330
40 !' Vechen

Summe
1700 !

45 200 > 79 480

1
^
3
1
5
6
7
8
9

10

Cleuc
Essen-Land
Gladbcich

Grevenbroich

Kempen

Leunep
Mors

Regierungsbezirk Düsseldorf.
Schneppcnbamn 1200

Byfang 650
Hardt 900

Schelfen 590
Hmsten 200

Ncucnhaufcn —
Kirfpelwaldniel 600

Lüttelforst 450
Dhünn 600

Bonninghardt 1250
Zu übertragen 6 350

6 330

3 000

2 150
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Bewilligt :r Betrag
Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

für
Armen¬
zwecke

für
Wege¬
zwecke

Bemerkungen
zu Spalte 5

Uebertrag 6 350 11480
11 Mürs Sonsbeck — 1850
12 Mülheim (Ruhr)-Land Dümpten — 10 070
13 Neuß Hackenbroich 450
14 „ Glimlinghausm 200
15 Solingen-Land Rheindorf 350
1« „ Steinbüchel 500
17 „ Witzheldcn — 3 700
1« " Lützenkirchen

Summe

— 10 000

7 850 37 100

RegierungsbezirkTrier.
< Bernkastel Hnnolstein 50
"! „ Odert 50
.'! „ Hinzerath >— 4 500
! „ Hundheim — 1670
-> » Bruchweiler — 3 000 Erste Rate.
l, Nitburg Vcmstert 250
? /» Piümzurlay 225
« » Alsdorf 150
',' „ Bettingen 200

10 „ Wettlingen 150 2 800
11 „ Seffern 200 2 120
12 » Schleid 100 ^
13 » Niedergeckler 75
14 „ Mnlbach 75
15 » Niederweidingen 125
IN » Oberradcn — 1470
17 » Bickendorf — 3 000 Erste Rate.
18 ,, Schankweiler — 3 800
19 Daun Weiersbach 150
20 » Deudesfeld 50
2, „ Katzwinkel 125
!^ „ Rengen 100 1130
^! » Hörschhausen 150
24 » Brück 250
2!> » Niederehe -—> 4 600
^<! ,' Gillenfeld

Zu übertragen

— 1140

2 475 29 230
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BewilligterBetrag

Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

für
Armen¬
zwecke

für
Wege¬
zwecke

Bemerkungen
zu Spalte 5

Uebertrag 2 475 29 230

27 Merzig Gehweiler 50

28 Ottweiler Dörsdorf 900

29 Stennweiler — 6 000 Erste Rate,

30 „ Schisiweiler — 2 600

31 Wiesbach — 5170

32 Prüm Habscheid 175

33 , Winterspelt 100 !^

34 Großlangenfeld 75!

35 Oberlascheid 200 "

36 Buchet 50 >,

37 Brandscheid 150 l

38 Bleialf 450

39 Schlnusenbach 75

40 Auw 50

41 Mauel 100

42 Oberpierscheid 100

43 Kopscheid 100

44 Lichtenborn 300

45 Hermespand 50

46 Gondelsheim 100

47 Wawern 300

48
49

!! Feuerscheid
Burbach

300
225 1830 Letzte Rate,

50
"

Balesfeld 350

51
"

Wetteldorf 200

52
"

SchiMecken 900

53 Plütscheid 200

54
"

Zendscheid 50 !

55
56

» KopP
Mürlcnbach

250
400

570
2 170

57
»

Heckhuscheid 250

58 Heckhalenfeld 400

59
60

» Stupbach
üützkampen

200
50

61
62
63

!'
Niederüttfeld 50

Dllleiden
Dchnen

Zu übertrngen

1350
150

11125 > 47 570
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Bewilligt« r Betrag
Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

für
Armcn-
zwecke

für
Wege-
zwecke

Bemerkungen
zu Spalte 5

Ucbertrag 11125 47 570
64 Prüm Dasburg 300
65 „ Schönfeld 250
66 „ Hallschlag 250
67 „ Nimsreulaud — 3 500 Achte Nato.

68 Lcidenborn — 3 000 Erste Rate.
69 Wallcisheim — 6 000
70 „ Rommersheim — 1220 Zusätzlich.
71 „ Ellwerath — 1000 ,,
72 Saarbrücken Kutzhof 150
73 Saarburg Mannebach — 930
74 Saarlouis Lisdorf 200 ^
75 „ St. Barbara 125
76 „ Hülzweiler — 1830
77 Trier-Land Kernschcid 200
78 „ Gusterath 50
79 " Vörfink-Muhl 150
80 ,s Geisfeld 75
81 „ Damflos 250
82 ,/ Bierfeld 900
83 !, Schillingen 800 1220
84 „ Gusenburg 100 1130
85 „ Hinzert 50 1400
86 „ Abtei 200
87 ,' Schweich — 10 000 Letzte Rate.
88 « Mctzdorf — 2 830 „ „
89 ,< Schleidweiler-Rodt — > 9 000 Erste Rate.
90 „ Zemmcr — 4 450
91 » Orenhofen — 3 430
92 !! Thomm — 1200
93 „ Naschcid — 1120 Zusätzlich.
94 St. Wendel Burglichtenberg 2170
95 „ ObcrjcÄenbach 250
96 Wittlich Bausendorf 75
!!7 „ Niederm anderscheid 175
!»« „ Dierscheid 50 930
W « Kinderbeuern 100

100 » Spangdahlem

Zu übertragen

"100

18 095 101 760
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Lfd.
Nr.

Kreis Gemeinde

Bewilligt
für

Armen-
zwecke

er Betrag
für

Wegc-
zwecke

Bemerkung«:
zu Spalte 5

101
102
103
104

Wittlich
Ucbertrag

Laufeld
Landscheid
Grevercith
Nievenich

Sumnie

18 095 101760
740

2 750
750

3 460

Zusätzlich.

18 095 109 460

I.
^'.
-;,
I.
5,

Zusammenstellung.
RegierungsbezirkAachen — 43 Gemeinden

Coblenz — 143
Cöln ,'.-! 40
Düsseldorf ^1- 1.8
Trier -- 104

Gefcuntfumme

12 875
2« 965
45 200

7 850
18 095

110 985

40 770
95143
79 480
37100

109 460
361 953

Summe
53 645

122108
124 680

44 950
127 555
472 938

^
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Anlage 25.
(Drucksachen. Nr. 28.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschuffes,

betreffend

den Beschluß des 47. Provinziallandtags über die Unterstützungdes Kreis- und
Gemeindewegebauesvom 14. März 1907.

Der 47. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 14. März 1907 be¬
schlossen, den Provinzialausschußzu beauftragen,

I. dem nächstenProvinziallandtage eine tabellarischeUebersicht zu geben über
1. die in den verschiedenen Provinzen des Staates seit Erlaß des Dotationsgesetzes

zur Unterstützungdes Kreis- und GemeindewegebauesaufgewendetenMittel;
2. die Aufbringung dieser Mittel aus

u) den vom Staate überwiesenenDotationsrenten,
d) Provinzialabgaben;

3. die in den anderen Provinzen bestehendenGrundsätze über die Förderung des
Kreis- und Gemeindewegebaues;

4. die Länge der in den einzelnen Provinzen vorhandenen
a) ehemaligen Staats- jetzt Provinzialstraßen,
K) ehemaligen Bezirks- oder ähnlichen Rechtscharakter tragenden öffentlichen, jetzt

zu Provinzialstraßen erklärten Straßen,
e) Kreisstraßen oder dem durchgehendenVerkehr dienenden Gemeindestraßen;

5. die Verteilung der rheinischen
u) Provinzialstraßen,
b) Bezirksstraßen
über die einzelnen Kreise;

6. die Kosten der Unterhaltung der Provinzial- und Vezirksstraßen pro Kilometer in
den einzelnenKreisen;

II. nach dem Ausfall der tabellarischenZusammenstellungzu I gegebenenfalls ein neues
Reglement für die Förderung des Kreis- und Gemeindewegebaueszu entwerfen.

In Ausführung dieses Beschlussesbeehrt sich der Provinzialausschuß zu Ziffer I das
Ergebnis der angestelltenErmittelungen in den Anlagen H, L, 0 und 0 und zu Ziffer II Vor¬
schläge zur Erweiterung der Bestimmungen,betreffenddie Unterstützungdes Gemeinde- und Kreis-
wegebaues,vom 2. Juni 1894 vorzulegen.

Anlage ^ beantwortet die Fragen der Ziffern 1 und 2 des Beschlusses, Anlage L gibt
gemäß Ziffer 3 eine Uebersicht über die in den anderen preußischen Provinzen über die Förderung
des Kreis- und Gemeindewegebauesgeltenden Grundsätze, Anlage 6 entspricht der Ziffer 4, und
Anlage O gibt Auskunft über die in Ziffer 5 und 6 gewünfchtcn Angaben.

Einige weitere statistische Angaben und Uebersichten sind in den Anlagen K—U beigefügt.
_^lag°^. Es erscheint zweckmäßig, zunächst auf die Anlage 0 mit einigen Bemerkungeneinzugehen,

da eine Uebersicht über die in den einzelnen Provinzen vorhandenen Arten von Wegen und deren
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Längen die Grundlage bilden muß zu vergleichenden Schlüssen und zur Beurteilung der für das
WegewesenaufgewendetenMittel.

Zur Ermittelung der in Spalten 2—4 der Anlage 6 aufgeführtenLängen wurden an
sämtliche Provinzen dem Wortlaut des Provinziallandtagsbeschlussesentsprechende Fragen gerichtet,
wobei, um möglichste Einheitlichkeit in der Beurteiluug zu erreichen, ob eine Gemeindestraßedem
durchgehenden Verkehr diene, erläuternd bemerkt wurde, daß nur solche Gemeindewegein Frage
kämen, die eine über den Bann der einzelnen Gemeinde hinausgehende Bedeutung haben, indem
sie die Verbindung mit benachbartenOrtschaftenoder mit Prouinzialstraßen, Eisenbahnhaltestellen,
Schiffsladeplätzen oder sonstigen Hcmptverkehrspunktenvermitteln, daß aber außer Betracht zu
lassen seien die innerhalb der Städte und ländlichen OrtschaftenvorhandenenStraßen, die lediglich
dem örtlichen Verkehr zu dienen bestimmt sind, sowie alle städtischen Straßen innerhalb der
selbständigen Stadtkreise. Für die Rheinprovinz wurde in gleichemSinne eine Umfrage bei
sämtlichenKreisen gehalten; sie hatte das in der Anlage L nachgewieseneErgebnis.

Die so entstandene Tabelle 0 zeigt nun keineswegsein übersichtliches, nach gemeinsamen
Gesichtspunkten geordnetes und die verschiedenenWegekategorien scharf nach ihrer Verkehrs¬
bedeutung abgrenzendes Bild des Wegenetzesder preußischenProvinzen; sie konnte es deshalb
nicht ergeben, weil die der Anfrage zugrunde gelegte Dreiteilung der Wege, wie sie für die
Rheinprovinz auf Grund der geschichtlichen Entwickelung zutrifft, auf die Wegeverhältnisseder
anderen Provinzen zumeistnicht paßt, und weder von dem Gesichtspunkteder wirtschaftlichenBe¬
deutung aus, noch des rechtlichenCharakters, noch der technischen Beschaffenheitder Wege eine
Einteilung ist, die dem Wegesystem aller Provinzen gleichmäßig gerecht wird und eine feste
Grundlage zu Vergleichen bietet.

Nur soviel ergibt sich ohne weiteres aus Spalte 3, daß die Rheinprovinz unter den
preußische» Provinzen eine ganz ausgesprochene Sonderstellung einnimmt. Sie hat außer ihren
Staatsstraßen noch weitere 4627 Km Prouinzialstraßen in eigener Unterhaltung und verfügt damit
über ein Netz von 6938 Km erstklassigenVerbindungen,wie es keine andere Provinz auch nur annähernd
erreicht;ihr Provinzialstraßennetz ist das engmaschigste (Spalte 7) und, obgleichihre Bevölkerung
am dichtesten ist (es kommenin der Rheinprovinz auf 1 ykm 238 Einwohner, im Bezirksverband
Wiesbaden 198, in Westfalen 179, in Brandenburg mit Berlin nur 139), so entfällt doch ein
Kilometer Provinzialstraße schon auf 92? Köpfe.

Eine erhebliche Länge von ohne Dotationen von der Provinz zu unterhaltenden Straßen
hat außerdem nur noch die Provinz Posen aufzuweisen;jedoch liegen die Verhältnissehier insofern
erheblichanders, als der Staat in der Provinz Posen nur sehr wenig Straßen gebaut hatte.
Zur kulturellen und wirtschaftlichen Hebung der meist auf Landwirtschaft angewiesenenProvinz
hielt man ein Netz befestigterWege für unerläßlich und so entschloß sich die Provinz Posen zur
energischen zentralen Förderung des Chausseebauesund zur Uebernahmealler nach den Normativ-
bcstimmungcn vom 17. Mai 1871 ausgebauten Straßen. Diese von den Kreisen und anderen
Korporationen mit insgesamt (von 1878—1904) 4640693 M. Prämien der Provinz gebauten
Chausseen können nach Angabe der Provinz Posen auch als Kreisstraßen gelten, wie denn auch
zurzeit ihre Wiederabgabe an die Kreise vorbereitet wird. Insofern bieten diese Straßen (sogenannte
Normalchausseen)die meiste Aehnlichkcit mit den Bezirksstraßender Rheinprovinz.

Die bei Schleswig-Holstein in Spalte 3 aufgeführten 1525 Km sind als Pflaster» oder
Klinkerstraße hergestellte und von der Provinz übernommeneLandwege; Pommern führt die früheren
Neu-Vorpommerschen Kommunalwegeauf, die nach dem Gesetz, betreffenddie Aufhebungder kommu¬
nalständischenVerbände in der Provinz Pommern, vom 18. Januar 1881 auf die Provinz über-
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gegangen sind; die Provinz erhält dafür von den Kreisen, die zum früheren Kommunalverbande
Neuvorpommern und Rügen gehörten, besondereBeiträge in Höhe von jährlich 143 000 M,
welche, da die Kreife die Unterhaltung übernommenhaben, diesen ganz wieder zufließen, Sachsen
gibt die Länge der früheren fiskalischen Straßen an, die nach dem Gefctz vom 11. Juli 1891
auf die Provinz übergegangensind und für die sie 519 862 M. jährliche Renten bezieht. Des¬
gleichen hat Westfalen für die Uebernahme der aufgeführten 246 Km Straßen des früheren
Herzogtums Westfalen eiue Abfindung von 1 825 000 M. erhalten (Königliche Verordnung vom
19. März 1882). Die bei Wiesbaden verzeichneten 132 Km sind Landstraßen, die auf Grund
des Nassauischen Gesetzes vom 2, Oktober 1862 aus der Dotation des Gesetzes vom 11. März 1872
(jährlich 142 000 Taler) gebaut sind. Diese Straßen werden ebenso wie die 112? Km älterer
Vczirksstraßen aus den nach § 20 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 uud § 1 der Allerhöchsten
Verordnung vom 12. September 1877 bereitgestelltenStaatsrenten von insgesamt 838 414 M.
unterhalten. Für die Unterhaltung der sämtlichen Nezirksstraßen sieht der Etat für 1907
812150 M. vor.

Die Angaben der Spalte 4 vermitteln am wenigsten ein zuverlässigesBild, in welcher
Weise die Provinzen mit untergeordneten Verbindungen von mehr als lokaler Bedeutung, deren
Ermittelung die Anfrage bezweckte, versehen sind. Die Entscheidung, ob ein Gemeiudcwegdem
durchgehendenVerkehr dient, ist immerhin vielfach eine Sache der Auffassung und die Mannig¬
faltigkeit der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Verkchrsbedürfuisseseiner Gegend, wie sie bei
diesen Wegcarten am stärkstenzum Ausdruck kommen, werden eine von gleichen Gesichtspunkten
ausgehende und zu denselbenErgebnissen führende Beurteilung erschweren. Im einzelnen ist zu
bemerken, daß Pommern und Posen gar keine Angaben machen konnten; Ostpreußen und West-
preußeu konnten nur die Länge der Kreisstraßen angeben, die Provinz Westfalen bemerkt, sie
könne nicht angeben, ob diese Straßen dem durchgehendenVerkehr dienen. Die bei Brandenburg
nachgewiesenen8677 Km enthalten auch die Chausseen in den Stadtkreisen. Schleswig-Holstein
hat von den sogenannten Nebenwegennur die mit fester Fahrbahn versehenenangeben können, im
übrigen werden zwei Klassen von Nebenwegenunterschieden, je nachdemob bei der Beaufsichtigung
die Wegebauinfpcktorender Provinz mitwirken oder nicht. Als Nebenwege gelten solche Wege,
welche die Dörfer und einzelneHöfe miteinander und mit den Haupt- und Nebenstraßen, sowie
mit den Kirchen, Schulen, Forsten, Mooren und Weiden der Gemeinde verbinden. Unter den
von der Provinz Hannover aufgeführten 13 791 Km befinden sich 9145 Km Krcislandstraßen, die
von den Kreifen mit Beihilfe der Provinz gebaut und von den Kreifen auf alleinige Kosten
unterhalten werden, beides unter technischer Leitung der Provinz. Bei den Bezirksvcrbänden
Eassel und Wiesbaden sind in Spalte 4 die Landwege nachgewiesen,die sowohl als Kreis- wie
als Gemeindewege gelten können. Bei der Rheinprovinz fällt die trotz der großen Länge der
Proviuzilllstraßen außerordentlich hohe Zahl von 12 978 Km auf. Wie sich diefe Summe
zusammensetzt ist aus Anlage K! ersichtlich.

Wenn nun auch die Tabelle eine umfassendeUebersicht der Wcgctategoricn in den preu-
ßiscteu Provinzen nicht gibt, so ist doch anderseits deutlich aus ihr zu ersehen, daß die rhei¬
nischen Nezirksstraßen in ihrer Bedeutung für den Verkehr zum weitaus größtcu Teil diejenige
Stellung einnehmen,die in anderen Provinzen den Krcischausfecu zukommt; sie bilden das Mittel»
glied zwischenden Hauptverbinduugen, den Staatsstraßen und den Wegen von untergeordneter
Bedeutung. Die besondere Entwickelungdes Wegcwcsens in der Nheinprovinz hat es mit sich
gebracht, daß der Ausbau dieser Wegeart nicht den Kreisen, sondern den Gemeinden oblag und
daß deren Unterhaltung dann aus den auf die Gemeinden gemäß den Bedürfnissen des Bezirks-
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Verbandesrepartierten Zuschlägen zur Grundsteuer bestritten wurde. Dies geschah „für Rechnung
und in Vertretung der Gemeinden, welchen mich als den eigentlichen Wegcbanpflichtigendie
Unterhaltung jederzeit, sobald Veranlassung dazu vorlag, wieder übertragen werden konnte" (Ent¬
scheidungendes Obervcrwaltungsgerichtsvom 4. Februar 1885, Bd. 27, S. 275). Wenn später,
als infolge der Neuorganisation des Wcgewefens durch die Gesetzgebung von 1875 die Bezirks-
verbände aufgehobenwerden mußten, der Piouinzialvcrband zur Sicherung der dauerudcn chaufsee-
mäßigcn Unterhaltung der Vczirksstraßcn diese aus freier Entschließung übernommen hat und
damit die Gemeinden uud Kreise von einer für sie überaus schweren Last von jetzt jährlich über
8 Millionen Mark befreit hat, so liegt doch grundsätzlich auch heute noch das Rechtverhältnis so,
daß der Proviuzialverbaud als Rechtsnachfolgerder Nczirtsvcrbände weiterhin die Nezirksstrnßen
in Vertretung der Gemeinden nuterhält, wie ja auch diese Straßen jederzeit des Charakters als
Provinzilllstraßcn entkleidetwerden können (Regulativ vom 17. Januar 187N § 2) uud alsdann
der Weg«,baulast des ordentlichen Wcgebaupflichtigen,nämlich der Gemeinden, ohne weiteres
anheimfallen.

Das in Anlage ^ zusammengestellteErgebnis der Umfrage gemäß Ziffer 1 und 2 des -lnl<M ^.
Beschlussesergibt, daß die meisten Provinzen nicht in der Lage waren, die gewünichte Auskunft
erschöpfend zu erteilen. Getrennt nach Verwendungszweckenfür Kreis- und Gemeindewegekonnten
die Unterstützuugcunnr von Ost- und Westpreußeu, Brandenburg, Schlesien, Hannover nnd seit
1900 von Posen angegeuen werden; in Schleswig-Holstein,Eassel und Wiesbaden ist die Scheidnng
von Kreis- und Gcmciudcwegcnnicht geläufig.

Darüber, ob die Mittel aus Dotationsrenten oder Prouinzialabgaben gemacht sind, konnten
Ost- und Wcstpreußcn. Brandenburg, Schleswig-Holstein,Hannover und Westfalen gar keine An¬
gaben macheu, da keine getrennte Berechnungstattfindet. Im übrigen ist die Trennung eine rein
rechncrifchc, da die Gefamteinnahmcnder Hanpt-Hnuchaltspläne untcrschiedlosan die Verwendungs¬
zwecke der Soudcrhllushaltsuläue verteilt werden; so hat Pommern die Trennung in der Weise vor¬
genommen,daß von den Gesamtausgaben der einzelnenJahre die Einnahmen aus den Dotationen
abgezogenfind und der Nest in Spalte 7 der Tabelle eingesetzt ist; Sachsen, Wiesbaden und Lasse!
sondern einen festen Teil der Dotationen rechnerisch aus und decken den Rest aus den Abgaben.

Im einzelnen ist die Hohe der Aufwendungen, soweit die Tabelle Anspruch auf Voll¬
ständigkeit macheu kanu, in den einzelnen Provinzen fchr unterschiedlich,wie dies als Folge der
Verschiedenartigkeit der Verhältnisse natürlich ist; die in wirtschaftlicher Beziehungund ihrer Wege-
baupolitik ziemlich übereinstimmendenProvinzen Ost- nnd Westpreußeusowie Brandenburg weisen
annähernd gleiche Beträge auf. Entsprechendder Bedeutung der Krciswege, namentlich für die
alten Provinzen des Staates, bilden die für diese WegekategoricaufgewendetenMittel in den
beiden Preußen, in Brandenburg, Schlesien, Hannoverund wohl auch Sachsen den Hauptcmteil der
ProvinziellenFürsorge für das Wcgewesen,wenn auch die Aufweuduugcn der einzelnenJahre
erhebliche Schwankuugcu zeigeu. Bei den Zahlen der Tabelle ist indes zu beachten,daß sie eine
genaue Beurteilung der Leistungender Provinz nicht zulassen,denn zunächst ist nicht ersichtlich, welche
Aufwenduugendie Kreise für die Unterhaltung der mit Prämien der Provinzen gebauten Straßen
zu machenhaben. Immerhin scheinen diese nicht unerheblichzu sein, wenn man berücksichtigt, daß
an Kreissteucrn iu Prozenten der anrechnungsfähigenStcmtsstcuern ausfchlicßlich der Provinzial-
abgaben erhoben wurden (im Jahre 1905) in Ostpreußen 106°/«, Westpreußen 49—100»/«,
Brandenburg durchschnittlich 38«/«, Schlesien durchschnittlich 38°/» und Sachsen durchschnittlich
^"/». Zum andern müßten aber auch, um ciu genaues Bild der Leistuugcu der Provinz zu
bekommen, die Gegenleistungender unterstütztenVerbände bekannt sein und gegenübergestellt werden.
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Ob dies aus den Reglements einwandfrei möglichist, dürfte immerhin fraglich sein. Im einzelnen
ist bekannt, daß in Schlesien in den Jahren 1895—1905 die Beihilfender Provinz durchschnittlich
20°/o der Bausummen betragen haben, und daß in Hannover, nachdem 16^ Millionen M.
Anleihen, die in früheren Jahren zum Teil eine sehr reichliche Unterstützungermöglichten,verbraucht
waren, die Beihilfen im Durchschnittder Jahre 1900—1904 noch nicht 4 V« °/n der Bausummen
betrugen; die Provinz brachte 1443 300 M., die unterstützten Kreise und Gemeinden
35 468 900 M. auf.

Eine weitere Schwierigkeitergibt sich für die Vergleichung der Leistungen der Provinzen
daraus, daß die in ihnen vorhandenen Wegekategorien,wie oben ausgeführt, sich nicht durchweg
decken, daß insbesondereeinzelne Provinzen erhebliche Längen von Provinzialstraßen unterhalten,
für die sie keine Renten beziehen, wahrend andere Provinzen die hierauf verwendeten Mittel den
Kreisenund Gemeinden zuführen können. Jenes ist der Fall bei Posen, Schleswig-Holstein und
der Rheinprovinz. Der Tabelle H. ist deshalb außer den Spalten, welche die Fragen des
Beschlusses beantworten, noch die Spalte 4 beigefügt, die, soweit möglich, die Unterhaltungskosten
der ohne Renten zu unterhaltenden Bezirks- und ähnlichen Straßen enthält. Demgemäß finden
sich für Posen hier die Kosten der Unterhaltung der jetzt 3590 Km Normalchausseen,die wieder
an die Kreise abgegebenwerden sollen; die Nauprämien für diese Straßen haben von 1876—1904
4 640 693 M. betragen, seitdem werden Prämien zu Normalchausseennicht mehr gegeben; die
Provinz unterstützt daher in den letzten Jahren stärker den Kreiswegcbau. Die Unterhaltungskosten
der Schleswig-HolsteinischenNebenlandstraßen ließen sich nur für die Zeit feit 1891 ermitteln;
für den Ausbau dieser Straßen sind in den Jahren 1876—1906 im ganzen 1 802 389 M. Prämien
gezahlt worden, welche, wie die Provinz bemerkt, auch als Unterstützung des Kreis-Wegebaues
angesehen werden können. Die für die Nheinprouinz eingefetztenZahlen endlich sind, da die
Rechnung für ehemalige Staats- und Vezirksstrahen nicht getrennt geführt wird, in der Weife
ermittelt, daß von den gesamten Unterhaltungskosten der Provinzialstraßen 62«/« als auf die
Bezirksstraßen verwandt angenommen wurden. Die Unterhaltung der Bezirlsstraßen ist wegen
ihrer geringerenBreite durchschnittlich etwas billiger, als die der Staatsstraßen; und zwar hat das
Verhältnis im Rechnungsjahr 1901/02, wie durch Nachkontrolle sämtlicher Ausgaben ermittelt
worden ist, 11:9 betragen. Dieses Verhältnis ist für alle Jahre zugrunde gelegt worden und
entsprichtunter der Annahme, daß die Staatsstraßen '/8 der Gesamtlänge ausmachen,dem obigen
Prozentsätze. Dem Umstände, daß die Bezirksstraßen früher nicht ^8 der Gesamtlänge betrugen,
wird dadurch Rechnung getragen, daß früher die Unterhaltung der teilweisein schlechtemZustande
übernommenen Bezirksstraßen teurer war und die von der Provinz gezahlten Vauprämien außer
Ansatz gebliebensind. In ihren Aufwendungenfür das Wegewesen steht nach dem Ergebnis der
Tabelle die Nheinprouinz bei weitem an erster Stelle.

Anla ge L. Anlage L gibt die in Ziffer I 3 des BeschlussesgeforderteUebersichtüber die in den
anderen Provinzen bestehendenGrundsätze über die Unterstützungdes Kreis- und Gemeindewege-
baues. Eine schematisch-tabellarischeDarstellung zu geben, hielt der Provinzialausschuß hierbei nicht
für zweckmäßig.Eine solche hatte nur einige wenige Grundsätzeder Bestimmungen, nach gewissen,
möglichst allgemeinen Gesichtspunktengeordnet, enthalten können. Damit wäre aber der Forderung
des Landtagsbeschlusses ganz allgemein nach einer Uebersicht über die Grundsätze nicht genügt gewesen.

Bei der Vielgestaltigkeit der Bestimmungen, die sich naturgemäß den individuellen
Verhältnissender Provinzen anpassen,würde zudem eine solche Uebersicht doch nur ein lückenhaftes
Bild ergeben haben. Aus diesem Grunde sind die Provinzen zur Erledigung der Ziffer 3 allgemein
um Mitteilung der in ihnen bestehendenGrundsätze ersucht worden. Anderseits erschien es nicht
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zweckmäßig, das gesamte auf diese Weise zusammengekommene Material in der Anlage abzudrucken;
vielfach sind die hier interessierendenBestimmungenin den über das WegewesenerlassenenRegle¬
ments zerstreut euthaltenu nter Vorschriftenüber die allgemeine Organisation, technischenBauregeln,
Dienstvorschriftenusw., vielfach enthalten sie auch Einzelheiten wenig grundsätzlicherArt, deren
Abdruck den Ueberblickgestört hätte. Der Provinzialausschuß hielt es deshalb für das Zweck¬
mäßigste, in der Anlage L einen Auszug zu geben, der einerseits alle wesentlichen und grundsätz¬
lichen Vorschriften enthält, anderseits überflüssigesausschaltet. Das vollständige Material liegt,
zu einem Heft zufammengefaßt,auf dem Tische des Hauses zur Einsicht.

Die Durchsicht der Anlage läßt, von bestimmten in der Sache liegenden Ueberein¬
stimmungen allgemeinsterArt abgesehen, fast jede Einheitlichkeit vermissen, wie es naturgemäß die
Folge davon ist, daß die in Rede stehendenBestimmungensich den Bedürfnissenanpassen, diese
aber je nach den wirtschaftlichen und geographischen Verhältnissen, der geschichtlichenEntwickelung
und der befolgten Wegebaupolitikvon außerordentlicherVerschiedenheit sind. Bei einer etwaigen
Vergleichungmit den Verhältnissen der Rheinprovinz ist jedenfalls das im Auge zu behalten, daß
in der Rheinprovinz das Bedürfnis zum Ausbau chaussierter Wege infolge ihres ausgedehnten
Provinzilllstraßennetzesin geringeremUmfange als anderwärts besteht, und daß durch die Unter¬
haltung der Vezirksstraßen große Summen alljährlich aus Provinzialmitteln aufgebracht werden,
die bei der Wegeorganisationder meisten anderen Provinzen die Kreise oder Gemeinden unter dem
Drucke hoher Umlagen tragen müssen.

Bei der in Anlage v gegebenen Uebersicht zu I 5 und 6 des Beschlusses ist angenommen, Anlage v.
daß die Gegenüberstellungvon Provinzial« und Vezirksstraßenauf einem redaktionellenVersehen
beruht; die Angaben sind demnach getrennt für ehemaligeStaats- und ehemaligeBezirksstraßen
gemacht. Die Spalten 3 und 4 des Formulars ergeben die auf die einzelnen politischen Kreise
entfallendenLängen der ehemaligen Staats- und Vezirksstraßen,getrennt nach ihrer Zugehörigkeit
zu den in der Rheinprovinz bestehenden Landesbauämtern, nach dem Stande am Schlüsse des
Rechnungsjahres 1906. Spalte 5 enthält die Gesamtlänge beider Straßenarten zusammen in
jedem Kreise. Die beiden folgendenRubriken führen summarisch die Straßcnstreckenauf, die gemäß
8 18 Absatz 3 und 4 des Dotationsgesctzes vom 8. Juli 1875 an engere Kommunalverbiinde
(Kreise und Gemeinden) in Verwaltung und Unterhaltung gegen Rente abgetreten sind (Spalte 6),
und ferner die Eisenbahn-Niveaukreuzungen,deren Unterhaltung den Eisenbahn-Unternehmernauf
Grund öffentlich rechtlicherVerpflichtung oder vertraglicher Abmachung ohne Vergütung obliegt
(Spalte 7.) Nach Abzug dieser Straßenstrecken ergeben sich dann die in eigener Unterhaltung
des Provinzialverbandes stehenden Straßenlängen, die in den Spalten 8 und 9 nach Staats- und
Bezirksstraßengetrennt und in Spalte 10 summarisch für jeden Kreis nachgewiesen sind.

Sämtliche Angaben in den Spalten 3—10 sind auf der Grundlage der von den Landes¬
bauämtern nach den feststehenden örtlichenGrenzen angefertigten Längenverzeichnisfe zusammengestellt,
entsprechen also den tatsächlichenVerhältnissen. Anders verhält es sich mit den Angaben in den
Spalten 11—13, die sich auf die Beantwortung der unter I 6 des BeschlussesgestelltenFrage
beziehen.

Die Ermittelung der in den einzelnen Kreisen für die Straßenunterhaltung tatsächlich
aufgewendeten Kosten nach ehemaligenStaats- und Bezirksstraßengetrennt, ist nicht durchführbar,
>veil es hierfür au den nötigen Unterlagen fehlt. Bei Verrechnung uud Buchung der Ausgaben
werden innerhalb der Lcmdesbcmämter die Aufwendungenfür Staats- und Bezirksstraßen seit dem
"Nhre 1882 uicht mehr getrennt, auch wird dabei keine Trennung der Ausgaben nach politischen
Kreisen vorgenommen. Die Unterhaltungskostenin den einzelnenKreisen konnten daher nur nach
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einem nnten näher erläuterten Durchschnitt festgestellt werden. Als Grundlage sind die in dem
Jahresbericht des Provinzialausschuss.es über die Ergebnisse der Pruviuzialvcrwaltnng rechnungs¬
mäßig nachgewiesenen Durchschuittökosten für die materielle Unterhaltung nnd die örtliche Beauf¬
sichtigung eines Kilometers Straße in den verschiedenen Laudesbauämteru angenumineu und nach
dem Durchschnitt der letzte» 4 Rechnungsjahre zusammengestellt wurde». Für die in mehreren
Laiwesblluamtern liegenden Straßen eines Kreises ist sodann der Durchschnitt nach dem Verhältuis
der auf die einzelnen Bauämter entfallende» Straßeulmige »och besonders berechnet.

Spalte 11 der Nachweisnng enthält die so ermittelten jährlichen Durchschnittsanfwenduugen
für 1 Kilometer Straße in den einzelnen Kreisen, Der Vollständigkeit halber find da»» in den
Spalten 12 und 13 die sich hiemach ergebenden Gefamtjahresaufwc»du»gen für die innerhalb der
betreffenden Kreise liegenden und in eigener Verwaltung des Pruuiuzmluerba»des stehenden Straßen
ermittelt. Weiter sind in Spalte 14 die Beträge eingesetzt, die jährlich an Rente» an diejenige»
engere» Kommuncilverbäude in vertraglich festgelegte» Summe» dauernd zu zahlen find, denen die
Unterhaltung und Verwaltung der in Spalte 6 der Nachweisnng aufgeführten Straßenstrecken obliegt.
Die Summe der Spalte» 12 bis 14 ergibt also de» Betrag, de» der Proviuzialverbaud durch¬
schnittlichjährlich für die Pruuiuzialstraßen des Kreises an materiellen U»terhaltungs- und Aufsichts-
tusten aufzuwenden hat.

Bei Berechnung der D»rchsch»itts'U»terhaltungskusten in den Kreisen sind die Kosten der
örtlichen Aufsicht (Ausgnbctitel III des Ha»shaltspla»s der Straßenverwaltmig) mit eingestellt worden,
weil diese Ausgaben auch bei Festsetzung der Unterhaltungsrenten für die a» engere Kummunal-
verbände abgetretenen Straßenstrecken berücksichtigt sind. Beide Ermittelungen beruhen alfu auf
gemeinsamen Grundfaktureu. Außerdem bildeu die Uuterhaltuugs- und Anffichtskusten diejenige»
Betrage, die für die ehemaligen Bezirtsstraßc» aus der Pruvinzialnmlagc zu decke» sind, da die
Kosten der Verwaltung der Vczirksstraßen nach 8 19 des Dutationsgefetzes in der staatlichen
Dotationsrente mit enthalten find.

Die örtliche Aufsicht allein erfordert nach den zugrunde liegenden Durchschnittsermittelungen
für den Kilometer Sticißenlange folgende Beträge:

Lcmdesbaunmt Saarbrücken . . . 57,44 M.
Trier.....46,9« „
Cochem .....50,07 „
Kreuznach .... 46,57 „
Covlenz .... 57,27 „
Bonn.....59,90 „

„ Prüm.....48,05 „
„ Aachen-Süd . . . 53,16 „

„ Nord . . . 50,92 „
Eölu.....56,97 „
Siegburg .... 59,30 „

„ Gunnnersbach . . . 51,82 „
Crefeld .....69,08 „
Düsseldorf .... 70,14 „
Cleve .....54,20 „

oder im Mittel 55,45 Mark.

Anlagen.-«. Aus Anlage N ergibt sich, wie sich die in Tabelle ci Spalte 4 sür die Nheinprovinz
"nachgewiesenen Längen auf die Kreise verteilen, wahrend Anlage 1<' einen Uebeiblick über die
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Verteilung der sämtlichenStraßen der Rheinprovinz über die Regierungsbezirkebietet, wobei sich
zeigt, daß das Straßennetz in den RegierungsbezirkenAachen,Cublenz und Trier annähernd gleich
dicht, in Cöln und Düsseldorf,der dichteren Bevölkerungentsprechend, etwas dichter ist. Anlage tt
weist nach, welche Summen in den letzten zehn Jahren an Wegebaubeihilfen in den einzelnenKreisen
bewilligt sind. Als Anlage II endlich ist eine vergleichende Uebersicht über die gesamtenin Preußen
seit 1876 von den Provinzen zu Wegebauzwecken aufgewendetenMittel beigefügt; diese Uebersicht
ist einer im Zentralblatt der Bauverwaltung (Jahrgang 1905 Seite 361) erschienenen, nach amt¬
lichen Quellen bearbeiteten Abhandlung entnommen.

Zu Ziffer II des Beschlussesdes Provinziallandtages hielt der Provinzialausschuß das
Ergebnis der Ermittelungen nicht für geeignet,daraufhin ein neues Reglement zu entwerfen. Das
zurzeit geltendeReglement ist den besonderen Verhältnissenund Bedürfnissender Rheinprovinz, wie
sie sich geschichtlich entwickelthaben, angepaßt; Schwierigkeiten in der Handhabunghaben sich bisher
nicht ergeben. Die Bestimmungen gestattendie Unterstützungder Kreise und Gemeindenjedenfalls
in demselbenUmfange und unter nicht mehr erschwerenden Bedingungen, wie sie in anderen
Provinzen, soweit die Verhältnisse ähnlich liegen, üblich sind, und lassen der Verwaltung den
erforderlichen Spielraum, um der Lage des Einzelfalles gerecht zu werden. Insbesondere hat sich
die Trennung in zwei Fonds nach den Verwendungszwecken als sachdienlich bewährt.

Wenn nun auch der Provinzialausschuß eine Aenderung des Reglements nicht für zweck¬
mäßig hält, so empfiehlt er doch anderseits dem zweifellosstellenweise vorhandenenBedürfnis nach
stärkerer Unterstützung, insbesondere des Ausbaues von Kreiswegen, durch Vereitstellungweiterer
Mittel entgegenzukommen.Daß ein solches Bedürfnis vorhanden ist, ergibt sich aus folgendem:
Es sind in den fünf Jahren 1903—1907 insgesamt 1354 Anträge mit einem Betrag von
7 833 378 M. auf Gewährung von Beihilfen aus Fonds L und der neuen Dotationsrente gestellt
worden; von diesen Anträgen mußten 316 mit einem Betrage von 2167 214 M. als sachlich
ungeeignet zur Bewilligung ausgeschieden werden, weil es sich um Ortswege von lokalem Interesse
handelte, die Anträge nicht spruchreif waren usw. Alsdann blieben 1038 berücksichtigungsfahige
Anträge mit 5 666164 M. erbetener Beihilfen; von diesen konnten indes nur 643 Anträge mit
2 414 838 M. oder 42,62°/« der berücksichtigungsfähigen Summe bewilligt werden. Nun sind
allerdings in der vorgenanntenSumme von 1345 Anträgen aus den Jahren 1903—190? manche
«in und dieselbe Unterstützungbetreffenden Anträge zwei und mehrmals enthalten, nachdem sie in
den Vorjahren zurzeit abgelehnt waren; diese Anträge erscheinen in den folgenden Jahren als neue,
erhöhen die beantragte Summe, während sie in den Bewilligungennur einmal figurieren. Hier¬
durch, sowie ferner dadurch, daß manche Anträge in Raten bewilligt werden, vermindert sich der
"bige Prozentsatz in einer den tatsächlichenVerhältnissen nicht entsprechenden Weise. Immerhin
aber ist ein Bedürfnis nach reichlicheren Mitteln vorhanden. Dies trifft namentlich insofern zu,
als neuerdings bei manchen Kieisverwaltuugen die Absicht besteht, wichtigereGemeindewegemit
provinziellerBeihilfe auszubauen uud in Kreispflege zu nehmen. Diefe Kreise haben ein wesent¬
liches Interesse daran, daß der Ausbau aller zur Uebernahmevorgesehenen Wege in kurzer Frist
beendet wird, einmal weil die Kreise bei Ausschreibung größerer Lieferungen günstigere Preise
erzielen, ferner weil sie eine leistungsfähigereVauverwaltung einsetzenkönnen, schließlich aber auch
weil sie dann nicht dem Vorwurf ausgesetzt sein werden, einzelne Projekte zu Ungunsten anderer
3« bevorzugen.

Die Kreise müsse« daher zur Ausführung solcher Projekte auf eine Reihe von Jahren mit
festen Summen rechnen. Die Provinzialverwaltung würde zweckmäßig mit den Kreisen, die in
dieser Weise vorgehen wollen, nach gewissen gemeinsamenGesichtspunktenVerträge abschließen,
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durch die auf längere Zeit feste Beihilfen gewährt werden. Es erscheint hinreichend, wenn für
diese Zwecke die Summe von jährlich 100 000 M. zur Verfügung steht, um die der L-Fonds zu
verstärken wäre.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher, dem Provinziallandtage folgenden Antrag
vorzulegen:

„Der L-Fonds wird für das Jahr 1908 um den Betrag von 100000 M. erhöht;
der gleiche Betrag ist in den folgenden Jahren zu demselbenZwecke in den Haus¬
haltsplan einzusetzen. Die Mittel weiden für 1908 den Steuerübelschüssenentnommen.

Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, mit solchen Kreisen, die in rechts¬
verbindlicherForm und unter Zugrundelegung eines der Zustimmung des Provinzial-
nusschusses unterliegenden generellen Planes die Uebernahme und dauernde Unter¬
haltung der in § 4 Absatz 1 der Bestimmungen, betreffend die Unterstützung des
Gemeinde- und Kreiswegebaues,vom 2. Juni 1894 näher bezeichneten Gemeindewege
auf den Kreis beschlossen haben, Vereinbarungenunter Berücksichtigung der besonderen
Verhältnisse jedes Falles zu treffen, wonach für eine bestimmteReihe von Jahren
anstatt der jährlichen Einzelbewilligungenaus dem L-Fonds an die Gemeinden dem
Kreise ein bestimmterJahresbeitrag zur Durchführung der Uebernahmeder Gemeinde
Wege auf den Kreis bewilligt wird.

Die gleiche Ermächtigung steht dem Provinzialausschussezu, wenn innerhalb
eines Kreises ein größerer leistungsfähigerWegeverband gebildet wird, der die oben
bezeichneten Gemeindewegedes Verbandsbezirksübernimmt.

Vereinbarungendieser Art sind nur mit der Maßgabe zu schließen, daß:
1. der Höchstbetragder Jahresleistung für einen Kreis, einschließlich Wegeverbändennd

Gemeinden,die Summe von 20 000 M. nicht übersteigt,
2. der bewilligte Iahresbetrag nur zur Herstellungder Wege in einen die Uebernahme

ermöglichenden Zustand auf den Kreis (Wegeverband)nach Maßgabe des Planes und
unter Aufsicht der Provinzialverwaltuug verwendetwird,

3. seitens des unterstütztenVerbandes der doppelte Betrag der Provinzialbeihilfe jährlich
zum gleichen Zweck aufgewendetwird,

4. für die Dauer der Bewilligung der Unterstützungweitere Anmeldungen gegen den
provinziellenTeil des L-Fonds seitens des vertragschließenden Kreises (Wegeverbandes)
oder feiner Gemeindenausgeschlossensind,

5. für die Unterhaltung der hergestellten und übernommenen Wege besondere Beihilfen von
der Provinzialverwaltung während der Dauer der Vereinbarungnicht beansprucht werden
dürfen, die Unterhaltung der übernommenenWege vielmehr in der Regel von dem
Kreise (Wegeverband)eventuellmit Belastung der von der Wegeunterhaltung befreiten
Gemeindenmit Kreissteuern(Verbandsabgaben)getragen wird. Machen jedoch besondere
Umstände die Verwendung der für die Uebernahme der Gemeindewegein Kreispflege
bestimmtenMittel auch zur Unterhaltung übernommenerWege erforderlich,so bedarf
es hierzu der besonderen Vereinbarung mit der Provinzialverwaltung."

Düsseldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Neissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

V°«sitz»nl,«. Landeshauptmann.
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Anlage (Tabe lle) ^.

Die in den Provinzen des Staates seit Erlaß des Dotationsgesetzeszur
Unterstützung des Kreis- und Gemeindewegebaues aufgewendeten Mittel,

sowie deren Aufbringung
a) aus den vom Staate überwiesenenDotationsrcnten,
d) aus Provinzialabgaben.

(Ziffer I, 1 und 2 des Provinziallandtagsbeschlussesvom 14. März 1907.)

29*
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Aufwendungender Provinz für Vun den Aufwendungen

Jahr
Kreis- Gemeinde-

Wegebau

uhuc Rentei
zu unter¬
haltende
Bezirks-

und ähnliche
Straßen

Zusammen

Spalte
2—4

in Spalte 2 u. 3 entfallen
auf

Dutatwns- Pnwinzial-
Renten abgaben

Bemertnngen.

^? ^! ^ ^ ^ ^
1 2 I -'' 4 5 6 ? 8

Ostpreußen.
1876 505 342 1751 50? 093 sonder ungeteilten
1877 892 678 248 840 1141518 l Provinz Preußen.
1878 614 700 116 250 730 950
1879 621 478 126 900 748 378
1880
1881
1882

1163 239
925113
488 355

122 600
131 300
121 000

1 285 839
1 056 413

609 355

GesonderteBe¬
willigungaus Do-
tationundAbgaben
findet nicht statt;

1888 396 709 124 000 520 709 Angabenzu Spal>
1884 914 639 125 500 1 040139 ten 6 und 7 können

1885 822 055 122 050 944105 daher nicht gemacht

1886 545 615 129 700 675 315
1887 482 340 199 625 681965
1888 627 074 192 100 819174
1889 616 075 204 224 820 299
1890 562 546 205 825 768 372
1891 556 832 219165 775 997
1892 649 375 206 733 856 109
1893 591 905 202 900 794 805
1894 480 038 202 473 682 512
1895 406 137 207 150 613 287
1896 530 702 200 250 730 952
189? 538 168 219198 757 366
1898 451 698 211 600 663 298
1899 342 660 202 500 545 160 , ^
1900 392 322 212 782 605 105 der Dotationsrente
1901 515 58? 203 000 718 58? des Gesetzes vom
1902 542 196 201 561 743 758 2. Juni 1902: für
1903
1904

484 804
531 735

208 260
411 >63

693 064
942 898

1903: 9U!0 M-,
für 1904: 215^68
M.. für 1905:
103 554 M-, M1905 64? 073 307 799 954 872

!906 485 355 310 005 795 361 190«: 10605« V-
Summe 18 324 561 5 898 210 24 222 771
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwendungen
ohne Reuten Zusammen in Spalte 2 u. 3 entfallen

Kreis- Gemeinde- zu unter¬ auf
Jahr haltende Spalte Bemerkungen,

Bezirks¬ 2-4 Dotations- Provmzml-
Weg cbau und ähnliche

Straßen Renten abgaben
^l ^ ^ ^ ^e __ ^

i 2 3 4 5 6 7 8

Mestpreußen.
Provinzialllbgllbm

1876 — — — in PwMtm der
1877 — — — Staatssteuern:
1878 418 405 115 000 533 405 ",»5

1879 79? 913 145 000 942 913 w,m
1880 814 700 152 000 966 700 9<2<

1881 327 394 166 500 493 894 9,2.

1882 991294 140 500 1131794 1«.°7

1883 417 750 146 000 563 750 1",«2

1884 915 402 140 000 1 055 402 15„7
1885 531 936 153 580 «85 516 >>),»<
188« «55 632 151 850 807 482 17,7«
1887 61« 759 150 150 766 909 l5,«.

1888 661174 143 000 804 174 15„o
1889 1 683 402 164 619 1 840 021 6,5»

1890 408 758 160 200 568 958 9,»»
1891 71749 158 200 229 949 1!,«o
1892 627 323 155 500 782 823 I^ÜN

1893 803 361 158 500 961861 13,5»

1894 599 799 163 500 763 299 12,50

1895 599 924 147 334 747 258 14,«
189« 600 432 153 540 753 972 15,«l>
189? 598 141 148 200 746 341 17,90

1898 «00 040 143 000 743 040 18,.o
1899 547 704 150 500 698 204 1 ",<!!>
1900 601811 160 000 761811 "1,20

1901 600 000 175 02« 775 02« 2l,80

1902 600 002 164 578 764 580 22,70

1903 600 002 193 800 793 802 20.o,
1904 306 «79 182 070 488 749 20,oo
'905 316 788 155 500 472 288 21,°o(1°/o^ 6?625
190« 300 000 217 688 517 688 22,oo

Summe 17 614 274 4 555 335 22 169 609
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwendungen
ohne Renten Zusammen in Spalte 2 u. 3 entfallen

Kreis- Gemeinde- zu unter¬ auf
Jahr haltende

Bezirks¬
Spalte Bemerkungen.
2—4 Dotations- Provmzml-

Wegebau und ähnliche
Straßen Renten abgaben

^ ^ ^ ^s ^ ^
1 2 3 4 5 6 7 8

Brandenburg.
1876 321 553 30962 352 515 Spalten 6 und
1877 393 709 35 685 429 394 7 können nicht aus¬

1878 910 548 50153 960 701 gefüllt werden, da

1879 568 960 92 411 661371 die Verrechnung
nicht getrennt ist.1880 567118 91 493 658 611

1881 417 532 109 065 526 597
1882 414474 127 928 542 402
1883 334 773 176 724 511 497
1884 197 201 178 125 375326
1885 395 485 170 579 566 064
1886 623 294 16? 097 790 391
1887 629 822 176 047 805 869
1886 614353 157 325 771678
1889 390 382 200 348 590 730
1890 664346 175 710 840 056
1891 612 552 190 465 803 017
1892 579 332 176 215 755 54?
1893 736 620 191 440 928060
1894 636 606 185 945 822 551
1895 692 985 164 104 857 089
1896 756 726 185 849 942 575
1897 480 720 15? 833 638 553
1898 581 688 172 221 753 909
1899 623 766 188 044 811810
1900 595525 179 594 775119
1901 779 204 200 234 979 438
1902 586 361 114 291 770 652 *) Im Etat für
1903 523 67? 176587 700 264 1907 find 1000000

M. bereitgestellt.
**) Im Etat für

1907 sind 200 000
M. vorgesehen.

1904
1905

644 461
554 864

165 669
18114?

810130
736 011

1906 ^) 686 700 ")168739 855 439
Summe 17 515 337 4 808 029 22 323 366
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwendungen

Kreis- Gemeinde-
ohne Renten

zu unter¬
Zusammen in Spalte 2 u. 3 entfallen

auf

Dotatious- Provinzial-
Renten abgaben

Jahr

Wegebau

haltende
Bezirks-

und ähnliche
Straßen

Spalte
2-4

Bemerkungen.

^l I ^ ^» ^ ^ ^
1 2 3 4 5 6 7 8

Wommern.
1876 —
1877 415 961 415 961 355 567 60 394
1878 686 351 686 351 90 872 595 479
1879 877 771 87? 771 55 079 822 692
1880 621 39? 621 397 36 735 584 662
1881 680 904 680904 ^^ 680904
1882 49? 321 49? 321 — 497 321
1883 314 120 314120 — 314 120
1884 388 576 388 576 — 388 576
1885 379 255 379 255 — 379 255
1886 347 255 347 255 — 34? 255
1887 393 707 393 707 — 393 707
1888 466 751 466 751 — 466 751
1889 396 314 396 314 — 396 314
1890 407 994 407 994 — 407 994
1891 445 391 445 391 — 445 391
1892 503 753 503 753 — 503 753
1893 519 891 519 891 — 519 891
1894 404018 404 018 — 404 018
1895 398 104 398104 — 398 104
1896 305 905 305905 — 305 905
1897 310016 310016 — 310 016
1898 277 934 27? 934 — 277 934
1899 311959 311959 — 311959
1900 357 221 357 221 — 357 221
1901 262 04? 262 047 — 262 047
1902 284 743 284743 — 284 743
1903 315926 315926 — 315 926
1904 325 945 325 945 — 325 945
1905 341 505 341505 — 341505
1906 350 275 350 275 — 350 275

Summe 12 588 318 12 588 318 538 253 12 050065
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwendungen

Jahr

Kreis- Gemeinde-

Wegebau

ohne Renten
zu unter¬
haltende
Bezirks¬

und ähnliche
Straßen

Zusammen

Spalte
2—4

in Spalte 2 u. 3 entfallen
auf

Dotations- Prouinzial-
Renten abgaben

Bemerkungen.

^e .4 ^e ^ ^ ^?
l. 2 3 4 5 6 7 8

Wosen.
1876
1877 ! 15134 900 889

886 442 ! 1802 465 — 15134

1878 87 799 827 637 915 436 — 87 799
1879 98 297 995 257 1 093 554 — 98 297
1880 163 850 966 830 1130 680 — 163 850
1881 155 137 975157 1130 294 — 155137
1882 167 556 948 195 1115 751 — 167 556
1883 252 934 1 096 715 1349 649 — 252 934
1884 254 663 1 098 325 1 352 988 — 254 663
1885 241327 1 088 462 1 329 789 — 241 327
1886 253197 1 090 900 1 344 097 — 253 197
188? 260 570 1139 915 1 400 485 — 260 570
1888 327 085 1 364 454 1 691 539 — 327 085
1889 473 270 1 233 290 1 706 560 — 473 270
1890 472 275 1214 533 1 686 808 — 472 275
1891 297 866 1 276104 1573 970 — 297 866
1892 275 438 1266 915 1 542 353 — 275 438
1893 273 324 1264 625 1 537 949 — 273 324
1894 222 374 1 303 364 1 525 738 — 222 374
1895 223 288 1314146 1 537 434 — 223 288
1896 255483 1334 671 1 590 154 —, 255 483 Vis 1898 wurde
189?
1898

20? 452
219311

1350 478
1 391 345

1 488 676

1557 930
1610 656

1 698 497

—
20? 452
219311

209 821

der Kreis- und Ge¬
meinde ° Wegebau¬
fonds ungetrennt

1899 — 209 821 verwaltet.

1900 25 100 232 877 1 533 029 1 791 006 —, 257 977
1901 55 040 185 833 1517 579 1 758 452 — 240 873
1902 144 330 162 184 1502 918 1 809 432 — 306 514
1903 145 21? 286 051 1 496 743 1928 011 60 950 370 318

1905 ist eine An-
leihe von 1000000
M. für Kreiswege

1904
1905

335 453
484 635

231248
280 383

1 442 338
1485 888

2 009 039
2 250 906

84 440
157 303

482 261
607 715

1906 439 332 233 596 ? ? 145 037 52? 891 aufgenommen.

Summe 8 6^^8 742 36 795 832 45 444574 447 730 8 201012
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwendungen

Jahr
Kreis- Gemeinde-

Wegebau

ohne Renter
zu unter¬
haltende
Vezirks-

und ähnliche
Straßen

Zusammen

Spalte
2—4

in Spalte 2 u. 3 entfallen
auf

Dotations- Proviuzial-
Nenten abgaben

Bemerkungen.

^ü ^ ^? ^ ^ ^
I 2 3 4 5 « 7 8

Schlesien.
1876 308 311 308 311
1877 411326 411326
1878 975 451 975 451
1879 740 126 740 126
1880 1 528 411 1528 411
1881 '10059752 1 287 552 1 687 525 1 687 525
1882 1 235 426 1 235 426
1883 962 802 962 802
1884 859 139 859 139
1885 1 238 600 1 238 600
1886 1400181 1 400181
1887 1 282 509 198 751 1481261 1 481 261
1888 933 886 97 934 1 031 821 1 031 821
1889 984117 179 687 1163 805 1163 805
1890 909 643 181 849 1 091 493 1 091 493
1891 907 010 181603 1 088 613 1 088 613
1892 1142 154 168 263 1 310 417 1310 417
1893 1172 02? 247 47? 1419 505 1 419 505
1894 757 758 302 265 1 060 024 1 060 024
1895 790191 213 000 1 003191 1 003 191
1896 747 343 250 764 998 107 998 107
189? 754 798 267 598 1 022 397 1 022 397
1898 636 321 237 874 874195 874 195
1899 609 016 268 496 87? 512 877 512
1900 675130 172 79? 847 927 847 927
1901 824 29? 195 409 1019 706 1019 706
1902 840 941 238 629 1079 570 1 079 570
1903 656 856 244 518 901375 901375
1904 760 042 218 149 978191 978191
1905 717 270 200 909 918 180 918180
1906 809 411 162 970 972 382 972 382

Summe 26 970 482 5 516 504 32 486 98? 32 486 987

30
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwendungen
ohne Renten Zusammen in Spalte 2 u. 3 entfallen

Kreis- Gemeinde¬ zu unter¬ anf
Jahr haltende Spalte Bemerkungen.BeMs- 2-4 Dutations- Proumzml-

Wegebau und ähnliche
Straßen Renten aogaven

^ te ^ ^ ^ t?

1 2 3 4 5 6 ? 8

Sachsen.
1876 12 411 12 411 —
187? 197 862 197 862 —
1878 390 803 390 803 —
1879 300 025 300 025 —
1880 694 187 694 187 —
1881 627 479 627 479 —
1882 595 970 595 970 —
1883 1 038 875 1038 875 —
1884 922 940 922 940 —
1885 868 490 868 490 —
1886 515 428 515 428 —
1887 929 380 929 380 —
1888 960 827 545524 415 303
1889 606 719 576 557 30162
1890 605 548 576 557 28 991
1891 777 079 576 557 200 522
1892 1087 333 576 557 510 776
1893 813 801 576 55? 237 244
1894 734 833 576 557 158 226
1895 745 850 576 557 169 293
1896 906 722 576 557 330165
1897 902 658 576 55? 326 101
1898 739 008 576 557 162 451
1899 73439? 576 557 157 »40
1900 744 266 576 557 167 709
1901 739 734 576557 163 177
1902 746 988 576 55? 170 431
1903 645 872 576 557 69 315
1904 826 401 576557 249 844
1905 642 334 576 557 65 777
1906 841 993 576 55? 265 436

Summe 21896 225 18 017 406 3 878 819
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Aufwendungender Provinz fiir Von den Aufwendungen
ohne Renten Zusammen in Spalte 2 l:. 3 entfallen

Kreis- Gemeinde¬ zu unter¬ f

Jahr haltende Spalte Bemerkungen.

Wegebau
Bezirks¬

und ähnliche
Straßen

2—4 Dotations-
Renten

Provinzial-
abgaben

^ü te tl? ^ ^» ^»
1 2 3 4 5 6 7 8

Schleswig-Aolstein.
1876 Ip Spalte 4
187? 17 835 17 835 waren die Zahlen

1878 8 726 — 8 726 , der Jahre 1876
bis 1890 nicht zu1879 1200 — 1200 ermitteln.

1880 2 000 — 2 000 Die durchschnitt»
1881 __ __ lichen jährlichen
1882 Unterhaltungs¬

1883
1884

kosten sür 1 K»
Provinzialchllussee— — —
betrugen für 1876

1885 — — — bis 1904 406 M.
1886 — —
1887 — —
1888 — —
1889 — —
1890 — — —
1891 25200 439 348 464 548
1892 23 240 468 145 491385
1893 24744 504564 529308
1894 7409? 536127 610 224
1895 118 034 465 918 583 952
1896 115 943 485 824 601767
189? 124 219 499 514 623 733
1898 245 907 527 468 773 375
1899 141 429 562 657 704086
1900 204 334 586 300 790 634
1901 195 206 597 673 792 879
1902 216 480 619 960 836 440
1903 268 242 657 377 925 619
1904 235 353 734 108 969 461
1905 277 004 761 825 1 038 829
1906 291113 783 850 1074 963

Summe 2 610306 9 230 658 11840 964
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwcuduugen

Jahr
Kreis- Gemeinde-

Wegebau

ohne Renten
zu unter¬
haltende
Be,)irks-

und ähnliche
Straßen

Znsammen

Spalte
2-4

in Spalte 2 u. 3 entfallen
auf

Dotatiuns- Provinzial-
Renten abgaben

Bemerkungen.

^ ^ ^ ^ ^ ^
1 2 3 4 5 6 7 8

Hannover.
1876 2 003 900 147 700 2151600 Auf Grund Privi¬
1877
1878

2 010 900
1 499 400

117 «00
237 900

2 128 500
1 737 300

legs vom 2<l. Mai
1871 und 16. Juni
1878 sind zwei
Anleihen von je

1879 2 012100 220 «00 2 232 700
1880 1 822 800 211900 2 034 700 7L000W M. lluf-
1881 1106 200 209 800 I 316 000 genommenworden.
1882 839 700 160 «00 1000300
1883 552 500 176 900 729 400
1884 530 600 174 900 705 500
1885 455 900 198 400 654 300
«886 437 000 104 200 601 200
1887 480 200 169 900 650100
1888 550 300 222 900 773 200 Auf Grund Privi¬
1889 505 700 240 700 746 400 legs vom 24. April
1890
1891
1892

596 500
681 200
166 700

241 300
302 800
121 800

83? 800
984000
288 500

1889 ist eine An¬
leihe von 1LN0 NUN
M. aufgenommen.

1893 91700 32 100 123 800
1894 43 100 40 700 83 800
1895 94 000 164 200 258 200
1896 189 200 132 «00 321 800
1897 214 800 129 900 344 700
1898 192 300 124 800 317 100
1899 238 400 147 900 386 300
1900 149 300 145 700 295 000
1901 139 900 173 800 313 700
1902 140 200 124 900 265 100
1903 113 000 157 100 270100
1904
1905
190«

142 200
230 900
187 400

157 200
141700
323 300

299 400
372 «00
510 700

Für 1«a« find die
beantragten Nei^
Hilfen eingestellt.

Summe 18 418 000 5 315 000 23 733 000
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwendungen
ohne Renten Zufcnnmen in Spalte 2 u. 3 entfallen

Kreis- Gcmcinde- zu unter¬ a"^
Jahr

Wegebau

haltende
Bezirks¬

und ähnliche
Straßen

Spalte
2—4 Dutations-

Renten
Provinzial-

abgabcn

Bemerkungen.

^ ^ ^ ^ ^ ^
i 2 3 4 5 6 7 «

Westfalen.
1876 518 345 518 345
1877 449 722 449 722
1878 510 834 510 834
1879 629 148 629 148
1880 852 732 852 732
1881 444 426 444 426
1882 372 149 372 149
1883 250 987 250 987
1884 432 22? 432 22?
1885 367 509 36? 509
1886 364 620 364 620
188? 456 954 456 954
1888 360 878 360 878
1889 349 461 349 461
1890 339 247 339 247
1891 385 586 385 586
1892 343 766 343 766
1893 39? 333 39? 333
1894 383 617 383 617
1895 393 901 393 901
1896 391 898 391 898
1897 431 282 431 282
1898 411 233 411 233
1899 392 667 392 667 Anleihe bei der
1900 938 809 938 809 Landcsbllnk uo»

1901 933 207 933 207 jährlich 50N00aM.
auf l> Jahre,1902 681 409 681 409 (Beschluß vom

1903 686 991 686 991 5. März 1801.)
1904 692 464 692 464
1905 «02 943 802 943
1906 684 838 684 838

Summe 15 641183 15 641183
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwendungen
ohne Renten Zusammen in Spalte 2 >i. 3 entfallen

Kreis- Gemeinde¬ zu unter¬
Jahr haltende Spalte "

Bemerkungen.Bezirks¬ 2—4 Dotations- Provinzial-
Wegebau und ähnliche

Straßen Renten augaben
^» te ^e ^l ^ ^

i 2 3 4 5 6 7 8

Kassel.
1876 255 000 255000 __ —
1877 255 000 255000 — —
1878 255 000 255000 — —
1879 255 000 255 000 — —
1880 255 000 255 000 — —
1881 255 000 255 000 — —
1882 255 000 255 000 — —
1883 255 000 255 000 — —
1884 255 000 255 000 —- —
1885 255000 255 000 — —
1886 255000 255 000 — —
1887 255000 255000 — —
1888 375000 375000 1888: Betrag für
1889 300000 300 000 —, — 15 Monate.

1890 300000 300 000 — —
1891 300000 300 000 — —
1892 300 000 300 000 — —
1893 300000 300000 __ —
1894 300000 300 000 — —
1895 300000 300000 — —
1896 300 000 300 000 — —
1897 300000 300 000 — —
1898 355 000 355 000 — 55000 Vor 1898 hat

1899 355 000 355 000 __ 55 000 deiBezirlsverband

1900 355000 355 000 — 55 000
leine Steuern er^
hoben.1901 355 000 355 000 — 55 000

1902 420 000 420 000 65 000 55 000
1903 420000 420 000 65 000 55 000
1904 420000 420000 65 000 55000
1905 440 000 440000 65 000 75 000 Die mehr erschei¬

nenden 20000 M-1906 440000 440 000 65 000 75 000 zur Verzinsung
Summe 9 695000 9 695 000 325 000 535 000 und Tilgung eines

Darlehns v°«
200000 M.
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwendungen
ohne Renten Zusammen in Spalte 2 u. 3 entfallen

Kreis- Gemeinde¬ zu unter¬ an^
Jahr

Wegebau

haltende
Bezirks-

nnd ähnliche
Straßen

Spalte
2—4 Dotations-

Renten
Provinzial-

abgaben

Bemerkungen.

^s te ^ t? ^ ^
i 2 3 4 5 6 ? 8

Miesbadenl.

1876 122 623 122 623 122 623
187? 125 596 125 596 125 596
1878 216 378 216 378 138 900 77 478
1879 20? 378 207 378 138 900 68 478
1880 265 263 265 263 138900 126 363
1881 210 526 210 526 138 900 71626
1882 181971 181971 138900 43 071
1883 167 680 167 680 138 900 28 780
1884 176 619 176 619 138 900 37 719
1885 169 999 169 999 138 900 31099
1886 205 437 205 43? 138 900 66 537
188? 158 225 158 225 138 900 19 325
1888 314 607 314 607 138 900 175 70?
1889 230 460 230 460 138 900 91560
1890 303 594 303 594 138 900 164 694
1891 258 623 258 623 138 900 119 723
1892 239 861 239 861 138 900 100861
1893 281771 281771 138 900 142 971
1894 263 724 263 724 138 900 124 824 Von der Chaussee»
1895 301046 301046 ' 301046 __ bllurmte von

1896 353 310 353 310 219 500 133 810 819500 M. (Ge¬
setz vom 11. März

189? 210 095 210095 210095 —
1872) sind uon

1898 225 310 225 310 225 310 — 1896 ab jährlich
1899 321904 321904 264500 57 404 100 000 M. für

1900
1901

322 982
393 439

322 982
393 439

219 500
219 500

103 482
173 939

Kleinbahnzweckezu
verwenden (Kom¬
munal - Landtags«

1902 381422 381 422 219 500 161 922 beschluß vom 23.
1903 355 163 355 163 219 500 135 663 April 1896).
1904 259 878 259 878 219 500 40378
1905 272 286 272 286 219 500 52 786
1906 345 140 345 140 219 500 125 640

Summe 7 842 310 7 842 310 5 366 470 2 475 840
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Aufwendungender Provinz für Von den Aufwendungen
ohne Renten Zusammen in Spalte 2 r l, 3 entfallen

Kreis- Gemeinde- zu unter¬ an^
Jahr haltende Spalte Bemerkungen,

Bezirks¬ 2-4 Dotations- Provinzial-
Wegebau und ähnliche

Straßen Renten abgaben
^s ^ ^ ^ ^ ^

! 2 3 4 5 6 7 8

Mßeinprovinz.
1876 82 181 82181 — 82181 Bis zum Jahre
1877 146 040 2 485 294 2 631334 — 146 040 1891 sind in den

Etats der Straßen»1878 127 610 2 433 355 2 560 965 — 127 610 ueiwaltung diese
1879 238 242 2 465 820 2 704 062 — 238 242 Einnahmen nicht
1880 295 718 2 747 910 3 043 628 — 295 718 nach Dotation und
1881 220 513 2 572 601 2 793114 — 220 513 Abgaben getrennt.
1882 125 425 2 429 252 2 554 677 — 125 425
1883 312 835 2 511162 2 823 997 — 312 835
1884 147 261 2 239 378 2 386 639 — 147 261
1885 171 806 2138 092 2 309 898 — 171806
1886 231 685 2 295 551 2 527 236 — 231 685
1887 207 037 2 322 206 2 529 243 — 207 03?
1888 271 265 2 456194 2 727 459 — 271 265
1889 210 629 2 403 255 2 613 884 210 629 —.
1890 219 487 2 310 721 2 530 208 219 487 —
1891 306 424 2 358 428 2 664 852 306 424 —
1892 283 175 2 391 491 2 674 666 283 175 —
1893 313 913 2 534 87? 2 848 790 313 913 —
1894 32? 936 2 530 997 2 858 933 327 936 —
1895 263 391 2 3°68 186 2 631 577 263 391 —
1896 307 509 2 380 666 2 688175 307 509 —
1897 483 939 2 516158 3 000 097 483 939 —
1898 473 795 2 685 668 3159 463 473 795 —
1899 384 214 3 194 075 3 578 289 384 214 —
190U 333 936 3 009 418 3 343 354 333 936 —
1901 498 799 3 317 053 3 815 852 498 799 __
1902 433 851 3 695 852 4 129 703 433 851 —
1903 524 411 3 388 158 3 912 569 524 411 —
1904 453 260 3 391097 3 844 357 453 260 —
1905 532 236 3 297 848 3 830 084 532 236 —
1906 508 642 3 260 361 3 769 003 508 642

Summe 9 400 565 80131 138 89 531 703 6 858 947
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Anlage N.

Die in den anderen Provinzen bestehenden

Grundsätze
über die Förderung des Areis- und Gemeindewegebaues.

(Ziffer I, 3 des Provinziallandtagsbeschlussesvom 14. März 1907.)

Ostpreußen.
Die Provinz unterstütztden Kreis- und Gemeindewegebau

1. durch Prämiierung des Kreischausseebaues und
2. durch Unterstützungdes Gemeindewegebaues.

Die für Chausseebauprämienzu verwendendeSumme wird durch den Provinziallandtag
'« Haushaltsplan festgesetzt, die einzelnen Bewilligungen werden durch den Provinzialausschußbeschlossen.

Die Prämien betragen für Chausseen:
I. Klasse 50 Prozent,

II. Klasse 45 Prozent,
III. und IV. Klasse 40 Prozent

der aufgewendeten Baukosten ausschließlich der Grunderwerbs- und Nutzungsentschädigungen.Aus¬
nahmsweise kann die Prämie beim Vorliegen bestimmterVoraussetzungenauf 60°/« erhöht werden.
Die zu prämiierenden Chausseen müssen den vom Provinzmllandtage festgelegtenNormativ-
bestimmungen über Breite, Stärke und Bauart der Steinbahn, Längengefälle,Gräben usw. genügen.

Ueber die zur Unterstützungdes Gemeindewegebaueszu verwendenden Summen und die
Bedingungenihrer Bewilligung gelten vom 1. April 1906 ab folgende Bestimmungen:

8 1.

Der von dem Provinziallandtage jährlich in den Haushaltsplan zur Unterstützungdes
Gemeindewegebaueseinzustellende Betrag ist bestimmt, durch Beihilfen in Stadtgememden, Land¬
gemeinden und selbständigen Gutsbezirken:

1. die Neuanlage und Verbesserung von Straßen und Wegen;
2. den Neubau und die Wiederherstellungvon Brücken und Fähren

zu fördern, vorausgesetzt daß
a) die gedachten Straßen, Wege, Brücken und Fähren dem öffentlichen Verkehrs-

interesse dienen und
l>) die dauernde Unterhaltung derselben in rechtsgültigerForm gesichert ist.
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s 2.
Die Summe des alljährlich für diesen Zweck einzustellenden Betrages wird für die ersten

füuf Jahre auf 250 000 M. festgesetztund zwar mit der Maßgabe, daß
u) 190 000 M. auf die einzelnen Kreise der Provinz zur Hälfte nach dem Maßstabe

des Flächen-Inhalts - wobei die Haffflächen außer Ansatz zu lassen —, zur Hälfte
nach dem Maßstabe der Einwohnerzahlverteilt,

d) 60 000 M. für Bewilligungen durch den Provinzialausschußdiesemzur Verfügung
gestelltweiden,

c) diese Festsetzungenimmer für weitere fünf Jahre gelten, fofern der Provinzial-
landtag nicht ein Jahr vor Ablauf derselben anders beschließt.

8 3.
Die Bewilligung von Beihilfen aus den den Kreisen überwiesenen Beträgen erfolgt durch

die Kreisausschüsse.

s- 4.
Die Kreise sind verpflichtet:

».) eine diesen Beträgen mindestens gleichkommendeSumme aus eigenen Mitteln in
den Kreishaushllltsvlan einzustellen und zu dem gleichen Zweck zu verwenden;

K) bei jedem Jahresschlüssedem Landeshauptmann den Nachweis darüber zu führen
welche Betrage sie aus der von der Provinz überwiesenen Summe und aus eigenen
Mitteln verwendethaben.

8 5.
Die nicht verwendeten Beträge fallen an die Provinz zurück; es bleibt dem Provinzial-

ausschusse vorbehalten, über die weitere Verwendungderselben zur Unterstützungdes Gemeindewege-
baues zu beschließen. Als nicht verwendetgelten diejenigenBeträge, welche weder im Jahre der
Uebeiweisung,noch in dem darauf folgenden Jahre verausgabt sind.

8 6.
Den Anträgen auf Bewilligung von Beihilfen aus dem dem Provinzialausschussezur

Verfügung gestellten Betrage müssen folgendeUnterlagen beigefügtwerden:
1. die rechtsverbindlicheErklärung des Antragstellers, den Bau oder die Verbesserung

innerhalb einer bestimmtenFrist auszuführen und das Bauwerk in dem ausgebauten
oder verbesserten Zustand dauernd zu unterhalten;

2. ein Kostenanschlagnebst Erläuterungsbericht über den in Aussicht genommenenBau,
welchem — soweit dieses der Landeshauptmannfür notwendigerachtet — die erforder¬
lichen Pläne, Zeichnungenund Berechnungenbeigefügtsein müssen;

3. eine Darstellung der Vermögenslageund der Steuerverhiiltnissedes zum Bau und zur
Unterhaltung Verpflichteten,

Die Anträge sind an den Landeshauptmann durch Vermittelung des Kreisausschusses ein¬
zureichen, welcher den Anträgen eine gutachtliche Aeußerungüber die Dringlichkeit,Verkehisverhältnisse
und Wichtigkeit für das öffentliche Interesse beizufügenund die Gründe anzugebenhat, weshalb der
Kreis die erforderlichen Beihilfen nicht ganz oder teilweise gewährt hat.
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Die Bewilligung einer Beihilfe aus dem dem Provinz ialausschusse zur Verfügung gestellten
Betrage darf nur erfolgen, wenn der Kreisverband, in welchem der Bau zur Ausführung kommt,
seinerseits aus eigenen Mitteln zur Ausführung des durch eine Provinzialbeihilfe unterstützten Baues
eine mindestens gleich hohe Beihilfe gewährt, welche nicht aus denjenigenMitteln entnommen
werden darf, zu deren Aufwendungder Kreis infolge der gemäß § 2«, der Bestimmungenüber-
wiesenenProviuzialmittel verpflichtet ist. Als eigene Mittel des Kreises sind weder diejenigen
anzusehen, welcheder betreffende Kreis als Beihilfen vom Forstfiskus oder Domänenfiskus oder
selbständigengewerblichen Etablissements erhält, noch Zinsen oder Kapitalien aus dem Land» und
Heerstraßenfunds.

Mestpreußen.

Es gelten ähnliche Grundsätzewie in der Provinz Ostpreußen. Der Provinziallandtag setzt
im Haushaltsplan die zu Chcmsseebauprämien zu verwendende Summe fest; über die Bewilligungen
beschließtder Provinzialausschuß. Die Prämie beträgt ein Drittel der Baukosten, ausschließlich
Grunderwerb,und soll 6 M. für den laufenden Meter nicht übersteigen. Zufolge Beschlusses des
Provinzillllandtllgesvom 16. März 1904 werden vom 1. April 1904 ab alljährlich 300000 M.
zu Chausseeblliipramien in dem Haushaltsvoranschlagvorgesehen.

Den Anträgen auf Bewilligung von Prämien ist unter Einreichungder Kreistagsbeschlüsse
beizufügen:

1. ein vollständigerrevisionsfähigerBauplan;
2. die Darlegung der Bedeutung der Chaussee für das öffentliche Interesse;
3. eine Aufstellung,aus der ersichtlich ist, in welchenFristen der Bau ausgeführt und die

Prämie beanspruchtwird;
4. die Erklärung der Kreisvertretung, wodurch der Kreis sich zu dauernder chausseemäßiger

Unterhaltung verpflichtet.
Die Auszahlung der Prämie erfolgt spätestenssieben Jahre nach der Bewilligung, ist der

Bau bis dahin nicht vollendet, so verfällt die Prämie. Der Provinzialverband hat die Kontrolle
über die ordnungsmäßigeUnterhaltung der Chaussee und kann die erforderlichen Arbeiten nötigenfalls
°uf Kosten des Kreises ausführen lassen. Die Chausseen müssen nach Normativbestimmungen
gebaut weiden.

Die zur Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaueszu verwendende Summe wird
gleichfalls jährlich durch den Haushaltsplan festgesetzt. Seit dem Beschlußdes Provinziallandtags
vom 24. Januar 1885 sind zur Unterstützungdes Gemeindcwegebaues alljährlich eingesetzt

a) an die Kreise ......... 140 000 M.
d) zur Verfügung des Provinzialcmsschusses 10 000 „ ,

letztere Summe ist seit 1899 auf 50000 M. erhöht. Der im Haushaltsplan angesetzteBetrag wird
unter die Kreise der Provinz zur Hälfte nach dem Maßstabe des Flächeninhalts,zur Hälfte nach dem
Maßstabe der Einwohnerzahl verteilt. Ueber die Verwendung der Beträge beschließt der Kreis-
"usschuß, in Stadtkreisender Magistrat. Der Kreisausschuß(Magistrat) führt über die Verwendung
°" Beihilfen Kontrolle und legt am Schlüssedes Jahres dem Landeshauptmann eine Nnchweisuug
b" einzelnen bewilligtenBeihilfen und der mit denselben ausgeführten Wegebesserungen vor.
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Brandenburg.
Auch die Provinz Brandenburg bewilligt Prämien für den Neubau und die Uebernahme

von Chausseen und Unterstützungen für den Gemeinde-und Kreiswegebau.
Für den Neubau von solchen Straßen, für welche Prämien bewilligt weiden, sind ins

einzelne hegende Normativbestimmungenaufgestellt.
Für die Gewährung von Prämien gelten folgende Bedingungen:
Den Antragen auf Bewilligungvon Neubauprämienoder von Beihilfen zur Uebernahme von

Aktienchaufseen an Kreis» oder andere Kommunalverbiindesind beizufügen:
«,) die vollständigen,von sachverständiger Seite aufgestellten Vorarbeiten, welche der Landes-

baurat der Provinz Brandenburg zu prüfen hat;
d) der Nachweisvon der Bedeutung der zu erbauendenoder zu übernehmendenChausseen

für das öffentliche Verkehrsinteresse;
o) der Nachweis, daß die Mittel zu der anschlagsmaßigenBauausführung mit Hilfe der

beantragten Provinzialprämie sicher gestellt sind;
ä) der Nachweis,daß zur dauerndenUnterhaltung der zu erbauenden oder zu übernehmenden

Chaussee leistungsfähigeVerbände sich verpflichtet haben;
e) ein Plan über die Ausführung des Baues, aus welchem hervorgeht, wann die von der

Provinz zu bewilligende Prämie — ganz oder in Teilbeträgen — voraussichtlichzur
Abhebung gelangen wird.

Auf Grund der vom ProvinzialausschußgeprüftenUnterlagen erfolgt die Bewilligung der
Prämie, über deren Höhe namentlichnach Maßgabe des größeren oder geringerenöffentlichen In¬
teresses an den zu erbauendenChausseen,der Leistungsfähigkeitder bauenden Kommunalverbände,
der größeren oder geringerenAusdehnung der in den betreffenden Kreisen vorhandenenProvinzial-
chausseen, der größeren oder geringeren Aufwendungen,welche die zu erbauenden Chaufseenerfordern,
und der Aufwendungen, welche die betreffendenVerbände für Chausseebauten bereits gemacht
haben, der Provinzialausschußin jedem einzelnenFalle beschließt.

Im allgemeinenwird daran festgehalten, daß ^2 der gesamten Baukosten, jedoch nicht
mehr als 4 M, für das laufende Meter von der Provinz zu übernehmenfind.

Für die Kreise jedoch, in welchen die Länge der Provinzialchausseenden zur Hälfte nach
dem Flächeninhalte, zur Hälfte nach der Seelenzahl zu berechnenden Durchschnitt der auf jeden
Kreis fallenden Länge nicht erreicht, wird die Prämie erhöht: . >

a) wo mehr als die Hälfte dieses Durchschnittsan Provinzialchausseenvorhanden ist,
°/»2 der Baukosten,aber nicht mehr als bis zu 5 M. für das laufende Meter,

K) wo noch nicht die Hälfte dieses Durchschnitts vorhanden ist, '/,, der Baukosten,
aber nicht mehr als bis zu 6 M. für das laufende Meter.

Für solche Chausseen, welche nach den Vorschriften des § 2 der Normativbestimmungen
vom 1. Juli 1897 („Kleinchauffeen")ausgeführt werden sollen, können als Prämien für das
laufende Meter Baulänge gewährt werden von den bis zu 8,40 M. betragendengesamten Baukosten

»,) an Kreise, in welchen die Länge der Provinzialchausseenden Durchschnitt erreichtoder
überschreitet,*/l, der Bautosten, aber nicht mehr als 2,80 M.,

d) an Kreise, in welchen mehr als die Hälfte dieses Durchschnittsvorhanden ist, "/,, der
Baukosten,aber nicht mehr als 3,50 M.,

«) an Kreise, in welchen noch nicht die Hälfte dieses Durchschnittsvorhanden ist, "/», der
Baukosten,aber nicht mehr als 4.20 M.
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Der Provinzialausschußkann, wenn die Gesamthöheder Prämie zu den Gesamtbautosten
M auffälligem Mißverhältnis steht — insbesondere durch Brückenbauten, große Erdarbeiten,
Begradigungen, Beseitigung von Hindernissen, teuren Grunderwerb und dergl. — die Prämie
angemessen erhöhen.

Unbeschadet einer weiteren grundsätzlichen Regelung wird die Prämie erhöht,
wenn die Bautosten durchschnittlich 16 M. — bei den Kleinchausseen 11,20 M. —
für das laufende Meter übersteigen, entsprechend den Grundsätzenfür die Prämien¬
bewilligung bei Voll- bezw, Kleinchausseen um ^/,2, °/,2 und °/i2 der über 16 M.
bezw. 11,20 M. nach dem Anschlage aufgewendeten Kosten,
Von den zu gewährendenPrämien werden die zur Besserung der chausseemäßig aus¬

zubauendenStraßen früher aus dem Fonds für die Unterstützung des Gemeindewegebaues gewährten
Beihilfen in Abzug gebracht. Dagegen find die in solchen Straßen vorhandenen und bei dem
Chausseebau zur Verwendungkommenden Steine mit den örtlichen Preisen unter Abzug der Kosten
für den Aufbruchund für die Verteilung in den Kostenanschlag einzustellen.

Für die Bewilligung von Beihilfen zur Ausführung von Gemeindewegebautensind
folgende Bedingungenfestgesetzt:

Beihilfen aus dem Provinzialwegebaufondswerden nur bewilligt, wenn die Wegebau-
Pflichtigen (Antragsteller)selbst einen erheblichen Teil der Kosten tragen und auch seitens der Kreise
Beihilfen gewährt werden.

Soll die Ausführung eines Wegebaues fich auf mehrere Jahre erstrecken, so ist
in der einzureichenden Nachweisung jedesmal die Beihilfe immer nur für den Teil des Baues
zu beantragen, welcher im nächstfolgenden Jahre wirklich ausgeführt werden soll.

Die Länge und Breite der herzustellenden Wegeftrecken,bei Lehm- und Kies- :c. Bahnen
auch die Stärke der Schüttung, ist in die Nachweisung der beantragten Wegebaubeihilfenaufzu¬
nehmen.— Von der Provinz wird nur eine höchste Breite von 4 in verlangt und prämiiert;
Wegebautenmit einer Befestigungvon weniger als 3 in Breite bleiben unberücksichtigt.

Für Gemeindewegebauten und zwar:
») für Pflasterungen und Chaussierungenwerden für das Quadratmeter 30 bis 40 Pf.

ausnahmsweisehöchstens 1,60 M. für das laufende Meter und
b) für Lehm-, Kies-, Steinknack-, Kalkfteingrutz-, Ziegelsteinschutt-usw. Bahnen werden für

das laufende Meter 30 Pf., höchstens10 Pf. für das Quadratmeter bei für den
öffentlichenVerkehr besonders wichtigen, mehr als 3 m breiten Wegestrecken

als höchste Sätze und auch nur dann von der Provinz bewilligt, wenn die zu bessernde Wegestrecke
eine erhebliche Länge und eine besondere Bedeutung für den öffentlichenVerkehrhat. Der Landes-
direktor kann, wenn die Gesamthöhe der Wegebaubeihilfezu den Gesamtbautostenin auffälligem
Mißverhältnis steht, die Wegebaubeihilfebis auf '/« der ihm nachzuweisenden wirklich auf¬
gewendeten Baukostenerhöhen.

Die Abhebung der Beihilfen muß bis zum 31. Dezember des Jahres, für welches
dieselben bewilligt wurden, erfolgen, widrigenfallssie als erloschen gelten.

Kann jedoch die Ausführung eines Wegebauesaus begründetem Anlasse bis zu diesem
Tage nicht erfolgen, so wird auf besonderen Antrag des Kreisausschussesdie Frist für die
Abhebungder Beihilfe um ein Jahr verlängert.
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Uommern.
Die Provinz fördert den Neubau von Chausseenund Steindammstraßen und unterstützt

den Gemeinde-und Kreiswegebaudurch Gewährung von Beihilfen, deren Gesamtsummeim Haus¬
haltsplan vom Provinziallandtage festgesetztwird und die vom Provinzialausschussebewilligt weiden.

Beihilfen werden nur gewahrt, wenn
a) der auszuführendeWegebau vorwiegend dem öffentlichen Vertehrsinteresseentspricht;
t>) die Ausführung des Baues innerhalb bestimmterFrist gesichert ist;
e) die dauerndeUnterhaltung des ausgebautenWeges in dem ausgebautenZustande durch

einen leistungsfähigenKommunalverband in rechtsgültigerForm übernommen wird.
Der Provinziallandtag hat außer bestimmten baulichen Anforderungenfolgende Bedingungen

für die Bewilligung von Beihilfen aufgestellt:
Den Anträgen auf Bewilligung von Wegebaubeihilfensind beizufügen:
1. die vollständigenVorarbeiten und Anschläge;
2. der Nachweis von der Bedeutung der auszubauenden Wege für das öffentliche

Vertehrsinteresse;
3. der Nachweis, daß die Mittel zu dem beabsichtigten Wegebaumit Hilfe der beantragten

Beihilfe sichergestellt sind;
4. der Nachweis, daß die dauernde Unterhaltung des auszubauendenWeges durch einen

Kommunalverbandgesichert ist;
5. der Nachweis, daß der Unterhaltungspflichtige,sofern er nicht Bauunternehmer ist, sich

den Bestimmungendes Reglements unterworfenhat;
6. die Erklärung, innerhalb welcher Frist der auszuführende Wegebauausgeführt werden soll.
Für die Bewilligung der Beihilfen und deren Höhe sind maßgebend:

das größere oder geringere öffentliche Interesse, die Leistungsfähigkeitder den Bau
Ausführenden und der die Unterhaltung übernehmendenkommunalenVerbände, die
größere oder geringereAusdehnungder in den Kreisenbereits vorhandenenkunstmäßig
ausgebauten Wege, insbesondereder bereits in demselben vorhandenen Provinzial-
chausseen, die größeren oder geringeren Aufwendungen,welche der vorliegende Bau
erfordert, die Höhe derjenigenBeihilfen, welche für Wegebauten in den betreffenden
Kreifen bereits aus Provinzialmitteln gewährt worden find.

Die Beihilfen werden entweder bei Wegebautenvon geringeremUmfang in einer festen
Summe, oder in Prozenten der durch die Revision festgestellten Anschlagssummeoder in einem
Einheitssatzepro Meter der auszubauendenWegestrecke gewährt und sollen der Regel nach, sofern
die vorstehend hervorgehobenenbesonderen Verhältnissenicht eine andere Normierung rechtfertigen,
nicht über 33'/«°/« der Anschlagskosten oder über 6 M. pro Meter der Wegelänge,in keinem Falle
aber über 50°/« der Anschlagssummehinausgehen. Bei der Bewilligung der Beihilfen dürfen in
der Regel die Kosten für Grund- und Nutzungsentschädigung keine Berücksichtigung finden.

Für Wegebauten, durch welche nicht eine dauernde Erleichterung des Verkehrs erreicht
wird, insbesondere für Befestigungder Fahrbahn durch Sand, Lehm oder Kies, werden Beihilfen
nicht gewährt, währendKieschaufseen, welche eine Unterlage von Steinen und eine festgcwalzte Decke
von gesiebtem Kies erhalten, den Steinchausseen und Steindammstraßen gleichgeachtetwerden.
Ebensowenig werden Beihilfen gewährt für Bauten, welche die Natur von Erneuerungs- oder Her-
stellungsarbeitenhaben.
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Gelangen bereits gezahlte Beihilfen für Wegebautenwegen Nichtinnehaltensder gestellten
Ausführungsfristzur Wiedeieinziehung,so müssen die empfangenen Vorschußzahlungen mit 5°/» vom
Tage des Empfanges an verzinstweiden.

Bei Wegebauten, deren Kosten den Betrag von 500 Mark übersteigen,sind die nebst
Situlltionsplanen einzureichendenKostenanschläge von einem Königlichen oder einem Kreisbau-
beamten aufzustellenoder zu revidieren; bei Wegebauten, welche einen geringerenKostenaufwand
erfordern, genügen Kostenüberjchläge von Handwerkern oder andern nach dem Urteil des Landes»
bauiats geeigneten Personen.

Uosen.

Die Provinz hat bis zum Jahre 189? den Neubau von Chausseen durch die Kreise und
andere Korporationen energisch mit Chausseebauprämienunterstütztnnd diese Chansseen,sofern sie
den Normativbestimmungenvom 1?, Mai 1871 entsprechen (sog. Normalchansseen), auf die Provinz
übernommen. Seit etwa dem Jahre 1897 hielt man den weiteren Ausban von Normalchaussecu
nicht mehr für zeitgemäß, da die Hauptverbindungenchausseemäßig ausgebaut seien, und es sich
fortan nur mehr um den Ausbau ergänzenderVerbindungenhandeln könne.

Der Chausseeneubauprämienfonds,der zuletzt jährlich 170 000 M, betragen hatte, wurde
daher zunächst auf 100000 M, dann auf 50 000 M. gekürzt und seit dem Jahre 1904 werden
Mittel zur Prämiierung von Chausseen in den Haushaltsplan nicht mehr eingesetzt.Dagegen wandte sich

die Provinz mehr der Unterstützung des Kreiswegebaues zu und erließ die Vorschriften, betreffend die
Bewilligung von Beihilfen für befestigte Kreiswege,vom 19./21. Oktober1897. Hiernachsind zur
Befestigung und Unterhaltung durch die Kreisverbandcsolche Wegestreckenin Aussicht genommen,
welche eine mehr als rein örtliche Bedeutungbesitzen,ohne jedoch den Bedürfnissen des durchgehenden
Verkehrs in demselben Maße wie Chausseen dienen zu müssen. Für solche Wege werden bestimmte
Anforderungen in technifcher Hinsicht gestellt. Ihre Unterhaltung muß ferner rechtsverbindlich
dauernd auf den Kreis übernommenwerden. Die Höhe der Baubeihilfe beträgt höchstens 40°/»
des nachgewiesenenKostenaufwandes,ausschließlich Grunderwerb und Baumpflanzungen.

Schlesien.

Nach dem Reglementfür die Chaufsee. und Wegeverwaltungder Provinz Schlesienweiden
Bauhilfsgelder an Korporationen, Gesellschaften und Private gegeben zur Förderung des Baues
kunstmäßig befestigterWege und des Kreiswegebaues. Außerdem werden ausnahmsweiseUnter¬
stützungenan Gemeinden und Wegebaupflichtigegewährt zur Ausführung der ihnen obliegenden
gemeinenWegebaulast. Ueber die Unzulänglichkeitder Bauhilfsgelder wurde feit Jahren Klage
geführt; sie betrugen im Durchschnittder Jahre 1895/1905 rund 20°/° der Baukosten. Der Pro-
vinzialausschußhat daher am 15. Mai 1907 beschlossen, die Bauhilfsgelder folgendermaßen
festzusetzen:

a) für chaussierte Wege I. Ordnung ..... 3,50 M. pro Meter,
» » » "> » .....<i,^ „ „ „ ,
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d) für gepflasterte Wege I. Ordnung ..... 4,30 M. pro Meter,
!! » » ^' !! .....il,^U „ „

!> » » HI» !, ..... 2,20 „ „
o) für Wege I. Ordnung mit Kleinpflllster. . , 3,90 „ „

,, ,, ^4» », ,! !' ... i!,Nt1 ,, ,,

,, <» ^ü. ,, <» ,! ... ^, <!1 ,, ,,

ä) für erhöhte Fußwege (Zulage) ...... 0,50 „ „
e) „ Kanlllisierungen ......... 1,00 „ „
kl „ Fuhrwertsgeleife......... 2,00 „ „
g) „ Brücken, Durchlässe und Futtermauern, deren Baukosten

1000 M. und mehr betragen, '/» der Baukosten.

Sachsen.

Die Provinz unterstützt den Chausseeneubaudurch Prämien und gewährt Beihilfenzur
Unterstützung des Kreis- und Gemeindewegebaues. Ueber die Bewilligungenbeschließt der Provinzial-
ausschuß im Rahmen der durch den Provinziallandtag festgelegten Mittel. Der Landrat des Kreises,
der mit Provinzialprämien eine Chaussee bauen will, hat dem Landeshauptmannvon der Einleitung
der Verhandlungenzeitig Kenntnis zu geben, damit dieser Gelegenheithat, sich an den Vorarbeiten
zu beteiligen. Der Landeshauptmann kann die Vornahme der erforderlichen technischen Vor¬
arbeiten auf Kosten der Provinz anordnen.

Sowohl für den Bau von Chausseen, als auch zum Ausbau und zur Unterhaltung von
Kreis- und Gemeindewegen sind Bauregeln erlassen.

Die Bewilligung einer Wegebauunterstützungerfolgt in der Regel nur dann, wenn durch
den herzustellenden Wegezug eine bessere und gesichertereVerbindung, sei es zwischen einzelnen Orten
oder mit vorhandenenVerkehrsstraßen,erlangt wird, also in der Regel zum Zweck der Herstellung
des ganzen Weges, nicht blos eines Teiles desselben.

Demgemäß müssen die kommunalen Körperschaften, welche den Bau ausführen wollen und
dafür Unterstützungnachsuchen, in der Regel die Anschläge und Pläne für die ganze Wegestrecke
vorlegen und sich zu deren Ausführung verpflichten. Ebenso wird die Provinz die Unterstützung für
die ganze Strecke zusichern.

Die Pläne und Kostenanschläge müssen den für die ordnungsmäßigeHerstellungund Unter¬
haltung von Kommunikationswegen erlassenen oder zu erlassenden technischen Vorschriften entsprechen.
Den Bauenden steht kein Widerspruchsrecht zu, wenn wegen örtlicher Verhältnisse Anforderungenan
sie gestellt weiden, welche über das sonst als zulässig erkannte Minimalmaßderselben hinausgehen.
Wird in einzelnen Fällen die Zulassung ermäßigter Bedingungen beantragt, so ist dies nach den
örtlichen Verhältnissenbesonders zu begründen.

Die Unterstützungwird in der Regel in festbestimmten Summen, sei es für jedes Meter
der Länge, sei es als Pauschbetrag bewilligt. Die Unterstützung soll in der Regel nicht unter
'/, und nicht über '/, der eigenen Leistungbetragen. Der Berechnungder letzteren ist der fest¬
gestellte Kostenanschlag zugrunde zu legen. Für Bemessung der Bewilligung ist vorzugsweisedes
öffentliche Interesse an der Bauausführungund die Leistungsfähigkeitder Bauendenmaßgebend.
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Für bloße Wiederherstellungen, sowie für bereits früher unterstützte Strecken werden Unter¬
stützungen in der Regel nicht bewilligt.

Für die mit provinziellerBeihilfe ausgebauten Wegestreckenhaben die bauendenKörper«
schaften die Verpflichtung zur regelmäßigen und dauernden Unterhaltung in gesetzlich bindender
Form nach den Anordnungender Provinzialbauverwaltungzu übernehmen,sofern nicht ein Anderer
mit Zustimmung des Provinzialverbandes diese Verpflichtunggegenüberder bauendenKörperschaft
rechtsverbindlich übernommenhat.

In Bezug auf die der Art der HerstellungentsprechendeUnterhaltung haben sich die Ver¬
pflichteten den Anordnungender Provinzialbauverwaltungzu unterwerfen.

Schleswig-Zoljtein.

Die Provinz vergütet für die als Pflaster- oder Klinkerstmßen ausgebauten Nebenland¬
straßen den bauenden Kreisverbänden 5000 M. pro Kilometer und ein Drittel der Baukosten
massiv gebauter Brücken.

Für den Ausbau derjenigen Nebenlandstraßen,deren Unterhaltung den Kreisverbänden
verbleibt, oder welche nach dem Ausbau auf die Kreise zur Unterhaltung übergehen, sowie derjenigen
Nebenwege I. Klasse, deren Ausbau vom Kreise unterstütztwird, gewährt die Provinz eine Beihilfe
von 30«/« der Baukosten, ausschließlichder Kosten des Grunderwerbs und aller sonstigen Neben¬
leistungenunter folgendenBedingungen:

a) der Bau und die Unterhaltungsarbeiten haben nach bestimmten Anweisungen und
baulichenVorschriftenzu erfolgen,

K) die Kreise haben zu den Baukostender Nebenwege II. Klasse mindestens dieselbe Bei¬
hilfe zu leisten wie die Provinz,

o) die Beihilfen find zurückzuzahlen,wenn die Straße fpäter auf die Provinz zur Unter¬
haltung übergeht; desgleichen,wenn die Unterhaltungspflichtigensich der Aufsicht der
Provinz über die Unterhaltungsarbeitennicht mehr unterwerfensollten.

Der Probinzilllausschuß kann außerdem bei NebenwegenII. Klasse zur Erleichterung
außerordentlicherWege- und Brückenarbeiten, ferner zur Herstellungvon Wegeverbindungen, die den
öffentlichen Verkehr befördern, aber außerhalb der bestehenden Wegepflichtliegen, nach Maßgabe
der im Haushaltsplan ausgeworfenen Mittel Unterstützungen bewilligen,vorausgesetzt daß der Kreis-
Verband sich zu einer Unterstützung in derselben Höhe bereit erklärt.

«Hannover.

Es gelten folgende vom HannoverfchenProvinziallandtage am 21. Februar 1903
beschlosseneGrundsätzefür die Bewilligung von Beihilfen zum Landstraßen-und Gemeindewegebau.

Zu dem Neubau von Gemeindewegen dürfen Beihilfen nur dann gegeben werden, wenn
es sich handelt:

1. um solche Gemeindewege,deren Aufnahme auf den Landstraßenhaushaltsplangesichert
ist für den Fall des landstraßenmäßigenAusbaues feitens der Gemeinde, und deren
Ausbau durch die Landesbauinspektion bewirktwird, oder

2. um solche Gemeindewege, deren kunstmäßiger Ausbau und Unterhaltung durch ein von
dem Kreisausschusse (Stadtausschusse)festgestelltes Regulativ gesichert ist, oder

32
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3. um solche Einzelbauten (Brücken «.), welche von erheblicherWichtigkeitfür den all¬
gemeinen Verkehrsind und einen verhältnismäßig hohen Kostenaufwanderfordern, oder

4. um Anlegung übersandeter Eidwege in Moorgegenden und Niederungen, wenn die
Uebersandung zur Fahrbarmachung des Weges erforderlichist und die aufzuwendenden
Kostendie Kräfte der Gemeindeübersteigen,

Beihilfen sind unter der Voraussetzungzu gewähren,daß die für den betreffenden Bau in
demselben Jahre aufzuwendenden Kosten mindestens 25°/° der in der Gemeinde aufkommendenStaats¬
steuern betragen.

Keine Beihilfen werden gegebenzu dem Ausbau der innerhalb der Ortschaften belegenen
Wegestrecken.

Ausnahmsweisekönnen jedoch solche gewährt werden:
»,) für Dorfstraßen in weit auseinander gebauten Orten,
d) für Dorfstraßen, welche dem Durchfuhrwerkanderer Ortschaften dienen.

Für Landstraßen und die oben bezeichneten Gemeindewege dürfen Neubauzuschüsse überall
nur zu den tatsächlich — nicht anschlagsmäßig — zum Neubau stattgehabten baren Geld-
Verwendungen gewährt werden. Die für Grunderwerb aufgewandtenKosten kommen dabei nicht
mit in Anrechnung.

Der Prozentsatz, nach welchem alljährlichNeubauzuschüssezum Landstraßen-und Gemeinde¬
wegebau gewährt werden, bemißt sich einerseits nach den im betreffendenRechnungsjahrestatt¬
findenden anrechnungsfllhigen Neubauaufwendungcnder Kreise und Gemeinden,

andererseitsnach dem Umfang der vom Provinziallandtage im betreffenden Rechnungsjahre
in den Haushaltsplan eingestellten Zuschußmittel.

Der Provinzialausschuß ist befugt, die Gewährung von Neubauzuschüssen an Erfüllung
von Bedingungenzu knüpfen, z. B. Verwendungdes Neubauzuschusses zu raschererVollendung des
Ausbaues einer für den Verkehrwichtigeren Straße usw.

Der Neubau im Sinne dieser Grundsätze befaßt die erstmalige vollständige tunstmäßige
Anlegung und Ausstattung der Straße und ihrer Zubehürungenbezw. von Teilen der Straße, des¬
gleichen die Verlegungbereits ausgeführteroder in der Ausführungbegriffener Straßen oder Straßen¬
seite mit Zubehürungen.

Der Provinzialausschußentscheidet darüber endgültig, welche Verwendungendemgemäßals
Neubauverwendungenanrechnungsfähigsind.

Die Kreise und Gemeinden haben keinen Rechtsanspruchauf Gewährung von Neuban-
zuschüssen.

Westfalen.

Der Kreis-, Gemeinde-und Genossenschaftswegebau wird von der Provinz gefördert:
1. durch Gewährung von Unterstützungen zur Unterhaltung;
2. durch Gewährung von Beihilfen zum Neu- und Umbau von Wegen;
3. durch Gewährung von Prämien für den Neubau solcher Straßen, die bestimmten

Bedingungenin Bezug auf die Bauart entsprechen.
Den Anträgen müssen bindendeBeschlüsse der betreffendenVerbände beiliegen, daß der

Verband neben der Uebernahmedes Baues auch die Unterhaltungspflichtdem Provinzialverbande
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gegenüber übernimmtund ferner anerkennt,daß die Bewilligungnicht auf einer Rechtspflichtberuht,
sondern eine freiwillige Zuwendung sei. Für dieselbe Wegestrecke wird in der Regel nur einmal
eine Unterstützung,Beihilfe oder Prämie gezahlt; für solche Gemeindewege, zu deren Ausbau bereits
Prämien oder Beihilfen gewährt sind, können weitere Unterstützungen nicht bewilligt werden.

Beihilfen werden zum Neubau und zur dauernden Verbesserung vorhandenerWege und
Brücken gewährt.

Prämien werden nur für solche Straßen gegeben, die bestimmten Anforderungenin tech¬
nischer Hinsicht genügen. Die Höhe der Prämie wird in der Regel nicht über ein Drittel der
Gesllmtkosten des Weges bemessen. Bei dem Bau und der Ausbesserungvon Straßen, für die
Unterstützungen, Beihilfen oder Prämien gewährt sind, hat der Landesbauinspektor die Oberaufsicht;
er bewirktauch die Abnahme der Strecke.

Oastel.

Die gesetzlich den Gemeindenobliegende Unterhaltung der Landwege (Gesetz vom 16. März
1879) haben 16 Kreise von 22 übernommenund erhalten dabei von dem Bezirksverbandeeinen
Zuschußzu den Unterhaltungskostenvon 30 M. für das Kilometer und 15«/» der wirklich auf¬
gewendeten Unterhaltungskosten. Gegen dieses System richten sich seit langem Klagen auf den
Kreisvertretungen, da die Kreise hierbei zwar '/g der gesamten Kosten tragen, aber bei der
Ausführung der Arbeiten nicht mitwirken,weil die gesamte technischeLeitung und Verwaltung dem
Bezirksverbandeverbliebenist. Die Kreise erstrebeneine größere Selbständigkeitund Einfluß auf
die Arbeiter und Beamten. Da der Bezirksverbanddie Leitung und Verwaltung nicht abgeben will,
so wird nunmehr eine völlig neue gesetzliche Regelung angestrebt dahingehend, daß die Bau- und
Unterhaltungspflichtden Gemeindenabgenommen und auf die Kreise übertragenwird. Dem nächsten
Landtage soll ein Entwurf in diesem Sinne vorgelegtwerden, um alsdann den Erlaß eines Gesetzes
bei der Staatsregierung zu beantragen.

Wiesbaden.

Seit dem 1. April 1888 hat der Bezirksverbanddie technische Leitung und Beaufsichtigung
sämtlicherVizinal- (Land-) Wege übernommen. Die den Gemeindenhierdurchentstehenden Aus«
lagen sind trotz der Zuschüsse des Bezirtsverbandes recht erheblich. Die auf jährlich 210—220000 M.
geschätzten Verwaltungskostenträgt der Bezirksverband. Außerdem ist ein Teil der Vizinalwege
(Ende 1906 waren es 236 Km) in die ständigeUnterhaltung des Bezirksverbandesübergegangen,
zu deren Unterhaltung der Haushaltsplan für 1907 169 470 M. vorsteht, wovon die Gemeinden
7? 664 M. beitragen.

Im übrigen zahlt der Bezirksverbandzur Unterhaltung der VizinalwegeZufchüfse, deren
Bewilligung davon abhängig ist, daß die Gemeindesich verpflichtet, die Wegestlecke, für welche der
Zuschußbewilligt wird, dauernd in gutem Zustande zu erhalten und die zu diesem Zwecke von dem
ständischen Wegebaubeamtenals notwendigbezeichnetenArbeiten auszuführen.

Die Gemeinden,welchen Zuschüsseverwilligt werden, müssen die Kostendes Erwerbs von
Grund und Boden, sofern es sich nur um Umbau von Gemeindewegen handelt, selbst aufbringen.

Zu Wiederherstellungsarbeitenkönnen Zuschüsse bis zu 50°/» der Bausumme verwilligt
werden. Nur in ganz außergewöhnlichen Fällen, insbesonderezu Brücken und kostspieligen Kunst¬
bauten und bei sehr großem Unvermögender Gemeinden,kann ausnahmsweisemehr gewährt werden.

32»
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Gemeinden, welche nach Lage ihrer Finanzkraft früher das Möglichstegetan haben, um
einen Gemeindeweg in gutem Zustande zu halten, tonnen bereits Zuschüsse verwilligt weiden, wenn
auch zur Bestreitung der unerläßlichenGemeindeausgabenweniger als 100°/°, jedoch mehr als
50°/« der Staatssteuern als Gemeindesteuern erhobenwerden.

Gemeinden, welche für Erhaltung der Gemeindewege gar nicht oder ungenügendgesorgt
haben, sollen Zuschüsse zu Wiedeiherstellungsarbeitennur verwilligt werden, wenn die Gemeinde-
Steuererhebung zur Bestreitung der unerläßlichenGemeindeausgabenin den letzten 3 Jahren ein¬
schließlichdes Verwaltungsjahres, für welches der Zuschußnachgesucht wird, wenigstens100 °/o der
Staatssteuern beträgt. In der Fronde geleistete Arbeiten sind nach billigem Anschlag als Steuer¬
lasten anzurechnen. Hiervon darf nur dann abgewichen weiden, wenn die sofortige Herstellungeines
dem durchgehenden VerkehredienendenGemeindeweges dringend gebotenist.

Wo die Gemeindeglieder einen sog. Gemeindenutzen (aus Waldungen, Allmendeu:c.) oder
dergleichen beziehen, sind obige Steuerprozentsätzeum den Wert jener Nutzung zu erhöhen.

Anlage^.
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Anlage (Tabelle) 0.

Uachweisung

der in den einzelnen preußischen Provinzen (Bezirks-Kommunalverbänden)vorhandenen

g,) ehemaligen Staats- jetzt Provinzialstraßen,
d) ehemaligenBezirks- oder ähnlichenRechtscharalter tragendenöffentlichen,

jetzt zu Provinzialstraßen erklärten Straßen,
e) Kreisstraßen oder dem durchgehenden Verkehr dienenden Gemeindestraßen.

(Ziffer I, 4 des Provinziallandtagsbeschluffesvom 14. März 1907.)
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Provinz

_________1__________

Ostpreußen ....

Westpreußen ....

Brandenburg....

Pommern.....

Posen ......

Schlesien .....

Sachsen .....

Schleswig-Holstein , .

Hannover .....

Westfalen .....

Cassel ......

Wiesbaden ....

Rheinprovinz . . .

Summe und Durchschnitt

Ehemalige
Staats»

jetzt Pro»
Uinzial-
stiaßen

Km

Ehemalige
Bezirks¬

oder
ähnlichen
Rechts-
charatter
tragende,
jetzt Pro¬
vinz«!»
straßen

Kreis-
straßen und
dem durch¬

gehenden
Verkehr
dienende

Gemeinde-
straßen

liui

Flächen¬

inhalt

c^lciu

Einwohner¬

zahl am
I.Dezember

1905

1 Km Provinzial-
straße kommt auf

Fläche
Ein¬

wohner

Ein»

wohner-

zahl
auf

1 qK»
^

1843

985

1423

1421

712

2179

2 033

1429

3 282

2 255

1555

1127

2311

5 495

5 231

8 677

354

3 590

79?

1525

246

132

4 627

9 983

8 743

1428

13 791

8 412

5313

3 522

12 978

36 994

25 53?

39 838

30122

20 980

40313

25 255

17 502

38 511

20 212

10082

5617

26996

2 025 741

1 641936

3 529 839

1 684 125

1 986 267

4 939 938

2 978 679

1504339

2 759 699

3 618198

955 297

1114 874

6 43633?

19.99

25,92

27,99

16,97

6,73

18,50

8,92

5,92

11,73

8,08

6,48

4.46

3,89

22 555 11278 83 573

1094

1666

2 480

976

461

2 26?

1052

509

840

1446

614

885

927

54

64

88

55

94

122

11?

85

71

179

94

198

238

337 959 35175 269 9,99 1040 104
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Bemerkungen

w

Spalte 4: Nur Kreischausseen, zum großen Teil mit Prämien der Provinz gebaut.

Spalte 4: Nur Kreisstrahen; davon 4191 Km chausseemäßig ausgebaut, der Rest entfällt auf gebesserte Wege.
Nie Gesamtlänge ist den Verzeichnissender Regierungs-Präsidenten entnommen.

Spalte 6: Einwohnerzahl ohne Berlin; mit Berlin 5570016 Einwohner.

Spalte 3: Von der Provinz übernommene Straßen des ehemaligen Kommunaluerbandes von Neu-Vorpommern
und Rügen; weiden durch Mehrbelastung der betroffenen Kreise unterhalten.

Spalte 3: Davon 319 Km von der Provinz, 3271 Km von Kreisen und anderen Korporationen mit Beihilfen
der Provinz erbaut; die Wiederabgabe an die Kreise ist beabsichtigt.

.Spalte 3: Ehemalige fiskalische Landstraßen, für deren Unterhaltung die Provinz 519 862 M. jährliche Rente
bezieht. (Königliche Verordnung vom 28. März 1892. Gesetz-Sammlung S. 75).

! Spalte 4: Die Länge ist den Verzeichnissender Regierungs°Prasibe»ten entnommen.
.Spalte 3: Nebenlandstraßen, von den Kreisen mit Prämien der Provinz (5000 M. pro Kilometer) gebaut und

von der Provinz übernommen.
! Spalte 4: Nebenwege, soweit am 1. April 1906 mit fester Fahrbahn verfehln.

Spalte 4: Darunter 9145 Km Kreislandstraßen.

.Spalte 3: Für die Unterhaltung dieser Wege hat die Provinz eine Abfindung von 1825 000 M. erhalten
(Künigl. Verordnung vom 19. März 1882).

I Spalte 4: 4873 Km Kreisstrahen und 3539 Km Amts' und Gemeindestrahen.

Spalte 4: Landwege (Vizinalwege),

Spalte 3: Von, Nezirksuerlxmd aus Mitteln der Dotation vom 11. März 1872 gebaut und aus Mitteln der
Dotation nach § 20 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 und 8 1 der Allerh. Verordnung vom 12. Sep.
tcmber 187? unterhalten,

Spalte 4: Nach dem Ergebnis der an die Kreife gerichteten Umfrage.
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Anlage 0.
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Anlage (Tabelle) v.

Kachweisung

der Verteilung der rheinischen ehemaligen

a) Staatsstraßen,

h) Vezirlsstraßen

über die einzelnen Kreise sowie der Kosten der Unterhaltung der Staats- und
Bezirksstraßen pro Kilometer in den einzelnen Kreisen.

(Ziffer I, 5 und 6 des Proümziallcmdtagsbeschlusses vom 14. März 1907,)

!«
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Name des Kreises

In dem nebei
P

des

Landesbauamts

rgenannten
cooinzialstr

Gesain

ehemalige
Staats¬
straßen

1cin

Kreise gel,
ißen
tlänge

d,
ehemalige
Bezirls-
straßen

Km

gene

Zusammen

(Spalte 3
und 4)

Kill

Von den in Spalte 5
nachgewiesenen Längen

sind
». an engere d.ohneRente
Kommunal- uon anderen

verbände Vermal-
gegen Rente tungen zu

abgetreten unterhalten
Km Km

Nach Abzug der Längen in Spalte 6
und 7 verbleiben in Unterhaltung

der Provinz

s ^',, ^ ' , Znslluunen
ehemalige ehemalige
Staats- Bezirks- (Spalte 8
straßen straßen und 9)

Km Km Km

Durch¬
schnittliche

jährliche
Unterhal¬

tungskosten
einschl.

Beaufsichti¬
gungfür das
Kilometer

Die Aufwendungen für die
Straßenunterhllltung (einfchl,

örtlicher Beaufsichtigung)
betragen daher jährlich für die
in eigener Unterhaltung der

Provinzialverwaltung stehenden
»,, ehemaligen b. ehemaligen
Staatsstraßen Bezirksstraßen

(Spalte 8) (Spalte ü)

Für die gegen
Rente in die
Unterhaltung

und Verwaltung
engerer Kommn-
naiverbände ab¬
getretenen Stra¬
ßen (Sp, 6) sind
zu zahlen jährlich

^ !4

Spalte
12—14

zusammen

^ 1^.

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15

UegierungsbezirK Aachen-

Aachen-Stadt Aacheu-Süd , .
„ -Nord . .

12,424
3,45,4

8,323
3,658

27,859

16,580
7,088

0,02?
0,024

2,924 1,216

4,140 713 2 084 8l 867 01 14 269 <;8 17 221
15,878 11,981 23,668 0,051 2,924 1,216 5,0

Aachen-Land Aachen-Süd , .
„ -Nord . .

16,070
19,09?

21,145
55,699

112,011

6,76!
14,968

0,154
0,669

13,736
14,304

16,564
44,855

89,459 626 17 553 01 38 448 2U 18 635 05! 74 636
35,167 76,844 21,729 0,823 28,040 61,419 -!«',

Düren Aachen-Süd . .
„ -Nord , .

Coln , . . ,

— 96,629
49,710

3,189

149,528

7,462
4,509

0,026
0,070

—
89,141
45,131

3,189

137,461 67? 93 061 10 10 533 103 594— 149,528 11,971 0,096
— 137,461 I!»

Erlelenz Aachen-Nord . . — 89,932 89,932 3,082 0,048
— 86.802 86,802 581 — — 49 631 <«i 2 736 .,. 52 367 !»<!

Lupen Aachen-Süd . . 25,421 16,128 41,549 3,388 0,044 23.421 14,696 38,11? 713 16 699 , 7 10 478 25, 3 336 ..__, 30 513 12

Geilenkirchen Aachen-Nord . . — 46,576 46,576
— 0,053

— 46,523 46,523 581 — — 27 029 8,', — — 27 029 «6

Heinsberg Aachen-Nord . . — 69,839 69,839 — — — 69,839 69,839 581 — 40 576 IN — — 40 576 Kl

Iülich Aachen-Nord . . 34,495 52,298 86,793 2,937 0,081 32,294 51,481 83,775 581 18 762 8! 29 910 !l! 3 610 - 52 283 27

Malmedy Aachen-Süd . ,
Prüm , , . .

37,931
51,295

39,340
113,727

242,353

— 0,012
0,042

37,979

^51,283
39,340

113,697

242,299 456 40 703 17 69 784 «7 — 110 488
89,286 153,087 — 0,054 89,262 153,03? ^!

Montjoie Aachen-Süd , . 30,848 66,973 97,821 — 0,100 30,755 66,966 97,721 713 21928 32 47 746 7« — - 69 675 08

Schleiden Aachen-Süd , ,
Prüm . , , .
Bonn , . . .

5,022
37,975

125,402
5,962

174,361

—
0,002
0,215 5,022

37,973
125,187

5,962

174,144 427 2 144 .'!',< 72 215 W 74 359
5,022 169,339 — 0,21? 5,022 169.122 18

Neutrales Gebiet
Moresnet Aachen-Süd . .

Aachen zusammen

2,072 _ 2,072 „ 2,072 — 2,072 713 147? :ü — - — ^ 147? N-!

238,189 902,505 1 140,694 66,775 1,576
213,790 858,562 1072,352 - l 121353,35 479 750 ,1 53119^71 654 223 1?



260 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 25.

Name des Kreises

In dem nebe
P

des

Landesbcmamts

«genannten
rouinzialstr

Gesam
»,,

ehemalige
Staats-
straßen

Km

Kreise gel
ißen
tlänge

d.
ehemalige
Vezirls-
strahen

Km

egcne

Zusammen
(Spalte 3
und 4)

Km

Von den in Spalte 5
nachgewiesenen Langen

sind
n,. an engered.ohncRentc
Kommunal- von anderen
verbände Verwn!

gegen Rente tungen zu
abgetreten nntcrhnlten

Km Km

i 2 3 4 5 6 7

Adenau Bonn .... 107,251 107,251

egierungsbezirk
— 0,«l4

Ahrweiler Bonn .... 23,859 55,042 78,901 1,060 1,241

Altenkirchen Coblenz . . .
Siegburg . . .
Gummersbach

95,961
9,312

56,023
16,222

177,518

0,475

95,961 81,557 — 0,475

Coblenz-Swdt

Coblenz-Lano

Cochem

Coblenz . . .

Coblenz . . .

Cochem . . .
Coblenz . . .

9,405

61,191

13,519
12,111

32,526

73,601
33,954

9,405
93,717

133,185

4,544
0,5,8

0,216
0,490

0,009

25,630 107,555 — 0,009

Kreuznach
Mayen

Kreuznach. , .
Coblenz . . .
Bonn ....

77,655

23,296
5,699

34,716

53,022
27,154

112,871

109,171

3,820
4,768
2,244

0,!51

0,054
0,067

28,995 80,176 7,012 0,121

Meisenheim
Neuwied

Kreuznach. . .
Coblenz . . .
Siegburg . . .

12,163
63,514
11,253

40,962
95,894
24,204

53,125

194,865

—
0,012
0,626
0,031

74,76? 120,098 —> 0,65?
St. Goar Kreuznach. . .

Coblenz . . .
40,015

9,551
32,695
19,729

101,990

— 0,145
0,015

49,566 52,424 — 0,160
Simmern Kreuznach . . ,

Cublenz . . .
31,025 58,629

17,616

107,270

— 0,091

31,025 76,245 — 0,091
Wetzlar

Iell
Coblenz . . ,

Cochem . . .
Kreuznach. . .
Coblenz . . .

Cublenz zusammeu

51,411

4,608
10,421

75,850
13,908
18,044

51,411

122,881

51,411

0,008
0,031

15,029 107,802 — 0,039

556,657 896,354 1 453,011 68,365 3,676
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Nach Abzug der Laugenin Spalte 6
und 7 verbleibenin Unterhaltung

der Provinz

^ ^' Zusammen
ehemalige ehemalige
Staats. Bezirks- (Spalte 8
straßen strahen und 9)

Km Km Km

Durch¬
schnittliche
jährliche
Unterhal¬

tungskosten
einschl.

Vecmssichti-
gungfürdac
Kilometer

Die Nuswendnngen für die
Strahenunterhaltnng(einschl.

örtlicher Vcaufsichtigung)
betragendaher jährlich für die
in eigener Unterhaltungder

Provinzillluerwaltnngstehenden
ll. ehemaligenb. ehemaligen
Staatsstraßen Nczirtsstraßcn

(Spalte 8) (Spalte 8)

Für die gegen
Renten in die
Unterhaltung

und Verwaltung
engerer Kommu
nlllverbändeab
getretenen Stra¬
ßen (Sp. 6) sind
zu zahlenjährlich

Spalte
12—14

zusammen

8 9 10 11 12 13 14 15

soblenz.
— 107,287 107,237 581 — — 62 304 70 — 62 304 70

21,754 54,846 76,600 581 12 638 0? 31865 53 770 — 45 274 60
— 9,312

95,630 55,879
— 16,222

177,043 581 55 561 0^ 47 300 95 102 86195,630 81,413 U,^

4,645 — 4,645 652 3 028 54 — - 4 850- 7 878 54

60,189 32,520 92,709 652 39 243 23 21208 24 330 — 60 781 !?

13,519 73,60!
12,111 33,945

133,176 534 13 686 !2 7111525,630 107,546 57 429 56 !'«

74,402 33,998 108,400 562 41813 92 19 106 88 2 560 — 63 480 «0

22,599 48,897
5,641 24,90>

102,038 631 17 819 !> 46 566 54 6 079 33 70 46528,240 73,798 ,'l,

12,163 40,950 53,113 562 6 835 61 23 013 90 — — 29 849 5,

63,290 95,492
11,235 24,191

194,208 636 47 397 90 76118 39 — ^., 123 51674,525 119,683 Ä>

39,886 32,679
9,536 19,729

101,830 588 29 060 , l 30 815 90 — 59 87649,422 52,408
0!

30,940 58,623
— 17,6,6

107,179 577 17 852 .'^ 43 989 90 — ,„. 6184230,940 76,239 28
31079 lM 31079 0'.,

4,608 75,842
10,390 13,908
— 18,044

122.792 516 — 63 86014,<!98 107,794 7 738 97 55 62170 67

492,5>W 888,432 1 380,970 — 292 6?6>65! 515 342>19 45 668 42 853 687 ^6
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Name des Kreises

In dem nebei
P

des

Lllndesbauamts

igenanuten Kreise gell
covinzilllstraßen

Gesamtlänge
»,, b.

ehemalige ehemalige
Staats- Veziris-
straßen straßen

Km Km

gene

Zusammen

(Spalte 3
und 4)

Km

Von den in Spalte 5
nachgewiesenen Längen

sind
n. an engere b.ohneRente
Kommunal- von anderen

verbände Verwal-
gegen Rente tungen zu
aligetreten unterhalten

Km Km

1 2 3 4 5 6 7

HlegierungsVezirK
Nergheim Cöln ....

Aachen-Nord . .
14,445

2,650
56,592

73,687

— 0,311

17,095 56,592 — 0,311

Nonn-Stadt Bonn .... 7,361 3,918 11,274 11,274 —

Bonn-Land Bonn ....
Siegburg . , .
Cöln ....

15,<«7
3,241
4,230

25,343
4,100
1,205

54,116

9,485
1,881

0,100
0,064
0,031

23,468 30,648 11,866 0,195

Cöln-Stadt Cöln .... 25,460 18,233 43,693 43,693 —

Cüln-Land Cöln ....

Crefeld. . . .
26,811 48,664

0,795

76,270

1,394 0,270

26,811 49,459 1,894 ! 0,270

Cuskirchen Bonn ...
Aachen-Süd . .
Cöln ....

49,821
4,116

44,741

98,178

0,119

0,046
— 98,178 — 0,165

Gummersbllch Gummersbllch
Siegburg . . .

40M4 60,485

3,680

104,219

— 0,302

40,054 64,165 — 0,302

Mülheim (Rhein)-Stadt Cöln .... 8,317 1,757 10,074 10,074 —

Mülheim (Rhein)'Lllnd Cöln ....

Siegburg . . .
Gummersbllch .

48,381

6,433

54,766
2,467

112,047

8,654 0,150

54,814 57,233 8,654 0,150

Rheinbach Bonn ....
Prüm ....

Zu übertlllge»

— 72,895
1,233

74,128

— 0,026

— 74,128 — 0,026^

203,380 454,806 657,686 86,455 I,4l9
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Nach Abzug der Längen in Spalte 6
und 7 verbleiben in Unterhaltung

der Provinz

Zusammen
(Spalte 8

und 9)
Km

ll. l>.
ehemalige
Staats«
straßen

ehemalige
Bezirks-
straßen

Km Km

8 9 I

Oöln.
14,324

2,650

16,974

7,793
3,215
4,199

15,207

25,417

25,417

39,815

39,815

48,245

6,488

54,678

152,n9i

Durch-
schuittlichc
jährliche

Unterhal-
tuugskosteu

einschl.
Bcauffichti-
guugfürdns,

Kilometer

,0

56,402

56,402

23,962
2,181
1,205

27,348

48,394
0,795

49,l89

49,202
4,116

44,695

98,013

60,422
3,680

64,102

46,098
2,467

48,565

72,869
1,233

74,102

417,721

73,37«

42,555

74,606

11

98,018

103,917

103,243

74,102

569,812!

1013

635

1027

790

629

991

577

Nie Aufwendungen für die
Straßenunterhaltuug (einschl.

ortlicher Beaufsichtigung)
betragen daher jährlich für die

iu eigener Unterhaltung der
Provinzialverwaltung stehenden

ehemaligen
Staatsstraßen

(Spalte «)

12

17149

9 656 44

!!'!

26 103,26

25128

1i. ehemaligen
Vezirksstraßen

(Lpllltt »)
^ >4

s.s>

54185

132 223

<)(>,

13

Für die gegen
Rente in die
Unterhaltung

und Verwaltung
engerer Kommu-
nalverbände ab¬
getretenen Stra«
ßen (Sp, 6) sind
zu zahlenjährlich

5? 135 23

17 365 98

50 517

77 430

40 320

10

27

16

48127

42 756 85

92

48 333 653 51

1,

9 378

8 022

51320

1850

11600

8 990

91160

Spalte
12-14

zusammen

!4-
>!>

74 284

9 378

iu;

35 044 42

51 320 —

78 470 36

7? 430

65 448

11600

2?

?!

111 303 ^'

42 756 85
557 036 99
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Name des Kreises

In dem nebengenllnnten Kreise gelegene
Provinzialstraßen

Gesamtlänge
^ ^ Zusammen

"^ ehemalige ehemalige (Spalte 3
Landcsblluamts ff^aats- Bezirks- ^ ^straßcn straßen ^

llm llui llin

Von den in Spalte 5
nachgewiesenen Längen

sind
». an engeres,ohncRente
Kommnnal- von anderen
verbände Verwalt-

gcgen Rente tungenzu
abgetreten unterhalten

1cm Km

i 2 3 4 5 6 7

Siegkreis
Uebertrag

Siegburg , , .
Coblenz . . ,
Gummersbllch
Cölu . . , ,

203,380
30,704

4,806

3,921

454,306
169,776

9,661
11,885

7,956

657,686

238,709

86,455
8,545

1,419
0,489
0,022

39,431 199,278 8,545 0,511

Waldbröl ^ Siegburg , , ,
Gummersbach

— 39,514
66,710

106,224

— 0,060
0,004

> — 106,224 — 0,064

In Westfalen
(Kreis Olpe) .

Gummersbllch — 2,716 2,716 — —

Wipperfürth Cölu , . . ,

Gummersbach

Cöln zusammen

24,388
13,914
55,283

93,585

—

0,100
24,888 69,197 — 0,!00

267,199 831,721 1 098,920 95,000 2,094

Regierungsbezirk
Barmen Düsseldorf. . . 15,193 12,590 27,783 27,724 0,059

Cleve Cleve . . 31,159 57,072 88,231 8,787 0,152

Crefeld-Stadt Crefeld. . 5,302 9,269 14,571 14,571 —

Crefeld-Land Crefeld. . 24,575 6,564 31,189 13,565 0,111

Duisburg Düsseldorf. 32,179 — 32,179 31,191 0,047

Düsseldorf-Stadt Düsseldorf. 25,592 —- 25,592 25,592 —

Düsseldorf-Land Düsseldorf. 68,391 28,563 96,954 — 0,270

Elberfeld Düsseldorf. 20,671 6,109 26,780 26,780 —

Essen-Stadt Düsseldorf. 11,214 — 11,214 11,214 —

Essen-Land Düsseldorf. 34,228 61,706 95,934 39,066 0,460

Zu ttbertrngeu 268,504 181,873 450,377 198,490 1,099
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Nach Abzug der Längenin Spalte 6
und 7 verbleibenin Unterhaltung

der Provinz

«, „ , „ Zusammenehemalige ehemalige
Staats- Bezirks- (Spalte 8
straßcn straßen und 9)

Kin Kill Km

Nurch-
schnittliche
jährliche
Unterhal¬

tungskosten
einschl.

Neanfsichti-
gnngfürdas

Kilometer

Die Aufwendungen für die
Straßenunterhaltung(einschl.

örtlicherBeonfsichtigung)
betragendaher jährlich für die
in eigener Unterhaltungder

Prouiüzialucrwaltimgstehenden
», ehemaligend, ehemaligen
Staatsstraßen Vezirtsstrnßen

<Lpalte «) (Lpalte »)

Für die gegen
Rente in die
Unterhaltung

und Verwaltung
engerer Kommu-
nalverbändeab-
getretenen Stra»
ßen (Sp, 6) sind
zu zahlen jährlich

^ ,4-

Spalte
12^14

zusammen

8 9 10 11 12 13 14 15

152,091 417,721 569,812 132 223 4« 333 653 ÜI 91160 — 55? 036 99

25,254 166,192
4,793 9,652
— 11,885
3,921 7,956

229,653 59? 20 278 90 116 823 95 4 414 — 14151633,968 195,685 «5>

— 39,454
— 66,706

106,160 513 54 460 W — — 54 460— 106,160 0«

— 2,716 2,716 632 — - 1716 s,! — — 1716 5!

13,914
24,293 55,278

93,485 691 16 786 ,0 47 811 67 __ 64 59824,293 69,192 !.'!

^210,352 791,474 1 001,826 — 169 288 .^! 554 465 72 95 574 — 819 328 l.tt

Düsseldorf.
_ — 31350 — 31350 —

28,300 50,992 79,292 615 17 404 !>0 31360 0,^ 5 220 — 53 984 5,^

,__ __ — — >— ,^ 12 840 — 12 840 —

12,509 4,954 17,463 985 12 321 ^7 4 878 09 13 803 — 31003 06

0,941 — 0,941 1187 1116 97 — ^ 24 504 ,0 25 621 07

__ — .„ — - 17 979 92 17 979 92

68,229 28,455 96,684 1187 80 987 ^2 33 776 09 — - 114 763 9!

— — — — — 32 000

9 406 44

32 000

9 406 II

^16,777 39,63! 56,408 1187 19 914 30^ 47 042 .,., 41 298 76 108 255 00

126,756 124,032 250,788 I - > 131744 96> 117 056 ^;! 188 402122 437 204 01

-u
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Name des Kreises

In dem nebe
P

des
Landesbauamts

igenannten
couinzialstrc

Gesamt

ehemalige
Staats¬
straßen

lim

Kreisegel
ißen
länge

d.
ehemalige
Bezirks-
strahen

Km

:genc

Zusammen
(Spalte 3
und 4)

Von den ir,
nachgewiesen

sin
n, an engere
Kommnnal-

u er bände
gegen Rente
aligetreten

lcll!

Spalte 5
en Längen

u.ohneNente
von anderen

Verwalt-
tnngen zu

nntcrhalten
lcui

i 2 3 4 5 6 7

Geldern
Uebertrag

Crefeld. . . .
Cleve ....

286,504

30,032

181,873
46,198

110,876

450,877

187,106

198,490 1,099
0,016
0,530

30,032 157,074 — 0,245

M. Gladbach-Stadt Crefeld. . . . — 8,868 8,868 8,859 0,009

Gladbach-Land Crefeld. . . . 9,888 63,939 73,82? 19,047 0,607

Grevenbroich Crefeld. . . . 20,163 28,752 48,915 7,346 0,111

Kempen Crefeld. . . . — 155,329 155,329 5,588 0,337

Lennep Cöln ....
Gummersbach
Düsseldorf. . .

48,783
16,981

15,105
41,961
20,489

143,819

5,540
2,950

0,100
0.025

65,764 77,555 8,490 0,125

Mettmanu Düsseldorf. . . 40,516 62,424 102,940 8,866 0,449

Mors Crefeld. . . .
Cleve ....

21,062
36,526

41,681
27,141

126,410

— 0.091
0,068

57,588 68,822 — 0,159

Mülheim (Nuhr)°Stadt Düsseldorf. . . 15,207 2,818 18,025 18,025 —

Mülheim (Nuhr-)Land Düsseldorf. . . 7,071 — 7,071 7,061 0,010

Neuß Crefeld. . . . 61,122 25,089 86,211 8,103 0,279

Oberhauscn i

In Westfalen
(Kreis Recklinghauseu))

Nees

Düsseldorf. . . 4,143 — 4,143 4,143 —

Düsseldorf. . .

Cleve ....

0,180

72,484 67,538

0,180

140,022

0,180

3,018 0,524

Remscheid Gummersbach
Düsseldorf. . .

0,328
18,042

0,005
9,176

27,551

0,328
27,194 0,024^

18,370 9,181 27,522 0,024

Rheydt Crefeld. . . . 1,23? 6,752 7,989 7,972 0,017

Ruhrort Cleve ....

Zu übertragen

23,273 37,492 60,765 — 0,530

695,542 953,506 1 649,048 332,710 4,525
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Nach Abzug der Längen in Spalte 6
und 7 verbleibenin Unterhaltung

der Provinz
d.

ehemalige
Bezirks«
straßen

ehemalige
Staats»
straßen

126,756

30,005

30,005

9,820

20,154

43,149
14,022

57,171

35,717

21,044
36,475

57,519

55,837

69,085

0,005

^ 22,761 37,474

Km
','

124,032
46,182

110,674

156,856

44,353

21,304

149,404

15,105
41,955
20,473

77,533

57,908

41,608
27,124

Zusammen
(Spalte 8

nnd 9)
Kn,

>0

Durch¬
schnittliche
jährliche
Unterhal¬

tungskosten
einschl.

Beaufsichti¬
gung für das
Kilometer

68,732

21,992

67,395

0,005

484,825 I 826,9

250,788

186,861

54,173

41,458

149,404

134,704

93,625

126,251

77,829

136,480

0,005

II

706

985

985

985

818

1187

799

985

615

632

60,235 1 615

Die Aufwendungen für die
Straßenunierhllltung(einschl.

örtlicher Beaussichtignng)
betragendaher jährlich für die
in eigener Unterhaltungder

Provinzialverwllltungstehenden
n, ehemaligen ü d, ehemaligen
Staatsstraßen

<EPc>>te«)

l2

Vczirksstrahen
(Spalte »)

Für die gegen
Renten in die
Unterhaltung

und Verwaltung
engerer Kommn-
nalucrbändeab¬
getretenen Strc^
ßen (Sp. 6) sind
zu zahlen jährlich

^ !4
!3

131 744

21183

9 672

19 851

70

69

46 765

42 396

45 957 68

54 999

42 487

13 998

1311,813 - I 429 05?

15

^

<»:!
-!9

117 056

110 740

43 68?

20984

147 162

86

-!1

71

,1

63 421

68 736

54 916

21662

.^?

!-?

4144?

23 046

>^

M

5!

,'!

188 402 22

6 929

17 025

5 900

4 545

8 046

9 086

l,i>

19 538

7 767

9124

4 792

Spalte
12—14

zusammen

l!,

!

!0
13
.'!0

437 204

131923

6 929

70 385

46 736

151707

01

59

U!

9!

118 233

120 218

100 874

19 538

7 767

85 785

4 792

87

88

1.'!

!!'

70

30

bei Oberhausen mitenthalten.

1948

32 305

10 875

712 867 67

85 883

32 308

10 875

37 044

-'l

16

326 283>73> 1468 208
31'
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Name des Kreises

In dem uebci
Pl

des

Lcmdesbcmamts

»genannten Kreise gelk
ouinzialstrcißcn

Gesamtlänge
»,. d.

ehemalige ehemalige
Staats- Bezirks-
straßen straßen

Km Kni

gene

Zusammen

(Spalte 3
und 4)

Km

Von deu in Spalte 5
nachgewiesenen Längen

sind
», an engere li.ohncRente
Kommnnal- um, anderen

Uerbandc Vermal-
gegen Rente tungeu z«

abgetreten unterhalte»
Km Km

i 2 3 4 5 6 7

Solingen-Stadt
Uebertrag

Düsseldorf. . .
695,542

15,518
953,506 1 649,048

15,518

332,710
15,518

4,525

Solingen-Land Cöln . . . ,
Düsseldorf. . .

Düsseldorfzusammen

30,650

31,498

18,718
6,631

87,503

1,190 0,191
0,051

62,154 25,849 1,190 0,242

773,214 978,855 1 752,069 349,418 4,76?

Regierungsbezirk

Vernkastel Trier ....

Cochem....
Kreuznach. , .

27,048

10,080

90,633
6,372

134,733

2,957 0,031

27,648 107,085 2,957 0,031

Bitburg Trier . . , . 26,)53 166,344 192,69? — 0,061

Dann Cochem . . .
Prüm ....

4,595
21,459

61,621
30,232

117,907

—

0,067

26,0Ü4 91,853 — 0,06?

Merzig Saarbrücken . .
Trier ....

12,064

4,588
67,101

8,850

92,903

— 0,049

16,652 76,251 — 0,049

Ottweiler Saarbrückeu . , 15,401 47,665 63,066 4,005 0,022

Prüm Trier ....

Prüm ....
6,480

37,622
19,220

132,978

1 96,300

—

0,080^

44,102 152,198 — 0,030

Saarbrücken Saarbrückeu . . 68,777 9,543 78,320 21,863 0,33?

Saarbnrg Trier .... 44,521 11,150 55,671 — —

Saarlouis Saarbrückeu , .

Zu übertragen

40,086 62,982 103,068 3,016 0,319

309,594 725,071 1 034,665 31,841 0,9 l6

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr^25.
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Nach Abzug der Länge« in Spalte 6
und 7 verbleiben in Unterhaltung

der Provinz

ehemalige ehemalige
Staats- Bezirks
straßen straßen

Km Kni

484,825

30,561
31,447

62,008

9

826,988

17,432
6,631

24,063

^546,833 851,051

Zusammen
(Spalte 8

und 9)

!0

1311,8,3

86,071

Durch¬
schnittliche

jährliche
Unterhat-

tnngskosteu
einschl.

Vcanfsichti-
guugfürdas
Kilometer

1397,884

Arier.
— 10,080

26,824 88,469
— 6,872

26,824 104,921

26,853 166,283

4,595 61,621
21,443 30,181

26,038 91,802

12,064 67,352
4,588 8,850

16,652 76,202

11,396 47,643

6,480 19,220

^37,6,2 132,958

44,092 152,178

48,010 8,110

44,521 11,150

37,685 62,098

281,521 720,387

131,745

192,636

117,840

92,854

59,039

196,270

56,120

55,671

99,733

1001,908

, !

1098

474

442

412

743

836

350

836

442

836

Die Aufwendungen für die
Straßcnnnterhaltung (einschl,

örtlicher Beaufsichtigung)
betragen daher jährlich für die

in eigener Unterhaltung der
Prouiuzialucrwllltung stehenden
a. ehemaligen
Staatsstraßen

(NMlte 8)

12

429 057 ^

68 084,78
49? 142 07

12 714

11648

10 727

12 372

9 527

15 432

40136

19 678

31 461

163 698

!,. ehemaligen
Vezirksstraßen

(Spülte 9)

Für die gegen
Rente in die
Unterhaltung

nnd Verwaltung
engerer Kommu^
iialucrbände ab¬
getretenen Stra>
ßcn (Sp. 0) stud
zu zahlen jährlich

^ 14-
18

712 86?

26 421 17

67

739 288 84

!)8

03

l'.li

II

<!!>

20

^8

«l>

49 732

73 663

37 822

56 618

39 829

s.l,

3?

42

0!»

53 262>30

6 779M
4 928 30

51913 93

!!

326 283l73
13 487

880
340 650 73

Spalte
12—14

zusammen

15

1468 208
13 487

6!»

95 385 95

1577 08164

3 304 58

5 180 78'

21798

2 664

4?l> 3?4550>47 32 947,36

65 751

85 311

48 550

68 990

54537

68 694

68 714

24 606

86 039

571 196

?!,

10

08

53

3l»

i,0

3i>

l.8

79

30



270 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 25.

In dem nebcngenanntenKreisegelegene
Provinzialstraßen

Von den in Spalte 5
nachgewiesenen Längen

sind

Name des Kreises des
Lcmdesbauamts

Gesam

ehemalige
Staats¬
straßen

länge
b.

ehemalige
Bezirks-
straßeu

Zusammen

(Spalte 3
und 4)

», an engere
Kommnnal-

uerbände
gegen Rente
abgetreten

b.ohneReute
von anderen

Verwal¬
tungen zu
unterhalten

Km Km Km Km Km

i 2 3 4 5 6 7

Nebertrag 309,594 725,071 1 034,665 31,841 0, 16

St. Wendel Saarbrücken . . 14,546 28,473 — 0,040

Kreuznach. . . 7,471 81,186

131,676

— 0,053

22,017 109,659 — 0,093

Trier-Stadt Trier .... 5,596 — 5,596 5,596 —

Trier-Land Saarbrücken . . — 16,120 — 0,035
Trier .... 89,973 52,338

158,431

1,647 0,166

89,973 68,458 1,647 0,201

Wittlich Trier ....
Cochem . . .

Trier zusammen

5,541
42,719

20,414
94,295

162,969

4,615 0,06«

48,260 114,709 4,615 0,060

475,440 1017,897 1 493,337 43,699 1,270

Wieder«

Regierungsbezirk Aachen .... 238,189 902,505 1 140,694 66,775 1,567

Coblenz . . . 556,657 896,354 1 453,011 68,365 3,676

Cüln .... 267,199 831,721 1 098,920 95,000 2,094

„ Düsseldorf. . . 773,214 978,855 I 752,069 349,418 4,767

i' Trier ....

Summe . . .

475,440 1 017,897 I 493,337 43,699 1,270

2 310,699 4 627,332 6 938,031 623,157 13,874

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 25.
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Nach Abzug der Längen in Spalte 6
und 7 verbleibenin Unterhaltung

der Provinz
2, b,

ehemalige ehemalige
Staats- Bezirks-
straßen straßen

Km Km

«

281,521
14,506

7,418

21,924

^88,162
88,162

5,541
40,419

45,960

>>

720,387
28,473
81,186

109,659

16,085
52,836

68,421

20,414
91,920

112,834

Zusammen
(Spalte 8
und 9)

Km

10

Durch¬
schnittliche
jährliche
Unterhal¬

tungskosten
einschl.

Beaufsichti
Mig füroll«
Kilometers

1001,908

131,583

156,583

158,294

437,567 1010.801 1448,368

holung.

213,790
492,538

210,352

546,833

437,567

1 901,080

858,562
888,432

791,474

851,051

1 010,801

4 400,320

1 072,352
1 380.970

1 001,826

1 397,884
1 448,868

6 301,400

!',

651

482

467

Die Aufwendungen für die
Straßeunuterhaltung(einschl.

örtlicherBeaufsichtiguugl
betragendaher jährlich für die
in eigener Unterhaltungder

Provinzillluerwllltung stehenden
<l, ehemaligen
Staatsstraßen

(Lpnltc 8)

12

163 698

14 272

47

52

42 494

21463

241928

d. ehemaligen
Vezirtsstraßeu

(Spalte 9)

Für die gegen
Reute in die
Unterhaltung

uud Verwaltung
engererKommu-
nnluerbändeab-
getreteuen Stra-
ßen (Sp, 6) siud
zu zahlenjährlich

i:l

08

5«
3<!

374 550

71388

!7

0!

32 978

52 459
531377

121 353
292 676
169 288
497 142
241928

1 322 389 36

479 750
515 342
554 465
739 288
531377

2 820 224

!!'>

38>

^4

, !

Spalte
12—14

zusammen

,,? !<5-
!,',

32 947 36

4 762

1193

4 241
43 145

53119
45 668
95 574

340 650
43145

33

47

578157 92

571196 30

85 660

4 762

76 666

78165

53

33

47

816 450

654 223
853 687
819 328

1577 081
816 450

4 720 771

83

!7

3«!
64

«3

46
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Anlage ü.

Zusammenstellung

der Längen der in den einzelnen Kreisen der Rheinprovinz vorhandenen Kreisstraßen
und dem durchgehenden Verkehr dienenden Gemeindestraßen.

(Geordnet nach der Länge der Straßen.)

Lfde.
Nr. Kreis

Kreis- I Gemeinde¬

straßen
Zusammen

!l,,,

l
2
3
,,
5
6
7
8
!'

M
,!
N.!
U!
,1
15
! 0
17
,8
I!»
20
21
22
23
2'!
2!'.
AI

Dann .........
Trier (Land).......
Aoenau .........
Saarburg ........
Mocrs .........
Siegburg ........
Wctzlar .........
Wittlich .........
Merzig .........
Kempen .........
Dürcn .........
Malmedy ........
Bitburg .........
Cochem .........
Mülheim-Rhein (Land) ....
Neuwied ........
Kreuznach ........
Schleiden ........
St. Goar........
Rheinbach ........
Cleve ..........
Prüm.........
Ruhrort .........
Saarlouis ........
Cüln (Land) .......
Euskirchen .......

Zu übertragen

0,350

74,764

0,190

13,150

10,700
39,920

201,570

50,000

192,000

598,000
535,800
432,000
426,901
413,000
358,766
273,256
345,056
336,070
333,181
294,718
306,619
293,000
292,542
284,281
269,968
238,220
275,000
266,000

61,740
232,405
171,000
207,586
206,400
202,933

7,000

598,000
535,300
432,000
427,251
413,000
358,766
348,020
345,056
336,260
333,181
307,868
306,619
293,000
292,542
284,281
280,668
278,140
275,000
266,000
263,310
232,405
221,000
207,586
206,400
202,933
199,000

582,644 7 660,942 8 243,586
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Lfde.
Nr. Kreis

Gemeinde-

straßen
Kw lim

Zusammen

Kn,

Uebertrag
27 Bernkastei ........
28 Greüenbroich .......
29 Aachen (Land) .......
30 Geldern .........
31 Lennep .........
32 Simmein ........
33 Saarbrücken .......
34 Ncrgheim ........
35 Mayen .........
36 Iülich.........
37 Ahrweiler ........
38 Zell..........
39 Gladbach (Land) ......
40 Erkelenz .........
41 Gummersbach .......
42 Solingen (Land) ......
43 Geilenkirchen .......
44 Ottweiler ........
45 Bonn (Land) .......
46 Menkirchen ........
47 Düsseldorf (Land) .....
48 Waldbröl ........
49 Crefeld (Land) ......
50 Neuß ..........
51 Essen (Land) .......
52 Wipperfürth .......
53 Mettmann ........
54 Rees ..........
55 Coblenz (Land) ......
56 St. Wendel.......
5? Eupen .........
58 Montjoie ........
59 Heinsberg ........
60 Mülheim a. d. Ruhr (Land) . .
61 Meisenheim........

Zusammen

582,664
4,200

40,000

23,299

5,800

6,000

661,943

7 660,942
191,500
194,890
194,457
192,500
191,000
190,000
144,000
182,960
150,000
167,000
165,000
158,000
154,900
153,000
147,000
152,318
145,560
145,000
143,526
142,000
140,985
138,830
121,700
119,716
119,342
114,159

96,033
94,3 l0
90,000
63,600
67,555
57,000
55,200
37,697
34,800

8 243,586
195,700
194,890
194,45?
192,500
191,000
190,000
184,000
182,960
173,299
167,000
165,000
158,000
154,900
153,000
152,800
152,318
145,560
145,000
143,526
142,000
140,985
138,830
121,700
119,716
119,842
114,l59

96,033
94,310
90,000
69,600
67,555
57,000
55,200
37,697
34,800

12 316,480 12 978,423

35
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l'.

Verteilung

der Provinzial-, Kreis- und Gemeindestraßen auf die Regierungsbezirke.

Regierungsbezirk

________i______

Aachen .....

Coblenz ....

Cöln .....

Düsseldorf . . .

Trier .....

SummeU.Durchschnitt

Flächen¬
inhalt

>,,'!

Ein¬
wohner¬
zahl am
1. De¬
zember
1905

.'!

Länge in Kilometer
(abgerundet)der

Pro-
m'nzial-
straßcn

Kreis-
und Ge¬
meinde-
straßcn

Zu¬
sammen
Spalte

4 und 5

Pro-
vinzial-
straßen

Es entfällt 1 Kin
Straße auf eine

Fläche von wieviel
Hektar bei den

Kreis-
und Ge¬
meinde-
straßen

Ins¬
gesamt

'.»

Ein Kilometer
Straße entfällt aus
wieviel Einwohner

bei den

Pro-
uinzial-
straßen

!U

Kreis-
uud Ge¬
meinde-
straßcn

!1

Ins¬
gesamt

Eiü'
wohn"'

aus

1H^

156

1Z9

415 518

620 630

39? 749

54? 342

718 393

650 504

723 676

1141898

2 989 243

931 016

1141

1453

1099

1 752

1493

1 729

2 850

2 041

2 801

3 557

2 870

4 303

3140

4 553

5 050

364,l

427.i

361,°

312,4

481,l

2 699 632 6 436 33? 6 938

240,8

21?.,

194,8

195,4

201.«

12 978 19 916 389,, 208,«

144,?

144,2

126,»

120,«

142,2

570

498

1039

1706

623

457

253

559

1067

261

135,» 927 495

226

168

363

656

184

323
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Machweisung
der in den letzten 10 Jahren von der Provinz in den Kreisen bewilligte« Wegeoaubeihilfen.

Anlage tt.

KieiZ 1898/99 1899/1900 1900/01 1901/02 1902/03 1903/04 1904/05 1905/0«1906/07 1907/08 Znsamme«

^n-Etadt

^ ^ ^ ^ ^ ^l ^i ^ ^ ^ ^
>

^°"d , 7 500 500 5 00« 13 000 7 900 3 5ic — 400 8 000 45 810

v""bera

3 300 9 700 12 700 2 200 5 930 14100 10 480 13 610 12 920 13 250 98 190
800 2 050 2150 4175 2 820 1656 2 630 1450 1730 1790 21245

1000 1270 180 910 750 4110
700 2 400 4170 4 400 3 020 — 3100 1700 4210 23 700

>tj°ie ^

5 000 — 300 500 1800 1900 480 1270 790 1000 13 040
10 800 13 205 11570 26 250 15 350 22 850 17 090 6 920 23175 32 200 179 410

Kleide« ^ ^ 3 420 1990 1100 6 410 4 000 10120 5 030 2 080 1572 600 36 322
5 278 275 15 680 16 055 24 230 20 760 8 370 8 610! 27 380 12 020 138 658

' ' 37 798 30120 53 940 73170 65 050 75 800 47 930 35 640 67 967 73 070 560 485

d" ^
»>!» ' 5 716 6 920 7 340 7120 15 770 29 550 25 880 19 610 24120 34182 176 208

11803 10 440 5 250 12150 10 690 14 610 16 640 11370 11360 17 820 122 133
14 774 20 605 18 610 17 230 13 960 22 255 28 820 30 910 33 260 35 460 235 884

2 800 4 000 4 000 2 500 7 796 _ 21096
1500 800 1200 900 7 330 3 200 3 900 1110 1000 3 300 24 240
1000 560 550 — 1000 2110 14 570 12 387 9 430 21743 63 350

;.'d« ^
42 968 3130 4 500 8 230 5 660 18 960 2 440 11400 13 000 36 600 146 888

*7 500 «7 500 15 000
— __ — — — — — — 4 990 5 680 10 670

3 360 2 350 6 350 7 350 8 564 14110 31765 18 730 19 200 25160 136 939

^ll ' - .

15 500 18 250 19120 10 200 11400 38 520 21100 16 480 26 370 10 370 187 310
11740 6 595 10 050 14 880 15 960 8175 11510 13 520 6 920 7 670 107 020
14 834 4 424 3160 250 4140 660 1280 5 480 2 570 7 670 44 468

^'""Nenm' ' 4 550 3 438 5 230 10 910 2 700 2 730 2 295 1970 4 530 2 070 40 423

<z^l>.°Äez, 127 745 80 312 85 360 93 220 99 674 i54 880 i60 200 i58 263 l64 250 207 725 1 331 630

'> Nnym und Adenau,

3b-
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Kreis 1898/99 1899/1900 1900/01 1901/02 1902/03 1903/04 1904/05 1905/061908/07 ! 1907/08

^ ^ ^ ^e .« ^ »« ^ ^ ^

Aergheim . , «400 5 000 15 980 10 830 17 810 4 670 19 500 8 650 7 560

!

7 530

Bonn (Stadt) . . — — — — — — — — —
^ „!

.. (Land) , . — 1500 1000 — 3 340 3 440 970 970 — 8 040

Cöln (Stadt) . . — — — — — — — — — —

„ (Land) . . . 3 870 1710 — 6100 5 060 1000 — — 7 000 3100

Euskircheu. , . . 3 780 9 200 1000 5 030 3 480 5 170 2 330 5 500 3 500 —

Gnmmersbach , . 11 590 15 775 12 530 20 560 17 780 19 290 38125 17 660 25 710 23110
Mülheim a. Rhein

(Stadt) . . . — — — — — — — — — —-

Mülheim a. Rhein
(Land) .... 2 500 6 730 7 770 5 300 3 950 2 330 1660 4 345 6 030 8 330

Rheinbach .... 3 350 3130 2 730 3 590 6 350 11060 16 000 9 530 19 720 11 720
Siegkreis . , . , 5134 6 930 740 8 480 9 530 26 080 10 900 4 950 5 290 23 560,
Waldbröl .... 15 625 13 950 9 560 11010 7 110 5 530 6 730 12 720 22 450 24 8?9j
Wipperfürth . . . 12 382 5 700 10 870 8 560 7 690 5 870 12 900 14 920 16 250 12 950!

ZusammenReg -Bez.
Cülu .... 64 631 69 625 62 180 79 460 82100 84 440 109 115 79 245 113 510 123 219

Barmen (Stadt). .
Cleve ..... — 4 400 — — 1000 6 000 — 4 000 7 000 8 000
Crefeld (Stadt) . . — — — — — — — — — —

„ (Land) . . — — 11180 8 970 7 160 8 420 7 070 — 3 510 >—

Duisburg (Stadt) . — — — — — — — — — —

Düsseldorf (Stadt) .
., (Land) . 2 500 500 2 920 2 830 3 830 1450 500 3 230 — 3100

Elberfeld (Stadt) . — — — — — — — — — —

Essen (Stadt) . . — — — — — — — — — —

„ (Land) . . . 1000 7 330 1830 5 600 11770 — 16 000 10 700 3 000 6 330
Geldern .... 7 330 — 5 900 5 370 3 500 3 440 2 700 — — 4 000
M. Gladbach (Stadt) —

Gladbnch(Land) . 6100 1000 4 900 6 200 4 440 3 300 4 970 11345 2 590 4 816
Grevenbrmch. . , 5 630 4 000 6 920 3 000 9 000 — 5 800 3 990 1330 3 000
Kempen .... 1700 — 1220 4 900 4 670 6 250 7 730 6 070 6 200 12 495
Kempen und Gelder» — — — —- — — — — 2 000 —

Üenuep ..... 1 900 11200 9 940 3 660 9 510 3 860 6 050 2 390 IN 330 8 530
Mettmcmu . . . 10 933 4 430 5100 6 500 — — 6 330 2 000 2 000 —
Moers ..... 7 980 7 300 11000 7 610 4 900 8 020 6 870 8 900 8 830 6 280
Mülheim a. d. Ruhr

(Stadt). . . . — — — — — — — — — —

Zu übertragen 45 073 40 160 60 910 54 640 59 780 40 740 64 020 52 625 46 790 56 551
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Kreis

Priim

Trier

litt
>,^endel

tndt)

1898/9!»

.6'

45 073

2 200

15 093

62 366

1899/1900

4 020
25 700
15 000

7 330
4 440
6 900

18 850
9 030
4 430

4 900
8 650

24 935
4116

138 301

40160

4 330
2 000

8 700

18155

73 345

1900/01 1901/02

60 910

920
2 070

54 640

4 000
2 000

5 400

9 090 31445

1902 03

59 780

6 270
4 500

8 970

1903/041904/05 1905/06 1906/07

40 740

14100

7 360

22 990 21 800

72 990 97 485

8 259
26 850

7 080
2 460
7 400

20 439
18 070
29 770

4 700
10 820

9 500
3 965

7 530
14 030

9 340
400

9 440
21960

4 000
2 030

47 500
7 830
2 270

11070
19 550

6 370
4 945

14 730
18 080
20 000

7 470

17 714
13 000

3 810

14 070' 7 360
4 550! 8 440

102 510 ! 84 000

7 750
22 760

8 050
1680

17 600
25 010
24 000

9180

12 843
7 600
4 400

10 910
3 450

149 313 144 950 152 593 155 233

64020

10000
3 400

1370

6 830

52 625

5 230

7 820

12 770, 20 260

98 390' 85 935

46 790

10 000
6 830

2 250

1907/08

.<7

56 551

20 070
6100

7 000

Zusammen

18 700

84 570

5 810 6 470
38 280^ 39150

5 740
8 220
8100

17 145
11000

5 890

8 870
9 210

14 600
3 610

9 480
4 595
4 550

23 460
7 310

15 360

10 397
19 340

18 760
7 150

136 475 166 022

11940
31140

6 720
4 640
7 630

24140
5 370
6 400

9 070
12 430

17 340
6 060

11170
28 440

11 310
2 393

21 690
28 460

9 980

12120!
16 270!

27 640
10090

120 251

142 880179 563 203 320

13 670
29 810'

13 080>
4530^

28 240^
31 37C

500!i
1 1 950

4 760,,
12 380,

40 850
12 180

521 289

69 690
29100

37 580

1250^ 24 600
7 450! 7 450

21830! 192133

881 842

87 689
275 710

15 000
84 500
38 303

126 280
228 914

99 280
102 460

78 057
83 24?
99 580

185 965
63 611

1568 5)96
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Zusammenstellung.

Regierungsbezirk 1898/98 1899/1900 1900/91 1901/02 1902/03 1903/04 1904/05 1905/06 1906/0? 1907/08

>« ^ ^e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

3? 798 30 120 53 94 73 1700 65 050 75 800 47 930 35 640 67 967 73 070

CMenz .... 127 745 80 312 85 36 93 2200 99 674 154 880 160 200 158 263 164 250 207 725

Cüln ..... 64 631 69 625 62180 79 460 82100 84 440 109115 79 245 113 510 123 219

Düsseldorf . . . 62 366 73 345 72 990 97 485 102 510 84 000 98 390 85 935 84 570 120 251

Trier..... 138 301 149 313 144 950 152 539 155 233 136 475 166 022 142 880 179 563 203 320
Summe der Bewilli¬

gungen .... 430 841 402 715 419 420 495 874 504 567 535 595 581 657 501 963 609 860 727 585

Zahlungen . . . 473 795 384 214 333 936 498 799 433 851 524 411 453 260 532 236 508 642 —

i^5

4'̂
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Anlage II.

Uebersicht
der von den Provinzialverbänden in Preußen von 1876 bis 1905

für Wegebauzweckeaufgewendeten Geldmittel.

Provinzen

Zum Bau
und zur

Unterhaltung
der Provin-
zialchausseen

Zu Beihilfen
für den Bau
von Kreis-

chauffeen

Znr Unter¬
stützung des
Guts- und
Gemeinde¬

wegebaues

Zu fonstigen
im Interefse
des Wege¬

baues liegen¬
den Zwecken

Gcsamt-
cmfwcmd

Ostpreußen .

Westpreußen

Brandenburg

Pommern .

Pofen . .

Schlesien .

Sachsen. , . ,

Schleswig-Holstein

Hannover . . ,

Westfalen . , .

Hessen-Nassau. .

Rheinproumz - -

Zusammen

47 399 46«

18 222 418

34 452 754

29 801 648

50 435324

59 511973

54 733 413

32 923 643

80 161 379

71 257 551

53 919185

149 867 131

686 237 59!

17192 087

17 725 297

17 439 193

12 156 867

5 872 085

25 443 832

10123 671

4 221561

24 782 738

2 817 519

5 280 312

34 000

143 292 401

5 280 436

4137 974

4 509 833

6152 216

5152 620

9 880 572

2 129 275

4 933 763

10 102 334

,1911935

9 023 168

73 514164

1475 005

102 000

82 777

167 003

1364 017

407 692

2 318 940

5 145 056

1 012 444

1728 000

1 545186

15 693 168

71346 996

40 187 689

56 48455?

42 125518

63 823 642

90108 425

75 145 348

41 593 419

115 022 936

85 189 848

72 839 432

160 469 485

918 73? 324
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Anlag e 26.
(Drucksachen. Nr. 33.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

das Gesuch des Ackerers Stefan Ostertag zu Grosselfingen, Oberamt Hechingen, vom
19. September 1907 um Abstandnahme von der Verfolgung eines Regreßanspruches

der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaftgegen ihn.

Der am 5. Februar 1894 geborene Mathias Ostertag erlitt am 15. November 1906
im landwirtschaftlichenNetriebe seines Vaters, des Ackerers Stefan Ostertag zu Grosselfingen,
Oberamt Hechingen,Hohcnzollern,dadurch einen Unfall, daß er beim Hcranschaffcn von Schneidegut
ausglitt uud mit dem linken Bein in die Göpelfutterschneidemaschine geriet. Das linke Kniegelenk
wurde von dem Messer schwer beschädigt, es blieb nach der Heilung in Strcckstellungversteift.

Durch Feststellungsbescheid des Genossenschaftsvorstandes vom 4. September 1907 wurden
dem Verletzten auf Gruud des § 8 des Unfall-Versicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft
vom 30. Juni 1900 an Renten zugesprochen:vom 18. April 190? ab bis 31. Mai 1907 die
Vollrente mit 300. '/«. ^ 200,40 Mark jährlich, mouatlich16,70 Mark, und vom 1. Juni 190?
ab 75°/.. der Vollrente mit 300. 2/«. '°/^o -- 150 Mark jährlich, monatlich 12,50 Mark,
die vom 1. März 1908 ab voraussichtlich auf 33'/« "/« --- 67,20 Mark jährlich oder 5,60 Mark
monatlich gemindert wird. Außerdem find die Kosten der Krankenhauspflegelind -behandlung
während der Zeit vom 15. Februar bis 17. April 1907 auf die Berufsgenossenschaftübernommen
worden. Der Vater des Verletzten, der Betriebsnnteruehmer Stefan Ostertag, hat den Unfall
aus Fahrlässigkeitverschuldet, da er es unterlassenhat, die Futterschneidemaschine mit den durch die
am 1. Januar 1906 in Kraft getretenenUnfallverhütuugsvorschriftenunserer Berufsgenossenschaft
Teil I Nr. 56 und 5? vorgeschriebenen Schutzvorrichtungenzu Verseheu. Obwohl ihm fein schuld¬
haftes Verhalten bereits im Mai 1907 in einer Vernehmung vor dem Bürgermeisteramtvor¬
gehalten, ihm feiner am 37. August 1907 eine Ordnungsstrafe von 5 Mark auferlegt worden ist,
war eine Schutzvorrichtungam 17. Oktober 1907 noch nicht angebracht.

Ostertag haftet nach § 147 des Unfall-Versicherungsgesetzes der Berufsgenossenschaft für
alle durch den Unfall bedingtenAufwendungen.

Er ist der Vorschriftdes § 148 des genannten Gesetzes entsprechend durch Schreiben vom
12. September 1907 davon in Kenntnis gesetzt, daß der Genossenschaftsvorstand den Ersatzanspruch
gegen ihn geltend zu machen beabsichtigt. In seinem Antwortschreibenvom 19, September 190?
erhebt Ostertag folgende Einwendungen: Zuuächst stehe nicht fest, daß der Unfall sich nicht
ereignet hatte, wenn die Maschine mit der Schutzvorrichtungversehen gewesen wäre, dann fehle das
wesentliche Verschulden, denn ihm sei die Unfallverhütungsvorschriftunbekannt geblieben, und auch
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die anderen Maschinen im Dorfe seien noch ohne Schutzvorrichtungen;endlich wolle er, wenn er
regreßpflichtig sein sollte, seinen Sohn veranlassen,auf Entschädigungdurch die Berufsgenossenschaft
zu verzichten, nnd selbst für das Fortkommendes Kindes forgen, — Ein derartiger Verzichtwäre,
auch wenn er von dem für den Verletzten bestellten Pfleger oder später vom großjährigen Sohne
selbst ausgesprochenwerden sollte, uuzulässigbeziehungsweise unwirksam, weil es sich um eiue der
öffentlich rechtlichen Fürsorge zugehörigeLeistunghandelt.

Aber auch die anderen Einwendungensind nnhaltbar. Nach den: vorliegenden Sachver¬
hältnis ist eine sehr grobe Fahrlässigkeitnachgewiesen.Die Unfallverhütungsvorschriften,betreffend
landwirtschaftliche Maschinen, sind seit dem 1. Januar 1906 iu Kraft und schou geraume Zeit vorher
genügendbekannt gemacht worden. Das wirksamste Mittel, die Beachtung der Unfallvcrhütungs-
Vorschriften durchzuführen, ist die Inanspruchnahme der Bctriebsunternelnncr bei Unfällen, welche
infolge der Außerachtlassungder genannten Vorschriften entstanden sind. Wären die Messer der
Futterschneidemaschine iu der vorgeschriebenenWeise durch eine Vorrichtung verdecktworden, so wäre
es ausgeschlossen gewesen, daß sich jemand darau hätte verletze» tonne». Die fraglichen Unfallfolgen
sind hier derart erheblich, daß dem Verletzten,der erst 13 Jahre alt ist, lebenslang eine Rente zn
zahlen sein wird. Sobald der Verletztedas 15. Lebensjahr vollendet hat, muß die Rente unter
Zugrundelegungdes für männlicheErwachsenefestgesetztenIahresarbeitsverdienstes von 540 Mark
(anstatt 300 Mary berechnet werden. Andererseitsist Oftertag vermögend, er bewirtschaftet 14 Im
Eigentum (8,4 da Ackerland, 4,4 w Wiesen, 1,2 lm Holzung) und besitzt ein eigenes Wohnhaus.
Der Steuerlistenauszug gibt den Wert des Besitzes auf 40400 Mark an. Der Viehstandbesteht
aus 1 Pferd, 11 Stück Rindvieh, 3 Schweinen,50 Schafen.Das Einkommen wird auf 2438 Mark
gefchätzt, ihm stehen 302 Mark Schuldenziusen:c. gegenüber. Die Kapitalschnldbeläuft sich auf
5250 Mark.

Die Familie Oftertag zählt 9 Köpfe mit 3 Kindern unter 14 Jahren.
Unter diefen Umständenist Oftertag wohl imstande,die Aufwendungender Berufsgenofsen-

schaft zu ersetzen, dies wird von ihm auch nicht in Abrede gestellt.
In dem obenerwähnten Schreibenruft er die Befchlußfassnng der Genosseuschaftsversammlung

an. Nach § 148 des Unfall-Versichernngsgcsetzes für Land- nnd Forstwirtschaftvom 30. Iuui 1900
in Verbindung mit Art. VI, Ziffer 7 des preußischen Ausführungsgesetzes vom 16. Juni 1902 hat,
wenn der Betriebsnnternehmergegen den Bescheid des Genossenschnftsoorstandes, welcher ihn regreß¬
pflichtig machen will, die Beschlußfassungder Geuosseuschaftsversammlung anruft, der Proviuzial-
landtag darüber zu entscheiden,ob dem Antrage auf Einstellungdes Verfahrens stattgegebenoder
der Ersatzanspruch weiter, eventuell im Klagewcge verfolgt werden foll.

Der Provinzinlausschußbeantragt:
„Der Provinziallandtag wolle unter Ablehnung des Antrages des Ackcrers Stefan
Oftertag zn Grosselfingeu vom 19. September 1907 beschließen,daß der Negreßanspruch
der Rheinischen landwirtschaftlichenBerufsgenofscuschaftgegen ihn aus dein Unfälle
seines Sohnes Mathias vom 15. November 1906 geltend zu machen ist."

Düsseldorf, den 31. Januar 1908.

Der Provinzinlausschuß:

O. Graf Beissel vou Gymnich, Dr. von Nenvcrs,
Vorsitzender. Lllndcshcmptmllnn.

----------------------------- W
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Anla ge 27.
(Drucksachen,Nr. 6.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Ausführung des Beschlusses des 47. Rheinischen Proviuziallandtags vom 13. März 1907,
betr. die Beschaffung weiterer Räume für den Provinziallandtag und die Verwaltung,

Der 47. Provinziallandtag hat angesichts der Tatsache, daß bereits bei der nächsten
Neuwahl der Sitzungssaal für die Zahl der dann zu wählenden Abgeordnetennicht mehr genügen¬
den Raum bietet, den Provinzialansschuß beauftragt, Ermittelungen anzustellen, in welcherWeise
dem vermehrten Naumbcdürfnis Rechnung getragen wird nnd die Ermächtigung ausgesprochen, die
etwa entstehende,:Projeltierungskostenaus dem zur Verfügung des Provinziallcmdtages stehenden
Betrag zu entnehmen.

Auf Grund dieses Beschlusses gingen die Ermittelungen zunächst selbstverständlichdahin,
ob sich das jetzige Ständehaus so umbauen oder erweitern lasse, daß es für nicht zu kurze Zeit
den Anforderungenentspricht. Es ergab sich ohne weiteres, daß eine Erweiterung des Sitzungs¬
saales innerhalb der jetzigen Mauern des Hauses den gewünschten Erfolg nicht erreichen würde,
besonders auch deshalb, weil ja auch die Nebenräume, Foyer, Garderoben, Kommissionszimmer usw,
vermehrt und vergrößert werden müßten. Man mußte also dem Gedanken einer Erweiterung des
Ständehauses selbst näher treten. Aus den in dieser Richtung angestelltenErwägungen ist der
jetzt vorliegendeGrundrißplan hervorgegangen,welcherdie Hinausschicbungder südlichen(Hinteren)
Frontmauer um etwa 3,75 in und den Anbau zweier Seitenflügel an der südöstlichenund der
südwestlichenEcke vorsieht, welche je 18 in nach Osten und Westen vorspringen und über die
Südfront etwa 16,75 in humusreichen. Der Sitzungssaal soll namentlich nach Süden und Westen
hin ausgedehnt nnd von 292 auf 444 also um 152 lU in erweitert werden, wodurch die Zahl
der Plätze von 176 auf etwa 264, alfo um 88, vermehrt wird. Durch den in den angebauten
Flügeln gewonnenenRaum werden Foyer, Lese- und Schreibzimmer,Landtagsbureau, Garderoben,
Toiletten vergrößert und es werden größere Kommissionszimmerund einige Sprech- und Arbeits¬
zimmer für die Abgeordneten gewonnen. Die sämtlichen Räume für den Landtag liegen wie
bisher auf der I. Etage, in den anderen Stockwerkenwerden Burcauräume geschaffen, deren Zahl
sich — abgesehenvom Dachgeschoß — von 65 auf 129 erhöht, alfo nahezu verdoppelt, so daß
es möglich wäre, den jetzt außerhalb des Ständehauses untergebrachtenAbteilungen wieder im
Ständehlluse Burcauräume zu geben. Die Ausgestaltung der äußeren Architektur ist noch nicht
gezeichnet, weil es sich zunächst darum handelte, festzustellen, ob die Befriedigung des vorhandenen
Bedürfnisses auf diesem Weg möglichsei. Es ist aber bei der Gestaltung der Pläne anf die
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äußere Architektur Rücksicht genommen. Einem geschickten Architekten wird es zweifellosgelingen,
den Erweiterungsbau s° °n das bestehende Haus anzugliedern, daß dessen Wnkuug mch beem-
ttächtigt wird. In den Plan ist sodann die Einführung einer Zentralheizung ^ das ganze
Stindehaus eiubegriffen. Die Baukosten werden sich auf 1,4-15 M'«'onen M rk be a^

Durch den E Weiterungsbauwürden rund 1325 ^ des umliegenden G landes'n Anspruch
genommen. Da dieses im Eigentum der Stadt Düsseldorfsteht, wmde mtt d.eser m Ver udl m
getreten. Unter Hinweis darauf, daß das Terrain für das Staudehaus
unentgeltlichhergegeben wurde, sowie auf den Umstand, daß das m Frage k°mmen G l^e von
der Stadt sonst nicht verlauft werden kann, und auf das Entgegenkommen, welches °«d r « «ch en
bei der Be chafnng des Platzes für neue Dienstgebäudebewiesen worden sei, «"^ e «m "ne gell
liche Ueberweisung des Grund und Bodens gebeten. Die städtische Verwaltung stMe stH. «e sich
aus den Verhandlungen der Stadtverordnetenversammlungvom '« Zebmar 908 erg> t m
Grund der Kommissionsverhandlungenauf den Standpunkt, daß d,e Provinz " eMr L ^ z^u

bitten sei, das Ständehaus iu seiner bisherigen äußeren Architekturuud ^ ^ G b°u ' ^
gebenden Gartenanlagen unverändert bestehen zu lassen, und bot ur d«sen M das m dem untm
mitgeteiltenStadtverordnetenbeschlußerwähute Grundstückunter den angegebenen Bed"g^
Für den Fall, daß dieser Bitte nicht entsprochen würde, wurde die U"^
Bodens zur Erweitern,, des Ständehauses in modifizierter Form
von 200 M. das ^ und nnter der Bedingung, daß eine
Seitenfront nicht stattfindendürfe; auch war die käufliche Überlassung der
verlcm t. Die Stadtverordnetenversammlungist dem Vorschlag er V«wMu M der

Abtretung des Grund und Bodens für die Erweiterung des ^
vielmehr darauf beschränkt, der Provinz das erwähnte Grundstückzum Neubau anzubieten. D,e
Stellungnahme ergibt sich aus folgendemSchreiben: wiederholt

Wie bereits in der gemeinsamenVe prechung am 31. Oktober v. Is^ wleoerM
betont woVdn ist, würde die Einschränkungder ohuehin nicht sehr umfangreichen Anlagen
b m Nndhau das Stadtbild in ungünstigster Weise verändern und eme Maßnahme

bedmtm^mein als Beeinträchtig d« Gesanitinteressender Bi^cM empf n
werden müßte. Dies fällt um so schwerer ms Gewicht, als d,e
bei Erteilung der Geuehmiguug zur Uebereignung ^ V°ugel^
am 15 Dezember 1874 ausdrücklichdie Bedingung gestellt hat. daß durch ^ ^,cy mg

d" StHauses die Benntznngdes Restes w Anlagen für °^"^ich ^
gänge in keiner Weise beeinträchtigtwerden dürfe. Auch ist zu
Erteilung dieser Genehmigungdas von dem damaligenVorsitzendenes Provmz^
rates aufgestellteBauprogramm maßgebend
und Gartenaulagen und Vorplätze nur eiu Geländeabschnitt bis zu emem preuwscy

^«^d^U^Ste^^

Me lNtaoiuerwaliung geplanten Umbauten die archltektoni chc

W^ ^!^^^ b^en' '.une. Dies wird umsowemger der
Fall e n ls die einheitliche Anlage des Bauwerks geändert und hierdurch uotweudi r-
we.^e der'äußere Eindruck des Gebäudes störend beeinflußt werden w,rd; msbesondereauch
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deshalb, weil durch eine Vergrößerung des Gebäudes die schou jetzt sehr tief liegenden
Anlagen zu einer grabenartigen Umgebung eingeengtwerdeu. Dadurch würde das Gebäude
wie in eine Terraiusenkuug hineingebaut erscheinen,was bei grußzügiger Nepräscntations-
architektur als ästhetischer Mißgriff zu bezeichne« wäre. Zudem würde der schöue Baum¬
bestand nicht allein durch die Baucnbeiteu unersetzlichenSchaden leiden, sondern auch eiuzelne
Prachtexemplare,die in und neben der projektiertenBauflache stehen, einbüßen müssen.

Diese gewichtigen Bedenkensind auch bei aller Bereitwilligkeitder Stadt Düsseldorf,
der Provinzialverwaltung entgegenzukommen,nicht zu beheben und werden voraussichtlich
nach Bekanntgabedes Bauprojekteszu eiuem erregten Widerspruch aller Kreise der Bevölkerung
Düsseldorfs führen.

Deshalb hat die Stadtverordneten-Versammlungam 18. Februar 1908 beschlossen,
die Provinzialverwaltung zu bitten, das Ständehaus iu seiner bisherigen äußeren Architektur
und die das Gebäude umgebendenGartenanlageu uuverändert bestehen zu lassen.

Die Verwaltung und Vertretung der Stadt Düsseldorfsind jedoch gerne bereit, bei
einer andcrweiten Lösung der Frage mitzuwirken,und gestatten sich zu diesem Zwecke in
durchaus unmaßgeblicherWeise auf das der Stadt gehörige Gelände hinzuwcifen, das von
der Haroldstratze,dem Bcrgcrufer, der Thomasstraße und der Nergcrallee begrenzt ist. Von
diesem Gelände würde die Stadt Düsseldorf der Provinzialverwaltung etwa 3 Morgen
für einen Neubau zu dem uicht die Hälfte des wirklichen Wertes darstellenden Preise von
50 M, für das Quadratmeter überlassen,unter der Bedingung, daß die Provinzialverwaltung
in das Preisgericht bei dem zur Gewinuuug von Plänen auszuschreibendenWettbewerb
einen von der Stadt bezeichneten Vertreter aufnimmt und der Stadt Düsseldorf

a) das rund 10 Morgen große, der Nheiuprovinz gehörige Grundstück am Godesbusch
(Flur 17 Parzellen-Nr. 552/76 der KatastergemeindeLudenberg) und

d) einen Gcländestreifcn in der Breite von etwa 20 iu vom Godesbusch bis zur Provinzial-
straße nach Mettmann

zu einem in dortiger Gegend bisher gezahlten Preise übereignet.
Ein Plan, in dem die gewünschten Grundstückeeiugezcichuet sind, liegt bei.
Auf dem Gelände am Beigerufer könnten, wie dies bereits früher für einen Neubau

des Gebäudes der KöniglichenRegierung geplant worden war, ein geräumiger Garten nach
der Haroldstraße zu, eine Dienstwohnungfür den Herrn Landeshauptmann uud die für die
Gcfchäftstätigkeitdes Pruvinziallandtages und des Provinzialausfchuffcserforderlichen Räum¬
lichkeiten geschaffenwerden, wie letztere in dem von Euer Hochwohlgeboren hierher übersandten
Plane in dem I. Obergeschoß vermerktsind.

Auch könnten die beiden außerhalb des Ständehanses befindlichenumfangreichen
Abteilungen der Provinzialverwaltung hier Unterkunft finden.

Der vorgefchlagenePreis von 50 M. pro Quadratmeter bedeutet ein ganz
außergewöhnlichesEntgegenkommender Stadt. Der Provinzialverwaltung wird nicht unbe¬
kannt sein, daß nach den bisherigen Verkäufe«in nächsterNähe für das Grnudstücktäglich
100 M. und mehr pro Quadratmeter zu lösen sind.

Die Stellungnahme der Stadt macht die Lösung der schwebenden Frage durch Erweiterung
des StändchcmscZunmöglichund damit tritt von selbst die Notwendigkeitein, die erforderlichen
Raume durch Neubau zu bcfchnffcu. In dieser Richtung bewegt sich denn auch der Vorschlag,den
die Stadt in dem oben mitgeteiltenSchreiben macht; sie bietet ein Gruudstückan nnd schlägtvor
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auf diesem die sül den Provinziallcmdtagund den Provinzialausfchußerforderlichen Geschäftsräume
und eine Dienstwohnungfür den Landeshauptmann zu schaffen.

Es wäre nun zunächst zu erwägen, ob der Neubau auf den der Provinz gehörenden
Grundstückenan der Elisabethstraßeerrichtetwerden kann, welche 45 in Frontlänge und 20 ^2 ur
Flache haben. Das scheint aber nicht ratsam, denn diese Grundstückeeignen sich wohl für die
Errichtung von Verwaltungsgebäuden, nicht aber für einen Repräfentationsbau, wie er hier in
Frage steht.

Was das von der Stadt angebotene Grundstück angeht, welches am Rhein zwischen S^
Vergeruferund Bergerallee am Ende der Haroldstraße, etwa 10 Minuten vom Ständehaus entfernt -^V ^"
liegt, so mnß anerkanntwerden, daß es durchaus geeignet und daß der geforderte Preis von 50 M.
für das Quadratmeter billig und durchaus annehmbar ist. Dabei ist durch die freie Lage des
Grundstückeseine schöne architektonischeAusgestaltungdes Gebäudes möglich, wie sie der Bedeutung
der Provinz entspricht. Man wird deshalb zugeben muffen, daß ein geeigneteres und preiswürdigeres
Grundstückfür einen Neubau nicht leicht zu finden ist, und in der Zwangslage, in der sich die
Provinz hinsichtlich der Befchaffungder erforderliche» Räume befindet,bleibt nichts anderes übrig,
als die Errichtung eines Neubaues auf diefem Grundstückzu empfehlen.

Der Neubau müßte enthalten:
1. Einen Sitzungssaal für den Provinziallandtag, der für etwa 300 AbgeordneteRaum und

ausreichendeTribünen für die Presse uud das Publikum hat, auch die Möglichkeitder
Vergrößerung bietet.

2. Erholungs- und Erfrischungsräumevon entsprechender Größe, fowie Lese- und Schreibzimmer.
3. Garderoben- und Doiletteräume.
4. 0 große Kommissionszimmer.
5. 1 großes und 1 kleineresZimmer für das Landtagsbureau und 3 Stenographenzimmer.
6. Bibliothek.
7. Einige Sprech- und Arbeitszimmer.
8. Sitzungssaal für deu Prouinzialausfchuß nebst 1 Kommissionszimmer.
9. Wohnungen für den Vorsitzendendes Provinziüllcmdtages uud des Provinzialcmsschusses,

bestehend je aus Wohu-, Schlaf», Vor- und Dienerzimmer.
10. Zimmer nebst Vorzimmer für den Ober-Präsidenten, 1 Zimmer für deffen Referenten,2 Zimmer

für das Bureau und die Kanzlei des Ober-Präsidenten.
11. Einige Arbeitszimmerfür die Obcrbeamten.
12. Botenzimmer,Fcrnsprechraum.
13. Küche nebst Nebenräumen.

Die Gefchäftsräumeder Zentralucrwaltuug würden im jetzigen Ständehaus bleiben.
Wenn in der Antwort der Stadt angeregt ist, mit dem Neubau eine Dienstwohnungfür

den Landeshauptmann zu verbinden, ist dazu zu bemerken, daß das jetzige Dienstwohnungsgebäudc
"ls Wohuuug geuügt, daß ihm aber angemessene Neprafentationsräumefehlen. Für die Anregung
der Stadt fpricht die Erwägung, daß bei einer zweckmäßigen Verbindung der Wohnung mit dem
Landtagsgebäudc die Räume des letzterenvon dem Landeshauptmann zu Repräfentationszwecken
mitbenutztwerden könnten, wie das bei den meistenanderen Provinzen der Fall ist.

Als Naufumme muß nach Maßgabe der zu fchaffendcn Räume eine Summe von ca.
2 Millionen Mark in Aussicht gcuommen werden. Dazu kämm die Grunderwerbskosten und die Kosten
der inneren Ausstattung, die sich auf etwa 500000 M. belaufe» werden. Hinsichtlichder.
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Beschaffungder Mittel wird auf die Vorlage, betreffend die Beschaffung weiterer Mittel für
Hochbauten — Drucksachen. Nr. 11 — verwiesen, in der die Zahlen entsprechendden obigen
Angaben zu berichtigen sind.

Bei der Größe und Wichtigkeit des Baues erscheint es angezeigt, zur Gewinnung von
Bauplänen einen Wettbewerb unter den deutschen Architekten auszuschreiben. Dies müßte alsbald
nach der Beschlußfassungdes Pruvinziallandtagcs geschehen, damit das Ergebnis dem nächsten
Provinziallandtage behufs endgültiger Befchlußfafsungüber die Ausführung des Baues vorgelegt
werden konnte.

Ein Hauptvorzug des von der Stadt angebotenen Grundstückes ist der, daß die Mög¬
lichkeit fernerer Erweiterung des Gebäudes in weitgehendemMaße geboten ist, da der der Stadt
gehörende freie Platz, von welchem die 3 Morgen abgetreten werden follen, sehr groß ist. Das
setzt aber voraus, daß der Provinz die Möglichkeit, weiteres Terrain zu erwerben, sicher gestellt wird.
Deshalb wäre eine Bedingung aufzunehmen, wonach der Provinz ein Vorkaufsrechtzum selben
Preis für eine angemessene Fläche, deren Größe noch festzustellen ist, gewahrt wird.

Was die von der Stadt gestelltenBedingungen angeht, so besteht kein Bedenken,der
Stadt die Entsendung eines Vertreters in das Preisgericht zuzugestehen. Die von der Stadt
verlangten Grundstückegehören zum Areal der Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg, es handelt sich
um im ganzen 15 Morgen Ackerland. Die Stadt legt Wert auf den Erwerb, weil sie denselben
zur Arrondierung und Ausschließungihres Waldbesitzes bedarf. Ueber das unter «,) genannte
Grundstück, welches ungefähr 10 Morgen groß ist, haben schon im Jahre 1901 Verhandlungen
geschwebt. In der damals dem Provinziallandtciggemachten Vorlage ist darauf hingewiesen worden,
daß die Interessen der Anstalt eine Veräußerung größerer Ackerflächen nur unter der Voraus¬
setzung gestatten, daß es gelingt, an deren Stelle und tunlichst im Anschluß an die Anstalts-
ländereicn ungefähr gleich große und gleichwertige Erfatzgrundstücke zu einem annehmbaren Preise
zu erwerben, da die Anstalt im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungohnehin einen beschränkten Grund¬
besitz hat. Der Provinziallandtag hat deshalb den Provinzialausschußdamals nur zum Austausch
gegen ein gleich großes nnd gleichwertiges Grundstück ermächtigt. Dieser Austausch hat bis jetzt nicht
stattgefunden, weil die Stadt ein entsprechendesTauschobjektnicht erwerben konnte. Die Ver¬
hältnisse der Anstalt Grafenberg sind dieselben geblieben wie damals und es wäre auch jetzt in
deren Interesse dringend erwünscht,daß die Uebereignung an die Stadt nur im Austausch gegen
andere in der Nähe der Anstalt gelegene Ackergrundstückeerfolgte. Wenn sich das nicht
ermöglichen läßt, so würde der Provinzialausschuß,wenn auch schweren Herzens, auch den Verkauf
befürworten. Für die Preisbemessung können andere Verkäufe in derselbenLage kaum heran¬
gezogen weiden, da solche nicht stattgefunden haben abgefehen von dem Ankauf eines ganzen
Hofgutes durch die Stadt, das aber keinen Vergleichbietet. Es wird deshalb über den Preis mit
der Stadt noch zu verhandeln sein.

Der unter b) genannte Geländestreifenzieht sich am Anstaltsterrain vorbei, es handelt
sich um rund 127 ar also 5 Morgen. Es kommen hier dieselbenGesichtspunktein Betracht wie
bei dem obenerwähntenGrundstück, erschwerend fallt aber in's Gewicht, daß der Geländestreifen
nicht wie letzterer getrennt vom fonstigen Anstaltsareal liegt, sonderndieses begrenzt. Es muß deshalb
hier im Anstaltsinteresse zur Bedingung gemacht werden, daß das abgetretene Gelände nicht
mit Gebäuden besetzt und auch Bäume nicht näher als 10 m von der Grenze des Anstaltsterrains
gepflanzt werden dürfen. Letzteres ist nötig, weil fönst nach der Lage des Grundstückeswieder ein
erhebliches Stück durch die Beschattungdem Ackerbau entzogen würde, was bei dem durch die
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Abtretung ohnehin so stark geschmälerten Grundbesitz nicht angängig ist. Weiter müßte die Provinz
sicher gestellt werden, daß sie zu den Kosten der Anlage und der Unterhaltung des Weges der dort
bestehtbezw. angelegt werden soll, nicht herangezogenwird. Der Kaufpreis für die beiden Grund¬
stücke würde auf denjenigenfür das Grundstück am Nergcrufer anzurechnenuud dem Anstaltsfonds
ein entsprechender Betrag zu vergüten sein.

Der Provinzialcmsschußbeehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle
1. sich damit einverstanden erklären, daß das von der Stadt angebotene zwischen

Vergerallce und Bergerufcr gelegene Grundstück in Größe von etwa 3 Morgen
zum Preise von 50 M. für das Quadratmeter augekauft wird unter der Voraus¬
setzung, daß die Stadt der Provinz für einen weiteren Teil ihres anschließenden
Grundbesitzesein Vorkaufsrecht mit derselbenPreisfestsetzung bewilligt;

2. den Provinzialausschuß beauftragen, zur Gewinnung von Plänen für einen auf
dem unter 1 erwähnten Grundstück zu errichtendenNeubau, welcher die sür die
Sitzungen des Provinziallandtages und des Provinzialausschusses erforderlichen
Räume, sowie eine Dienstwohnungfür den Landeshauptmann enthält, einen Wett¬
bewerb unter deu deutschenArchitektenauszuschreiben, und genehmigen,daß die
hierdurch und dnrch sonstige Vorarbeiten entstehenden Kosten aus dem Betriebs¬
fonds entnommenwerden;

3. den Provinzialausschuß ermächtigen,
a) die rund l0 Morgen große Parzelle am Godcsbusch Flur 17 Nr. 552/76 der

KatastergemeindeLudenberg,
d) einen Gcländestreifen in der Breite von etwa 20 in vom Godesbuschbis zu

Provinzialstraße nach Mettmanu
zu einem angemessenenPreis und unter deu in der Vorlage des Provinzial¬
ausschusses angegebenenBedingungenzu verkaufen."

Düsseldorf, den 25. Febrnar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, 0r. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlag e 28.
(Drucksachen.Nr. ?.)

Bericht und Antrag
des Provinzinlausschusses,

betreffend

die Breite der Schleusenim Rhein-Weser-Kaual.

Der Provinzialausschuß hat in seiner Sitzung vom 17./18. Dezember 1907 nach
vorherigerBeratung der Angelegenheitdurch eine Kommission,zu welcher Sachverständigezugezogen
waren, den Beschluß gefaßt:

„an die Königliche Staatsrcgicruug die Bitte zu richten, daß sie unter Zuziehung der
Intcressentenvcrtretungendie Frage prüfen möge,

ob und auf welchen Strecken des NheiN'Weser-Kanals eine Erbreiterung der Schleusen
auf 12 in erforderlich,sowie ob und in welcherWeise Deckung für die durch diese
Erbreiterung entstehendenMehrkostenzu finden sei,

daß sie serner das Material zur Beurteilung dieser Fragen den Garcintieverbändenzugänglich
machenmöge,
dem nächsten Provinziallandtag soll über den Gegenstand eine Vorlage gemacht und seine
Zustimmung zu dem Antrage eingeholt werden."

Dieser Beschlußist den beteiligtenHerren Ministern der öffentlichen Arbeiten, des Innern,
ür Handel und Gewerbe, für Landwirtschaft sowie dem Herrn Fiucmzministermit folgender
Begründung mitgeteilt worden:

„Nach den Vorarbeitenfür das Kanalgesetz war ursprünglichvorgesehen, die Schleusen
9 in breit zu bauen, dem Vernehmen nach sollen sie jetzt 10 in breit gemacht werden.
Auch bei dieser Breite wird es deu üblichen mittleren Rhcinkähnen, d. h. solchen bis etwa
1200 t Tragfähigkeit nicht möglich sein, den Kanal zu benutzen, weil sie die Schleusen nicht
passierentonnen; der Kanal selbst würde breit genug sein. Nach der uns gewordenenamt¬
lichen Auskunft der Rheinstrom-Vauverwaltungsind nämlich „die üblichen Größcverhältnisse
der auf dem Rhein verkehrendenSchleppkähne"

Länge
bei einer Tragfähigkeit von 000 t: 50,0—57,0 in
„ „ „ ' „ 1000 t: 67,0-76,0 „
„ „ „ „ 1200 t: 75.0-80,0 „

Hieraus ergibt sich, daß nur ein Teil der 1000 t-Schiffe die Schleusen passieren
kann, daß der übrige Teil derselben und die 1200 t-Schiffe völlig vom Verkehr auf dem
Kaual ausgeschlossen sind und zwar nicht etwa, weil die Dimensionendes Kanals zu gering
sind, sondern lediglich wegen zu geringer Breite der Schleusen. Nun werden die mit den
Verhältnissen betrauten Behörden am Rhein Eurer Exzellenz bestätigen, daß die mehr als
9 in breiten Schiffe weitaus die Mehrzahl bilden. Es wäre also die große Mehrzahl der
auf dem Rhein verkehrenden Schleppkähnevom Verkehr auf dem Kanal ausgeschlossen, dieser

Breite Tiefgang
7,0- - 8,0 IN 2,00- -2,20 N!

9,0- - 9,70 „ 2,20- -2,40 ,»
9,75- -10,50 „ 2,20- -2,40 „
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wäre vielmehr nur den kleinerenSchiffen möglich, welche zudem zum größten Teil nicht im
Besitz deutscher Schiffer sind, sondern Holländern gehören. Ein solcher Zustand würde nun
sehr bedenkliche und bedauerlicheFolgen haben.

Zunächst würde für den Rhcinverkehrund für die am Rhein-Herne-Kanal gelegenen
Zechen und Werke der Kanal seine Bedeutung in großem Maße verlieren,weil der Wechsel¬
verkehr zwischenRhein und Kanal auf ein Minimum reduziert wäre. Da der Frachtvcrkchr
mit kleinerenals 1009 t-Schiffen auf dem Rhein anerkanntermaßenunrentabel ist, würden
Verfrachtungenvon und nach dem Rhein-Herne-Kanalnur mittels Umladung möglich sein.
Die aus dein Industriegebiet kommenden Kohlen mühten zunächst in 600 t-Schiffe geladen
und dann am Rhein in größereSchleppkähneumgeladen werden, und umgekehrt kämen die
nach dem Industriegebiet bestimmten Lebensmittellc. in großen Frachtgefäßenan der Kanal-
mündung an und müßten hier in kleine Kanalschiffe verteilt werden. Das wäre aber höchst
unrentabel. Denn abgesehendavon, daß bei der Umladung sehr erhebliche Verluste und
Verschlechterungen der Waren unvermeidlich sind, würden angesichts der geringen Länge des
Rhein-Herne-Kcmlllsdie Umladungskostenso große sein, daß der Vorteil der Wasscrfracht
kaum noch in Frage käme.

Diese Nachteile sind so große, daß die Rheinschiffahrtund die Industrie wohl
darauf verzichten würden, den Kanal zu benutzen. Sollte aber wider Erwarten die Rhein¬
schiffahrt dazu übergehen, kleinere Frachtgefäßezu wählen, so würde das einen Rückschritt
bedeuten und eine Schädigung des Nationalvermögens,denn die Denkschrift der Königlichen
Staatsregierung, betreffenddie Herstellungeines Schiffahrtskanalsvom Rhein nach Hannover
^. zu Nr. 96 der Drucksachen des Hauses der Abgeordneten1904 Anlage I S. 34, gibt
selbst zu, daß das 600 t°Schiff dem 1000 t-Schiff auf dem Rhein unterlegen ist. Es kann
aber nicht angenommen werden, daß es dem Willen der Königlichen Staatsregierung
entspricht, einen so wichtigen Erwerbszweig wie die Rheinschiffahrtauf eine unrentablere
Vetriebsweifezurückzudrängen.

Wenn die Rheinschiffahrtauf das Befahren des Kanals verzichtet, fo muß das
schlimmeFolgen haben. Einmal auf den Ertrag des Kanals, der ja lediglich von der
Größe des Verkehrsabhängt, und hier sind die Provinzialverbändeals Garantieverbiindesehr
lebhaft interefstert, und zwar alle, da ja eine einheitliche Verrechnung stattfindet. Aber
selbst, wenn auf die Dauer der Verkehr nicht leiden sollte, fo hätten der Staat und die
Provinzen doch Schaden. Denn ganz zweifellos wird der Anfangsverkchrein viel größerer
fein, wenn den mittleren Rheinfchiffenbis zu 1200 t das Befahren des Kanals ermöglicht
wird. Denn solche Schiffe sind bereits heute in genügender Zahl vorhanden und sie würden
den Verkehr sofort nach Eröffnung des Kanals aufnehmen können, während die kleinen
Kanalschiffe erst allmählich mit großem Kostenaufwandbeschafft werden müßten. Bei
genügender Schlcusenbreite würden also voraussichtlichgerade im Anfang die Einnahmen
größer sein, als bisher angenommenwurde, und die Zubußen der Garantieverbändewürden
sich verringern oder gar fortfallen. Nicht unerwähnt möge bleiben, daß ein großer Teil der
mittleren Rheinfchiffe,welche jetzt die Kohlen in den Nheinhafen von der Eisenbahn über¬
nehmen, unverwundbar würden, wenn infolge der Größenvcrhältnissedes Kanals kleine
Kähne eingeführtwerden müßten, eine Schädigungder Rheinschiffahrt,die sich nach Millionen
berechnet.

^
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Am meisten interessiert an einer möglichst starken Entwickelung des Verkehrs auf dem
Kanal ist aber zweifellosdie Königliche Eisenbahnverwaltung. Sie kann notorisch bereits
jetzt trotz Aufwendung außerordentlich großer Mittel dem Verkehr im Industriegebiet nicht
mehr gerecht werden. Das war ja der Hauptgrund für die Einbringung des Kanalgesetzes.
Die Eisenbahnverwaltungmuß also sehr darauf rechnen,daß der Kanal die 15 Millionen t,
die er aufnehmensoll, auch wirklich verfrachtet. Das ist aber kaum anzunehmen,wenn man
die wichtigsten Massegüter durch die Nötigung zum Umladen vom Kanal fernhält. Außerdem
ist der Verfrachtung von 15 Millionen t angesichtsder Steigerung des Verkehrs von zirka
«0 Millionen t zurzeit auf zirka 170—180 Millionen t bei Eröffnung des Kanals nur eine
geringe Hilfe. Durch Erbreiterung der Schleusen und die Ermöglichungdes Verkehrs von
1200 t-Schiffen würde der Kanal mmdestens 35 Millionen t bewältigen.

Schließlichsei darauf hingewiesen, daß der Staat felbst auch wegen seines Nergwerks-
bcsitzes im Industriegebiet an der besseren Ausgestaltung des Kanalverkehrs im hohem
Maße interessiertist.

Der Provinzialausschuß hat aus all diesen Gründen die Ueberzeugunggewonnen,
daß die Erbreiterung der Schleusen im Interesse der Industrie und der Schiffahrt, der
Garantieverbände und ganz besonders des Staates dringend erforderlichist. Er hat dabei
nicht außer Acht gelassen, daß auch Einwendungen gegen die vorgeschlageneMaßregel
geltend gemacht werden.

Zunächst wird behauptet, daß die östlichen Garantieverbände, insbesondere Hannover
und Bremen der Erbreiterung widersprechenkönnten, weil die in den Vorarbeiten zum
Kanalgesetz angenommenen Dimensionen so zu sagen eine Voraussetzung der Garantie-
Übernahme seien, die nicht einseitiggeändert werden könne. Tatsächlich trifft das nicht zu,
denn im Gesetz ist von den Dimensionen nicht die Rede und es geht aus ihm auch nicht
die Absicht hervor, sie irgendwie festzulegen. Die Königliche Staatslegierung ist ja auch
bereits von den ursprünglichin AussichtgenommenenDimensionender Schleusen abgewichen.
Sodann wird angeführt, daß die Einführung der 1200 t-Schiffe die östlichen Häfen
namentlich Emden zugunstender niederländischenschädigen würde.

Es sei zunächst hervorgehoben,daß ja nichts im Wege steht auch die Schleuse bei
Münster und den Abstieg bei Minden ebenso zu erbreitern, um so auch auf den östlichen
Kanlllstreckenden Verkehr größerer Schiffe zu ermöglichen. Abgesehen hiervon scheint es
auch tatsächlich nicht richtig, daß Emden geschädigtwürde. Durch die Erbreiterung der
Schleusen würde überhaupt erst der rechte Verkehr auf den Kanal gebrachtund das würde
zweifellosauch auf Emden eine günstige Wirkung haben. Wollte man aber auch annehmen,
daß durch die Zulafsung der 1200 t-Schiffe auf dem Kanal der Verkehr nach den hollandifchen
Häfen abgelenkt werden könnte, so hätte ja, wie das im Kommissionsberichtüber das
Kanalgesetzauf S. 45 genau ausgeführtist, die Königliche Staatsregierung es in der Hand,
durch Regelung der Gebühren hier hemmend einzugreifen. Das wäre jetzt, wo das staat¬
liche Schleppmonopol eingeführt ist, noch viel besser möglich. Die Industrie würde eine
solche Maßregel, die ja nur den Verkehr mit Holland nicht auch den mit dem Oberrhein
treffen würde, angesichtsder großen Vorteile, welche die Zulassung der mittleren Rhein¬
schiffe bringt, eine solche Maßregel sicher in den Kauf nehmen. Auf diese Weise würde jede
Schädigung Emdens vermieden.
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Euer Exzellenz gestatte ich mir um eine wohlwollende Prüfung dieser überaus wichtigen
Angelegenheit zu bitten. Da dem nächsten Provinziallandtag, dessen Berufung auf den
8. März erbeten ist, eine Vorlage über die Sache gemacht werden soll, wäre ich besonders
dankbar, wenn mir das erbetene Material so zeitig zuginge, daß es noch zu der Vorlage
verwendet werden kann."

Ein Bescheid ist seitens der Königlichen Staatsregierung bis jetzt nicht erteilt worden.
Angesichtsder großen Bedeutung, welche die Angelegenheitnicht nur für Industrie und

Schiffahrt, sondern auch für die spätere finanzielleBelastung der Provinz aus der Kanalgarantie
hat, gestattet sich der Provinzialausschußzu beantragen:

„Provinziallandtag wolle den vom Provinzialausschußin seiner Sitzung vom 17./18^
Dezember 1907 hinsichtlichder Grbreiterung der Schleusen im Rhem-Wescr-Kanal
gefaßten Beschlüssenzustimmen und den Landeshauptmann beauftragen, hiervon der
KöniglichenStaatsregierung Mitteilung zu machen."

Düsseldorf, den 25 Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, vr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 29 .
(Drucksachen. Nr. 35.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Einstellung weiterer Stellen für einen Landesrat und einen Landesmedizinalrat in
den Haushaltsplan der Landes-Versicherungsanstalt und Wahl der genannten Beamten.

I. Als obere Verwaltungsbeamte sind bei der P^NM^
Landes-Versicherungsanstalt,LandwirtschaftlicheBerufsgenossenschaft) "esmt, ^
und aus dem Staatsdieust beurlaubte Assessoren tätig. Die letzteren wer en m er Regel i^
°uf ein Jahr beurlaubt, dann ist eine Verlängerung auf ein weiteres Iah möglich. Nach Ablauf
der zwei Jahre erfolgt wenn der Beamte sich als geeignet erwiesenhat und bereit ch m den
Pro Wald . t nach Maßgabe der in den Haushaltsplänen vor andenen Stellen die
Erne m um Lan e ssess r durch den Provinzialausschuß. Schon bei Emfuhrung der Stellnng
des Landesastssors wur e darauf hingewiesen,daß es sich nicht um eme Lebensstellung cmdele,
Wdern nm ein Zwischenstufe, aus welcher bei andauernderBewaldungder Uebergang m Land^
stellen erfolgt Dieselbe Gntwlcklnngzeigt sich auch bei den
Behörden, Welche sich nicht den Nachwuchs, wie Negierung und Gericht, selbst heranbilden könne,,

37"
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ihn vielmehr,wie die Eisenbahnverwaltung, Generalkommission,die Verwaltung der indirekten
Steuern, die großen Städte, aus den von diesen vorgebildeten Assessorenentnehmen müssen.
Ueberall werden die Assessoren zunächst diätarisch beschäftigt,ohne daß sie aus dem Staatsdienst
ausscheiden, und rücken dann, wenn sie sich als geeignet erwiesen haben, in definitive Stellen ein.
Es ist aber weiter erforderlich, daß die Beamten ungefähr in derselben Zeit in Ratsstellen gelangen,
wie dies bei den andern Verwaltungen, wie Eisenbahn-, Generalkommissionund bei den Städten
hinsichtlich der Veigeordnetenstellengeschieht, da sonst tüchtige Leute sich kaum zum Eintritt in den
Provinzialdienst bewogen fühlen würden. Durch den im vorigen Jahr beschlossenenund Allerhöchst
genehmigtenNachtrag zum Provinzialstatut, nach welchem die Zahl der Üandesräte durch den
Haushaltsplan bestimmtwird, ist dem Landtag die Möglichkeitgeboten, dem in dieser Beziehung
hervortretendenBedürfnis Rechnung zu tragen.

Die vorstehendenErwägungen haben den Pioviuzilllausschuß veranlaßt zu beantragen,
den Landesassessor Dr. Schmittmann zum Lnndesrat zu wählen und eine neue Stelle für ihn in
den Haushaltsplan der Landes-Versicherungsanstalteinzustellen. Der Genannte ist geboren zu
Düsseldorf am 4. August 1872, bestand am 23. Mai 1901 die juristische Staatsprüfung, arbeitete
dann am hiesigen Amtsgerichtund trat am 1. März 1902 als Hilfsarbeiter in den Provinzialdienst,
und zwar bei der Landes-Versicherungsanstalt,bei welcher er auch bis jetzt beschäftigtwurde.
Zum 1. April 1906 wurde er zum Landesafsessor gewählt. Er ist also nahezu 7 Jahre Assessor
und 6 Jahre mit bestem Erfolg im Provinzialdienst tätig.

II. Der 47. Provinziallandtag hat für die Landes-Versicherungsanstalt und die
landwirtschaftlicheBerufsgenossenschafteinen ärztlichen Berater in der Person des Landes-
medizinalrats Dr. Liniger angestellt. Diese Einrichtung hat sich sehr gut bewährt, sowohl bei der
Rentcnbewilligungals auch bei der Durchführung des Heilverfahrensist die sachverständige Mitarbeit
eines medizinisch vorgebildetenBeamten von großem Werte; auch die finanzielle Wirkung dieser
Mitarbeit ist eine sehr gute. Der Umfang der ärztlichenTätigkeit bei den beiden Anstalten ist
aber ein so bedeutender, daß sie unmöglichvon einem Beamten bewältigt werden kann. Es ist
deshalb bereits im Herbst 1907 ein zweiter Beamter in der Person des Kreisarztes Dr. Knepper
herangezogen worden, welcher behufs Uebernahme der Beschäftigung einstweilen aus dem Staatsdienste
beurlaubt ist. Da kein Zweifel besteht,daß das Bedürfnis nach einem ärztlichen Oberbeamten ein
dauerndes ist und der Genannte sich in dem Amte bewährt hat, beantragt der Provinzialausschuß
eine weitere Stelle eines Landesmedizinalratesin den Haushaltsplan der Landes-Versicherungsaustalt
einzustellenund den Kreisarzt Dr. Knepper zum Lcmdesmedizinalratzu wählen.

Kreisarzt Dr. Knepper ist geboren am 3. Juni 1863 in Cöln; er bestand das medizinische
Staatsexamen am 8. Dezember 1890. Er war zunächst als praktischerArzt, Distrikts- uud
Kassenarzt in Niederbreisigtätig und dann nach abgelegtem Kreisarztexamen als Kreisarzt vom
1. Juli 1902 bis 1. Mürz 1904 in Dann und dann in Wipperfürth.

„Der Provinzialausschuß wolle
l. genehmigen, daß in den Haushaltsplan der Landes-Versicherungsanstaltdie Stelle

eines Landesrates mit dem Anfangsgehalt von 5000 M. und die Stelle eines
Landesmedizinalratesmit dem Gehalt von 6000 M. nebst den reglementsmäßigen
Wohnungsgeldzuschüssen eingesetzt werde;

II. ferner den Landesassessor Dr. Schmittmann als Landesrat, den Kreisarzt Dr. Knepper
als Landesmedizinalrat wählen uud beiden Wahlen folgende Bedingungen j«
Grunde legen:
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1 Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre. ,
2 Der Gewählte muß sich verpflichten, ohne Genehmigung des Provmz.alausschusses
' kein Mandat für eine politische Körperfchaft oder in die Gemeindevertretungzn

übernehmen,wenn ihm für letzteres ein gesetzlicher Ablehnungsgrund zur
Seite steht.

Für die Wahl zum Landesrat die weitere Bedingung: n^«^
^ Der Gewählte ist gehalten,auf Beschluß des Provinzmlausschiisses die Geschäfte

als Mitglied oder stellvertretendesMitglied des Vorstandes der Landes-
Versicherungsanstaltim Haupt- oder Nebenamt zu übernehmen°W stch "
der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns insbesondereauch
unter einem andern Oberbeamten,welcher als Abteilungsdmgentfungiert, zu
beschäftigen."

Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der ProvinzialllUsschuß:

O. Graf Veissel von Gymnich, Dr. von Renvers.
Landeshauptmann,

Vorsitzender.

(Drucksachen. Nr. 36.)

Bericht und Antrag
des Provinzialcmsschusscs,

betreffend

die Versetzung der Stellen des Maschineningenieurs und des Oberinspektors der
Provinzial-Arbeitsanstalt in eine andere Dienstliche.

1 Der Umfang und die Bedeutung^derMafchinenanlagen für HeiMg. Veleuchtung,
nimmt fortgesetzt zu ^ s^ut ^b ^e ^

die Stellung desjenigen Beamten - des Maschineningememsder ^ alMe , ^ u

unter Aufsieht d/s hoGautechnischenDezerneMend e ^
obliegt, entsprechend zu heben, zumal der zeitige I°^ e^ ^
verwaltet und die nach ihm eingetretenentechnischen Oberbeamten ^ °

inzwischen zu Landesbauinspektorenaufgerückt sind. ^ ""^^ ^ ^
Maschineningenieursder Zentralstelle aus der D.cnst ^ d.e ^e , ^ ^ ' ^
setzen nnd zwar nnter der Amts^ ^^^ ^ „^^,,
'st, daß mit der Zeit mehrere "aschmentechmsch^ Landesbauinspektoren
zu sagen: „Landesoberingenienre^ ." " die ^ d ^ ^^^ . ^^
w Hochbau gleichgestellt w,rd, /^mt es rcht.g dem uch l^ ' ^ ^ ^^
und die Position^ 5 des ,^° ^^^^ zuzufugeu: „Landes-

X^ieure^? dt Be33j2en Stelleninfabers ist diefe Aenderungohne Einwirkung,
da er bereits 5800 M. bezieht.
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2. Die Stelle des Oberinspektorsbei der Provinzicil-Arbeitsanstalt in Vrauweiler steht
zur Zeit in der Dienstklasse IV 1. Da der Oberinspektorberufen ist, bei Behinderung oder Ab¬
wesenheit des Direktors dessen volle Vertretung zu übernehmen,ist es erforderlich,ihm auch einen
entsprechenden Dicnstrang zu geben. Es wird beantragt, die Stelle aus der Dienstklasse lV 1 in
Dienstklasse III 2 zu versetzen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Der Provinziallcmdtag wolle genehmigen, daß

a) in §2 des Reglements über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamtcn in
Klasse II1 1 und in Position ^ 4 des Vesoldungsplaneszugesetzt werde: „Landesober-
ingenieme" unter Streichung der Worte „Maschineningenieurder Zentralstelle" in
Klasse III 2 und der Position ^ 5 des Nesolonngsplcmes.

d) in Klasse III 2 zugesetzt werde: „Oberinspektorder Provinzial-Arbcitsanstalt" unter
Streichung der gleichen Worte in Klasse IV 1."

Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anla ge 31.
(Drucksachen. Nr. 37.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Regelung der Diensteinkommender Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

In dem Vorberichtezu dem Haupt-Haushaltsplan für die Provinzialverwaltung für das
Rechnungsjahr 1908 ist (Seite 30) darauf hingewiesen worden, daß nach den abgegebenen
Erklärungen der zuständigen Stellen den parlamentarischen Vertretungen im Reiche und im
PreußischenStaate Vorlagen wegen andcrweiter Regelung der Gehälter der Neichsbeamtenund
der unmittelbaren preußischenStaatsbeamten zugehen werden. Vei dieser Sachlage würde die
Provinz auch an eine Prüfung des Vesoldungsplanes der RheinischenProvinzialbeamten heran¬
treten und aus dem Ergebnissedieser Prüfung die Folgen ziehen müssen. Da die im Reiche und
Staate geplanten Erhöhungen der Diensteinkommender Beamten durch Verbesserungder Gehälter
und der Wohnungsgelder schon am 1. April 1908 in Kraft treten sollen, so würden von diesem
Zeitpunkte ab auch Mittel für die Verbesserungder Diensteinkommender Provinzialbeamten in
Anspruch genommenweiden müssen.

Die Vorlagen der Reichs- und Staatsregierung bezüglich der Regelung der Dienst¬
einkommen der Reichs- und Staatsbeamten sind bis jetzt noch nicht bekannt geworden,und es ist
deshalb auch noch nicht möglich gewesen, eine Prüfung des Besoldungsplanes der Provinzial-
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beamten eintreten m lassen und eine Vorlage an den Provinziallandtag wegen der Regelung der
G M^ ^ «eN bisher die Diensteinkommen der Staatsbeamten doch

imme^n als Maßstab für'die Regelung der
Provin dienten, wobei daran festgehaltenwurde, daß die ^"^
einkommen mindestensden entsprechenden Klassender Staatsbeamten ^

Es wird demnach erst möglich werden, die Neuregelung der Diensteinkommender

Provinzi^eamten vom 1. April 1909 ab eintreten zu lassen Da
den Teuerungsverhaltnissen,welche den Anstoß für die GeMsve^
gaben, in gleicher Weife betroffen werden wie die Reichs- uud
der Lage begründet, ihnen für das Rechnungsjahr 1908, während dessen d.e Rechs- und SW s-
beamten schon das neu geregelteDiensteinkommenbeziehenwerden, emeu

Es dürfte dies umfomehrder Billigkeit entsprechen, ^ das Rech un « ^^
teuern Lebensverhältnissenschon im Jahre 190? durch Wahrung on Teuerung^ula en an
ihre Beamten Rechnung getragen haben, während den Provmzmlbam en,

zur Verfügung gestellt waren, Zulagen nicht gewährt werden k «^ NM u^rwah
darf gelassen werden, daß auch die meisten Stadt- und viele "gem ^
1907 au ihre Beamten entwederTeuerungszulagen gewährt oder eme Neuregelungder Gehalter

die Gewährung einer Zulage an ^ P«^—
für das Jahr 1908 als in den Verhältnissen begründet wohl mcht ° "ehM ^
handelt es sich noch um die Ermittelung eines Maßstabes nach «^M' « "lll.gung einzutreten
haben wür e, und um die Prüfung, welche Beamtenklassenzu beruht n smd

-ln Öfterer Beziehunqkommt in Betracht, daß es stch nur um eine einmalige ^uweno mg

an die Beamw^ insbesondereder in ^M ^
dieser Beamten in keiner Weise präjudizieren darf. Der Maßwb '"uß",o aus beste e n

Ordnungen gefunden «erden. Als folcher "M sch der Steige tz, ^ ^^
Besoldungsplan für die NheinifchenProvinzialbeamen fur das Ducken den mMe
NeämtenNassenvorschreibt. Nach den geltenden Besoldungbeswnnm ge ^ " d,e Bwm
zunächst wieder am 1. April 1909 auf, es w.rd vorgeschlagen, u m B r„ch komm

Beamten für das Rechnungsjahr1908 den Steigemngs^
einmaligen Zuwendung mit den nachher anzugebenden Maßten 3^
Raten wie das Gehalt zahleu zu lassen. W «nd "tt " ,
künftigenBefoldnngsplcmsin keiner Hinsicht vorgegriffen nn e st w°hl mcht z ^ .^
dieser künfti e Besoldungsplan geringereSteigesätze enthalttn « d. « ^ M ^
die zu berücksichtigendenBeamtenklassen zwar wird die
beschränken haben, welche eine bestmmte Gehal s öhe mcht üb^ ^ n müssen. Als
Zuwendung sich innerhalb dieser Grenze ze nach der H°ye oes^ ^ ^ ^ ^ int es

Grenze scheint nach Lage der Verhältnisse^ betrag v ' «^^ ^ ^'^ «un¬
richtig, die Zuwendung nicht weiter als auf b« «" ^ ^, Gehalt den Betrag
lehnen. Wenn auch die Oberbeamen ,«nd di °ns gen Ma ten ^ ^

von 4000 M. übersteigt, v°n der Emw^ ^^ . ^ ^^

V zu:r« 3 w2:?Um wen b3: .ezüge d'och den Eintritt einer Rotlage
von vornherein als ausgeschlossen erscheinen lassen.
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Es wird demgemäßvorgeschlagen:
den Provinzialbeamten der DienstklassenIV, V und VI, sofern sie nicht mehr als
4000 M. Iahresgehalt beziehen, für das Rechnungsjahr 1908 den ihnen nach dem
Besoldungsplan zukommenden mittleren Steigesatz als einmalige Zuwendung mit der
Maßgabe zu gewähren, daß
») die Beamten mit einem derzeitigenGehalte von 2500 M, und weniger diesen

Steigesatz in vollem Umfange,
d) die Beamten mit einem höheren Gehalte bis zu 3000 M. einschließlich 75"/«

des Steigesatzes,
«) die Beamten mit höherem Gehalte bis zu einschließlich 4000 M. 50«/« des

Steigesatzeserhalten.
Angestelltein nicht etatsmäßigen Stellen, deren Gehalt bezw. Vergütung

nach festen Normen geregelt ist, erhalten mit den angegebenenEinschränkungenden
Steigesatz als einmalige Zuwendung, der für ihr Aufrücken bestimmtist.

Das Gehalt bezw. die Vergütung für 1908 und diese einmalige Zuwendung
dürfen bei dem einzelnenBeamten den Höchstgehaltssatzder betreffendenBesoldungs-
klasse nicht übersteigen, auch finden die für das Auftückenin eine höhere Gehaltsstufe
geltenden Grundsätze— § 3 der Bestimmungen über die Besoldung der Provinzial¬
beamten — auf die in Rede stehende Zuwendung Anwendung.

Die sich aus der Ausführung dieses Vorschlages ergebende Ausgabe, soweit sie den
Haupt-Haushaltsplan direkt trifft und, da sie in diesen nicht aufgenommenist, aus dem Mehr¬
ertrage aus der Provinzialsteuer zu decken wäre, ist auf den Betrag von rund 70 000 M. berechnet.
Die entsprechenden Ausgaben, welche nach dem Vorschlagefür die bei der Lcmdes-Versicherungs-
anstalt (rund 27 000 M.), bei den Schiedsgerichtenfür Arbeiterversicherung(rund 5500 M.), bei
der Rheinischen landwirtschaftlichenNerufsgenoffenschaft(rund 5200 M.), bei der Provinzial-
Feuerversichemngsanstalt(rund 12 600 M.) und bei der Landesbank(rund 8500 M.) beschäftigten
Beamten zu zahlen sein würden, würden von diesen Anstalten aus ihren Fonds zu bestreitensein.

Von der im Reiche und Staate geplanten anderweiten Regelung der Diensteinkommen
der Reichs- und Staatsbeamten ist soviel schon bestimmt bekannt geworden, daß diese nicht nur
eine Veränderung in der Gehaltsordnung für diese Beamten, sondern daneben hergehendauch eine
andere Gestaltung der Wohnungsgelder bringen wird. Letzteres entspricht auch wiederholten
Resolutionen, die von den Volksvertretungen an die Staatsregierung gerichtet sind. Nun ist der
Wohnungsgeldzuschußder Provinzialbeamten stets sowohl in den Geldsätzen als auch in der
Einteilung der Ortsklassenden Festsetzungen für die Reichs» und Staatsbeamten entsprechend geregelt
gewesen. Noch der 47. Rheinische Provinziallandtag hat in seinem Beschlusse vom 13. März 190?
den Wohnungsgeldzuschußder Provinzialbeamten der Dienstklasse VI auf dieselbenSätze erhöht,
wie er durch das PreußischeGesetz vom 4, April 1906 für dieselben Klassen der unmitelbaren
Staatsbeamten festgesetztwar, und zwar, damit die betreffendenProvinzialbeamten nicht pekuniär
schlechter stehen sollten, mit rückwirkender Kraft vom 1. April 1906 ab.

Der § 6 der Nestimmungenüber die Besoldungender Provinzialbeamten der Rheinprovinz
setzt zwar die Geldsätze des Wohnungsgeldzuschusses fest, es ist aber in § 7 angeordnet, daß die Stellung
der Orte in den verschiedenen Servisklassen sich nach den für die unmittelbaren Staatsbeamten
geltenden Bestimmungen zu richten hat. Wenn nun, wie verlautbar wird, das Reich und der
Staat die bisherige Einteilung der Orte in Servisklassen aufgeben und eine andere Einteilung der
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Orte in eine größere Zahl v°n Klassen schaffen, dann sind d.e Vorschnftenm § 6 «nd § 7 d
erwähnten Bestimmungen nicht mehr anwendbar und es muß "^ ben Fall ß ne a^
Regelung des Wohnungsgeldzuschusses im Staate platzgreift,die m den Besoldungsbest'mmuugen
der Provinz entstehende Lücke ausgefüllt werden. < »» > <

F rner ist zu erwägen, daß im § 6 des Reglements über die Versetzung der Provmzm -

beamten in den Ru estaud 'der'Rheinprovinz bestimmtist daß bei der ^st e^g es Pension^
fähigen Diensteinkommensder Provinzialbeamten die Anrechnungdes ffchn« geldzuM e '^
den für die «Mittelbaren Staatsbeamten geltenden Bestimmungenzu erfolgen h" '/" ve Mew«
Klaf en von Provinzialbeamten, welche im Geuufse von Wohnungsgeldzuchuß steh«, wn al^
bei einer Nemegeluug der Wohuungsgelder für die unmittelbaren
rechnung dieser Wohnungsgelder bei der Ermittelung des peustonsfahlgeuDienstemlommens, m
Gesetze zu treffendenBestimmungenohne weiteres Anwendungzu finden haben.

Mit Rücksicht hierauf glaubt der Provinzialaus chutz den Provmzmllandtag um die M-

Bezug von Wohnungsgeldznschuß 5^ ^
dasjen ge Wohnun sgeld schon für das Rechnungsjahr 1908 zahlen zu durf^ w H n^
Wer Regelung an die unmittelbaren Staatsbeamten in den ^
za lung kommt und zwar von dem Zeitpunkt ab, wo diese letztere AuMMu^
Höhe der durch diese Bewilligung entstehenden außeretatsmKgen Ausgabe steht n°ch mcht fest, da,
wie schon erwähnt, die Gesetzesvorlage in ihren Einzelheitenzurze.t noch mcht bekannt lst.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich demgemäßden Antrag zu stellen:
Der Provimiallandtaq wolle den Provinzialausschußermächtigen,

Klassen der unmittelbaren Staatsbeamten ^^nden Gese u er ^
3. die durch die Beschlüsse zu 1 und 2 entstehendeMehrausgabe aus dem Mehr

ertrage der Provinzialsteuer zu bestreuen."
Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gumnich,
Vorsitzender.

Dr. von Renners,
Landeshauptmann.

38
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Anlage 32.
(Drucksachen.Nr. 38,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausfchusses,

betreffend

Genehmigungdes Ankaufs des Grundstücks Friedrichstraße74 zu Düsseldorf durch
die Provinzial-Feuerversicherungsanstlllt der Rheinprovinz.

Die Geschäfte der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinz haben sich in
letzter Zeit außerordentlichvermehrt.

Das Versicherungskapital, welches Ende 1906 rund 4198 Millionen Mark betrug,
ist bis Ende 1907 auf rund 4500 Millionen Mark, also um rund 302 Millionen Mark in
einem Jahre oder um rund 825000 M. täglich durchschnittlichgestiegen, ein Zuwachs, der
seit Bestehen der Anstalt noch nicht annähernd erreicht worden ist.

Die Zahl der Versicherungen, welche Ende 1906: 594901 betrug, ist bis Ende
190? auf 608369, also um 13468 in einem Jahre oder um 3? täglich durchschnittlich
gestiegen.

Die Beiträge, welche Ende 1906: 5829793,50 M. betrugen, sind bis Ende 1907 auf
6141692,47 M., alfo um 311898,9? M. in einem Jahre oder um 853 M. täglich durch¬
schnittlichgestiegen. —

Infolge dieser ungewöhnlichenArbeitsvermehrung sind die Räume des Dienstgebäudes
Friedrichstraße 70/72 so beengt, daß es nur mit den größten Schwierigkeitenin letzter Zeit noch
gelungen ist, den Dienst ordnungsmäßig durchzuführen.

Da bot sich unerwartet Gelegenheit, das nach Süden unmittelbar anstoßendeGrundstück
Nr. 74, Friedrichstraße, in welchem jetzt ein Restaurant betrieben wird, zu einem Preise von
113000 M. käuflich zu erwerben. Weil aber Eile dringend geboten war, hat das Kuratorium
der Anstalt den Direktor ermächtigt,den Kauf alsbald abzuschließen.

Der Erwerb ist für die Anstalt in jeder Richtung vorteilhaft. Das Grundstück hat eine
Front von 10 Meter und eine Tiefe von 60 Meter -- rund 600 Quadratmeter; diese ganze
Tiefe kann wegen des vorgelagertenAnstaltsgartens mit einem durchgehenden Flügel bebaut werden,
an den dann in späteren Zeiten nötigenfalls wieder im rechten Winkel, ein Seiteuflügel in den
Anstaltsgarten angefügt werden kann, so daß die Anstalt auf lange Zeit hinaus sich nach Bedürfnis
auf eigenemTerrain auszudehnen in der Lage sein wird.

Nach eingeholten Taxen ist der Kaufpreis unter diesen Umständendurchaus angemessen. -^
Da die Anstalt für 1907 einen reinen Ueberfchuß von mindestens 1600000 M

(der genaue Abschlußist noch nicht vorhanden) erzielen wird, so kann der Kaufpreis unbedenklich
sogleich voll daraus gedecktwerden. —
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Nach § 9 Nr. 4 des Anstaltsreglementsbedarf der Ankauf eines Grundstücksseitens der
Anstalt der Genehmigungdes Provinziallandtages. wenn der Kaufpreis 10000 M. übersteigt.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demnach zu beantragen:
„Der Provinziallcmdtag wolle den Ankauf des Grundstücks Friedrichstrahe 74 zu
Düsseldorf für die der Rheinpruvinz zu dem
Kaufpreisevon 113000 M. aus deu Uebcrschüsscnder Anstalt für 1907 genehmigen."

Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

(Drucksachen, Nr. 12.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtages (Ständefonds).

Der zur Verfügung stehende Betrag setzt sich zusammenwie folgt: ^ ^ ^ ^
1. Bestand aus dem Vorjahr .......... lonnnn —
2. In den Haushaltsplan für 1908 sind eingesetzt..... ^"""" "

3. An Zinsen aus rentbar angelegtenBeständen werden voraus- ^^ ^
sichtlich eingehen .........- '^', ' '„'

4. der im Vorjahr für die Instandsetzungder alten Schloßkapelle

bei der Burg Bürresheim bewilligte Betrag wird mcht zur ^^ ^
Verwendungkommen .......... ' -M^iZ^MT^H

Zu Ziffer 4 vorstehender Aufstellungwird bemerkt, daß die BewMgmm,im vorigm Jahr-

unter der Bedin nng erfolgt ist. daß Maßnahmen ^ffen werde^ ^7 ß "
Publikum dauernd zugänglichzu halten. , Me w"t^
Erfüllnng dieser Bedingung unmöglich'h "sbew°^^stellt worden, daß nach der Lage der Kapelle dem Eigentum mcht °ug n

gutzuschreiben.
38»
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Von dem verfügbarenBetrage von 135 113 M. 69 Pf. sind durch frühere Beschlüsse festgelegt:
1. die fortlanfende Beihilfe für die Herstellung des historischen Atlas der

Rheinpruvinz — Ziffer H. 2 der Zusammenstellung....... 3 000 M.
2. die IV. Rate der für die Wiederherstellung des Wetzlarer Domes

bewilligtenBeihilfe — Ziffer L. 7 der Zusammenstellung.....20000 „
3. die II. uud letzte Rate der für den weiterenAusbau des Schlosses Burg

a. d. Wnpper bewilligtenBeihilfe — Ziffer ^. 4 der Zusammenstellung 12 500 „
4. Für die Banleitung bei Ausführung der unterstützten Arbeiten — Ziffer

^. 3 der Zusammenstellung .............. 3 000 „
5. Die Kosten der Denkmälerstatistik- Ziffer ^. 1 der Zusammenstellung 22 000 ..

6 0 500 N

Es bleiben also für Neubewilligungeuverfügbar135 113,69 — 60 500 - 74 613 M. 69 Pf.
Hierzu werden folgendeVorschlage gemacht:

1. Es hat sich ergeben, daß der für die Kosten der Denkmälcrstatistikein¬
gestellte Betrag von 22 000 M. zurzeit nicht ausreicht. Das hat seinen
Grund einmal darin, daß aus diesem Betrag bisher die Gehälter des
Direktors und des Assistenten des Denkmälerarchivsgezahlt wurden. Hier
ist Abhilfe dadurch geschaffen, daß im Haushaltsplan für Kunst- und Wis¬
senschaftvorgeschlagen ist, diese Kosten auf den Haushaltsplan zu übernehmen.
Aber auch dann wird der Betrag in den nächsten Jahren nicht reichen, weil
zurzeit die Fertigstellungder Bande der „Kunstdenkmälerder Rheinprovinz"
in der Ausführung begriffensind, welche die Stadt Cüln betreffen. Hier ent¬
stehen sehr große Aufnahmekosten, nnd auch die Drucktosten der umfangreichen
und reich illustrierten Arbeit werden bedeutendsein. Allerdings wird man
für spater aus diesen Bänden auch große Einnahmen erwarten dürfen.
Es wird deshalb vorgeschlagen, für die nächsten Jahre für die Kosten der
Deukmälerstatistik...................3 000 M-
mehr einzusetzen.

Sodann wird im Laufe des Jahres 1908 der Umzug des Denkmäler¬
archivs in die beim Proviuzialmnscumneuerbnutcn Räume zu bewerkstelligen
sein. Dabei wird es erforderlich,mehrere Schränke und fuustige Mobilicu,
welche die Benutzung des Archivs ermöglichen,nen zu beschaffeu und die
neuen Ränme entsprechend anszustattcu. Es wird gebeten, hierfür eincu
Kredit iu Höhe von..................3 000 M.
zur Verfügung zu stellen.

2. Der vorige Provinziallandtag hat für die Abformung der Igelcr Säule
einen Betrag von 10000 M. bewilligt. Die Abformung hat mit gutem
Erfolg stattgefunden. Es handelt sich jetzt darum, die Säule zur Auf¬
stellung zu bringen. Durch Aufstellung eines Probegerüstes ist festgestellt,
daß es zweckmäßig ist, die Säule im Hof des Museums aufzubaueu.
Hier ist genügenderRaum vorhanden uud es bietet sich Gelegenheit, die
im Museum vorhandenenTeile römischerGrabdenkmäler mit dem voll¬
ständigenDenkmal iu Vergleichzu setzen. Abgüsse des Reliefs sullcu an
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den Wänden des Museums Aufstellung finden. Diese Arbeiten erfordern
einen Kostenaufwandvon 9300 M. Da von dem im Vorjahr bewilligten
Betrage noch 1800 M. verfügbar sind, wird vorgeschlagen, hier als letzte
Rate weitere .................... 7 500 M.
zu bewilligcu.

3. Sodanu sind in der Zusammenstellungunter 6 und 8 — 25 für eine
Reihe von Kunstdenkmälern Beihilfen, die in den abgedruckten Gutachten
näher erläutert sind, vorgeschlagen im Gesamtbetragvon ...... 60 300 M.

Damit ist der zur Verfügnng stehende Betrag bis auf eiueu kleinen Nest erschöpft.
Die Denkmalpflege-Kommission hat die Antrage geprüft und empfohlen.
Der Provinzialansschußbeehrt sich zu beantragen:

„Provinzillllandtllg wolle
-r) die vom vorigen Provinziallandtag für die Wiederherstellungder Schlußkapellebei

der Burg Bürrcsheim bewilligte Beihilfe im Betrage von «000 M. zurückziehen,
d) die in der anliegendenZusammenstellungunter Nr. 1 — 25 vurgefchlngenen Bei¬

hilfen ans dem Dispositionsfondsdes Provinziallandtages(Ständcfonds) bewilligen."
Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der Provinzialansschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
«orsitzcndcr. Landeshauptmann.

Zusammenstellungder Antrage
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Nr.

3.

4.

>>,

6.

7.

«,

9.

10.

11.

12.

Zusammen
der Anträge auf Bewilligungvon Beihilfenaus dem

Gemeinde,

Kreis

Burg,
Kreis Lennep

Wetzlar,
Kreis Wetzlar.

Xanten,
Kreis Moers.

Refrath,
Kreis Mülheim

a. Rhein.
St. Vith,

Kreis Malmedy.
Hons,

Kreis Neuß.
Niedertllstenholz,
Kreis Rheinbach.

Gegenstand des Antrages

^. Jür verschiedeneAngelegenheiten.
«,) Weiterbewilligungder Kostender Denkmälerstatistik.

d) Für den Umzug des Denkmälerarchivsin die neuen Räume.

Weitergewährungder fortlaufendenBeihilfe zu den Kosten der Herstellung
des historischen Atlas der Rheinprovinz— vergl. Anlage 1.

Für die Bauleitung bei Ausführung der unterstütztenArbeiten.

Weiterer Ausbau des SchlossesBurg a. d. Wupper.

Aufstellungdes Abgussesder Igeler Säule.

Erwerbung von Aufnahmender Kgl. Meßbildanstalt für das Denkmälerarchiv
der Rheinprovinz— vgl. Anlage 2.

Summe ^

«. Jür die Oryaltung einzelner KunftdenKmäler.

Wiederherstellungdes Domes in Wetzlar.

Instandsetzungdes Clever Tores und Herrichtungdes Inneren — vgl. Anlage3-

Wiederherstellungder alten Pfarrkirchein Refrath — vgl. Anlage 4.

Wiederherstellungder katholischen Pfarrkirchein St. Vith - vgl. Anlage 5-

Wiederherstellungder Stadtbefestigungvon Zons — vgl. Anlage 6.

Instandsetzungder romanischen Kapelle zu Niederkastenholz — vgl. Anlage?>

Zu übertragen

Anlagen zu den Sitz»mgsprotoMem^Nr^33.
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stellung
Dispositionsfondsdes Provinziallandtags(Ständefonds).

Ver¬
anschlagte
Gesamt¬
kosten

1500

1000 000

5 000

4 200

170 000

45 000

1600

Beantragte
Beihilfe

3 000

3 000

12 500

750

100 000

2 500

2 700

20 000

5000

1000

Vorschlag

25 000
3 000

3 000

3 000

12 500

7 500

750

54 750

20 000

2500

2 700

4000

5 000

1000

35200

Bemerkungen.

Als zweite Rate der U°m 47. Provinziallandtag bewilligten Beihilfe

Nie andere Hälfte der Kosten ist «°n der Staatsregierung zur Verfügung
gestellt.

Als vierte Rate der bewilligten, in fünf Raten zahlbaren Beihilfe von
100000 M.

Der 46. Provinziallandtag hat für die Wiederherstellung des Clever Tores
5000 M. bewilligt.

^> >>».. ^i^?n «weck bat der Prouinzialauslchuß in der Sitzung vom
^3. IM 1W1 bkreits M)0 Vt. und der 43. Provinziallandtag 4000 M.

bewilligt.
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Nr,
Gemeinde,

Kreis

13. > Heumar,
Kreis Mülheim

a. Rhein.

14. ! St. Goar,
Kreis St, Goar.

15. Kirchdaun,
Kreis Ahrweiler.

l«. Marieuhagen,
Kreis Gummcrs^

buch.

l?. Bürrig,
Kreis Solingen.

18. Münstereifel,
Kreis Rheinbach.

19. Schleidweiler,
Kreis Trier-Land.

20. Carden,
Kreis Cochem.

21. Reinhllldstein,
Kreis Malmedy.

22. Hülth,
Kreis Culn-Land.

23. Naubach,
Kreis Neuwied.

24. Kylllmlg,
Kreis Bitburg.

25. Bucharas»,
Kreis St. Goar.

Uebeitrag

Wiederherstellungdes romanischenKirchturmsi» Heumar — vgl. Anlage 8.

Wiederherstellungder ehemaligen Stiftskirche,jetzigen evangelischenPfarrkirche
iu St. Goar im Innern und Instandsetzungder Ausmalung der Kirche
— vgl. Anlage 9.

Wiederherstellungder katholische«Pfarrkirchein Kirchdaun— vgl. Anlage10.

Instandsetzungder frühgotifchen Malereien im Chor der evangelischen Kirche
zu Maricnhllgcn — vgl. Anlage 11.

Wiederherstellungdes romanischenGlockentnrmesder katholischen Pfarrkirche
in Bürrig — vgl. Anlage 12.

Fortsetzungder Wiederherstellungder Stadtbefestigungvon Münstereifel —
vgl. Anlage 13.

Instandsetzungder katholischenPfarrkirchein Schleidweiler— vgl. Anlage14-

Wiederherstellungder evangelischen Kapelle in Larden — vgl. Anlage 15.

Instandsetzungder Burgruine Reinhardstcin— vgl. Anlage 16.

Wiederherstellungder katholischen Pfarrkirchezu Hürth — vgl. Anlage 17-

Wiederherstellung der evangelischenPfarrkirchein Raubach — vgl. Anlage 18-

Instandsetzungdes romanischenBurgturms zu Kyllburg — vgl. Anlage 19-

Wiederherstellungder Stadtbefestigungvon Bacharach— vgl. Anlage 20.

Summe V
Dazu Summe 4

Zusammen
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Ver¬
anschlagte
Gesamt¬

losten

2 700

5 000

38 000

6 000

5 700

19 000

10 600

4 500

4 600

22 000

7 000

2 500

100000

Beantragte
Beihilfe

1400

2 500

3 500

6 000

5 700

11000

1000

1500-2000!

4 000

4000

2 000

1200

20 000

35 200
1400

2 500

Bemerkungen.

3 500

3 500

3 500

11000

1000

1500

2 000

4 000

2 000

1200

8 000

80300
54 750

135050

Der 37. Provinziallandtag bewilligtefür die Instandsetzungder Kirche
im Aeußern 10000 M., der 38. Probinziallandtag 7500 M. Zur
Wiederherstellungder Grabdenkmälerder Hessischen Landgrafenin der
Stiftskirche hat der 41. Provinziallandtageine Beihilfevon 1000 M.
bewilligt.

Für die Wiederherstellung im Innern und Instandfetzung der Wand¬
malereienwurden durch den 47. Provinziallaudtag6500 M. bewilligt.

Der 47 . Provinziallandtagha. für den gleichen Zweck 10000 M. bewilligt.

Der Provinzialausfchußhat iu der Sitzung«°m 21. Juli 1903 für den
gleichen Zweck300 M, bew'lNgt.

Als erste Rate.

30
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Gutachtliche Aeußerungen
des

stellvertretendenProvinzialkonservatorsder Rheinprovinz

zu den

Beihilfeantriigengegen den Dispositionsfondsdes Provinziallandtags
(Ständefonds).

Anlag e 1.
Zu Nr. 2 der Zusammenstellung.

Cöln, den 30. Oktober 1907.
Ew. Hochwohlgeborengestatte ich mir im Namen des Vorstandes der Gesellschaftfür

RheinischeGefchichtslundeden Antrag ganz ergebenst zu unterbreiten, die Provinzialverwaltung
wolle beim nächsten Provinziallandtage die Weiterbcwilligungder jährlichenBeihilfe von 3000 M.
zu den Kosten für die Herausgabe des GeschichtlichenAtlas der Rheinprovinz geneigtest befürworten.

Das Unternehmen des Geschichtlichen Atlas ist dank der Rührigkeit unseres ständigen
Mitarbeiters Herrn Dr. Fabricius in erfreulichemFortschritt begriffen. Vor einiger Zeit ist das
Manuskript zum Erläuterungsbande für die kirchlichen Karten vom Verfafser fertiggestelltund von
Seiten des Vorstandes der Druckereiübergeben worden; bei dem Umfang dieses Bandes und der
Schwierigkeitder Korrektur wird die Drucklegungfreilich längere Zeit in Anspruchnehmen. Mit
der Fertigstellung dieses Bandes wird die Rheinprovinz aber ein sehr wertvolles topographisches
Nachschlagewerk besitzen,das die mittelalterlicheund die bereits veröffentlichteneuzeitliche Kirchen¬
karte erst wirklich der Benutzung erschließt, und dessen Fehlen bisher sich bei wissenschaftlichen
Arbeiten empfindlichfühlbar machte.

Ebenfo ist die mittelalterlicheKirchenkarte,für welche der Maßstab 1 : 500 000 gewählt
worden ist, in den Händen des Lithographen. Diese Karte wird das ganze Gebiet der heutigen
Rheinprovinz um das Jahr 1300 in einem Blatt darstellen, während die neuzeitliche Kirchenkarte
(um das Jahr 1610) in vier Blättern ausgeführt worden ist. Um bei dem verhältnismäßig
kleinen Maßstabe, der aber für die Darstellung der Verhältnisse der älteren Zeit als ausreichend
erscheint,die nötige Deutlichkeitzu wahren, werden nur die alten Diözesen-, Archidiakonats-und
Dekanatsgrenzen, sowie sämtliche Pfarr- und Kapellenorte in diese Karte eingetragen werden.
Diese Beschränkung,welche für die Lesbarkeitder Karte sehr wesentlich ist, konnte um so unbe¬
denklicher vorgenommenweiden, als für alle übrigen Einzelheiten die Karte von 1610 eingehenden
Aufschluß erteilt, da sie im doppelt so großen Maßstab 1 : 250 000 hergestelltist.

Die Unkosten des Atlas-Unternehmens haben im vorigen Jahre nicht ganz den Betrag
von 4000 M. erreicht, wovon 3000 M. durch den Beitrag der Provinz, 300 M. durch den
Verkauf im Buchhandel gedeckt sind. Die bisherige Gesamtausgabe hat 82—83 000 M. betragen.
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Von dieser Summe hat die Provinz 53 000 M. getragen,9600 M. sind durch den Verkauf wieder
eingekommen.Nund 20 000 M. hat die Gesellschaft also aus ihren eigenen Mitteln zugeschossen.
Aber diese Summe wird sich bald beträchtlich erhöhen; denn der Gesellschaft stehen in den nächsten
Jahren bedeuteudeZahlungen für den Atlas bevor. Einmal hat der Vorstand beschlossen,die
Remuneration unseres ständigen Mitarbeiters, des Herrn Dr. Fabricius, der seit 18 Jahren "' Dmiste
des Unternehmens steht, in Anbetrachtder großen Verdienste, die er sich um dle wissenschaftliche
Ausführung des Atlas erworben hat. und zugleich unter Berücksichtigung seiner persönlichen Ver¬
haltnisse auf 2500 M. zu erhöhen. Sodann werden schon im nächsten Jahre größere Zahlungen
f'ir den Stich der Kirchenkarte fällig werden, dazu voraussichtlich auch eine Abschlagszahlungfür
die kostspielige Drucklegungdes Erläuterungsbandes. «^ ^ 5

Der Vorstand unserer Gesellschaft giebt sich daher der zuversichtlichenHoffnung hin, daß
die Proviuzialverwllltung das einzigartige, vorbildliche Atlasunternehmen unserer Provmz auch
weiterhin in Ihre Obhut zu uehmeu und den Antrag auf Weitergewährung der bisherigen
Unterstützungvon 3000 M. beim Provinziallcmdtagezu unterstützengeneigt sein werde.

An den Landeshcmpmannder Rheinprovinz In ausgezeichneter Hochachtung
Herrn Dr. v. Renvers Hansen,

Königl. Rcgicrungs-Präsideuten a. D. Vorsitzender.
Hochwohlgeboren

Düsseldorf.

Anlage 2.

Zu Nr. 6 der Zusammenstellung.

Erwerbung von Aufnahmen der Königl. MejManstalt für das Tenlmälerarchiv
der Nheiuprovinz.

Die unter Leitung des GeheimratesProfessor vi, Meydenbauerstehende Königlich Preußische
Meßbildanstalt hat in den letzten drei Jahrzehnten im Bereich der Monarchie
"°" Aufnahmen alter Bauwerke hergestellt,die nicht nur durch Klarheit und Exaktheit,s°"dern auch
durch die Größe des Formates von den landesüblichenPhotographien ^ auszeichnen ^r d.e
Arbeitender Denkmäler-Iuventarisationund der Denkmalpflegehmideltes sich h>« « "« nwaus
wertvolles mustergültiges Material, das uicht wohl entbehrt werden kann. ^'' «cknnung d«
Bedeutung dieser Aufuahmen stud die Provinzialverwaltung ebenso «" " ^^
regierung frühe schon zweimal mit etwa 4000 M. eintreten, um d.e Meßb.l r ^ d « Ber ch

d« Rheins iuz stand g für das Denkmäler-Archiv der Nheinprov.nz^ beschaffn. ^
Z°HI der Blätter haben aber die bewilligtenSummen
Regierungsbezirke evorzugen muffen, in denen die P^Gen M^
DenkmälerHwentars und ebenso der Denkmalpflege im Vordergrund standen; es stnd so vornehm¬
lich nur d>? Aufnahmen aus den RegieruugsbezirkenDüsfeldorf, Cöln und Coblenz erworben
worde" d en3 a e° RegierungsbezirkenTrier nnd Aachen fe len fast gan. Seit e.mgen
Jahren hat die Königliche Staatsregierung in überaus anerkennenswerterWeise stch bereit ge unden,
die sämtlichen neu hergestellten Aufnahmender Meßbildanstalt regelmäßigden Amtsbibliothekender
Pwvinzialkonservatorenzu überweisen.
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Es besteht naturgemäß der lebhafte Wunsch, in dem Denkmälerarchivder Rheinprovinz,
vor der Uebersiedelungin die neuen Räume das gesamte, sür die Rheinvrovinz in Betracht
kommende Abbildungsmaterial zu vereinigen. Das wird sür die Folgezeit durch das Entgegen¬
kommen der Königlichen Staatsregierung auch ermöglicht sein; es sehlen aber zur Vervollständigung
der Sammlung aus den genannten Bezirken etwa noch 500 Blätter, deren Beschaffung aus den
laufendenFonds des so rasch angewachsenen Denkmälerarchivsnicht möglich erscheint. Der Verkaufs¬
preis gegenüber den früheren höheren Preisen ist jetzt auf 3 M. pro Blatt bei der Lieferung an
öffentliche Institute herabgesetzt, so daß insgesamt 1500 M. erforderlich sein würden. Die Königliche
Staatsregicrung hat sich, wie früher so auch jetzt, bereit erklärt, von der in Frage kommenden
Summe die Hälfte mit 750 M. zu übernehmen. Ich beehre mich daher, den Betrag von ebenfalls
750 M. angelegentlichstzu erbitten damit würde die wichtige Sammluug abgeschlossen sein.

^Anlage^
Zu Nr. 8 der Zusammenstellung.

Xanten, Kreis Moer«: Clever Tor.
Die Instandsetzungdes Clever Tores zu Xanten hat bereits den 46. Provinziallandtag

beschäftigt, der im Februar 1806 die Hälfte der zu 10 000 Mark veranschlagtenKosten mit
5000 Mark bereit gestellt hat. Es handelt sich hier um die interessanteste Doppelturanlage vom
ganzen Niederrhein und die einzige, die von den zahlreichenmittelalterlichenStadtbefestigungender
kleinen niederrheinischen Städte überhaupt noch erhalten ist: ein stattlicherTurturm mit einem tiefen
Vurhofe, dessen Außentor von zwei runden Türmen nochmals flankiert ist. Das üble Geschick,das
allgemein im Anfange des 19, Jahrhunderts über alle die malerischen Stadtbefestigungen des
Niederrheins hereingebrochen ist, gibt dieser Anlage einen um so größere» Wert. Entsprechenddem
seiner Zeit aufgestelltenProjekt hat der Haupttnrm sein altes malerisches Dach mit den 4 Gcktürmchen
wieder erhalten und ebenso sind die zwei Türme des Auhentorcs wieder mit Hauben versehen worden.
Damit ist dem Stadtbilde von Xanten ein wesentliches Schmuckstück wiedergegeben. Infolge der
schon einige Jahre zurückliegenden Veranschlagungund der jetzigen höheren Baupreise, ferner infolge
einer Reihe nicht vorherzusehenderBauschädeudes im Laufe der Zeit stark mißhaudelten Turmes
hat sich eine Ueberschreituugder verfügbaren Mittel nicht vermeidenlassen. Dazu kam während
der Ausführung der Arbeiten der Wunsch, die sehr wichtige Sammlung des niederrheinischen
Altertumsvereins, die durch die letzten Ausgrabungen des Prooinzialmnsenms in und bei Xanten
noch wesentlich vermehrt wurde, und deren bisherige, an sich schon ungenügendenRaume jetzt auf
keinen Fall mehr zu einer würdigen Aufstellung der Sammlungsobjekteausreichen, in die schönen,
hellen Räume des Torbaues zu überführen. Die Kosten diefer Ueberführung werden sich ans
etwa 2500—3000 Mark belaufen. Die Denkmalpflege uimmt an dieser Sammlung ein umso
größeres Interesse, als sie wohl das bestuerwalteteLokalmuseumam gauzen Niederrhcin darstellt
und der NiederrheinifcheAltertumsvereiu stets sich mit loyalem und weisem Entgegenkommenan
den Ausgrabungen des Bonner Provinzialmuseums in Xanten beteiligt hat. Die sorgfältige
Aufbewahrungder Funde von lokalhistorischem Interesse wird hier das größere Museum in Bonn
mit seinen weiter gesteckten Zielen iu durchaus wüuschenswerter Weise entlasten. Unter diesen ganzen
Umständenwürde eine weitere Beihilfe zur Deckung der entstandenennnuermeidlichen Überschreitung
bei deu Bauarbeiten und zu der Einrichtung der Sammlnng des NiederrheinischenAltertums¬
vereins diesseits warm befürwortet werden können. Die Stadt Xanten ist bereit, an den noch
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erforderlichen Kosten in der Höhe von 5000 Mark ebenso wie f'^^ ^ w Hä^te zu be-
teiligen. Ich beehre mich daher, die Bewilligungdes Restbetragesvon 2500 Mark ans Provu.z.al^
fonds angelegentlichst in Vorschlagzu bringen.

----------"- Anla ge 4,

Zu Nr. 9 der Zusammenstellung.
Nefratl, Kreis Mittheiln ». Rhein- alte katholische Psarrluche.

In der ^U^Wns liegen verschiedenesehr ^ressmll«
denen eine besonders gnte Erhaltung dadurch beschiedengeweseu 'st d« ^ p ^ ° ^t e

starke Bevölkernngszunahmehier Ersatzbautenweitaus größeren ^ °"° /u ^
wendig umchte. Einige derselben,wie diejenigenin Knel ^ N'el r:w W
Denkmalpflege früher beschäftigt. Ihr Wert filr die jetzige Zeü beruht « ° " H Wch d ^M^^^^

sie ,nit ihren idyllischen alten Friedhöfen, inmitten der rmgsnm ^"ehm^" "^ st" ^ ^
und städtischen Vebannng wertvolle historische Zeugnisse nnd dazu ubera s « ^ sche N^
bilden. - Das in diese,, Kreis gehörige kleiue Kirchlein m Refrat ans de> 1^
steht dem Ban in Kriel am uächsteu: Eiu stmnpfer. kurzer Turn, em früher ewolb er ,mdrat sch

Chor mit einfacher Avsis uud ein kleiues flach gedecktesLaughaus Schon H ^0 ^
außer Gebrauch gekourmen. hat aber die folgendenJahrzehnte be: semer ^"^ V'sch fteuh"t u h
überstanden,bi lm Jahre 1898 ein Orkan den Turmhelm "bwe te d,e Trum ^ « as Lau
hausdach warf nnd dieses dadurch auch zerstörte. Die Bewegung
alten Kirchlei s hat besonders an Stärke zugenommeu. seitdem d:e ^ "'che V b''^
Bergisch-GladbachRe rath zu einem beliebten Ziele der S°m't°gsansflü le g^acht ^
Jahre 1907 ist es gelnngen. die weitesten Kreise für ^n ehn°ürdMN Ba u nt^^^^^^^^
Pfarrgemeinde und die ZivilgemeiudeVeusberg smd "" 'e 500 M mgetr^en. s

Cöln hat gleichfallseinen Veitrag geleistet, uud ans Prwatnnttelu n d ^ ^
bereitgestellt wordeu. Die Denkmalpflegeuimmt nicht ^m wege d ^memen W 'tg , ) ^
lichen nnd lokalen Bedeutuug ein befonderes Iutereffe au W Erhalt n. s°" " " ^
«euerdings nnter der Kalke in dem Chöre eine Folge von
hat. die unter den bislang bekannten gleichzeitigen Malereien eme ganz besondere Stelle emz

^"' Der gefahrdroheudeZustaud des Chores «^e «m "^
wendig; es schieu namentlichbedenklich, noch einen Winter darüber vergeh « ^ ^ ^^
ist im Herbste 1907 mit den verfügbaren Mitteln du «e«e ChorbedackMg^u'd ,^^ '^^
Sicherung der Chor- uud Langhausmauern für die S'lwme von ^ herzustellen.
Cs wäre erwünscht, im Fr.ihjahr 1908 die Sichermrg nu Bed^ de^ ^^ ^^,^^
Die Errichtung des Laughausdachesist die am "M dr ug^ , ^^ ^
Gesamtkosteu werdeu sich einschließlich der ,md "ch^ Werte, den
°uf etwa 4400 M. belaufen. Ber dem hohen klmstg schMUch " ^ ^^

das Bauwerk mit seineu ^n.fan^ ^^ kräftig
daß die weitestenKre.se an duser a es en ^ « " ^^. ^,^„ können, die für die Her¬
mesen haben, würde dieses nur "« d s " «s^ em ^ ^ ^^ ^^^^ ^^

stellungder Malereien erforderlichen Mütel n er yoye ^ ^^ ^^^ ^
dringend notwendigen Turmbedachuug erneu Zuschuß von ^ ^c. , ^ ,
">s Provinzialfonds bereitzustellen.
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Anlage 5.

Zu Nr. 10 der Zusammenstellung.
St. Vith, Kreis Malmedy: katholische Pfarrkirche.

Die katholische Pfarrkirche zu St. Vith ist der einzige mittelalterlicheKirchenbauauf dem
Hohen Venn, dem eine größere Bedeutung zuzusprechen ist. Wie St. Vith der bedeutendsteOrt
in diesem dünnbevölkertenLandstriche war, so überragt auch seine spätgotische,im Laufe des 15.
und Anfang des 16. Jahrhunderts allmählich ausgebaute Kirche die wenigen mitelalterlichen
Kirchen der Umgegend— ebensosehr in ihrer Größe wie in der reichen Detailbehandlung. Der
stattliche Turm ist mit einer Gliederung aus rotem Sandstein versehen, ebenso der Chor, der an
der einen Ecke über dem niedrigen Sakristeircmmeeine nach zwei Seiten sich öffnende Empore mit
reicher Maßwerkbrüstungzeigt. Das überaus malerische Bild dieses Raumes ist durch den schönen
spötgotischen Grabstein eines knieenden Ritters davor noch wesentlichverstärkt. Das Langhaus
war ein dreischiffiger Hallenbau von verhältnismäßig weiten, aber gedrückten Verhältnifseu. Ver¬
schiedene Brände haben im einzelnen den Bau und insbesonderedas Langhaus stark mitgenommen,
dessen Außenmauern bedenklichgewichen waren. Ueberdies hat die allmähliche starke Anhöhung
des Friedhofes das Langhaus immer mehr im Boden versinken lassen, so daß man zuletzt über
etwa 10 Stufen zur Kirche hinabsteigenmußte. Die stetig gewachsene Einwohnerzahl von St. Vith
machteschon seit langen Jahren einen Neubau zum dringlichenBedürfnis. Es ergab sich dabe
ziemlich von selbst die auch im Interesse der Denkmalpflege anzustrebendeLösung, Turm und
Chor als die wichtigsten und schmuckreichstenTeile zu erhalten und an Stelle des so schadhaften
Langhauses zwischen beiden hindurch ein neues großes Langhaus anzuordnen. Die Gemeinde ist
durch diesen großen Nutzbau recht stark belastet worden. Der ursprünglicheAnschlag, der schon
vor einigen Jahren aufgestelltwar, sah 120000 M, vor, von denen 90000 M. gedeckt waren;
die inzwischen gestiegenenLöhne und Materialienpreise aber bedingen eine Gesamtcmfwendung
von etwa 150 000 M, so daß die Gemeinde sich jetzt schon mit einer Anleihe von 60 000 M.
hat belasten müssen.

Nicht einbegriffen in diesen Anschlag sind die Wiederherstellungsarbeitenam Turm und
Chor. Es handelt sich hier um Arbeiten, die fast durchweg im direktenInteresse der Denkmal¬
pflege liegen. Namentlich der Turm zeigt im Mauerwerk und in der Hausteingliederung eine
Reihe von Schaden, die größtenteils durch die früheren Brände hervorgerufen worden find, und
die nach dem Abbrüchedes Langhauses als besonders groß sich erwiesen haben. Ferner ist auch
eine weitere Ausbesserung des in seiner Konstruktion stark schadhaften Turmhelmes durchaus
unrationell, und es wird eine vollständigeNeuherstellung sich nicht umgehen lassen. Weiterhin
bedarf auch der Chor einer durchgängigenInstandsetzung, insbesondereeiner Reparatur der Be¬
dachung, wenn nicht einer vollständigenNeubeschieferung, des Ersatzes zahlreichertzausteinstücke,der
Ausbesserung sämtlicher Gewölbe- und Putzflächen usw. Die Kosten hierfür belaufen sich auf
20 000 M. Die Gemeinde ist an sich gerade nicht arm, hat sich aber für den großen, dringend
notwendigenNeubau fchon auf das höchste durch freiwilligeBeiträge und hohe Umlagen belastet.
Unter diesen Umständenbeehre ich mich, zu den im Interesse der DenkmalpflegeliegendenWieder¬
herstellungsarbeitenan Turm und Chor die Bereitstellung einer Beihilfe von 4000 M. aus
Provinzialfonds angelegentlichst zu empfehlen.
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Anlage 6.
Zu Nr. 11 der Zusammenstellung.

Zons, Kreis Neuß: Stadtbefestigung.
Die um 1370 von dem Erzbischofe Dietrich von Saarwerden angelegteZollstätte Zons

ist unbestritten unter den rheinischen kleinen Ortsbefestigungennach künstlerischerDurchbildung,nach
der ganzen Erhaltung, wie auch nach den mannigfachen stimmungsvollenBildern das schönste
Beispiel. Der Reichtum an kleinen Zierbauten, an vielfacher Form der Turmcmsbildung, die
imposantenAnlagen des in der einen Ecke der etwa quadratischenAnlage gelegenenSchlosses
Friedesstrom und des an der anderen Ecke der Rheinfront liegenden Iolltores mit dem mächtigen,
im Jahre 1388 schon vollendetenTurme geben hier einen Schmuckreichtum, wie er bei keiner
anderen der vielen rheinischen Stadtbefestigungen auf so engem Raume vereinigt ist. Immer mehr
ist in den letzten Jahren das Interesse an diesem idyllischen Fleck gewachsen, und in immer weitere
Kreise — auch weit über die Grenzen der Rheinprovinzhinaus — ist der Name Zons gedrungen.
Die sorgsameund wohlüberlegteErhaltung des gesamtenBildes rechnet daher zu den vornehmsten
Aufgaben der rheinischen Denkmalpflege.

Der gesamte, etwa 1,5 Kin lange Mauerrng bedarf einer gründlichen Revision; insbesondere
sind die Wehrerker, von denen einzelne noch in den letzten Jahren zum Teil abgestürztsind, einer
Sicherung sehr bedürftig. Die Arbeiten an dem Zollturm, dessen Instandsetzungbei der dauernden
Gefährdung der Umgebung durch abstürzende kleinere Steine dringlichst geboten war, sind im
Rahmen des Kostenanschlages bereits ausgeführt worden. Es handelt sich durchweg — wie der
ganze Charakter von Zons das von vornherein verlangt — ausschließlich um die Sicherung des
Vorhandenen, damit das reizende Idyll so wenig als eben möglich, tangiert wird.

Schon im Jahre 1901 war für eine vorläufige recht dringliche Reparatur der Krone der
Nordmauer aus Provinzialmitteln der Betrag von 1000 M. bewilligt worden, und dann wieder
hat der 43. Provinziallandtag im Jahre 1903 mit Rücksicht auf die bevorstehende generelle Wieder¬
herstellungder Stadtbefestigung von Zons die Summe von 4000 M. bereitgestellt,um überhaupt
die Arbeiten in Fluh zu bringen. Diese größere Bewilligung war schon damals nur als eine
vorläufige angesehenworden und erfolgte unter der Voraussetzungder Beteiligung der Königlichen
Staatsregierung an den Arbeiten. Das bald darauf auftauchendeProjekt einer Eindeichungdes
noch im Hochwassergebiet liegendenStädtchens, auf deren Ausführung von der Königlichen Staats¬
regierung ganz besondererWert gelegt wurde, hat dann eine baldige Inangriffnahme der Arbeiten
nicht ermöglichenlassen, sondern es kam zunächst noch zu weitgehende«Verhandlungen, die vor
allem auch eine Verständigung zwischen den Forderungen der Denkmalpflege und den Erfordernissen
einer sachgemäßen Eindeichungzu vermitteln hatten. Es ergab sich die Unmöglichkeit,beide Projekte
voneinanderzu scheiden. Insbesondere schien eine Eindeichung der Rheinfront durch einen besonderen '
Wall so verderblichfür das ganze Ortsbild, daß hiervon abzusehen war und der Schutz gegen
Hochwassergefahr hier im beiderseitigen Interesse nur durch eine Verstärkungder vorhandenen alten
Stadtmauer durch Hinterstampfen eines Betonkerns möglich erschien. Infolgedessen sind auch die
gesamten,im Interesse der Eindeichung wie der Erhaltung liegenden Arbeiten zusammen veranschlagt
worden. Dieser Anschlagbeläuft sich auf etwa 45 700 M., wovon etwa 1600 M. auf die Instand-
setzungsarbeitenan den alten Bauteilen entfallen. Einbegriffen in diefen Betrag sind die not¬
wendigstenSicherungsarbeitenan der Burg, deren Kosten der Eigentümer übernimmt, und ebenso
die schon ausgeführten Arbeiten an dem im Besitze der katholischen Kirchengemeindebefindlichen
Zollturm. Es ist im Jahre 1906 von der Königlichen Staatsregierung zu den gesamtenArbeiten
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der Betrag von 16200 M. bereitgestellt worden. Die Gemeinde Ions hat sich durch eine
Bewilligung von 10000 M., die gleichmäßig für beide Arbeiten bereitgestelltwurden, auf da«
Höchste angespannt. Ebenso sind auch der Kreis Neuß und die Kirchengemeinde nach der Maßgabe
ihrer Leistungsfähigkeitmit Beiträgen eingetreten. Im vollständigen Durchführung der Arbeiten
fehlt von der Anschlagsumme jetzt noch der Betrag von 5000 M. Ich beehre mich, die Bewilligung
dieser Summe zur dauernden und vollständigen Sicherung der ganzen Anlage angelegentlichst
zu empfehlen.

Anlage 7.
Zu Nr. 12 der Zusammenstellung.

Niederlllstenholz,Kreis Rheinbach:katholische Kapelle.
In dem Dörfchen Niederkastenholz, das ein alter Besitz und später eine reichsfreie

Herrschaftder Abtei Cornelimünsterwar, besteht neben den Vurggebäudenals ältestes Denkmal eine
kleine romanische Kapelle. Das äußerlich ziemlichunscheinbare Bauwerk gehört in seinem ganzen
Umfange noch dem 12. bis 13, Jahrhundert an; es hat nur im 17. Jahrhundert einmal eine
umfangreichereReparatur erfahren. Damals wurde ein einheitliches Schlcppdachüber allen drei
Schissenangebracht und der mit seinem fchweren hölzernenUnterbau in das Mittelschiff hinunter-
reichende Dachreiter erbaut. Ein besonderes kunstgeschichtlichesInteresse kann diese Anlage aber
deshalb beanspruchen,weil sie in sehr seltener und auffälliger Weise beweist, wie in romanischer
Zeit der Typus der großen, dreischiffigen, flachgedecktenBasilika auch, wie hier in Niederkastenholz,
in außerordentlichgeringen, fast spielerischenAbmessungen reproduziert wurde. Hiervon gibt bislang
nur das Innere des Kirchleins einen Begriff; die Scheidbögen sind kaum 2,5 m hoch, die
romanischenFenster haben nur eine Höhe von etwa 60 ern und das schmalere der beiden Seiten¬
schiffe ist nur etwa 1,10 m breit. Es ist wohl überhaupt die winzigste Reproduktion der üblichen
romanischen,dreischiffigen Kirchen in den Rheinlanden.

Der Bau ist, da die Kapellengemeinde Niederkastenholz kein eigenes Vermögen besitzt, im
Laufe des 19. Jahrhunderts nicht sehr sorgfältig unterhalten, besonders die Dachdeckung recht
schadhaft geworden. Die Gemeinde hat mit vieler Mühe vor einigen Jahren die Kosten für die
Neuherstellungder einen Hälfte des Kirchendachesan der Schlagseite aufgebracht, jetzt sind aber
auch der Dachreiter und die andere Hälfte des Daches so schlecht, daß eine Herstellung dringend
notwendigerscheint. Die Denkmalpflegehat hier den Wunsch, wenigstensan dieser Seite die alte
Dachformzunächst wieder herzustellen und die kleinen Obergadenfensterzu öffnen. Eine Umänderung
der anderen, erst jüngst hergestellten Dachhälftewürde zunächst nicht notwendiguud daher unrationell
sein. Die Mehrkosten gegen eine einfache Neubcschieferung würde» bei der Freilegung des Ober-
gadens sich nur auf 200 M. belaufen. Ferner wäre es wünschenswert,die häßliche moderne
Vorhalle, die iu Ziegelrohbau ausgeführt ist, zu verputze». Insgesamt beanspruchen diese Arbeiten
einen Kostenaufwaudvon 1600 M. Da die katholische Gemeindesich mit der Zivilgemeindeganz
deckt, so hat die Zivilgemeindeden Betrag von 600 M. bereitgestellt.— Mit Rücksicht auf das
kunstgeschichtlicheInteresse und auf die sehr hohe Belastung der wenig leistungsfähigen kleinen
Gemeinde, würde ich angelegentlich empfehlen,den Rest der erforderlichen Kosten in der Höhe von
1000 M. auf Provinzialfonds zu übernehmen.
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Anlage 8.
Zu Nr. 13 der Znsammenstellung.

Heunmr, Kreis Mülhcim a. Rhein: Turm der alten Pfarrkirche.
Von der schon im, Jahre 1830 aufgegebenenalten Pfarrkirche in Heumar ist nur der

etwa um 1200 errichtete romanische Turm erhalten geblieben. Es ist ein kleiner Tuffbau von
3 Geschossen, der aber in der überaus präzisen und kräftigenDetailbehaudlung ein besonderes
kunsthistorischesInteresse beanspruchenkann. Dazu kommt, daß durch die elektrische Bahnver¬
bindung das unmittelbar am Königsforstgelegene Heumar zum Ziele eines reichen Touristenver¬
kehrs neuerdings gewordenist und in noch weiterem Maße bei Eröffnung der neuen Staatsbahn¬
linie weiden wird; das alte Bauweil ist damit auf einmal mitten in den Verkehrgerückt Auch die
malerische Lage auf einem kleinen Hügel inmitten des Dorfes macht eine dauernde Erhaltung in
dem sonst ganz modernen Ortsbilde dringend erwünscht. Schon seit Anfang des Jahrhunderts ist
der Turm nur mit einem Notdache versehengewesen, das jetzt ganz schadhaft ist. Das Mauer-
wert zeigt an den Seitenwänden einige sehr gefährliche Risse und außerdem eine ganze Menge
von nicht unbedenklichen Ausbrüchen. Zu einer würdigen Erhaltung des Ganzen würde neben
einer Beseitigungdieser Schäden im Mauerwerk und der Regulierung der näheren Umgebung es
notwendig sein, den Turm auch mit einem einfachenvierseitigenPyramidendach wieder zu ver¬
sehen. Das jetzige Notdach mit seiner flachen Neigung ist in seiner Unterhaltung durchaus
unrationell. Die Gesamtkostenbetragen nach einem von hier aus veranlaßten Anschlage 2700 M.
Die weitestenKreise haben sich bereits für die Sicherung des ehrwürdigenBauwerkes interessiert
und dieses Interesse durch die Bereitstellung von Mitteln tatkräftig bewiefcn. Die Zivilgemeinde
hat 800 M, die Kirchengemeinde300 M. und der Kreis Mülheim a. Rhein 200 M. bereit¬
gestellt. Bei dem großen Interesse, daß dieser Ban beanspruchendarf, und bei der von den
beteiligten Kreisenbewiesenen Opferwilligkeit würde ich die Bewilligung des erforderlichen Nestes
der Kosten in der Höhe von 1400 M. aus Provinzialfonds nur auf das wärmste empfehlen können

Anlage 9.
Zu Nr. 14 der Zusammenstellung.

St. Goar: Wandmalereien in der evangelischen Stiftskirche.
Als im Jahre 1906 die evangelische Gemeinde zu St. Goar sich mit dem Gedanken

eines einfachen billigen Anstriches ihrer Pfarrkirche trug, mußte die rheinische Denkmalpflege,da
schon früher gelegentlichgeringe Spuren oder Anzeichen von alter Ausmalung zu Tage getreten
waren, auf einer ganz sorgfältigenUntersuchung der Wcmdflächcnbestehen. Diese Untersuchung
hat danu erwiesen,daß ein Ausmalungssystemunter der Tünche fast durchweg erhalten sein mußte,
und auf Grund dieser Untersuchungen ist ein erweiterterKostenanschlag in der Höhe von 13 000 M.
aufgestelltworden, der die Aufdeckung dieses Ausmalungssystemsund die Erhaltung der bis 1906
festgestellten Figurengruppen, sowie eine Sicherung der Gewölbe vorsah. Der 47. Provinzial-
landtag hat daraufhin im Frühjahre 1907 die Hälfte der Kosten mit 6500 M. auf Proviuzml-
fmids übernommen. Gleich bei der Inangriffnahme der Arbeiten, die in einer sorgfältigen Ent¬
fernung der vielfachen späteren Tünchen im ganzen Innern der Kirche zu bestehen hatte, wurden
die Erwartungen, die auf Grund der früheren Einzelfunde und Detailnutersuchungen bestaudcn-
'M weitesten Maße übertroffen. Es ergab sich, daß nicht allein die sämtlichen gliederndenArchitektin,
teile, die Pfeiler, Dienste, Gurte und Rippen, Schlußsteine und Kapitale, in reichstemMaße

40
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gleich nach der Vollendung der stattlichen, im Jahre 1441—1469 errichtetenHallenkirchebemalt
worden waren, sondern die folgenden Jahrzehnte bis zum Anfange des 16. Jahrhunderts waren
dazu benutzt worden, nach und nach fast sämtlicheGewölbefelder und Wandflächen mit einem
reichen Ausmalungssystem zu versehen. Nur die Gewölbe des Mittelschiffs und zwei von den
10 Gewölbejochendes Seitenschiffs sind reich ornamental behandelt, die acht anderen Seiten¬
schiffgewölbe und die Turmhalle tragen reichen Figurenschmuck.In die einzelnen Zwickel sind
jedesmal entweder Einzelfiguren hineingemalt, oder die Zwickel sind mit zusammenhängenden
Gruppen versehen, so mit der Anbetung der heiligen drei Könige, den vier Evangelistensymbolen,
den vier Kirchenvätern. Ebenso zieht sich im Langhause unter den Emporenöffnungen in den
Zwickeln der Bögen die Folge der Apostel hin, lebensgroße Figuren, deren jede auf einem
Spruchbande einen Satz aus dem Credo trägt. Dazu kommt eine ganze Reihe bildmäßig auf die
Wände der Seitenschiffe aufgemalter kleiner Szenen; ein Stifter und seine Gemahlin aus der
Familie Boos von Waldeck usw.

Mit einem Schlage ist die früher im Innern so nüchterneKirche das hervorragendste
Beispiel spätgotischer Monumentalmalelei am Mittelrhein geworden; sie übertrifft darin jetzt sogar
die Liebfrauenkirchein Oberwesel, deren Wandmalereien ja auch schon die provinziale Denkmal¬
pflege beschäftigt haben, bei weitem. Die Qualität dieser Werke reiht sich derjenigen der Ober-
weseler Wandgemälde durchaus würdig an. Die Wiederherstellungsarbeiten,die in den Händen
des seit Jahren bei der WiederherstellungrheinischerWandmalereien tätigen Malers A. Barden-
hewer gelegen, haben durchweg die größte Anerkennunggefunden. Es ist gelungen, hier bei der
ganz vortrefflichen Erhaltung und bei der überaus sorgfältigen Aufdeckung der Gemälde mit einem
einfachen Ausretouchierenauszukommen,so daß der kunstgeschichtlichdokumentarische Wert durch die
Restaurierung in keiner Weise geschädigt erscheint.

Es hat sich unter diesen Umständen natürlich nicht ermöglichen lassen, die Instandsetzung
dieses Ausmalungssystemeszu den veranschlagtenKosten durchzuführen; es ist eine Nachforderung
des Malers Bardenhewer aufgestelltworden, die in der Höhe von 2500 M. durchaus berechtigt
erscheint. Nicht in Rücksicht gezogenwar bei dem früheren Anschlage die an der Südseite des
Chores angelegte Kapelle, die noch der älteren Bauperiode des 13. Jahrhunderts angehört und
dann im 14. Jahrhundert eine Ausmalung erhalten hat. Diese Ausmalung hat insofern einen
ganz hervorragenden Wert, als sie nicht allein von hoher künstlerischerQualität ist, sondern
niemals mit einem Anstrich überdeckt wurde und deshalb in den feinen Lasuren noch ganz intakt
blieb. Es dürfte durchaus im Interesse der Denkmalpflege liegen, zu dem vorhandenen reichen
Ausmalungssystemenun auch diesen älteren Nest wiederherzustellen. Ferner stehen die großen
Seitenwände des Chores, die bei der früheren Instandsetzung des Chores vor etwa 15 Jahren
vollkommenneu verputztworden sind, in ihrer Eintönigkeitin starkem Gegensatz zu dem Reichtum
des Langhauses. Es schien störend, hier — des Gleichgewichtes wegen — eine moderne Ausmalung
hineinzutragen, und es ist beabsichtigt,eine Belebung dieser toten Wandflächen durch verschiedene
Gedenktafeln,Totenschildc,usw. herbeizuführen,die sich auf dem Boden und in Seitengelassender
Kirche noch vorfinden, und die damit dem Untergänge entzogenwerden würden. Die Kosten für
diese Arbeiten werden sich gleichfallsauf etwa 2500 M. belaufen, so daß zum völligen Abschlüsse
der Wiederherstellungdes Innern der Kirche die Summe von 5000 M. noch erforderlichsei«
würde. Bei der außerordentlichgroßen Bedeutung des genannten Ausmalungssystems,das für die
Dekoration unserer Kirchen geradezuvorbildlichist, beehre ich mich, die Uebernahme der Hälfte
der Anschlagssumme mit 2500 M. aus Provinzialsonds auf das wärmste zu empfehlen.
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Anlage 10.

Zu Nr. 15 der Zusammenstellung.
Kirchdaun, Kreis Ahrweiler: katholische Pfarrkirche.

Das in kleinem Taleinschnitthinter der Burgruine Landskrongelegene Dörfchen Kirchdaun
besitzt in der malerisch an dem Bergabhang hoch über den Häusern gelegenenalten Kirche em charak¬
teristisches Beispiel der frühen Eifelkirchen. Das Bauwerkhat einen kurzen, gedrungenen romanischen
Turm, der nur durch die Doppelfensterder Glockenstube belebt ist, und einen hübschen spätgotischen
Chor des 14. bis 15. Jahrhunderts. Das überaus bescheideneLanghaus von nur 8'/2 in Lange
ist schon einmal im 18. Jahrhundert, als sich ein größeres Raumbedürfnis ergab, durch emen
schlichten, flach gedecktenNenbau ersetzt wordeu. Der Reiz der Anlage beruht zum größten Teü
auf der hohen Lage und der Wirkung im landschaftlichen Bilde. Die Denkmalpflegehat das
allergrüßte Interesse daran, daß die Gemeinde dem seit lange fühlbaren Bedürfnis nach einem
größeren Van tunlichst an dieser Stelle - unter Erhaltung der alten wichtigen Bauteile - Genüge
tue und nicht, wie anfänglich beabsichtigt,einen vollständigenNeubau nnten nn Dorfe ausführe.
Ein solcher Neubau würde bei der schlechtenFinanzlage der Gemeinde die Aufgabe des jetzigen
Baues über kurz oder lang mit sich bringen.

Es ist beabsichtigt,das jetzige Langhans zn beseitigen und unter Erhaltung von Turm
und Chor ein größeres neues Schiff dazwischen durchzuschieben, dessen Chor gegen den Berg hm
sich erstrecken würde. Die Kosten für diefe Erweiterung find auf 38700 M. veranschlagt,Nicht
auf 34500 M., wie der Herr Pfarrer in seinem Gesucheangibt; in dem kleineren Betrage s,nd
nämlich die Bauleitnngskostcnnicht mit enthalten. Durch möglichste Vereinfachungdes Neubaues
wird es sich wohl ermöglichen lassen, die Kosten auf 35 — 36000 M. herabzumindern;immerhin
betragen jedoch die in dem Anschlage enthaltenen Kosten für die Instandsetzungdes Turmes und
des Chores etwa 5000 M. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde Kirchdaun smd die
denkbarungünstigsten;mit einer Belastung von etwa 100°/° Kirchensteuern werden etwa 300 M.
im Jahre aufgebracht. Die Gemeindehat daher eine weitgehende Unterstützung zur Durchführung
ihres Bauvorhabens notwendig; eine Kirchenkollekte ist bereits genehmigt nnd eine Hauskollekte im
Prinzip gleichfallsschon; es schwebennur noch Verhandlungen,über welches Gebiet sie auszudehne»
sein wird. Bei dein großen Interesse, das die Denkmalpflegean der Erhaltnng der wesentlichen
Teile des alten Kirchleins nimmt, würde ich mich nnr auf das wärmste für eine Bewillig.mg zur
Erhaltuug der alteu Bauteile - Turm und Chor - in der Höhe von 3500 M. ansfprechen tonnen.

Anlage 11.

Zu Nr. 16 der Zusammenstellung.
Marienhagen,Kreis Gummersbach: Friihgotischc Wandmalereien in der evangelischen Pfarrtuche.

Die kleine evangelische Pfarrkirche in Marienhagen, seitwärts vom Aggertal nn Kreise
Gnmmersbachanf der Höhe gelegen, ist ein merkwürdigerfrühgotischer einschiffiger Ban nnt emem
älteren romanischen Tnrm; mit ihren bei geringenAbmessungen doch äußert massiven MaiiMi nnd
reicheren Forme,, fällt die Anlage vollkommenaus den: Typus der benachbartenalteren Kirchen-
bauten heraus. Eine Erklärung dafür bietet nur die Tradition, daß die Kirche eme (Windung des
Iohanniterordens sei. Bei den Inftandsetznngsarbeitenan dem kleineu Bau, die mi Sommer 190?

m
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vorgenommen wurden, traten in der Apsis Malereien hervor, die im Gegensatz zu der Aermlichkeit
der benachartenKirchen nicht minder auf eiue größere Bedeutung des Baues im Mittelalter hin¬
wiesen. Zwischen den Fenstern des fünfseitigenChores fand sich ein Cyclus von 12 Aposteln,und
unter den Fenstern eine weitere Reihe von Heiligenfiguren. Bei der diesseits veranlaßten sorgsamen
weiteren Aufdeckungergab sich, daß diese beiden Darstellungsreihen uud außerdem noch in dem
Gewölbe eine Krönung Maria ganz vortrefflicherhalten sind. Auffallend ist die überaus hohe
künstlerischeQualität der Malereien; die Werke sind nur wenigeJahrzehnte nach der Vollendung
des um 1300 entstandenenKirchleins und jedenfalls von einem hervorragenden, wohl kölnischen
Maler geschaffen worden. Sowohl in der ganzen künstlerischen Auffassung wie in der sorgsamen
Durchbilduugstehen sie den großen Ausmalungscycleu vou etwa 1330 in St. Andreas in Cöln
am nächsten, die eben mit Hilfe der Pruvinzialverwaltung wieder hergestelltwerdeu.

Der fo reich dekorierte Chor ist leider vou der später eingebautenOrgelbühne durchschnitten,
die hier, wie in den belgischenLandkirchenallgemein, in direkter Verbindung mit Kanzel und
Altar steht. Die Balkenlage der Orgelempore reicht in die eine Fignrenreihe hinein, hat aber
hier nur unwesentliche Gewandpartien durchbrochen und zerstört. — Bei dem dringendenWunsche,
die so merkwürdige Ausmalung des Chores ganz freizulegen uud dauernd offen zn halten, ist es
notwendig,die Orgel ein wenig vorznzichen. Die Herstellungder Wandmalereien selbst wird eine»
Aufwand von etwa 2500 M. erfordern. Da die Gemeinde sich aber durch die umfangreiche
Instandsetzungdes gesamten Kirchcngebändes, namentlichdnrch die Sichernug des iu seiuem Bestände
stark gefährdeten Turmes bis Zum Aeußerstenbelastet hat, so wird mau nicht wohl eine Beteiligung
von ihr mehr verlangen und erwarten können. Sie hat überdies an dem Umbau der Orgelbühne
kein praktisches Interesse, da ihr durch eine solche Maßnahme nur Nutzraum in der Kirche verloren
gehen wird. Es würde unter den Umständen wohl auch mir billig erscheinen, daß gleichzeitig mit
den Kosten für die eigentliche Sicherung der Wandmalereien auch — weuigsteus zum Teil — ihr
die noch nicht näher zu bestimmenden Kosten für die Verfetzung der Orgelbühneabgenommen würden.
Es dürfte dafür überschläglich die Summe von 1000 M. in Ansatz gebracht werden. Bei dem
ganz außerordentlichenInteresse, das die neuaufgedcckten Waudmalereieudarbieten, beehre ich mich,
für die Instandsetzungderselbenund die dabei erforderlichen Nebenarbeiten die Bewilligung einer
Summe vou 3500 M. iu der Form eines Kredites ganz ergcbenst vorzuschlagen.

Anlage 12.
Zu Nr. 1? der Zusammenstellung.

Vürrig, Kreis Solingen: katholische Pfarrkirche.
Bei dem Neubau der katholischen Pfarrkirche zu Vürrig, Kreis Suliugen, im Jahre 1891

ist von dem alten, schon mannigfachveränderten Bau uur der romanische Turm erhaltcu geblieben
nnd zwar nach den früheren Anschauungen der Denkmalpflegein der Form, daß auf Auraten der
Kömglicheu Stnatsregieruug ein neuer höherer Turm als Gegenstückdazn angelegt winde und beide
Türme dann auf eine wesentlich größereHöhe gebrachtwerden sollten, als sie der alte hatte. Die
nicht sehr lcistuugsfähigeGemeinde hat sich durch dieses umfangreiche,mit Rücksicht auf den alten
Turm ausgeführte Projekt gauz weseutlich belastet; die Folge war die, daß der ueue Tnrm nicht
zur Vollendungkam nnd als Torso liegen blieb, und daß ferner der alte Turm seitdem die not¬
wendigePflege nicht mehr erfahren hat. Die Gemeinde ist erst jetzt wieder in der Lage, an eine
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Fortführung ihres Bauvorhabens denken zu können. Inzwischen haben die Denkmalpflege-
Anschauungen jedoch eine solche Wandlung erfahren, daß man auf der Erhaltung des alten Turmes
in seiner ursprünglichenHohe bestehen muß, während der neue Turm recht wohl m emem richtigen
Höhenmaßezu dem Langhause der Kirche errichtet werden kann. Die Gruppierung der Turmfassade
wird darunter künstlerisch nicht leiden, sondern sich ganz malerischgestalten. Die Kosten für die
Höherführung des neuen Turmes betragen 16 200 M., die Kosteu für die drmgmd notwendige
Erweiterung der Sakristei 4500 M. und endlich die Kosten für die Sicherung uud ^nstandfetzuug
des alten Turmes, der gerade in den beiden letzten Jahrzehnten durch die fortgerittene Ver¬
witterung, die Schadhaftigkeitder Gefimse und des Daches stark gelitten hat, belaufen sich aus
5700 M. Der alte Turm gehört mit seinem interessantenPortale ans der Uebergaugszeitdes
12. zum 13. Iahrhuudert und der ruhigen Flächengliederungzu den charakteristischstenBeispielen
spätromanischerTurmbauten aus der Umgebung Kölns. Die Denkmalpflegehat das größte
Interesse an seiner sorgsamen Erhaltung, und bei dem jetzigen Zustande des Turmes ist ein baldiges
Einschreiten dringend geboten. Bei der Bedentuug der Anlage und unter Berücksichtigung der wenig
glänzenden finanziellenLage der Gemeinde sowie deren sonstiger Belastung durch die smngeman
gleichzeitig durchzuführendenanderen Bauunternehmungenwürde ich eine Beihilfe m der Hohe von
3500 M. zur Herstellungdes alten Turmes mir angelegentlichst empfehlen können.

Anlage 13.

Zu Nr. 18 der Zusammenstellung.
Münstereifel, Kreis Rheinbuch: Stadtbefestigung.

Unter den rheinischenälteren Befestigungsanlagenkleinerer Städte nimmt diejenige des
in dem engen oberen Erfttal gelegenen Städtchens Münstereifeleine der ersten Stellen ein. Ueber-
hciuot keine ältere Stadt der Rheinprovinz hat sich einer so einheitlichenund wohlerhaltenen
mittelalterlichenBefestigungsanlagezu erfreuen. Als Münstereifelin der ersten Hälfte des 14 Iahi°
Hunderts eine größereBedeutung gewonnen,namentlichda dort auf der fchon un 13. Jahrhundert
genannten Burg Graf Gottfried von Bergheim, ein Bruder des Grafen von Iülich, mit Vorliebe
residierte,wurde der Grund zu der verhältnismäßig stattlichen Ummcmerung des Stadtchens gelegt
und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist dann diese Anlage wesentlich reicher ausgestaltet
worden. Nach verschiedenen großen Wassersnöten am Ende des 14. und Anfang des 15. ^
Hunderts entstanden die beiden Durchlässedes Erftflusfes; diese Sicherungen des Ilußeinlauscs mw
des Auslaufes bilden das interessanteste Beispiel ihrer Art in der Rheinprov.nz. ^n der ^rWuug
m der das 15. Jahrhundert die Ummauerung von Münstereifel hinterließ, ist ste uns ins neme
ohne wesentliche Aenderung erhalten geblieben. ^, , . „^„

Nach jahrelangenVorverhandlungenhat der 47. RheinischeProvu.z.allandtag 'M I°h« 190?
eine Beihilfe von 10000 M. zu der allmählichrecht dringlich g^rdenen Sichernng e ganz n
Anlage bereitgestellt. Die Stadtgemeinde hatte ihrerseits 6000 M. bewilligt und außerdem ist
noch die Summe von 1000 M. aus freiwilligenBeiträgen aufgebrachtworden Man war stch
bei Vereitstellnng dieser Mittel darüber klar, daß der Umfang nnd die Kosten der erforderlichen
Arbeiten nicht mit Sicherheit zu übersehen waren; es sollte vielmehr durch die Auf rmgung dieser
Summe von 17 000 M. überhaupt die Möglichkeit gegeben werden, an den am meisten gefährdeten
Stellen mit einer gründlichen Sicherung der wertvollenBauteile zu beginnen. Erst die Ausführung
selbst konnte völligen Aufschluß geben, wie sich im einzelnendie Arbeiten zu gestalten haben, und
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wie hoch zum Schluß die Kosten für die gesamteInstandsetzungsich belaufen würden. Unter der
Leitung eines dem Provinzialkonservatorunterstellten,für diesen Zweck besondersgeeigneten Architekten
sind die Arbeiten Anfang Juni 1907 aufgenommen und Ende November abgeschlossen worden.
Insgesamt hat diese Vaukampagne einen Aufwand von rund 15 000 M. erfordert. Es ist möglich
gewesen,die zum Teil stark gefährdeteErftuuterführung am Südosteude der Stadt gründlich zu
sichern und von dort aus, dem Maucrzuge nach Norden folgend, die ganze Nordfront, die dem
Bahnhofe zugewendet ist, einschließlich des großen Eckturmes am Schlachthaus zu sichern. Außerdem
sind an dem südwestlichen Ende der Stadt die Mauerstreckenzwischen dein Einfluß der Erst und
dem Orchheimertorsowie darüber hinaus hergestelltworden; hier handelte es sich darum, einzelne
große gefährliche Lücken wieder zu schließen und wenigstensbis auf Brüstungshöhe auszumauern,
damit die Continuität des Maucrzuges gewahrt bliebe. Ferner mußten hier verschiedeneTeile der
in Bewegung geratenen Mauer unterfangen werden. Alle Arbeiten sind unter sorgfältigsterAufsicht
mit einem besonders für diese Zwecke angelerntenUnternehmer ausgeführt worden. Ueberall wurde
Bedacht darauf genommen,das alte malerische Bild so wenig als möglich zu stören und zu verändern.

Es hat sich auf Grund der Erfahrungen des Jahres 1907 jetzt auch ermöglichenlassen,
einen endgültigen Kostenanschlag über die noch erforderlichen Arbeiten aufzustellen,der, soweit das
überhaupt bei derartigen Arbeiten möglich ist, als durchaus zuverlässig gelten kann. Darnach
werden die Gesamtkosten,die schon vor einigen Jahren schätzungsweise auf etwa 25—28 000 M-
ermittelt wurden, insgesamt etwa 34 000 M. betragen. Der jetzt aufgestellteAnfchlag über die
Nestarbeiten sieht also den Betrag von 19 000 M. vor, dem eine noch verfügbare Bausumme von
etwa 2000 M. gegenüber steht. Es würde sich darum handeln, mit diesen Mitteln den gesamten
übrigen Mauerring einschließlich der hervorragenden Türme und Toranlagen durchgängig instandzusetzen,
namentlich die hoch am Bergrcmd sich hinziehende große Westmauer mit ihren Türmen. Diese
Türme, deren Außenseitencnweder abgestürzt oder abgesprengtsind, bedürfen besonders dringlich
einer Sicherung. Gin wesentlicher Teil der Kosten wird auf die beiden Toranlagen, das Heister-
bacher Tor und das Iohannistor, entfallen; das am Bergrand gegen Osten gelegene, noch unter
Dach befindliche Iohannistor ist stark gerissen und sehr schadhaft; eine Instandsetzung wird etwa
3000 M. erfordern. Das im Westen neben dem Erfteinflnß liegende Heisterbacher Tor wurde
schon früher mit unzulänglichenMaßnahmen gesichert, es muß unbedingt ein Dach erhalten, wenn
das Mauerwerk dauernd geschützt werden soll. Hier werden sich die Kostenauch auf etwa 2500 M.
belaufen. Ebenso bedarf auch der Erfteinfluß mit den beiden stattlichen Hausteinbögenweitgehender
Sicherungsarbeitcn, da das große Quaderwerk durch Unterspttlung und Eisgang an vielen Stellen
in gefährlicherWeise verdrückt ist.

Die Denkmalpflegemuß das größte Gewicht darauf legen, daß die Ausführungen jetzt in
einem Gusse zu Ende geführt werden; für die Bauleitung wie für die Ausführung stehen die
geeignetenund gut eingearbeitetenKräfte zur Verfügung, die Vollendung in einer Vaukampagne
während des Sommers 1908 ist zweifellosdas Rationellsteund das Billigste, die hohe geschichtliche
und künstlerische Bedeutung des Bauwerkes rechtfertigt eine weitere Aufwendung von Mitteln
durchaus. Von den noch fehlenden 17 000 M. würde die Stadtgemeinde voraussichtlichwieder
den Betrag von 6000 M. übernehmen können. Ich beehre mich unter diesen Umständen, die
Bereitstellungdes Restbetrages in der Höhe von 11000 M. zur vollständigenSicherung der so
wertvollen Befestigungsanlagevon Münstereifel auf das wärmste zu empfehlen.
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Anlage 14.

Zu Nr. 19 der Zusammenstellung.
Schleidweiler, Landkreis Trier: katholische Pfarrkirche.

Das seitwärts vom Kylltal auf kahler Höhe liegende Dorfchen Schleidweilerbesitzt emen
hübschen, alten Kirchban inmitten eines ummauerten Friedhofes, von dem sich em prächtiger MM
über die Hochebeneeröffnet. Der dem 12. Iahrhnndert noch entstammende Tnrm gehört^ dem
damals in der Trierer Gegend üblichen Typus an; die Ecken sind aus schweren roten ^and-
steinquaderngebildet, die Flächen geputzt, die Geschosse durch kräftige Gesnnse nmrkier^ nnd die
Glockenstube zeigt an jeder Seite ein stattliches, dreiteiliges Fenster nut Saulchen. ^n erneu
Obergeschosse liegt die ursprünglich auf einer Holztreppe zugängliche Tür, du reich proMcri i .
Das Langhaus ist unter reicher Verwendung von Hausteinen in sehr solider Durchbildung n
17-18. Jahrhundert nen errichtet worden. Das Ganze schließtsich zu emer recht malerischen
Baugruppe zusammen. ^ ^

Die sehr arme Gemeinde — das Staatssteuereinkommensollbeträgt nur etwa 4tU) M.
ist nicht in der Lage gewesen,die Kirche dauernd so iustandzuhalten, wie es der Bedeutung der
Anlage entspricht. Das Aenßere des Langhauses bedarf einer durchgängigenInstandsetzung; an
dem Tnrme sind verschiedene gefährliche Risse; viele Hausteine, namentlich an den Gesimsen, stno
zu ersetzen. Der Turmhelm, in den man früher zur Erzielung besserer Klaugwirkungdie Glocken
cmfgehäugt hat, ist in Konstruktionund Dachhaut ganz schadhaft,so daß er ganz ernenert werden
muß. Die Denkmalpflegewürde uuter diesen Umständen der Erhöhung des Turmes um cm
beliefertes Glockengeschoßunbedenklich zustimmen können.

Die Kosten für die Instandsetzungdes Langhauses sind auf 5200 M. berechnet, d,e,enigen
für Wiederherstellungund Erhöhung des Glockenturmesauf 4800^600-5400 M.; es würde
also insgesamt ein Betrag von 10600 M. erforderlichfein. Die Gemeindekann davon !°doch nur
5000 M. durch Auleihe aufbringe», eine weitere Unterstützungerwartet sie aus kirchlichen Mitten,
und aus anderen öffentlichen Fonds. Bei dem Interesse, das die Denkmalpflegean der Erhaltung
des interessanten, malerischen,romanischenTnrmes und des gesamten Bildes hat >md be, der
Dürftigkeit der Gemeinde beehre ich mich, die Newillignng eines Zuschussesvon 1000 M. aus
Provinzialmittelu dringend zn befürworten.

Anlage 15.

Zu Nr. 20 der Zusammenstellung..
Carden, Kreis Cochem- evangelische Kapelle.

In Carden ist außer der stattlichen, dem romanischen UewganM)l und W F^
angehörendenStiftskirche noch ein kleineres nnd bescheideneres kuH '«es Denk« l hatten ^
frühgotische, im Jahre 1318 schon erwähnteKapelleunmittelbar an der M°", die trotz der .um
Dimensionen in der der MoseV zugewaudtenAnsicht des malerischen Ortes doch '^ «nwucht^ ist
Es handelt sich um einen ursprünglich gewölbten einschiffigen Bau, der 'M innern durch em
ornamentierte Dienstkapitaleaulgezeichuet ist, uud in dem sich bei neuererUnter uGiNg e.ne inter¬
essante Gliedernng der Wände durch Nischen in merkwürdigogivalen Formen gefunden hat. Diese
Gliederung zeigt eine anffällige Verwandschaftmit französischen Bauten und schemt ziemlich srche
barzutun, daß der jetzige Bau mit der im Jahre 1318 erwähnten Anlage identisch ist. Da
Chorgewölbe ist wohl schon im 18. Jahrhundert wieder herausgeschlagenund durch eine flache
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Decke ersetzt worden. Seit der französischen Zeit diente der Bau als Scheune, bis er im Jahre
1859 von der evangelischen Gemeinde in Cochem erworben und für die kleine Filialgemeinde
Carden notdürftig eingerichtet wurde. Man hat sich dabei auf das Aeußerstebeschränktund die
Fenster in der primitivsten Weise verglast.

Der baulicheZustand des damals schon sehr gefährdeten Bauwerkes ist unterdessen so
schlecht geworden, daß eine durchgreifende Instandsetzungdringend geboten erscheint, Es handelt
sich dabei freilich zum Teil um vernachlässigte Untcrhaltungsarbeiten, die von der Gemeinde bei
ihrer dürftigen Lage eben nicht ausgeführt werden konnten, andererseits aber würde die Denkmal¬
pflege hier auf die Herstellung der seltenenund merkwürdigeninneren Ausbildung des Chores aus
kunstgeschichtlichenRücksichten besonderenWert legen. Ein erster Anschlagdes Architekten Arthur
Eberhard in Cöln schloß mit 6000 M. ab, ein zweiter,schon reduzierter mit 4400 M.; immerhin
wird bei äußerster Beschränkungdie Summe von 4000 M. wohl erforderlich sein. Die kleine
Filialgemeinde Carden, die fast ausschließlich aus Ciscnbahu-Subalternbeamten und kleinen Hand¬
werkernbesteht, ist kaum in der Lage, einen nennenswerten Beitrag aufzubringen, und auch die
Gemeinde Cochem kann sich nur iu mäßigen. Umfange beteiligen. Mit Hülfe verschiedener Gönner
und Freunde hofft die Gemeinde aber, weitere Beträge zusammenbringenzu können. Bei einer
Vewilliguug aus Provinzialmitteln dürfte außer dem kunstgeschichtlichen Werte namentlich der
Gesichtspunkt mitsprechen, daß die Kapelle für die Wirkung des Ortsblldes von Carden von erheb¬
licher Bedeutung ist, und daß gerade Carden als ein Kleinod der Mosclarchitektureinen ganz
besonderenSchutz und Pflege verdient. Unter diesen Umständen kann ich den Antrag des Herrn
Pfarrers, der von dem Herrn Landrat des Kreises Cochem nnd ebenso von dem Herrn Landrat
von Kruse in St. Gocir lebhaft unterstützt worden ist, meinerseits nur warm befürworten und die
Bewilligung eines Zuschusses in Höhe von 1500 M. empfehlen.

Anlag e 16.
Zu Nr. 21 der Zusammenstellung.

Rcinhardstein, Kreis Malmedy:Burgruine.
In dem engen Tal der Warche liegt oberhalb Malmedy auf einem steilen, zum Teil

künstlich abgetrennten Felsblock die kleine Burgruine Reinhardstein, die neben den großen Burgen
der Huchcifel,Montjoie und Reuland, den Vorzug einer überaus reizvollenund idyllischen Lage
für sich beanspruchen kann. Es ist eine kleine klösterliche Lehensburg, die wahrscheinlichum die
Mitte des 14. Jahrhunderts von dem Ritter Reinhard von Weismes gegründet und der Reichs¬
abtei Stavelot-Mlllmedy zum Lehen gegeben wurde. Sie war der Mittelpunkt für die Verwaltung
des in der UmgegendliegendenmannigfachenBesitzesdieser fürstlichenAbtei. In raschem Wechsel
ist die Burg dann seit dem 15. Jahrhundert im Besitz zahlreicher adeliger Familien der Cifel
gewesen,bis sie im 17. Jahrhundert an den Kurfürsten Lothar von Metternich kam; um die
Wende des l,8. Jahrhunderts hat der Vater des bekannten österreichischen Ministers die Burg
veräußert, die bis auf einen noch bewohnten Turm der Außenburg wohl schon längst Ruine war.
Der letzte Besitzer schenkte im Jahre 1900 aus dem Gesamtbesitz heraus die stark verfallenekleine
Hochburg dem Verschönemngsvereinin Malmedy, der hier mit überaus anerkennenswerterOpfer¬
willigkeit eingetretenist. Es war die Aufwendung ganz erheblicher Mittel geboten, wenn nicht
binnen kurzem die Burg überhaupt nur noch ein eiuzigerTrümmerhaufen sein sollte, und so hat
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der Verein insgesamt etwa 6000 M. aufgebracht,um die Hochburgdem Verfall zu entziehen. Es
ist ihm das nur möglich gewesen unter äußerster Anstrengung und durch die Aufnahme eines
Darlehens von 4600 M., von dem jetzt noch der Betrag von 900 M. zu decken ist. Der für
die Burgenkuude sehr interessanteGrundriß mußte zum großenteil erst aus dem Schutt heraus¬
geholt werden; fast die sämtlichen noch aufstehenden Mauern erhielten einen neuen Außenmantel.
Die rheinische Provinzialuerwnltung hat sich noch nachträglichan diesen Arbeiten mit dem Betrage
von 300 M. beteiligt; es handelte sich dabei aber nur mehr oder weniger um eine Anerkennung
der großen Opferwilligkeit des Vereins. — Eine größere Unterstützungaus Provinzialfonds war
damals nicht angängig, weil gleichzeitig die Sicheruugsarbeitenan den beiden großen Burgaulageu
Montjoie und Reuland zum weitaus größten Teil mit Mitteln der rheinischenProvinzialverwaltuug
durchgeführt wurden.

Die übrigenTeile der Burg Reinhardsteinhaben inzwischen den Besitzer wieder gewechselt.
Bei dem zunehmenden Besuch der Ruine, namentlichvon dem TruppenübungsplatzElsenborn aus,
lag die Gefahr vor, daß im Vereichder interessantenAußcnburg, die in sehr eigenartigerWeise
einen ganzen kleinen Teilabschnittmit dem durchstießenden Bach umschließt, ein neuer Wirtschaftsbau
entstehen würde. Das würde das ganze Idyll vollkommen zerstört haben und so hat sich wiederum
in überaus verdieustlicherWeise der Verein entschlossen, zum Preise von 6500 M. auch den Rest
der Burganlage zu erwerbeu. Während an der einen Seite der Fels, auf dem die Hochburg steht,
steil und unangreifbar in das Warchetal abfällt, zieht sich um die andere Seite im Bogen die in
wesentlichenResten noch erhaltene Mauer der Vorburg. In dem Mauerzuge ist noO ein
interessantes, in Ruinen liegendes kleines Burghaus erhalten. Zum Schutze der ganzen Anlage
gegen den Bergabhang gegenüberder Hochburgsteht dort auf halber Höhe ein Vorwerk, in der
Form eines massiven Rundturmes — die sogenannteTourelle —, die — jetzt noch unter Dach
und Fach — einige kleine Wirtschnftsräumeenthalt.

Die KöniglicheStaatslegierung hat in Anerkennungdes Vorgehens des Verschöuerungs-
vereins in Malmedy eine Beihilfe in der Höhe von 2335 M. schon bereitgestellt. Der Verein
ist nicht in der Lage, aus eigenenMitteln den Rest der Kaufsummeaufzubringen; unter andern
'st der Rheinische Verein für Denkmalpflegeund Heimatfchutz dem Gesuch um Unterstützung auch
bereits nachgekommen und hat einen Zuschuß für den Ankauf gewährt Mit der Erwerbung der
Auhenburg sind aber noch keineswegsdie Aufgaben der Denkmalpflegeerfüllt; es ist dringend
notwendig, die stark schadhafteAußenmauer und das Burghaus der Unterburg gegen weiteren
Verfall zu schützen. Der Verein kann, da er sich noch um die Aufbringung der Kauffummezu
bemühen hat, hier nicht sofort eintreten. Wenn nach den Gepflogenheitender Provinzialverwaltung
eine Unterstützung des Ankaufs nicht möglich ist, so dürfte bei dem großen Interesse, das die
Denkmalpflegean der Erhaltung der Gesamtanlage nimmt, ein Eintreten der Provinz für die
dringlichstenSicheiungsarbeiten wohl angebrachtsein. Unter den obwaltendenUmständen beehre
ich mich, die Bewilligung der Kosten für die Instandsetzung der Unterburg in der Form eines
Kredites bis zur Höhe von 2000 M. auf das wärmste zu empfehlen. —
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Anlag e 17.
Zu Nr. 22 der Zusammenstellung.

Hürth, Landkreis Köln: alte katholische Pfarrkirche.
Die älteren Kirchen in der näheren UmgebungKölns gehen immer schneller gründlichen

Umänderungenentgegen,da sie fast durchweg zu klein geworden sind; die Mehrzahl mußte schon in
den letzte« beiden Jahrzehnten weitaus größeren Ersatzbauteuweichem Es liegt hier aber ein sehr
großes allgemeines Interesse vor, diese zumteil recht hübscheu,malerischenAnlagen dauernd zu
erhalten, soweit das eben angängig erscheint. Auch in dem Dorfe Hürth, das ein Hanptplatz der
Braunkuhlenindustriegeworden ist und noch andauernd stark zunimmt, ist im Jahre 1894 ein
großer Ziegclneubau entstanden. Die alte Kirche, deren Turm noch dem 14. Jahrhundert etwa
angehört, und deren Langhaus in zwei verschiedenen Vauperioden in der Barockzeit neu errichtet
wurde, bildet mit der daneben liegenden, jetzt als Pfarrhaus dienenden alten Hürther Burg eine
überaus malerische Baugruppe in dem in wenigenJahren fast ganz modernisiertenOrtsbild. EZ
dominiert der schlanke, barocke Turmhelm der Kirche; zu dem malerischen Eindruckträgt wesentlich
der alte, von hohen Tannen umstandeneFricdhof bei. Es handelt sich im ganzeu hier freilich um
eine einfache,nicht durch besondere Schmuckformeu ausgezeichnete Anlage, aber um einen Bau, der
in der ganzen Gliederung der Massen und der Dächer von hohem künstlerischem und vorbildlichein
Werte ist. Dazu kommt, daß in dem Chöre noch drei mächtige Barockaltäre von vortrefflichem Aufbau
erhalten find, die aus der im Jahre 1825 eingestürztenPfarrkirche St, Jakob in Köln herrühre».
Die reichen Varockausstattungender zahlreichen abgebrochenenKölner Kirchen sind größtenteils
damals auf das platte Land verstreut, dort aber vor wenigenJahrzehnten so dezimiert worden, daß
eine sorgsame Pflege der noch erhaltenenStücke dringend erwünfcht fcheint. Die Denkmalpflegehat
hier das allergrüßte Interesse, gerade in dem immer mehr von der Industrie umgestalteten Dorfe
diesen malerischen markanten Punkt dauernd festzuhalten.

Die Verhandlungenüber die Möglichkeiteiner Erhaltung der alten Kirche ziehen sich schon
seit Jahren hin, nicht zum Besten des Bauwerkes selbst. Neuerdings ist insofern eine wesentliche
Aenderung eingetreten, als der Pfarrer uud ciu großer Teil der Gemeinde der Erhaltung nicht
mehr ablehnend, sondernsehr wohlwollendgegenüberstehen. Es ist der Wunschcmfgetaucht,uicht
ausschießlich Turm uud Chor zu erhalten, sondern auch die im Mauerwerk und in der Dach-
kunstruktion trefflicherhalteneWcstpartie in zwei Geschosse aufzuteilen, das Untergefchoß als Kinder-
bewahrschule und Versammlungsraum,das Obergeschoß als Wohnnng für ewige Gemeindeschwestern
einzurichten. Dieses Projekt würde nicht allein einem recht ühlbaren, praktischen Bedürfnis ent¬
sprechen, sondern auch den Vorteil haben, daß es im Siune der Wüusche der Denkmalpflegedie
ganze Baugruppe unverändert erhielte, und daß die praktische Verwendung anch eine hinreichende
Garantie für die gute Unterhaltung des Bauwerkes gibt. Der Chor der Kirche würde als Kapelle
mit seinen drei Altären erhalten bleiben.

Die Ausführung des Projektes wird nach dem neuerdings aufgestellten Kostenanschlag
22 — 24000 M. erfordern. Die Gemeinde ist in keiner günstigenfinanziellenLage, sondern hat
noch von dem Kirchenbauher eine größere Schuld zu tilgen; die Kirchensteuern sind infolgedessen
sehr hoch. Ohne eine Anleihe würde die Gemeindeauf keinen Fall in der Lage sein, das Projekt
der Einrichtung eines Schwesternhausesdurchzuführen. Die Kosten für die Erhaltung von Turm
und Chor werden sich auf etwa 4 — 5000 M. belaufen, wovon der weitaus größte Teil auf die
Sicherung der Dächer entfallen wird. Bei dem großen Interesse, daß die Denkmalpflege an der
schon so lange sich hinziehenden Angelegenheitnimmt, würde ich die Bewilligung eines Zuschusses
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von 4000 M. aus Provinzialmitteln — speziell für die Erhaltung von Turm und Chor sowie
unter der Voraussetzung der Ausführung des ganzen Projektes — nur auf das wärmste
empfehlen können.

Anlage 18.
Zu Nr. 23 der Zusammenstellung.

Raubllch, Kreis Altenkirchen:EvangelischePfarrkirche.
Die Rheinlande haben aus dem XII. nnd dem Beginn des XIII. Jahrhunderts einen

eigenartigenTypus kleiner Landkirchen anfzuweisen, der insbesondere sich auf die gebirgigen Gegenden
M beiden Seiten des Mittelrheins verteilt und in einer kleinen Gruppe von Landkirchcn direkt um
Bonn sein Zentrum zu haben scheint. Es sind dies die sogenannten umgekehrten Kirchen, so genannt,
weil der Turm östlich angeordnet ist und als Chorhaus dient. Er ist zu dem Zweck iu der Regel
mit einer kleinen halbrunden Ostabsis versehen; nach Westen lehnt sich meist ein ganz bescheidenes
Langhaus einfachster Form an. — Die evangelische Pfarrkirche zu Raubach im Westerwald
gehört gleichfallszu dieser Baugruppe, hat in ihr aber Anspruchans eine ganz besondere Beachtung
deshalb, weil sich hier das alte Langhaus in fast unveränderter Form crhalteu hat, während schon
m früheren Jahrhunderten bei allen diesen Kirchen in der UmgebungBonns z. B. das Langhaus
durch größere Neubauten ersetzt worden ist. Dazu erfreut sich das Kirchlein in Raubach einer
überaus malerischen Lage ans einer in das Raubacher Wiesentalvorspringenden Bergzuuge, au deren
Hange sich der gleichfallsnoch sehr interessanteOrt mit seinen alten WesterwälderFachwerkbauten
anlehnt. Im einzelnen hat das Bauwerknaturgemäß keine besonders reichen Vauformeuauszuweisen,
lst aber in der schlichten kraftvollenGliederung unter der Verwendung von WesterwälderTrachyt
ausgebildet, wie sie deu spätromanischen Bauten der Rheinprovinz eigen zu sein pflegt. Der Bau
bedarf in allen seinen Teilen einer weitgehendenInstandsetzung, da seit Jahrhunderten bei den
ärmlichen Verhältnissen der Gemeinde eine kostspieligere Herstellung nicht möglich war. Es sind
namentlich zerdrückteEckquader, einzelne Gesimsteile, Suckelstücke zn ergänzen, die Putzflächen
größtenteils zn erneuern, einzelne Risse zu vergießen, ferner die ganze Dachdeckuugdurchzusehen, für
eine ordentlicheAbwäfserungzu sorgen, die Fenster auszubessern; endlich auch muß das Innere
einzelne Abänderungenerfahren, die für die ganze Wirkung des Raumes erwünscht erscheinen. Hier
wird auch die Herstellungdes ursprünglichen,in Resten anfgcdecktenAnstrichesmit einer einfachen
^uadernng notwendig.

Die Gesamtkostenbelaufen sich auf 7000 M. Die wenig leistungsfähige,schon stark
belastete Gemeinde kann nicht mehr als 3000 M. aufbringen. 2000 M. find aus kirchlichen
Fonds zur Verfügung gestellt; bei dem großen kuusthistorischenInteresse des Bauwerkes würde die
Bewilligung des Nestes in der Höhe von 2000 M. aus Prvinzialmittcln von, Standpunkte der
Denkmalpflege nur auf das wärmste empfohlenwerden können.

Anlage 19.
Zu Nr. 24 der Zusammenstellung.

Kyllburg, Kreis Vitlmrg: Burgturm.
Auf dem steilen, von der Kyll umflossenen Bergkopfzu Kyllburg erhob sich wahrscheinlich

schon in karolingischer Zeit eine Burg, die später in den Besitz Trierer Gizbischöfe kam, und im
Beginn des 13. Jahrhunderts in der Gestalt einer starken Festung erneuertwurde, die den Aufgang
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zu dem höher gelegenen Bergplateau zu schützen hatte. Diese Anlage ist ein Bau des Trierer
Erzbischofs TheodorichII. aus dem Jahre 1229; sie ist in den wesentlichenUmfassungsmauern
noch wohl erhalten und bildet mit der malerischzu ihr hinaufführendenStraße und der ein halbes
Jahrhundert fpäter auf dem Bergplateau begonnenen frühgotischen Stiftskirchebekanntlicheines der
künstlerisch und landschaftlich bedeutendstenBilder in der ganzen Eifel. Während in spätgotischer
Zeit und dann noch einmal in der Barockzeitdie jetzt im Besitze der Ziuilgemeindebefindliche
Burg eine große Umwandlung erfahren hat, blieb doch der wesentlichePunkt der Anlage von
1229, nämlich der mächtige, aus roten Sandsteinquadern errichteteBergfrid, unverändert. Sind
an und für sich schon diese romanischenVurgtürmc aus reinen Quadern in den Rheinlanden eine
Seltenheit, fo hat der Kyllburger Turm vor fast allen anderen ähnlichenAnlagen hier die Mög¬
lichkeit einer so genauen Datierung voraus. Die Detailbehandlung ist naturgemäß bei diesem
romanischen Verteidigungsturme eine möglichst schlichte, aber doch von besonderer Kraft. Die
schlechte Zugänglichkeit— der alte hochliegende Zugang ist infolge des Abbruchs der benachbarten
Gebäude nur mit besondererSchwierigkeit zu erreichen — hat eine sehr starke Vernachlässigung
des Turmes im Laufe der Zeit mit sich gebracht. Die oberen Partien sind stark verwittert und
bisweilen sind schon Steine auf den als Schulhof dienenden Burgplatz abgestürzt. Eine Sicherung
des Turmes erscheint unter diesen Umständendringend geboten. Die Gemeinde ist nun in die
Notwendigkeitversetzt, jetzt auch einen größeren Schulbau an Stelle des einen mannigfachver¬
änderten, gegen die Talfeite hin liegenden Flügels zu errichten, der sich in der Dachfirst um ein
gutes Stück höher erhebenwird, als der alte Bau. Weiterhin begründet der reiche Fremdenzuzug
den Wunsch,den Turm auch des prächtigenRundblickeswegen, den man von seiner Krone genießt,
dem Publikum zugänglichzu machen. Wenn schon eine rationelle Sicherung des stark schadhaften
Obergeschosses auf die Dauer nur durch das Aufsetzen eiues Daches möglich sein wird, so erscheint
eine solche Bedachung durch eine schlichte Pyramide auch durch den Wunsch geboten, dem Turme
seine dominierendeBedeutung gegenüberdem neuen größeren Schulhause in dem ganzen Ortsbilde
zu erhalten. —

Die Gesamtkostenfür die Sicherung des Mauerwerkes, die Herrichtung des oberen Ge¬
schosses, das Aufsetzen des Daches, und endlich für die Herstellung von Treppen werden sich auf
etwa 2800 Mark belaufen. Die Gemeinde ist durch verschiedene Unternehmungen,wie namentlich
auch durch den Schulhausbau, stark in Anspruch genommen; sie hat sich aber bereits früher bereit
erklärt, eine Summe für die Sicherung des Turmes zu bewilligen. Bei dem großen Interesse,
das die Denkmalpflege an dem wichtigenDenkmale nimmt, würde ich die Bereitstellung eines
Betrages von 1200 M. aus Provinzialfonds für die im Interesse der Denkmalpflege liegenden
Arbeiten nur angelegentlichst befürworten. —

Anlage 20.
Zu Nr. 25 der Zusammenstellung.

Vacharach,Kreis St. Goar: Stadtbefestigung.
Mit dem Namen Bacharach verbindet sich ganz von selbst der Begriff des romantische»

Nheintals, grauer Ruinen und malerischeralter stiller Städtchen. Bacharach ist zweifellos der
bekannteste nnd meist besuchte Fleck am ganzen Mittelrheiu, nicht allein das Ziel der rheinischen
Wanderer und Ausflügler, sondern auch der Reisendenaus aller Herren Länder. Sein Name hat
stets einen gnten Klang gehabt: Der Bachnrachergalt im ganzenMittelalter als die beste Crescenz
im Rheintal; das allein gab dem kleinen Ort schon eine verhältnismäßig große Bedeutung. Neben
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dem Colner Stift S. Andreas, das seit 1094 durch Schenkungder Eöluer Erzbischöfeim Besitz
der Pfarrkirche war und am Aufauge des 13. Iahrhuuderts deu stattlichenNeuban der Peterkirche
errichtete, hatten zahlreiche rheinische Klöster uud adelige Herren in BacharachWembergsbesch. -
Die von deu Colner Erzbischofenmit der Vogtei belehntenPfalzgrafen wnßten schon bald die
vogteilichen Rechte zu eiuer mehr oder weniger unnmschränkteu Herrschaft auszugesta ten; so wurde
Bacharacheiner der wichtigsten Rheinzölle und der nördliche Stntzpnnkt des
Die Pfalzgrafen erhoben um die Mitte des 14. Iahrhuuderts Bacharach zur Stadt uud bald
darauf - spätestens1366 - begannen sie im Anschlnß an ihre alte Burg Stahleck den Ort m.t
einer ausgedehntenstarken Befestigung zu versehen, die im Großen und Ganzen wohlerhal en Ins
auf unsere' Tage gekommen ist, trotz der furchtbarenVmvüstungeu in den frauzös.schen Kaublnegen,
denen Stahleck uud einzelne Teile der Stadtbefestignngzum Opfer sielen.

Die in einem Guß bis zur Weude des 14. Iahrhuuderts etwa entstandene Befestigung
umschließt ein länglichesRechteck; 16 Türme, von denen einige — namentlichdie beiden ^orturmc
am Süd- und Nordeude wie die beiden au den Bergabhängeu gelegeneu Ecktürme, der Sonnenturm
und der Postenturm - am Aufang des 19. Jahrhunderts verschwanden, verstärkten den Mauerzug.
In der Rheinfront liegen in regelmäßigenAbständen drei wohlerhalteneTortürme. Krahnentnrm.
Markttorturm uud Müuzturm, vou deucu der erste bis um 1870 noch ein Dach trng. An der
Südseite steigt die Stadtmauer steil den Berg hinan, wendet sich am Sonnentnrm auf ^illhleck zu
und fällt von Stahleck aus seulrecht in das Steeger Tal hinab. Diese Partie, mit dein auf halber
Höhe liegende»Liebesturm, der Durchführung des Münzbaches und dem noch unter Dach End¬
lichen Holztor gegen Steeg hin ist ganz vortrefflich erhalten; chier steht auch auf der Mauer
noch ein großer Teil des hölzernenWehrganges. — Vom Holztore aus zieht die Mauer M u.
sanfter Steigung nach Norden wieder den Berg hinauf, an den, Katzenturm vorbei, der vor etwa
10 Jahren als Wasserturm eingerichtetund dabei wieder mit eiuem Dach versehen wurde wendet
an dem ehemaligen Postenturme wieder um, um iu gerader Richtung steil bergab auf den oge-
nannten Diebsturm zu verlaufeu. der die Ecke der Rheinfront zu schützeu hatte Vou dem ,etzt nu
Besitz des Eisenbahnfiskusbefindlichen Diebsturm, der eine ähnlich stattliche Ausbildung hatte wie
der an gleicher Stelle liegende Ochsenturmder OberweselerBefestigung, ist leider nur die untere
Partie noch erhalten. ^. , . m^^ck

Unter den alten Stadtbefestignngen der Rheinlande verlangt diesige von ,^ch« "
sicherlichmit an erster Stelle eine sorgfältige Pflege. Wohl find gelegentlich - anch mit e.nere
Provin ialbeihülfen für die Umwehruug der Bastiou an der katholischen Pfarrkirche uud d e
Herstellungdes Katzenturmes- einzelne kleinere Arbeite« ausgeführt fchon früher auch e daa>
loseu Türme der Rheiufrout verankert worden; diese Aufwendungenstanden "er u em « ^
hältnis zn der hohen Bedeutuug der ganzen Anlage. Wenn die rhe.msche D^^
gramnmtsch eine Reihe von alten Stadtbefestigungenherausgreife., uud A "
mit zu ihren vornehmsten Aufgabe., macheu muß. f° stehen - wie am ^"hem Z°u uud
Münstereiel - hier am Mittelrheiu Bacharach und Oberwese au erster
Größe der Aulage nur eiu rationelles uud umfassendes Vorgehen Erfolg versprechen kam, liegt

"^ ^ Die^Aufgabeu. die iu Bacharachgestellt werden, find zum Teil recht schwieriger Art uud
bedürfensorgfälti ster Erwägung nach allen Seite... Wenn im Pr.nz.P daran festzuha ten ch. -
uamentlich auch mit Rücksicht ans den immer wiederkehrende.. Vorwurf zu wertgeheuder Wieder¬
herstellungen- daß der Bestand nicht verändert werden soll, so tr.tt doch h.e und da der Fall
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ein, daß eine rationelle Sicherung des Bestandes ohne jeglicheVeränderung in den Bereich der
Unmöglichkeiten gehört. Bestimmend wird hier nicht ausschließlich der Instand der Mauern sein
können, sondern namentlich auch die Frage der Veränderung des Stadtbildes; denn der Eindruck
den der Reisendevon Vacharachbekommt, beruht zum größten Teil auf der Rheinansicht,auf dem
Blick von den beiderseitigen rheinischen Eisenbahnlinienund von den Dampfschiffen aus, iu dem die
Peterskirche mit der Wernerskapelle,überragt von den Rninen der Vnrg Stahleck, dominiert. Die
Nheinfront ist durch den vor der Mauer hergeführtenBahndamm schon früher stark geschädigt
worden; dazu kommt die stellenweise in der Anlehnung an die alten Vorbilder nicht recht gelungene
Bebauung der Rheinfront. Die drei Türme dieser Seite find trotz der Verankerung stark aus¬
gewichen, der Regen schlägt in die offenen Westseiten, so daß die Mauern von beiden Seiten durch¬
feuchtet werden; die mit Mörtel abgedeckten Manerkroueu find nicht zn begehen und daher nicht zu
kontrollieren. Wenn außerdem der jetzige Anblick der Rheinfront eine Betonung der drei Türme
aus küustlerischcnRücksichten auf das Stadtbild crwünfcht erscheinen läßt, so ist die Ausführung der
Dachhaubeu und der Abschluß der offenen Innenseiten bei diesen Türmen sicherlich gerechtfertigt.--
Achnlich liegen die Verhältnissebei dem kleinen Hutturm in der Südfront nnd bei dem Liebesturm
cm dem Bergabhang des Steeger Tales; auch hier ist eine Kontrolle des Mauerwerkes nnd damit
eine rationelle Sicherung des Bestandes nicht möglich, ohne eine zugängliche Bedachung; andererseits
kann aber hier recht wohl von der Verschalungder offenen Innenseiten der Türme, die bei den
Türmen der Rheinfront durch die stärkerenWitterungseinflüssegeboten erscheint, abgesehen werden.
Die Herstellung der ausgebrochenenTeile des Wehrganges am Holztor und die Instandsetzung
dieses mit seinemganzen Ausbau noch erhaltenen Tores sind zunbedenklich.

Von einer Herstellung der ganz oder größtenteils zerstörten Türme, die zumteil in dem
früheren Stadtbild freilich eine hervorragendeBedeutung hatten, muß selbstverständlich abgesehen
werden. Ein solches Unternehmenwürde bei der heutigen, etwas nervösen Stimmung in Denkmal¬
pflegefragen sicherlich scharfen Widersprucherfahren; immerhin bleibt in Erwägung zu ziehen, ob
sich nicht den Resten dieser Türme, namentlich dem mit einem häßlichen Bahnwärterhäuschen
besetzten Diebsturm, eine etwas bessere und markantere Gestaltung geben laßt. Ueber dieses
allgemeine, in verschiedeneneingehendenBesichtigungen festgestellte Programm hinaus, lasten sich
bei dem ganzen Charakter des Unternehmens in's einzelne gehendeBestimmungen nicht treffen;
hier ist ein schrittweises, vorsichtigesVorgehen von den unbestreitbarenPunkten aus und Ent¬
scheidung von Fall zu Fall geboten. —

Der Rheinische Verein für Denkmalpflegeund Heimatfchutz hat das Verdienst, durch sein
energisches Eintreten die wichtigeFrage der Erhaltung der BacharacherStadtbefestigung erneut in
Bewegung gebrachtzu haben; er will für die wenig leistungsfähigeGemeinde Vacharach eintreten.
Die Uebcrtragungdes ganzen Unternehmens an den Verein garantiert eine sachgemäße Durchführung,
und die zur Vollendung des Werkes notwendige Unterstützung— namentlich auch von Seiten der
Königlichen Staatsregierung — wird bei der Vedeutnng und bei der Popularität Bacharachs
sicherlich nicht ausbleiben. Es wird dann wohl auch möglich sein, in wenigen Jahren in gleicher
Weise an die große Aufgabe der Erhaltung der OberweselerBefestigung heranzutreten. Zunächst
hat der Verein für 1908 die Summe von 5000 M. bereitgestellt; auf seine Veranlassung und in
Uebereinstimmungmit dem vorläufigen Bauprogramm sind von dem ArchitektenA. W. Schmidt
in Coblenz Projekt und Kostenanschlagaufgestelltworden. Die Kosten sind dabei, um gegen alle
Eventualitäten gesichert zu sein, möglichsthoch gegriffen, so daß der Anschlag mit 90 000 M-
abschließt. Nach den bei den jüngsten ähnlichen Arbeiten gemachten Erfahrungen nnd bei der oben
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skizzierten Einschränkung des Programms wird man ans "wa 600^
Nach der gan en Art der Arbeiten würde die Ausführung aus ^^« ^
Die Rheinische Pr^
wichtigenälteren Stadtbefestiguugender Rhemlande ste^ emgetreten N, «uu) ,

auf breitester Grundlage fundierten Unternehmenihre Hllfe wohl «M versMM
Ich beehre mich, auf Grund dieser Darlegung der ganzen Verhaltn^ eme^eMse m °

Höhe von 20 000 M. - unter der Annahme einer Anschlagsumme von 70000 M u d s
wärmste zu empfehlen. Bei dem berechtigtenWunsch,
beginnen, und nach Maßgabe der verfügbarenMittel wäre eine
3 Jahre in der Form vorzuschlagen,daß für 1908 eine erste Rate m der Hohe von
bereitgestelltwird.

Anlage 34.
(Drucksachen. Nr. 16,)

Belicht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Beschaffung weiterer Plätze zur Unterbringung von Geisteskranken:
-.) durch Neubau der 8. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg w Cleve;
d) durch Vergrößerung der Anstalt Iohannistal bei Süchteln.

I. AorvemerKnng.

Dem 47. Proviuziallandtag hat ein Bericht und Antrag ^ Pr°wM^ ^
gelegen, betreffend den Neubau einer Provinzial-Heil- und
!?. Provinziallandtags Seiten 156-169). Im ersten ^MMe d.efes B ^
daß auf Grund der Durchschnittszahlender letzten 11 Jahre m.t emem '" "chm N °z w ^
der von dem Provinzialverbande unterzubringenden Geisteskranken"°n 290 rechntt
müsse. Das Jahr 1906 hat nun insofern eine fchembare
als der Nettozuwachs an Geisteskrankennnr 194 betragen lM ^ b «nd n cy n )
1. April 1906 -- 8256 und am 1. April 1907 - 8450 Ge'steskrnke m der F^°

RheinWeu Landarmenverbandes ^ese Ber^ ^urch zwe. z s^^Momente zu erklären; einmal dadurch, daß vom 1. Apr. 1905 v s ^ ^^ ^^^

außergewöhnlichhoch war, nämlich 344 ^mg ^ da^m ^^ ^^^
Anstalten zu entlasten, im Jahre 1906 " ^ ^^^ ,„ ^/^^
fertiggestellteIdiotenanstalt übergeführt "" ' st'^ D.fe ^0 verf 1^^ ^ ^^ ,^ ^
der Geisteskrankenund vermehren die Za l d^wten ^ tz ^ ^ ^ ^^ ^
1906 von 2426 auf 2508, Tchachüch lM also m den zw ^ ) ^^ ^^P ^ ^, ^

UrVcru^ ^chnun^en von 11 Jahren nicht
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beeinflussen;wir müssen daher auch für die Folge mit einer Zunahme von jährlich 290 Geistes¬
kranken rechnen.

Vergleicht man die Zunahme der in der Fürsorge des Rheinischen Landarmenverbandes
befindlichen Geisteskrankenmit der Zunahme der Bevölkerung,so ergibt sich folgendes Bild:

Die Bevölkerung in der Nheinprovinz hat zugenommenvon 1895 bis 1900 um jährlich
2,50 °/o, von 1900 bis 1905 um jährlich 2,35 «/«; durchschnittlichalso um jährlich 2,43 «/«-
Wenn also ganz in demselbenVerhältnis die Zahl der 8450 in der Fürsorge des Rheinischen
Landarmenverbandes befindlichen Geisteskrankenwächst, so ergibt dies eine Zunahme um 205
jährlich. Wenn nun der Zuwachs an Pfleglingen des Rheinischen Landarmenverbandes jährlich
um 85 höher ist, so braucht daraus uoch nicht auf ein Anwachsender Geisteskrankenüberhaupt
geschlossen zu werden, sondern es steigen nur die in Anstalten untergebrachtenKranken. Dies
hat aber wohl in folgendenUmständen seinen Grund. Zunächst dringt die Kenntnis von dem
humanen Verfahren der heutigen Irrenpflege in immer weitere Volkskreise; es schwindet dadurch
immer mehr die Scheu vor den Irrenanstalten und die Angehörigen entschließen sich daher weit
eher als früher, einen Kranken der Anstaltspflcge zu übergeben. Sodann wird es immer mehr
unmöglich,daß ein etwas auffallender Geisteskrankerdraußen in der Freiheit bleibt; das liegt an
den besonders in der Nheinprovinzimmer mehr sich ausdehnendenstädtischen Verhältnissenmit ihren
engeren Wohnungen, ihrer strengen Polizei; mancherKranke unserer Anstalten könnte, wenn seine
Heimat in einem ländlichenDorfe wäre, ruhig bei feinen Angehörigenbleiben und würde höchstens
von den Kindern auf der Straße etwas geneckt; in der Stadt wird er aber fofort von der Polizei
gefaßt und der Irrenanstalt übergeben. Als drittes und wesentliches Moment kommt dann noch
in Betracht das immer schärfere Erkennen der Geisteskrankheiten,besonders bei den gewohnheits¬
mäßigen Rechtsbrechern. Während diese früher zwischen Freiheit und Strafanstalt stets hin und
her pendelten, werden sie jetzt bei ihrer ersten Ginliefernng in das Gefängnis auf ihren Geistes¬
zustand untersucht,dann vielfach als geisteskrank erkannt und bleiben dann dauernde Insassen der
Irrenanstalt.

Ob daneben das modernehastende und aufregende Leben und die größere Einwirkung der
Schädlichkeitenwie Alkohol und Geschlechtskrankheiten auch noch auf die Zunahme der Geistes¬
kranken wirken, ist eine noch unentschiedene Frage; jedenfalls genügen die oben angegebenen drei
Momente, um zu erklären, daß zurzeit und auch wohl noch auf Jahre hinaus die in Anstalts-
pflegc unterzubringendenGeisteskrankenstärker wachsenals die Bevölkeruug. Diese drei Umstände
zeigen also jetzt dieselbe Wirkung wie in den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes
vom 11. Juli 1891 die Tatsache der anderweiten Verteilung der Unterbringungskosten. Es darf
aber wohl erwartet werden, daß mit der Zeit ein gewisser Beharrungszustandeintreten wird und dann
die Geisteskranken nicht mehr wesentlich stärker steigen werden, als die Bevölkerungsziffcrn. Wenn
allerdings die von psychiatrischer Seite (vergl. Direktor Dr. Vocke in der Psychiatrisch-Neurologischen
Wochenschrift 1907 Seite 428) gemachten Ausführungenrichtig sind, daß nämlich dieser Beharrungs¬
zustand erst eintrete, wenn von 1000 Einwohnern 3 als Geisteskranke oder Idiote in Anstaltspflege
untergebrachtseien, so sind wir von diesem Znstande in der Rheinprovinz noch weit entfernt, denn
dies würde in der Nheinprovinz bei 6 436 000 Einwohnern 19 308 Anstaltspfleglingebedeuten,
während wir jetzt, Idioten und Epileptiker und Insassen von Privatanstalten eingerechnet, höchstens
15 000 haben.

Bei der Prüfung der Frage, in welchem Umfange neue Anstaltsplätze in der Nheinprovinz
zu beschaffen sind, müssenaber neben den Geisteskranken auch die Epileptiker berücksichtigtweiden;
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denn während die Idioten vom RheinischenLandarmenverbande grundsätzlich in Prwatanstalten
untergebrachtwerden, werden die Epileptiker (mit Ausnahme der in Bethet bei Bielefeld unter¬
zubringendenevangelischen Kinder) seit Eröffnung der Anstalt Iohannistal genau so wie die Geistes¬
kranken zunächst in Provinzialanstalten und erst, wenn sie als unheilbar erkannt sind, eventuell in
Piivlltanstalten untergebracht.

Im Jahre 1906/0? ist nun die Zahl der vom Rheinischen Landarmenverbandeunter¬
gebrachtenEpileptikervon 1219 auf 1287, also um 68, gestiegen. Eine Statistik früherer Jahre
hierüber fehlt; der Steigung der Bevölkerung würde ein Anwachsen um etwa 30 jährlich entsprechen.
Da die wesentlich höhere Zahl des Jahres 1906/07 wohl mit der kurz vorher erfolgten Eröffnung
der Anstalt Iohannistal zusammenhängt, so genügt es wohl, für die Zukunft mit einer der Be¬
völkerungszunahmeentsprechenden Steigerung um etwa 30 Epileptiker jährlich zu rechnen.

Unter Zuzählung der 290 Geisteskrankenwürden also für 320 Kranke jährlich neue
Plätze zu fchaffen sein. Diese Platze brauchenaber nicht sämtlich vom Provinzialverbandehergestellt
zu werden, da anzunehmen ist, daß auch die zur Unterbringung von Kranken benutzten Prwat¬
anstalten sich vergrößern. Nimmt man nun bei diesen den Erfahrungen der letzten Jahre und den
bekannt gewordenenVergrößerungsplänen entsprechend an, daß von ihnen im Durchschnitt jährlich
etwa 60 Plätze mehr geschaffen werden, die dem Rheinischen Landarmenverbandezur Verfügung
stehen, fo müfsen durch Neubau von Provinzialanstalten jährlich noch etwa 260 Plätze beschafft werden.

Dazu kommt, daß bis zum 1. Juli 1912 noch ein außergewöhnlicher Bedarf an weiteren
500 Plätzen für Geisteskrankeeintreten wird, mit dem bisher nicht gerechnet werden konnte.
In der eine selbständigejuristische Person darstellendenDepartemental»Irrenanstalt in Düsseldorf
sind nämlich bisher annähernd 500 Geisteskranke durch den Rheinischen Landarmenverbandgegen
einen täglichen Pflegesatz von 1,20 M, pro Kopf untergebracht. Diese Anstalt ist aber von dem
Kuratorium der Anstalt an die Stadt Düffeldorf verkauft worden und muß spätestens bis zum
1. Juli 1912 geräumt werden, da die Gebäude von diesem Zeitpunkte an für städtische Zwecke
nutzbar gemachtwerden sollen. Die 500 Kranken müssen also von dem genannten Zeitpunktean
anderweit untergebracht weiden. Dieser, im vorigen Jahre noch nicht bekannte, außergewöhnliche
Mehrbedarf an Plätzen hat den Provinzialausschußbewogen,außer dem Neubau der 8. Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt in Bedburg bei Clcve auch noch weiter die Vergrößerung der Anstalt
Iohannistal bei Süchteln um 240 Plätze in Vorfchlag zu bringen. Abgesehen dnuou, daß die
dnrch eine folche Vergrößerung gewonnenen 240 Plätze verhältnismäßig billig sind, da die Zentral¬
einrichtungennur in geringem Umfange vergrößertzu werden brauchen,hat die Durchführungdieses
Planes aber auch noch den weiteren Vorteil, daß in der Zwischenzeit bis zur Fertigstellungder
neuen Anstalt die Unterbringung der Kranken nicht gar so schwierig oder ganz unmöglichwerden
würde, als es sonst der Fall wäre; denn die Vergrößerung von Iohannistal ist bedeutend eher
fertig zu stellen, als die neue Anstalt und die so geschaffenen 240 Betten würden uns also schon
nach etwa 1^/» Jahren zur Verfügung stehen.

Wenn der Provinziallcmdtag den Vorschlägendes Provinzialausschussesbeitritt und alfo
außer dem schon gebilligtenNeubau der 8. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt, die wie unten aus¬
geführt, für 2020 Kranke reichen wird, noch die Vergrößerung der Anstalt Iohannistal um
240 Plätze beschließen wird, so wäre Platz für insgesamt weitere 2260 vom Provinzialverbaude
unterzubringendeGeisteskranke und Epileptiker geschaffen.

Es drängt sich nun die Frage auf, bis wie lange diefe Plätze reichen werden. Die
Antwort auf diefe Frage ergibt sich aus folgender Berechnung: Die neue Anstalt wird voraus-
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sichtlich in 3 l/« Jahren, also im Herbste 1911, die ersten Kranken aufnehmen können. Zurzeit
sind unsere Provinzialanstalten mit 350 Köpfen überbelegt. Bis Herbst 1911 werden voraus¬
sichtlich (bei Annahme der Steigerung von 260 jährlich) 910 Kranke hinzugekommensein; es
wären dann also 1260 Kranke anderweit unterzubringen. (Die in Privatanstalten unterzubringenden
Kranken sind dabei nicht gezählt, da auch bei der jährlichenSteigerungsziffer das von den Privat¬
anstalten aufzunehmende Mehr von jährlich 60 Kranken nicht berücksichtigt ist.) Bis dahin werden
aber in unseren Provinzialanstalten noch folgendeneue Plätze geschaffen werden:

1. Bewahrungshaus Vrauweiler ............ 60,
2. Vergrößerungender Anstalten in Bonn und Andernach . . , 190,
3. Vergrößerung der Anstalt Iohannistal ......... 240,

Scü 490.

In Wirklichkeitdürfte also die Ueberbelegungim Herbst 1911 -^ 770 Köpfe betragen,
die zunächst in der neuen Anstalt Nedburg unterzubringen wären; dazu kämen dann 500 Kranke
aus der Departemeutal-Irrenanstalt. Es blieben dann noch 750 von den 2020 Plätzen der neuen
Anstalt übrig. Diese 750 Platze würden den Zuwachs von weiteren 3 Jahren vom Herbst 1911
an aufnehmen können, so daß, soweit sich die Lage heute übersehen läßt, bis Herbst 1914 die
neue Austalt voll belegt sein wird.

II. Hleuöau der Movinzial-Zeil- und Megeanstalt Medburg öei Oleve.
Der 47. Rheinische Pr ovinziallandtag hat in seiner Plenarsitzung vom 13. März 1907 beschlossen

„den Provinzialausschuß zu beauftragen:
1. Zum Zwecke der Erbauung einer weiterenProvinzial-Heil- und Pflegeanstalt das auf

den beigefügten Karten näher bezeichnete Gelände in der Nähe der Gemeinde Bedburg
bei Eleve käuflich zu erwerben;

2. die Pläne und Kostenanschlägezu der genannten Anstalt gemäß dem in der Vorlage
aufgestelltenBauprogramm ausarbeiten zu lassen und dem nächsten Provinziallandtag
vorzulegen,inzwischen aber schon mit der Erbauung der Anstalt zn beginnen."

In Ausführung dieses Beschlusses hat der Provinzialausschuß dieses Gelände in einer
Größe von 182,5 da oder rund 715 Morgen erworben.

Der Gesamtkostenaufwandfür den Grunderwerb wird einschließlich aller Nebenkosten und
einschließlich eines Betrages von 15 000 M. für etwa sich noch als notwendig oder wünschenswert
ergebendeAbrundnngen rund 820 000 M. betragen.

Wenn der Betrag über den in der vorjährigen Vorlage angegebenenhinausgeht, so lieg,
tnes einmal daran, daß einige Neuerwerbungenzur Abrnndung und zur Errichtung des von der
Eisenbahn in Aussichtgestellten Bahnhofes sich als notwendig erwiesen, sowie daß alle Nebenkosten
(Vermessung,Stempel, Notariats- und Gerichtsgcbühren,Umsatzsteuernusw.) in obiger Summe
enthalten sind.

Die Gestaltung des Lageplcmsist wesentlichdadurch beeinflußt, daß für die Errichtung
der eigentlichenAnstalt nur das etwa 45 Im oder 177 Morgen große Wcüoteirain in Frage
kommen konnte, sowie ferner dadurch, daß dieses durch eine von Westen nach Osten verlaufende
und in dieser Richtung sich langsam abflachende Mulde in zwei nicht ganz gleich große Teile ge¬
schieden wird. Außerdemwar der Verlauf der das Anstaltsgeländcnach Westen hin begrenzenden
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Eisenbahnlinie bezw. die Lage des geplanten Bahnhofs für die Situierung der Gebäude
bestimmend.

Tunlichst in die Nähe dieses Bahnhofs sind die Wirtschaftsgebäude (Kochküche,Waschküche,
Kessel- und Maschinenhaus,Bäckerei)gelegt, für welche aus wirtschaftlichen Rücksichten ein direkter
Gleisanschluß erwünschtist. Der nördliche, kleinere Teil des Waldterrains ist für die Frauen-
gebäude, der südlicheTeil für die Männergebäude bestimmt; an die letzteren schließtsich dann
der Hauptgutshof an, der wiederum in engen Zusammenhang mit den an der Südseite des
AnstaltsgeländesgelegenenAckerländereien gebracht ist; dieser Hof enthält Stallnng für 75 Milch¬
kühe und 300 Mastschweine. Ein zweiter vorwerksartiger Gutshof in Verbindung mit den
Gärtnereigebäudenist an der Stelle des bei dem Geländecmkauf mit erworbenenvan Gulick'schen
Hofes (neben der Bedburger Kirche) geplant, von wo aus die umfangreichen Rieselfelder, die nördlich
der eigentlichen Anstalt vorgesehen sind, bewirtschaftet werden sollen, und wo Stallungen für eine
ausgedehnteRindvieh- und Schweinezuchtvorgesehen sind. (20 Zuchtkühe,2 Bullen, 40 Rinder
und 20 Kälber, 30 Zuchtschweine, 2 Eber, 100 Ferkel.)

Der Hauptzufuhrwegzur Anstalt (von Cleve aus) zweigt kurz hinter oem Bahnübergang
bei „Berg und Thal" von der alten Uedemer Straße ab und läuft zwischen der Bahnlinie und
der Waldgrenze, parallel zu ersterer, bis zu dem geplanten Bahnhof. An diesem Weg und zwar
nach der Waldseite zu, sind die Dienstwohnungender oberen Anstaltsbeamtenund das Verwaltungs¬
gebäude vorgesehen. An einem das Anstaltsgelände nördlich von der eigentlichenAnstalt durch¬
schneidenden öffentlichen Wege, ist eine aus 16 Doppelhäusernbestehende Pflegerkoloniegeplant, die
bei dem gänzlichen Mangel geeigneterWohnungen in der Nähe der Anstalt und der weiten Ent¬
fernung von Cleve unbedingt gleich mitvorgesehcn werden mußte.

Hinsichtlich der übrigen Einzelheitenwird auf den beigefügten Lageplan verwiesen.
Die Krankengebäudesind entsprechendden bezüglichen Ausführungen in der Vorlage an

den 47. Provinziallllndtag fo bemessen, daß sie insgesamtmindestens2000 Betten (genauer 2020)
fassen und überdies noch ausreichendPlatz für das nicht in besonderenWohnungen untergebrachte
Aufsichts- und Pflegepersonal bieten. Auf diese Belegziffersind auch die Verwaltungs- und Wirt,
schaftsgebäude,insbesonderedas spezielle Verwaltungsgebäude, Kochküche, Waschküche, Kessel- und
Maschinenhaus,Bäckerei, Gesellschaftshaus,Kirche, Werkstättengebäude«. berechnet.

Von den genannten 2020 Plätzen entfallen 1165 auf Männer, 855 auf Frauen. Die
bewährteVerteilung derselben auf Häuser für Unruhige (geschlosseneHäuser), Halbruhige (halboffene
Häuser), Ruhige (offene Häuser) ist beibehalten. Gin besonderesHaus (Bewahrungshaus) ist zur
Aufnahme verbrecherischer Irren bezw. irrer Verbrecher, und zwar nur für männliche Kranke
bestimmt. Das Nähere hierüber enthält die dem 47. Provinziallandtag gemachte Vorlage. Das
dort aufgestellteVauprogramm hat jedoch infofern eine Aenderung erfahren, als der Provinzial-
ausschuß vorschlägt, an der Ausführung der Anstalt in zwei vollständig getrennten Bauperioden
nicht festzuhalten. Denn, wie in Abschnitt I näher ausgeführt, ist schon bis zum Jahre 1914 die
völlige Fertigstellung der Anstalt erforderlich. Auch ohne vorherige Festlegungvergehen aber immer
von der ersten Belegung bis zum vollen Ausbau einer so großen Anstalt mehrereJahre und es
empfiehlt sich deshalb, die allmählicheFertigstellung der Anstalt der naturgemäßen Entwickelung
und dem sich ergebendenBedürfnissezu überlassen und die Verwaltung nicht von vornherein zu
binden, in welcher Reihenfolgedie einzelnenGebäude errichtet weiden sollen.

Das nachstehende Bauprogramm enthält eine Zusammenstellungder einzelnen Gebäude
lhrer Belegziffernund der schätzungsweise ermittelten Kosten.
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^. Kochbauten.
2 «,, »> Kosten

Netten N„^ 1- Krankengebäude, einzeln zusammen
60 1 Bewahrungshaue für Männer ........ — 300 000 M.
30 1 Aufnahmehaus „ „ ........ — 58000 „
30 1 Lazarett für Männer .......... — 73 000 „

100 2 Häuser für je 50 unruhige Männer ..... 98000 „ 196000 „
80 2 „ „ « 40 „ „ ..... 78000 „ 156000 „
25 1 Haus für 25 „ „ ..... — 56000 ..

240 4 Häuser für je 60 halbruhige Männer ..... 92 000 „ 368 000 „
320 4 „ „ ,, 80 ruhige Männer ...... 116 000 „ 464000 ,
40 1 Haus « 40 „ „ ...... - 65000 .,

240 3 Häuser „ .. 80 sieche Männer ....... 116 000 „ 348000 „
30 1 Aufnahmehaus für Frauen ........ — 58000 „
30 1 Lazarett „ „ ........ — 73000 „

120 3 Häuser für je 40 unruhige Frauen ..... 78000 „ 234000 „
50 1 Haus .. 50 „ „ ..... — 98000 ..
25 1 .... 25 „ „ ..... — 56000 „

120 2 Häuser .. ., 60 halbruhige Frauen ..... 92 000 „ 184000 „
240 3 „ „ „ 80 ruhige Frauen ...... 116 000 „ 348000 „

80 2 „ „ „ 40 .. „ ...... 65000 « 130000 „
160 2 „ „ 80 sieche ,....... 116 000 „ 232000 ..

2020 36
Netten Gebäude.

2. Wirtschaft«- und Verwaltungsgebäude.
1 Kochküche ...............
1 Waschküche ...............
1 Bäckerei................
1 Maschinen» und Kesselhausmit Kohlenbunkern,Schorn«

stein und Schuppen ............
1 Werkstättengebäude ............
1 Feuerlöschgeräteschuppen ...........
1 Wiegehäuschen ..............
1 Hauptgutshof ..............
1 Gutshof (Um- und Erweiterungsbauten) .....
1 Schlachthofund Metzgerei ..........
1 Gewächshaus ....... , ......
1 Wasserturm ..............
1 Pumpenhaus ..............

Schuppen für Gartengeriite, Gemüseleller und kleinere
Bauten ..............

1 V erwaltungsgebäude..........
14

zu übertragen

— 200000 „
— 165 000 „
— 46 000 „

__ 205 000 „
— 92 000 „
— 12 000 ..
— 4 000 ,.
— 175 000 „
— 95 000 „
— 38 000 ..
— 20 000 „
^. 60 000 „
— 7 000 „

12 000 „
— 270000 „

—, 4 898000 M.
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14 Uebertrag — 4 898 000 M.
1 Gesellschaftshausmit Pflegerkasino ....... — 160000 „
1 Kirche ................ - 165000 ..
1 Leichenhaus ............. — 35000 ..

17
3. Beamtenwohnungen.

1 Wohnhaus für den Direktor ......... — 60 000 „
2 Doppelhäuser für Oberärzte ......... 65000 ., 130000 „
1 Wohnhaus für 1 Oberarzt......... — 32 500 „
1 Doppelwohnhaus für Anstaltsärzte ....... — 54000 „
2 Wohnhäuser „ „ .......28000 .. 56000 ..
1 Wohnhaus für Verwalter und Rendcmt ..... — 45000 „
1 „ „ Maschinenmeister und Verwaltungsassistent — 32 000 „
1 Gärtner-Wohnhaus ............ — 16 000 „
1 Wohnhaus für den Oberpfleger und 2 Stationspfleger — 45 000 „
2 Doppelhäuser für Stationspfleger .......25 000 „ 50000 „

16 „ „ Pfleger.......... 15000 „ 240000 „
Für Umbau und Instandsetzung der auf dem Anstalts-
gelände vorhandenen Gebäude, die zu Oekonomiezwecken
und als Wohnungen für Handwerker und Knechte Ver¬
wendung finden sollen ........... —_______ 40000 „

Gesamtsummeder Hochbauten 6 058 500 M.

Abteilung V. Waschwelle Hinrichtungen.
1. Einrichtung der Kochküche............ 50 000 M.
2. .. .. Waschküche............40000 „
3. Beschaffung der Dampfkessel einschließlichmechanischerFeuerung

und allem Zubehör ..............180000 „
4. Einrichtung der elektrischen Velcuchtungs-und Kraftanlagen . 480 000 „
5. Beschaffung der Desinfektionsanlage und Einrichtung der

Werkstätten .................15000 „
6. Herstellungder Zentralwasserversorgung ....... 180 000 „

zusammen^9^5MM.

Abteilung c. Flebenanlagen.
I.Kanalisation................ 135000 M.
2. Herstellungund Befestigungder Wege ........ 170 000 «
3. Bepflanzung der Anstalt und gärtnerische Anlagen .... 50000 „
4. Umfriedigungsarbeiten ............. 80 000 „
5. Trdarbeiten zur Regulierung des Terrains ...... 30 000 „
6. Abwässerbeseitigung (Rieselfelder).......... 30000 „
7. Zentralheizung (Außenanlagen) .......... 450000 „

zusammen 945 000 M.
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Abteilung v. Bauleitung, Bauzinfen, Insgemein.
1. Kosten der Bauleitung ............. 400000 M.
2. Vauzinscn ................. 700000 „
3. Für Unvorhergesehenes, kleinere Anlagen, wie Telephonanlage,

Speisenbahn, Eisenbahnanschluß«. und insgemein .... 446500 „
zusammen1546500 M.

Abteilung L.
Invcntarbeschaffung .............. 900000 M.

Abteilung I'.
Grunderwerb ................. 820000 M.

Zusammenstellung:
Abteilung ^ ..... 6 058 500 M.

L ..... 945 000 „
« ..... 945 000 „
v ..... 1546 500 „
N ..... 900000 ..
? ..... 820 000 „

Gesamtsumme11215 000 M.

Danach stellen sich die Gesamtkosten der Anstalt voraussichtlich auf 11215 000 M. oder
5552 M. für das Bett.

Bei der Anstalt Iohannistal bei Süchtcln, deren Baukonto jetzt abgeschlossen ist, betragen
die Gesamtkostenbei einer Velegziffer von 800 Köpfen rund 4 611000 M., also pro Kopf
5764 M., somit in Bedbmg rund 212 M. weniger pro Bett. Dabei ist zu berücksichtigen, daß.
seit der Ausschreibungder Arbeiten für die Süchtelner Anstalt fast sämtliche Materialien und
Arbeitspreise um mindestens 15—20 °/o gestiegen sind, ferner, daß namentlich durch die abge¬
schiedene Lage der Baustelle Bedburg, welche den Materialientransport sehr erschwert, die Bau-
preise stark beeinflußtwerden, schließlich daß, wie oben erwähnt, die Errichtung einer Pflegelkolonie
für. die Gesamtsumme von 290 000 M. notwendig ist. Zieht man alle diese Momente in
Erwägung und berücksichtigtferner noch, daß ein sehr beträchtlicher Zuschuß für die Errichtung des
Bahnhofs zu zahlen ist, sowie schließlich, daß die Kosten des Bewahrungshauses (das in Süchteln
nicht vorhanden ist) im Verhältnis zu der Anzahl der darin unterzubringenden Kranken sehr
bedeutendsind (etwa 2—3 mal so hoch, als bei normalen Krcmkengebauden), so muß der für den
Kopf der Belegziffer in der Anstalt Bedburg bei Eleve voraussichtlich erwachsende Einheitssatzals
relativ gering bezeichnet werden.

Dies tritt noch mehr in die Erscheinung, wenn man Vergleiche mit den Baukosten
neuerer Anstalten in anderen Provinzen und Landesteilen anstellt. Um dabei zu richtigenVer¬
gleichszahlen zu kommen,muß man von der Gesamtsummedie Kosteu für den Grunderwerb, die
Inventarbefchaffung und die Verzinsung des Baukapitals absetzen, da in den meisten andern
Provinzen diese Beträge nicht zu den Baukosten gerechnet werden.

Die nachstehende Tabelle möge das oben Gesagte erläutern:
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Baukostender Anstalt Baukosten
ohne Inventar,!Brunderwerb der Dienstwohnungen

Lfde. Bezeichnung Belegs^ und Bauzinfen für den
Nr.

Anstalt M«
insgesamt

für den Kopf
der Belegung

insgesamt Kopf der
Belegung

^ ^ ^ ^

1 Eglfing (Bayern) . . . l 032 7 509 «67 7 276 556 670 540
2 Hcrborn (Wiesbaden) . . 1240 7 890 000 6 363 143 880 116
3 Homburg ...... 840 5 010 000 5 964 300 700 358
4 Nufach (Elsaß) . . , . 850

(bis 1000)
4 963 000 5 840 251357 296

5 Teupitz ...... 1 205 6 212 800 5 156 637 500 530
6 Wiesloch (Baden) . . . 960 4 798 841 5 000 269 674 281
7 Iohannistal b. Süchleln . 800 3 545 000 4 431 265 000 330
8 Bedburg-Clevc .... 2 020 8 795 000 4 354 800500 396
9 800 3 475 550 4 344 47 000 59

10 Aplerbeck (Westfalen) . . «40 2 739 348 4 280 234 000 366
11 1418 5 887 000 4116 656 500 463
12 Galkhlluseu ..... 800 3 274 000 4 090 182 422 288

Die Anstalt Bedburg-Cleve steht sonach mit an letzter Stelle, wobei noch zu bedenken ist,
baß die in obiger Tabelle enthaltenen andern Anstalten mit Ausnahme uou Herborn zu einer Zeit
gebaut worden sind, wo mit bedeutendgeringeren Baukosten gerechnet weiden konnte.

Der Schlußsatzdes vorigjährigenLandtagsbeschlusses,nämlich „inzwischenschon mit der
Erbauung der Anstalt zu beginnen", ließ sich nur insofern verwirklichen, als im Sommer und Herbst
vorigen Jahres die Zufuhrwcge zum Anstaltsgeländc sowie die Hauptwege auf dem Gelände in
Stand gesetzt und befestigt sowie sonstigeVorarbeiten ausgeführt wurden.

Die eigentlichenBcmarbeiteu schou in Angriff zu nehmen, war bei dem bedeutenden
umfang der zu leistendenEntwurfsarbeiten nicht möglich und erschien auch untunlich, bevor die
°ben erwähnten Vorarbeiten erledigt waren. Die Entwurfs-Bearbeitung ist jetzt soweit fort¬
geschritten, daß die Bauarbeiten, sobald die Witterung dies erlaubt, in größtemUmfang in Angriff
genommenwerden können.

III. Vergrößerung der Anstatt Iohannistal bei Fuchteln.
Die Vergrößerung der Anstalt Iohannistal ist in der Weise geplant, daß entsprechend

dem Ueberwiegcnder männlichenund der unruhigen bczw. halbruhigen Kranken auf der Männer¬
seite 1 Haus für 60 Halbruhige, 1 Haus für 80 Sieche uud 1 Haus für 40 Ruhige, auf der
Frauenseite 1 Haus für 60 Halbruhige errichtet werden soll.

Gleichzeitigdürfte es sich empfehlen, einige technische Anlagen, deren Fehlen sich im
Anstaltsbetriebebisher schon unangenehmbemerkbargemachtund den Betrieb wesentlichverteuert
hat und bei stärkererBelegziffernoch mehr in die Erscheinungtreten wird, bei dieser Gelegenheit
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nachträglich zur Ausführung zu bringen. Hierhin gehört in erster Linie die Herstellung eines
Gleisanschlussesan die Eisenbahn, wodurch eine erhebliche Ersparnis durch Verminderungder Fuhr«
kosten erzielt werden wird, da jährlich etwa 450 DoppelwaggonKohlen angefahren werden müssen,
ferner die Anlage einer mechanischen Feuerung für die Dampfkessel und eine Wasserreinigungs¬
anlage für das Kesselhaus. Die durch die Erweiterung erwachsenden uoraussichtlichen Kostensind
in der nachstehenden Kostenschätzung zusammengestellt:

Zusammenstellung
der Baukosten für die Erweiterung der Provinzial-Hcil- und Pflegeanstalt Iohannistal.

I. Gebäude:
1. Haus für 60 halbruhige Männer......... 84000 M.
2. „ „ 80 sieche ., ......... 102000 „
3. „ „ 40 ruhige „ ......... 60000 „
4. .. „ 60 halbluhige Frauen ......... 84000 ..
5. Wohnhaus für 1 Arzt............. 28000 „
6. 1 Doppelpflegerhaus.............. 14000 „

372000 M.
II. Nebenanlagen:

1. Erweiterungder Dampfkesselanlage und damit zusammenhängende
Aenderungenam Kesselhausuud Kohlenlager ...... 35000 M.

2. Anbringung mechanischer Feuerungen für die Dampfkesselund
Vorrichtungenzum Reinigen des Kesselspeisewcissers . . . 20000 „

3. Verstärkung und Erweiterungder Wasseruersorgungseinrichtungen 18000 „
4. Erweiterung der elektrischen Beleuchtungsanlagen durch Ver¬

stärkung der Akkumulatorenbatterie« ......... 20000 „
5. Erweiterung der Telephonanlagen ......... 6000 „
6. Erweiterung der Fernheizanlagen ......... 10000 „
7. Erweiterung der Kanalisation .......... 6000 „
8. Für Wege- und gärtnerische Anlagen nebst Einfriedigungen . 7000 „
9. Bahnanschluß mit Grunderwerb einschließlich Beschaffungder

Transportmittel und Nebenanlagen ......... 84000 „
zusamme n 206000 M

III. Bauleitung, Zinsen und Insgemein:
1. Kosten der Bauleitung ............. 20000 M,
2. Zinsen des Baukapitals ............. 24000 „
3. Inventar................. 96000 „
4. Insgemein .................32000 „

zusamme n 172000^
Zusammenstellung:

I. Gebäude ................. 372000 M.
II. Nebenanlagen ............... 206000 „

IN. Bauleitung, Zinsen und Insgemein ........ 172000 „
Gesamtsumme750000 M.
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Danach stellen sich die Gesamtkosten der Erweiterung voraussichtlich auf rund 750000 M.
Addiert man diese Summe zu den Gesamtkosten der jetzigen Anstalt in Höhe von 4611000 M,,
W ergibt sich eine Gesamtsumme von 5361000 M,, oder bei einer späteren Belegziffer von
'040 Köpfen ein Einheitssatzfür das Bett von 5155 M.

Setzt man auch hier wieder die Kosten der Bauzinsen, des Grunderwerbs und der Inven-
tarbeschllffung ab. um zu richtigen Vergleichszahlenzu gelangen, so stellt sich der Einheitssatzfür
das Nett ohne diese Zahlen nach der Erweiterung auf 4 158 000 :1040 -- 3998 M. Der Ein¬
heitssatz für die erweiterteAnstalt ermäßigt sich also gegenüberdemjenigender jetzigen Belegziffer
um 433 M. und die Anstalt Iohannistal würde dann in der obigen Vergleichstabellean die
letzte Stelle rücken.

IV. Kostendeckungund Antrag.

Die Kosten der Erbauung der 8. Provinzial-Heil- und Pflcgeanstalt Bcdburg bei Eleve
werden, wie vorhin ausgeführt, geschätztauf 11215 000 M. und diejenigender Vergrößerung von
iohannistal bei Süchteln auf 750 000 M. Insgesamt ist also der Betrag von 11965 000 M.
aufzubringen. Zu den Kosten der Anstalt Bedburg hat die Stadt Eleve einen Beitrag von
50000 M. und die Gemeinde Hau einen solchen von 15 000 M. zugesagt. Bringt man diese
betrage m Abzug, so sind noch 11900 000 M. zu decken.

Der 47. Provinziallandtag hat nun im Anschlüssean den oben mitgeteilten Beschluß,
betreffendErwerb des Geländes und Beginn der Ausführung der neuen Heil- und Pflegcanstalt,
welter beschlossen:

„den Provinzialausschußzu ermächtigen,die zur Bestreitung der durch die Ausführung
entstehenden Kosten erforderlichen Summen zunächst vorschußweise bei der Landesbank
als 3^2 prozentiges Darlehen zu entnehmen."

Mit Rücksicht auf die Lage des Geldmarktes haben aber die fraglichenSummen nicht zu
^'/2 "/», sondern nur zu 4°/« bei der Landesbank entnommen werden können (vergl. auch den
Gericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie Verzinsung der vom 47. Rheinischen
^rovinziallandtage genehmigtendritten Anleihe für Hochbauten. Drucksachen.Nr, 24); der Pro-
vinzlllllandtag wird daher um nachträglicheGenehmigung dieser Maßnahmen gebeten. Dnrch die
weiter entstehenden Kosten sowohl für die neue Anstalt in Vedburg, wie auch für die Vergrößerung
der Anstalt Iohannistal werden zunächst vorschußweise von der Landesbankals Darlehen zu 4«/«
bezw. zu dem jeweilig möglichen günstigstenZinsfuße entnommenwerden muffen.

Die Frage der endgültigen Kostendeckung hängt ab von dem Beschlusse des Provinzial-
laudtllges auf den Bericht des Provinzialausschusses,betreffenddie Beschaffungder Mittel für die
Ausführung von Hochbauten(Drucksachen. Nr. II).

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschußzu beantragen:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen,

I. den Neubau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg bei Eleve und die
Vergrößerung der Prouinzial- Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal bei Süchteln
unter Zugrundgelegung der vorgelegtenPläne und Kostenanschlägezu genehmigen,

43
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II. Den Provinzialllusschuß zu ermächtigen,die zur Bestreitung der durch die unter I
genannten Bauten erforderlichen Beträge zunächst vorschußweise bei der Landesbank
als Darlehen zu dem jeweilig möglich günstigstenZinsfuße zu entnehmen."

Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Veissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 35.
(Drucklachen. Nr. 30,)

Bericht
des Provinzialllusschnsses,

betreffend

die anderweite Ordnung der Verwaltung und des Schutzes der Gemeindewaldungen

in der Rheinprovinz.

Der 47. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 15. März 190? zu
dem Berichte des Provinzialcmsschusses,über die Ausführung des Beschlusses des 46. Provinzml-
landtages zur Petition des Vorstandes des Vereins der Gemeinde-Oberförster,betreffend Vorschläge
zur Verstaatlichung der Gemeinde-Forstverwaltung,nach dem Antrage der IV. Fachkommissionbeschlossen:

„Den Provinzialausschuß zu beauftragen, sobald wie möglich, tunlichst bis zum
1. Oktober d. Is. anstelle des Provinziallandtags nach Abschluß der zurzeit schwebenden
Verhandlungen bestimmteVorschläge in dieser Sache an die Königliche Staatsregierung
zu richten und diese dringlichzu bitten, dem nächsten Provinziallandtage einen bezüg¬
lichen Gesetzentwurf zur Stellungnahme vorzulegen."

Gleichzeitig hat der Provinziallandtag beschlossen:
„der IV. Fachkommission aufzugeben, dem Provinziallandtag 6 Mitglieder aus seiner
Mitte vorzuschlagen, die bei den Beratungen des Provinzialausschussesüber die Aenderung
der Bestimmungenfür die Gemeinde-Forstverwaltungzuzuziehen sind."

In der Plenarsitzung vom 16. März 1907 hat sodann der Provinziallandtag nach dein
Antrage der IV. Fachkommissionhierzu die AbgeordnetenFreiherr von Droschke, Freiherr von
Hammerstein,Casvers, von Krnse, Dick und Dr. Kaufmann gewählt.

Die Gewählten sind zu den bezüglichen Beratungen in den Sitzungen des Provinzialaus¬
schusses vom 23. Oktober und 27. November 1907 hinzugezogen worden.
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Nachdemdas für die Beurteilung der vorliegenden Frage gesammelte Material zugänglich
war, ist die Beratung zunächst in der Sitzung vom 23. Oktober 190? auf der Grundlage der als
Anlage I beigefügtenDenkschrift erfolgt, welche zu dem Ergebnis kommt, daß die Beseitigungder
zurzeit bestehenden Mängel am vollständigstendadurch zu erreichen sei, daß die Verwaltung und der
Schutz der Gemeinde-und Institutswaldungen unter Wahrung der den Gemeindenhinsichtlich der
Bewirtschaftungund der Verwertung der Produkte zustehenden Mitwirkung auf staatliche Forst¬
beamte gegen Zahlung einer festen Vergütung an den Staat übertragen wird. In dieser Sitzung
wurde gegen eine solche Regelung das Bedenken laut, daß die Einführung der staatlichen Befürsterung
als ein Eingriff in das Selbstverwaltungsrechtder Gemeindenübel werde empfunden werden, auch
schien zweifelhaft,ob nicht auf die Dauer eine zu große finanzielleMehrbelastungder Gemeinden
eintreten werde. Es wurde deshalb angeregt, die Beseitigungder wesentlichstenMängel der jetzigen
Organisation, soweit sie auf dem personellenGebiete liegen, durch Gründung eines Zweckoerbandes
3« beseitigen. In der als Anlage II beigefügten zweiten Vorlage ist der Versuch einer solchen
Regelung in Form eines Gesetzentwurfes gemacht. In der Sitzung des Provinzialcmsschusses vom
27. November 1907, zu welcher,wie gesagt, die vom Provinziallandtag zugewähltenAbgeordneten
Zugezogenwaren, wurde dieser Entwurf eingehend beraten und schließlich der als Anlage III beigefügte
Beschlußgefaßt.

Dieser Beschluß ist mit den als Anlage I und II beiliegenden Drucksachendurch Vermittlung
des Herrn Ober-Präsidenten mit Schreiben vom 11, Dezember 1907 an den Herrn Minister für
Landwirtschaft, Domänen und Forsten nnd den Herrn Minister des Innern mit der Bitte um
Berücksichtigung überreicht worden; eine Entschließungder Herren Minister ist bis jetzt noch nicht
eingegangen.

Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beiffel von Gymnich,
Vorsitzender.

Dr. von Renvers,
Landeshauptmann,

Anlage I.

43*
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Anlage I.

Betrifft:
Anderweite Ordnung der Gemeindeforstverwaltung.

I. Vorgeschichte.
Die Frage der anderweiten Regelung der Verwaltung und des Schutzes der Gemeinde

Waldungen beschäftigt bereits seit Jahrzehnten die in Betracht kommendenKreise. An den
Provinziallandtag ist sie zum ersten Mal in greifbarer Form im Jahre 1890 herangetreten, als
der Abgeordneteu. Noch und 21 Genossen einen Antrag stellten, welcher „die gesetzliche Regelung
der Beförsterung der Gemeindewaldungendurch staatliche Forstbeamte" erstrebte. Der Antrag
wurde damals dem Provinzialausschuß überwiesen; die daraufhin mit der Königlichen Staats¬
regierung gepflogenen Verhandlungenblieben ohne Ergebnis.

In den folgenden Jahren ist dann die Frage durch die Petionen des Gemeindeoberförster¬
vereins und des Gemeindeförstervereins sowie auf Anregung einzelner Abgeordneter im Abgeordneten-
Hause wiederholt zur Sprache gebrachtworden. Der Landwirtschaftsministerhat sich in der Sitzung
der Budgetkommission vom 18. Januar 1906 dahin ausgesprochen,daß er sich von der Verstaat¬
lichung der Gemeindeforsten wohl erheblichen Nutzen verspreche, daß er sie aber gegen den Wunsch
der Provinzial- und Gemeindeverwaltungennicht einführen wolle.

Auch im Provinziallcmdtag ist sie in den Jahren 1905 uud 1906 erneut durch
Petitionen angeschnitten worden. Der letzte Provinzinllandtag hat sodann den Provinzialausschuß
beauftragt, sobald wie möglich anstelle des Provinziallandtages nach Abschluß der zurzeit schwe¬
benden Verhandlungen bestimmte Vorschläge an die Königliche Staatsregierung zu
richten und diese dringlich zu bitten, dem nächsten Provinziallandtage einen bezüglichen Gesetz¬
entwurf zur Stellungnahme vorzulegen. Zu den Beratungen des Provinzialausschussesüber diese
Frage sollen 6 Mitglieder des Provinziallandtages zugezogenwerden; als solche sind vom Pro-
vinziallandtag gewählt die' Herren Freiherr von Droschke,Freiherr von Hammersteiu, Caspers,
von Kruse, Dick und Dr. Kaufmann.

Nachdemdas erforderliche Material eingegangenist, soll nunmehr in der nächsten Sitzung
des Provinzialausschussesüber die Sache verhandelt werden.

II. Bedeutung der Irage.

Zunächst sei gestattet auf die große Bedeutung hinzuweisen,welche die Frage für die
RegierungsbezirkeCoblenz und Trier sowie einen Teil von Aachenhat. Es sind vorhanden:
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im Regierungsbezirk

Gemeindewaldungenund gem. Holzungen
Ertrag nach dem Durch¬

wache schM von 1900-1902
n»,

Staatswaldungen
in der Rheinprovinz

Fläche
lis,

Coblenz
Trier

Aachen

159 828
133 401
41906

2183 654,38
2 016 617 —

359 395,-

29 923
65195
33 343

Diese Zahlen ergeben ohne weiteres, von welcher Wichtigkeitdie Waldungen für die
Wirtschaftder Gemeinden sind, ganz abgesehen von ihrer Bedeutung für die Land- insbesondere die
Viehwirtschaftdurch Weide- und Streunutzung usw. Zieht man weiter in Betracht, wie wichtig
eine genügende Holzprodnktionfür Industrie und Handel ist, und welche Bedeutung anerkannter,
maßen der Wald für die klimatischen Verhältnissehat, dann bedarf es keiner weiterenAusführung,
daß die Frage nach einer guten Verwaltung so erheblicher Waldflächen von außerordentlicherBe¬
deutung ist.

In den RegierungsbezirkenCöln und Düsseldorfgibt es nur wenig Gemeindewald,so daß
hier die Frage keine so große Rolle spielt.

III. 3ie zur Zeit geltenden Bestimmungen.
Ehe auf die Vorschlägefür die Abäuderung der Gemeindeforstverwaltungeingegangen i. Mnememes.

werden kann, ist erforderlich,kurz die zur Zeit geltendenBestimmnngendarzulegen
Die wesentlichsten Verwaltuugsgeschäfteder Waldwirschaftzerfallen in 4 Grnppen:

»,. die Betriebsverwaltung. Sie regelt den Betrieb der Holzfällung, Waldverjüngungund
der Waldnebennutzungen,teils durch periodische Betriebspläne, teils durch Iahrespläne
(Hanungs-Kultur-Nebennutzuugspläne)und vollzieht ihn durch eine geordnete Betriebs¬
führung; sie liegt in der Regel in der Hand des Oberförsters;

b. die Schutzverwaltung. Sie umfaßt vor allem den Forstschutz und dann die Aufsicht über
die Waldarbeiter; sie ist Sache des Försters und des Forstaufsehers;

«. die Nutzungsverwaltung. Sie befindet über die Verwendung der Holznutzungund der
sonstigen Erträge;

ä, die Geldverwaltung. Sie besorgt das Kassen- und Rechnungswesen.
Je nach der Stellung zu diesen Geschäftsgruppenkann man 3 Organisationssystemehin¬

sichtlich der Gemeindeforstverwaltungunterscheiden:
1. die staatliche Vermögensaufsicht. Sie beschränkt die Staatsaufsicht auf den Umfang

der Aufsicht,die der Staat auch über das sonstige Gemeindevermögen hat. Sie gilt
in einem Teil von Hannover, in Schleswig-Holsteinund dem Gebiet der Stadt
Frankfurt a. M.;

2. die Beförsterung,entwederdie engere — in diesem Fall untersteht lediglich die Betriebs¬
verwaltung staatlichen Beamten — oder die volle, bei der sowohl die Betriebs- wie
die Schutzverwaltungstaatlichen Beamten übertragen ist. Die Gemeinden sind hin¬
sichtlichder Betriebsverwaltungzu hören, die Entscheidung erfolgt durch den Regierungs«
Präsidenten. Nutzungs- und Geldverwaltung ist Sache der Gemeinden, Pas engere
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Bestimmungen.

System gilt kraft Gesetzes in Hessen-Nassau,einem Teil von Hannover und Hohen-
zollern; das volle in dem Kreis Meisenheim. Freiwillig ist das engere System ein¬
geführt in den OberförstereieuKirchen im Kreis Altenkirchenund Krofdorf im Kreis
Wetzlar, das volle in der OberförstereiAltenkirchen.

3. Zwischen den unter 1 und 2 aufgeführten Systemen steht dasjenige der staatlichen
Betriebsaufsicht, welches in den 7 östlichen Provinzen, in Westfalen und der Rhein¬
provinz gilt. Es überläßt die sämtlichen Geschäftsgruppcnder Selbstverwaltung der
Gemeindelc., schränktdiese durch eine sich auf das persönliche wie das sachliche Gebiet
erstreckendeAufsicht eiu. Die in der Rheinprovinz geltendenBestimmungenbedürfen
einer genauen Darstellung.

Die Grundlage der Gemeindeforstverwaltungin der Rheinprovinz bildet die Königliche
2. Die in der Rhein- Verordnung „die Verwaltung der den Gemeinden und öffeutlichen Anstalten gehörigenForsten in

Provinz geltenden Westfalen und der Rheinprovinz betreffendvom 24, September 1816." Sie ist in der Gesetz¬
sammlung veröffentlicht, die Abänderung ihrer Vorschriftenist alfo nur im Wege der Gesetzgebung
möglich. Wie in ihrer Einleitung hervorgehoben ist, will sie hinsichtlich der Forsten der Gemeinden
und öffentlichenAnstalten einerseits die bestehenden „Einschränkungenin der Benutzung dieses
wichtigen Gemeindeeigentums"beseitigen und „den Gemeindenund öffentlichen Anstalten das Dis¬
positionsrechtüber die ihnen zugehörigenWaldungen wiedergeben",anderseits aber doch Fürsorge
treffen, daß diese nicht „einer schädlichen Willkür preisgegeben"werden, vielmehr „eine dem Wesen
und den Zwecken der öffentlichenKorporationen entsprechenden Benutzungsart gesichertwerde".
Dementsprechendist im ß 2 bestimmt, daß den Gemeindenund öffentlichen Anstalten ihre Forst-
ländereien „zur eigenen Verwaltung überlassen" werden, daß sie aber in höherer Instanz der
Oberaufsicht der Regierung unterworfen sind. Diese übt nach der gegenwärtigenVerwaltungs-
organisation der Regierungs-Präsident aus, nach dessen „Anweisungenwegen eines regelmäßigen
Betriebes und der vorteilhaftestenBenutzungsart die Gemeindensich genau richten müssen."

Hinsichtlich der Verwaltung ist den Gemeindendie Pflicht auferlegt:
„solche Wälder und beträchtlichen Holzungen, die nach ihrer Beschaffenheit und Umfang
zu einer forstmäßigen Bewirtschaftunggeeignet sind, durch gehörig ausgebildeteForst¬
bedienteadministrierenzu lassen,"

Die Bestimmungdarüber,
„ob die Anstellung eines eigenen Forstbedientenunumgänglicherforderlichsei oder ob
die Bewirtschaftungebenso gut und zweckmäßigdurch die Gemeindemitgliederausgeführt
oder nach den Wünfchen der Gemeinden und öffentlichen Anstalten gegen eine angemessene
Remuneration einem benachbartenKöniglichen Forstoffiziantenübertragenwerden kann",

ist in § 6 gleichfalls dem Regierungs-Präsidenten übertragen. Wird die Anstellungeines eigenen
Forstbeamtenfür uotweudigerklärt, dann steht der Gemeinde defsen Wahl zu, er wird aber vom
Regierungs-Präsidentengeprüft und bestätigt. Hinsichtlich der Anstellungder Beamten gibt die mit
Genehmigungdes Ministers des Innern erlassene Instruktion des Ober-Präsidenten vom 31. August
1839 für die RegierungsbezirkeCobleuz und Trier weitere Vorschriften. Danach werden die
Schutzbeamten (Förster) von den gesetzlichenVertretern der waldbesitzenden Gemeinden «. dem
Regierungs-Präsidentenunter Angabe der Austellnngsbediugungen insbesonderedes Gehaltes und der
Emolumente präsentiert. Dieser hat die Qualifikation des Präsentierten und die Anstellungs-
bcdingungenzu prüfen. In denjenigenFällen, in denen die Anstellung eines ausgebildetenForst¬
beamten für notwendigerklärt ist, muß die Präsentation auf Lebenszeit erfolgen und der Anzu¬
stellende die nämlicheQualifikation haben, wie ein Königlicher Förster.

») Anstellung der
Beamten.
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Die verwaltenden Beamten (Oberförster) werden durch die Deputierten der beteiligten
Gemeinden:c. unter Vorsitz eines Kommissars des Regierungs-Präsidentengewählt. Das Gehalt
wird durch einen Beschlußder beteiligtenKorporationenreguliert; es unterliegt aber der Genehmi¬
gung des Regierungs-Präsidenten,welcherdas Recht hat, es mit Rücksicht auf das Interesse der
Forstverwaltung festzusetzen; ebenso steht ihm die Prüfung der Qualifikation und der Anstellungs-
bedingungenzu. Die Annahme erfolgt zunächst auf ein Probejahr, nach dessen Ablauf, wenn nichts
zu erinnern ist, die Anstellung auf Lebenszeit. Hinsichtlich der Qualifikation ist bestimmt,daß der
Anzustellendedie Qualifikation eines Königlichen Oberförsters haben muß. Es bleibt aber den
Regierungenvorbehalten, auch sonstige Personen prüfen zu lassen. Aus dieser letzten Bestimmung
heraus hat sich die besondereGemeindeoberförsterlaufbahnentwickelt,nachdem die Prüfung der
Kandidaten für den Gemeindeforstverwaltungsdienstin den Regierungsbezirken Coblenz und Trier
durch den Erlaß des Ober-Präsidentenvom 24. Dezember1862 geregelt war. Durch die Mlmsterial-
«lasse vom 9. Juli 1890 und 20. Oktober 1891 ist indes die Annahme weiterer Anwärter für
diesen Dienst untersagt, so daß diese Laufbahn bis auf weiteres geschlossen ist. Infolgedessenwird
jetzt die Verwaltung der Oberförstereiengeprüften Königlichen Forstassessoren übertragen, welche sie
so lange behalten, bis sie im Staatsdienst zur Anstellunggelangen.

Die Gehaltsverhältnisseder Gemeindeforstbeamtenergeben sich aus folgender Zusammen¬
stellung:

Gehalt .
Steigerung

Dienstaufwand einschließlich
Schieibhilfe(durchschnitt!.)

Stellenzulage (durchschnitt!.)
Wohnung ......

Wert des freien Brennholzes
Gefamtbezüge

auf der untersten Stufe. .
>, „ mittleren „ . .
" „ höchsten

Königlicher

Oberförster

Oberförster:
Gemeindeober-

förster (nach den
zurzeit gelten¬
den Normal¬

sten)

2700 -5400M
alle 3 Jahre:

2 X um 500 M.
5X .. 400 ..

2740 M.
300 „

freie Dienstwoh¬
nung im Wert
von 900 M.

165 M.

6 805 M.
9 005 „
9 805 ..

Königlicher

Förster

Förster:

Gemeindeförster
(nach den zur¬
zeit geltenden
Normalsätzen)

12400-4500 M.
alle 3 Jahre:
um 300 M.

1600 M.

Wohnungsgeld¬
zuschuß 420 M.

4 420 M.
5920 .,
6 520 ,,

1400—2100 M
alle 3 Jahre:

100 M.

125 M.
200 ..

freie Wohnung
im Wert von

240 M.
80 ,.

2 045
2 545
2 745

1200-1800 M.
alle 3 Jahre:
1 X 200 M.
6 X 100 „

Mietsentschädi¬
gung 200 M.

100 M.

1300 M.
1900 „
2100 ..

Das Höchstgehalt der Gemeindeoberförsterbleibt also noch um 285 Mark hmter dem
Anfangsgehalt der Königlichen Oberförsterzurück und auch bei den Försteru übersteigtdas Höchst¬
gehalt der Gemeindeförsterdas Anfangsgehalt der Königlichen Förster nur um 55 Mark,
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!>) Bewirtschaftung. Hinsichtlich der Bewirtschaftungder Fürsten ist das Selbstverwaltungsrechtder Gemeinden
und Korporationen gleichfalls eingeschränkt. Nach § 3 der Allerhöchsten Verordnung dürfen sie nur
„nach den vom Regiernngs-Präsidenten genehmigten Etats" wirtschaften,auch unterliegen außer¬
ordentliche Holzschläge, Rodungen und Veräußerungender Genehmigungdes Regiernngs-Präsidenten.
Die näheren Bestimmnngen über die Bewirtschaftung und deren Beaufsichtigungfinden sich in
den §ß 23—36 der obenerwähnten Instruktion des Ober-Präsidenten vom 31. August 1839. Danach
soll der Verwaltung „eine generelle Ertragsermittlung und ein allgemeiner Wirtschafts-und Kulturplan
zn Grunde gelegt werden", deren Aufstellung„den verwaltendenForstbeamten unter Mitwirkung
der Kommnnalbehürdeund nnter Kontrolle der Oberforstbeamtender Negierungenobliegt". Der
Oberförster hat die Ermittlungen und die Pläne mit der Kommnnalbehürderesp, dem Vorstand des
betreffenden Institutes zu „beraten", „den Wirtschaft- und Kulturplan nach den Wünschender
Interessenten, soweit es mit einer forstwirtschaftlich geordnetenVerwaltung vereinbar ist, abzuändern
und demnächstdie berichtigten Ermittlungen und Pläne nebst den über die Beratung mit der
Gcmcindebehörde aufgenommenen Verhandlungender Regierung einzureichen, welche solche durch ihren
Oberforstbeamtensoweit tunlich an Ort und Stelle zu prüfen resp, zu berichtigenund festzusetzen
hat." Dasselbe gilt von den jährlichen Holzfällungsplänen. Hinsichtlichder Nebennutzungen,
namentlichder Weide, der Mast, des Streulaubes und des Raff- und Leseholzes sollen besondere
Reglements entworfenwerden, welche der Bestätigung dnrch den Regiernngs-Präsidentenunterliegen.

IV. Mängel der jetzigen Einrichtung.

Welchessind nun die Mängel, welche der jetzigen Einrichtung vorgeworfenwerden und
deren Beseitigungerstrebt wird? Es scheint zweckmäßig zunächstdiese zusammenzustellen und dann
die Borschläge,welche zu ihrer Beseitigung gemacht sind, zu erörtern.

1. Qualifikation. 1, Es wird hervorgehoben, daß die Qualifikation der Gemeindeforstbeamten eine geringere
sei als die der Staatsforstbeamten. Es braucht nicht hervorgehobenzu werde», daß damit über
den einzelnenBeamten ein ungünstigesUrteil nicht abgegeben werden soll, daß es sich vielmehr nur
um eine generelle Beurteilung handelt. Bezüglich der Oberförster, welche aus der Gemeindeforst-
karriere hervorgehen, wird darauf hingewiesen, daß sowohl die formellen Voraussetznngenfür deu
Eintritt in die Karriere als auch die Anforderungenhinsichtlich der Ausbildung erheblich geringer
sind als die für den Staatsdienst. Hinsichtlichder jetzt üblichen Verwaltung der Gemeindeober-
fürsterstellcn durch jnnge Forstassessoren,die in den Staatsdienst zurückkehren, wenn sie dort zur
Anstellungherangerückt sind, wird betont, daß hierdurch einmal meist Beamte in deu Gemeinde¬
oberförsterstellen sind, welche noch wenig Erfahrung haben, und daß zum andern ein zu häufiger
Stellenwechselstattfinde, was gerade in der Waldwirtschaft besonders schädlich sei. Der letztere
Umstand werde in Zukunft noch mehr ins Gewichtfallen, je besser die Anstellungsverhältnisseder
Staatsforstbeamten sich gestalten.

Dieser Mangel sei um so bedeutenderals die Stellung der Gemeindeoberfürsterviel
schwieriger sei, als die der staatlichen. Für die Verwaltung der Staatsforften sind ausschließlich forst-
technischcGesichtspunkte maßgebend, der Königl. Oberförster hat seine Vorschlägeund Maßnahmen
im wesentlichen nur forsttechnisch gebildeten Personen gegenüberzu vertreten. Anders bei Gemeinde¬
wald. Er dient nicht nur der forstwirtschaftlichen Holzgewinnung, sondern — und bei manchen
Gemeindenund in manchem Jahr ist das besonderswichtig — soll er auch Streu, Gras, Futter¬
laub, Weide :c. liefern, Maßnahmen, die sich meist nur schwer oder gar nicht mit den Regeln
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einer richtigen Waldpflege vereinbarenlassen, und die deshalb vielfach zu Reibungenmit den Organen
und Eingesessenen der Gemeindenführen. Seine Kultur- und Hauungsplane muß der Gemeinde-
oberförster mit den Vertretern der Gemeinden erörtern, bei denen oft die forstwirtschaftlichen Ge¬
sichtspunkte recht wenig Beachtung finden. Es bedarf keiner Ausführung, daß hierdurch die Ver¬
waltung sehr erschwert wird, und daß die Anforderungen,die an den Beamten gestellt werden, groß
sind, in den meistenFällen größer als die an die Königlichen Oberförstergestellten. . ^ ^ , „, , .^ ,

2. Weiter wird betont, daß die Besoldung und die Nebeubezügeder Gememdeforst-2. «eMmnMer-
beamten zu gering seien; die in Betracht kommenden Zahlen sind oben bereits angegeben, sie zeigen
die Richtigkeit. Das wird nicht nur von den Gemeindebeamtenals Unrechtempfunden, sondern es
erschwert auch die Gewinnung tüchtiger Bewerber für die frei werdendenStellen. Das trifft um
s° mehr zu, als die Gemeindestellen, wie bereits oben angeführt, schwierigerund wenigerangenehm
sind; in letztererBeziehung kommt auch in Betracht, daß den Gemeiudcforstbeamten das Recht der
Jagd in den von ihnen verwalteten Waldungen nicht zusteht.

Seitens der Gemeindeforstbeamtenwird feit Jahren die Erlangung der Bezüge der Staats¬
beamtenerstrebt. .

3. Als weiterer Mißstand wird empfundendie Abhängigkeit von den Vertretern der Ge- ^^^°«^°°"
Meinde, die die Beamten wählen und bei Festsetzung ihrer Bezüge mitsprechen. In letzterer Bezie¬
hung ist allerdings durch die Durchführungder Normalbesoldungsordnungenmanches besser geworden.
Immerhin ist aber auch jetzt noch der Forstbeamte mehr oder minder abhängig von den Vertre-
tungen der Gemeinde,und das ist um so mißlicher,als eine Versetzungauf eine andere Stelle bei U«nw»uöM< e,ncl
den heutigenAnstellungsverhältnissennahezu ausgeschlossen ist. Gerade der Mangel der Möglichkeit,
eine andere Stelle zu erlangen, wird von den Gemeindeforstbeamtenfehr drückend empfunden, ist
auch für die Verwaltung im disziplinaren Interesfe nicht vorteilhaft.

4. Zu diesen Mangeln im Austellungswesen kommt dann als erheblicher sachlicherMangel ^^^"""^°"
der Umstand, daß die Verwaltungsbezirkeder Gemcindeoberförsterund die Schutzbezirke der Förster Schutzbeziilc.
3« groß und zu ausgedehntsind. Während die Königlichen Oberförstereien in den Regiernngsbezirken
Koblenz. Trier und Aachendurchschnittlich 4224 bezw. 3622 bezw. 4137 vH nmfafsen, betragen die
entsprechendenZahlen bei den Gemeindeoberförstcreien in denselben Bezirken 7020 bezw. 7492 bezw.
6?75 lig.. Im RegierungsbezirkCublenz sind noch 6 Gemeindeoberförstereien größer als 8000 ll»., m
Trier hat z. B. die GemeindeoberförstereiVitburg 10412 K», Baumholdcr9339 da, Saarburg 11826
^. Dazu kommt, daß bei den Gemeindeoberförstercien die einzelnen Waldkomplexe viel weiter von
einander entfernt liegen. Daß hierdurch nicht nur die Arbeitslast des Beamten erheblich großer,
sonderndie Intenfivität der Verwaltung geringer wird, liegt auf der Hand. Auch die Forstschutz¬
bezirke sind im Gemeindewllldzum Teil übermäßig groß, so gibt es im RegierungsbezirkCoblenz
allein in der Eifel und auf dem Hunsrücknoch 17 Bezirke,die über 1000 Ka umfassen. <«c„,c>«el»ae v°»

5. Als Uebelstaudwird sodann weiter empfnnden. daß Staats- nud Gememdewaldungeu vielfach 5- ««»8^°..
!M Gemengeliegen, so daß der Gemeindeoberförstervielfach lange Wege durch Staatsforst machen Staatswald.
Muß und umgekehrt der Königliche Oberförster durch Gemeindewald,um in fein Revier zu kommen.
Hierin liegt unleugbar eine große Kraft- und Zeitvergeudung.

V. Meformvorschläge.
Die Aufzählung dieser Mängel des jetzigen Systems zeigt auch die Ziele, welche die Ziel der Reform.

Reform der Gemeindeforstverwaltungerstrebenmuß. Auf dem Personalgcbietgilt es. eine ausrei¬
chende Besoldung der Verwaltungs- und Schutzbeamten herbeizuführen,welche einen geeigneten Nach¬
wuchs sichert und der oft nicht ganz unbegründetenUnzufriedenheitder Beamten die Berechtigung

44
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nimmt. Dazu müssen die Anstellungsverhältnisseso gestaltet werden, daß die Abhängigkeitder
Beamten von den Gemeindeurganenoder einzelnen Gemeindeangehörigenbeseitigtwird. Auf mate¬
riellem Gebiet ist eine Abgrenzung der Verwaltungs- wie der Schutzbezirlezu erstreben,die eine
intensivere Verwaltung der Wälder und eine bessere Ausnutzungder vorhandenenKräfte ermöglicht.
Bei dem Streben nach diesen Zielen darf aber die Eigenart des Gemeindewaldesuicht außer acht
gelassen werden, bei dem nicht wie bei Staatswald ausschließlichforsttechnische Erwägungen in
Betracht kommen, der vielmehr in vielen Fällen auch eine sehr wichtige Rolle im Gemeindehaushalt
und oft auch, insbesondere dnrch die Nebennutzungeu,in der Wirtschaft des einzelnenGemeinde¬
mitgliedes spielt. Diese wichtigen Interessen der Gemeinden müssen bei der Reform gewahrt werden,
es muß also den Gemeindender ihnen zukommende legale Einfluß auf die Verwaltung ihrer Forsten
erhalten bleiben und es muß ferner darauf gesehen werden, daß die Erhöhung der Verwaltuugs-
kusteu uicht unerträglich wird, daß eine solche Erhöhung eintritt, ist unvermeidlich, denn die Ver¬
besserung der Gehälter bedingt schon allein größere Ausgaben.

Zur Beseitiguug der Mängel sind im Laufe der Jahre mannigfacheVorschlägegemacht
worden. Einzelne sind bereits als unausführbar erkannt uud scheiden deshalb aus der Erörterung
aus, so auch der, welcher dahinging, die Gemeindeforstverwaltung ganz von der staatlichen zu trennen
und sie einer neu zu gründendenProvinzial-Forstdirektionzn unterstellen.

Im Vordergrund der Erörterung stehen zurzeit zwei Vorschläge, der eine erstrebt die
Einführung der Beförstemng, sei es der engeren,welche nur für die Verwaltung staatlicheBeamte
einführt, oder der vollen, der andere, von dem Landrat Freiherr v. Hammersteinim Forstausschußder
Lllndwirtfchnftskammer vertretene und eingehend begründete,erstrebt einen befferen Ausbau des jetzt
bestehenden Staatsaufsichtssystems.

Einwendungengegen Gegeu die Beförsterung wird zunächst der Einwand erhoben, daß es doch der ganzen
die Neföisterung.Tendenz der neueren Verwaltungsgesetzgebungwenig entspräche und von den Gemeinden übel

empfundenwerden müfse, wenn ein wichtigesGebiet, das durch einen Akt der Gesetzgebungder
Selbstverwaltung der Gemeindeüberlassensei, dieser entzogenwerde; es wird weiter der Befürch-
tiguug Ausdruckgegeben, daß das Interesse der Gemeindenam Wald nachlasse» werde, wenn dessen
Verwaltung in die Hand KöniglicherBeamten gelegt wird, und daß damit ihre Geneigtheit zur
Aufforstungvon Ödland und zur Leistung von Frohndienstennoch mehr abnehmenwerde. Auch
der Einfluß des Landrates und der Gemeindeauf die für die Fiuanzwirtschaft der Gemeindensehr
wichtige Waldwirtschaft werde schwinden,wenn Staatsbeamte an die Stelle der Gemeindcforst-
beamten träten.

Es mag einstweilendahingestellt bleiben, inwieweit diese Befürchtungen begründet sind,
jedenfalls wird mau zugebeumüssen, daß die Einführung der staatlichen Beförsterungfür die wald¬
besitzenden Gemeindeneine Beeinträchtigung der Selbstverwaltung herbeiführt. Das ist zweifellos
unerwünscht und man wird jedenfalls einem Reformvorschlag,der eine befriedigendeAbstellung
der oben erörterten Mängel der Gemeindeforstverwaltnugohne einen solchen Eingriff ermöglicht,
den Vorzug geben.

Von diesem Gesichtspunktegeht auch Freiherr v. Hammersteiu bei seinem Vorschlag
Mlage ^ ^___ °us, der in der Anlage in seinen Grundzügen abgedruckt ist. Es scheint deshalb richtig, zunächst

auf diesen einzugehen.
Der Hammerstein'sche Der Vorschlagvermeidet— wie gesagt — die Verstaatlichung, läßt vielmehr das Ver-

Vorschllig. hältuis der Gemeindcforstverwaltnngzur KöniglichenStaatsregiernng genau so bestehen, wie
es jetzt ist.
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Nicht lichtig ist aber, wenn gesagt wird, er erhalte auch die Selbstverwaltung der Ge¬
meinden hinsichtlich ihres Waldes aufrecht. Denn tatsächlich wird die Einwirkungder Gemeinden
°uf die Besoldungsverhältnisseder Beamten ganz beseitigtund die gesamten Rechte, welche s,e hm-
sichtlich der Anstellungder Beamten und der Abgrenzungder Bezirke haben, sollen auf den Krels-
ausschuß übergehen. Die Rechte der Gemeinden als solche werden also kaum mehr geschützt, als
m dem Verstaatlichungsvorschlag,wenn man auch zugeben muß. daß der Kreisausschuß"s ^vst-
verwaltungstörperschaftden Gemeinden naher steht, als die Königliche Neglerung. ^ebenfalls ist
aber die direkte Mitwirkung der Gemeindedurch ihre eigenen Vertreter auch m dem HammerMN-
lchen Vorschlagbeseitigt, so daß von einer Selbstverwaltung der Gemeinde mcht mehr die ^ceoe
sein kann. Es ist aus den Ausführungen des Freiherrn v. Hammelstein mcht ohne weiteres zu
«sehen, ob die Forstbeamten Gemeindebeamtenbleiben oder ob sie Kreisbeamtewerden sollen; IM-
lich wird das allerdings kaum einen Unterschied machen. .

Zur Beseitigung der auf pelsönlichemGebiet liegenden Mängel der jetzigen Gememde-
forstverwaltungschlägtFreiherr von Hammersteinfür die Forstverwaltung die Wiedereröffnung der
besonderen Gemeindeforstkarrierevor. aber mit der Maßgabe, daß die Anwärter dieselbeVorbi dnng
haben müssen, wie die Staatsforstbeflissenen— Abiturientenexamen— und daß ste dieselben
Prüfungen machen wie diese — Forstreferendar- und Forstassessorenermnen.Letzteres M voraus,
daß sie auch denselben Lehr- und Studiengang machen wie Staatsanwärter. Theoretischscheint
diese Lösung recht schön, ob sie sich aber auf die Dauer praktisch bewähren wird, ist zum Mindesten
zweifelhaft. Es fcheint nicht recht verständlich, was einen jungen Mann, der alle Voraussetzungen
für den Staatsdienst erfüllt, veranlassensoll, in den weniger aussichtsreichen,schlechter bezahlen,
dabei aber schwierigeren und weniger angenehmenGemeindedienst zu treten, wenn von ihm derselbe
Lehr- und Studiengang und die Ablegung derselben Prüfungen verlangt werden. Das einzige, was
ihn dazu bewegen könnte, wäre die Aussicht, eher angestelltzu werden. Aber auch diese wird auf
die Dauer kaum bestehen, da die Zahl der in Betracht kommenden Stellen nicht groß ist und eine
diätarische Beschäftigungbis zum Freiwerden einer Stelle nach Lage der Verhältnissein der Regel
nicht möglich sein wird. Einen dauernden Erfolg wird man sich nur versprechen können, wenn die
Besoldungsverhältnisseerheblich besser gestaltet würden als die der Staatsforstbeamten.

Das sieht aber der Vorschlag nicht vor. Im Gegenteil. Er geht zwar hinsichtlich der
Besoldungsverhältnissevon dem richtigen Grundsatz aus. daß für die Stellen der höheren und
niederenForstbeamten gleiche Besoldungeneinzuführensind, die vorgeschlagenen Satze bleiben aber
- wenn sie auch eine nennenswerteBesserunggegen jetzt bedeuten — zu erheblich hinter den M
die staatlichenForstbeamten maßgebenden zurück, wie die in Anlage 2 und 3 gemachte Zusammen-^Anlag^
stellungzeigt. Die Differenz beträgt bei den Oberförstern auf der unterstenStufe l^b -!"a«
jährlich, sie steigt bis zn 2825 Mark und beträgt beim Endgehalt 2225 Mark; be, den Förstern
beträgt sie während der ersten 24 Jahre 455 Mark nnd sinkt dann bis 255 Mark. Her unter¬
schied ist namentlichbei den Oberförstern zu groß, als daß man hoffen könnte,daß die Bewegung
" der Besoldungsfragezur Ruhe kommt, besonders wenn man in Betracht zieht, daß die Ansprüche
an die Vorbildung der Gemeindeoberfürsterganz erheblicherhöht werden sollen Die Erfahrung
auf anderen Gebieten lehrt, daß die Kommunalverbände,wenn sie Beamte haben wollen welche
hinsichtlichder Vorbildung nnd Tüchtigkeit den entsprechenden Staatsbeamten Nicht nachstehen,
jedenfalls die Bezüge nicht geringer bemessen dürfen als der Staat. Es ist allerdings verständlich.
d°ß der Vorschlag davor zurückscheut, die Bezüge der Staatsforstbeamten vorzuschlagen,denn
gerade die Frage der finanziellenBelastung ist der schwierigste Teil der Reform. Hierauf wird
nachher noch zurückzukommen sein.

und 8
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Für die Aufbringung der Besoldungen :c. wird der Vorschlag gemacht, die gesamten
waldbesitzendenGemeindenzu einer gemeinsamen Besoldungskasse zu vereinigen,welche die erforder¬
lichen Zahlungen zu leisten hat, und deren Bedarf nicht lediglich nach der Waldstäche, sondern auch
zum Teil nach dem Reinertrag aufgebracht werden soll. Dieser Vorschlag ist zweifellos sehr
beachtenswertund er wird für die Aufbringung der erforderlichen Mittel auch dann in Betracht
zn ziehen sein, wenn man zu einem anderen System der Reform kommt. Anch gegen den Vor¬
schlag, daß diese Kasse von der Provinzialverwaltung verwaltet weiden soll, wird kaum etwas zu
erinnern sein; ein Vorgang findet sich ja in dieser Beziehung bei den Pensionskassen«. Nicht
zustimmenkann man aber dem Vorschlag, wenn er einen Beitrag der Provinz zu den Kosten der
Bewirtschaftnngder Gemeindewaldungenvorsieht. Es ist keineswegsAufgabe der Provinz, Ge¬
meinden Beihilfen zur Bestreitung ihrer Verwaltungskostenzu geben und es kann nicht eindringlich
genug gewarnt werden, den hier vorgeschlagenen Weg zu betreten; denn wenn man den wald-
besitzeuden Gemeindensolche Beihilfen gibt, mit wie viel größerem Recht würden sie dann von den
armen Gemeindenverlangt, die keinen Wald besitzen. Auch der Eventualvorschlag,die Beihilfen
aus den jetzt für Aufforstungszwccke zur Verfügung gestelltenBeträgen zu entnehmen, ist unan¬
nehmbar. Ganz abgesehen davon, daß diese Betrage vielleichtnicht mit Unrecht als unzureichend
bezeichnet werden, kommt in Betracht, daß sie aus dem Westfondsstammen, der grundfätzlich zu
Pcrfonaltosten nicht verwendetweiden soll, anch nach seiner ganzen Natur nicht geeignet ist, die
Grundlage für eine dauerndeVerwaltungseinrichtungzu bilden. Nach der ganzen Konstruktion des
Hammerstein'schen Vorschlageshätte es übrigens näher gelegen, die Unterstützungleistungsschwacher
Gemeindenden Kreisenzu übertragen, auf welche ja auch ein großer Teil der Rechte der Gemeinden
übergehensoll.

Die Versetzbarkeit der Beamten wird allerdings dadurch erleichtert,daß für die gleichen
Stellen auch gleiche Besoldungeingefühlt wird. Sodann foll dem Regierungs-Präsidentenneben der
Anstellungder vom KreisausschußgewähltenBeamten auch das Recht gegeben werden, diese zu ver¬
setzen. Allerdings soll er hierbei an die Zustimmung desjenigenKreisausschnsses gebundensein, in
dessen Bezirk der Beamte versetzt werden soll; die mangelnde Zustimmung soll nötigenfalls durch
den Provinzialrat ergänzt werden können. Man wird zugeben können, daß im Rahmen des Vor¬
schlages kaum eiue andere Lösung möglich ist, muß aber bezweifeln, ob sie jemals praktifche Be¬
deutung erhalte» würde, wenn es sich um die disziplinarische Versetzung eines Beamten handelt.

Alles in allem bringt der Vorschlag zweifelloseine Reihe von Verbesserungenfür die
Perfonalverhältnisseder Gemeindeforstverwaltung,es ist aber nicht anzunehmen,daß er geeignet ist,
eine dauernde Veseitiguugder auf dem persönlichen Gebiet liegendenMangel herbeizuführen.

Von den fachlichen Mängeln kann er denjenigen,der fich daraus ergibt, daß Staats- und
Gemeindewaldvielfachim Gemengeliegen, selbstverständlich nicht beheben, denn das ist eben —
abgesehenvon einem unmöglich durchzuführenden Austausch — nur möglich, wenn Staats- und
Gemeindeforstverwaltungin irgend einer Weife vereinigt werden. Inwieweit eine Beseitigungder
Mißstände erreicht werden würde, welche sich aus dem zu großen Umfang der meisten Gemeinde-
flllstverwaltunas- und Schutzbezirkeergeben, laßt sich nicht ohne weiteres sagen. Das ist im
wesentlichen eine Kostenfrage.

Unter dem von dem Herrn Ober-Präfidenten mitgeteiltenMaterial ist auch eine Aufstellung
der Koste» enthalten, die sich bei Durchführung der Hammersteiu'schen Vorschläge im Regierungs¬
bezirk Coblenzergeben würden. Stellt man diese Zahlen mit den jetzigen Kosten und denjenigen,
die sich bei voller Befürsteruugergeben, in Vergleich,so ergibt sich folgendes: (In den Berechnungen
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des Regierungs-Präsidentenzu Coblenz sind die durchschnittlichenGehaltssätze der Staatsbamten
geringer angenommen,als in dem Trierer Material. Um nicht zu günstig für die Beförsterungzu
rechnen, sind die höheren Trierer Sätze auch in die CoblenzerBerechnungeingesetzt).

I. Die persönlichen Kostender Gemeindeforstverwaltungim Jahre 1906 533 707,- M.
d. h, pro Hektar ................ ' ' "

II. Bei Durchführungder Hammerstein'schen Vorschläge wären erforderlich
für 24 Oberförster, 213 Förster, 20 Forstaufseher ...... »W "
d. h. pro Hektar..............' ' ' "

III. Bei voller Beförsterung würden die Gemeinden zu zahlen haben
(wegen der Art der Berechnungs. unten) ......... 666 110. „
d. h. pro Hektar ................. ' "

Die Mehrkostengegen jetzt betrügen also bei Durchführungder
Hammerstein'schen Vorschläge ............. ' "
Bei voller Beförsterung .............. ' "

Anscheinend gestaltet sich also der Hammcrstein'sche Vorschlag billiger als die Beförsterung.
Auf die Dauer wird das aber nicht der Fall sein, denn man darf nicht außer acht lassen, daß be,
seiner Durchführung die Bezüge der Gemeindeforstbeamtenerheblichhinter denen der staatlichen
Beamten zurückbleiben würden. Setzt mm, die letzteren in die Berechnungein, so stellen sich d,e

Kosten auf ........ 761940,— M.
d. h. pro Hektar ...... 4,77 „
das ist mehr gegen jetzt pro Hektar 1,43 „
gegen die volle Beförsterung . . 0,68 „

Da nun auf die Dauer es sich nicht wird vermeiden lassen, den Gemeindeforstbeanlten
die Bezüge der staatlichen Beamten zu geben, so würde sich die Durchführung des Hammerstem scheu
Vorschlages teurer gestalten, als die volle Beförsterung. Das ist auch uerftäudlich, deun das ganze
Waldgebietläßt sich leichter und besser in Bezirke einteilen,als der Gemeindewaldallein.

Als Ergebnis der bis hierhin gemachten Erörterungen ist festzustellen, daß es nicht ratsam
'st. sich für die Durchführung der Hammerstein'schen Vorschläge anszusprechen. weil sie woyl ^er^
besserung nicht aber eine dauernde Gesundung der GemeindeforftuerwactnngWichen wuroen.
Damit dürfte aber auch weiter feststehen, daß der Versuch die Reform durch eine bessere UusgeM-
Wng des Staatsanfsichtssystemszu erreichen, aussichtslos ist. Denn bessere Vorschlage als oieiemgen
d°s Freiherrn von Hammersteintonnen in dieser Richtung kaum gemacht werden.

Es ist deshalb nötig sich der Frage der Beförsterungzuznwenden ^entsteht d.e Vor- Muführu«« der

frage, ob die engere'oder di/volle Beförsternngzn wählen ist. Die dem 'etztm Provi^alw wg <^!w loUe
vorgelegte Petition des Gemeindeoberförsteruereinsspricht sich für die engere °l,o aus me ^e vni- ^»^„my.
schaftung beschränkte ans und zwar in der Form, daß die Gemeindeoberfor, ere.en "'hrer letzigen
Gestalt erhalten bleiben nnd nnr ihre Verwalter den Charakter nnd du Be,°ldnng der Staatsbeamten
erhalten. Eine solche Regelung würde offenbar nur eine sehr nnvMommene Lopmg der Frage
herbeiführen,die meisten der obenerwähntenMängel des jetzigen Systems blieben nnbernhrt. Das
würde auch sonst bei der Einführnng der engerenBeförsteruug der Fall sem. Sie wurde ,a nnr
die Verhältnisse der Oberförsterregeln, diejenigen der Schutzbeamtensind aber nicht mn.der besterungs-
bedUrftig.
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Wenn man an die Beförsterung herantritt, so kann das nur in der Form der vollen
Beförsterung geschehen und zwar in der Weise, daß aus Staats-, Gemeinde-,und Institutenwal¬
dungen gemeinsame Verwaltungs- und Schutzbezirke gebildetwerden, welche Königlichen Forstbeamten
unterstehen. Die Anstellung der Beamten, die selbstverständlich die staatliche Besoldung erhielten,
wäre lediglich Sache der Staatsregierung, ebenso die Versetzung. In diesem Punkte würden die
Rechte der Gemeindenallerdings beseitigt, im übrigen blieben sie aber unverändert, die Gemeinden
würdeu also genau in derselbenWeise wie jetzt über die Betriebs-, Kultur-, Hauungs- :c. Pläne
gehört nnd könntennötigenfalls ihre Einwendungenim Beschwerdewege verfolgen.

Einwendungengegen Man wendet nun, wie schon erwähnt, ein, daß eine solche Regelung der Frage einen Ein-
die Beförsterung.griff in die Selbstverwaltnng bedeute. Das ist in der vorangegebenen beschränktenForm hinsicht¬

lich der Beamten richtig. Es ist aber schon betont, daß ein solcher Gingriff an sich durchaus uner¬
wünscht sei, aber schließlich ist die Selbstverwaltung nicht Selbstzwecknnd es fragt sich, ob das
Wahlrecht so wichtig ist, daß seiner Aufrechterhaltungdie ganze Reform geopfert werden soll. Diese
Frage ist unbedingt zu verneinen,denn ganz abgesehenvon dem Interesse der Allgemeinheitan
einer rationellen Waldwirtschaft,ist es bei richtiger Beurteilung der wahren Interessen der Gemein¬
den viel wichtiger,daß die Forsten gut verwaltet werden, als wer sie verwaltet. Dazu kommt,
daß die wichtigstenRechte, welche die Gemeinden zurzeit an ihrem Wald haben, nämlich die
Mitwirkung bei der Bewirtschaftung, völlig unverändert bleiben. Dem wird allerdings entgegen¬
gehalten, daß die Durchführung dieser Rechte beeinträchtigtwerden müsse, wenn die Verwaltung in
Händen von Staatsbeamten liege, die den Gemeinden unabhängig gegenüberstehen und weniger
Verständnis für ihre Interessen haben. Man wird ja zugebenmüssen, daß der Königl. Oberförster
und der Königl. Förster weniger dem Einfluß des Bürgermeisters oder der Gemeinde untersteht als
der Gemeindebeamte. Man darf aber auch auf der anderen Seite nicht außer Acht lassen, daß
gerade die große Abhängigkeitder Gemeindeforstbeamtenvon den Gemeinden:c, einer der Gründe
für die Notwendigkeitder Reform ist, weil sie in vielen Fällen eine geordnete, intensiveWirtschaft
hindert. Von Rechts wegen steht den Gemeindenauch jetzt nur zu, ihre Wünfche geltend zu machen
und sich nötigenfalls an den Regierungs-Präsidenten zu wenden. Dieser legale Einfluß bleibt den
Gemeindcunach wie vor und es ist anzunehmen,daß es ihnen in den Fällen, wo sie Recht haben,
auch mit Hilfe des Landrates gelingenwird, ihre Wünschebei dem Regierungs-Präsidenten dnrchzu-
fetzen. Wenn das noch nicht genügt, wird zu erwägen sein, ob man den Gemeinden etwa das
Recht der Beschwerdebeim Provinzialrat gibt, wenn bei Aufstellung der Pläne :c. ihre Ein¬
wendungennicht beachtet werden.

Damit der Landrat über die Forstverwaltung unterrichtetbleibt, könnte angeordnetwerden,
daß in bestimmten Fällen die Berichte des Oberförsters durch feine Hand gehen. Im übrigen ist
hinsichtlich der hier erörterten Befürchtungendaranf hinzuweifen, daß die Beförsterung in 5 Re¬
vieren in der Rheinpruvinz (in den Kreifen Altenkirchen, Wetzlar nnd Meisenheim) schon besteht und
daß die dort gemachte» Erfahrungen sie nicht bestätigen.

Weiter wird eingewendet, daß die Königlichen Oberförster die Oberförstereien,welche ganz
oder zum großen Teil aus Gemeindewaldbestehen, als minderwertig betrachten und möglichst bald
von ihnen in reinstaatlicheReviere fortzukommenstreben würden. Das wird zunächstwesentlich
davon abhängen, wohin man den Sitz der Oberförster« legt. Im übrigen beweisen die Verhält¬
nisse im RegierungsbezirkWiesbaden, wo die gemeinschaftliche Forstverwaltung seit 40 Jahren
besteht, daß ein besondersstarker Wechsel nicht zu beobachten ist. Nach den Feststellungen des
Oberforstmeisters von und zur Mühlen in Coblenz befinden sich die 763 Revierverwalterder Monarchie
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durchschnittlich 7—9 Jahre auf ihren Stellen; im RegierungsbezirkWiesbaden 7-8 Jahre. Es
wird nun behauptet, gerade in Nassau drängten die Oberförster dahin, möglichst bald m eine rein
staatlicheStelle versetzt zu werden. Wenn das richtig sein sollte, so bleibt immer zu bedenken, daß
'n Nassau eben nur die Verwaltung verstaatlichtist, nicht auch der Forstschutz. Es liegt aber auf
der Hand, daß es für den Königlichen Oberförster viel schwieriger ist, fein Revier nut Gemeinde-
beamten zu verwalten und daß ihm daraus manche Unannehmlichkeiten erwachsen. Das spricht
eben auch dafür nicht nur die Verwaltung, fondern auch den Forftfchutz zu verstaatlichen.

Jedenfalls wird man zugeben müssen, daß die Vorteile, welche die Verstaatlichungdurch
die rationellere und intenfivere Bewirtfchaftung des Waldes bringt, die etwaigen Nachteileüber¬
wiegt. Man wird sich deshalb für die Einführung der staatlichenVerwaltung und Beschlltzung
aussprechen müssen, wenn die Kosten, welche den Gemeinden daraus erwachsen, nicht unerschwing¬
lich sind.

Hinsichtlichder Höhe der Kosten ergibt fich aus dem vom Herrn Ober-PräsidentenMit- Kosten der vollen
geteilten Material folgendes. Es würden im Falle der Einführung der vollen Beförsterung
erforderlich fein:

staatlichen
Nefölsteinng.

Stellen

Oberförster . . .
Revierförster . . .
Förster ....
Fvrstaufseher. . .
Schreibgehilfen . .
Unterstützungsfonds:c.

Durchschnitts¬
gehalt

8585
2950
2500
1170
888

im Regierungsbezirk
Trier

IM

35
13

281
87
35

Geldbetrag

300 475
38 350

702 500
101 790
31080

9 800
1183 995

im Regierungsbezirk
Coblenz

Zahl

32
10

251
67

Geldbetrag

274 620
29 500

627 500
78 390

9 800
1019 810

Es fragt sich nun, welchen Teil diefer Beträge die Gemeindenzu tragen haben würden.
Nach den bisherigen Erklärungen der KöniglichenStaatsregiernng ist anzunehmen,daß ste aus
der Zusammenlegungder Staats- und Gemeindeforstverwaltungkeinen Vorteil ziehen will. Man
kann Äfo davon ausgehen, daß die Gemeinden nur die Beträge aufzubringenhätten, um welche
die Ausgaben des Staates sich erhöhen, das find für

Trier: 565 731 M oder 4,21 M. Pro Hektar
Coblenz: 666110 „ „ 4,09 „ „ „ .

Da die Gemeinden bisher für Verwaltung und Schlitz ihrer Waldungen jährlich nn
Durchschnittgezahlt haben

in Trier 3,45 M. pro Hektar
„ Coblenz 3,34 „ „ „

würde die Verstaatlichung eine Mehrausgabe bedeuten pro Hektar von 0,76 M. in Trier und 0.75 M.
" Coblenz. Die Steigerung ist alfo nicht uuerheblich,fie beträgt immerhin rund 22 «/«. Im
RegierungsbezirkAachen ist die Steigerung auf 0,47 M. pro Hektar berechnet. Der Regierungs-
Präsident betont aber, daß die Unterlagen nicht ausreichten und glaubt die Steigerung auf 1,20 bis
1.50 M. berechnen zu müssen. Das fcheint etwas hoch, man wird einen ähnlichenSatz annehmen
tonnen, wie bei Coblenz und Trier,
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Es ist nun der größte Wert darauf zu legen, daß der Satz, zu dem der Staat die Ve-
försternngübernimmt, ein für alle mal festgelegtwird. Dieser Satz wird voraussichtlichetwas
höher sein müssen als die berechneten Beträge von 4,21 M. bez. 4,09 M. pro Hektar, da hierbei die
Kostender Ruhegehalts- und Reliktenversorgungder Beamten nicht berücksichtigtsind. Man wird
mit einem Betrag von 4,30—4,40 Mark pro Hektar rechnen müssen,d. h. mit einer Erhöhung der
bisherigen durchschnittlichen Kostenum 80-90 Pfennig pro Hektar. Man wird bei der Königlichen
Staatsregierung auch auf ein gewisses Entgegenkommen rechnen können, weil doch auch allgemeine
Interessen in Frage kommen.

Bei der Beurteilung der erhöhten Kostendarf man nun nicht außer Acht lassen, daß die
Kosten der Gemeindeverwaltungauch ohne die Verstaatlichuugin nächster Zeit wachsen werden, da
eine andere Regelung der Besuldungsverhältnisseder Gemeindeforstbeamtensich nicht mehr lange
hinausschiebenläßt. Wenn die Bewegung dahin führen sollte, daß die Gemeindeforstbeamtendie
Bezüge der Staatsbeamten erhalten, dann würde die den Gemeinden— auch ohne Verkleinerung
der Bezirke — entstehendenMehrkosten die obigen Beträge zum mindesten erreichen und zwar
deshalb, weil bei der Verstaatlichung die Gemeinden nur mit den Mehrkosten belastet werden,
welche dem Staat entstehen. Bei der Zusammenlegungder Bezirke läßt sich nämlich die Zahl
der Fürsterstellen verringern, z. B. gibt es im RegierungsbezirkCobleuz zurzeit 80 Königliche
Fürster, 239 Gemeindeförster und 19 Gemeindewaldwärter, bei der Zusammenlegung gibt es
251 Förster und 67 Hilfsaufseher. Die Gemeindenhätten demnach die Besoldungfür 251 — 80
--- 171, also für 68 Förster weniger aufzubringen, eine Ersparnis, die durch den Mehrbedarf für
48 Hilfsaufseher nicht absorbiert wird.

Außerdem muß man doch als sicher annehmen, daß bei der besseren Qualifikation der
Staatsbeamten und der durch die Verkleinerungder Bezirke und die bessere Besoldung des Schutz¬
personals insbesondereden Wegfall von Nebenbeschäftigung— Landwirtschaft — bei letzteren
ermöglichtenrationellen und intensiverenBewirtschaftuugdie Erträge aus dem Gemeindewaldsich
heben werden.

Der Staat wird den von den Gemeinden zu zahlenden Betrag wohl nach dem Hektar
berechnen, es bleibt aber zu erwägen, ob nicht zur Aufbringung der an den Staat zu zahlenden
Summen entsprechenddem Vorschlag des Freiherr« v. Hammerstein Gesamtverbäude der wald¬
besitzendenGemeinden und Institute gebildet werden sollen, bei denen die Beiträge nicht lediglich
nach dem Umfang, sondern auch zum Teil nach dem Ertrage berechnet werden.

Nach den vom Herrn Ober-Präsidenten mitgeteilten Aenßerungen sprechen die Herren
Regiernngs-Präsidentcn von Coblenz und Cöln sich für die Verstaatlichung aus, Aachen ist gleich¬
falls im Prinzip dafür, hält aber den richtigen Zeitpunkt erst dann gekommen,wenn die aus
Oedland nnd SchälholzwaldungenentstandenenNadelholzwaldungeuden GemeindenErträge bringe»
und sie in den Stand setzen, die höheren Kosten zu tragen. Der Regiernngs-Präsident zu Trier
glaubt, daß die Nachteileder Verstaatlichuugdoch überwiegen.

Als Ergebnis der vorstehenden Erörterungen ist festzustellen, daß eine dauerndebefriedigende
Lösung der Frage nur durch die gemeinsameVerwaltung und Beförderung der Staats- und
Gemeindewaldungen««glich ist nnd die Einführung dieser gemeinsamen Verwaltnng unter bestimmten
Voraussetzungenauch empfohlenwerden kann.

Diesem Standpunkt würde folgenderBeschlußentsprechen:
„Der Pruvinzilllausschußrichtet iu Erledigung des ihm vom 47. Rheinischen Provinzial-
landtag erteilten Auftrages und an dessen Stelle an die Königliche Staatsregierung
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die Bitte, dem nächsten Provinziallandtag einen Gesetzentwurf zur Begutachtung vor¬
zulegen, in welchem bestimmtist, daß die Verwaltung und Beschützung der Gemeinde-
und Institutswaldungen in der Rheinprovinz oder in einzelnen Regierungsbezirken dieser
Provinz durch staatlicheForstverwaltungs- und Schutzbeamteerfolgt, gegen Zahlung
einer festen Vergütung an den Staat, welche den Betrag von 4,40 Mark für den
Hektar nicht übersteigt. In dem Gesetzentwurfsoll zum Ausdruck kommen, daß die
den Gemeinden :c. nach der KöniglichenVerordnung vom 24. Dezember1816 und
der Instruktion des Ober-Präsidenten vom 31. August 1839 zustehendenRechte hinsicht¬
lich der Bewirtschaftungihrer Waldungen und der Verwertung der Produkte unver¬
ändert bleiben. Auch soll das Gesetz die Möglichkeitbieten, durch Beschluß des
Provinziallandtages mit Genehmigungder Minister des Innern und für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten die waldbesitzenden Gemeindenund Institute zur gemeinsamen
Tragung der an den Staat zu zahlendenVerwaltungskostenbeiträgezu vereinigen."

^Abschrift. Anlage 1 .

Auszug
aus dem Referat in der Frage der staatlichen Beförsterung der Gemeindewaldungen,
gehalten auf Befehl des Herrn Ober-Präsidenten gelegentlichder Konferenz der Land-

rtite der Rheinprovinz zu Königswinter am 9. Juni 1906.
(Freiherr v. Hammerstein.)

I. Abgrenzung der Berumliungs- und Schutzbezirle.
Die Abgrenzungder einzelnen Verwaltungs- und Schutzbezirke wird durch die Regierungs¬

präsidenten im Einvernehmenmit den zuständigen Kreisausschüssen zu erfolgenhaben. Sofern die
Verwaltungs- oder Schutzbezirke sich über mehrere Kreise erstrecken, wird der zuständige Kreisaus-
schuß nach Maßgabe der Vorschriftenim § 58 des L.-V.-G. bestimmt,d. h. durch den Negierungs-
Präsidenten oder den Ober-Präsidenten. Bei der Abgrenzungwird auf eiuen geordneten Forstschutz
und auf die Leistungsfähigkeitder VerbändeRücksichtzu nehmenfein. Lediglich die Ertragsfähigkeit
der Waldungen darf den Maßstab für die Entscheidungüber die Leistungsfähigkeitgebe». Gegen
b« von den Kreisausschüssengefaßten Beschlüsse müßte sowohl dem Regierungs-Präsidenten wie
den beteiligtenGemeindendie Beschwerde an den Provinzialrat offen stehen.

N. Vorbildung der Beamten.

Um ein allen Anforderungen entsprechendes, der Zahl nach ausreichendesVerwaltungs-
personal zur Verfügung zu haben, müßte den KöniglichenRegierungs-Abteiluugenfür direkte
Steuern, Domänen und Forsten gestattet werden, neben den Anwärtern für den höheren Staats-
forstdienst junge Leute, welche genau die gleiche Vorbildung wie die Forstbeflissenen besitzen, also
das Abiturientenezamenbestanden haben, mit Aussichtauf Anstellung im Gemeindeforstverwaltungs-

45



354 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 35.

dienste anzunehmen. Diese jungen Leute müssen genau den gleichen Vorbereitungsdienstdurch¬
machen, dem die Königlichen Forstbeflissenenunterworfen sind, also das Forstrefcrendar- und das
Forstassessorenexamen ablegen, bevor sie Anspruch auf Anstellung im Kommnnaldiensteerheben
können. Soviel mir bekannt, ist eine ähnliche Einrichtungbereits durch Ministerial-Erlaß getrosten,
authentische Nachrichtenhabe ich indessen nicht erlangen können.

Die Vorbildung der Furstschntzbeamten müßte, wie es bisher schon der Fall ist, der der
Königlichen Förster entsprechen. Anspruch auf Anstellung im Gemeindedienstewürden also nur
die Angehörigendes Iägerkorps erhebendürfen.

III. Anstellung der Beamten.
Die Wahl der Oberförster wird den Kreisausschüssen derjenigen Kreise zu übertragen sei»,

in denen der größere Teil des Furftverwaltnngsbezirksliegt. Der Gewählte würde im Falle der
Tauglichkeit durch den Regierungs-Präfidenten bestätigt und auf die betreffende Stelle berufen
werden. Die Anstellungsurkundewürde vom Regierungs-Präfidenten auszufertigen sein.

Auch die Wahl der Foistschutzbcamtcuwird zweckmäßig den Kreisausschüssenübertrage»
und auch ihre Anstellung,wie das bereits zur Zeit geschieht, im Falle der Tauglichkeitdurch den
Regierungs-Präsidentenerfolgen.

Dem Regiernngs-Präsidenten ist die Befugnis einzuräumen, die Beamten auf deren
Wunsch nach 5jähriger Dienstzeitin ihrer bisherigenStelle anzustellen,im dienstlichen Interesse aber
jederzeit auf eine andere Stelle zu versetzen. Zur Versetzuug wird der Regiernngs-Präsident die
Zustimmung des Kreisausschusses desjenigen Kreises einzuholenhaben, innerhalb dessen Grenzen die
Stelle liegt, auf welche der Beamte versetzt werden soll. Sollte der hiernach zuständigeKreisans¬
schuß seine Zustimmung versagen,so kann dieselbe durch den Provinzialrat ergänzt werden.

IV. Besoldung der Beamten.
Um die Versetzung zu ermöglichen, und um ein gntcs nnd gewissenhaftes Beamtenpersonal

zu gewiuueu uud festzuhalten, erscheintes notwendig, für die Stellen der höheren und niedere»
Forstbeamteu im Prinzip gleiche Besoldnngeneinzuführen.

Für jede Stelle, Oberförster-wie Försterstclle,wird ein Grundgehalt, die Gewährung einer
Mictsentschädigungoder einer Dienstwohnungund der Bezug von Alterszulagen, für die Oberförster
auch Dienstaufwaudsentschädiguugen,für die Förster freies Brennholz oder Brcnnholzvergütung,
durch das Gesetz festzusetzen sein. Den Regierungs-Präsidenten muß die Befuguis beigelegt
werden, die Höhe der Dieustaufwandsentschädigungeueinschließlichder Kosten für die Haltung einer
Schreibhilfe, die Höhe der Vrenuholzvcrgütunguud für diejenigen Stellen, mit denen Dienstwohnung
verbundenist, den Pensionswcrt der Dienstwohnungfestzusetzen.Gegeu die Festsetzung wird den
Beteiligten Beschwerdean den Provinzialrat zuznbilligen sein. Für die Oberförster würde ich

ein Grundgehalt von ......... 2 400 M.
eine Mietsentschädigungvon ....... 480 ,,
neun Alterszulagen von je ....... 300

welche nach Ablauf von je 3 Jahren gewährt werden, und
eine Dienstanfwandsentschcidiguug in Höhe von , 2 000

einschließlichder Vergütung für die Schreibhilfe als hinreichend bezeichnen.
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Für die Försterstellenwürde ich
ein Grundgehalt von ......... 1200 M.
eine Mietsentschädigung(evtl. Dienstwohnung) von 240 „
neun von 3 zu 3 Iahreu zu gewährende Alters-
zulagen im Betrage von je ....... 1^ "
endlich eine Brennholzentschädiguugvon . . . 150 „

empfehlen.
Darnach würden im Durchschnittfür jede Oberförsterstelle, in der Annahme, daß sämtliche

Oberförster die 5. Alterszulage beziehen,aufzubringensein an
Gehalt .............. 2400 M.
Wohnungsgeldzuschuh ......... 480 „
5 Alterszulagen ........... 1500 „
Dienstaufwandsentschädigung....... 2 000 „

Im ganzen also 6 380 M.
Die durchschnittliche Besoldung für die Förster würde betragen:

Grundgehalt ............ 1200 M.
Mietsentschädigung .......... 240 ,,
5 Alterszulagen ........... 500 „
Brennholzvergütnng .......... 150 „

Im ganzen also 2 090 M.
Im Falle der Pensionierung würde von den vorgenanntenBezügen als pensiousfähigdas

Grundgehalt, die Mietsentschädigung,der Gesamtbetrag der Alterszulagen, und bei den Fürstern
die Brennholzvergütnngganz, bei den Oberfürsterndie Dienstaufwandsentschädignng zu einen: Viertel
anzurechnen sein, so daß die Höchstpension für die Oberförster «/.. von 6080 gleich 4560 Mark, für
die Förster »/. von 2400 gleich rund 1600 Mark betrüge. Im übrigen bleiben Pensionierung
und Reliktenversorgungunverändert.

V. Aufbringung der Besoldung.
Ich glaube, daß die Gemeindenimstande sein werden, eine solche Besoldung ohne Ueber-

biirdung aufzubringen, wenn nicht jeder einzelneVerband gehalten ist, die dem jeweiligen Stellen
'"Haber zustehenden Beträge unmittelbar zu zahlen, wenn vielmehr die sämtlichenwaldbeschendeu
Gemeindenzn einer gemeiusameu Besolduugskassevereinigt werden, deren Geschäfte von der Proumzia>°
Verwaltung in Düsseldorfgeführt werden könnten. Wie bereits erwähnt, haben die Gemeindendes
RegierungsbezirksTrier an Verwaltuugskosten in den Jahren 1901/1903 - 0,72 Mark pro He tar
aufbringenmüssen. Der Staat scheint nur geneigt, die Verwaltung gegen Zahlung von "M Mark
p" Hektar zu überuehmen. Wird dieser Betrag zugrundegelegt, so könnten die Gemeinden die für d,e
Oberförster vorgeschlagenen Besoldungenaufbringen, wenn jede Oberförstereinicht ganz 8000 Im
Umfassen würde. Bürdet man den Gemeinden0,90 Mark an Verwaltungskosten auf so können die
Verwaltungsbezirkeauf 7000 da verkleinert werden. Nach der Trierer Zusammenstellnng haben die
Schutzkosten pro Hektar 2,60 Mark betragen. Will man diesen Betrag festhalten,so würde jeder
Schutzbezirk auf rund 800 Im zu bemessensein, damit das von mir vorgeschlageneGehalt aufgebracht
werden kann. Mutet mau aber den Gemeinden eine Belastungvon 3 Mark pro Hektar an Schutztosteu
KU, noch 1,90 Mark weniger als der Staat in dem Regierungsbezirk Trier n, den Jahren 1901 bis

45*
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1903 für Schutz zu zahlen hatte, so könnten die Schutzbezirke auf 700 da verkleinertwerden, alfo
eine Ausdehnungerhalten, die eine ordnungsmäßigeBeschützung sichert.

Zur Erwägung stelle ich, ob es nicht ratsam sein wird, die Verwaltungs- und Schutzkosten
nicht lediglich nach der Flächengrößeauf die einzelnen Gemeindenzu verteilen, sondern daneben auch
die Ertragsfähigkeit der Waldungen zu berücksichtigen.Die Flächengröße ist ein sehr roher
Verteilungsmllßstab,der zur Folge haben kann, daß Gemeindenvon der Aufforstungund Zulegung
von Oedländereienzum Waldareal abgehalten werden, da ihre Beiträge zur Besoldungskasse in dem
gleichen Maße wachsen, wie das Waldareal, obwohl die neuaufgeforsteten Flächen in der Regel erst
nach 20 Jahren einen geringen Ertrag abwerfen. Im Falle der Verteilung der Bewirtschaftungs¬
kosten nach dem Ertrage der Waldungenwerden die Beträge der einzelnen waldbesitzendenGemeinden
sehr schwankendesein, selbst wenn mau nicht den jährlichenErtrag, sondern den Durchschnittvon 5
abgelaufenenJahren für die nächsten 5 Jahre als Verteilungsmllßstab gelten läßt. Die Berück¬
sichtigung der Walderträge bei der Aufbringung der Besoldung erscheint mir aber durchaus der
Gerechtigkeit zu entsprechen, da in Perioden mit reichen Erträgen die Gemeinden eine Steigerung
der Bewirtschaftungskostennicht empfinden, in Perioden mit niedrigen Erträgen das Fallen der
Kosten mit Freude begrüßen würden. Zweckmäßigdürfte es sein, die Bewirtschaftungskostenzur
Hälfte nach der Fläche, zur Hälfte nach dem Reineitrage zu erheben.

Gegen die Heranziehung zu den Bewirtschaftuugskoftenmüßten den einzelnenGemeinden
Rechtsmittel zustehen. Falls die Kasse von der Provinzialverwaltung geführt wird, empfiehlt sich
zunächst Beschwerdean den Provinzialausschuß und gegen dessen Bescheid Klage im Verwaltungs-
streitverfahren beim Bezirksausschuß, in höherer Instanz beim Oberverwaltungsgerichtzuzulassen.
Die Klage würde gegen den Landeshauptmann zu richten sein.

VI. Unterstützungleistungsuufll'higerGemeinden,Bildung eines Fonds zm Bestreitung
der Versetzungstostenund zur Gewährung von Unterstützungenan hilfsbedürftige Beamte.

Da es unzweifelhaftvorkommen wird, daß einzelneGemeindendurch die Aufbringungder
vorgesehenen Besoldungsbeiträgezeitweiligschwer belastet werden, so muß die Möglichkeitgegeben
sein, daß solche GemeindenBeihilfen erhalten.

Als leistungsunfähigwird man Gemeindendann bezeichnen können, wenn sie für Bewirt¬
schaftungskosten mehr wie 15 bis 20 "/» des Bruttoertrages ihrer Waldungen aufzubringen habe«.
Mittel zur Unterstützung dieser leistnngsunfähigen Gemeinden mühten von der Provinz bereit
gestelltwerden. Ueber die Gewährnng der Beihilfen hätte der Provinzialausschußim Einvernehmen
mit dem Ober-Präsidenten zu entscheiden. Ich halte es für denkbar, daß die Provinzialverwaltung,
wenn den RheinischenGemeindendas Selbstverwaltungsrechtihrer Forsten in dem von mir vor¬
geschlagenen Sinne gewahrt bleibt, bereit sein wird, alljährlich einen Betrag als Beitrag zu den
Kosten der Bewirtschaftungder Gemeindewaldungenbereit zn stellen. Hat sie doch schon jetzt selt
einer Reihe von Jahren über 100000 Mail für Oedlandaufforstungengewährt. Selbst wenn die
Mittel für Beihilfen zu den Bewirtschaftungskostendiesem Aufforstungsfondsentnommen werden
müssen, wird daraus ein Nachteil für die Gemeindennicht erwachsen,denn man darf annehmen,
daß die verbesserte Organisation der Verwaltung eine größereIntensivität des Betriebes und damit
bessere Erträge im Gefolge haben wird, die den Ausfall an Provinzialbeihilfe für Aufforstungen
decken. Wird beispielsweiseder Unterstützungsfondsauf 30000 Mark bemessen,so wird diese
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Summe kaum eine Erhöhung der Provinzialabgaben im Ge olge haben ^d d°ch bedeute
annähernd eine Beihilfe von 0.10 Mark pro Hektar des Gememdewa^es. Ich
Unterstützuugsfondsauch ausreichenwird, um die Versetzungskostenund die etwa notwendigen Unter,
stützungen für zeitweilig in bedrängter Lage befindliche Beamte zu leisten. , ^ebel-

Die vorgeschlagene Organisation wird die Gewähr bitten, °ß d'e " "sch°Mch^
stände, die zurzeit bestehen - vornehmlichdie zu großen Verwaltung nd S^utz ezn
abgestellt werden und daß ein Beamtenpersonalgefunden wird welches te^ °«f ^ ^ ^
und dauernd gerne seine Dienste den Gemeinden widmet. I"s °°«°ere.>^
beamtenunabhängiger werden, wenn über ihre Anstellungund Versetzung "^ "°^
und Gemeinderätesondern die Kreisausschüssezu entscheiden haben d,e ^ d«
Anstellung der Bürgermeister und ähnlicherBeamten mitwirken. Das ^
nach meinem Vorschlage annähernd die Hohe der Besoldung der K°maMm
man »u. daß die Gemeindeforstbeamtenmit 30 Jahren fest anges ellt we den
Dienstbe üge einschließlich des Dienstaufwandes eines im 45 Lebensiahre s henden Ober och«
insgesamt 6300 Mark, diejenigeneines im 45. Lebensjahre ^n°en F°^ M " ^
mäßigen Ansprüchen können die Beamten bei diesen Bezügen sehr wohl ausknmen. Di v rg

schlagene Verteilung und Aufbriuguug der Bewirtschaftuugskosten wird d°hm h^
Gemeindenmehr oder weniger gleichmäßige Abgaben für die Bildung 'h s A ^
leisten haben, insbesondereauch durch das Gehalt eines älteren Beamten mit vielen DienMyren
nicht übermäßig belastet werden.

Anlage 1.
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Anlage 2.

Oegenüber
des Gehaltes der KöniglichenOberförster und des jetzigenGehaltes der rheinischenGemeinde

In den

Dienstjahren

Es erhält der Königliche Oberförster

Gehalt

.^

Dienst-

aufwand

(durchschnittl.)

durch teilweise
Gewährung

einer
Schreibhilfe

(1200—360 M.
die aus 3 zu
beziehe» sind)

Stellen¬

zulage

(durchschnitt!.)

^

Wert der

freienDienst¬

wohnung

Wert des
freien Brenn¬

holzes
(Berechnet nach

der durchschnitt!.
gezahlten Vrenu«
holzentschädiguug)

1-3

4—6

7—9

10—12

13—15

16—18

19—21

22—24

25—2?

28—30

2700 1900

3200 1900

3700 1900

4100 1900

4500 1900

4900 1900

5300 1900

5700 1900

—

840

840

840

840

840

840

840

840

300 900

300 900

300 900

300 900

300 900

300 900

300 900

300 900

— —

165

165

165

165

165

165

165

165

Sumnie

aller Bezüge

8

6805

730b

7805

8205

8605

9005

940b

9805

9805

9805
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stellung
«berfürster,sowiedes künftigenGehaltes der letzterennach den Vorschlä gen von Hammerstein.
--------------------------------------------— -------------------------------------— --------->------------n i

^°ch der augenblicklichdurchgeführten
Noimalbesoldung erhält der

Gemeindeuberförster

Gehalt

9

Dienst»
aufwand
(einschl.
Schreib¬

hilfenzulage)

10

Woh¬

ltun gs-

geld-
zuschuß

11

Im

ganzen

12

Nach den Vorschlägen der Laudwirb
schllftskammerbetragen die Bezüge

der Gemeindeoberförster

Gehalt

13

Dienst-
aufwand
(einschl.

Schreib¬
hilfenzulage)

14

Woh-

nun gs-

geld-
zuschuß

2400 1600 420 4420

2700 1600 420 4720

3000 1600 420 5020

3300 1600 420 5320

3600 1600 420 5620

3900 1600 420 5920

4200 1600 420 6220

4500 1600 420 6520
"- — — 6520

6520

2400

2700

3000

3300

3600

3900

4200

4500

4800

5100

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

15

Im
ganzen

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

16

Mehr

4880

5180

5480

5780

6080

6380

6680

6980

7280

7580

gegen
die

jetzigen

Bezüge

17

460

460

460

460

460

460

460

460

760

1060

Weniger

gegen die
Bezüge

der
Königl.
Ober¬

förster

Bcmerkuugeu

18

1925

2125

2325

2425

2525

2625

2725

2825

2525

2225

18

Von der Landwirt»
schaftslammer
angenommenes
Durchfchnittsgc-
halt.
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Anlage 3.

Oegenüber
des Gehalies der Königlichen Förster und des jetzigen Gehaltes der rheinischen Gemeinde

stellung
sNtster, sowie des künftigen Gehaltesder letzterennach den Vorschlägenvon Hammerftein.

Erhält der Königliche Forster nach dem neuen
Etat (1907)

Nach der jetzt durchgeführten NolN«l-
besoldungerhält der Gemeindefölst"

"ach den Vorschlägen der Landwirtschaftskammer
sollen die Bezüge der Gemeindeförsterbetragen

Mehr Weniger

In den

Dienstjahren Gehalt

Dienst¬
aufwand
(durch¬

Stellen¬

zulage

Wert der

Dienst¬

Wert des
Frei¬
brenn¬

Summe
aller Gehalt

Miets¬

entschä¬

Brenn-
holzent-
schädi-

Im
ganze« Gehalt

Miets¬

entschädi¬
Brennholz¬
entschädi¬

Im
ganzen

gegen die
jetzigen

gegen die
Bezügeder
Königlichen

Förster

Aemerlungen

schnittlich) wohnung holzes Bezüge digung gung gung gung Bezüge
^ ^ ^ ^» ^ ^» ^» ^l ^

^11^.
^^s ^» ^ ^» ^ ^»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "»-^2 13 14 15 16 17 18

1—3 1400 125 200 240 80 2045 1000 200 100 1300 1200 240 150 1590 290 455

4—6 1500 125 200 240 80 2145 1200 200 100 1500 1300 240 150 1690 190 455

7—9 1600 125 200 240 80 2245 1300 200 100 1600 1400 240 150 1790 190 455

10—12 1700 125 200 240 80 2345 1400 200 100 1700 1500 240 150 1890 190 455

13—15 1800 125 200 240 80 2445 1500 200 100 1800 1600 240 150 1990 190 455

16—18 1900 125 200 240 80 2545 1600 200 100 1900 1700 240 150 2090 190 455 Von der LanbwiltschaMammer°n.
genommenes Durschschmttsaehalt.

19—21 2000 125 200 240 80 2645 1700 200 100 2000 1800 240 150 2190 190 455

22—24 2100 125 200 240 80 2745 1800 200 100 2100 1900 240 150 2290 190 455

25—27 — — — — — 2745 — — — 2100 2000 240 150 2390 290 355

28—30 2745 2100 2100 240 150 2490 390 255
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Anlage II.

Betrifft:

Anderweite Ordnung der Gemeindeforstverwaltung
in der Rheinprovinz.

Zweite Vorlage.

I.

Wie in der Vorlage für die dünge Sitzung des Provinzialnusschnssesdes Näheren dargelegt
ist, bestehen die Mängel, welche der jetzigen Regelung der Gemeindeforstverwaltunganhaften, in de»
zu geringen Ansprüche», welche an die Qualifikation der Beamten gestellt weiden, in der unge¬
nügende»Bemessungdes Diensteinkummeus,in dem Mangel der Versetzbarkeit, in der Abhängigkeit
der Beamten von den Gemeinden und einzelnenEingesessenen, in der zu große» Ausdehnung der
Verwaltungs- und Schutzbezirke und in den Unzuträglichkeiten,die sich aus der Gemengelagevon
Gemeinde-und Staatswald ergeben.

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß alle diese Mtiugel des jetzigen Zustandes dadurch
beseitigt werden könnten, daß die Verwaltung und der Schutz der Gemeindewaldungenstaatlichen
Forstbeamten übertragen wird. Die Frage der Qualifikation, der Besoldung, der Versetzbarkeit, der
Unabhängigkeitwären ohne weiteres gelöst, die Unzuträglichkeiten,die sich aus der Gemengelagevon
Staats- und Gemeiudewaldergeben,würden schwinden und auch eine bessere Abgrenzungder Bezirke
ließe sich ohne Schwierigkeitenerreichen, weun Verwaltungs- und Schutzbezirkegebildet würden,
welche aus Staats- und Gemeindewaldbestehen.

Allein einer derartigen Regelung stehen die Bedeuten entgegen, daß sie einen Eingriff in
das den Gemeindendurch einen Akt der Gesetzgebung verliehene Recht der Selbstverwaltung bcdente,
der schwer empfundenweiden würde, und dann scheint sie nnch in finanziellerHinsicht bedenklich,
zumal nicht erwartet werden kann, daß der Staat zu Opferu bereit sein wird.

Es ist deshalb für geboten erachtet wurden, ehe man zur ultima, ratio der staatliche»
Neförsterunggreift, den Versuch zu machen, die Neuregelunginnerhalb des Rahmens der staatlichen
Netriebsllufsichtzu finden. Man wird dann allerdings anf die Beseitiguugder UnzuträglichteiteN,
die sich aus der Gemengelageergeben, verzichte»müsfe», deun diese ist »ur zu erreichen, wenn
Staats- nnd Gemeindeforsten gemeinsam verwaltet werden. Auch die Verlleiueruugder Verwaltungs-
und Schutzbezirke wird sich nur iu geringeremUmfange erreichenlassen, als bei der staatliche»
Befürsterung. Allein hierauf ist — fo erwünscht es auch sein mag — doch kein entscheidendes
Gewichtzu legen.
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Der Schwerpunktder Reform liegt in der Regelungder Verhältnisse des Beamtenpersonals:
Qualifikation, Gehalt. Abhängigkeit.Versetzbarkeit. Die in dieser Beziehung bestehenden Mängel
haben ihren Grund offenbar in der Hauptsachedarin, daß Träger der Forstverwaltung und des
Forstschutzes lediglich der einzelne Verwaltungs- oder Schutzverband oder die Gemeindeist.

Es liegt »uf der Hand, daß man bei Bemessung der Gehälter viel freier ist. wenn hierfür
nicht die durchschnittliche Leistungsfähigkeitder einzelnenwaldbesitzendenGemeinde maßgebend ,st
wenn vielmehr die Last auf breitere Schultern verteilt und die Möglichkeitgegeben wird, die Last
so zu verteilen, daß in den Zeiten, in denen der Wald größeren Ertrag bringt, auch mehr zu zahlen
ist unter Erleichterung der Last in ertragsarmen Zeiten, Das läßt sich nur erreichen,wenn eme
Organisation geschaffen wird, welche die einzelnen Verbände und Gemeindenzusammenfaßtund d,e
Lasten gemeinsamträgt. ^ ^ «,

Bis hierher decken sich die Ausführungen mit dem von dem Königlichen Landrat Frelherrn
von Hammersteinin einem Referat im Forstausschnßder Landwirtschaftskammer gemachtenVorschlag.
Dieser Vorschlag will dann aber die Wahl und Anstellung der Beamten auf die Kreisausschus e
übertragen. Dadurch würden die Beamten immer au die engen Verhältnisse des einzelnen Kommunal-
Verbandes gebundenbleiben. Es ist deshalb nötig, einen Schritt weiter zu gehen und der weiteren
Organisation nicht nur die Tragung der Lasten, sondern auch die Wahl der Beamten zu übertragen.
Auf diesem Wege läßt sich auch die Versetzbarkeit ermöglichen.

Das Recht der Selbstverwaltung kann sehr wohl durch geeignete Ausgestaltung der
Organisation und besondersdadurch gewahrt werden, daß die Vertretung der Organisation aus den
waldbesitzenden Gemeindengebildet wird.

Es wäre also nötig, die waldbesitzenden Gemeindenzu eiuem Zweckverbandezu vereinigen.
Das ließe sich, da es nur im Wege des Zwangsverbandesmöglich ist. nur durch ein Gesetz erreichen.

Um über die Konsequenzen,eines solchen Vorgehens tunlichst Klarheit zu schaffen, ist der
Entwurf zu einem solchen Gesetz aufgestellt, der lediglich ein Bild geben kann, wie die Sache sich
etwa gestaltenwürde. _, „, ..<... , .

Der erste Entwurf - Vorschlag^ - ist Seiner Exzellenz dem Herrn Ober.Prasidcnten
mitgeteilt worden, welcher daraufhin - fich die endgültige Stellungnahme «^ehaltend- ver¬
schiedene Vorschläge für etwaige Aenderungendes ersten Entwurfes gemacht hat. Diese ^orMage
sind in den VorschlagL aufgenommen.

^L*
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II.
Morschlag ^

für ein

Oesetz, betreffend die Neuordnung der Verhältnisse der Oemeindeforst»
verwaltnngs- und Schutzbeamten in der Meinprovinz.

§1.
Zwes des Verbandes.

Zum Zweck der Gewinnung von geeigneten Forstverwaltnugs- und Schutzbeamten sowie
zur gemeinsamen Aufbringung der hierdurchentstehenden Kosten können dn Kommunalverbändeund
öffentlichen Anstalten, welche Wald besitzen, zu einem Verbände vereinigt werden

§ 2.
Bildung des Verbandes.

Die Vereinigung erfolgt durch Befchlußdes Provinziallandtages.
Die Rechtsverhältnissedes Zweckverbandes werden, soweit dies nicht durch dieses Gesetz

geschieht, durch Satzungen geregelt.
Die ersten Satzungen werden vom Prvvinziallandtag, Abänderungen von der Verbands-

verfammluug befchlofsen. Die Satzungen und ihre Abänderung unterliegen der Genehmigung der
Minister des Innern und für Landwirtschaft,Domänen und Forsten.

Der Zweckverbandhat die Rechte öffentlicherKörperfchaften. Er hat feinen Sitz in Düsseldorf.

8 3.
Organe des Verbandes.

Die Organe des Verbandes find:
1. die Verbandsverfammlung,
2. der Verbandsausschuß,
3. der Verbandsvorsteher.

§4.
Verbandsversammlung.

Die Versammlung besteht aus dem Verbandsvorsteher als Vorsitzendenund je einem
Vertreter der zum Verband gehörenden Forstverwaltungsbezirte(Oberförstereien).

Die Wahl der Vertreter erfolgt auf 6 Jahre durch Abgeordneteder Kommunalverbände
und öffentlichen Anstalten, deren Waldungen zu dem Forstverwaltuugsbezirlgehören. Die Wahl der
Abgeordneten(Walddeputierte) erfolgt durch die gesetzliche Vertretung der Kommunalverbändeund
öffentlichen Anstalten aus ihrer Mitte, und zwar entfällt auf Waldungenbis zu 500 Ka ein, auf jede
weitere 500 Ka, ein «eiterer Abgeordneter.

Die Wahl der Vertreter (Absatz 1) erfolgt nach dem Wahlreglement zu der Kreisordnung
für die Rheinsirovinzvom 30. Mai 188? (G.-S. S. 247). Den Vorsitz führt der Landrat, in
dessen Kreis der Oberförsterdes Forstverwaltungsbezirkesseinen amtlichenSitz hat.
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Morschlag v
sür ein

Gesetz, betreffend die Neuordnung der
verwaltungs- und Schuhbeamten in der Meinprovinz.

8 i.
Wie ä.

8 2.
Bildung des Verbandes.

Die Vereinigung erfolgt durch Beschlußdes Provinziallandtages.
Die Rechtsverhältnissedes Iweckverbandeswerden, soweit dles

geschieht, durch Satzungen geregelt, deren Aufstellungund «nwun^
vorbehaltlichder Genehmigung der Minister des Innern und für Landwntschast. ^

"" "Der Zweckverbandhat die Rechte öffentlicherKörperschaften.Er hat seinen Sitz in Dasseldorf.

8 3-
Organe des Verbandes.

Die Organe des Verbandes sind:
1. die Verbandsversammlung,
2. die Verbandsbezirksausschüsse,
3. der Verbands«usschuß.
4. der Verbllndsvorsteher.

8 4.
Wie ^.
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Korschlag ^.
8 5.

Die Verbllndsveisammlungist die Vertretung des Zweckverbandes.
Zu ihren Obliegenheitenund Befugnissengehört insbesondere:

1. Aenderung der Satzungen, mit Genehmigungder in § 2 genannten Minister;
2. Festsetzung der Grundsätzefür die Erhebung der Umlage;
3. Entscheidungüber Beschwerden gegen die Festsetzung der Umlage;
4. Wahl des Verbandsausschusses;
5. Festsetzung des Besuldungsplanesfür die Beamten, welcher der Genehmigung durch

den Ober-Präsidenten unterliegt;
6. Prüfung und Entlastung der Iahresrechnung;
7. Begutachtungvon Bestimmungenund dergl., welche von der zuständigen Behörde

ihr vorgelegtwerden.
8 6.

Verbllndsllusschuß.
Der Verbandsansschußbesteht aus dem Nerbandsvorsteherals Vorsitzenden und je 3 Ver¬

tretern aus den RegierungsbezirkenCoblenz und Trier und je 2 Vertretern aus den übrigen am
Verband beteiligten Regierungsbezirken,welche von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte
gewähltwerden; für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter aus demselben Regierungsbezirkzu wählen.

Zu den Obliegenheitenund Befugnissendes Verbandsausschussesgehört insbesondere
1. Beschlußfassung über Anstellung,Versetzung, Pensionierung usw. der Beamten;
2. Festsetzung der Umlage;
3. Vorbereitung der der Verbandsversammlungvorzulegenden Angelegenheiten.

8 ?.
Die gewähltenMitglieder der Verbandsversammlungund des Verbandsausschusseskönnen

in derselben Weise von ihren Stellen enthobenwerden, wie die Mitglieder des Provinzialansschusses
(§51 Provinzial-Ordnung).

8 8-
Der Ober-Präsident und die Regierungs-Präsidenten, deren Aussteht Waldungen von

Verbandsmitgliedern unterstehen, sind zu allen Sitzungen der Verbandsversammlung und des
Verbandsausschussesunter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen.
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Vorschlag V.
8 5.

Die Verbandsversammlungist die Vertretung des Zweckverbandes.
Zu ihren Obliegenheitenund Befugnissengehört insbesondere:

1. Wahl der Verbandsbezirksansschüsse;
2. Wahl des Verbandsausschusses;
3. Entscheidung über Beschwerden gegen die Festsetzung der Umlage;
4. Festsetzung des Besolduugsplanes für die Veamteu, welche der Geuehnngung durch

den Ober-Präsidenten unterliegt;
5. Prüfung und Entlastung der Iahresrechnung;
6. Begutachtungvou Bestimmungenund dergleichen, welche von der zuständigen BeHorde

ihr vorgelegt werden.

8 6.
VerbandsbezirtsllUsschüsse.

Die Verbandsbezirksausschüsse werden von der Verbandsversammlnngfür ieden Regierungs¬
bezirk getrennt aus der Zahl ihrer dem betreffenden Bezirk angehürigenMitglieder gewählt

Sie bestehen aus dem Negieruugs-Präsidenteuoder seinem forsttechnischenDirigenten uud
für die RegierungsbezirkeCoblenz und Trier aus je 3, für die übrigen Regieruugsbeznleaus ie
2 Vertretern. Für jeden gewählten Vertreter ist ein Stellvertreter aus demsclbm Bezirk zu wählen.

Zu ihren Befugnissen und Obliegenheiten geHort insbesonderedie Beschlußfassungüber
Anstellung,Versetzung, Pensiouieruug usw. der Beamten innerhalb ihres Bezirks.

8 ?.
Verbllndsllilsschuß.

Der Verbandsausschußbesteht aus dem Verbandsvorsteherals Vorsitzende» und acht von
der Verbandsversammlnngaus ihrer Mitte gewählte,,Vertretern, von deueu ie 3 den "egieuiugs-
bezirlen Eoblenz nnd Trier. 2 dem RegierungsbezirkAachenangehörenmüssen; für ieden gewannen
Vertreter ist ein Stellvertreter aus demfelbcn Bezirk zn wählen.

Die Mitglieder der Verbandsbezirköauöschüsse sind in den
Zu deu Obliegenheitenuud Befuguifseudes Verbaudsausschusses geHort msbe,°ndere
1. Beschlnßfassuug über Versetzung der Beamten, insofernhierbei verschiedeneReg.eruugs-

bezirke in Betracht kommen,
2. Festsetzung der Umlage, ^ ^ ,,
3. Vorbereitung der der Verbaudsuersammlnngvorzulegeudeu Augelegenheiien.

8 8.
Wie H. 8 7.

8 9.
Wie H. 8 ^ mit dem Zusatz:

Der Ober-Präsident und der Verbandsvorsteherauch zu den Sitzungen der Verlmnds-
bezirksausschüsse.
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Vorschlag 4.
§9.

Berbandsvorsteher.
Verbandsvorsteherist der Landeshauptmann der Rheinprovinz.
Er führt die laufenden Geschäfte des Verbandes in derselben Weise, wie die der Provinzial-

veiwaltung und vertritt den Verband nach außen. Er kann sich bei der Verwaltung und der
Vertretung des Verbandes durch die ihm zugeordnetenoberen Beamten vertreten lassen.

Der Verbandsvoisteherkann bei Erledigung der Verbandsgeschäftedie Vermittelung und
Hilfe der Verbandsmitgliederund der öffentlichen Behörden in Anspruchnehmen, insbesondereauch
sich bei Einziehung der Umlage, Zahlung der Gehälter usw. wie überhaupt beim Iahlgeschäft der
Kreiskommunal-und Gemeindekassen bedienen.

8 10.

Stellenbesetzung.
Ueber die Besetzung der Stellen der Forstverwaltungs- und Schutzbeamten für die

Waldungen der zum Verband gehörendenKummunalverbändeund öffentlichen Anstalten beschließt
der Verbandsausschußnach Anhörung des zuständigenRegierungs-Präsidenten, im Falle der Ver¬
setzung auch derjenige Regierungs-Präsident, aus dessen Bezirk die Versetzung erfolgt. Die Regierungs'
Präsidenten haben die zuständigenKreisausschüsse zu hören und deren Aeußerung dem Verbands-
ausschußmitzuteilen.

Der Beschlußbedarf der Genehmigungdes Ober-Präsidenten.
Der Ober-Präsident kann Bestimmungenüber die Voraussetzungenerlassen, welchen die

Bewerber um die Stellen der Gemeindeforstverwaltungs-und Schutzbeamtenentsprechen müssen;an
diese Bestimmungenist der Verband gebunden.

Die Anstellungsurkundewird für die Oberförsterdurch deu Regierungs-Präsidenten,für die
übrigen Beamten durch den Landrat, in deffen Bezirk der Amtssitz des anzustellendenBeamten
liegt, ausgefertigt.

8 11.
Ueber die Abgrenzungder Forstverwaltungs- und Schutzbezirlesowie über die Frage, ob

für einen Bezirk die Anstellung eines eigenen Beamten im Hauptamte erforderlichist, entscheidet
der Regierungs-Präsident nach Anhörung des Verbandsausschusses,

Wenn durch die Entscheidung des Regierungs-Präsidenten die Lasten des Verbandes erhöht
werden, steht dem Verbandsausschußdas Recht der Beschwerde an den Provinzialrat zu.

8 12.

Anstellungsverhältnisseder Beamten.
Die Beamten haben die Rechte und Pflichten mittelbarer Staatsbeamten.
Die endgiltigeAnstellungerfolgt auf Lebenszeit mit der Maßgabe, daß der Beamte sich

die Versetzung in eine andere Stelle im Vcrbandsbezirkmit gleichem Gehalt und Rang gefalle"
lassen muß.

Der Anstellung kann eine Beschäftigungauf Probe vorangehen; diese soll die Dauer von
2 Jahren nicht übersteigen.
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Vorschlag «.
8 10.

Wie ^. § 9.

8 11,

Stellenbesetzung.
Ueber die Besetzung der Stellen der Forstverwaltungs- und Schutzbeamtenfür die

Waldungender zum Verband gehörenden Kommunalverbändeund öffentlichenAnstaltenbeschließtder
Nerbandsbezirksausschußnach Anhörung der Walddeputierten(§ 4) auf Vorschlag des KreiSaus-
ausschusses,in dessen Bezirk der Sitz des Oberförsters liegt. Will der Verbandsbeznksausschuh
dem Vorschlagedes Kreisausschusseskeine Folge geben, so bedarf es hierzu der Zustimmungdes
Berbnndsausschuffes.

Der Beschlußunterliegt der Genehmigungdes Ober-Präsidenten.
Der endgiltigm Anstellung muß eine kommissarischeVerwaltung, die tue Dauer vou

2Iahreu nicht übersteigen darf und von dem Vorsitzenden des Verbandsbezirksausschusses angeordnet
wird, vorausgehen.

Absatz 4 — Absatz 2 des § 10 in Vorschlag ^.
„ 5 -- .. 3 „ ß 10 „ ., ^

§ 12.
Wie ^. s 11-

8 13.

AnftellungsverlMnisse der Beamten.
Die Beamten haben die Rechte und Pflichten mittelbarer Staatsbeamten
Die endgiltigeAnstellungerfolgt auf Lebenszeit mit der Maßgabe d d.Nmnch

die Versetzungin eine andere Stelle im Verbandsbezirkmit gleichem Gehalt nnd Rang gefallen
lassen muß

Bei Versetzungeines Beamten ist der Kreisausschußdes Bezirkes zu höreu, in dem der
nme Amtssitzdes zu Versetzenden liegt. .,«,?< . ^ ^

Gegen den Widerspruchdes Kreisausschusseskaun dle Versetzungnur nut Zustunmnng
des Ober-Präsidenten erfolgen. 47



370 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen Nr. 35.

Vorschlag ^.
8 13.

Auf die Anstellungs-, Befoldungs- und Ruhegehaltsverhältnissesowie die Ansprücheder
Hinterbliebenender Beamten finden, soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes bestimmtist, die
Vorschriftender §§ 1—7, 12, 13 und 18 des Kommunalbeamtengesetzes entsprechende Anwendung
mit folgenden Maßgaben:

1. hinsichtlich der Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgunggelten die jeweilig für die
entsprechenden Staatsforstbeamten erlassenen Bestimmungen;

2, bei Berechnung der Dienstzeit zwecks Feststellung des Ruhegehalts kommt außer der
nach Ziffer 1 anrechenbaren Zeit sowie der Zeit, wahrend welcher der Beamte innerhalb
des Verbandes angestelltwar, auch die Zeit in Anrechnung,während welcher er vor dem
Inslebentreten des Verbandesim Gemeindeforstdienst in der Rheinprovinz angestellt war

§ 14.
Verhältnis zu den bestehendenRuhegehaltslassen.

Die seitens der Verbandsmitgliederhinsichtlichihrer Gemeindeforstbeamtendurch Zuge¬
hörigkeit zu einer Ruhegehalts- oder Witwen- und Waisenkasse erworbenenRechte gehen auf den
Verband über. Dieser ist berechtigt bezüglich der Stellen, welche einer solchen Kasse zur Zeit des
Inslebentretens des Verbandes angeschlossensind, das Verhältnis zur Kasse fortzusetzen.

Innerhalb des ersten Jahres nach seinem Inslebentreten kann der Verband nach einjähriger
Kündigung mit dem Ende des Rechnungsjahres ans diesen Kassen ausscheiden,auch wenn die
Statuten entgegenstehende Bestimmungenenthalten.

§ 15.

Disziplinarverhaltnisse.
Bezüglich der Dienstvergehen der Beamten kommt § 36 des Zuständigkeitsgesetzes zur

Anwendungmit der Maßgabe, daß die Befugnis zur Verhängung von Ordnungsstrafen hinsichtlich
der Oberförster dem Regierungspräsidenten,hinsichtlich der übrigen Beamten dem Laudrat zusteht.

Die Einleitung des Verfahrens auf Entfernung aus dem Amte und die Ernennung des
Uuterfuchungskommissars und des Staatsanwaltes geschiehtdurch den Regierungs-Präsidenten. Diszi¬
plinarbehörde erster Instanz ist der Bezirksausschuß,zweiter Instanz das Oberverwaltungsgericht.
Der Vertreter der Staatsanwaltschaft bei letzterem wird vom Minister des Innern ernannt.

§ 16.
Lasten des Verbandes.

Der Verband trägt, abgesehenvon den Verwaltungskostennnd weiteren durch die Ver-
bnndsveisammlungzu beschließendenLeistungen:

1. die Gehalts- und sonstigen Dienstbezügeder Beamten einschließlichder Dienstaufwands¬
entschädigungen;

2. die Umzugskuften nach den für die entsprechenden Staatsbeamten geltenden Vorschriften;
3. die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenbezügeeinschließlich der in den Fallen des 8 16

Nr. 2 des Disziplinargesetzeszu zahlenden Beträge.
Die Beschaffung und Unterhaltung von Dienstwohnungenund die Gewährung von Dienst¬

land ist nicht Sache des Verbandes.
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Vorschlag «.
8 14.

Wie ä. § 13.

§ 15.
Wie ^. 8 14.

3 16.
Wie ^. 8 15.

§ 1?.

Absatz 1 und 2 wie ^. § 16. ^ , -. „ , ^x^»..
Ab atz 3: Die Forstschutzderbände können aus eigenen Mitteln Stellenzulagen gewahren,

d« bei Berechnungdes Gehaltes (§8 12. 16) und des Ruhegehaltes außer Ansatz ble'ben.

47»
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Dorschlag ^.
s 17.

Die Entscheidungdarüber, ob im Einzelfalle eine Dienstwohnung zu gewähren ist und
welcher Kommunalverbandoder welche Anstalt sie zu errichtenoder zu unterhalten hat, erfolgt durch
den Regierungs-Prasidenten.

Demjenigen, welcher auf Grund der Entscheidung (Abs. 1) eine Dienstwohnungstellt, ist
hierfür sowie für die Unterhaltung ein angemefsener Betrag vom Verband zu vergüten; der Betrag
der Vergütung ist in der Entscheidung festzufetzen.

Gegen die Entscheidung des Regierungs-Prasidenten steht sowohl dem Verband wie dem¬
jenigen, dem die Verpflichtungauferlegt ist, die Beschwerde an den Provinzinlrat zu.

Für die bei dem Inslebentreten des Verbandes bereits vorhandenen Dienstwohnungenist
die Vergütung gemäß Abs. 2 in jedem Falle zu zahlen.

§ 18.
Aufbringung der Mittel.

Die zur Bestreitung der Ausgaben des Verbandes erforderlichen Beträge werden jährlich
auf die Verbandsmitgliederumgelegt.

Die näheren Bestimmungenüber die Umlage, insbesondereüber den Maßstab, nach dein
sie erfolgt, sind in den Satzungen zu treffen.

8 19.
Der Paragraph 6 des Gesetzes, betreffend die Verwaltung der den Gemeindenund öffent¬

lichen Anstalten gehörigenForsten in Westfalen und der Rheinprovinz vom 24. Dezember 1816
(G. S. 181? S. 17) wird für das Gebiet der Rheinprovinz aufgehoben. Im übrigen bleibt
diefes Gesetz unberührt.



Anlagen zu den Sitzungsprotolollen.Nr. 35.
373

Vorschlag ».
8 18.

Wie 4 § 17.

§ 19.
Wie ä § 18.

8 20.
Wie ä. 8 19.
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III.

Zu § 1. Der Zweck des Verbandes ist ausdrücklich auf die Personalverhaltnissebeschränkt.
Die Bewirtschaftungbleibt unberührt, diesbezüglich bleibt alles beim Alten. Vergl. ^ §§ 11 und 19.
U §8 12 und 20.

Der Paragraph 1 soll nur die Möglichkeitbieten einen Verband zu schaffen, seine wirkliche
Nildung ist dem höchsten Selbstverwaltungsorgan der Provinz überlaffen — § 2 —. Auch die
Frage, welche Gemeinden und öffentliche Anstalten in den Verband einzuziehen find, ist nicht im
Gesetz entschieden, sondern den Satzungen — Beschluß des Provinzinllaudtages und Genehmigung
der zuständigenMinister — überlassen. Die Frage, ob Stadtkreise, ob solche Gemeinden, deren
Waldungen nebenamtlich von Königlichen Forstbeamten verwaltet oder geschütztwerden, znm Ver¬
band gehören sollen und dergleichen bleibt also offen.

Zu 8 2. Bezüglichder Satzungen weichen die beiden Entwürfe von einander insofern ab,
als ^ nur die ersten Satzungen vom Provinziallandtag befchließen lassen will, wahrend L diefeM
auch die Befchlußfaffuugüber Abänderungenvorbehält. Die ministerielleGenehmigungsehen beide
übereinstimmendvor. Für den Vurfchlag H, war die Erwägung maßgebend, daß die ersten
Satzungen, welche bei Vereinigung des Verbandes festgesetzt weiden, allerdings vom Provinzial¬
landtag beschlossenwerden müssen, weil ein anderes geeignetes Organ nicht vorhanden ist, daß aber
nach dem Inslebentretcn des Verbandes in der Vcrbandsversammlungein Organ geschaffenist,
welcheszur Ordnung der Verbandsangelegenheitenwohl geeignet ist, zumal die vorgeseheneministerielle
Genehmigungeine ausreichende Sicherung bietet.

Zu § 3—6 bczw. ?, ^ 10 und »11. Hinsichtlich der Organisation unterscheiden sich
die beiden Vorschläge insofern, als ^ den Schwerpunkt in einen Verbandsausschußlegt, der für
den ganzen Verband gilt und unter dem Vorsitz des Verbandsvorstehersinsbesonderedie Stellen¬
besetzung besorgt, während L diese Funktion für jeden Regierungsbezirkeinem besonderen Verbands-
bezirksllusschuß überträgt und unter dem Vorsitz des Regierungs-Präsidentensteht. Nur wenn eine
Versetzung aus einem Regierungsbezirkin einen anderen erfolgen soll, tritt der (Gesamt)-Verbands-
cmsschuß ein. Der VorschlagL bedeutet eine erhebliche Entlastung des Verbandsvorstehers,ist also
vom Standpunkt der Provinzialverwaltung aus zu begrüßen, er wird aber die Folge haben, daß
die Versetzungder Beamten in der Regel auf den Regierungsbezirkbeschränkt bleibt, was insbe¬
sondere für die Bezirke, welche wenig Wald haben, bedenklich sein könnte. Da die Möglichkeit,
Versetzungaus einem Regierungsbezirk in einen andern gewahrt bleibt, sind die Bedenkennicht
so erheblich.

Schwerwiegendersind die Unterschiede zwischen ^ § 10 und L § 11 — Stellenbesetzung.
H schreibt die Anhörung des Regierungs-Präsidentenvor, welcher den Kreisausschußzu hören hat,
L will auch die Walddeputierten hören und gibt dem Kreisausschnß ein Vorschlagsrechtmit der
Wirkung, daß der Verbandsbezirtsausschußnicht gegen den Vorschlag entscheiden darf, die Sache
vielmehr, wenn er ihm nicht folgen will, au deu Verbandsausschußabgebenmuß. Die Anhörung
der Walddeputiertenscheint bedenklich; während der Probezeit oder der kommisfarifchen Verwaltung
kommt dadurch namentlichder Forstschutzbeamte in eine unerwünschte Abhängigkeitvon Gemeinde¬
eingesessenen; auch wird die Stellung eines Beamten, der gegen das Votum der Walddeputierten
angestellt wird, sehr schwierig werden. Es wird genügen, wenn die Anhörung auf den engere«
Kreis des Verbandsbezirksausschnffes beschränktwird, zumal den Walddeputiertendurch ihre Betei¬
ligung bei der Wahl der VerbandsversammlungGenüge geschehensein dürfte.
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««»Mm« »»mnzzch.» !«ßt, ».Ich. °« «°ilch°»d< ^°^'"5 "^ wi.i °«
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die Möglichkeiteiner erheblichen Vereinfachung der Organisation.
Man würde nämlich dann bestimmen können, daß ^^..MMen "«wählt werden
1. die Vertreter beim Verbandsbezirksansschußvon den KrelsausM,l,eu g )

""b ^ . . >> «.„^l^n Vertretern der Verbaudsbezirtsausschüsse
2. die Verbandsversammlungaus den gewähltenVertretern

besteht. . , ^
Das würde sich in den VorschlagL einfügen wie folgt:
L § 6 würde lauten: . , - f.^

Die Verbandsbezirksausschüsse bestehen aus dem ^«mg^
technischenDirigenten als Vorsitzenden und für die n ein Stellvertreter
die übrigen Regierungsbezirkeje 2 Vertreter. Für leden gewähltenVertreter ist
aus demselben Bezirk zu wählen. .^ ^lm„Wr,°ld

Die Wahl der Vertreter erfolgt durch die Kre'sausfchüs^ ^.
liegt und zwar Hai jeder Kreis für jede vollen 500^ Vertreter zn
des Kreises sind einheitlich durch Mehrheitsbeschlußauf tue /"M « 3" „^zuteilen,
vereinigenund das Ergebnis dem Regierungs-Präsidenten.welcher tue Wahl leitet, z

L § 4 erhielte folgendeFassung: m^Nkenden und den

Die Verbandsversammlnngbesteht ans dem ^"0^
gewählten Vertretern der Verbandsbezirksausschüsse bezw. thren Stellvertreter,.

Bei L § 5 fiele Abfatz 2 Ziffer 1 und 2 fort^ . . ^nter I gingen auf die

L § 7 - Verbandsausschuß - siele fort. Snne O 'e e^ckn un ^^ ^^
Verbandsversammlungüber, die Festsetzungd« Um «ge d.e ,a nu 1
sobald die Grnndfätzennd der Maßstab feM^N'." Kostenersparnisbedeuten.

Eine solche Regelnng würde «ne erhebliche V rem^ ^ ^.
ZU ^ 8 N. « 8 12. Die Mgrenznng w ^r «l «ngs^^ ^,^^) ^^ ^^.^^^^

Bestimmungdarüber, ob ein eigener Beamter erforderlich 'st, mun ^ ^^ ^^ Hauptfacheauf forst-
Präsidmten überlassen werden. Denn bei diesen 6"ge ' ^ Oejamtverbaudesfolgen
technische Gesichtspunkte an. Da aber hieraus eme erheblicheBelastung
kann, ist diesem das Recht der Beschwerde gegeben ^^ ^ Zweckverbandes,zu

Zu ^ 8 12-14. « 8 ^-15. D« Beamten ^^ ^ ^. ^

dessen Verfüguug sie stehen, da er die V«sch ^ „, ^^^ f„ ,ie Zeit
einzelnen Verwaltnngs- und Schutzverbanden" " ^ « ^n , ^
der Anstelluugbei den einzelnen Verbänden oder Gemeinden )
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Es empfiehltsich, die Versetzbarkeit ausdrücklich auszusprechen. Die in VorschlagL ent¬
haltene» besonderenBestimmungen über die Versetzung (Abs. 3 und 4) dürften überflüssig sein,
wenn man davon ausgeht, daß die Versetzuug auch unter ß 10 bezw. 11 fällt.

Daß den Beamten die Rechte uud Pflichtender mittelbaren Staatsbeamten beizulegen sind,
dürfte nicht zweifelhaftsein, auch nicht, daß die Vorschriftendes Kommunalbeamtengesetzes auf sie
Anwendungfinden und zwar die AllgemeinenBestimmungen— §§ 1—7 — ohne weiteres. Die
ß§ 8—10 sind durch § 11 ersetzt. Hinsichtlich der Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgung
werden die für die gleichen Staatsbeamten geltenden Vorschriftenanwendbarerklärt, dazu aber ferner
bestimmt, daß auch die ganze im Verbaude verbrachteZeit anrechenbarist — vergl. auch 8 23
Ziffer 3 X. L. 6. —.

Weiterhin bedarf es sodann einer Bestimmung,daß die Rechte,welche die Forstuerwaltuugs-
und Schutzverbände,Gemeindeu oder Korporationenbei den Ruhegehalts- und Witwen- und Waisen-
versorgungskassen erworben haben, auf den Verband übergehen,um dem etwaigenEinwand der Kasse
zu begegnen, daß die Beamten bei den jetzigen Gemeindenoder Verbänden und damit auch aus den
Kassen ausgeschieden seien. Soweit es sich um Landgemeindenhandelt, sind die jetzigen Beamten
kraft Gesetzes der Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereienund Landgemeindender Rheinprovinz
angeschlossen; ohne besondere gesetzliche Bestimmungwürden die Stellen dort jedenfalls ausscheiden
müssen, da es sich nicht mehr um Beamte von Landgemeindenhandelt. Es ist deshalb bestimmt,
daß die Stellen in dieser Kasse verbleibenkönnen. Die jetzigen Beamten der Stadtgemeinden sind
zum grüßten Teil der Ruhegehaltskasse der Kreiskommmmlverbände und Stadtgemeinden der Rhein¬
provinz angeschlossenund für die Hinterbliebeuenfürsorgegehören sowohl die Stadt- wie die Land¬
gemeinden der Witwen- und Waisenversorgungsanstaltfür Kommunalbeamtender Rheiuprovinz an.
Bezüglichaller dieser Kassen muß das Gesetz die Möglichkeitbieten, die von den jetzigen anstellenden
Verbänden erworbenen Rechte zu erhalten. Da es aber vielleicht ratsam ist, die Beamten alle einer
Kasse anzuschließenoder die Ruhegehälter pp. selbst zu trage», muh dem Verbände auch die
Möglichkeitgegeben werden, ohne Rücksicht auf die Satzungen nach angemessener Kündigung aus¬
zuscheiden.

Zu ^. § 15. L § 16. Die Disziplinarverhältnisse sind denen der Gemeindebeamten
nachgebildet.

ZU H. 8 16 und 17. «81? und 18. Schwierigkeitenbietet die Frage der Dienst¬
wohnungen. Der Verband kann solche nicht wohl herstellenund unterhalten. Das würde eine zu
große Belastung der Verwaltung des Verbandes sein. Es ist deshalb vorgesehen, daß die Verbands-
mitglieder die Wohnung stellen und dafür aus Mitteln des Verbandes entschädigt werden. Da
noch nicht feststeht, ob im Besoldungsplan Dienstwohnung vorgesehenwird, muß eine Stelle
geschaffenwerden, welche entscheidet, ob im Einzelfall Dienstwohnungerforderlich ist, Das ist, da
hier auch fursttechnischeInteressen mitsprechen,der Regierungs-Präsident, gegen dessen Entscheidung
aber ein Rechtsmittel gegeben sein muß.

In VorschlagL ist vorgesehen,daß die Forstschutzverbände aus eigenenMitteln Stellen¬
zulagen gewährenkönnen. Diese Bestimmunghat in den Vorschlag nur Aufnahme gefunden, um
sie zur Erörterung zu briugen. Ihre Streichung kann nur dringend empfohlenwerdeu. Deuu sie
würde hinsichtlich der Forstschutzbeamten bald wieder die Klagen aufleben lassen, deren Beseitigungmit
der Zweck des ganzen Vorgehens ist, nämlich die Klagen hinsichtlich der Abhängigkeit. Die Forst¬
schutzbeamten müßten aber um solche Stellenzulagen zu erhalten, danach trachten, das Wohlwollen
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der Eingesessenen zu erlangen. Dazu kommt, daß die Versetzung,auch wenn die Stellenzulagen
nicht als Gehalt gelten, erschwert würde.

Zu § 18. Die Ausgaben müssen durch Umlage auf die Verbandsmitgliederaufgebracht
werden. Der Maßstab für diese Umlage kann nicht ein für alle Mal festgelegt werden, seine Fest¬
setzung ist den Satzungen vorbehalten. Jedenfalls wird zu erstreben sein, daß neben der Fläche
auch der Ertrag Berücksichtigung findet, da gerade hierdurch ermöglichtwird, die Last zeitlich so
zu verteilen, daß sie die Gemeindenin der günstigerenZeit trifft. Zu festen Vorschlägen hierüber
reicht das Material noch nicht aus.

Ueber die Höhe der künftigenBelastung läßt sich zur Zeit nichts Bestimmtes fagen. sie
wird eben nicht festgelegt, sondern unterliegt der durch die behördliche Genehmigungkontrollierten
Beschlußfassung des Verbandes. Hierin ist zweifellos ein Vorzug der Regelung zu erblicken,,vor
der Gründung des Verbandes wird aber über diese Frage volle Klarheit zu schaffen sein.

Aus dem zurzeit vorliegendenMaterial läßt sich nun Folgendes schließen: Nimmt man
an, daß eine Aenderung der Bezirke zunächst nicht vorgenommen wird, so würde, da im Regierungs¬
bezirk Coblenz jetzt 3,34 M, in Trier 3,45 M. Personalkostenauf den Hektar entfallen, eine
15 prozentige Erhöhung der Dienstbezügeeinen Mehraufwand von rund 50 Pfg. pro Hektar bedeuten.

Wenn die vorstehendenAusführungen die Zustimmung des Provinzialausschussesfinden,
so würde folgenderBeschlußzu fassen sein:

Der Provinzialausschußrichtet in Erledigung des ihm vom 47. Rheinischen Provinzial-
landtag erteilten Auftrages und an defsen Stelle an die Königliche Staatsregierung die
Bitte, dem nächsten Provinziallandtag den Entwurf zu einem Gefetz zur Begutachtung
vorzulegen, durch welches die Bildung eines Iwangsverbandes waldbesitzenderKommunal¬
verbändeund öffentlicher Anstalten in der Rheinprovinz zum Zwecke der gemeinsamen
Gewinnung geeigneten Forstverwaltungs- und Schutzpersonals und gemeinsamer Tragung
der daraus entstehenden Lasten ermöglicht wird unter tunlichster Erhaltung der Selbst¬
verwaltung etwa, in Form des vorstehend unter ....... gemachten Vorschlages.

Beschluß.

Anlage III.

Der Provinzialausschuß richtet in Erledigung des ihm vom 47. Rhem:schen Provmzm-
lnndtag erteilten Auftrages und an defsen Stelle an die Königliche Staatsregterung die Bitte, dem
nächsten Provinziallaudtllg den Entwurf zu einem Gesetz zur Begutachtungvorzulegen,durch welches
die Bildung eines Zwangsverbandes der waldbesitzendenKominunalverbändeund öffentlichen An¬
stalten in der Rheinprovinz zum Zwecke der gemeinsamen Gewinnung geeigneten Forstverwaltnngs-
Und Schutzpersonalsund gemeinsamer Tragung der daraus entstehenden Lasten herbeigeführtwird
Unter tunlichsterErhaltung der Selbstverwaltung,etwa in Form des anliegendenVorschlages.
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Vorschlag
für ein

Oesetz, betreffend die Neuordnung der Verhältnisse der Oemeindeforst-
vernmltungs- und SchuHbeamten der Meinprovinz.

8 i.
Zweck des Verbandes.

Zum Zweck der Gewinnung von geeigneten Forstvcrwaltnngs- und Schntzbeamtensowie zur
gemeinsamenAufbringung der hierdurch entstehenden Kosten werden die Kommunalverbändeund
öffentlichen Anstalten, welche Wald besitzen, zu einem Verbände vereinigt.

8 2.
Bildung des Verbandes.

Die Vereinigung erfolgt durch Beschlußdes Provinziallcmdtages.
Die Rechtsverhältnissedes Zweckverbandes werden, soweit dies nicht durch dieses Gesetz

geschieht, durch Satzungen geregelt. Durch die Satzungen wird auch bestimmt, ob und unter welchen
VoraussetzungenKummunalverbändeund öffentliche Anstalten aus dein Verband ausschieden könne».

Die ersten Satzungen werden vom Provinziallandtag, Abänderungen von der Verbands¬
versammlungbeschlossen. Die Satzungen und ihre Abänderung unterliegen der Genehmigung der
Minister des Innern und für Landwirtschaft,Domänen und Forsten.

Der Zweckverbandhat die Rechte öffentlicher Körperschaften. Er hat seinen Sitz in Düsseldorf-
3 3.

Organ des Verbandes.
Die Organe des Verbandes sind:

1. die Verbandsversammlung,
2. der Verbandsausschuß,
3. der Verbcmdsvorsteher.

8 4.
Verbandsversammlung.

Die Verbaudsversammlungbesteht aus dem Verbcmdsvorsteher als Vorsitzenden und je einem
Vertreter der zum Verband gehörende» Forstuerwaltungsbezirke(Oberfürstereien).

Die Wahl der Vertreter erfolgt ans 6 Jahre durch Abgeordneteder Kommunalverbände
und öffentlichen Anstalten, deren Waldungen zu dem Forstverwaltungsbezirkegehören. Die Wahl
der Abgegeordneteu (Walddeputierte)erfolgt durch die gesetzliche Vertretung der Kummunalverbände
und öffentlichen Anstalten und zwar entfällt auf Waldungen bis zu 500 da eiu, auf jede weitere
500 tm ein weiterer Abgeordneter.

Die Wahl der Vertreter (Absatz 1) erfolgt nach dem Wahlreglementzu der Kreisordnnng
für die Rhcmpruviuz vom 30, Mai 188? (G. S. S. 247). Den Vorsitz führt der Landrat, in¬
dessen Kreis der Oberförsterdes Forstvcrwaltuugsbezirkesfeinen amtlichenSitz hat.
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§5.
Die Verbandsversammlungist die Vertretung des Zweckverbandes.
Zu ihren Obliegenheitenund Befugnissengehört insbesondere:

1. Änderung der Satzungen, mit Genehmigungder in § 2 genannten Mmlster;
2. Entscheidung über Beschwerden gegen die Festsetzung der Umlage;
3. Wahl des Verbandsausschusses;
4. Festsetzung des Besoldungsplanes für die Beamten, welcher der Genehnugungdurch

den Ober-Präsidenten unterliegt;
5. Prüfung und Entlastung der Iahresrechnung;
6 Begutachtung von Bestimmungenund dergl.. welche von der zuständigen BeHorde

ihr vorgelegtwerden.

8 6.
Verbandsllusschuß.

Der Verbandsausschußbesteht aus dem Verbandsuorsteherals Vorsitzendenuud je dre,
Vertretern aus den RegierungsbezirkenCoblenz und Trier und je zwei Vertretern aussen übrigen
am Verband beteiligtenRegierungsbezirken,welche von der Verbandsversammlungaus Ihrer Mitte
gewählt werdeu; für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter aus demselben Regierungsbezirk zu wählen.

Zu den Obliegenheitenund Befugnissendes Verbandsausschusses geHort insbesondere
1. Festsetzung der Ruhegehälter der Beamten und der Bezüge ihrer Hinterbliebenen;
2. Festsetzung der Umlage;
3. Vorbereitung der der Verbandsversammlungvorzulegenden Angelegenheiten.

Die gewähltenMitglieder der Verbandsversammlungund des Verbandsausschusses können
m derselben Weise von ihren Stellen enthobenwerden, wie die Mitglieder des Provinzialausschusses
(8 51 der Pruvinzialordnung).

Der Ober-Präsident und die Regierungs-Präsidenten, deren Aufsicht Waldungen von
Verbandsmitgliedern unterstehen, sind zu allen Sitzungen der Verbandsversammlungund des
Verbandsausschussesunter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen.

§9.
Verbandsvorsteher.

Verbandsvorsteherist der Landeshauptmann der Nheinprovinz. Er führt die laufenden
Geschäftedes Verbandes in derselbenWeise, wie die der Provinzialverwaltung und vertritt den
Verband nach außen. Er kann sich bei der Verwaltung nnd der Vertretnng des Verbandes durch
die ihm zugeorduetenoberen Beamten vertreten lassen. Die Verwaltung wird unentgeltich geführt

Der Verbandsvorsteherkann bei Erledigung der Verbandsgeschafte die Vermittelung nnd
Hilfe der Verbandsmitgliederund der öffentlichen Behörden in Anspruch nehmen, insbesondere auch
sich bei Einziehung der Umlage, Zahlung der Gehälter usw. wie überhaupt beim Zahlgeschaftder
Kreiskommunal-und Gemeindekassenbedienen.
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8 10.

Stellenbesetzung.
Die Anstellung der Forftverwaltungsbeamten, sowie die Anstellung und Versetzungder

Schutzbeamten für die Waldungen der zum Verband gehörenden Kommuualverbändeund öffentlichen
Anstalten erfolgt nach Anhörung der Walddeputiertenbezw. der Vertreter der Gemeindeoder des
Forstfchutzverbandes auf Vorschlagdes Kreisausschusses durch deu Regierungs-Prasidenten.

Ueber die Versetzung der Forstverwaltungsbeamtenentscheidet der Ober-Präsident mit Zu¬
stimmung des Provinzialrates,

In derselbenWeise erfolgt die Versetzungder Forstfchutzbeamten, wenn sie im dienstlichen
Interesse erforderlichwird.

Die Bestimmungenüber die Voraussetzungen,welchen die Bewerber um die Stellen der
Gemeindeforstverwaltnngs-und Schutzbeamteuentsprechen muffen, erlaßt der Obei-Präfident nach
Anhörung des Verbandsausfchuffes.

Die Anstellungsurkunden für die Beamtenwerden von den Regierungs-Prasidentenausgefertigt.

8 11.
Ueber die Abgrenzungder Forstverwaltnngs- und Schutzbezirke fowie über die Frage, ob

für einen Bezirk die Anstellung eines eigenen Beamten im Hauptamte erforderlichist, entscheidet
der Regierungs-Pmsident nach Anhörung des Verbandsausschnsses.

Wenn durch die Entscheidung des Regierungs-Prasidentendie Lasten des Verbandes erhöht
werden,steht dem Verbandsausfchußdas Recht der Beschwerde an den Provinzialrat zu.

8 12.

Anstellungsvethiiltnisseder Beamten.
Die Beamten sind Gemeindebeamteund haben die Rechte und Pflichten mittlerer

Staatsbeamten.
Die endgiltigeAnstellungerfolgt auf Lebenszeitmit der Maßgabe, daß der Beamte sich

die Versetzungin eine andere Stelle im Verbandsbezirkmit gleichem Gehalt und Rang gefallen
lassen muß.

Der erstmaligenAnstellung muß eine Beschäftigungauf Probe vorangehen; diefe foll die
Dauer von 2 Jahren nicht übersteigen.

8 13.
Auf die Anstellnngs-, Aefoldungs- und Ruhcgehaltsverhältnifsesowie die Ansprücheder

Hinterbliebenender Beamten finden, soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes bestimmtist, die
Vorschriftender §§ 1—7, 12, 13 und 18 des Kommunalbeamtengesetzes.entsprechende Anwendung
mit folgendenMaßgaben:

1. über die Frage, ob Dienstunfähigkeitvorliegt, entfcheidet der^Regicrungs-Priisident;
2. hinsichtlich der Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgnnggelten die jeweilig für die

entfprechenden Staatsforstbeamten erlassenen Bestimmungen;
3. bei Berechnungder Dienstzeit zwecks Feststelluug des Ruhegehalts kommt außer der

nach Ziffer 1 anrechenbaren Zeit sowie der Zeit, während welcher der Beamte innerhalb
des Verbandes angestellt war, auch die Zeit iu Anrechnung, während welcherer vor
deni Inslcbeutreten des Verbandes im Gemeindeforstdienstin der Rheinprovinz ange¬
stellt war.
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8 14.

Verhältnis zu den bestehendenRuhegehaltslassen.
Die seitens der Verbandsmitglieder hinsichtlich ihrer Gemeindeforstbeamtendurch Zu¬

gehörigkeit zu einer Ruhegehalts- oder Witwen- und Waisenkasse erworbenen Rechte gehen au den
Verband über. Dieser ist berechtigtbezüglich der Stellen, welche einer solchen Kasse zurzeit dev
Inslebentretens des Verbandes angeschlossensind, das Verhältnis zur Kasse fortzusetzen

Innerhalb des ersten Jahres nach seinem Inslebeutreten kann der Verband nach einähriger
Kündigung mit den: Ende des Rechnungsjahres aus diese» Kasseu ausscheiden,auch wenn die
Statuten entgegenstehende Bestimmungenenthalten.

s 15.

Lasten des Verbandes.
Der Verband trägt, abgesehen von den Verwaltungskostcnund weiteren durch die Satzungen

oder die VerbandsversammlungfestzusetzendenLeistungeu: ^. c>, c z.3
1. die Gehalts- uud sonstigen Dienstbezügeder Beamten einschließlichder Dlenstaufwanos-

entschadiguugeu; ^ m c^> '^
2. die Umzugskosteu nach den für die entsprechendenStaatsbeamten gelteuden Vorschriften;
3. die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenbezügceinschließlich der in den Fallen des tz 1b

Nr. 2 des Disziplinargefetzeszn zahlendenBeträge.
Die Beschaffung und Unterhaltung von Dienstwohnnngenund die Gewährung von H,en,t-

lcmd ist nicht Sache des Verbandes.
8 16.

Die Entscheidungdarüber, ob im Einzelfall eine Dienstwohnungzu gewÄ)ren ist und
welches Verbaudsmitgliedsie zu errichteuoder zu unterhalten hat. erfolgt durch den Kreis°usMN.
8°gen dessen Beschluß steht dem Regieruugs-Präsidentenund dem belasteten Vorstandsmitgliedtue
Beschwerde an den Provinzialrat zu. . .. „ ,

In den Fällen, in denen eine Dienstwohnunggestellt wird, ist hierfür sowie für die Unter¬
haltung ein angemessener Betrag vom Verband zu vergüten; die Hohe der Vergütung wird vom
Verbandsausschußin der Entscheidung festgesetzt.

§ 17.

Ausbringung der Mittel.
Die zur Bestreitung der Ausgaben des Verbandeserforderlichen Betrage werden zahrüch auf

die Verbandsmitgliederumgelegt. «n^Nni, «nck dem
Die uäheren Bestimmungenüber die Umlage, insbesondere über den Maßstab, nach dem

sie erfolgt, sind in den Satzungen zu treffen.
s 18.

Der § 6 des Gesetzes,betreffend die Verwaltung der den
Anstalten gehörigen Forst n in Westfalen und der Rheinprovinz, vom 24 Dezembe 1816
(G^S. 1817 S 17) w3sttr das Gebiet der Rheinprovinzaufgehoben. Im «br.gen bleibt diefes
Gesetz unberührt.



382 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 36.

Anlage 36.
(Drucksachen. Nr. 31,)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

Bewilligung von Beihilfen zu den Kosten

k) der Regulierung der Nahe von Kreuznach bis Bingen,
d) der Regulierung der unteren Wupper,
o) der Räumung der Niers.

Bei den vorgenannten drei Flußregulierungsprojektenhandelt es sich um Unternehmungen,
welche ohne erhebliche Beihilfen nicht ausgeführt werden können, weil die entstehenden Kostendie
Kräfte der Beteiligten übersteigen. Es kommen zunächst Beihilfen aus dem staatlichen Fluh'
regulierungsfonds in Betracht. Nach den für diesen Fonds — Staatshaushaltsplan für die land¬
wirtschaftlichen AngelegenheitenKapitel 106 Titel 12 — geltenden Vorschriftenwerden aus ihm
Beihilfen nur bewilligt, wenn die Provinzen in gleichem Maße wie der Staat sich beteiligen.
Im Laufe der Jahre hat sich die Regel herausgebildet, daß Staat, Provinz und Interessenten je
l/» der Anlagekostentragen, letztere dazu aber die dauernde Unterhaltungspflicht übernehmen.
Dementsprechendhaben der Herr Regierungs-Präsident zu Coblenz für die Nahe, derjenige zu
Düsseldorf für die beiden andern Projekte den Antrag auf Bewilligung von Drittelbeihilfen
gestellt. Bei kleinen Projekten können solche Beihilfen aus den etatsmäßigen Mitteln, dem soge^
nannten allgemeinen landwirtschaftlichenFonds vom Provinzialausfchuß bewilligt weiden, bel
größeren Projekten ist das nicht möglich, weil dieser Fonds nur über beschränkte Mittel verfügt,
aus denen auch die fonstigen Meliorationen und die Förderung der Landwirtschaftauf anderen
Gebieten unterstützt werden müssen. Es müssen deshalb für die vorliegendenProjekte, wenn ste
unterstützt werden sollen, besondereBewilligungen durch den Provinziallandtag erfolgen, wie dies
auch in anderen Fällen z, B. bei der Siegreguliemng, dem Bau des Ilverich-LankerDeiches usw-
geschehen ist.

Zu den einzelnenProjekten ist folgendes zu bemerken:

I. Hlegutterung der Maße von Areuznach bis Uingen.

Nachdemdie allgemeineHochwasseilatastrophedes Jahres 1882, von welcher das Rhein¬
gebiet heimgesucht worden war, auch im Nahetal ihre verheerenden Wirkungen geäußert und
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beträchtlichen Schaden an den Ländereien verursachthatte, suchten die preußischen Gemeinden des
unteren Nahetals im Jahre 1883 in einer an die Regierung gerichteten Eingabe um eine Unter¬
stützung zur Ausführung von Regulierungsarbeiten an der Nahe nach. Die angestellten Er¬
mittelungen ergaben, daß, um die Uebelständezu beheben, zu einer durchgreifenden Flußkorrektion
geschritten werden müsse, die, weil die Nahe von Kreuznach abwärts die Grenze zwischen dem
preußischen und dem hessischenStaate bildet, nur im gemeinsamen Einvernehmenund cm gemein¬
schaftliche Kosten durchgefühltwerden könne. Auf Anregung der preußischen Regierung fand eine
örtliche Besichtigung des Meliorationsgebiets durch Kommissarebeider Regierungen und daran
anschließend eine Verhandlung in Vingen am 19. Mai 1885 statt, in welcher die Notwendigkeit
durchgreifenderMaßregeln anerkannt und ausgefprochenwurde, daß die Aufstellung eines das
ganze Ueberschwemmungsgebiet umfassendenProjektes ins Auge gefaßt werden müsse.

Auf Grund dieser Verhandlungen wurde der Entwurf vom 25. März 188? ausgearbeitet.
Ueber die Verhältnisse des Nahegebietes sei dem Erläuterungsberichtzu dem Entwurf und

späteren Berichtigungendas Nachstehende entnommen.
Bis Münster am Stein hat die Nahe den ausgeprägten Charakter eines Gebirgsflusses.

Das Flußbett ist meist in schmalem Talgrund tief eingefchnitten. Das Gefalle ist stark und betragt
1:200 bis 1 : 350. Hierdurch wird bei starkemWafferzufluß ein rafches Steigen des Wasser¬
spiegelsund eine große Geschwindigkeit des Wassers hervorgerufen,so daß die Hochwasser meistens
in kurzer Zeit sich entwickeln, rasch verlaufen und mit bedeutenderGefchiebeführung verbunden stnd.

Weiter abwärts verbreitert sich das Tal und von Kreuznach ab tritt der Fluß m eine
Talebene von etwa 1,5 Km mittlerer Breite ein. Das Sohlengefälle vermindert sich und die
Hochwasser nehmen einen großen Teil der Breite des Talgrnndes ein, so daß die Geschwindigkeit
des Wassers gemäßigt wird und die mitgefühlten Geschiebe zur Ablagerung gelangen. M die
gröberen Geschiebe hat sich allmählich eine 0,50 bis 1,50 m starke sandigeLehmschlcht gelagert,
die einen guten Ackerboden bietet.

Die Größe des Landgebiets unterhalb der Nahebrückebei Kreuznach. welchesbe, dem
Hochwasservon 1882 überschwemmtwar, beträgt 876 Ka. Hiervon entfallen aus Ackerland,
Gärten und Weinberge etwa 645 Ka, auf Wiesen und Weiden etwa 208 K» und auf ^"schalten
Wege und Wasserläufe etwa 23 Ka. Dem preußischen Staate gehören 364 Iia an, die sich au
6 Gemeinden verteilen, dem hessischenStaate 512 Ka, die sich auf 8 Gemeinden verteilen Aus
Preußen entfallen fomit 41,6 v. H., auf Hessen 58,4 v. H. des gesamten Meli°rati°nsgeb.eteö.

Die Oberflächengestaltungdes Tales ist, der Entstehung aus den
Massen entsprechend,eine wellenförmige. Beim Uebertreten der Hochwasserbilden pcy m oen
Senkungen der Bodenwellen stärkere Strömungen aus, welchen die leichte Ackerlrun UM
widerstehen kann, so daß letztere abgespült wird und der unfruchtbareK'esbodenzutage tritt

In dem eigentlichen Fluhbett befinden sich 7 Wehranlagen welche d.e En^
Wassers zum Betriebe von 9 Mühlen, 3 auf preußischem,6 auf hessischemGelände ver^
Bei gewöhnlichem Wasserstande sind etwa 8 n. des Wasserspiegelgefallean den Wehranlagen
konzentriert das mittlere Gefalle in den einzelnen Strecken beträgt "n ,1 : 1100. Bei
zunehmenderWasserhöhe tritt mehr und mehr eine Ausgleichung des Wasserspiegelgefallesem
Bei den höchsten Hochwassernergibt sich ein Durchschnittsgefälle von 1 : 724. Durch diese nut
dem Steigen und Fallen des Wassers verbundenenAenderungen find stete
Veränderungen der Geschwindigkeit des Wassers bedingt, deren Wirkung sich durch Angriff und
Ablagerung auf Ufer und Vorland geltend macht.
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Besonders nachteilig wirken die Wehre bei Eisgang, namentlichwenn dieser bei niedrigem
Wasserstandebeginnt. Die abtreibenden Eisschollenlegen sich vor und auf den Wehren fest und
heben den Wasserspiegel oberhalb der Wehre; da es meistens nur einer geringen Erhöhung des
Staues bedarf, um das Wasser über das Ufergelände hinweg durch Umlauf um die Wehre zum
Abfluß zu bringen, gewinnt das Wasser im eigentlichen Flußbett nicht die Kraft, die angetriebenen
Eisschollen über die Wehrkronezu heben. Die Eispackung vergrößert sich und es bedarf meistens
einer bedeutendenSteigerung des Wasserstandes, um die Eismasseu zum Abtreiben zu bringen.
Unterdessenist die Verwüstung des Vorlandes durch den Umlauf der Wassermassenweiter fort¬
geschritten.

Die Wehre, welche mit Ausnahme eines in neuerer Zeit massiv hergestellten,durchweg
aus losen Stcinschüttungen bestehen, werden an der Krone und an den Uferanschlüssen leicht be¬
schädigt. Ist ein gewöhnlich mit einem beträchtlichen UferabbruchverbundenerDurchbruchan dem
Ufercmschluß erfolgt, fo stellen die Müller nach Gutdünken einen neuen Uferanschlußweiter ober¬
halb her. Durch diese Verschiebungwird die Wehrlichtung geändert, der Hochwasserstromabge¬
lenkt und auf das gegenüberliegendeUfer gerichtet, das er in Abbruchversetzt.

Die Wehrbesitzerverfügten über keinerleiKonzessionsurkunden,ebenso fehlten feste, die
zulässige Stauhöhe bestimmendeStaumarken und Eichpfähle. Nach Beschädigungender Krone
und auch allmählich, im Laufe der Zeit, wurden die Wehre immer höher und schließlich so hoch
aufgebaut, als es das anstoßendeGelände nur immer ermöglichte. Hierdurch wurde das Acker¬
land immer häufiger überflutet und der Schaden an den Ländereien in den regenreicheren Jahren
immer größer. Erst im Laufe des letzten Jahrzehnts gelang es nach und nach, an sechs Wehren
teils endgültig, teils vorläufig die Stauhöhe« festzulegen und damit eine notwendigeVorbedingung
für die Verwirklichung des Negulierungs-Entwurfsund für die künftige Erhaltung der zu fchaffenden
Anlagen herzustellen. Versuche,die schädlichen Wirkungen der Hochwasser auf die Ackerländereien
zu beseitigen oder abzuschwächen, wurden von den beteiligten Gemeinden und Privaten durch
Dammanlagen und durch Bepflanzen des Hochstutbettesmit hochstämmigen Bäumen unternommen.
Diese Vorkehrungen wurden natürlich nur in einseitigemInteresse und ohne Rücksichtauf die
Gesamtwirknng ausgeführt, entsprachen dem Erstrebten nur unvollkommenund wandten in der
Regel nur den Schaden dem Nachbar zu. Die Anzahl und die Ausdehnung der Deiche ist
ungenügend, die Lage unzweckmäßig,der Anschluß an das hohe Land vernachlässigt und auch die
Höhe meist zu gering. Die in dem Hochflutbettangepflanzten hochstämmigen Bäume haben bei
Hochwasser eine ähnliche Wirkung, wie die Wehre. Sie befördern eine unregelmäßigeAuflandung,
lenken dadurch den Hochwasserstromab und geben zu EisstopsungenVeranlassung, die das Hoch'
wasserpiofil beschränkenund daher Durchbrüche und Verwüstungenan anderenStellen zur Folge haben

Die geschilderten Uebelständebewirkten mehrfache Verlegungen des Ruhebettes, die nicht
nur in der Gestaltung der Talsohle und in der Form der Gewannflächen, sondern auch bei einer
Vergleichungdes Zugs der ehemals der Mitte des Flußbettes folgenden Hoheitsgrenze mit der
gegenwärtigenLage des Nahebettes deutlich in die Erscheinungtreten.

Nach dem Entwurf vom 25. März 188? sollten bei der Regulierung der Nahe folgende
allgemeineMaßregeln zur Durchführung gelangen:

1. Ausbildung eiuer regelmäßigenStromrinne zur Abführung des mittleren Sommer- und
Winterwassersund zur Leitung des Hochwasserstromes.Diese Regulierung des engeren
Flußbettes sollte durch einen befestigten Ausbau der Ufer in längeren Strecken oder
an einzelnenStellen bewirkt werden. Die an einzelnen Stellen vorhandenenscharfen
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Krümmungen des Flußbettes sollen an den konvexen Ufern möglichst abgeflacht weiden
während die konkauen Ufer durch Böschungspstaster und Buhnen befestigt und gesichert
weiden sollen.

2. Ausbau eines bestimmtenTeils des Ueberschwemmungsgebiets zu einem Hochwasfer-
profil, das für die Abführung der bei größten Hochstuten in den Fluh gelangenden
Wllsseimassen ausreicht.

3. Ausführung von Deichaulagenim weiterenÜberschwemmungsgebiet,welche die Bildung
schädlicher Hochwasserströmungenüber die Ackerländereien verhindern, ohne die ge¬
schützte Fläche von dem ruhigen Eintritt der Hochwässer und der allmählichen Auf-
höhung des Talgrundes durch die Ablagerung wertvoller Sinkstoffeauszuschließen.

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem vorliegenden Projekt, welches nach vielfachen
Verhandlungen zwischen den preußischenund hessischenBehörden festgelegt worden ist.

Die Gesamtregulierungskostenbetragen nach dem letzten Anschlage 434 400 M.; hiervon
entfallen:

auf Preußen . 240 080 M.
" Hessen . . 194 320 ..

434 400 M.

Auf die einzelnenGemeinden verteilen sich diese Kosten,wie folgt:
H. Preußen.

Kreis Kreuznach:
Gemeinde Kreuznach...--- M. 90680

Vretzenheim , . ^ „ 23 360
„ Langenlonsheim. — „63 610
„ Laubenheim . . -- „ 13 300
„ Sarmsheim . . — „ 37 030

Münster . . . ---^^^100^
Preußen, Summe ..... 240080 M.

L. Hessen.
Genieinde Bosenheim

Planig .
Ippesheim

„ Gensingen
„ Grolsheim
„ Sponsheim
„ Dietersheim
„ Büdesheim

-- M. 1450
-- „ 31430
-- ., 21490
-- „ 44 520
^ „ 41630
-- „ 16 650
- „ 18180
-- ., 18 970

Hessen, Summe .... . 194320 „
Insgesamt M. 434 400 M.

Auf hessischer Seite ist die Ausführung gesichert. Für den preußischenTeil tritt der
Kreis Kreuznach als Träger des Unternehmens auf, dessen Vertretung in der Sitzung vom
14. Mai 190? folgenden Beschlußgefaßt hat:

„Der Kreistag beschließt einstimmig die Regulierung der Nahe zwischen Kreuznachund
Gingen, wie folgt:
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1. Der Kreistag genehmigt, daß die Regulierung der Nahe zwischen Kreuznach und
Vingen nach dem vorliegenden Entwurf für Rechnung des Kreises ausgeführt wird;
er fetzt hierbei voraus, daß sich, wie in Hessen der Staat, bei uns Staat und
Provinz mit je einem Drittel an den auf die preußischenGemeinden entfallenden
Kostenbeteiligen und daß die den Hefsischen Gemeinden zufallendenKosten rechtzeitig
flüssig gemacht werden. Die Regulierung der Nahe auf dem Gebiete der Stadt
Kreuznachbleibt spaterer Beschlußfassungvorbehalten.

2. Der Kreistag genehmigt ferner, daß zur Beschaffungder Vaumittel bei der Landes¬
bank, oder bei einer anderen geeigneten Kasse, eine Anleihe von 49 800 M., abhebbar
in den 3 vorgesehenen Baujahren je nach dein Fortschreiten der Ausführungsarbeiten
zu 4 °/u Zinsen und 1 °/« Tilgung aufgenommenwerde.

3. Der Kreistag beschließt, die ausgeführte Regulierung in eigene Unterhaltung zu nehmen,
4. Der Kreistag beschließt ferner, gemäß § 10 des Kreis- und Provinzialabgabengefetzes

vom 23. April 1906 die beteiligten Gemeinden nach dem in dem Entwurf des
Regulierungswerkes vorgesehenen Maßstabe mit den vom Kreise tatsächlich aufge¬
wendeten Kosten, einschließlich der für Zinsen und Tilgungsraten, sowie der für die
Unterhaltung aufzuwendendenKosten, zum vollen Betrage zu belasten."

Die KöniglicheStaatsregierung hatte sich ursprünglich auf den Standpunkt gestellt, daß
zu dem auf die Stadtgemeinde Kreuznach entfallenden Kostenbetrag nicht wie bei den Land¬
gemeinden^ sondern nur Vz als Beihilfe gegeben werden könne. Nachdem in eingehenderWeise
dargelegt war, in welchem Umfange die Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse, unter denen die
Landwirtschaftund namentlich der Weinbau im letzten Jahrzehnt zu leiden hatten, auf die finanzielle
Lage der Stadt Kreuznach eingewirkt haben, hat der Minister diefen Standpunkt verlassen und
unterm 20. Januar 1908 folgenden Nefcheiderteilt:

„In der Voraussetzung, daß der Kreis die Ausführung der Regulierung und die
Unterhaltung der ganzen Negulicrungsstreckeübernimmt und daß der Provinzial-
landtag den gleichen Beitrag bewilligt wie der Staat, bin ich bereit, dafür
einzutreten, daß die staatlich Beihilfe auf ein Drittel der Projektkosteneinschließlich
des auf die Stadt Kreuznachentfallenden Anteils bemessen wird."

Hiernach würden auf Staat und Provinz je 80 000 M. entfallen.

II. Zie Hlegulierung der unteren Mtpper.
Bei diefem Projekt handelt es sich einmal um die Regulierung der Mündungsstrecken

der Wupper, von der WambacherFähre bis zum Rhein und dann um die Eindeichungder beiden
Orte Rheindorf nnd Bürrig im Kreife Solingen.

Ueber das Projekt ist in einer Denkschrift vom Herrn Regierungs-Präsidenten zu Düsseldorf
folgendes ausgeführt:

Der gänzlich verwilderte Lanf der Wupper unterhalb der Wambacher Fähre sowie die
Mündungsstrcckeder Dhünn sind nicht imstande, starke Hochwasserabzuführen. Sowohl Rhein-
wie Wupperhochwafserbreiten sich über sehr große Flächen aus und werden wegen des schlechten
Zustandes der Flußläufe nur langsam abgeführt. Der Zustand des Flusses wird von Jahr i«
Jahr fchlechtcr. Die immer schärfer werdenden Krümmungen lafsen bei Hochwasser Durchbrüche
befürchten und große Uferabbrüche finden statt, Eine Regulierung des Flusses würde sowohl
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weitere Schädigungen der Ufergrundstückeverhüten, als auch durch Herstellungvon Durchstichen,
durch gleichmäßigenAusbau und Befestigung der Sohle und der Uferböschungeneine leichtere
Abführung des Hochwassersermöglichen,so daß Ueberschwemmungcn im Sommer nur noch sehr
selten vorkommenwürden.

Das Nheinhochwasser kann sich jetzt auf weiten Flächen bis über die OrtschaftenBürrig
und Rheindorf, die teilweise unter den Hochfluten zu leiden haben, ausbreiten. Der Abfluß des
Wassers von diesen weitverzweigten,unregelmäßigen Flächen geht naturgemäß nur langsam vor
sich, so daß das Gelände, das meistens Ackerboden ist, lange Zeit unter Wasser steht und geschädigt
wird. Durch den Bau der Deiche von Bürrig und Rheindorf wird das Rheinhochwasser auf ein
kleines Gebiet beschränkt werden und nach Regulierung der unteren Wupper und Dhünn schnell
und regelmäßig abstießen.

Die geplanten Eindeichungen üben auf den Hochwasserquerschnitt des Rheins keinen
nachteiligenEinfluß aus, da sie außerhalb des Flutprofils liegen und nur das Überschwemmungs¬
gebiet beschränken.

Ein weiterer Vorteil der Ausführung der drei Entwürfe ist der, daß die Entwässerung
von Bürrig und Rheindorf günstig beeinflußt wird. Dies trifft besonders bei Bürrig zu, wo
nach der Eindeichungeine bessere Entwässerung in den Vorflutgraben stattfindet.

Auch allgemeine Interessen sprechen für die gleichzeitige Ausführung der drei Entwürfe.
Durch die Regulierung der Wupper- und Dhünnmündung werden größere Flächen der landwirt¬
schaftlichenBebauung zurückgegebenund auf einem sehr großen Gebiet wird diese wesentlich
verbessert. Durch die Eindeichung von Bürrig und Rheindorf werden nicht nur bedeutende
Flächen vor schädigenden Überschwemmungenbewahrt und damit der Wert des Bodens für die
Landwirtschaft bedeutend erhöht, es wird auch beiden Gemeindendie Möglichkeit einer weiteren
Bebauung und Entwickelung gegeben, was bei der immer mehr zunehmendenIndustrie von
großem Vorteil ist.

Nach der auf Grund des Ministerialerlassesvom 14. Januar 190? Nr. I Lb. 12 037
«folgten Ergänzung der Kostenanschläge ergibt sich eine Gesamtsummevon 498 000 M. Hiervon
entfallen auf die Regulierung der Wupper und Dhünn 218 000 M., auf die Eindeichungvon
Vürrig 155000 M., auf die Eindeichungvon Rheindorf 125 000 M.

Zur Deckungder Kosten sind der Kreis Solingen und die beteiligten Gemeindenbereit,
folgendeBeiträge zu leisten:

Kreis Solingen ...... 40000 M.
Gemeinde Bürrig ..... 86 000 „
Gemeinde Rheindorf .... 71000 „
Gemeinde Wiesdorf .... - 10500 „

zusammen 207 500 M.

Die Regulierungsstreckender Wupper und der Dhünn betragen 2500-^ 1200----3700 m.
Die Unterhaltungskostensind berechnet auf etwa jährlich 1500 M.

Nach dem Erläuterungsberichtedes Projektes sind die Flächen, die von der Regulierung
der Wupper und der Dhünn Vorteil haben, in zwei Klassen eingeteilt. Klasse 1 umfaßt das
weitere Überschwemmungsgebiet,dessen Grenze durch das Hochwasser von 1890 bestimmt ist, mit
226 In; Klasse 2 die in der Nähe der Wupper liegenden, dem Ufeiabbruch und häufigen
Überschwemmungenausgesetzten Grundstücke in der Größe von 63 nu. Beide Veteiligungsgbiete
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sind in der Karte eingetragen. Eine Rentabilität im gewöhnlichenSinne ist danach allerdings
nicht vorhanden, die Bedeutung des Projektes beruht vielmehr überwiegend darin, daß an der
unteren Wupper Zustände beseitigt werden sollen, die aus Gründen des öffentlichen Interesses
nicht auf die Dauer geduldet werden können.

Durch die Eindeichung von Bürrig werden rund 110 Ks, Ackerland und 70 Gebäude
vor Ueberflutung durch Rheinhochwasser,das eine derartige Höhe etwa alle 4—5 Jahre erreicht,
geschützt, Es kann angenommen werden, daß nach der Eindeichung 1 Ks, Ackerlandum rund
1000 M. an Wert gewinnen wird.

Durch die Eindeichungvon Rheindorf werden rund 70 Ka und 120 Wohngebäudevor
Ueberschwemmung geschützt.Die Wertsteigerungdes Grund und Bodens ist dieselbe wie bei Bürrig.

Von den Gesamtkostenim Betrage von 498 000 M. bleiben demnach 290 500 M.
ungedeckt. Hierzu hat der Herr Minister für Landwirtschaftdurch Erlaß vom 25. September 190?
145000 M. bewilligt, in dem es heißt:

„Im Einverständnis mit dem Herrn Finanzminister erkläre ich mich zu der Gewährung
einer Staatsbeihilfe zur Regulierung der unteren Wupper in Verbindung mit der
Eindeichungvon Rheindorf und Vürrig bis zum Betrage von 145 000 M. (nicht
145 250 M.) unter der Vorausfetzung bereit, daß der Provinzialuerband
mindestens die gleiche Summe leistet. Auch bin ich damit einverstanden,daß
als Träger des Unternehmens ein Deichverband auftritt."

III. Hiäumung der Miers.
Die Verhältnisse der Niersgenossenschaftenhaben den Prouinziallandtag wiederholt be¬

schäftigt. Ueber die Lage an der Niers ist in einer Denkschrift des Herrn Regierungs-Präsidenten
zu Düsseldorf folgendes ausgeführt:

Die Bewohner an der Niers leinen in einem fo hohen Maße unter der Ausdünstung,
daß diese in der VerwaltungsstreitsacheWachtendonkgegen Nheydt, Odcnkirchen und Wickrath
vom Obcrverwaltungsgerichteals gesundheitsgefährlichanerkannt worden ist. Außerdem wird
ihnen durch die hohen Räumungskosten und durch die Verluste infolge von Ueberfchwemmungen
die heimische Scholle verleidet. Im öffentlichen Interesse liegt es aber, die Landwirte in ihrem
Besitz zu schützen, was nur möglich ist, wenn die Erträge der im Nierstale liegenden Wiesen
und Weiden durch Ausführung des Entwurfes gesichert werden.

Als Beispiel für die Schädigungen der Anlieger an der Niers sei nur erwähnt, daß
der Pächter des Drinkhofes in Mülhausen, eines früher gut besuchten Ausflugsortes, seine
Pachtung hat aufgeben müssen, weil die Gäste fortblieben.

Im Gebiete der Niers oberhalb Peelloch stehen die Räumungskosten in ungünstigem
Verhältnis zu dem Nutzen, den die räumungspflichtigenMühlenbesitzeraus der Niers ziehen.

Die Besitzerin der Gibbermühle bei Viersen geriet in Vermögensverfall,weil der Niers-
schlämm die Wasserkraft verminderte. Sie klagte im Armenrecht mit Erfolg gegen Wickrath,
Qdenkirchen, Rheydt und M.-Gladbach auf Schadenersatz.

Umfassender sind aber noch die Schäden, die die Landwirte erleiden. Denn weil der
Schlamm die Vorflut behindert, treten häusig Ausuferungcn ein. Auf den überschwemmten
Grundstücken bleibt eine Schlammschichtzurück, die den Aufwuchs verdirbt und die Lebens¬
bedingungenfür Unkräuter — hauptsächlich Huflattig und Brennessel — fördert. Außerdem fehlt
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es an reinem Wasser für Viehtränken und Hausbedarf. Ferner vergrößern der Gestank und die
Arbeiten zur Schlammbefeitigungdie Leutenot. weil folche Hofe von den Knechten gemieden werden.

Die Instandfetzung und Unterhaltung der Niers fördert demnachdie Gesundheit, die
Landeskultur und den wirtschaftlichenWohlstand der Bewohner des ganzen Nierstales.

Um zunächst der Urfachedes Uebels zu steuern,das heißt, die Zuführung von Schmutz
von der Niers möglichst frei zu halten, hat der Regierungs-Präsident es sich angelegen sem lassen,
dafür zu forgen. daß die uerfchmutzenden IndustriegemeindenKläranlagen anlegen.

Derartige Anlagen sind bereits ausgeführt: ^ ^ ^ « ^
1. in M.-Gladbach einschließlichder dazu gehörendenRegulierung des Madbaches mtt

emem Kostenaufwand«von ............ ^rnn
2. in Vierfm mit einem Kostenaufwandevon ......... u?W "
3. in Süchtcln mit einem Kostenaufwandevon ........- '^,. . "
Die Gemeinden Rheydt, Odenkirchen und Wickrathhaben sich zur gememsamen Ableitung

ihrer Schmutzabwässer nach einer Kläranlage vereinigt mit einem veranschlagten Kostenaufwande von

a) für die Kläranlage .... 310000 M.
l>) „ den Hauutsammelkannl. . 736 600 „
o) „ die Nebenkanäle . . , ^^_M^^-

- 1287 600 M.

Diese Kläranlage wird etwa am 1 Januar 1908 in Betrieb genommenwerden.
Die LandgemeindeM.-Gladbach hat beschlossen, sich an die Kanalisation und dre Kar¬

anlage der Stadt M.-GIadbachanzuschließen. Mit den an der Verschmutzung noch beteiligten llemeren
Gemeinden an der Niers wird über die Reinigung ihrer Abwässerverhandelt.

Es handelt sich bei allen diesen Anlagen um rein mechanischeKlärung da alle anderen
Reinigungsverfahren sich bisher für Fabrikabwäfser nicht als einwandfrei erwiesen haven. ^°ß
anch bei mechanischer Klärung große Mengen von Schmutz zurückgehalten werden tonnen zeigen
die Anlagen von M.-Gladbach und Viersen. Räch den angestellten Untersuchungen kann
angenommenwerden, daß auf diefe Weife 50-60 °/° Schmutzzurückgehalten werden.

Als die dringendste Aufgabe muß es jetzt betrachtetwerden, die N.ers einmal gnmdl ch
auszuräumen und dafür zu sorgen, daß dann durch regelmäßige Reinigungen der durch
einmalige große Reinigung hergestellteZustand erhalten wird.

Rechtlichsind zwar nach Artikel 7d der Niersordnung von 1769 die Beerbten ui>d von
Überschwemmungen Betroffenen zur Räumung der Niers °"^'^et ^ w« '
anschießendenGrundstücke nach Ziffer 4 der Negierungs.P°l'zeiverordnung m^ August 18^
(DüsseldorferAmtsblatt Stück 64 Seite 413) in der Regel den ausgeräumten Mott, Sand usw.

""""Diese ^stimmungen sind aber unter den Verhältnissend« ^
erlassen, wo es sich allein mn natürlich^ ^.^
der Niers vorhandenen Ablagerungen bestehen aber Liegend aus °

»ndm l,„n°„, ill durch d»« U.!.Il d<« 0be.°°>«»I!u»««°°nch<« «°m 21, «lpnl 1904 ,» d«
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Verwaltungsstreitsacheder LandgemeindeWickrath wider den KöniglichenNegierungs-Präsidenten
zu Düsseldorf anerkannt worden, indem die Gemeinde Wickrath zur Räumung der Niers bei
Wachtendonk angehalten worden ist.

Es ist deshalb sowohl hinsichtlich der einmaligen als auch hinsichtlichder dauernden
Räumung nicht möglichdie Verpflichtetenallein heranzuziehen, bei der einmaligen schon deshalb
nicht, weil die Kosten die Leistungsfähigkeitganz erheblich übersteigen.

Die Kostender einmaligen gründlichenBaggerung belaufen sich nämlich nach dem vor¬
liegenden Entwurf des Meliorationsbaubeamten auf 172 000 M. Zu diefen Kosten wird von
Staat und Provinz eine Beihilfe von je ein Drittel erbeten, das andere Drittel bringen die
Beteiligten auf.

Diese einmalige gründliche Räumung hat natürlich nur dann Zweck, wenn für die
Zukunft die regelmäßige Räumung sichergestellt lst. Zu diesem Zweck sollen 2 Vetriebsgemein-
schaften gebildet werden. Die jährlichen Kosten betragen 15 000 M. Diese sind nach ein«
heitlichenGrundsätzen auf die beteiligten Genossenschaftenund Gemeinden umgelegt, welche sich
zur jährlichen Zahlung verpflichtethaben. Hierdurch ist die regelmähige Reinigung sichergestellt.

Der Herr Landwirtschaftsministcrhat sich durch Erlaß vom 24. Dezember 1907 bereit
erklärt, eine Staatsbeihilfe bis zur Höhe von ^/» der auf 170 000 M. veranschlagten Kosten
also 57 400 M. aus dem Flußregulicrungsfonds zur Verfügung zu stellen, wenn sich die
Provinz in gleicher Weise beteiligt.

Nach Vorstehendem handelt es sich in den 3 Fällen um Meliorationen, welche für die
in Betracht kommenden Bezirke von großer Bedeutung sind. Der Staat hat in allen Fällen die
von ihm erbetene Beihilfe unter der Bedingung bewilligt, daß die Provinz den gleichen Betrag
zur Verfügung stellt. Da nach den Verhältnissen der beteiligten Gemeinden kein Zweifel besteht
daß diese die Kosten der Meliorationen nicht allein tragen können, glaubt der Provinzialausschuß
die Bewilligung der erbetenenBeihilfen befürworten zu follen. Die Mittel können, wie im Vor«
bericht zum Haushalsplan ausgeführt ist, aus dem Mehrertrag der Provinzialsteuern gedeckt werden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Provinziallandtag wolle für die Regulierung der Nahe von Kreuznachbis Bingen
80 000 M,, für die Regulierung der unteren Wupper und die Eindeichung von
Vürrig und Nheindorf 145 000 M. und für die Räumung der Niers 57 400 M.
zur Verfügung stellen unter der Bedingung, daß die KöniglicheStaatsregierung z»
den genannten Zwecken mindestensdie gleichen Beträge zahlt."

Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beifsel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 37.
(Drucksachen. Nr. 32.)

Bericht und Antrag
des Proviuzialausschusses,

betreffend

die Errichtung neuer landwirtschaftlicher Winterschulen in den Kreisen Neuß,
Düsseldorf-Land, Meisenheim und Rees.

Nach dem zwischen dem Provinzialverband und der Landwirtschaftskammerauf Gruud
des Beschlussesdes Provinziallandtages vom 11. Februar 1901 abgeschlossenenVertrag ha ° e
letztere die Verwaltung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Winterschulen übernommennut d
Maßgabe, daß die Provinz, abgesehen von einzelnen auf früherenAbkommen beruhenden be nde«
Leiswugen,für jede Winterschuleeinen Zuschuß von jährlich 2500 M. zahlt und d:e Ru^ehalt^
und Hinterbliebeuenversorgungder Direktorenübernimmt. Bezüglich der Achtung ''"« Msta^
'st bestimmt, daß sie durch Beschluß des Proviuziallaudtages unter Zustimmungder Landwntschafts-

"""" Wi^sich aus dem Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen Angelegen-
heilen. Titel I Nr. 1 und 2 der Ausgaben- Seite 630 des Haushaltsheftes - ergibt " y ^u,
zeit 36 laudwirtschaftliche Winterschulenin der Provinz, welche für die Prov.nz
von 123 092 M. verursachen. Die Verteilung dieser 36 Schulen «« , >e emze «n K "^ d«
Provinz ergibt sich ans der als Anlage abgedruckten Uebersicht. Aus d'eser Uewstcht ^
daß von den 61 Landkreisen der Provwz - abgesehen vom Kreis Eleve, wo m. der "wntW ^
schule eine Einrichtung verbundenist. welche den Charakter einer ^ ^
eine Schule, in 1 Kreis zwei bestehen; 25 Kreise dagegenkeine e.gene Schule besitzen. Von
36 bestehenden Schulen dienen

17 nur dem Kreis, in dem sie ihren Sitz haben.
11 dienen 2 Kreisen,

2 '' 4 ". (darunter in einem Falle 1 Stadtkreis).
1 " ^ (darunter 3 Stadtkreise).

Der Vorstand der Landwirtschaftskammer hat nnn ^ Anhö^ d^^UMkum«
für das Winterschulwesen und Wcmderlehrtumbeschlossen, den Antragen er U s Z H Du rf-
Land. Meisenheimund Rees auf Errichtungneuer Winterschulen znzustmnnen und chre Genehnugnng
durch den Provinzicillandtag zu befürworten.



392 Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr. 37. ___

Zu den Neugründungen ist im einzelnenfolgendeszu bemerken:
1. Der Kreis Neuß beantragt, eine neue Schule in Neuß zu errichten. Der Kreis gehört

jetzt zmn Schulbezirk der Schule in Odcntirchen, Kreis Gladbach. Diese liegt zu weit und
nngünstig für die Bewohner des Kreises Nenh, als daß auf einen regen Besuch gerechnet werden
könnte; tatsächlich sind in den letzten drei Jahren auch nur 5 bezw. 6 bezw. 7 Schüler aus dem
Kreise Neuß in Odcnkirchcn gewesen. Es bedarf aber keiner Ausführung, daß in dem Kreise,
welchereine rein ländliche Bevölkerungvon zirka 35 000 Seelen ausweist, erheblich mehr junge
Landwirte sind, welche des Unterrichtsund der Anregung bedürfen. Es ist demnach das Bedürfnis
zur Errichtung einer Schule im Kreise Neuß anzuerkennen. Als Sitz der Schule kann wegen seiner
zentralenLage und seiner guten Bahnverbindungennur Neuß in Betracht kommen. Der Prouinzial-
ansschußglcmbt deshalb den Antrag des Kreises Neuß befürworten zn sollen.

2. Aehnlich liegen die Verhältnisse im Landkreis Düsseldorf. Dieser gehört zum
Bezirk der Schule in Vohwiukel, welcher ferner auch außer dem Kreis Mettmann den Kreis
Solingen umfaßt. Der LandkreisDüsseldorf erstrebt schon lange die Errichtung einer Winterschule
und angesichts der regen landwirtschaftlichen Tätigkeit läßt sich das Bedürfnis auch uicht bestreitcn.
Ursprünglichwar beabsichtigt,die Schule in Hilden zu errichten. Hiervon ist abgesehenworden,
weil Hilden so nahe bei Vohwinkcl liegt, daß diese Schule zweifellos erheblich beeinträchtigt
worden wäre. Bei dem jetzt vorgesehenen Sitz der Schule in Ratingen ist dies nicht der Fall,
er liegt auch für den Kreis selbst günstig. Auch die Errichtung dieser Schule wird befürwortet.

3. Der Kreis Meisenheim gehört jetzt zum Bezirk der Winterschule in Simmern,
zn welchem außerdem noch die Kreise Simmern, Krcuznachund St. Goar gehören. Nach den
vom Landrat des Kreises Meisenheim zur Begründung seines Antrages gemachtenAusführungen
ist der Bezirk dicfer Schule zu ausgedehnt, auch der Sitz der Schule für die Eingesessenendes
Kreises Meisenheim zu entfernt. Der Kreis hat sich deshalb bereit erklärt, die sämtlichen
Bedingungenfür die Errichtung einer Wintcrschule in Meisenheimzu erfüllen. An dem genügenden
Besuch der Schule soll nach den bisherigenErfahrungen nicht zu zweifelnsein, zumal hierfür nicht
nur der Kreis Mcisenheim sondern auch Teile der Nachbarkrcise Kreuznach und St, Wendel in
Betracht kommen. Abgesehen hiervon besteht aber auch ein großes Bedürfnis nach intensiverer
Ausübung der Wandcrlehrtätigkcitim Kreise. Der Provinzialcmsschuß schließt sich dem befürwortenden
Gutachten des Vorstandes der Landwirtschaftskammeran.

4. Bei dem Kreis Rees handelt es sich um die Errichtung einer zweiten Winterschule
für den Kreis, da dort bereits die Schule in Haldern besteht. Die neue Schule, welche in Brünett
errichtet werden soll, ist für den oberen Teil des Kreises, die Bürgermeistereien Schermbeck,
Obrighovcn, Lackhausenund Ringenberg, außer der in der Rheinniederung liegenden Gemeinde
Bislich, nnd außerdem für die Stadt Wesel bestimmt. Der Antrag wird seitens des Vorsitzenden
des Kreisausschusses damit begründet, daß die Schule in Haldern nicht imstande sei, das Bedürfnis
nach einer gründlichenlandwirtschaftlichenAusbildung für die Söhne der Landwirte innerhalb des
räumlich ausgedehntenKreises zu befriedigen. Diefe Schule diene eigentlich nur den in der Rhein¬
niederung gelegenen Teilen des Kreises, denn unter den 30—40 Schülern seien in den letzten
Jahren durchschnittlich nur 3 aus dem oberen Teil des Kreises gewesen, für welchen die neue
Schule bestimmtsei. Das habe seinen Grund zum Teil in der großen Entfernung dieses Teiles
des Kreises vom Schulsitz Haldern, teilweise wohl auch in der konfessionellen Verschiedenheit der in
Rede stehenden Kreisteile. Der Kreis hat sich deshalb bereit erklärt, auch für die zweite Schule
die üblichen Bedingungenzu erfüllen und darüber hinaus statt des Normalzuschusses von 1500 M.
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jährlich einen solchen von 2000 M. zn zahlen. Unter dieser Voraussetzunghat der Vorstand der
Landwirtschaftskammerden Antrag befürwortet. Der Provinzialausschußverkennt n.cht daß an
sich die Voraussetzungenfür die Errichtung einer Schule in Vrünen vorhandensind er ragt aber
Bedenken zuzustimmen,weil es sich um die Errichtung einer zweiten ^ule für denselben K.s
handelt und wie oben ausgeführt uach Genehmigungder vorher befürworteten3 Schulen m Nenß
Ratingen und Meisenheimnoch 22 Kreise vorhanden sind, die keine eigene Schule besitzen, ^enn
auch nicht anzunehmenist, daß alle diese Kreise mit der Errichtung
so wird dies doch bei einer Anzahl der Fall sein. Es muß deshalb mit emer erheblichen St gerung
der Ausgaben für die Winterfchulen gerechnet werden, welche sich nach Genehmigung der oben
genannten 3 neuen Schulen auf 132527 M. jährlich belaufen
daß dem Kreis Moers die zweite Schule genehmigtworden ist und daß d,e Grunde welch damals
vorgebrachtwurden, die gleichen waren wie jetzt bei Rees. Allein damals - '" ^"^ ^"
war die Zahl der Schulen noch nicht so groß und es wurde wohl "s mch^
daß ihre Zahl so start anwachsen wülde. Der Provinzialausschußstellt deshalb bezuglichder
Schule in Brünen dem Landtag die Entscheidung anheim. ^ . «. >^ ,.,.,.

Der Zuschuß für die 3 befürwortetenSchulen - je 2500 M - und der Veitr zum
Pensions-Hcmshaltsplcm- je 645 M. ist in den Haushaltsplan noch Nicht eingestellt,we,I be
dessen Aufstellungnoch nicht feststand,ob die Verhandlungen über die Gründung der Schulen um
Abschlußkommen würden. Es wird deshalb gebeten, zu genehmigen,daß die vertragsmamge
Zuschüsse und der Veitrag zum Pensions-Haushaltsplan über den Haushaltsplan hinaus gezahlt
wird, soweit die Schulen ihre Tätigkeit im Rechnungsjahr 1908 beginnen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßzu beantragen: Mi«^sckulen
„Provinziallandtag wolle die Errichtung von neuen landwlrtschafl.chenWmt rM
in Neuß, Ratingen und Meisenheim und die Zahlung d" vertmgsmaßi v n d

Provinz zu leistendenZuschüsseuud der Beiträge zum Pensions-Haushaltsplan über
den Haushaltsplan hinaus genehmigen."

Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:
. , Dr von Renvers,

O. Graf Beissel von GyM'iich. " Landeshauptmann.
Vorsitzender.

Uebersicht

5N
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Uebersicht
über die Verteilung der landwirtschaftlichen Winterschulen

auf die Landkreise der Provinz.
(Die gesperrt gedruckten Schulen dienen nur dem Kreis, in dem sie liegen,)

Kreis Sitz der Schule Bemerkungen,

Aachen-Land
Düren
Erkelenz
Gupen
Geilenkirchen
Heinsberg
Iülich
Malmedy
Montjoie
Schleiden

I. UegierungsbezirK Aachen.

Eschweiler

Geilenkirchen

Iülich
St. Vith

Imgenbroich

gehört zu Zülpich, Kreis Euskirchen.
gehört zu Geilenkirchen.
gehört zu Imgenbroich, Kreis Montjoie.
zugleich für Kreis Heinsberg,
gehört zu Geilenkirchen.

zugleich für Kreis Eupen.
gehört zu Hillesheim, Kreis Dann.

II. HlegierungsbezirK Koblenz.

Adencm
Ahrweiler

Altenkirchen
Coblenz-Lcind
Cochcm
Kreuznach

Mayeu
Meisenhei»!

Neuwied
St. Goar
Simmein

Wetzlar
Zell

Adeunu

Wissen

Andernnch
(Antrag auf Errichtung einer

Schule ist gestellt.)

Simmern

Wetzlar
Bullay

zugleich für Uhrweiler.
gehört zu Adencm, außerdem Prouinzial-Wcin-

und Obstbcmfchule iu Ahrweiler.

gehört zu Andcrnach,Kreis Manen.
gehört zu Bullay, Kreis Zell.
gehört zu Simmcrn, außerdemPruuiuzial-Wcin-

und Obstbanschulein Kreuznach,
zugleich für die Kreise Coblenz uud Neuwied.
gehört zu Simmern.

gehört zu Andernnch,Kreis Mayen.
gehört zu Simmern,
zugleich für die Kreise St, Goar, Kreuznach

und Meisenheim.

zugleich für Kreis Cochem.
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Sitz der Schule
Bemerkungen.

III. NegierungsbezirK Göln.

Neigheim Bergheim
Bonn-Land —
Cöln-Lllnd —

Euskilchen Zülpich
Gummersbach Volmerhausen
Mülheim a. Rhein-Land —

Rheinbach Rheinbach
Siegkreis Hennef
Waldbröl Waldbröl
Wipperfürth —

zugleich für LandkreisCöln.
gehört zu Rheinbach.
gehört zu Bergheim.
zugleich für den Kreis Düren.
zugleich für einen Teil des Kreises W.ppersurch.
gehört zu Hennef, Kreis Sieg.
zugleich für den Kreis Bonn.
zugleich für den Kreis Mülheim a. Rh.

gehört teils zu Waldbroel, teils zu Lennep.

IV. Kegietungsbezirk Düsseldorf.

Cleve
Crefeld-Land
Düsfeldorf.Lllnd

Essen-Land

Geldern
Gladbach-Land
Grevenbroich
Kempen
Lennep

Mettmann

Moers

Mülheim a. d.RuhrHand
Neuß

Rees

Ruhrort
Solingen-Land

Crefeld

(Antrag auf Errichtung einer
Schule liegt vor.)

Kettwig

Geldern
Odenkirchen

Dulten
Lennep

Vohwinlel
^ Xanten
l Moers

(Antrag auf Errichtung einer
Schule ist gestellt.)

s Oaldern
1 (Antrag auf eine zweite
^ Schule ist gestellt.)

(Landwirtschaftsschule in Cleve.)

gehört zu Vohwintel, Kreis Mettmann.

zugleich fül die Kleise Mülheim a. d. Ruhl,
Duisburg und Ruhrort.

zugleich für die Kreise Neuß und Grevenbroich.
gehört zu Odenkirchen.

zugleich für dieKreiseRemscheid,Elberfeld,Barmen
und einen Teil des Kreises Wipperfürth.

zugleich fül die Kreise Düsseldorf und Solingen.

gehört zu Kettwig, Kreis Essen,
gehört zu Odenkirchen, Kleis Gladbach.

gehölt zu Kettwig.
gehölt zu Vohwinlel.

50*
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Kreis Sitz der Schule Bemerkungen.

V. Regierungsbezirk Grier.

Nernkastel Morbcich
Bitburg Neuerburg
Dann Hillesheim
Vierzig —
Ottweiler —
Prüm Prüm
Saarbrücken —
Saarburg Saarburg

Saarlouis Saarlouis
St. Wendel St, Wendel
Trier°Lcmd Hermeskcil

Wittlich Wittlich

zugleich für den Kreis Schleiden.
gehört zu Saarburg,
gehört zu St, Wendel,

gehört zu Saarlouis.
zugleich für den Kreis Mcrzig und einen Teil

des Kreises Trier-Land,
zugleich für den Kreis Saarbrücken,
zugleich für den Kreis Ottweiler.
ein Teil gehört zu Saarburg, außerdem Pro^

uinzial-Wein- und Obstbauschule.

Anlage 38 .
(Drucksachen.Nr. 34,)

Bericht und Antrag
des Provinzialansschusses,

betreffend

die Ausführung des Beschlussesdes 47. Provinziallandtages vom 1.6. März 1907,
betreffend die Regelung der Vorflut von Wasferläufen bei Zusammenlegungen.

Der 47. RheinischeProvinziallandtag hat in seiner Plenarsitzung vom 16. März 190?
nach dem Vorschlageder IV. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrage des Provinzialaui-
schusses, betreffend die Regelung der Vorflut bei Wasserlaufen bei Zusammenlegungen, einmütig
beschlossen:

„Der Provinziallandtag hat mit Befriedigung davon Kenntnis genommen, daß die
Königliche Staatsregierung auf den von der Landwirtschaftskammer und dem Provinzial-
ausschußgestellten Antrag die Ausarbeitung eines Entwurfes zu einem Gesetze über
die Regelung der Vorflut in der Rheinprovinz bei Zusammenlegungenveranlaßt hat,
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und bittet die Königliche Staatsregierung mit Rücksichtauf die Dringlichkeit der Sache,
Antrage tunlichst entsprechendes Gesetz noch m der jetzigen Session

des Landtags der Monarchie zur Verabschiedung zu bringen.
Dieser Beschlußdes Provinziallaudtags ist mit einem S^iben von.

Sr. Exzellenzdem Herrn Obe.Präsidenten mit w Bitte "wr^^
Herrn Minister zu überreichen. Darauf ist am 3. Januar d. Zs. folgender HeMio ^ iz
des Herrn Ober-Präsidenten eingegangen: «.^-,1 M^leraeletzesimwischen

„Mit Rücksicht darauf, daß der Entwurf emes preußischeWasseg etz s lnzw'fa)
fertiggestellt worden ist und voraussichtlichin absehbarerZ"t ^ La age zur v
assung mäßigen Beschlußfassung wird vorgelegt werden können, halt es der Herr Land

wirtMtsminister nicht für augezeigt, eiue einzelneMaterie des W^rrech s W a st
eine ein ige Provinz, wenn auch iu Form eines Notgesetzes, zu eg°l«, und "a t ^
Bedenken,den von mir vorgelegten Gesetzentwurfüber tue Regelung der Vorflut m der
jetzigen Form weiter zu verfolgen. ^ » «<, «i^ ^mns<>blen

Dagegen hat der Herr Minister zur Erwägung gestell, ob e stch "Ht mMM
möchte, durch die Generalkommissionfür die Rheinprovinz den Entwurf m r Weis
umarbeiten ^ lassen, daß er nur noch alle diejenigenBesMmungen ^ °"^
auf dem Gebiete der Anseinandersetzungsgesetzgebung erforderlich stnd, um. mUer^
an die Bestimmungendes Wassergesetzentwurfs, das mit dem
strebte Ziel zu erreichen. Ein solcher Entwurf würde dann gleichzog Mit dem Wasse»
gesetzentwurfe dem Landtage vorgelegt werden können." ^»«^.„s mÄiestens
Der Herr Landwirtschaftsministergeht also davon aus, daß der Ges en wur rche^n

Mit dem Entwurf eines WassergesetzesGesetzeskraft erlaugen soll und d°ß ««s h^
recht berührenden Vorschriftenbefeitigtwerden, da in dieser Beziehung ^ Wassers
gebend sein soll. Durch diese Stellungnahme wird die Eichung des,^
wirtscha tskammer uud der ProvinziaUandtag bei ihren Anträgen m dieser Sach streM °m
unmö lich gemacht. Denn bei diesen Anträgeu handelte es sich ", e.^
heit regelndes Gesetz möglichst bald zu erhalte« uud dann sollte die ^fuhr^
°ls Folgeeinrichtung des Umlegungsverfahrens ^en. Wird ^
Gesetzes mit dem des Wassergesetzesverknüpft, dann ist ein beiges Inkraf^
Denn die Regelung des gesamten Wasserrechtesist eine
schwierige Arbe t, daß trotz der trefflichenVorarbeiten eine Einigung der eMgegenst^n n ^e
essen w naher Zeit nicht zu erhoffen ist. Es würde also die ^Mgung de^ ^"^ w
der Eingabe der Landwirtschaftskammerfür die Rhe.nprovmz vom «i ^ ^ ^g^ ^
Verhandlungen des 47. RheinifchenPr°vinziallandtages S 35^ Sten°g. cy ^ ^ ^
dargelegt ist, ans nicht absehbareZeit verschobenund das «°re seh^ ^ ^^,
sachlicher Beziehung müssen Bedenken gegen die Absicht des Herrn ^ Wasieraesetz maß-

werden. Denn wenn für die «asserrech^
gebend werden soll, so wird dadurch «uch die Zustand ^ m d ^'^ ^ Damit
begründet und so das Verfahren der Auseinandcrsetzungsbehorde dnM)neuzi , ^

würde aber der Hauptwert des Gesetzes verlorm geheu. ^ ücmdwirtschafts-
Der Provinzialausschußglaub de a , ^ b ^ ^ ^^ W ' ^

Mmisterum eine nochmaligePrüfung der Angelegenheit uno im. ^ u ,li„ „erecktiat m
ohne Rücksicht auf den Wassergesetzentwurf zu bitten. ^ glaubt hierzu um so eher berechtigt zu.
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sein, als die wafscrrechtlichenBestimmungen des von der Königlichen Generalkommissionaus¬
gearbeitetenEntwurfes in der Hauptsachedem schlesischenHochwasserschutzgesetzvom 3. Juli 1900
und dem Odergesetz vom 12. August 1905 entnommensind. Diese Bestimmungensind aber nicht
unter denjenigen enthalten, welche durch das neue Wassergesetz aufgehoben werden sollen, sie
bleiben also auch nach dessen Inkrafttreten bestehen. Es dürfte billig sein, den Schutz der Inter¬
essen, der in anderen Provinzen gewahrt wird, der Rheinprovinz nicht zu versagen.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich demachzu beantragen:
„Provinziallandtag wolle der Ueberzeugung von der Notwendigkeit des baldigen
Inkrafttretens eines Gesetzes zur Regelung der Vorflut in der Rheinprovinz im Wege
des UmlegungsverfahrensAusdruckgeben und den Heren Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten bitten, in nochmaligeErwägung über den Erlaß eines solchen
Gesetzes unabhängig von dem geplanten Wassergesetz einzutreten.

Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 39.
(Drucksachen.Nr. 39.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

das Gesuch des Ackerers Wilhelm Höser zu Malberg, Kreis Bitburg, vom 17, Januar
1908 um Abstandnahme von der Verfolgung eines Regreßanspruchs der Rheinischen

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaftgegen ihn.

Der am 16. November 1893 geborene Wilhelm Mohr war am 7. Dezember 190« in
der Scheune des AckerersWilhelm Höser zu Malberg, Kreis Bitburg, mit dessen Wissen mit
Schneiden von Runkelrüben auf der dem Höser gehörenden Rübenschneidemaschinebeschäftigt.
Mohr, der die Rüben in den Trichter der Maschine gelegt hatte, wollte die gemahlenenRüben,
während sein Bruder am Schwungrad drehte, aus dem unter der Maschine angebrachtenKasten
herausnehmen. Hierbei geriet er mit der rechten Hand in die Walze der Maschine, wodurch der
rechte Zeigefinger erheblich gequetscht wurde. Der Finger ist in seinem jetzigen Zustande versteift
und verkrüppelt.

Der Ausschuß des Genossenschaftsvorstandes bewilligte dem Verletztendurch Feststellungs-
Bescheid vom 14. August 190? auf Grund des § 8 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und
Forstwirtschaft vom 30, Juni 1900 außer der Erstattung der Kosten des Heilverfahrens vom



Anlagen zu den Sitzunasvrotokollen. Nr, 89. 899

9. März 1907 ab eine Reute von 25°/« der Vollrente mit 300 . '/« . 2°/,<>o - 50 M. ,al
welche vom 1. März 1908 ab auf 15 °/o ^ auf jährlich 30 M. herabgemindertworden ist. Der
Rentenminderungsbescheidvom 18. Februar 1908 hat jedoch die Rechtskraft uoch nicht erlangt.
Nach dem ärztlichenGutachten vom 26. Januar 1908 ist der Eintritt einer weiteren Besserung
durch Angewöhnung an den Unfallzustcmdnicht ausgeschlossen.Sobald der Verletzte das 16.
Lebensjahr vollendet hat, muß die Rente unter Zugrundelegung des für männliche Erwachsene
festgesetztenIahresarbeitsverdicnstes von 540 M. (anstatt 300 M.) berechnet werden.

Der BctriebsunternchmerWilhelm Höser hat den Unfall durch Fahrlässigkeit^nsofcrnver¬
schuldet, als er es zugegebenermaßen unterlassen hat, den Knaben mit den am 1. Januar 1906
in Kraft getretenen Unfallvcrhütuugsvorfchriftender Berufsgenossenschaft bekannt zu machen,wozu er
nach Nr. 97 dieser Vorschriftenverpflichtetwar. Diese schreiben in Nr. 75 vor, daß die Maschine
beim Ausräumen und Reinigen der Trichter, beim Entfernen von Resten und Abstreichen von
hängengebliebenenSchnitzeln vorher stillgestelltwerden muß. Würde dem Verletzten dlese For¬
schrift bekannt gewesen sein und er hiernach gehandelt, d. h, die Maschinevorher stlllgestellt haven,
ehe er die Rüben aus dem Abfalltrichternahm, so würde er zweifellos nicht zu Schaden gekommen
sem. Es muß ihm weiter als Fahrlässigkeitangerechnetwerden, daß er die Kinder, als er ihre
Beschäftigungbei der gefährlichen Betriebseinrichtimgbemerkte, ruhig gewährenließ, anstatt ste bei
dieser Arbeit zu beaufsichtigen und sie auf die Gefahren aufmerksam zu machen.

Höser ist der Vorschriftdes § 148 a. a. O. entsprechend durch Schreiben vom 9. Sep¬
tember 1907 davon in Kenntnis gesetzt worden, daß der Genossenschaftsuorstand den ^"^"'pruch
gegen ihn geltend zu machenbeabsichtigt. In seinem Antwortschreiben vom 17. Januar 1908 hat
Höser die Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung angerufen und angegeben,daß er nicht
m der Lage gewesen sei, den Unfall zu verhüten, und er nicht gewußt habe, daß seine Schwieger¬
tochter den, Knaben Auftrag zum Rübenschueidenerteilt habe.

Diese Einwendungensind nach Lage des festgestellten Sachuechältnisses unhaltbar. Ho^er
ist vermögend; er besitzt ein Wohnhaus mit Oekonomiegebäudenund ca. 7 Ka Land im We,amt-
wcrte von 15 000 M. und ist mit einem Einkommen von 1100 M. zur Einkommensteuer veranlagt.
Der Viehstand besteht aus 2 Pferde», 5 Stück Rindvieh und 2 Schweinen.

Unter diesen Umständen ist Höser imstande, die Aufwendungender VerufsgenossenMft
zu ersetzen; dies wird von ihm auch nicht in Abrede gestellt.

Der Provinzialausschußbeantragt: «Miss.,,,«
„Der Provinziallandtag wolle uuter Ablehnung des Antrages des Ackerer Wilhelm
Höser zu Malberg vom 17. Icmnar 1908 beschließen, daß der Regreßans üch
RheinischenlandwirtschaftlichenBerufsgenossenschaftgegen ihn aus den, unscme
Wilhelm Mohr vom 7. Dezember 1906 geltend zu machen ist.

Düsseldorf, den 25. Februar 1908.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beifsel von Gymnich,
Vorsitzender,

Dr. von Renvers,
Landeshauptmann,


	[Seite]
	[Seite]
	Anlage 1.*
	Seite 3*
	Seite 4*
	Seite 5*
	Seite 6*
	Seite 7*
	Seite 8*
	Seite 9*
	Seite 10*
	Seite 11*
	Seite 12*
	Seite 13*
	Seite 14*
	Seite 15*
	Seite 16*
	Seite 17*

	Anlage 2.*
	Seite 18*

	Anlage 1.
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	[Seite]
	Seite 33
	Seite 34/35
	Seite 36/37
	Seite 38/39
	Seite 40/41
	Seite 42/43
	[Seite]

	Anlage 2.
	Seite 45
	Seite 46/47
	Seite 48/49
	Seite 50/51
	Seite 52/53
	Seite 54/55
	Seite 56/57
	Seite 58/59
	Seite 60/61
	Seite 62/63
	Seite 64/65
	Seite 66/67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70/71
	Seite 72/73
	Seite 74/75
	Seite 76/77
	Seite 78/79
	Seite 80/81

	Anlage 3.
	Seite 82

	Anlage 4.
	Seite 83

	Anlage 5.
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90/91
	Seite 92/93
	Seite 94/95

	Anlage 6.
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117

	Anlage 7.
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129

	Anlage 8.
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139

	Anlage 9.
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143

	Anlage 10.
	Seite 144
	Seite 145

	Anlage 11.
	Seite 146
	Seite 147

	Anlage 12.
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157

	Anlage 13.
	Seite 158

	Anlage 14.
	Seite 159
	Seite 160

	Anlage 15.
	Seite 161
	Seite 162

	Anlage 16.
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166

	Anlage 17.
	Seite 167

	Anlage 18.
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178/179

	Anlage 19.
	Seite 180
	Seite 181

	Anlage 20.
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186/187
	Seite 188/189
	Seite 190/191

	Anlage 21.
	Seite 192

	Anlage 22.
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196

	Anlage 23.
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205

	Anlage 24.
	Seite 206
	Seite 207
	Seite 208
	Seite 209
	Seite 210
	Seite 211
	Seite 212
	Seite 213
	Seite 214
	Seite 215
	Seite 216
	Seite 217

	Anlage 25.
	Seite 218
	Seite 219
	Seite 220
	Seite 221
	Seite 222
	Seite 223
	Seite 224
	Seite 225
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228
	Seite 229
	Seite 230
	Seite 231
	Seite 232
	Seite 233
	Seite 234
	Seite 235
	Seite 236
	Seite 237
	Seite 238
	Seite 239
	Seite 240
	Seite 241
	Seite 242
	Seite 243
	Seite 244
	Seite 245
	Seite 246
	Seite 247
	Seite 248
	Seite 249
	Seite 250
	Seite 251
	Seite 252
	Seite 253
	Seite 254
	Seite 255
	Seite 256
	Seite 257
	Seite 258/259
	Seite 260/261
	Seite 262/263
	Seite 264/265
	Seite 266/267
	Seite 268/269
	Seite 270/271
	Seite 272
	Seite 273
	Seite 274
	Seite 275
	Seite 276
	Seite 277
	Seite 278
	Seite 279

	Anlage 26.
	Seite 280
	Seite 281

	Anlage 27.
	Seite 282
	Seite 283
	Seite 284
	Seite 285
	Seite 286
	Seite 287

	Anlage 28.
	Seite 288
	Seite 289
	Seite 290

	Anlage 29.
	Seite 291
	Seite 292

	Anlage 30.
	Seite 293

	Anlage 31.
	Seite 294
	Seite 295
	Seite 296
	Seite 297

	Anlage 32.
	Seite 298

	Anlage 33.
	Seite 299
	Seite 300
	Seite 301
	Seite 302/303
	Seite 304/305
	Seite 306
	Seite 307
	Seite 308
	Seite 309
	Seite 310
	Seite 311
	Seite 312
	Seite 313
	Seite 314
	Seite 315
	Seite 316
	Seite 317
	Seite 318
	Seite 319
	Seite 320
	Seite 321
	Seite 322
	Seite 323
	Seite 324
	Seite 325
	Seite 326

	Anlage 34.
	Seite 327
	Seite 328
	Seite 329
	Seite 330
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 331
	Seite 332
	Seite 333
	Seite 334
	Seite 335
	Seite 336
	Seite 337

	Anlage 35.
	Seite 338
	Seite 339
	Seite 340
	Seite 341
	Seite 342
	Seite 343
	Seite 344
	Seite 345
	Seite 346
	Seite 347
	Seite 348
	Seite 349
	Seite 350
	Seite 351
	Seite 352
	Seite 353
	Seite 354
	Seite 355
	Seite 356
	Seite 357
	Seite 358/359
	Seite 360/361
	Seite 362
	Seite 363
	Seite 364
	Seite 365
	Seite 366
	Seite 367
	Seite 368
	Seite 369
	Seite 370
	Seite 371
	Seite 372
	Seite 373
	Seite 374
	Seite 375
	Seite 376
	Seite 377
	Seite 378
	Seite 379
	Seite 380
	Seite 381

	Anlage 36.
	Seite 382
	Seite 383
	Seite 384
	Seite 385
	Seite 386
	Seite 387
	Seite 388
	Seite 389
	Seite 390

	Anlage 37.
	Seite 391
	Seite 392
	Seite 393
	Seite 394
	Seite 395

	Anlage 38.
	Seite 396
	Seite 397

	Anlage 39.
	Seite 398
	Seite 399


